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Tagbtatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Ordentliche Herbstsitzung. 18SS

Kreisfchreiben

an

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes.

Bern, den 11. Weinmonat 1859.

Herr Großrath!

Der Unterzeichnete hat im Einverständnisse mit dem Re-
gierungSrathe beschlossen, den Großen Rath auf Montag, den
24. Weinmonat nächsthin, einzuberufen. Sie werden demnach
eingeladen, sich an dem bezeichneten Tage, des Vormittags
um 19 Uhr, im gewohnten Versammlungslokale deS Großen
RatheS auf dem Ralhhause in Bern einzufinden.

Die Gegenstände, welche zur Behandlung kommen werden,
sind folgende:

Gesetzeöentwürfe.

Solche, welche zur zweiten Berathung vorgelegt
werden:

1 Gesetz, betreffend die Wahl und Besoldung der evangelisch-
reformirten Geistlichkeit;

2) Dekret, betreffend Erhebung des CharfreitagS zu einem
Festtage;

3) Dekret über Vereinigung der OrtSgemeinden Inner,
Blumenstcin und Tannenbühl mit der Kirchhöre-Einwoh-
gemeinde Blumcnstein;

4) Entwurf einer Wechselordnung und Gesetz über die Ein-
führung einer solchen;

5) Beschluß, betreffend Umwandlung und Abrundung der
Hundetare von der alten in neue Währung;

6) Gesetz, betreffend Abänderungen des Gesetzes über die

Organisation der Finanzverwaltung in den Amtsbezirken.

Xogdlatt des Großen Rathes lS5».

b. Solche, deren erstmalige Berathung unvollendet
geblieben:

Gesetz über den Mißbrauch der Presse.

c. Solche, die schon früher vorgelegt, aber nicht
in Behandlung genommen worden sind:

1) Dekret über Aufhebung der Stelle des ArbeitSlehrerS
(Oekonomen) in der Taubstummenanstalt zu FrieniSberg;

2) Dekret über Aufhebung der litt. <1 deS § lt deS Gesetzes
über die öffentlichen Wahlen vom 7. Oktober 1851 ;

3) Dekret über Herabsetzung deS OhmgeldeS auf Bier;
4) Dekret, betreffend die Grundbücher und Pfandtitel.

à. Solche, die neu vorgelegt werden:

1) Gesetz über Aktiengesellschaften;
2) Gesetz über die Lehrerbildungsanstalten deS KantonS;
3) Dekret über Aufhebung der Geldhinterlagen bet der Ver-

ehelichung von Ausländern mit bernischen Weibspersonen;
4) Dekret, betreffend die Verlängerung der AmtSdauer der

kantonalen Geschwornen;
5) Dekret, betreffend Uebertragung der Vormundschaftspflege

an die Orlsgemeindräthe;
6) Dekeret, betreffend Modifikation der Satz. 179 deS Civil-

ê gesetzbucheS;

7) Dekret, betreffend die finanzielle Stellung deS Vicepräsiden-
ten des Amtsgerichts Bern;

8) Dekret, betreffend die Festsetzung einer Frist zur Rekurs¬

erklärung gegen die Passation von VogtSrechnungen.

k. Vo rtrâge. /

a. DeS Regierungspräsidenten:

Ueber stattgefundene Ersatzwahlen in den Großen Rath,

b. Der Direktion des Innern.

1) betreffend die Erhebung deS HelsereibezirkS Rüschegg zu
einer Einwohnergemetnde;

2) über das ErpropriationSgesuch der Berner-Baugesellschast;
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3) betreffend die Vorstellungen der Helvetia-Sektionen Bern
und Courtelary um Erweiterung des StimmrechtS an den

Einwohnergemeinden.

c. Der Justiz- und Polizei,Direktion:
1) über Naturalisationsbegehren;
2) über Strafnachlaß- und StrafumwandlungSgesuche;
3) über den Kompetenzkonflikt zwischen Obergericht und Re«

gierungSrath in der Untersuchung gegen den gewesenen
Gerichtspräsidenten Vermeille.

à. Der Kirchendirektion:
Ueber weitere Verhandlungen in Sachen dcS Priester-

Seminars in Solothurn.

e. Der Domänen- und Forstdirektion:
1) über Errichtung eines neuen botanischen GartenS;
2) eventuell: über den Ankauf der Rappenthalhalde zu obigem

Zwecke;
3) über verschiedene Kantonnementsverträge;
4) über den Ankauf des RüiligutS zum Zwecke der Errichtung

einer landwirthschaftlichen Schule.

k. Der Militärdirektion:
t) über Ermäßigung und bessere Vertheilung der Einquar-

tirungslast;
2) über die Übereinkunft mit dem Königreich Preußen, be¬

treffend gegenseitige Befreiung jder Angehörigen vom
Militärdienste und der Militärsteuerpflicht;

3) über ein Nachkreditbegchren für Umänderung der Jäger«
und Jnfantericgewehre.

g. Der Baudircktion:
1) betreffend Korrektion und Krcditbcgehrcn für die Renan-

Convers-Straße;
2) über Hochbau-Neubauten;
3) über Nachkreditbegchren.

<3. Wahlen.

1) diejenigen der beiden Mitglieder deS SländeratheS;
2) diejenige eines Ersatzmannes am Obcrgerichle an der

Stelle deS zum Regierungsstatthalter von Nidau erwählten
Herrn Maurer;

3) diejenige eines Generalprokurators.

Für die erste Sitzung werden auf die Tagesordnung gesetzt:

Vortrüge des Regierungspräsidenten, der Direktionen des

Innern, der Justiz und Polizei, des Militärs und der Bauten.
Die Wahlen werden in der Sitzung vom 26. Oktober

vorgenommen werden.

Mit Hochschätzung!

Der GroßrathSpräsident:

Kurz.
F. Die Tit Mitglieder des Großen Rathes werden

ersucht, die ausgetheilten GesetzcSenlwürfe zur Sitzung
mitzubringen.

Diejenigen Traktanden deS Großen RaihcS, welche der
Regicrungsrath bereits vorberaihen hat, stehen Ihnen, Herr
Großraih, nebst allen dazu dienenden Akten in der StaatSkanzlci
zur Einsicht offen.

Crste Sitzung.

Montag den 24. Oktober 1859.

Vormittags um 10 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Gfeller in Signau
und Jeannerat; ohne Entschuldigung: die Herren Aebi, Anderes,
Affolter, Jakob; Affolter, Johann Rudolf; Bähler, Daniel;
Bähler, Johann; Bärtschi, Bangerler, Brand-Schmtd, Brechet,
Brügger, Brunner, Bucher, Bühlmann, Bürki, Burger,
Bütigkoser, Bügberger, Buri, Carlin, Chevrolet, Corbat,
Engemann, v. Erlach, Feune, Fleury, FreiburghauS, Friedli, Fr.;
Gerber, Gouvernon, v. Grünigen, v. Gunten, Hennemann,
Herren, Heß, Hirsig, Hoffmeyer, Jaquet, Jmer, Jmhoof,
Benedikt; Jndermühle, AmlSnotar; Jngold, Joß, Käser, Kaiser,
Karlen, Jakob; Karrer Kehrli, Knuchel, König, Kohler,
Koller, Lehmann, I. U; Lehmann, Daniel; Lempen, Lenz,
Leuenberger, Loviat, Luginbühl, Marquis, Marti, Morel,
Moser, Niklaus; Moser, Jakob; Müller, Arzt; Müller,
Kaspar; Nägeli, Oeuvray, Pallain, Prudon, Regez, Reichenbach,

Karl; Reichenbach, Friedrich; Revel, Riat, Ritter, Rohrer,
Rossclet, Röihlisberger, Gustav; Rölhlisberger, Johann;
Röthlisberger, MathiaS; Roth in Wangen, Roth in Niever-
bipp, Roihenbühler, Ryser, Salfisberg, Salzmann, Scherten«
leib, Schmalz, Fried.; Schmid, Schneebergcr im Schweikhof,
Scholer, Schrämli, Schürch, Siegenthaler, Spring, Steiner,
Jakob; Slettler, Stocker, Stockmar, Streit, Benedikt; Theurillat,
Thönen, Tièche, Trorlcr, Wagner, Willi, Wüthrich und
Wyder.

Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit folgenden
Worten:

„Meine Herren! Der RegierungSrath hat da» Ansuchen
an das Präsidium gestellt, daß der Große Rath auf heute
zusammenberufen werden möchte. Es hatte gar keinen Anstand,
diesen Tag zu bestimmen, und ich erließ daher die Einladung
an Sie, aus heute hier zu erscheinen. DaS Zirkular ist etwas
massenhaft, stoffreich, und eS läßt sich voraussehen, daß die
Sitzung nicht eine ganz kurze sein werde. Es liegt im Interesse
deS Allgemeinen, daß diese Geschäfte möglichst schnell, vollständig
und gründlich erledigt werden. Ich wünsche daher, Sie möchten
die AuSdauer bewähren, welche im Ganzen dem Großen Rathe
von Bern eigen ist. Voraussichtlich wird noch eine Sitzung in
diesem Jahre stattfinden, welche hauptsächlich die Behandlung
des Budgets betrifft. Ich erkläre die Sitzung als eröffnet.



Tagesordnung:
EntlassungS b egeh'ren ustd Ersatzwahlen.

Herr Präsident. ES soll nach einem Beschlusse deS

Großen RalheS die Entlassungseingabe eineS Mitgliedes dieser

Behörde nur insofern gültig sein, als sie im Protokoll deS

Großen RatheS angemerkt ist. Da aber die Wahlen vor der

Thüre waren, so glaubte ich, eS können für die auStretenden
Mitglieder Ersatzwahlen stallfinden und überwies daher in
diesem Sinne die eingelangten AuStrittöcrklärungen der
Regierung, ein Verfahren, welches mehrern Vorgängen entspricht.
Dieß geschah, weil man nicht voraussetzen konnte, daß die

betreffenden Mitglieder ihre Entlassung wieder zurückziehen
würden, während durch ein' anderes Verfahren das Mühsame
der Wahloperationen vermehrt worden wäre. ES handelt sich

nun zunächst darum, die Erklärungen der einzelnen Mitglieder
zu Protokoll zu nehmen.

Verlesen und zu Protokoll genommen werden hierauf die
EntlafsungSeingabcn der Herren Hauptmann «Müller von
SumiSwald, Wirth von Wyßachengraben, v. Werdt von
Tossen und Meister von Huttwyl.

Die Erklärung des Letztgenannten wird überdieß dem Re-
gierungSrathe zugewiesen zu Anordnung einer Neuwahl.

Wird ohne Einsprache durch das Handmehr beschlossen.

V ost lra g

deS RegierungSratheS über die seit der letzten Session
angeordneten Ersatzwahlen. Derselbe enthält im Wesentlichen

Folgendes:

Vorerst hatte der Wahlkreis RiggiSberg an der Stelle deS

zum Regierungsstatihalter von Nidau ernannten Herrn Maurer
ein Mitglied in den Großen Rath zu wählen; im nämlichen
Falle war der Wahlkreis Laufen, nachdem die auf Herrn A.
Botteron getroffene Wahl durch Beschluß des Großen Rathes
vom 2. Juni 1859 kassirt worden war. Ferner halten die
Wahlkreise Belp, Rüegsau, SumiSwald und Huttwyl infolge
Austrittes der Herren v. Werdt, Geißbühler, Müller und
Wirth Ersatzwahlen zu treffen, welche am 2. Oktober abhin,
und, so weit solche an diesem Tage nicht beendigt wurden, am
9. gl. M. stattfanden.

Infolge dessen sind zu Mitgliedern deS Großen RatheS
erwählt worden:

1. Im Wahlkreise Belp, an der Stelle des Herrn Fr.
v. Werdt von Toffen:

Herr Benedikt Lüthy, Amtsrichter in der Heiteren,
Gemeinde Belp.

2. Im Wahlkreise RiggiSberg, an der Stelle deS

Herrn Maurer:
Herr Rudolf Krebs, alt-Großrath, zu RüeggiSberg.

3. Im Wahlkreise RüegSau, an der Stelle des Herrn
Geißbühler:

Herr Friedrich F riest.li, Gutsbesitzer auf dem Friesenderg,
Gemeinde Wynigcn.

4. Im Wahlkreise SumiSwald, an der Stelle deS

Herrn Müller:
Herr Andreas MatthyS, Fürsprecher, in Bern.
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5. Im Wahlkreise Huttwyl, an der Stelle des Herrn
Wirth:

Herr Ulrich Heß, Müller zu Wyßachen.

6. Im Wahlkreise Laufen, an der Stelle des Herrn
Botteron:

Herr Ludwig Scholer, Notar zu Laufen.

Da keine dieser Wahlverhandlungen innerhalb der gesetzlichen

Frist angefochten wurde und der Regierungsrath sich
nicht veranlaßt fand, von AmteS wegen dagegen einzuschreiten,
so stellt derselbe den Antrag, diese Wahlen als gültig anzuerkennen

und die Gewählten zu beeidigen.

Der Herr Präsident deS RegierungSratheS empfiehlt
diesen Antrag, welcher vom Großen Rathe ohne Einsprache
durch das Handmehr genehmigt wird.

Von den neugewählten Mitgliedern sind anwesend und
leisten den verfassungsmäßigen Eid die Herren Lüthy, Krebs
und MatthyS.

Projekt-Dekret

über

Umwandlung der Hundetare.

(Zweite Berathung. Siehe Großrathsverhandlungen, laufenden
Jahrgang, Seite 169)

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter.

Infolge eines erheblich erklärten Anzuges genehmigten
Sie am 28. Februar und 11. März l. I. ein Dekret, durch
welches die Hundetare von 4 Fr. a. W auf 5 Fr. n.W. herabgesetzt
wurde, in erster Berathung. Da eS sich um die Abänderung
eineS bleibenden Gesetzes Gesetzes handelt, so unterliegt dieser
Gegenstand einer zweiten Berathung, welche Sie nun zu
erledigen haben. Nachdem der Große Rath die erwähnte Reduktion
der Tare beschlossen hat, ist es nicht Sache deS Berichterstatters,

über die Frage, ob 89 Centime» mehr oder weniger
bezogen werden sollen, eine weitläufige Diskussion zu veranlassen.
Nur erlaube ich mir die Bemerkung, daß nach eingezogenen
Erkundigungen in der Mehrzahl der Amtsbezirke dieses Jahr
nur 5 Fr. bezogen wurden. Das ist ein Grund mehr, Ihnen
das Dekret vorzulegen, wie es in der ersten Berathung
angenommen wurde. Ich stelle daher NamenS deS RegierungSratheS

den Antrag, Sie möchten in die zweite Berathung des
Dekretes eintreten, dasselbe in jZolio genehmigen und auf den
1. November nächsthin in Kraft setzen.

G y gar stellt zu Vermeidung allfälliger Zweifel den

Antrag, daS vorliegende Dekret auf den t. August l. I. in
Kraft zu setzen und zwar in dem Sinne, daß für dieses Jahr
nicht mehr als 5 Fr. bezogen werden düife».

Ganguillet bemerkt, daß an einzelnen Orten, namentlich
in Bern, dieses Jahr noch die bisherige Tare von Fr. 5. 89
bezogen worden und daß eS nicht zuläßig sei, einem Gesetze
rückwirkende Kraft zu geben.
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Hrrr Berichterstatter. ES fragt sich, ob Sie dem

vorliegenden Dekrete rückwirkende Kraft geben wollen, allein
ich glaube, eS sei nicht zuläßig. WaS man für dieses Jahr
gethan hat, ist gethan, so lange keine Beschwerden einlangen.
Nur aus den Umstand mache ich aufmerksam, daß von Seite
des Regierungsstatthalters von DelSberg eine Einfrage an die

obere Behörde gelangte, und daß die Regierung darauf
antwortete, ein in erster Berathung angenommener GesetzeScntwurf
könne nicht als definitiv angenommen betrachtet werden und sei

daher die bisherige Tare zu beziehen. Die neue Tare gilt erst

für das nächste Jahr.

Gygar zieht seinen Antrag zurück.

Der Herr Präsident macht die Versammlung aufmerksam,

daß gesetzlicher Weise kein Gesetz in Kraft treten soll,
bevor eS promulgirt ist.

Abstimmung.
Für Jnkrafttretung auf den 1. November

nächsthin 73 Stimmen.
Dagegen 8 »

Herr Präsident. Ich möchte nur noch eine Frage
berühren. ES herrscht gewöhnlich eine Verwirrung in Bezug
auf die Worte „Gesetz" und „Dekret." Bald schreibt man daS

Eine, bald das Andere Im vorliegenden Falle scheint eS mir
sich um ein Gesetz zu handeln, wenn schon der Gegenstand
desselben ganz geringfügig ist, und zwar deßhalb, weil eS sich

auf den ganzen Kanton bezieht. Mir scheint, ein Dekret sei
eine Verfügung deS Großen RatheS, die bloß auf einen
einzelnen Theil deS Kantons Bezug hat, wie z. B. daS Dekret
betreffend die Vereinigung der OrtSgemeinden Jnner-Blumen«
stein und Tannenbühl mit der Kirchhöre-Einwohnergemeinde
Blumenstein. Ich weiß, daß seit langer Zeit eine Verwirrung
in dieser Hinsicht besteht, und so lange ich die Ehre hatte, daS

Präsidium zu führen, hielt ich darauf, die Sache auszuscheiden.

Herr Berichterstatter. ES besteht in der ganzen Sammlung

der Gesetze und Dekrete die Verschiedenheit der Bezeichnung,
daß man einen Gegenstand bald „Gesetz", bald „Dekret" nennt,
obschon es sich um eine Verfügung ganz allgemeiner Natur
handelt. So finde ich in der Sammlung der Gesetze und
Dekrete ein „Dekret betreffend die Eintheilung deS KantonS
in Baubezirke." Ich glaube, der Titel „Gesetz" sei da
anzuwenden, wo eS sich um einen Gegenstand von einem gewissen
Umfange, um ein gewisses System handelt; wo eS sich aber
nur um eine Verfügung über einzelne Fälle handelte, bediente

man sich gewöhnlich der Bezeichnung „Dekret." Wenn man
nun den vorliegenden Gegenstand „Gesetz" nennen will, so

widersetze ich mich nicht aber nach der bisherigen Praris wäre
derselbe seiner geringen Ausdehnung wegen als „Dekret" zu
betrachten.

ES wird mit großer Mehrheit beschlossen, den vorliegenden
Gegenstand als „Gesetz" zu bezeichnen.

Projekt-Dekret
betreffend

die Verlängerung der Amtsdauer der Geschwornen.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Betrachtung, daß die gemachten Erfahrungen eS wün-
schenSwerth erscheinen lassen, die AmtSdauer der Geschwornen
in angemessener Weise zu verlängern, —

auf den Antrag deS Regierungspräsidenten und in einiger
Modifikation der §§ t3 und !5 deS Gesetzes über die Organisation

der Gerichtsbehörden vom 31. Juli 1847,

beschließt:

§1 -

Die kantonalen Geschwornen werden in Zukunft, daS erste

Mal im Jahre 1860, gleichzeitig mit den eidgenössischen
Geschwornen, auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Ihre
Amtsthätigkeit beginnt mit dem 1. Dezember nach getroffener
Wahl.

S 2.

Diejenigen Geschwornen, welche im Jahre 1860 und von
da an während einer vorhergehenden AmtSperiode als urtheilende
Geschworne oder Ersatzmänner funklionirt haben, können dieser
Verpflichtung für die nächste AmtSperiode enthoben werden.
Im Uebrigen gelten die daortS einschlagenden Bestimmungen
deS § 15 u. ff. deS Gesetzes über die Organisation der
Gerichtsbehörden.

8 3.

Dieses Dekret, mit dessen Vollziehung und Handhabung
der RegierungSraih beauftragt wird, tritt nach geschehener

zweimaliger Berathung sofort in Kraft.
Bern, den

(Folgen die Unterschriften.)

(Erste Berathung.)

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter.
ES ist Ihnen bekannt, daß nach dem Gesetze über die

Organisation der Gerichtsbehörden die kantonalen Geschwornen
jeweilen im Oktober auf die Dauer eines JahrcS gewählt
werden. Seit der Einführung der Geschwornengerichte in
unserm Kantone mußte man alljährlich diese Wahlen vornehmen,

und eS ist Ihnen auch nicht unbekannt, daß diese beständige

Erneuerung der Wahlen allgemeine Abneigung gegen
solche Wahlverhandlungen und Unzufriedenheil hervorrief.
Eigentliche Beschwerden langten zwar nickt ein, aber häufig
hörte man Klagen und Bemerkungen. Deßhalb glaubte die

Regierung, diesen Zustand einmal beseitigen zu sollen. Sie
ging dabei von der Ansicht aus, eS sei zweckmäßiger, die Wahl
der kantonalen Geschwornen auf den gleichen Zeitpunkt
festzusetzen, 4n welchem die politischen Wahlversammlungen zur
Vornahme der eidgenössischen Geschwornenwahlen zusammenberufen

werden. Dann tritt die Folge ein, daß die Wahl der
Geschwornen nur alle drei Jahre stattzufinden hat und mit
andern Wahlverhandlungen zusammenfällt. Nachtheile sind
gewiß wenige mit dieser Aenderung verbunden. Ich sehe nicht
ein, warum ein Geschworner nicht länger als ein Jahr in
seiner Stellung bleiben könnte, warum die Bevölkerung durch



alljährlich wiederkehrende Wahlverhandlungen ermüdet werden
müßte. Die Erneuerung der eidgenössischen Behörden findet
alle drei Jahre statt, dagegen wird die Jntegralerneuerung der
kantonalen Behörden selten mit unsern Geschwornenwahlen
zusammenfallen. Dieß ist ein Vortheil, denn eS ist besser, die

Wahl von Richtern in ruhigen Zeiten vorzunehmen und sie

nicht in einem Momente politischer Aufregung anzuordnen.
Von diesem Standpunkte aus glaubte die Regierung, Ihnen
dieses Dekret (vielleicht wird man demselben wieder den Titel
„Gesetz" geben) vorlegen zu sollen. Das erste Mal findet eine

Ausnahme statt, indem im Jahre 1860 die Gesammterneuernng
der Bundesbehörden vorzunehmen ist. Später aber werden
die Geschwornenwahlen nur alle drei Jahre stattfinden. Man
wollte am Gesetze von 1817 so wenig als möglich ändern,
indessen fand man etwas Zweifelhaftes im § 15 desselben, wo
eS heißt, diejenigen, welche in der vorhergehenden ZlmtSperiode

„auf der Geschworncnlistc gestanden", können für die nächste

Periode von der Uebernahme einer solchen Selle enthoben
werden. WaS versteht man darunter? Wenn das Obcrgericht
die Geschworvcnliste bildet, so steht der Betreffende darauf,
aber gar oft wird er nicht in den Fall kommen, im Gerichte
zu funktioniren. Oder versteht man darunter diejenigen, welche

auf der allgemeinen Geschwornenliste des Kantons figuriren?
Ich glaube, der Zweck und Sinn des Gesetzes sei der, daß
derjenige, welcher in einer AmtSpcriodc als urtheilender
Geschworner oder altz Ersatzmann funktionirt hat, für die nächste

AmtSperiode dieser Verpflichtung enthoben werden könne. In
diesem Sinne spricht sich denn auch der s 2 des vorliegenden
Dekretes aus Ich glaube, der Große Rath werde damit
einverstanden sein, daß es zweckmäßig ist, daS Volk der Mühe
zu entheben, sich alljährlich zur Vornahme der Geschwornen«
wählen zu versammeln und zwar bei 1 Fr. Buße. Ich empfehle
Ihnen daS Eintreten in den vorliegenden DckretSentwurf und
dessen Behandlung in globo.

DaS Eintreten und die Berathung in gsiobo werden ohne
Einsprache beschlossen.

Der Herr Präsident eröffne« die Diskussion über das
Dekret selbst.

Niggeler. Gegen den vorliegenden Gesetzesentwurf an
sich habe ich nichts einzuwenden, im Gegentheil, ich glaube,
derselbe sei zweckmäßig. Indessen erlaube ich mir zwei kurze

Bemerkungen. Die erste besteht darin: man redet viel von
Klagen, die über daS Wahlwesen im Publikum laut geworden
seien. DaS ist allerdings richtig, aber ich glaube, nicht sowohl
die Geschwornenwahlen seien eS, die Grund zu solchen Klagen
gaben, als die obligatorische Theilnahme unter Androhung einer
Buße. Daher sollte die Regierung untersuchen, ob nicht in
dieser Beziehung eine andere Einrichtung zu treffen sei. Ferner
wurde ich durch Bczirksprokuratorcn aufmerksam gemacht, daß
eine längere AmtSdauer der Geschwornen zweckmäßig sei, daß
aber dann die bisherige Zahl derselben nicht ausreichen werde.

Bisher half man sich so, daß in Fällen, wo ein Geschworner
in der Lage gewesen wäre, zum zweiten Male zu funktioniren,
der Betreffende entweder durch den Bezirksprokurator oder durch
den Abvokalen der vorgeladenen Partei rekusirt wurde. Wenn
nun die AmtSdauer aus drei Jahre ausgedehnt wird, so wird
der Fall eintreten, daß die nämlichen Geschwornen wiederholt
funktioniren müssen, was für die meisten eine bedeutende Last

ist. Daher erlaube ich mir, die Frage anzuregen, ob es nicht
zweckmäßig wäre, zu Beseitigung dieses Uebelstandes die Zahl
der Geschwornen zu vermehren, so daß z. B. statt auf 500
Seelen auf je Z00 ein Geschworner gewählt würde. Deßhalb
stelle ich den Antrag, die Regierung möchte eingeladen werden
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zu untersuchen und Bericht zu erstatten, ob nicht die Zahl der
Geschwornen zu vermehren sei.

Herr Berichterstatter. ES ist richtig, daß die Ver«
längerung der AmtSdauer die Folge haben kann, daß vielleicht
der eine oder andere Geschworne in den Fall kommen wird,
während einer AmtSperiode zweimal auf die Liste gesetzt zu
werden. Aber ist eS ein Grund, hier eine Abänderung zu
treffen? Ich glaube, nein. Abgesehen davon, daß der
Bezirksprokurator und die Advokaten der vorgeladenen Parteien das
Recht haben, den Betreffenden zu rekusiren, tritt durch das
Loos eine Kompensation im Allgemeinen ein. In der Regel
findet jährlich in jedem Geschwornenbezirke nur eine Sitzung
der Assisen statt. Uebcrdieß möchte ich aufmerksam machen,
wie wenig es sich mit der Erfüllung einer Bürgerpflicht
verträgt, wenn man zugleich verlangt, dieselbe dürfe mit keinen
Opfern verbunden sein. Wir haben nun einmal die Geschwornen.

In andern Ländern gilt die Bekleidung dieses Amtes
nur als eine Ehrenstelle, die Geschwornen erhalten dort keinerlei
Entschädigung. Wenn man die Geschwornen will, so muß
man auch bereit sein, die Stelle eines solchen zu bekleiden.
Soll man deßwegen das Gesetz abändern, weil ein Bürger
vielleicht in die Lage kommen kann, während eines Zeitraumes
von drei Jahren zweimal funktioniren zu müssen? Der
Umstand, daß künftig ein Geschworner für die folgende Amtsperiode
der Bekleidung seiner Stelle enthoben werden kann, enthält
eine hinreichende Kompensation. Was den Antrag des Herrn
Niggeler betrifft, so gebe ich die Erheblichkeit desselben zu.
Bezüglich der Bußen liegt kein Antrag vor, obschon die
Erfahrung lehrt, daß in ruhigen Zeiten die Kirchen sozusagen
leer waren, besonders als die OrtSpolizeibehörde erlaubt hatte,
die Stimmkarten bei der Kirchenthüre abzugeben und dann
wieder fortzugehen.

Der Dekrctsentwurf wird mit Erheblichcrklärung des von
Herrn Niggeler gestellten Antrages durch das Handmehr
genehmigt.

Der Herr Präsident bemerkt, diesem Dekrete sei, gleich
dem vorher behandelten, ebenfalls die Bezeichnung „Gesetz"
zu geben.

Dekrets-Entwurf

betreffend

die Aufhebung der Geldhinterlagen bei Verehelichung
von Ausländern mit bernischen Weibspersonen.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Erwägung, daß nach den gemachten Erfahrungen die

Bestimmungen deS § 51, litt, c und z 60 litt, s der

Fremdenordnung vom 21. Christmonat 1816 den Interessen des

- KantonS, der Gemeinden und der Staatsangehörigen unter den

heuligen Verhältnissen nicht mehr entsprechen;
auf den Antrag der Justiz- und Polizeidirektion und nach

geschehener Vorbcrathung durch den Regierungsrath,

beschließt!

8 1.

Die litt, c des § 51 und litt, a des 8 60 der Fremdenordnung

vom 2l. Christmonat 1316 sind aufgehoben.
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8 2.

An dem Verhältniß der nach obigen Gesetzesbestimmungen
bisher geleisteten Geldhinterlagen wird dadurch nichts geändert.

8 3.

Dieses Dekret tritt provisorisch bis zur verfassungsmäßigen
zweiten Berathung sofort in Kraft und soll durch öffentlichen
Anschlag, sowie durch das Amtsblatt bekannt gemacht werden.

Bern, den

(Folgen die Unterschriften.)

(Erste Berathung.)

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter.

In dem Gesetze vom 21. Dez. 1316 «st die Bestimmung

enthalten, daß bei Verehelichung von Ausländern mit
bernischen Weibspersonen eine Gelvhrnterlage von Fr 800
a W. oder Fr. 1160 n. W. zu leisten sei, als Sicherheitsleistung

für den Staat over die betreffende Gemeinde für den

Fall, daß die Familie denselben zur Last fallen sollten. Zu.
gleich war die Bestimmung beigefügt, daß auf diese Hinterlage

keine rechtliche Aktion von Seite eines Gläubigers
stattfinden dürfe. Der Grund solcher Gesetzesbestimmungen liegt
wahrscheinlich darin, daß man nicht sicher war, ob die Ehe
in den betreffenden auswärtigen Staaten anerkannt werde.

Andererseits bestanden in unserm Kantone selbst keine

genügenden gesetzlichen Borschrifien über die Gültigkeit einer Ehe;
erst durch die Erlassung des CivilgeseyeS wurden solche

aufgestellt. Die Verträge mit den Nachbarstaaten traten viel später

in Kraft als das Gesetz, von welchem hier die Rede ist. So
datirt sich der Vertrag mit Frankreich, der einer der ältern
und bessern ist, erst seit dem Jahre 1323. Diese SiaaiS-
verträge normirten dann das Verhältniß über die Gültigkeit
einer Ehe zwischen Angehörigen verschiedener Staaten. Unter
solchen Umständen mochte die Erlassung eines solchen Gesetzes

immerhin zweckmäßig erscheinen, gegenwärtig jedoch verhält sich

die Sache anders, indem die Civilbehörden im Besitze
vollständiger Bestimmungen über die Gültigkeit einer Ehe auch

zwischen Angehörigen verschiedener Staaten sind. Da nun
der Hauptgrund der Unsicherheit wegfällt, so fragt eS sich,

ob cS zweckmäßig sei, ob es im Interesse des Staates liege,

unsere Mitbürgerinnen, die sich mit Ausländern verehelichen,

auf so ungleiche Weise zu behandeln. Liegt eS im Sinne der

durch die Verfassung garantirlen Gleichheit vor dem Gesetze,

daß eine Angehörige unsers Kanlonö, die einen Schweizerbürger

aus einem andern Kantone heirathet, nur diejenigen
Formalitäten zu erfüllen hat, wie diejenige, welche sich mit
erncm Berner verehelicht, daß dagegen eine andere, die sich mit
einem Ausländer ehelich verbindet, eine Geldhinterlage von
Fr. 800 a. W. leisten mnß? Ein Kantonsbürger, der eine

Chinesin heiraihcn würde, hätte nur den gewöhnlichen
Gesetzesbestimmungen Genüge zu leisten, eine KantonSbürgerin aber,
die einen Ausländer heirathen will, muß sehen wie sie diese

Geldhinterlage finde, trotzdem, daß sie durch die Heirath auf
das bernische Bürgerrecht Verzicht leistet, also unserm Kantone
nicht mehr zur Last fallen kann. Ist daS gerecht? Diese
Gesetzesbestimmung brachte denn auch dem Kantone nur Nachtheil.

Ich könnte mehrere Fälle anführen, in welchen eine

Bcrnerin mit einem Angehörigen von Würtemberg oder Baden
Bekanntschaft hatte, schwanger wurde, daß beide den Willen
kund gaben, sich zu heiraihen. Warum ficlen den Gemeinden

infolge dessen oft uneheliche Kinder zur Last? Weil diese Lenre
die Gelvhinterlage von Fr. 800 nicht austrciben konnten,
abgesehen davon, daß übcrvieß Jahre lang dauernde, Aergerniß
erregende Verhältnisse in solchen Fällen eintraten. Ich kann
Sie versichern, daß selbst von Seite der Pfarrämter häufig
auf solche Mißverhältnisse aufmerksam gemacht wurde. ES

liegt also im Interesse de» KantonS, so wie eS ein Akt der

Gerechtigkeit gegen unsere Mitbürgerinnen ist, diesem
Zustande ein Ende zu machen. Denn wir haben kein Recht,
ihnen bei der Verehelichung größere Schwierigkeiten in den
Weg zu legen als den KanronSbürgern. Ein zweiler Umstand
besteht darin, daß es im fraglichen Gesetze heißt, die Kaution
von Fr. 800 a. W. sei lediglich eine Sicherstellung für Staat
und Gemeinde, es könne keine rechtliche Aktion von Seite eines
Gläubigers darauf staltfinden. Lange Zeit fanden von Seite
der Gläubiger kein« rechtlichen Schritte gegen solche Geldhin-
terlagcn statt. WaS geschah aber in der letzten Zeit, in schroffem
Widerspruche mit dem Wortlaute deS Gesetzes und mit der
frühern PrariS? Daß im Falle deS GeldStageS eines Ausländers,

der eine Bernerin geheirathet hatte, der Massaver-
Walter die fragliche Geldhinterlage in die Masse zog und bei
der Liquidation einzelnen Gläubiger Kollokalionen darauf
ausstellte, allerdings nur eyentuel für den Fall der Herausgabe
der Kaution. Dann schickte man der Justizdirektion und der
Verwaltung der Hypoihekarkasse eine Notifikation mit einer
Verwahrung der Rechte der betreffenden Gläubiger. Die Direktion

der Justiz und Polizei glaubte, gegenüber den gesetzlichen

Bestimmungen und in Betracht, baß der Massaverwalter nur
der Vertreter der Gesammtheit der Gläubiger ist, nicht daraus
eintreten zu sollen, aber daS Gericht erklärte, das Verfahren
deS MassaverwalterS sei nicht gegen daS Gesey von 1816
indem eS sich nicht um eine rechtliche Aktion von Seite eines
Gläubigers handle. In letzter Zeit trat ein solcher Fall ein.
Eine Wittwe auS Würtemberg wollte sich mit ihren Kindern
aus dem Kantone entfernen; nun wurde der Behörde eine
förmliche KollokationStabelle zugestellt, wodurch die Geldhinterlage

erschöpft wurde, und die Justizdirektton könnte in die
Lage kommen, einen Prozeß über die Herausgabe der Summe
an die Wtttwe bestehen zü müssen. Die Hinterlage muß nach
dem Gesetze herausgegeben werden, wenn die beireffende
Familie den Kanton verläßt und beweist, daß sie anderwäriS
Niederlassung oder Aufenthalt gefunden und der Staat und
die Gemeinde, wo sie sich aufhielt, nichts an ihr zu fordern
hat. Die Justizdirektion war sehr selten im Falle, auf eine
solche Hinterlage zu greifen; ich erinnere mich eineS einzigen
Falles wegen Untersuchungskosten Ich erwähne noch deS

Punktes, daß in diesem Verhältnisse für den Staat eine reiche
Quelle von Kosten liegt, weil verschiedene Vorkehren getroffen
werden müssen, um den Rückgriff zu verhüten. AuS allen
diesen Gründen, und namentlich gestützt auf die Erfahrung,
glaubte ich, diesen Entwurf vorlegen zu sollen. Eine andere
Frage ist diese, ob es zweckmäßig sei, die bisher geleisteten
Geldhinterlagcn sofort herauszugeben. Die Zustizdirektion war
der Ansicht, diesen Punkt vorläufig auf sich beruhen zu lassen.
Die Sache wird sich nach und nach schon machen. Für die
Zukunft wird keine Hinterlage mehr verlangt. Die bisher
geleisteten Hinterlagen bleiben, bis die Herausgabe verlangt
wird. Ich begreife wohl, daß konsequenter Weise die sofortige

Herausgabe verlangt werden könnte, und wenn ein dahin
zielender Antrag gestellt würde, so würde ich mich demselben
nicht widersetzen, obschon eS mir besser scheint, bei dem biS>

hettgen Verhältnisse zu bleiben. Ich stelle den Antrag, Sir
möchten in die Berathung des Dekretes eintreten und dasselbe
in glollo genehmigen.

Niggeler. Mit dem vorliegenden Entwürfe bin ich
grundsätzlich einverstanden Ich finde wirklich, eS sei unzweckmäßig

und widerspreche dem Grundsatze der Gleichheit, wenn
bei Verehelichung einer Bernerin mit einem Ausländer eine

Geldhinterlage gefordert wird, dagegen bei der Verchelichung
eines BernerS mit einer Fremden oder einer Schweizerin auS
einem andern Kantone keine solche Hinterlage nöthig ist. Von
Zweien EinS: entweder wird vor dem Abschlüsse der Ehe
untersucht, ob den gesetzlichen Vorschriften Genüge geleistet
worden und namentlich, ob genügende Garantien vorliegen, daß
die Ehe in dem betreffenden Staate anerkannt werde und die



betreffende Familie jederzeit dorthin zurückkehren könne oder

nicht. Ist das Erste der Fall, so ist eine Belästigung für
Staat und Gemeinde nicht zu befürchten, Ist es nicht der

Fall, so werden die allfälligen Folgen für den Kanton eintreten,

wie in andern Fällen. Oft war eine Gemeinde in der
Lage, die Kaution vorzuschießen, und dann hatte man vielleicht
Verlüste zu gewärtigen. Wenn man darüber einig ist, daß die

Forderung einer solchen Hinterlage nicht zweckmäßig ist, daß

fie den Staat in Verlegenheit bringt, ihm Prozeßkosten verursacht,

so finde ich eS konsequent, den nämlichen Grundsatz auch

auf die bisherigen Hinterlagen auszudehnen, unter gewissen

Bedingungen. Die Herausgabe würde nicht ohne weiteres
stattfinden, sondern unier gewissen SicherheilSmaßregeln. Vor
Allem wäre der Nachweis zu leisten, daß die Ehe deS

betreffenden Ausländers in seinem Heimalhftaate anerkannt sei und
daß er mit seiner Familie zu jeder Zeit dorthin zurückkehren
könne. Ferner ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß auf solchen

Hinterlagen möglicher Weise Privatrechte bestehen können. Wie
bereits bemerkt, fanden häufig Vorschüsse von Seile der
Gemeinden statt, um nicht mit unehelichen Kindern belastet zu
werden; dagegen ermächtigte der Betreffende die Gemeinde, für
ihn die Hinterlage seiner Zeit zu erheben. Zuweilen wurde
auch durch Privaten ein Vorschuß gemacht. Ich stelle daher
den Antrag, den Art. 2 durch folgende Bestimmung zu ersetzen:

„Die infolge der aufgehobenen Gesetzesbestimmung gemachten
Hinterlagen sind den Betheiligten zurückzustellen, sofern der

Nachweis erbracht wird, daß die Ehe in dem Heimathstaate
anerkannt sei und die Ehefrau und Familie des Hinterlegers
daselbst jederzeit Aufnahme finden werden. Der Auslieferung
der Hinterlage soll jedoch eine Bekanntmachung durch das
Amtsblatt vorausgeben, durch welche allfälligcn dritten Berechtigten

eine Frist von 3V Tagen zur Anmeldung ihrer Ansprüche
bestimmt wird. Ueber allfällige Einsprachen entscheidet, wenn
sie administrativrechllicher Natur sind, der RegierungSrath,
eivilrechtliche Fragen hingegen verweist derselbe an die

Gerichte."

v. Känel. Ich erlaube mir nur eine Bemerkung über
den § 3. Nach der Versassung sollen die Gesetze zweimal
berathen werden. Von dieser Regel wurden hie und da
Ausnahmen gemacht, aber so viel mir bekannt ist, wurden sie

jeweilen durch dringende Umstände begründet. Nun wird hier
vorgeschlagen, das vorliegende Dekret provisorisch in Kraft zu
setzen. Ich gab genau Acht darauf, ob der Herr Berichterstatter

diese Bestimmung begründe, hörte aber kein Wort
darüber. Deßhalb stelle ich den Antrag, daS Dekret erst nach der

zweiten Berathung in Kraft zu setzen. Man soll keine

Ausnahme von der allgemeinen Regel machen, die nicht begründet

ist.

Herr Berichterstatter. In Bezug auf den Antrag
deS Herrn v. Känel bemerke ich nur folgendes. ES wurden
mir in letzter Zeit zwei Fälle bekannt. die eS als sehr wün-
schenSwerth erscheinen lassen, daß dieses Dekret so schnell als
mögltch in Kraft gesetzt werde. Zudem wird hier nicht der

Grundsatz aufgestellt, daß die bisherigen Hinlerlagen sofort
ausgeliefert werden, sondern eS geschieht dieß erst nach Erfül-
lüng gewisser Bedingungen. Deßhalb glaubte die vorberaihende
Behörde, eS sei billig, zwischen der ersten und zweiten Berathung
nicht neue Geldhinlerlagen zu fordern, sondern das Dekret sofort
in Kraft treten zu lassen. Die erwähnten zwei Fälle sind der

Art, daß sie die beförderliche Vollziehung der Ehe sehr wün-
schenSwerth machen und zwar im Interesse deS KanionS. WaS
den Antrag des Herrn Niggeler betrifft, so überraschte mich

derselbe gar nicht. Nur dürfte es vielleicht zweckmäßig sein,

den im Dekrete aufgestellten Grundsatz stehen zu lassen und eS

den Behörden anheimzustellen, über die Herausgabe je nach den

Umständen zu entscheiden. Es versteht sich von selbst, daß man
die Verhältnisse dabei berücksichtigen wirb. Ich widersetze mich

der Erheblicherklärung deS von Herrn Niggeler gestellten An«
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«rageS nicht, nur sollte man bestimmte Bedingungen aufstellen,
nicht alle möglichen Einsprachen dritter Personen zulassen.
Man sollte stch einfach an den Standpunkt deS Gesetzes halten,
welcher darin besteht, daß von Seite der Gläubiger keine
rechtliche Aktion auf die Hinterlage zuläßig ist, daß eS sich

nur darum handelt, ob der Betreffende dem Staate oder der
Gemeinde etwas schuldig sei. Zum Schlüsse bemerke ich noch,
daß die provisorische Inkraftsetzung deS Dekretes um so weniger
mit einem Uebelstande verbunden zu sein scheint, als daS
Dekret selbst von keiner Seit« angefochten worden ist und daher
auch bei der zweiten Berathung die Genehmigung desselben in
Aussicht steht.

v. Känel zieht mit Rücksicht auf die vom Herrn Berichterstatter

gegebene Erklärung seinen Antrag zurück.

DaS Eintreten, so wie die Genehmigung drS Dekretes in
giobo wird mit Erheblicherklärung deS von Herr» Niggeler
gestellten Antrages durch das Handmehr beschlossen.

Projekt-Dekret

betreffend

Modifikation der Satzung t7v des Civilge^etzbuches.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Betrachtung, daß eS nothwendig ist, die Bestimmung
der Satzung 170 deS PersoncnrechtS in Einklang zu bringen
mit den Grundsätzen der neuen Gesetzgebung über das Armen«
und Niederlassungswesen, —

auf den Antrag der Justiz- und Polizeidirektion und nach
geschehener Vorberathung durch den RegierungSrath,

beschließt:

8 t.

Die Entschädigungssumme, zu welcher der Vater eincS

unehelichen Kindes, das Heimath halber einer Gemeinde deS

alten KantonStheilS mit rein onlicher Armenpflege angehört, in
Gemäßheit der Satzung ì70 des Personenrechts gerichtlich
verurtheilt wird, fällt von nun an nicht mehr an die Heimath«
gemeinde deS KindeS, sondern in daS GcmeindSarmengut
derjenigen Gemeinde« in welcher die Mutter deS unehelichen KindeS
zur Zeit der Niederkunft ihren polizeilichen Wohnsitz hat, und
ist zum Stammkapital dieses Gutes zu schlagen (8 26, Ziff. 2
des ArmengesetzeS).

8 2.

Bezüglich deS Anspruchs auf solche Entschädigungssummen
für uneheliche Kinder, welche Heimath halber einer Gemeinde
deS alten KantonStheilS mit bürgerlicher Armenpflege (8 25
deS ArmengesetzeS), oder einer Gemeinde deS neuen KantonStheilS

angehören, hat eS auch fernerhin bei den bisherigen
gesetzlichen Bestimmungen sein unverändertes Verbleiben.

8 3.

Dieses Dekret tritt sofort (nach stattgefundcner zweiter
Berathung) in Kraft, findet jedoch keine Anwendung auf die.

jenigen Fälle, wo zur Zeit seiner Promulgation die Heimath-
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gemeinde eines unehelichen KindeS auf die in Satzung 170
des P. R. vorgesehene Entschädigung bereits gerichtlich
geklagt hat.

Bern, den

(Folgen die Unterschriften.)

(Erste Berathung.)

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter.

Der Entwurf, welcher Ihnen hier vorgelegt wird, ist

nach der Ansicht der Regierung eine nothwendige Folge der

Einführung des Armengesctzes vom 1 Juli 1857. So lange
in allen Gemeinden des Kantons die bürgerliche Armenpflege
bestand, war die Satzung 170 des Civilgesetzes vollständig
gerechtfertigt in dem Sinne, daß die Entschädigungssumme, zu

welcher der Vater eines unehelichen KindeS verurtheilt werden

konnte, der Heimathgcmeinde des KindeS zufiel. Das war
ganz natürlich. Aber durch die Einführung des neuen Armen-
gcsetzes änderte sich das Verhältniß wesentlich, und eS wäre

gegenüber den Gemeinden, welche die örtliche Armenpflege
haben, ungerecht, wenn dieselben ein uneheliches Kind, das auf
ihrem Notharmenetat steht, bis zum 16. Altersjahre erhalten oder

aus der Spendkasse unterstützen müßten, ohne daß ihnen die

Entschädigung zufiele, zu welcher der Vater deS Kindes verurtheilt
ist. Die, Gemeinde hat ein Recht auf diese Entschädigung.
Ich glaube daher, es bedürfe keiner langen Auseinandersetzung,
die Eintretensfrage zu begründen. ES handelt sich um eine

natürliche, nothwendige Folge der neuen Gesetzgebung im
Armenwesen. Man kann allerdings einwenden, daß die

Gurgergemeinde als solche, ungeachtet die Armengenößigkeit durch den

Wohnsitz der Mutter begründet sei, doch in einem gewissen

Verhältnisse zu derselben stehe, indem z. B. nach einem Aufent-
halte derselben außerhalb deS Kantons wieder der Wohnsitz
der Surgergemeinde eintrete. Allein eS liegt eine Kompensation

in der Sache selbst und einzelner Fälle wegen lohnt eS

sich nicht der Mühe, eine Anomalie gegenüber dem Gesetze zu

begründen und die Theilung der Entschädigung vorzuschreiben.
Ich gebe zu, daß man behaupten kann, die Surgergemeinde
diene gleichsam zum Sicherheitsventil für die betreffende Person,
aber beim Eintreten dieser Eventualität würden Schwierigkeiten
und Verwicklungen eintreten. Hier fällt nameiultch der
Umstand in's Gewicht, daß ein außereheliches Kind, welches auf
dem Notharmenetat steht, nicht mehr den Wohnsitz ändern kann,
und also die Burgergemeinde in dieser Beziehung gedeckt ist,
selbst wenn die Mutter ihren Aufenthalt verändert. Ein zweiter
Grund ist der, baß die Gemeinden, welche nach K 25 des Ar«
mengesetzeS bürgerliche Armenverwaltung fortführen, von diesem
Dekrete nicht betroffen werden. Ich stelle daher den Antrag,
Sie möchten i» die Berathung des Dekretes eintreten, dasselbe
irr gloko behandeln und genehmigen.

Matthys. Die Satzung 170 deS Civilgesetzes bestimmt,
daß der Vater eines unehelichen KindeS zu einer Entschädigung
von 50 bis Fr. 500 a. W nach Maßgabe der Verhältnisse
verfällt werden kann Diese Entschädigung hat einen doppelten
Charakter: einerseits den Einkauf in die Burgernutzungen,
andererseits in die Armenunterstützung zu begründen. Deßhalb
scheint eS mir logisch richtig, daß die Entschädigung künftig
nicht einzig und allein der Wohnsitzgemeinde der Muller
zufalle, sondern daß auch der Hcimaihgemeinde des KindeS ein
verhältnismäßiger Theil zukomme. Deßhalb stelle ich den Antrag,
die fragliche Entschädigung zur einen Hälfte der Heimathgemeinde

deS Kindes, zur andern Hälfte der Wohnsiygemeinde
der Mutter zufalle» zu lassen. Es ist richtig, daß die Mutter
eines unehelichen KindeS in der Regel Schwierigkeiten haben
wird, den Wohnsitz zu ändern, und insofern mag der Entwurf
zweckmäßig sein. Aber das uneheliche Kind wächSt zum Jüngling,

zur Jungfrau heran, eS kann sich über Eristenzmittel auS-
weisen,.seinen eigenen Wohnsitz nehmen, in die Heimalhge-

meinde zurückkehren und nach Maßgabe der Reglemente, in die

Burgernutzungen eintreten. Deßhalb scheint mir die Theilung
der Entschädigungssumme billig zu sein.

Berg er. Der Antrag deS Herrn Matthys mag sehr gut
gemeint und in gewisser Beziehung begründet sein. Aber die

bürgerlichen Nutzungsverhältnisse sind in unserm Kantone sehr
verschieden, so daß eine solche Bestimmung an vielen Orten zu
Zänkereien führen könnte. Ich mache Sie auf die Verhältnisse
aufmerksam, welche im Oberlande bestehen. Dort bestehen
bürgerliche Korporationen, sogenannte Bäuerten, welche
ihre eigenen Güter haben; die eigentliche Burgergemeinde hat
auch Güter, die großenthcilS zu Gemeindezwecken bestimmt
sind, wie z. B. zur Unterhaltung von Straßen u. dgl. Wenn
nun der Antrag des Herrn MatthyS angenommen würde, so

entstände Streit zwischen den verschiedenen Korporationen
darüber, in welchem Verhältnisse denselben die fragliche Entschädigung

zukommen solle. Bekanntlich sind die Väter unehelicher
Kinder in seltenen Fällen vermöglich. Da die Wohnsitzgemeinde
der Mutter für die Erziehung >des KindeS zu sorgen hat, so

wird das allfällige Mißverhältniß aufgewogen. Deßhalb
stimme ich zum Entwürfe, wie er vorliegt.

Herr Berichterstatter. Ich habe den Großen Rath
bereits darauf aufmerksam gemacht, daß uneheliche Kinder
größienthcils auf den Noiharmenetat der Wohnsitzgcmeindc der

Mutter kommen; eS ist daher ein großer Vortheil für die
Burgergemeinde, daß dieselben nicht ihr zugewiesen werden.
Wenn nun die Wohnsitzgemeinde für die Erziehung des KindeS
bis zum 16. Altersjahre zu sorgen hat, so ist eS nicht unbillig,
daß ihr die Entschädigungssumme zufalle. Die Eventualität,
daß ein solches Kind im Alter von 20—23 Jahren in seine

Heimathgcmeinde zurückkehre, um der bürgerlichen Nutzungen
zu genießen, ist so entfern, daß sie gegenüber der Last, welche
die Wohnsitzgemeinde zu tragen hat, nicht in's Gewicht fällt.
Zudem wird durch die Natur der Sache unter den Gemeinden
selbst eine gewisse Kompensation eintreten. Wenn die Entschädigung

nur einer Gemeinde zufällt, so werden Streitigkeiten
und Kosten vermieden. Wenn z. B. der Vater sich weigern
würde zu zahlen, welche Gemeinde müßte denselben betreiben,
wenn die Entschädigung getheilt würde? Da gäbe eS schon
Korrespondenzen und Rechtskosten. Obschon der Antrag des

Herrn MatthyS in theoretischer Beziehung sich begründen läßt,
spreche ich mich dennoch gegen denselben aus, und empfehle
Ihnen den Borschlag des RegierungsrathcS zur Genehmigung.

A b st i m m u n g.

Für das Eintreten und die Behandlung deS

Dekretes in globo Handmehr.
Für den Dekrelsentwurf mit oder ohne Ab¬

änderung 5
Für den § 1 nach Antrag des RegierungS«

rath eS Gr. Mehrheit.
Für den Antrag deS Herrn Matthys Minderheil.

Strafnachlaß- und SlrafumwandlungSgcsuch e.

Nach dem Antrage deS RegierungSratheS und der
Direktion der Justiz und Polizei wird ohne Einsprache
durch das Handmehr beschlossen, waS folgt:

1. Dem Carl Roth, Schuhmacher zu Aarmühle, wird
die ihm wegen böswilliger Weigerung der Entrichtung von
Alimentationen auferlegte dreißigtägige verschärfte Gefangenschaft

erlassen.



2. Dem wegen Brandstiftung zu 3 Jahren Ketten ver»
urtheilten Johann Blatt von Rütschelen werden die achtzehn
letzten Monate seiner Strafe erlassen.

3. Die dem Friedrich Kocher, Flößer in Büren, wegen
Ehrverletzung auferlegte, zweimonatliche unabkâufliche Leistung
auS dem Amtsbezirke Büren wird in abkäufliche Leistung
umgewandelt.

Die den nunmehrigen Eheleuten Johann Winter-
berger von Meiringen und Elisabeth, geb. Oppltger, wegen
KonkubinalS auferlegte VerweisungS- resp. EingrenzungSstrafe
wird ihnen geschenkt, unbeschadet jedoch ihrer Verpflichtung zu
Bezahlung der Kosten, zu welchen sie verfällt wurden (Art.
565 deS Strafverfahrens).

5. Dem wegen DiebstahlS zu 2 Jahren Zuchthaus ver«
urtheilten Peter Fahrnt von Steffisburg wird der Rest seiner
Strafe erlassen.

6. Der wegen Verheimlichung ihrer Schwangerschaft zu
2 Jahren Zuchthaus verurtheilten Elisabeth Gerber von
Langnau wird der auf 11. November nächsthin eintretende letzte
Viertel der Strafe erlassen.

7. Dem wegen Diebstahls zu 4 Jahren Ketten
verurtheilten Joh. Heinr. Brügger von Biglcn wird vernicht
mehr einen Viertel betragende Rest der Strafe erlassen.

8. Dem wegen Nachtunfug, Streit u. f. w. zu 1 Jahr
unabkäuflicher Leistung aus dem Amt Jnterlaken verurtheilten
Friedrich Oehrli von und zu Aarmühle, dem der Große Rath
diese Strafe in GemeindSeingrenzung umgewandelt hat, wird
der Nest dieser letztem gänzlich erlassen.

Dagegen werden abgewiesen:

1. Jakob Weber von Golaten, Küfer in Brüttelen,
wegen Mißhandlung seiner Ehefrau zu 6 Monaten Verweisung
aus dem Amtsbezirk Erlach verurtheilt, mit dem Gesuch um
Nachlaß oder Umwandlung derselben in AmtSeingrenzung.

2. Jakob Reinhard von Walterswyl, zu Langenthal-
wegen Mißhandlung zu 3 Monaten Leistung auS dem Amtsbezirk

Aarwangen verurtheilt, mit dem Gesuch um Umwandlung

derselben in Eingrcnzung oder Gefangenschaft.

3. Ludwig Tschopp von Waldenburg, wegen Schlägerei
und Verwundung zu 15 Monaten Einsperrung verurtheilt, mit
dem Gesuch um Nachlaß derselben.

< Joseph Bar the von Vendlincourt mit dem Gesuch
- um Nachlaß des ResteS der ihm wegen DiebstahlS auferlegten

sechsmonatlichen Gefangenschaft.
t

5. Jakob Meyer, Jakob GerbiS, Joseph Merz,
Christian Steinhilper und Matthias Weiß, Tunnelarbeiter

zu Hagnek, mit dem Gesuch um Nachlaß der ihnen wegen
Hausrechlsverlctzung auferlegten sechsmonatlichen loSkäuflichen
Leistung aus dem Amtsbezirke Nidau.

Schließlich wird ein Anzug deS Herrn Großrath
Mühlethaler verlesen, welcher die neue Vorlage deS im

Tagdlatt des Großen Käthes t»î».
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Jahre 1852 bloß auf eine Probezeit von zwei Jahren erlassenen
Gesetzes über die Organisation der evangelisch-
reformtrten Ktrchensynode bezweckt.

Schluß der Sitzung: t'/z Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

Zweite Sitzung.

Dienstag den 25. Oktober 1859.

Vormittags um 3 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung : die Herren Bützberger, Gfeller
in Signau, Jeannerat und Theurillat; ohne Entschuldigung:
die Herren Affolter, Johann Rudolf; Bähler, Johann; Brand-
Schmid, Brechet, Brunner, Bühlmann, Bürki, Burger, Carlin,
Chevrolet, Corbat, Engemann, v. Erlach, Fcune, Fleury,
Friedli, Fr.; Gfeller in Bümplitz, v. Gunten, Gouvernon,
Gyger, Haag, Hennemann, Heß, Hirsig, Hoffmeyer, Jmhoof,
Benedikt; Jndermühle, Amtsnotar; Joß, Käser, Kaiser, Karlen,
Jakob; Karrer, Kehrli, Knechtenhofer, Wilhelm'; König,
Kohler, Koller, Lehmann, Z.U.; Lehmann, Daniel; Lenz,
Leuenberger, Loviat, Marquis, Marti, Moser, Jakob; Müller,
Hauptmann; Nägeli, Pallain, Regez, Reichenbach, Friedrich;
Riat, Rossclet, Ryser, SalfiSberg, Salzmann, Schertenleib,
Schmalz, Schmid, Schmied, Scholer, Schrämli, Schürch,
Siegenthaler, Steiner, Jakob; Stocker, Stockmar, Tiöche, Trorler,
Wüthrich, Wyder und Zwahlen.
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DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und

ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Gesetz

über

den Mißbrauch der Presse.

(Erste Berathung Siehe Großrathsverhandlungen, laufenden
Jahrgang, Seite 22 ff.)

DaS Eintreten und die artikelweise Berathung sind bereits
in der Sitzung vom t. März l. I. beschlossen worden.

Art. 1.

Wer mittelst der Druckerpresse gegen Behörden, anerkannte

Korporationen oder gegen Privatpersonen ehrenkränkende oder

nach der gemeinen Meinung Verachtung ausdrückende Aeußerungen

»Hut, wird wegen Ehrverletzung mit Gefängniß bis zu
dreißig Tagen oder mit Geldbuße bis zu hundert Franken
bestraft.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter.
Der Große Rath hat in seiner Sitzung vom 1k. November
1853 beschlossen, den RegierungSrath mit der Vorlage eines

neuen Preßgesetzcs zu beauftragen. Infolge dieser Weisung
wurde Ihnen im Februar l. I ein neuer Entwurf vorgelegt,
den Sie in der Sitzung vom 1. März behandelten, indem Sie
nach ziemlich langer Diskussion das Eintreten in denselben
beschlossen, die artikelweise Berathung dagegen verschoben. Bevor
ich auf den Art. 1 übergehe, erlaube ich mir eine allgemeine
Bemerkung bezüglich einer beträchtlichen Anzahl von Zeitungsartikeln,

die über den neuen Entwurf erschienen find, sowie
über die dagegen gerichteten Vorwürfe und selbst Angriffe.
Dazu kommen die Vorstellungen, welche eingereicht wurdpn.
WaS vorerst die Stellung der Regierung betrifft, so bemerke

ich, daß sie durch die Vorlage eines neuen Strafgesetzbuches,
dessen Entwurf seit drei Jahren in der GroßrathStrucke liegt
nnd ebenfalls die nöthigen Bestimmungen über den Mißbrauch
der Presse enthält, dafür gesorgt hat, den bestehenden
Uebelständen abzuhelfen. Der Große Rath fand jedoch keine Zeit,
diesen Gegenstand zu behandeln, obschon man immer dahin
strebte, das Preßgesetz von 1853 zu beseitigen. Den Umständen,
Rechnung tragend, sah die Regierung allerdings ein, daß der
Große Rath wegen dringender und zum Theil sehr schwieriger
gesetzgeberischer Arbeiten daö Preßgesetz bisher nicht behandeln
konnte. Ich erwähne hier nur der Gesetze über das Armen-
wesen, über daö Niederlassungswesen, über das ErziehungS-
wescn, über die Einbürgerung der Heimathlosen und
Landsaßen, Gegenstände, welche den Großen Rath lange beschäftigten,
so daß ich demselben deßhalb keinen Vorwurf machen möchte.
Um aber die vorhandenen Uebelstände zu beseitigen, war die

Regierung der Ansicht, es sei ein Mittelweg einzuschlagen,
ein provisorischer Zustand herzustellen, und zwar durch Abschaf,
fung des Preßgesetzes von 1853 und Wiedereinführung
desjenigen von 1832 Das beliebte jedoch nicht, sondern eS wurde
beschlossen, die Regierung mit der Vorlage eines neuen
Preßgesetzcs zu beauftragen. Die Regierung legte einen Entwurf
vor, und was geschah? Daß von Seite der Presse der Einwurf
gemacht wurde, man wolle kein Spezialgesetz, die Presse solle
unier das allgemeine Strafgesetz fallen, während daS Preßgesetz

von 1853 noch nicht aufgehoben war. Ich erwähne dieses
UmstanveS, um zu zeigen, mit welcher Loyalität man von
gewisser Seite zu Werke ging. Der Zweck, das Gcsey von 1853
zu beseitigen, wurde durch jene vermittelt, welche immer schreien'
Nur noch ein Wort über die Frage, oh die Preßvergehen unter
daS allgemeine Strafgesetz fallen sollen. DaS wäre schön und
gut, wenn wir ein geregeltes Strafgesetzbuch hätten. Aber
was würden wir gegenwärtig erreichen? Daß wir zwei
Gesetzgebungen hätten: für den Jura das drakonische Gesetz von
1810, dessen Einführung Niemand empfehlen wird. WaS
hätte der alte Kantonstheil? Die Bestimmungen der GcrichtS-
satzung. Und was sagt diese über die Schmähschriften? „Wer
eine Schmachschrift wider jemanden schreibt, heißt es darin, oder
schreiben läßt, oder auch nur anschlägt oder ausbreitet; der
soll demjenigen, wider den solche Schmachschrift gestellt, seiner
Ehre halber gebührend Entschlagniß thun; und des Frevel«
wegen annoch 100 Pfund Buße bezahlen und ein Jahr unnach-
läßlich leisten; auch ferià Strafe, je nach Umständen,
vorbehalten." Will man diesen Zustand der Presse im alten
Kantone? WaS mich anbelangt, so ist eS mir persönlich
gleichgültig, aber ich würde es bedauern. Will man für ein cin-
sacheS Preßvergehen 100 Pfund Buße und unnachläßliche
Leistung und je nach Umständen noch eine arbiträre Strafe?
Davon redet man gar nicht. Was nun den Art 1 betrifft,
so frage ich: will man über Worte streiten? ES fragt sich
hier nicht, ob die Presse unter das allgemeine Strasrecht zu
stellen sei oder nicht, sondern welches System zur Anwendung
kommen soll. Ziehen'Sie die Erlassung des allgemeinen
Strafgesetzes vor, so behandeln Sie dasselbe, aber dann bleibt
einstweilen daö Preßgesetz von 1353 noch in Kraft, und
es vergehen vielleicht noch 2—3 Jahre, bis das allgemeine
Strafgesetzbuch erlassen ist. Der Große Rath hat der Regierung

den Auftrag ertheilt, ein neueS Gesetz auszuarbeiten. Nun
fragt eS sich, ist der vorliegende Entwurf zu streng, oder ist er
mit den Grundsätzen deS Fortschrittes, einer vernünftigen
Preßfreiheit verträglich Der erste Artikel handelt von Ehrver-
letzungen durch die Presse. Man unterscheide, zwei Kategorien,
gewöhnliche Ehrverletzungen und Verleumdungen. Der
Regierungsrath glaubte, kein Minimum der Strafe in das Gesetz
aufnehmen zu sollen. In den meisten Gesetzgebungen erscheint
ein solches, aber die einzelnen Fälle, weiche vorkommen, sind
so verschieden, daß man besser thai, dem Ermessen deS Richters
die Bestimmung der kleinsten Strafe zu überlassen. Daher
wurde nur ein Marimum derselben ausgestellt. Vergleichen
wir damit den Entwurf eines neuen Strafgesetzbuches, welcher
ebenfalls unter den Traktanden deS Großen Rathes figurirt.
Nach Art. 1 deS vorliegenden Entwurfs werden Ehrverletzungen
mit Gefängniß bis zu 30 Tagen oder mit Geldbuße bis zu
100 Fr. bestraft. Art. 112 des SirafgesetzenlwurfeS bedroht
die Ehrverletzunzen ebenfalls mit Einschließung bis zu 30
Tagen oder mit Geldbuße bis zu 100 Fr. Sie haben also
ganz die nämliche Bestimmung Was sagt aber der Art. 229
deS SlrafgesetzenlwurfeS? „Alle übrigen mittelst der Druckerpresse

oder durch bildliche Darstellung verübten strafbaren
Handlungen werden mit den durch die betreffende Gesetzesver.
letzung festgesetzten Strafen belegt. Dieselben können jedoch
um ore Hälfte erhöht werden (Art. 71)." Eine durch die
Presse begangene Ehrverletzung könnte also mit Gefängniß bis
zu KO Tagen oder mit Geldbuße bis zu 200 Fr. bestraft
werden. Daraus mögen Sie entnehmen, ob der vorliegende
Entwurf strenger oder milder ist Durchgehen Sie die
Gesetzgebungen anderer Kantone, so finden Sie, daß die waadtlän-
dischc Gesetzgebung strenger ist als der vorliegende Entwurf.
DaS neuenburgische Gesetz ist milder gegen die Ehrverletzungen,
strenger gegen die Verläumdungcn. Man kann etwas strenger
oder milder sein, ohne den Grundsatz auf daS Spiel zu setzen.

Ich verglich auch die Gesetzgebungen von Genf, St. Gallen,
Soloihurn, Zürich. Man findet es vielleicht auffallend, daß
der Art. 1 spezialisirt, daß er von Ehrverletzungen „gegen
Behörden, anerkannte Korporationen oder gegen Privatpersonen"



spricht. Der RegierungSrath fand dieß zweckmäßig. Im
Preßgesetze von 1832 waren eine Reihe Artikel enthalten,
welche erschwerende Bestimmungen enthielten, je nach dem das
fragliche Preßvergehcn gegen eidgenössische Behörden, gegen
fremde Souveräne oder deren Vertreter, gegen Behörden oder
Beamte der Staatsverwaltung begangen wurde. Diese waren
unter einen besondern gesetzlichen Schutz gestellt. Das finden
Sie wieder in den Gesetzgebungen von Waadt und Genf, nicht
aber in denjenigen von Soloihurn, St. Gallen und Zürich;
auch hier nicht, sondern man überläßt eS dem Richter, die
Umstände zu beurtheilen. Deßhalb wurde kein Minimum der
Strafe aufgestellt, weil eS oft zu hoch erscheint. Man hält
an dem Grundsatze fest: Gleichheit der Bürger vor dem Gesetze.

Nach Art. 17 des Entwurfes findet eine Klage nur auf
Begehren des Beleidigten statt. Man wollte nicht mehr daS
System, daß in Fällen, wo eine Injurie gegen eine Behörde
oder einen Beamten gerichtet war, von AuireS wegen
eingeschritten werden mußte. Behörden und Beamte sollen in dieser
Beziehung den Privatpersonen gleich gestellt sein. Ferner
findet, im Widerspruche mit den Gesetzgebungen der Kantone
Reuenburg, Waadt und Genf, hier nicht eine Kumulation der
Gefängnißstrafe mit der Geldbuße statt. Beide werden hier
auSeinandcrgehalten, damit der Richter in geringern Fällen
mit Geldbuße, in schweren Fällen mit Gefängniß strafen kann.
Trotzdem daß der Art. 1 so klar ist, legte eine in Freiburg
erscheinende Zeitung, der „Loalêckárê", einen ganz entgegengesetzten

Sinn in denselben, als würden die Behörden eines
besondern Schutzes genießen. Der „Handelskourier" raisonnirte
ähnlich. DaS ist aber die gröbste Unwahrheit, denn der
Entwurf stellt die Behörden aus die gleiche Linie mit den

Privatpersonen. Ich empfehle Ihnen den Art. 1 zur
Genehmigung.

Der Herr Präsident zeigt an, daß so eben eine auf
daS Preßgesetz bezügliche Vorstellung der Sektion des Vereines
Helvetia in Bern eingelangt sei, welche zur Einsicht der
Mitglieder des Großen Rathes auf den Kanzleuisch gelegt wird.

Lauterburg. Ueber die Nothwendigkeit oder Nichlnoth-
wendigkeil der Erlassung eines PreßgcfttzeS habe ich mich bei

Behandlung der Einlretcnsfrage ausgesprochen. Heute habe
ich einen andern Standpunkt einzunehmen, zu untersuchen, ob

vielleicht hie und da eine Lücke im Entwürfe vorhanden sei.

Im Allgemeinen finde ich, jedes Gesetz sollte das Gepräge der

Klarheit und Deutlichkeit an sich tragen. Das vermisse ich
hier. Während das Gesetz von 1853 klar und übersichtlich,
und bei jedem Artikel der Inhalt angezeigt war, wäre es hier,
wo so manches durcheinander geht, wünschenswerlh, daß sich

der Gesetzgeber die Mühe nähme, auch dem minder bewanderten
Bürger Gelegenheit zu geben, den Inhalt des Gesetzes schnell
zu finden. Ich fühle mich nicht berufen, hier den GesetzeS-
redaklor zu machen, aber ich erlaube mir den Wunsch auözu-
sprechen, daß der Herr Berichterstatter bis zur zweiten Berathung
die einzelnen Abtheilungen deS Gesetzes mit entsprechenden
Ueberschriften versehen möchte. Das ist die eine Lenmkung.
Die zweite ist die, daß ich ckich mit dem Systeme nicht be,

freunden kann, daß man einen Tag Gefangenschaft nur mit
3 Fr. Geldbuße berechnet. Nach Art. 1 kann man einander
beschimpfen für ein Marimum der Gelbbuße von 199 Fr. Wenn
man nun bedenkt, wie unter Umständen Beschimpfungen durch
die Presse eintreten, wie leicht eine Summe von 199 Fr. oft
zusammengebracht wird, so erscheint eine solche Berechnung
nicht zweckmäßig. Es kann Leute geben, für die ein Tag
Gefangenschaft 3 Fr. werth ist, aber für diejenigen, welche in
der Regel in den Fall kommen bestraft zu werden, ist dieß
kaum anzunehmen Daher sollte man wenigstens die Geldbuße
verdoppeln, oder nachträglich bestimmen, daß dieselbe auch mit
der Freiheitsstrafe verbunden werden könne.
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Girard. In seinem EingangSrapporte hat der Hr. Berichterstatter

die Regierung hinsichtlich der Stellung gerechtfertiget,
welche sie einnahm, als sie daS Gesetz vorlegte, das den
Gegenstand der gegenwärtigen Berathung bildet. Wir wissen
Alle, daß der Regierung in dieser Beziehung kein Vorwurf
gemacht werden kann, doch aber könne man anläßlich bemerken,
daß die Regierung besser daran gethan hätte, den Großen Rath
zu veranlassen, die Diskussion des Strafgesetzbuches zu befördern.

Wenn gegenüber der Regierung mit Rücksicht auf dieses
Gesetz auch nichts zu sagen ist, so möchte ich doch die
Aufmerksamkeit des Herrn Berichterstatters auf die gegenwärtige
Situation deS KantonS Bern hinlenken. Man geht vom
Standpunkt auö, das Preßg-ses von 1853 eristire noch Ich
meinerseits glaube, das fragliche Gesetz sei abgeschafft, förmlich
abgeschafft, und um diese Ansicht zu unterstützen, berufe ich mich
auf ore Diskussion, welche seiner Zeit über den Gesetzesenlwurf
vom 8. Juli 1858 statt hatte und welcher ganz einfach zum
Zweck halte, die Preßgesetzgebung vom Jahr 1353 abzuschaffen.
Das kann man aus der Fassung deS ersten Artikel jenes Pro«
jekleS sehen, welcher verlangt, daß das Preßgesetz von 1353
abgeschafft und bis zur Promulgation eines neuen Strafgesetz,
buches durch das Gesetz vom 9. Februar 1832 ersetzt werde,
welches früher diese Sache ordnete. Bei Gelegenheit der
Diskussion über jenes Gesetz hat der Herr Berichterstatter lebhaft
auf die Nothwendigkeit gedrungen, das Gesetz von 1353 zu
beseitigen. Die Opposition dagegen war ziemlich lebhaft. Herr
Fischer verlangte, daß man die Sache nicht übereile; Herr
Laulerburg that dasselbe. Die Herren Seßler lind Engemann
drückten die Ansicht aus, daS Gesetz sei schon beseitiget. Aber
noch mehr. Herr Bützberger sagte in seinem Votum, eS sei
bekannt, daß das Gesetz abgeschafft sei und nichts an seine
Stelle gesetzt zu werden brauche. Kurz Niemand widersetzte
der Ansicht des Herrn Bützberger, eS wurde ganz bestimmt
anerkannt. Seitdem jene Devatte stattfand, wollte das Ober,
gerlchl wissen, an was es sich hinsichtlich der Prcßgcsetzgebung
zu halten habe und die Regierung, an welche es sich über
diesen Punkt wandte, soll ihm geantwortet haben, das Gesetz
von 1853 sei noch in Kraft. ES wäre vielleicht bei dieser
Gelegenheit am Platz gewesen, daß sie den Großen Rath um
Auskunft ersucht hätte, da es sich nämlich hier um eine Inter-
preiattonsfrage handelte, welche die gesetzgebende Behörde besser
hätte lösen können, als die Erekuiivbehörve. Um das Gesetz
von 1853 wieder in Kraft treten zu lassen, scheint man sich
auf Art. 69 des ReglementeS gestützt zu haben, nach welchem
man ohne eine zweite Berathung nichts als Gesetz erklären
kann. Ich für mich behaupte, daß die doppelte Berathung
nicht nöthig ist und als Unterstützung meiner Ansicht führe ich
an, daß, als man Anno 1852 über das Preßgesetz berathen
hat, man Bedenken trug über die Inkraftsetzung vor der zweiten
Berathung und Herr Blösch gegen 23 Gesetze oder Dekrete
zirirte, welche ohne eine zweite Berathung in Kraft erklärt
wurden. Noch mehr. Das Gesetz von 1853 wurde sofort in
Kraft gesetzt nach einer ersten Berathung. Angesichts dieser
Thatsachen wäre es gewiß unlogisch, für die Abschaffung eines
Gesetzes eine doppelte Berathung zu. verlangen, während es
nach bloß einer DlSkussion in Kraft «klärt wurde. Man muß
daher nach jeder Hinsicht darauf schließen, daß das Geseg von
1853 über den Mißbrauch der Presse in bester Form abgeschafft
ist. Ich komme nun zum vorliegenden Entwurf und erneuere
über diesen Punkt die Ansicht, welche ich schon vorher geäußert
habe, dahingehend, daß kein Gesey über die Presse nöthig ist.
Die Verfassung hat darüber auch nichts gesagt, sie sagt einfach
„daS Gesetz" aber nicht „ein Spezialgesetz«. Der Verfassungsrath

hat ebenfalls nichts davon gesagt, wie man sich beim
Durchlesen seiner Berathungen überzeugen kann; hätte er ein
Spezialgesetz über den Mißbrauch der Presse gewollt, so würde
er es irgendwo gesagt haben; das hat er aber nicht gethan.
Es wäre also heute nicht logisch weiter zu gehen, es wäre
besser die ganze Angelegenheit, welche unS unterbreitet ist, auf
die Zeit zu verschieben, wo wir daS Strafgesetzbuch berathen
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und zu entscheiden, daß der Große Rath die Berathung jenes

Gesetzbuches auf die Sitzung vom nächsten Dezember ansetze.

Aus den Zusammenstellungen, welche ich gemacht habe zwischen

den Bestimmungen deS uns vorgelegten Gesetzes und denjenigen
des Strafgesetzbuches, ergibt sich, daß sie fast die gleichen

sind; es handelt sich um 30 Tage Gefangenschaft oder Buße
von 100 Fr. mehr oder minder; eS finden sich dort selbst

einige Artikel, wo die Ausdrücke ganz gleich sind. Ich sehe

mich somit im Falle, zu beantragen, die Diskussion über das
Preßprozeßprojekt bis zur Berathung des Strafgesetzbuches zu
verschieben. ES wird sogar sehr zweckmäßig sein, über diese

kein Spezialgesetz zu machen und die gleichen Bestimmungen in
das Strafgesetzbuch aufzunehmen, bezüglich dessen ich die gleiche

Ansicht äußere, wie Herr Lauterburg.

Herr Präsident. Ich sehe mich durch den von Herrn
Girard gestellten Antrag zu einer reglementarischcn Bemerkung
veranlaßt. In einer frühern Sitzung wurde die Verschiebung
des Preßgesetzes im Allgemeinen beschlossen, so daß man
dasselbe heute wieder verfchieben könnte mit einer bestimmten

Weisung an den RegierungSrath. Wir haben in Bezug auf
Ordnungi'motionen keine bestimmte Vorschrift im Reglemente

Im Reglemente der Bundesversammlung besteht eine solche,

dahin gehend, daß Ordnungsmotionen vor Allem erledigt
werden müssen. Das bernische Reglement sagt hierüber nichts.
Man nahm bisher an, daß Anträge auf Verschiebung vor der

Behandlung des Gegenstandes entschieden werden. Nun stellt

Herr Girard den Antrag, die Behandlung deS Preßgesetzes bis

zur Berathung des allgemeinen Strafgesetzbuches zu verschieben,

damit endlich dasselbe, dessen Erlassung man seit einer Reihe
von Jahren anstrebte, erledigt werde. Nun will ich Sie
anfragen, ob Sie darüber entscheiden wollen. Mir scheint, eS

sei der Natur der Sache angemessener, über die Ordnungsmotion

besonders zu entscheiden, als wenn man am Schlüsse
der Diskufsion über den Ar». 1 das Ganze zurückschicken würde.

Ich will den Herrn Berichterstatter darüber anfragen.

Herr Berichterstatter. Ich bin ganz damit
einverstanden, daß man den Verschiebungsantrag getrennt behandle.
Nur fragt es sich, ob man mittels der Verschiebung so schnell
den Zweck erreichen könne. Sie werden wahrscheinlich im
Laufe des nächsten Dezembers noch eine Sitzung haben, welche
aber hauptsächlich durch daS Büdget in Anspruch genommen
wird. Sodann soll noch daS Besoldungsgesetz, das Gesetz

über die Aktiengesellschaften, dasjenige über die Organisation
der Seminarien zur Behandlung kommen; ferner wird Ihnen
ein Entwurf über das Erbrecht der unehelichen Kinder
vorgelegt werden. Ob dann noch Zeit übrig bliebe, das Preßgesetz

zu behandeln, bezweifle ich, um so weniger, als der Große
Rath kaum Lust haben wird, vier Wochen lang hier versammelt
zu bleiben, und die Mitglieder desselben nach einer Sitzung
von vierzehn Tagen gerne wieder zu ihren Geschäften
zurückkehren. Wie Sie sich erinnern, bringt man in den letzten
Tagen einer Session die definitive Redaktion eines Gesetzes mit
großer Mühe zu Ende. Ich betrachte den Antrag des Herrn
Girard als einen frommen Wunsch Ich möchte ihn, der einer
der Eifrigsten war, als eS sich darum handelte, dgS Gesetz

von 1853 abzuschaffen, fragen, ob er wünsche, diesem Gesetze
eine längere Eristenz zu geben; und das geschieht durch die
Verschiebung. Denn die Behauptung, daß daS Preßgesetz von
1853 aufgehoben sei, ist unstichhaltig, schon vom Standpunkte
deS Réglementes auö, nach welchem ein hier gestellter Antrag
nur erheblich erklärt wird. ES wurde allerdings in der Presse
die Behauptung aufgestellt, eS bestehe kein Gesetz über Preß-
vergchen. Das wäre eine wahre Anarchie. Ich bin der
Ansicht, wenn man zum Zwecke gelangen wolle, müsse man
Hand an's Werk legen. Zudem wird das Strafgesetzbuch
längere Zeit in Anspruch nehmen, namentlich da eS stich darum
handelt, eine neue Strafart einzuführen, die Einzelhast. Die
Behörden finden, daS alte Gesetz daure fort, bis etwas Anderes

an dessen Stelle getreten ist. Unter allen Umständen wäre
dann nothwendig, zu erklären, was Rechtens sei, um jeden
Zweifel zu heben, sonst kommt man zu dem Resultate, daß kein
Gesetz anerkannt wird, daß man einen Bürger in der Presse
nach Belieben beleidigen könnte, mündlich aber nicht. Wollen
Sie diesen Zustand der Anarchie? Wollte ich metner persönlichen

Bequemlichkeit das Wort reden, so würde ich die Sache
gehen lassen, aber daS ist nicht meine Sache.

Jmer. Gerade weil ich mit dem Herrn Berichterstatter
vollkommen gleicher Ansicht bin, ergreife ich das Wort. Er
sagt, Herr Girard sei im Irrthum, wenn er sich dahin äußerte,
das Gesetz von 1853 sei abgeschafft und durch keine gesetzgeberische

Bestimmung ersetzt. Der Herr Berichterstatter ist auf
dem richtigen Standpunkte, wenn er die Ansicht aufrecht hält,
daß daS Gesetz noch eristire und gerade weil ich mich auf
dieses Zugeständniß stütze, unterstütze ich die Motion deS Herrn
Girard. Wir haben ein Gesetz, und trotzdem Allem, was man
in der Presse sagte, hat eS nicht so viel BöseS gestiftet, seitdem
wir ruhiger geworden find; denn nur in aufgeregten Zeiten
kann dieses Gesetz zu weit gehen. Nun sind wir nicht mehr
in einem gleichen Zustande; ich sehe die Nothwendigkeit nicht
ein, wieder ein eigenes Gesetz zu machen. Zu waS in der
That brauchen wir ein Spezialgesetz über die Presse, nachdem
wir doch auf dem Punkte sind, das Projekt eines Strafgesetzbuches

zu berathen und nachdem wir noch ein neues Projekt
von Herrn Moschard haben, daS bereits gedruckt, aber noch nicht
von der Regierung durchberaihcn ist. Dieses Strafgesetzbuch soll
unverzüglich biskutirt werden. WaS man von den andern
Gesetzen sagt, mit denen der Große Rath sich beschäftigen soll
und welche vorgelegt werden sollen, so scheint es, es habe dieß
den Zweck, die Frage, welche man hier bespricht, auf die Seite
zu stellen. UebrigenS hat es gar nicht viel auf sich, wenn
auch die Versammlung längere Zeit beisammen bleibt. Wir
haben offenbar in unserm Kanton eine große Menge von
Spezialgesetzen, sowohl" für den allen als für den neuen
Kantonstheil. Wir haben zwei Strafgesetzgebungen, den französischen

Coder für den Jura; im alten Kantonstheile verschiedene
Strafgesetze auf verschiedene Verbrechen. Es ist somit an der
Zeit, diese Gesetze in Einklang zu bringen. Der Jura bedarf
eines Gesetzbuches für den ganzen Kanton. Da dieses Preßgesetz

offenbar ein solches ist, welches unter einen Abschnitt deS
Strafgesetzbuches gebracht werden kann, und da es gar nicht
so lang wie das vorliegende zu werden braucht, so beantrage
ich, es hier nicht zu berathen und die Berathung bis zu
derjenigen deö Strafgesetzbuches zu verschieben.

Schenk, Vizepräsident des RegierungSratheS. DaS
Warten hat zu verschiedenen Zeilen diejenigen, welche sich
damit vertrösteten, in eine schiefe Richtung gebracht. Wenn
man gewisse Sachen zusammen nehmen wollte und ein Gegenstand

vorkommen sollte, dann hieß es immer, man solle warten,
bis dieses und jenes dazu komme, und damit kommt man je«
weilen zu nichts. Ich erinnere namentlich an ein solches
Warten in den dreißiger Jahre» bezüglich der Armenfrage, als
zehy Jahre lang beständig versprochen wurde, man wolle die
Sache einmal vornehmen, bis Schnell erklärte, er habe zehn
Jahre lang dazu gestimmt, die Hülfsmittel nicht zu zersplittern,
aber da man auf diese Weise zu gar nichts komme, so stimme
er nun zu Allem, um einmal dem vorhandenen Uebel entgegenzutreten.

Ich bin grundsätzlich auch dafür, daß es viel
zweckmäßiger wäre, wenn wir, statt daS Preßgesetz besonders zu
behandeln, ein allgemeines Gesetzbuch erlassen könnten. Aber
wir wissen noch gar nicht, wie es damit geht, ob der Große
Rath auf den vorgelegten Entwurf eintreten wird oder nicht.
Wenn auch der Entwurf auf den Traktanden erscheint, so ist
man noch lange nicht sicher, daß daS Gesetzbuch in einem oder
zwei Jahren in Kraft treten kann. Deßhalb halte ich eS für
zweckmäßig, daß man in die Berathung deS vorliegenden
Gesetzes eintrete. Ist etwas darin enthalten, daS der freien Be-



wegung der Presse widerspricht, so werden Sie der Regierung
und den Bürgern einen Dienst leisten, wenn Sie eS streichen.
Kommt man das nächste Jahr oder später zur Behandlung
des Strafgesetzbuches, so kann man daS vorliegende Gesetz

einfach damit vereinigen. Mir scheint, eS würde das Ganze
unnütz verwirren und im Ungewissen lassen, wenn man einen
Gegenstand eines andern Entwurfes wegen verschieben würde,
von dem man noch nicht weiß, was der Große Rath darüber
entscheiden wird.

Abstimmung.
Für den Antrag des Herrn Girard 28 Stimmen.
Dagegen K3 „

MatthyS. Ich stelle einfach den Antrag, daß die im
Art. 1 festgesetzte Gefängnißstrafe gestrichen werde. Ich bin
der Ansicht, die Geldbuße sei bei Ehrverletzungen durch die

Presse geeignet, den RechtSzustanb herzustellen und es sei gar
nicht nothwendig, daß der Angeschuldigte zu einer Gefängniß-
strafe bis zu M Tagen verurtheilt werde. Ich bin hinsichtlich
der Ehrverletzungen gegen jede Gefängnißstrafe.

Aebi. Ich möchte hingegen einen entgegengesetzten Antrag
stellen, in dem Sinne, die Gcfängntßstrafe und die Geldbuße
obligatorisch zu kumulwen. DaS Preßgesetz von 1832 bedrohte
geringere Ehrverletzungen mit einer Geldbuße von 25 bis
^0 Fr. a. W. unb Gefangenschaft von 4 bis 15 Tagen, grobe
Ehrverletzungen mit einer Geldbuße von 5l1 bis 80 Fr. und
Gefangenschaft von 8 bis 3t) Tagen. DaS Gesetz von 1832
war nicht ein strenges, denn gerade wegen seiner Milde wurde
eö im Jahre 1853 aufgehoben. Wenn nun jenes Gesetz die
Ehrvcrletzungen durch die Presse mit Gefangenschaft bedrohte,
so wüßte ich nicht, warum man sie heute fallen lassen sollte.
DaS Preßgesetz von 1853 bedroht solche Bergehen auch mit
Gefangenschaft Ich möchte aber noch auf etwas verweisen,
auf die Bestrafung der mündlichen Injurien. Nach der Gc-
richlssatzung wird eine Schellung, dle „in jähem Zorne"
begangen wird, mit 6 Pfund Buße und zwei Monaten Leistung
bestraft; eine Scheltung „mit bedachtem Muth und vorwärts"
mit 20 Pfund Buße unb ein Jahr Leistung; eine Schellung,
die „mit bedachtem Muth und hinterrücks" begangen wird, mit
6(1 Pfund Buße und drei Jahren Leistung. Wenn man für
mündliche Injurien solche Leistungsstrafen aussprechen kann,
wie kann man eS damit in Einklang bringen, wenn für
Injurien durch die Presse eine Geldbuße von höchstens 160 Fr.
festgesetzt würde? Mir scheint dieß ein System zu sein, daS
mit unserem bisherigen Rechte schlechterdings nicht in Einklang
gebracht werden kann. Daher wünsche ich, daß bei Art. 1,
wie im Gesetze von 1832, die Kumulation der Geldbuße mit
der Gesängnlßstrafe ausgesprochen werde.

Müh le thaler. Ich habe daS Gegentheil dessen im
Auge, was Herr Matthys beantragt; er hält die Gefängnißstrafe

für nachtheilig. Nach dem Entwürfe kann Einer fast
wählen. Ich wäre fast zu der Ansicht gekommen, baß man
die Geldbußen streichen sollte, weil sie für den Reichen keine

Strafe sind, für den Armen dagegen Gefängnißstrafe gesprochen
würde. Indessen stimme ich zum Art. 1 wie er vorliegt.

Herr Berichterstatter. Was vbrerst den von Herrn
Lauterburg ausgesprochenen Wunsch betrifft, daß daS vorliegende
Gesetz bei den einzelnen Rubriken mit Ueberschriften versehen
werden möchte, so widersetze ich mich demselben nicht, obschon
eS nur aus 20 Artikeln besteht. Der nämliche Redner bemerkte,
daß die Geldbuße zu niedrig angesetzt sei. Ich habe bereits
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in meinem EingangSrapporte darauf hingewiesen, daß die
Richter oft ihr Bedauern auSsprachen, daß man ihnen ein
Minimum festsetzte, baß man die Bestimmung der geringsten
Strafe nicht ihrem Ermessen überläßt. Hier handelt eS sich
darum, zu bestimmen, wie weit der Richter gehen dürfe. Man
muß dem Richter so viel Zutrauen schenken, daß er die
Verhältnisse zu beurtheilen wisse. Ferner wurde der Antrag gestellt,
die Gefängnißstrafe mit der Geldbuße zu verbinden. DaS
Gesetz von 1353 enthält eine derartlgf Bestimmung. Ich
glaubte aber, eine solche Kumulation sei hier nicht zuläßig,
denn die Bedeutung der Geldbuße ist sehr verschieden, je nachdem

sie diesen oder jenen Bürger trifft. Für schwere
Ehrverletzungen wird der Richter für den Reichen wie für den Armen
Gefängnißstrafe aussprechen, für geringere Vergehen Geldbuße
Bedroht man die Preßvergehen nur mit Geldbußen, so wider'
spricht es dem Prinzipe der Gleichheit, weil der Reiche davo"
nicht so betroffen wird, wie der Unbemittelte. Auch den Antran
des Herrn MatthyS, die Gefängnißstrafe ganz zu streicheng
könnte ich nicht zugeben. Auf das Gesetz von 1832 wurde,
bereits verwiesen. DaS Gesetzbuch von Zürich bedroht
Beschimpfungen durch die Presse mit einer Geldbuße bis auf
800 Fr., womit in schweren Fällen Gefängniß bis zu 6
Monaten verbunden werden kann. Auch die Gesetzgebungen von
Waavt und Neuenburg enthalten für ähnliche Fälle die

Gefängnißstrafe. Mit Rücksicht auf die Publizität, welche eine

Ehrverletzung durch die Presse erhält, kann die Gefängnißstrafe
nicht weggelassen werden. Ich gehe daher mit Herrn Mühlethaler

einig und empfehle Ihnen den Art. 1, wie er vorliegt.

Abstimmung:

Für den Art. 1 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ „ Antrag des Herrn MatthyS Minderheit.
» » ,/ » „ A e bi „
„ „ „ „ Lauterburg (Er¬

höhung der Geldbuße) „

Art. 2.

Wer mittelst der Druckerpresse in Beziehung auf Behörden,
anerkannte Korporationen oder Privatpersonen unwahre
Thatsachen verbreitet, welche dieselben in der öffentlichen Meinung
dem Hasse oder der Verachtung aussetzen, wird wegen Ver«
läumdung mit Gefängniß bis zu vier Monaten oder mit Geldbuße
bis zu vierhundert Franken bestraft.

Herr Berichterstatter. Hier mache ich die Versammlung

nur aufmerksam, daß der Entwurf eines neuen
Strafgesetzbuches die Verleumdung mit cmer Gelbbuße bis auf
600 Fr. oder mit Einschließung bis zu 6 Monaten bedroht.
Der vorliegende Entwurf geht nicht so weit. DaS Gesetz von
Neuenburg bedroht dasselbe Vergehen mit Gefängniß von 25
Tagen bis zu 6 Monaten und mit Geldbuße bis auf 600 Fr.
In Zürich ist dasselbe mit Geldbuße bis auf 1000 Fr. und
mit Gefangenschaft bis auf 2 Jahre bedroht. Mit Rücksicht
darauf glaube ich, man gehe hier nicht zu weit und empfehle
Ihnen den Art. 2 zur Genehmigung.

MatthyS. Da daS Prinzip der Gefängnißstrase im
Art. 1 angenommen ist, so stelle ich den Antrag, das Marimum
derselben im Art. 2 auf 2 Monate und das Marimum der
Geldbuße auf 200 Fr. herabzusetzen. Ich bemerke überdteß,
daß das vorliegende Gesetz gegenüber demjenigen von 1832
einen bedeutenden Rückschritt enthält. Wenn man vorhin alt
Antwort auf meinen Antrag mit der Gerichtssatzung argumen-
tirte, so habe ich darauf zu erwiedern, daß der bernische Gesetz-
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gcber im Jahre 1832 die Bestimmungen der Gerichtssatzung
nicht auf Prcßvergchen anwenden wollte. Seit vielen
Jahren ruft man einer neuen Strafgesetzgebung, weil die Ge-
richiSsatzung den Bedürfnissen der Zeit nicht mehr entspricht.
Wenn ein Bürger einen andern an der Ehre verletzt, so soll
er dafür bestraft werden; aber berücksichtigen Sie, daß die

Strafe auch dann zur Anwendung kommen kann, wenn er in
gutem Glauben Amtshandlungen von Behörden und Beamten
seiner Kritik unterwirft und ihm dabei ein Wörtchen entschlüpft,
in welchem der angegriffene Theil eine Ehrverletzung erblickt.
Wollen Sie den Bürger in einem solchen Falle der Strafe
aussetzen, welche der Art. 2 enthält? Ich halte eS nicht für
gerecht und beantrage daher deren Herabsetzung.

Herr Berichterstatter. Ich habe die Gesetzgebungen
anderer Kantone auch hier untersucht und gefunden, die im
Art. 2 angedrohte Strafe sei nicht zu hoch. Ich überlasse

daher den Entscheid darüber dem Großen Rathe und mache

nur noch auf den Unterschied aufmerksam, welcher zwischen
dem Entwürfe und dem Preßgesetz von 1853 besteht. So
finden Sie im Art 21 jenes Gesetzes die Bestimmung, nach
welcher die Verleumdung mit Gefängniß von 4 Monaten bis
zu 2 Jahren, verbunden mit Gelbbuße von 56-531) Fr.
bestraft wird, in andern Fällen mit Gefängniß bis.zu 6 oder
AmtSverweisung bis zu 18 Monaten oder mit Geldbuße bis
auf 3l)l) Fr., welche auch mit der Freiheitsstrafe verbunden
werden kann.

Abstimmung:
Für den Art. 2 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für das Marimum der Gefängnißstrase nach

Antrag des Regierungsrathes 36 Stimmen.
Für den Antrag des Herrn MatthyS 32 »

Da die Versammlung unvollzählig erscheint und mehrere
Mitglieder nicht gestimmt haben, so wird eine neue Abstimmung
vorgenommen.

Für das Marimum der Gefängnißstrafe nach

Antrag dcS Rcgierungsrathes 52 Stimmen.
Für den Antrag des Herrn MatthyS 33 „
Für das Marimum der Geldbuße nach Antrag

des Regierungsrathes 51 „
Für den Antrag deS Herrn MatthyS 32 „

Art. 3.

Die Verbreitung einer, der Ehre eines Andern nachtheiligen

Thatsache, ist straflos, wenn der Beklagte deren Wahrheit
beweist. Vorbehalten wird die Vorschrift des Art. 4

Sind die verbreiteten Thatsachen strafbare Handlungen,
so darf deren Wahrheit nur durch gerichtliche Urtheile oder
durch andere authentische Urkunden bewiesen werden.

Ist über die fraglichen Handlungen kein rechtskräftiges
Urtheil ergangen, so soll das Strafverfahren betreffend die Ver-
läumdung eingestellt werden, bis die Untersuchung in Beziehung
auf jene Handlungen erledigt ist.

Diese Einstellung der Untersuchung findet selbst dann statt,
wenn der Beklagte die Anzeige in Betreff der strafbaren
Handlungen, die er beweisen will, erst macht, nach dem er wegen
Verläumdung beklagt worden ist. In diesem letzlern Fall ist
jedoch der Beweis der Wahrheit nur dann zuläßig, wenn die
Anzeige binnen vierzehn Tagen, vom Zeitpunkte an gerechnet,
wo jener Beweis angeboten wurde, gemacht wird.

Herr Berichterstatter. Der Art. 3 gab zu ziemlich
vielen Bemerkungen in der Presse Veranlassung. Ich will
nun untersuchen, ob die in einer Zeitung verbreitete Behauptung,
als enthalte der vorliegende Artikel „eine der perfidesten
Vorschriften, welche die französisch-preußische Gesetzgebungskunst in
neuester Zeit ersonnen hat" — begründet sei. Es fragt sich,
ob man den Beweis der Wahrheit zulassen wolle. Die frühern
Gesetzgebungen geben diesen Beweis gar nicht zu.' Nach dem
Gesetze deS KanionS Neuenburg kann der Beweis der Wahrheit
für Thatsachen, welche eine strafbare Handlung enthalten, nur
durch ein gerichtliches Urtheil geleistet werden; bei Ehrverletzun-
gcn wird dieser Beweis nie zugelassen. Im Kanton Waadt
ist der Beweis nur dann zuläßig, wenn die behauptete Thalsache

der Art ist, daß sie Veranlassung zu einer von AmteS
wegen einzuleitenden Slrafunterfuchung gibt. Genf hat eine
ähnliche Bestimmung wie Neuenburg, indem dort der Beweis
der Wahrheit nur durch eine authentische Urkunde geleistet
werden kann. Ich bin also in ziemlich guter Gesellschaft.
WaS sagt nun der vorliegende Artikel? Er erklärt die
Verbreitung einer der Ehre eines Andern nachtheiligcn Thatsache
als straflos, wenn der Beklagte deren Wahrheit beweist, aber
es wird die Beschränkung beigefügt, daß in Fällen, wo die
verbreiteten Thalsachen strafbare Handlungen sind, die Wahr-
heit derselben nur durch ein gerichtliches Urtheil oder durch eine

andere authentische Urkunde bewiesen werden darf. Ist über
die fragliche Handlung kein solches Urtheil voi Handen, so hat
der Betreffende das Recht, eine Anzeige zu machen, dann wird
das Verfahren über die Preßklagc eingestellt, bis die
Untersuchung bezüglich der behaupteten strafbaren Handlung erlediger
ist. Nun fragt es sich, ob Sie den Beweis der Wahrheit
unbeschränkt lassen wollen, ob Sie zugeben, daß wenn ein

Bürger durch die Presse als Mörder bezeichnet wird, ein Ge-
schwornengcricht denjenigen, welcher den Andern als Mörder
bezeichnete, freisprechen könne? Wollen Sie, daß solche
Behauptungen gegen Jemanden verbreitet werden, ohne daß ein

gerichtliches Urtheil gegen den Betreffenden vorliege? Dasselbe
läßt sich gegenüber der Behauptung, Jemand habe einen Dteb-
stahl begangen, anführen. In solchen Fällen wird also daS
Preßprozcßverfahrcn sistirt, bis die Untersuchung über die
behauptete Thatsache erledigt ist. Aehnliche Bestimmungen treffen
Sie in den meisten Gesetzgebungen. In allen übrigen Fällen
ist der Beweis der Wahrheil zuläßig. Die Vorstellung der

„Helvetia" bezieht sich ebenfalls auf diesen Artikel, faßte jedoch
denselben nicht richtig auf. Ich schließe mit der Bemerkung,
daß dieser Entwurf in der Zulassung des Beweises der Wahrheit

viel weiter geht, als die meisten Gesetzgebungen der deutschen

und französischen Schweiz.

Müh le thaler stellt den Antrag, den Art. -t gleichzeitig
mit dem Art. 3 in Umfrage zu setzen.

Der Herr Berichterstatter erklärt sich damit
einverstanden, worauf das Präsidium auch die Berathung über
den Art. 4 eröffnet.

Art. 4

Wer mittelst der Druckerpresse eine wahre, aber der Ehre
eines Andern nachtheilige Thaisache verbreitet, wird mit
Gefängniß bis zu dreißig Tagen oder mit Geldbuße bis zu hundert
Franken bestraft, wenn die Verbreitung der fraglichen Thalsache
in chrenverletzender Form stattgefunden hat.

Herr Berichterstatter. Ich erlaube mir eine Bemerkung
über den eigentlichen Sinn deS Art. 4. Ich würde nicht
erstaunen, wenn Jemand die Streichung desselben verlangen
würde; dennoch läßt er sich rechtfertigen. Im Regierungsrathe
war man über den Grundsatz des Artikels nicht streitig, nur
über die Redaktion desselben. Der Sinn dcS Artikels ist der:
wenn die Wahrheit der Behauptung bewiesen wird, so ist der-



jenige, welche die der Ehre erneS andern nachtheilige Thatsache
verbreitet, straflos, mir der Ausnahme, wenn die Verbreitung
in ehrenverletzender Form stattgefunden hat. Nehmen Sie an,
eS sei Jemand als Dieb verurtheilt worden, so ist der Beweis
der Wahrheit immer zuläßig; man legt das gerichtliche Urtheil
vor, welches diesen Beweis enthält. DaS Gesetz des Kantons
St. Gallen gestattet nicht, daß man Jemanden eine strafbare
Handlung vorhalte, wenn der Betreffende sein Bergehen ab»

gebüßt hat. Nun ist cS nicht erlaubt, im Laufe eines Jahres
wiederholt gegen Jemanden zu behaupten, er sei eine Canaille,
d. h. statt die Thatsache einfach zu publiziren, den Betreffenden
beständig zu beschimpfen. Das Gesetzbuch von Solothurn
enthält eine Redaktion, die dem Standpunkte, von welchem die

Regierung ausging, vollständig entspricht, indem eS dort heißt,
der Beklagte sei straflos, „wenn die Verbreitung der behaup-
teten Thaisache nicht in einer die Verächtlichkeit und
Herabwürdigung ausdrückenden Form geschehen ist." Es soll erlaubt
sein, die fragliche Behauptung aufzustellen, aber nicht in
beschimpfender Form. Dieser Standpunkt läßt sich in moralischer
Beziehung jedenfalls rechtfertigen, um beständigen und much-
willigen Beschimpfungen vorzubeugen^ Ich empfehle Ihnen
den Art. 4 mit der im solothurnischen Gesetze enthaltenen
Redaktion des Schlußsatzes. Es läßt sich Verschiedenes über den
Artikel sagen und schon im Regierungsrathe lagen nicht weniger
als fünf Redaktionen vor. Ich halte dafür, im solothurnischen
Gesetze sei der Begriff, den man auSsprechen will, am besten
wieder gegeben.

Mühlethaler. Der Art. 4 mahnt mich an das Sprich,
wort: Wenn man die Wahrheit sagt, so geht eS übel. Wenn
ich eine schlechte Handlung begehe, so geschieht es mir ganz
recht, wenn mich mein Nachbar verschreit. ES ist mir eine

Warnung für die Zukunft, ebenso ist sie eS für meine
Mitbürger. Ich stelle daher den Antrag, den Art. 4 zu streichen,
denn wenn Einer etwas behauptet, das Thatsache ist, so soll
er nicht einer Strafe ausgesetzt sein.

Girard Ich unterstütze den Antrag dcS Hrn. Mühlethaler;

denn wenn ich diese Artikel vergleiche, muß ich sie als
sich gegenseitig ausschließend betrachten. Nehmen wir an, daß
bei Wahlen entehrende Thatsachen begegnet wären. Wenn
man sie veröffentlicht, so publizirt man allerdings etwas, daS
die Ehre von Jemanden angreift. Ist es aber nicht gut, eS

zu thun? Und z. B. in der Finanzverwaltung, ist cS nicht
Bürgerpflicht die Aufmerksamkeit der Verwaltung auf
Thalsachen zu leiten, die einem bekannt sind? Sie verhindern
somit mit dem Art. 4, daß der Ruf zur Wachsamkeit von Oben
stattfinden kann und damit dieser Zweck gut erreicht werde, so

sagen Sie im Art. 4, daß derjenige, der durch die Stimmen
der Presse eine wahre Thatsache veröffentlichte, aber eine solche,
die der Ehre eines andern zu nahe tritt, mit Gefängniß oder
Geldbuße bestraft werde. DaS heißt man verhindern, daß

Alles, was den Staatshaushalt betrifft, bekannt werde. DaS
ist in der That ein ausgezeichnetes Mittel, nicht bekannt werden zu
lassen, was etwa vorgeht. Ich glaube daher, man sollte den

in Frage liegenden PassuS des Art. 3, sowie den Art. 4
streichen. Wenn man verhüten will, daß man einem
Vcrurtheilten mit Absicht sagen könne, er habe seine Strafe
bestanden, so soll man daS mit einigen klaren deutlichen
Bestimmungen ausdrücken und anstatt der Bestimmungen des

Art 4 sagen, daß wer immer Einem eine ausgestandene Strafe
vorwirft, sich das und das zuzieht u. s. w., aber nicht, was
der Art. 4 enthält. Wenn der Hr. Berichterstalter uns eine

neue Redaktion in diesem Sinn vorschlagen will, so werde ich
mit Freuden dazu stimmen.

v. Känel. Ich bin so frei, mit einigen Worten den

Antrag der Herren Mühlethaler und Girard zu unterstützen.
Der Art. 4 ist jedenfalls der Preßfreiheit gefährlich. Ich
frage: wann ist die Form, in welcher eine Thatsache verbreitet
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wird, „ehrenverletzend?" Ich fürchte, ein Gericht könnte jede

Form, sobald eine der Ehre eines Andern nachtheilige Thatsache

verbreitet wird, ehrverletzend finden, wenn nicht von der
Vollziehungsbehörde eine Art Formular aufgestellt würde,
welches die ehrverlctzenbe Form näher bestimmt. Der Herr
Berichterstatter suchte den Art. 4 mit einer Behauptung zu
rechtfertigen, deren Grund in der Presse selten vorkommt.
UebrigenS hat der Gesetzgeber nicht die Aufgabe, für die Ehre
solcher Leute zu sorgen, die für ihre eigene Ehre nicht besser

Sorge tragen. Sollte der Artikel nicht gestrichen werden, so

stelle ich den Antrag, das Marimum der Gefängnißstrafe auf
15 Tage und dasjenige der Geldbuße auf 5i) Fr. herabzusetzen.

Matthys. Ich stelle den Antrag, im Art. 3 nur das
erste Lemma stehen zu lassen, dagegen den Art. 4 ganz zu
streichen. Zur Begründung dieses Än>rages erlaube ich mir
einige ganz kurze Bemerkungen Ich glaube, als Mensch und
als Bürger das Recht auf Wahrheit zu haben, und halte dafür,
wenn ich im geselligen Kreise oder in der Presse nur Wahrheit
spreche, so soll ich deßhalb nicht dem Strafrichter verfallen
sein. Dieses Recht auf Wahrheit wird beschränkt durch
Bestimmungen, wie sie im Art. 3 enthalten sind Sind Sie dazu
befugt, solche Bestimmungen zu erlassen? Nach meiner Ansicht
nicht. Sie können den Bürger nur dann strafen, wen» er die
Rechte einer andern Person verletzt. Ich kann aber daS nicht
durch die Thatsache, wenn ich, sei eS schriftlich oder mündlich,
meinen Mitbürgern das referire, waS wahr ist. Zweitens
haben wir das Institut der Geschwornen, die darüber zu
Urtheilen haben, ob der Beklagte sich eines PreßvergehenS
schuldig gemacht habe. Woraus soll der Geschworne seine
Ueberzeugung schöpfen? AuS den Verhandlungen, aus den
Beweisen, welche ihm vorgelegt werden. Darauf gestützt
erkennt der Geschworne, ob der Angeklagte schuldig sei oder
nicht. Der Herr Berichterstatter bemerkte, man könne nicht
zugeben, daß, wenn ein Bürger den andern Mörder genannt
habe, daS Geschwornengericht den Erster» freisprechen könne,
sondern die Frage, ob wirklich von Seile des Betreffenden ein
Mord begangen worden sei, müsse vorerst durch das Gericht
entschieden sein. DaS betreffende Geschwornengericht hat bloß
über die Begründtheil oder Unbegründiheit der Preßklage zu
urtheilen und spricht nicht aus, daß der Betreffende wirklich
ein Mörder sei; aber dem Gerichte, das über die Preßklage zu
urtheilen hat, muß die Befugniß zustehen, zu untersuchen, ob
mit Bezug auf beigebrachte Leweise der des PreßvergehenS
Beklagte unschuldig sei, resp, die Wahrheit geredel habe. ES
wäre auch möglich, daß, wenn Jemand einer Mordthat
beschuldigt und freigesprochen ist, derjenige, der ihn Mörder
schilt, Beweismittei beibringt, baß die Geschwornen die innige
Ueberzeugung haben, der Angeklagte habe nur die Wahrheit
geredet. WaS den Art. 4 betrifft, so glaube ich, es sei kein
Mitglied deS Großen Rathes hier, welches den Sinn der
Worte „in ehrverletzender Form" eigentlich streng erläutern
könnte, und halte dafür, der Zweck, den die Regierung im Auge
hat, würde viel eher erreicht, wenn gesagt würde: wenn ein
Bürger wegen strafbaren Handlungen zu einer Strafe
verurtheilt worden und dieselbe abgebüßt hat, so dürfe ihm die
betreffende Handlung nicht mehr vorgehalten werden. Dann
Wäre der Artikel klar. Ich stelle eventucl diesen Antrag.

Sahli, Rcgierungsrath. Die Art. 3 und 4 enthalten
ein Prinzip und zwei Ausnahmen. DaS Prinzip besteht darin,
daß die Verbreitung einer der Ehre.eines Andern nachtheiligen
Thatsache straflos sei, wenn der Beklagte deren Wahrheit
beweist. Die erste Ausnahme liegt in der Bestimmung dcS

Art. 3, daß der Beweis der Wahrheit bei strafbaren
Handlungen nur durch ein gerichtliches Urtheil oder durch eine

andere authentische Urkunde zu leisten sei. Diese Bestimmung
möchte ich nicht als Beschränkung der Preßfreiheit betrachten.
Ich glaube, die erste Ausnahme sei absolut nothwendig und
durch Grundsätze deS Rechtes geboten. Die zweite Ausnahme
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besteht im Art. 4, wonach das Prinzip wieder beschränkt wird
durch die Bestimmung, daß die Verbreitung einer wahren, aber
der Ehre eines Andern nachtheiligen Thalsache nur dann
straflos ist, wenn die Verbreitung nicht in ehrverletzender Form
geschieht. Nun behaupte ich, diese Ausnahme hebt das Prinzip
geradezu wieder auf, und möchte in erster Linie den Art. 4
streichen. WaS will derselbe sagen? Wer mittels der
Druckerpreffe eine wahre, aber der Ehre cineS Andern
nachtheilige Thatsache verbreite, sei strafbar, wenn bic Verbreitung
der fraglichen Thatsache in ehrverletzender Form stattgefunden
habe. Wenn ich also Jemanden sagen will, er habe gestohlen,
oder er sei ein Schelm, und nehme daS Prcßgesetz zur Hand,

'so stoße ich an und weiß nicht, wie ich eS machen soll, um
die Thatsache nicht in chrverletzender Form und nicht so zu
verbreiten, daß dadurch nicht die Herabwürdigung oder Ver«
ächtlichkcit des Betreffenden ausgedrückt wird. Wenn ich sage,
er habe gestohlen, dann ist es sehr ehrverletzend, ebenso wenn
ich den Betreffenden Dieb nenne. Der Artikel hätte also den

Sinn, daß, wenn man Jemanden beschimpfen will, eS in einer
höflichen Form geschehen müsse. Ich gestehe offen, daß ich
mich scheuen mürde, eine Thatsache dieser Art zu verbreiten,
weil ich dafürhalte, eS komme so viel auf die Interpretation
des Richters an, daß eigentlich kein Schutz mehr für denjenigen
vorhanden ist, welcher die fragliche Behauptung auSspricht.
Ich frage aber auch: waS hat der Art. 4 für einen Nutzen?
ES ist ein eigentlicher Modeartikel. Sie finden denselben in
den meisten Preßgesetzgebungen der Schweiz, aber in der

Anwendung ist er sozusagen unmöglich. Erreicht man den

Zweck damit? Gar nicht. Ich kann dem Betreffenden ein
Verbrechen vorhalten, so viel und so oft ich will, nur muß eS

in höflicher Form geschehen. Aber das ist eben in vielen Fällen
nicht möglich, und da wo eS möglich ist, nützt es nichts. Ich
glaube deßhalb, es sei wirklich am Orte, den Art 4 zu streichen
und demgemäß den Art. 3 abzuändern. Ich sehe auch gar
nicht ein, daß die Streichung wirklich Nachtheil haben sollte.
Entweder darf ich sagen, was wahr ist, und das ist freie
Presse, oder dann soll man das Gesetz modifiziren. Schon die

Thatsache, daß der Herr Berichterstalter sagte, eS seien dem

Rcgierungsrathe vier verschiedene Redaktionen vorgelegt worden,
beweist Ihnen, daß eS sehr schwierig ist, eine genaue Redaktion
zu finden, und die vom Herrn Berichterstatter vorgelegte genügt
mir am wenigsten.

Acbi. Bis dahin hat der Herr Berichterstatter gar keine

Unterstützuug gefunden, sondern er ist nur angegriffen worden.
Dennoch bin ich so frei, seinen Vorschlag zu unterstützen. Sie
mögen annehmen, daß der Beweis der Wahrheit zuläßig sei,
selbst denn, wenn das Prinzip dazu mißbraucht wurde, um
Jemanden zu beschimpfen. Alle andern Gesetzgebungen
verweisen entweder das Prinzip, oder lassen es nur mit Beschränkungen

zu. Wenn nun in einer ganzen Reihe gesetzgebender
Behörden der Schweiz und deS Auslandes diese Auffassung
voiherrscht, kann man eS dann noch so tituliren, daß es ein
Modeartikel sei? Nein, im Gegentheil glaube ich, es sei

anzunehmen, daß innere moralische Gründe vorhanden seien, die
den Gesetzgeber bewogen haben, eine solche Bestimmung ans.
zustellen Ich erlaube mir, auch ein Beispiel zu zitiren. Ich
halte in meiner PrariS als Anwalt einen Klienten, der einen

Cchuldprozeß mit seinem Bruder hatte. Eines TageS kommt
er zu mir und sagt: mein Schwager steckt dahinter, ich will
nun der Sache ein Ende machen; er weist mir ein obergericht-
licheS Urtheil vor. aus welchem hervorging, daß sein Schwager
vor dreißig Jahren wegen Diebstahls verurlheilt worden war.
Und doch mußte ich annehmen, baß der Betreffende, der seit

jener Zeit in Bern angesessen, sich als tüchtiger und braver
Geschäftsmann bewährt, seinen in der Jugend begangenen
Fehler wieder gut gemacht habe, zumal er deS besten Leumundes
genoß Wenn nun mein Klient nicht ineincm Rathe Gehör
geschenkt, wenn er daS Urtheil in den Blättern veröffentlicht
hätte, wäre der Betreffende nicht wegen eines in der Jugend

begangenen Fehlers gebrandmarkt worden? Wollen Sie, daß
jedes Vergehen gegen die Sittlichkeit, jeder Jugendfehler eines
Mannes der Oeffentlichkcit übergeben wereen könne? So weit
möchte ich nicht gehen. Dagegen gebe ich allerdings zu, daß
der Einwurf deS Herrn Regierungsrath Sahli begründet ist,
daß eS oft schwer auSzumitteln sei, ob die Verbreitung einer
der Ehre eines Andern nachthciligen Thatsache in ehrverletzender

Form geschehen sei. Allein eS ist Sache deS Gerichtes, dieß
zu beurtheilen. Nehmen Sie den von mir soeben erwähnten
Fall an, so könnte man nicht behaupten, daß die einfache
Veröffentlichung eineS Auszuges deS obergerichtlichen Urtheils in
ehrverletzender Form geschehen sei, wohl aber könnte man sagen,
die Veröffentlichung habe in ehrverletzender Absicht stattgefuuden,
indem sich erwidern läßt, der Angegriffene habe den in der
Jugend begangenen Fehler durch sein bisheriges Leben wieder
gut gemacht. Daher stelle ich den Antrag, den Art. 4 in dem
Sinne zu ergänzen, daß gesagt werde, wer mittelst der Drucker-
presse eine wahre, aber der Ehre eines Andern nachtheilige
Thalsache verbreite, sei strafbar, wenn die Verbreitung der
fraglichen Thatsache in ehrverletzender Form stattgefunden habe,
„oder auS den Umständen die Absicht zu beleidigen hervorgehe."
Diese Bestimmung ist dem Entwürfe eines neuen Strafgesetzbuches

entnommen.

G feller zu Wichtrach. ES ist allerdings richtig, daß
der rechtliche Mann gegen Beschimpfungen geschützt sein soll.
Nun gebe ich zu, daß dieß eine Schranke haben soll, aber ich

glaube, es könne mittels eines kurzen BelsatzeS geschehen, indem
man sagen würde, wenn der Betreffende die Strafe für die
That, die er begangen, ausgehalten, so sei eS nicht mehr
erlaubt, dieselbe weiter zu verbreiten. In diesem Sinne wünschte
ich den Art. 4 zu modifiziren.

Schenk, Vizepräsident deS RegierungsrathcS. Ich habe
mich schon im Rcgierungsrathe gegen den Art. 4 ausgesprochen.
Ich halte dafür, man dürfe Sittlichkeit und Recht nicht
verwechseln, und wir seien nicht dazu da, alle Handlungen zu
verfolgen, die fiiitlich schlecht sein mögen, sonst kommen wir
in das Gebiet der Moral und das ist unendlich. Ich halte dafür,
es sei eine sittlich schlechte Handlung, einem etwas vorzuhalten,
was schon lange passin ist, aber es ist eine rechtlich erlaubte
Handlung, wenn der Betreffende Wahrheit spricht. DaS ist
der Hauptunlerschiev. Mit diesem Art. 4 geht man in ein
Gebier hinüber, wo nicht mehr daS Gesetzbuch entscheidet,
sondern da entscheidet daS Gewissen, daher möchte ick denselben
weglassen. Ich will dem von Herrn Aebi angeführten
Betspiele ei» anderes entgegenstellen. Ich nehme an, in einer
politisch bewegten Zeit stelle sich ein Mann, der irgendwo in
seinem Leben etwas begangen Hai, waS ein schiestS Licht auf
seinen Charakter wirft, an die Spitze einer Partei. Es kann
Umstände geben, wo es Pflicht ist, seine Mitbürger an die
Vergangenheit des Betreffenden zu erinnern.. Ich könnte daher
unmöglich zugeben, daß derjenige strafbar wäre, der unter
solchen Verhältnissen, wo viel auf dem Spiele steht, wo es
sich darum handelt, die Rechtschaffenheit zur Geltung zu bringen,
irgend eine wahre Thatsache gegen Jemanden veröffentlichen
würde, auch wenn sie der Ehre des Betreffenden nachtheilig
wäre ES können Zeiten eintreten, wo dieß selbst nothwendig
wird. Die Herren wissen, man hat eS gethan, und mit Recht.
Freilich kann es in einer Form geschehen, die nicht mehr das
Gepräge einer guten Absicht hat. Das ist dann sittlich schlecht,
wenn auch rechtlich nicht strafbar. Ich stimme daher zur
Streichung des Art. 4.

Jmer. Der Art. 4 wurde so verschiedenartig angegriffen
und mit so guten Waffen, wie eS Herr Schenk gethan hat,
daß es die Versammlung ermüden würde, noch weiteres zu
sagen, um ihn zu beseitigen. Wenn ich daS Wort ergreife,
so thue ich eS, um für den Fall, wo der Artikel aufrecht
erhalten werden sollte, die auSzusprechende Strafe um Vieles



zu reduziren. ES handelt sich hier darum, eine Strafe von
einem Monat Gefangenschaft oder hundert Franken Buße zu
erkennen. Diese Strafen erscheinen mir zu hart und ich verlange
daher, daß man ein Marimum der Buße von Fr. 50 höchstens
festsetze, wenn der Artikel angenommen werden sollte.

Lauterburg. Ich wollte mich ursprünglich jeder
Bemerkung über die vorliegenden Artikel enthalten, obschon ich

wohl fühlte, daß der Art. 4 ziemlich undeutlich redigirt sei;
aber die bisherige Diskusston beweist, daß wir eS hier mit
sehr gefährlichen Artikeln zu thun haben. Ich fand, das
einzige Konsequente habe Herr Aebi ausgesprochen, alle andern
Voten laboriren an einem gewissen Mangel. Ich glaube, das
einzige Richtige sei daS, daß man das Prinzip angreift. Es
intercsfirte mich, von Herrn Aebi, als Juristen, zu vernehmen,
wie es in dieser Beziehung mit andern Gesetzgebungen stehe,

welche den Beweis der Wahrheit bei Ehrverlctzungcn und
Verleumdungen untersagen, und daß dieß seine guten sittlichen
Gründe hat. Ich sehe wohl ein, daß unter Umstanden dieser
oder jener froh sein möchte, einem Andern entgegenzutreten
dadurch, daß er denselben durch die Veröffentlichung irgend
eineS Vergehens mundtodl machen würde. Aber aus der andern
Seite läßt sich nicht verkennen, daß es ein zweischneidiges
Schwert ist. Wenn der Art. 3 angenommen wird, wie er
vorliegt, so finde ich mit Herrn Mühleihaler und andern
Rednern, daß dann der Art. 4 keinen Sinn für den gesunden
Menschenverstand hat, Sie mögen nun den Ausdruck des

Entwurfes oder die Redaktion des soloihurnischen Gesetzbuches
wählen. Sie mögen eine Thatsache, welche der Ehre eines
Andern nachtheilig ist, veröffentlichen, wie Sie wollen, so ist es

chrverletzend, selbst wenn Sie die allerhöflichste Form wählen;
wenn Sie z. B von Einem sagen, der und der Mann hat
nicht gestohlen, nicht unterschlagen, er ist viel zu gut, aber daS

Publikum weiß, daß dieses und jenes geschehen ist. Sie mögen
eine Form wählen, wie Sie wollen, so wird immer die Ehre
deS Andern verletzt werden. Man sollte daher das Ganze
verwerfen, eS sei denn mit dem von Herrn Aebi beantragten
Zusätze. Es scheint mir sonderbar, daß die Herren, welche den
Art. 3 angreifen, dann für den Art, 4 sind. Wollen Sie, daß
man Einem, der sich eines Vergehens schuldig gemacht hat,
dasselbe immer vorwerfen könne? In diesem Falle sind Sie
viel strenger als die Vorschriften unserer Religion. Sie wissen,
daß es im Evangelium heißt, daß über einen Sünder, der
Buße thut, im Himmel größere Freude sei als über 99
Gerechte. DaS ist ein sehr schöner Grundsatz. Denken Sie nicht
gerade an einen Mörder, sondern setzen Sie den Fall, daß ein
junger Mensch sich irgend eineS Vergehens schuldig gemacht
hat, daß er aber durch sein nachheriges Leben sich die Achtung
seiner Mitbürger zu erwerben weiß, — wollen Sie, daß ihm
der früher begangene Fehler später immer wieder vorgehalten
werden dürfe? Ich erinnere mich eines solchen Falles, der

vor nicht langer Zeit in einem andern Kantone begegnet ist.
Ein Mann, der in jünger» Jahren einmal bestraft worden
war, ich glaube, wegen Unterschlagung, wußte sich die Achtung
seiner Mribürger so zu erwerben, daß er zu einem Hähern
Amte eineS Bezirkes gewählt wurde. Nun wurde in öffentlichen
Blättern auf dasjenige hingewiesen, was früher geschehen, wie
eS in politisch bewegten Zeiten begegnet, daß man mit eigentlicher
Lust Andersgesinnte angreift. Ich theile die Ansicht nicht, die

Herr Rcgierungsrath Schenk hier ausgesprochen hat, daß eS

erlaubt, oder daß man gar verpflichtet sei, die Mitbürger auf
die Vergangenheit eines ManncS aufmerksam zu machen, der
sich an die Spitze einer Partei stellt. Man kann seine Ansicht
bekämpfen, aber man soll ihm nicht aus seinem Privatleben
etwas vorhalten, um damit seinem Ansehen zu schaden. Ich
sehe für mich keinen andern AuSweg, als daß ich zur Streichung
der Art. 3 und 4 stimme und es der Regierung überlasse,
andere Anträge dem Großen Rathe vorzulegen. Ich bin
überzeugt, wenn beide Artikel gestrichen werden, so wird die
Regierung nicht verlegen sein, bei der Redaktionsberathung An-
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träge über die Mäßigkeit deS Beweises der Wahrheit zu
bringen.

Niggeler. Ich hingegen möchte dem Antrage deS Herrn
Lauterburg entschieden entgegentreten. Ich sehe nicht ein, wie
ein Zeitungsschreiber noch bestehen könnte. Ich setze den Fall,
eS sei ein Mord begangen worden; der Zeitungsschreiber bringt
die Nachricht in seinem Blatte; es wird ihm ein Preßprozeß
angehängt; der Betreffende wird verurtheilt. Ich bin auch
damit einverstanden, daß man früher geschehene Thatsachen
nicht veröffentlichen solle bloß in der Absicht, zu beleidigen
Auf der andern Seite finde ich die Schranken, welche nach
den vorliegenden Artikeln den Beweis der Wahrheit umgeben,
zu enge. Unser ältestes Gesetz, die Gerichtssatzung, stellte den
Grundsatz auf, daß derjenige, welcher Jemanden schilt, seine
Worte wahr machen könne; und das brachte keine großen
Uebelstände mit sich. Es fragte sich, ob die Absicht zu belci-
digen vorliege oder nicht, und je nachdem im einen oder andern
Sinne entschieden wurde, urtheilte das Gericht. Ich möchte
daher nur daS erste Lemma des Art. 3 stehen lassen, das Andere
streichen, und zwar aus zwei Gründen. Wenn ein hiesiger
Zeitungsschreiber eine Thalsache mittheilt, die im Auslande
geschehen ist. so können die drei letzten Lemma des Art. 3 nicht
genügen. ES wird z. B. ein Verbrechen in Amerika verübt,
ich theile eS hier in einer Zeitung mit, aber das Verbrechen
ist nicht der Art, daß eine Auslieferung stattfinden könnte, dann
ist es sehr schwierig, den Beweis der Wahrheit durch ein
gerichtliches Urtheil zu leisten. Ferner giebt es auch hier
Vergehen, die nur aus die Klage des verletzten Theiles hin ver-
folgt werden, wie z. B. Fälle von HauSdicbstahl, Ehebruch w.
In solchen Fällen genügt der Art. 3 auch nicht. Ein zweites
Bedenken, das ich habe, ist folgendes. Wir dürfen nicht
übersehen, daß wir für die Beurtheilung von Prcßklagen nicht
ständige Gerichte, sondern Geschworne haben. Nun ist der
Grundsatz anerkannt, daß jeder Bürger berechtigt sei, seine
Abhörung vor Gericht zu verlangen, selbst wenn er nicht als
Zeuge vcrgeladcn ist. Die Geschwornen wollen den ganzen
Sachverhalt kennen. Wenn im gegebenen Falle Zeugen ange,
boten werden und die Geschwornen finden, daß die Vcröstent,
lichung des eingeklagten Artikels ohne die Absicht zu beleidigen
stattgefunden habe, so haben Sie das Resultat, daß in allen
Fällen, wo der Beweis der Wahrheit abgeschnitten ist, der
Beklagte freigesprochen wird, wie eS unter dem alten Preßgesetze

geschah. So geschieht es, und so wird es auch künftig
geschehen. Daher möchte ich einfach den Grundsatz aufstellen,
daß im Ganzen alle Beweismittel der Wahrheit zuläßig seien,
und eS dann den Geschwornen überlassen, das Gewicht derselben

zu würdigen. Dagegen könnte man bei Art 4 den Zusatz
aufnehmen, welchen Herr Aebi beantragte, die Veröffentlichung
der fraglichen Thatsache sei strafbar, wenn dieselbe in
chrverletzender Absicht stattgefunden habe; dagegen wären die Worte
„in chrverletzender Form" zu streichen. Ueber die Frage, ob
die Veröffentlichung in chrverletzender Absicht stallgesunden
habe, hätten die Geschwornen zu entscheiden. ES ist schwer
zu bestimmen, ob die Form, in welcher die Veröffentlichung
geschieht, chrverletzend sei. Der Eine weiß etwas feiner zu
schreiben als der Andere, der Erstere verletzt aber durch seine
Schreibart oft mehr als derjenige, welcher eine etwas gröbere
Sprache führt. So würde hauptsächlich derjenige, welcher seiner
Entrüstung über, das Geschehene freien Lauf läßt, bestraft, und
derjenige, welcher seine Phrasen feiner zu drechseln weiß, ginge
leer auS. Der Art. 4 ist denn auch gar nicht nöthig, denn
wenn sich Jemand der Schimpfwort« bedient, so wird sich die
chrverlctzende Absicht daraus entnehmen lassen Daß durch die
Zulassung deS Beweises der Wahrheit Skandal entstehen würde,
kann ich nicht begreisen. Vorerst ist in Fällen, wo die Sache
sich nicht zur öffentlichen Verhandlung eignet, daS Gericht
verpflichtet, geheime Sitzung zu halten. Angenommen, ich wäre
in meiner Jugend eines Vergehens wegen bestraft worden, s»
würde ich eS nicht darauf ankommen lassen, daß der Betreffende
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seine Behauptung durch Zeugen beweise, sondern einfach
erklären: ja, cS ist wahr, aber mein seitheriges Leben ist der

Art, daß ich der öffentlichen Ächtung genieße und mir daher
das Geschehene nicht mehr vorzuhalten sei.

Sahli, Regierungsraih, Die Herreu Aebi und Niggeler
wollen den Art. 4 stehen lassen mil der Modifikation, die

Veröffentlichung einer strafbaren Handlung unterliege den

Sirafbestimmungen des Gesetzes, wenn die Absicht zu beleidigen
vorhanden sei. Nun glaube ich, man komme dadurch vom
Regen in die Traufe. Denn die Absicht zu beleidigen ist in
den meisten Fällen da, wo man solche Thalsachen veröffentlicht.
Zu einer Injurie gehört überhaupt der animus inzuriancli.
Also mit dem vorgeschlagenen Zusätze ist gar nichts erreicht.
Aber der Antrag des Herrn Aebt ist nicht das, was der Art. 4
bezweckt, sondern dieser will, daß die Wahrheit veröffentlicht
werden dürfe, aber nicht in ehrverletzender Form, sondern

würdig, bündig, nicht mit Zusätzen, die Jemanden herabwürdigen.

Die Absicht zu beleidigen ist dadurch nichi ausgeschlossen.

Denn wenn man daS wlll, so zer>iöri man noch mehr das

Prinzip, daß gewisse Thaisachen veröffentlicht werden dürfen.
DaS Gesetz von 1832 sag,, der Vorwurs einer Handlung,
deren Beimessung eine grobe oder geringe Ehrverletzung
enthalten würbe, werbe nicht für eine solche geachtet, wenn sie

zum eigenen Rechtsbehelf ober zu einem erlaubten Endzwecke

und ohne ehrverletzende Ausdrucke geschehen sei. DaS ist einer
der Ausdrücke, gegen die sich die Presse am meisten ausgc.
sprechen hat. Herr Niggeler stellt sich auf den Standpunkt
von ZeilungSredaktorcn, dle oft gedankenlos nachschreiben, waö
ln andern Zeitungen steht. In diesem Falle ist die Absicht, die

Ehre eineS Andern zu verletzen, nicht vorhanden Aber man
muß sich auch auf den Standpunkt derjenigen stellen, welche
diese Absicht haben. Auf daS von Herrn Aebi angeführte
Beispiel läßt sich erwiedern: wenn der Schwager seines Klienten
das betreffende Urtheil veröffentlicht hälie, so wäre derselbe in
der öffentlichen Meinung viel schlimmer dagestanden als
derjenige, welcher vor 30 Jahren eines Vergehens wegen bestraft
worden ist. In solchen Fällen bezeichnet man den Einsender
als ein verwerfliches Subjekt. Was den Art. 3 betrifft, so

beantragte Herr Niggeler die Streichung der drei letzten Lemma.
Auch dazu könnte ich nicht stimmen. Es stehen sich zwei
Grundsätze gegenüber: der Grundsatz, daß eine strafbare Hand»
lung nur nach den Regeln des eigentlichen Strafverfahrens
konstaiirr werden könne, und der Grundjatz, daß dieselbe auch
durch das Verfahren des Geschwornengerichts zu konstatiren
sei. Nun gilt allgemein der Grundsatz, daß die Unschuld dcS

Betreffenden s» lange vorausgesetzt werden müsse, als nicht das
Gegentheil nachgewiesen sei. Deßhalb stimme ich zum Art. 3.
Indessen ist im Votum deS Herrn Niggeler manches Richtige
enthalten, und man kann mit einer andern Redaktion gut
nachhelfen, indem man sagen würde, der Beweis der Wahrheit
sei für die Behauptung solcher Handlungen zuläßig, die von
Amtes wegen zu verfolgen sind. In diesem Falle kann der
betreffende Redaktor verlangen, daß eine Untersuchung eingc»
leitet werde, und zu diesem Zwecke eine Anzeige machen, bis
zu deren Erledigung er nicht bestrast werden kann. Der
Prozeß nimmt seinen Forlgang, wenn derjenige, gegen den
»er eingeklagte Artikel gerichtet ist, da ist; kann man thu nicht
bekommen, so bleibt die Untersuchung eingestellt. Ich glaube,
ln dieser Beziehung biete der Art. 3 Garantie genug, dagegen
möchte ich den Art. 4 ebenfalls streichen.

Kurz, Oberst (den Präsiventenstuhl verlassend). Ich
möchte auf einiges aufmerksam machen, das namentlich in den
Voten der Herren Laulerburg und Niggeler liegt. Herr
Lauterburg sagt, man könne nicht die unbedingte Freiheil zugeben,
Jemanden Handlungen an den Kops zu werfen, die einmal
begegnet sein mögen, aber den Betreffenden schwer verletzen;
deßhalb will er den ganzen Art. 3 streichen. Wenn man das
thut, so halte ich dafür, der Beweis der Wahrheil sei unbedingt

zugelassen. Wenn ich in einer Zeitung behaupte: der ist ein
Schelm, — so wird Jedermann annehmen, es sei keine Ver-
läumoung, wenn ich es beweise, weil die Wahrheit bewiesen
ist Ich könnte daher unmöglich zur Streichung des Art. 3
stimmen. Herr Niggeler will nur das erste Lemma beibehalten.
Dazu könnte ich auch nicht stimmen und zwar aus einem
Grunde, der eigentlich mit der Auffassung des Herrn Niggeler
zusammenfällt. Die drei letzten Lemma deS Artikels haben den
Zweck, dön Beweis der Wahrheit bestehen zu lassen, aber die
rechte Form soll dabei beobachtet werden. Wenn ich Einem
vorwerfe, er habe gestohlen, so soll diese Thatsache nicht im
Preßprozeßverfahren vor den Geschworen konstatirt, sondern
dieses Verfahren soll sistirt werden bezüglich der Ehrverletzung;
der Beweis der behaupteten Thalsache soll vor dem Richter
geführt, daS Kriminalverfahren gegen den Betreffenden
eingeleitet werden Wird der Angeschulvigte freigesprochen, den»
ist ein Urtheil da, und derjenige, welcher ihn verläumdet hat,
unterliegt der gesetzlichen Strafe. Wird dagegen der
Angeschuldigte vom kompetenten Gerichte der fraglichen Handlung
schuldig befunden und verurtheilt, so wird nach meiner Ansicht
derjenige, welcher der Ehiverletzung oder Verläumdung angeklagt

ist, freigesprochen, indem der Beweis der Wahrheit
geleistet ist. ES verhält sich nämlich so: ist ein gerichtliches
Urtheil gegen den Betreffenden vorhanden, so legt man eS vor;
liegt keines vor, so sistirt man den Preßprozeß, bis die Hauptsache

entschieden ist. Es ist daher nicht sowohl eine Beschränkung
des Beweises der Wahrheit, waS der Art. 3 enthält, als eine

Regulirung des Verfahrens bei der Behauptung einer That-
sache/die nicht auf dem Wege deS Preßprozesses, sondern aus
dem Kriminalwege konstatirt wird. Herr Niggeler erwähnte
allerdings eines Umstandes, der sehr wichtig ist, indem er sagte,
es könne der Fall eintreten, daß gegen Jemanden, der sich hier
aufhält, die Beschimpfung veröffentlicht werde, er habe in
Amerika dieses oder jenes Verbrechen verübt. Dann kann man
denselben nicht hier dafür belangen lassen, und man müßte dem

Beklagten daS unbedingte Recht des Beweises der Wahrheit
gestalten. Deßhalb möchte ich das zweite Lemma des Art. 3
auf solche strafbare Handlungen beschränken, „deren Verfolgung
durch bernische Gerichte geschehen kann," und die Ergänzung
des Artikels in diesem Smne beantragen. Herr Niggeler machte
auch aus einen andern Fall aufmerksam, der eintreten kann,
wenn nämlich die Veröffentlichung einer Thatsache Handlungen
betrifft, die nicht von Amtes wegen verfolgt werden können,
und Herr Regierungsraih Sahli fand, man könne in dieser
Beziehung durch eine andere Redaktion nachhelfen. Ich aber
sage, wo der Gesetzgeber vorschreibt, daß gewisse Vergehen nicht
von Amies wegen verfolt werden dürfen, sollen dieselben nicht
vor die Oeffenilichkeit gebracht werden. Wenn z. B. Jemand
alS Knabe seinen Vater bestohlen hat und dieser es verschweigt,
— wollen Sie dann zugeben, daß man in Bezug auf eine
solche Handlung vor Gericht den Leweis führen dürfe? Noch
mehr: auch bet Ehebruchsfällen soll keine Untersuchung von
AmteS wegen stattfinden, eS sei denn, daß der verletzte Theil
klage.' Wollen Sie gestatten, daß ein Zeitungsschreiber diesem

oder jenem vorwerfen könne, er habe einen Ehebruch begangen?
Es sind dieß Fälle, bieder Gesetzgeber 'als solche betrachtet hat,
die der Verschwiegenheit anheimfallen sollen, und eS ist wahrhaft

nicht nothwendig, sie vor die Öffentlichkeit zu bringen;
das öffentliche Wohl wird daraus gewiß keinen Nutzen ziehen,
und ich möchte davon abstrahiren. Man könnte einfach sagen,
wir wollen von solchen Dingen so wenig als möglich reden,
wie jener GuggiSberger, im Uebrigen aber so viel Freiheit
gestallen als möglich. Ich möchte daher auch die drei letzten
Lemma deS Art. 3 beibehalten, mit der beantragten Ergänzung
für Fälle, die von bernischen Gerichten nicht behandelt werden
können. Was den Art. 4 betrifft, so stimme ich ganz der Ansicht

der Herren Aebi und Niggeler bei. ES ist nicht gefährlich,

wenn man die Bedingung aufnimmt, daß der fragliche
Artikel in beleidigender Absicht veröffentlicht worden sei. Das
Gcschworncngerichl wird darüber urtheilen. Es ist kein Un-



recht, wenn ich Einem, der mich beleidigt hat, antworte, weil
ich nur die Absicht habe, mich selbst zu rechtfertigen, und zu

vcrtheivigen. In Ehrensachen ist es nicht möglich, alles zu

dcfiniren; dem Gefühle des Richters muß vieles überlassen

werden. Es gibt Sachen, die sich nicht durch eine Definition
bestimmen lassen. Es kann sich Einer beleidigt fühlen, wenn
man ihm ein Kompliment macht. ES gab vielleicht eine Zeit,
wo Einer, den man Jesuit nannte, eS als Kompliment
betrachtete, dafür dankte, aber seit längerer Zeit haben sich die

Verhältnisse geändert, und wenn man mich als Jesuit bezeichnen

würde, so würde ich, wenn auch dem Betreffenden nicht einen

Prozeß anhängen, mich doch beleidigt fühlen, und so noch

Mancher von Ihnen. Es gibt eine Masse Fälle, die nicht
gerade unter die Definition einer Ehrenverletzung fallen, und
doch eine eigentliche Beleidigung enthalten. Mann soll den

Entscheid darüber den Geschwornen überlassen. Man hat dieses

Institut wollen, daher soll man auch kein Mißtrauen in Sie
setzen. Die Geschwornen sprachen oft einen Angeklagten frei,
während ich und Andere eine Beleidigung darin gefunden
haben, wenn mann einem Manne, der sein Vergehen abgebüßt,
dasselbe wieder vorhält. Den Antrag des Herrn Malthys,
dahin gehend, daß es nicht erlaubt sein soll, einem Bürger,
der eines Vergehens wegen gestraft worden, und seine Strafe
abgebüßt hat, das Begangene wieder vorzuhalten, will ich in
zweiter Linie aufnehmen. Streng genommen, dürfte man nicht
einmal ein Urtheil gegen Jemanden veröffentlichen, der sein

Vergehen vor vielen Jahren abgebüßt hat, ohne sich der

Gefahr auszusetzen, wegen beleidigender Absicht bestraft zu werden.
Ich denke, die Geschwornen werden sich keine Zweifel machen,
und wollte nur darauf aufmerksam machen, eine genaue
Definition zu finden. Ich halte die von den Herren Aebi und
Riggeler aufgestellte für eben so sicher, als diejenige des Herrn
MaltbyS und anderer Redner, und unterstütze dieselbe mit der
vorgefchlagcnen Modifikation. (Der Redner nimmt den Vorsitz
wieder ein.)

Jmer^ Entschuldigen Sie, wenn ich über den Art. -t

noch einmal daS Wort- ergreife, aber nach den Reden, welche
soeben der Herr Präsident und der Herr Vizepräsident gehalten
haben, sehe ich mich genöthigt es zu chun, naebdem ich so

ausgezeichnete Juristen sich so aussprechen gehört, wie fie
es gethan haben, um den Art. 4 durch eine Redaktion zu
ersetzen., nach welcher die Absicht zu beleidigen bet der

Veröffentlichung einer strafbaren Handlung vorausgesetzt würde.
Ich für mich kann nicht begreifen, wie man die Absicht
bestrafen kann. In dem von Herrn Aebi zitirien Falle, wo man
ein Urtheil, gefällt vom obersten Gerichtshof, wörtlich abdrucke,
bin ich seiner Ansicht, aber man wird im vorliegenden Falle
sagen, datz hier die Absicht vorgewaltet habe, zu beleidigen,
und die Geschwornen werden das Gleiche sagen. Ich zitire
aber einen andern Fall. Nehmen wir an, es komme im ka-

tholischenJura einemZeitungsredaktorinden Sinn, einige Stellen
auS dem Buche von About über die römische Frage zu zitiren.
Man erhebt Klage gegen ihn, man nimmt an. daß der
Betreffende die Absicht gehabt habe, die katholische Religion zu
beschimpfen, und Sie haben dazu noch Richter, welche sagen,
er habe die beleidigende Absicht gehabt, so wird er verurtheilt
werden. Man muß daher sehr auf der Hut sein, wenn man
so weit gehen will; wenn man somit diese Modifikation
zuläßt, so geht man über den vorliegenden Artikel hinaus,
wogegen Jedermann sich erhebt.

Niggcler. Nur zwei ganz kurze Bemerkungen, vorerst
aus die Einwendungen des Herrn Präsidenten Kurz gegen die

Streichung der drei letzten Lemma des Art. 3. Er will
dieselben festhalten und suchte seine Ansicht durch ein Beispiel zu

erläutern, indem er fragte, ob es erlaubt sein soll, Jemanden,
der als Knabe seinem Vater etwas gestohlen, oder Jemanden,
der einen Ehebruch begangen, sein Vergehen nach Belieben

vorzuhalten. Ich sage ja und nein. Ich sage, man soll eS
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dem Betreffenden nicht vorhalten können ohne Zweck, bloß in
der Absicht zu beleidigen. Unter Umständen aber soll es
gestattet fein, ein Vergehen vorzuhalten. Wenn Einer z. B. als
Moralprediger auftritt, Alle herabwürdiget, mir dieses oder
jenes vorhält, so wird eS mir erlaubt sein zu sagen: du brauchst
das Maul nicht so voll zu nehmen, du hast das und das
begangen. Wenn es sich z. B- darum handeln würde, Einen,
der früher eine Veruntreuung begangen, zum Staatskassler zu
machen, so wäre man unter Umständen verpflichtet, darauf
aufmerkfam zu machen. In solchen Fällen müßte die
Freisprechung erfolgen. Die Geschwornen werden urtheilen, ob
eine Absicht zu beleidigen vorhanden war, und man muß
doch das nöthige Vertrauen in sie setzen, daß sie das Richtige
zu treffen wissen. Wenn man den Art 3 stehen läßt, fo wirft
man daS ganze Prozeßverfahren, wie eS vor den Gefchwornen
vor sich gehen soll, über den Haufen. MaS ist das Wesen
des Gefchwornengerichts? DaßeS für die Geschwornen keine
positive BewciStheorie gibt, sondern dieselben rein nach ihrer
moralischen Ueberzeugung urtheilen. Hier will man nun, im
Widerspruche mit dem Wesen des Geschwornengerichts, diesem
eine BeweiStheorie aussalzen. Was vabei herauskommt, haben
wir unter dem bisherigen Prcßgesetze erfahren. Die Gefckwor-
nen erklären in solchen Fällen: wenn man uns nicht Einsicht
in alle Verhältnisse des Falles gestatten will, so bleibt uns
nichts anderes übrig als Freisprechung. Dann kommen wir
zu dem erfreulichen Resultate, wenn man eS so nennen will,
daß selbst in Fällen, wo dem Angeklagten der Beweis der
Wahrheit nicht gelungen, die behauptete Thatsache erdichtet
wäre, der Betreffende dennoch frei gesprochen würde. Die von
Herrn Jmer angedeutete Gefahr sehe ich nicht ein. Er fragt,
ob man Absichten strafen wolle Nein, eS werden Handlungen
gestraft, aber die Absicht qualifizirt dieselben. Zum Morde z. B.
gehört auch die Absicht, eine Person zu tödten.. Wenn ich

aus Versehen Jemanden tödte, ohne die Absicht dazu gehabt
zu haben, so werde ich nicht als Mörder gestraft, sondern
allfällig wegen Fahrläßigkeit, aber unter Umständen werde ich

ganz frei gesprochen, wenn ich die gehörige Sorgfalt auf meine

Handlung verwendet habe. So verhält es sich auch bei dem
Diebstahl Auch bei der Verbreitung von Thalsachen, die

strafbare Handlungen in sich schließen, soll die Absicht in s
Auge gefaßt werden. Wenn ich zu meiner Vertheidigung,
zur Abwehr eines ungerechten Angriffs, oder um Geschichte zu
schreiben, um Schäden der Gesellschaft, der Staatsverwaltung
aufzudecken, wahre Thatsachen berichte, so wird kein Geschworner

in der Welt behaupten, ich hätte die Absicht zu beleidigen
gehabt. Wenn Herr Jmer annimmt, die Katholiken könnten
sich beleidigt fühlen, wenn in einer Druckschrift die päpstliche
Autorität angegriffen würde, so möchte ich fragen: wer ga-
rantirt Ihnen, daß die Gefchwornen nicht auch bei der Zu-
läßigkcit deS Beweises der Wahrheit den Betreffenden verur-
theilen würden? Sie mögen Gesetze machen, wie Sie wollen,
die Geschwornen haben nur nach ihrem Gewissen zu urtheilen.
So in England, wo ein altes verrostetes Gesetz die Bestimmung

enthält: wer ein Hausthier tödtet, ist des Todes schuldig!
Wenn heutzutage Jemand eine Katze tödtet und deßwegen
angezeigt würde, so möchten hundert Zeugen beweisen, der
Betreffende habe ein HauSthier getödet, die Geschwornen würden
dennoch erklären, er sei nicht schuldig.

Stuber. Ich theile ganz die Ansicht deS Herrn
Präsidenten Kurz. Die Bemerkungen deS Herrn Niggelcr scheinen
mir doch einige Beleuchtung zu verdienen. Herr Niggeler
will, daß man den Beweis der Wahrheit vollständig zulasse,

weil sonst Freisprechungen erfolgen. Das hat aber eine Tragweite,

die man wohl bedenken muß. Ich nehme den Fall an,
es sei über eine Thatsache ein rechtsgültiges Urtheil ergangen,
ein Vierteljahr später kommt ein ZeitungSredaktor und hält dem

Betreffenden das Begangene vor, soll dann die Sache noch

zum zweiten, oder wenn es dem Redaktor einfällt, abermals
auf die Sache zurückzukommen, zum dritten Male vor den

l
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Geschwornen verhandelt werden? Ein allgemeiner Grundsatz
des Strafverfahrens ist der, wenn Einer freigesprochen ist,
soll eS sein Bewenden dabei haben, es sei denn, daß neue
Thalsachen dazu kommen, die ein anderes Urtheil bewirken
könnten. Diese allgemeinen Grundsätze werden geradezu über
den Haufen geworfen, wenn man bei Anlaß eines Preßpro-
zesseS immer wieder auf alte Anschuldigungen zurückkommen
kann. Es ist daher weitaus am zweckmäßigsten, bei den
beschränkenden Bestimmungen des Art. 3 zu bleiben.

Bernard. Ein französischer Gelehrter sagte: „Die Ehre
ist eine abschüssige Insel und ohne Ufer, man kommt nicht
mehr darauf, wenn man einmal davon weg ist." Ein anderer
Weiser sagte dann wieder: „Nur immer verleumdet, es bleibt
immer etwas hängen." Diese Männer betrachteten die Ehre
als daS kostbarste Gut, die Verleumdung als eine Verletzung
und ein Unrecht, welchem man entgegentreten soll. Es scheint,
heute sehe man die Sache anders an und wolle im Preßgesetz
erlauben, direkt oder indirekt den Nächsten zu beschimpfen.

Ich bin nicht dieser Ansicht. Wir sollen daS nicht thun. Mit
allem Respekt vor der Redefreiheit, sei eS in den Zeitungen
oder in mündlichen Verhandlungen, will ich doch nicht, daß

man dieselbe mißbrauche um damit der Ehre der Bürger zu
nahe zu treten. WaS enthalten die Bestimmungen des Art. 3?
Will man damit einen Bürger hindern, seine Ansicht
auszusprechen? Nein. Man wtll einfach die Ehre der Bürger
schützen. Es handelt sich hier um eine kostbare Sache. Geht
man weiter, so arbeitet man gegen die Freiheit. Mein Antrag
ist folgender: die Bestimmungen des Art. 3 sind gut, aber

man sollte ihnen eine klarere Redaktion geben und sie zu diesem

Zwecke an die.Regierung zurückschicken.

Herr Berichterstatter. Ich werde mich in meinen

Schlußbemerkungen ganz kurz fassen, denn nach der bisherigen
Diskussion wird man die Mitglieder des Großen Rathes über
die vorliegenden Artikel nicht mehr viel belehren können. Was
nun die gestellten Anträge betrifft, so kann ich diejenigen der

Herren Sahli und Kurz als erheblich zugeben, daß nämlich
im zweiten Lemma deS Art. 3 nach dem Worte „Handlungen"
eingeschaltet werde: „welche von AmteS wegen zu verfolgen
sind und deren Verfolgung durch die bernischen Gerichte
stattfinden kann." Wenn es also eine strafbare Handlung betrifft,
die von AmteS wegen zu verfolgen ist, so wird der Preßprozeß
sistirt und der Beweis der behaupteten Thatsache kann nur
durch ein gerichtliches Urtheil geführt werden. Dieser Grundsatz

ist in mehrern Gesetzgebungen enthalten, so auch im Gesetze

von 1853. Was geschieht nun, wenn z. B. Jemand, der im
Oberlande wohnt, in einer Zeitung, welche in Viel erscheint,
eines Mordes beschuldigt wird? Die Geschwornen des Ober-
lanbeS haben zuerst darüber zu entscheiden, ob der Betreffende
deS Mordes schuldig sei oder nicht. Unterdessen wird der

Preßprozeß sistirt, bis das Urtheil über die Hauptsache vorliegt.
Würde man die drei letzten Lemma des Art. 3 streichen, so

könnten die Geschwornen des SeelandeS den Verfasser deS

eingeklagten Artikels, abgesehen davon, ob die angeschuldigte
Person wirklich eines MordeS schuldig wäre oder nicht,
freisprechen. Ist die Verfolgung von Amtes wegen noch nicht
eingetreten, so kann der Beklagte die Anzeige in Betreff der
strafbaren Handlung, die er beweisen will, noch machen, nachdem

er wegen Verleumdung beklagt worden ist; auch in diesem

Falle wird der Preßprozeß sistirt, bis über die Hauptsache
entschieden ist. Sobald das Urtheil des Gerichtes vorliegt, ist
auch die Frage, ob eine Verleumdung begangen worden sei

oder nicht, entschieden. Deßwegen möchte ich dringend
wünschen, daß der Art. 3 mit der zugegebenen Modifikation
beibehalten werde, sonst laufen wir Gefahr, in einen Wirrwar zu
gerathen, und werden einzelne Urtheile der Gerichte in gleichen
Fällen eiuander widersprechend ausfallen. Würde die Hauptsache

nicht vor der Preßklage erledigt, so wäre der Bürger oft
seinem natürlichen Richter entzogen, wenn eS Jemanden gefiele,

gegen einen Bürger eine Schmähschrift zu verbreite», ohne
demselben Gelegenheit zu geben, sich auf dem Wege des
Strafprozesses Recht zu verschaffen. WaS dagegen den Art. 4
betrifft, so gebe ich dessen Streichung zu. Ich kann zwar die
Ansicht des Herrn Niggeler über diesen Punkt nicht theilen.
Wer will ermitteln, ob ich die Absicht gehabt habe, die Person
zu beleidigen, gegen die ich eine ehrverletzende Thatsache
behaupte? DaS ist unausführbar. Ich gehe von dem Standpunkte

aus, daß eS grundsätzlich gestattet sein soll, die Wahrheit

zu sagen, aber eS darf nicht in ehrverletzender Form
geschehen. Die Veröffentlichung soll nicht in einer die Verächtlichst

und Herabwürdigung ausdrückenden Form geschehen.
Wie oft haben Sie in Zeitungen gelesen, daß man Jemanden
so darstellte, als wäre er der größte Schuft in der Welt. Ich
mache einen großen Unterschied zwischen einer schon der Form
nach injuriösen Aeußerung und der Veröffentlichung eines
Urtheils, und möchte es andererseits nicht einem Geschwornen-
gerichie anheimstellen, Einen zu bestrafen, der eine, allerdings
der Ehre eines Andern nachtheilige, aber wahre Thatsache in
würdiger Form veröffentlicht hat. Ganz anders verhält eS sich

mit Aeußerungen, die in beschimpfender Form gethan werden.
Setzen Sie den Fall, ein Mitglied deS Großen Rathes theilt
einem andern mit, es soll das und das geschehen; ein anderes
Mitglied, welches daS Gegentheil weiß, begnügt sich nicht
damit zu erklären, die Behauptung des Erstem sei unrichtig,
sondern läßt in irgend einem Blatte einrücken, der betreffende
Großrath sei ein miserabler Lügner. Das ist eine durchaus
unzuläßige Form. Es ist dieß ein Grundsatz, der schon dem
Gesetze von 183Z zu Grunde liegt, und von diesem Standpunkte

aus ist der Art. 4 vollständig gerechtfertigt. Indessen
lasse ich die im Eingangsrapporte.vorgeschlagene Modifikation
desselben fallen und gebe die Streichung zu.

A b st i m m u n g:

Für den Art. 3 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für Beibehaltung deS zweiten, dritten und

vierten Lemma Gr. Mehrheit.
Für den Antrag des Herrn Niggeler (Strei¬

chung derselben) Minderheil.
Für die Anträge der Herreu Sahli und

Kurz Handmehr.
Für den Art. 4 mit oder ohne Abänderung Minderheit.
Für Streichung desselben Mehrheit.

dahin
Infolge dieser Abstimmung fallen die übrigen Anträge

Hier wird die Berathung abgebrochen.

Schluß der Sitzung: 12»/t Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. F a ß b i n d.



Vortrag
der

Direktionen des Innern und der Forsten und Domänen

an den Regierungsrath zu Handen des Großen Rathes.

Herr Präsident!
Meine Herren!

Der Große Rath des Kantons Bern beschloß den 14.

April 1353 die Errichtung einer Ackerbauschule und ermächtigte
gleichzeitig den RegierungSralh, alles Nöthige zur Ausführung
dieses Beschlusses zu veranstalten.

Die Auswahl eines Gutes, das sich sowohl zu einer

Schulanstalt als auch zu einer Musterwirihschasl eignete, war
der erste Schritt zur Ausführung.

In Art. 2 heS großräthlichen Beschlusses wurde es dem

RegierungSralh freigestellt, das erforderliche Areal nebst
Gebäuden für die Anstalt in Pacht zu nehmen, oder unter den

Staatsdomänen auszuwählen oder anzukaufen; eS wurde ihm
somit möglichst freie Hand gelassen, um sich nach den Umständen

einzurichten.
Der RegierungSralh beschloß in erster Linie, von der

Pachtung eines Gutes zu abstrahiren und zwar aus folgenden
Gründen:
1) Bet einer Pachtung wäre die Verwaltung in den wichtig¬

sten Handlungen wirthschaftlicher Natur stets vom guten
Willen deS Eigenthümerö abhängig gewesen, so bei größeren
Veränderungen in den baulichen Einrichtungen, bei
Feststellung eines neuen Wirthschaftssystemeö, bet Einführung
von technischen Nebengewerben:c. ,c.

2) Meliorationen, welche die Verwaltung auf dem Gute
ausgeführt hätte, wären nur theilwetse der Anstalt zu
Nutzen gekommen, während der bleibende Mehrwerih dem

Eigenthümer zugefallen wäre, und möglicherweise wäre
der endliche Dank für gute Bewirthschaftung darin be«

standen, daß der Eigenthümer eine Erhöhung des Pachtzinses

verlangt hätte.
Der RegierungSralh beauftragte daher die unterzeichnete

Direktion der Forsten und Domänen, eine Auswahl unter den

Staatsdomänen zu treffen oder ein passendes Gut anzukaufen.
Bei der Auswahl eines Gutes mußie neben dem rein

ökonomischen Gedeihen der Ackerbauschule auch der wissen,
schafiliche Zweck der Anstalt in'S Auge gefaßt werden, es

genügte daher nicht, alle günstig auf die Rentabilität einer

Wirthschaft einwirkenden Bedingungen zu vereinigen, sondern
eS mußten auch diejenigen Verhältnisse berücksichtigt werden,
welche geeignet erschienen, die Zwecke der landwirihschaftlichen
Erziehung zu fördern.

^n Betreff der Lage war eS wichtig, ein Gut in der Nähe
der Hauptstadt oder einer andern volkreichen Ortschaft zu finden.
Eine solche Lage erleichtert den Absatz der Produkte und sichert
einen wesentlichen Faktor deS ökonomischen Gedeihens, sie hat
aber den noch wichtigern Vortheil, daß man ohne große Mehrkosten

die Lehrkräfte der Anstalt vermehren kann durch Betziehung
von Professoren auS der betreffenden Ortschaft, welche sich

gegen eine billige Vergütung verpflichten würden, an der
Ackerbauschule einzelne Fächer vorzutragen.

Nach der Größe deS GulS richtet sich unter gleichen
Umständen auch die Größe deS Ertrags, und andrerseits bedingt
dieselbe auch theilweise daS Maß der Arbeitskräfte. Wenn die

Zöglinge das Gut unter Anwendung der nöthigen Spannkräfte
selbst bearbeiten sollen ohne Beizsehung von Dienstboten und
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Taglöhnern, so darf man erfahrungsgemäß per Zögling nicht
mehr als 4—5 Jucharten rechnen, was für eine Ackerbauschule
von 30 Zöglingen ein Areal von 120 —150 Jucharten bedingt;
wenn aber noch andere Arbeitskräfte beigczogen und auf eine
spätere Ausdehnung der Anstalt Rücksicht genommen werden
soll, so ist ein Güterkompler von 150—200 Jucharten wün-
schenswerth.

ES war ferner wichtig, darauf zu sehen, wo möglich ein
arrondirtes Gut zu finden, damit einerseits der unvermeidliche
Zeitverlust bei der Bewirthschaftung von parzellirten Grundstücken
wegfalle und andrerseits unbeliebige Kollisionen mit Nachbarn
möglichst vorgebeugt werde.

In Betreff der Bodenbeschaffcnheit war es wünschenswert!)
ein Gut zu finden, dessen Boden theils gut, theils noch der
Verbesserung sähig ist; ökonomisch am vortheilhaftesten wäre
natürlich ein Gut von durchgehendS reichem Boden, dabei würde
aber einigermaßen der Zweck der Belehrung verfehlt und bei

durchgehendS unfruchtbarem Boden würde von vorncherein das
finanzielle Gedeihen der Wirthschaft in Frage gestellt.

Endlich war eS wichtig, ein Gut zu finden, das nebst den

Oekonomiegebäuden auch die nöthigen Räumlichkeiten für die

Schule bieten konnte, unier andern« Wohnung für die Lehrer,
Unterrichts-, Eß- und Schlafzimmer für die Zöglinge,
Laboratorien und Werkstätten «c.

Ein Gut zu finden, daS alle diese Bedingungen möglichst
vollständig in sich vereinigte, «var keine leichte Aufgabe. Um
dem erhaltenen Auftrage nachzukommen, richtete die Direktion
der Domänen und Forsten ein Kreisschreiben an die Regie-
rungöstatthalter und an verschiedene Privaten, die sich vorzugsweise

für die Gründung der Ackerbauschule interessirten. In
diesem Schreiben wurden die vom RegierungSralh gutgeheißenen
leitenden Grundsätze auseinandergesetzt und damit die Anfrage
verbunden, ob sich in den betreffenden Amtsbezirken eine Domäne
oder ein käufliches Privatgul vorfinde, das den gewünschten
Bedingungen entsprechen würde.

In der Reihenfolge, wie die Berichte einlangten, wurden
die verschiedenen Güter auf Ort und Stelle untersucht, oder
über dieselben theils auf amtlichem, theils auf dem Privatwege
die nöthig scheinenden Erkundigungen eingezogen, und hierauf
eine Sichtung derselben vorgenommen.

DaS Gewicht der Verantwortlichkeit fühlend, welche mit
der Auswahl eines Gutes verbunden «var, und von der

Ueberzeugung ausgehend, daß von dieser Wahl wesentlich das
ökonomische Gedeihe«« der Anstalt, und indirekt der Kredit
derselben abHange, beschloß der Regierungsrath, folgende sechs

Güter einer einläßlichen Prüfung durch Experten zu
unterwerfen :

1) die Staatsdomäne Frienisberg,
ch 2) die Staatsdomäne WimmiS,

3) daS Rütligul der Erbschaft Fellenberg,
4) daö Ultiggut des Herrn v. Wattenwyl von Dießbach,
5) das Gut veS Herrn Steiger von RigglSberg,
6> die Güter der Frauen Lörtscher in Thicrachern un»

Karlen in der Mühlcmatt.
Mit dieser Expertise wurden beauftragt:
Herr alt.Regierungsrath Dähler, als Präsident,

„ Dängeli, Direktor der Ackerbauschule auf dem Strickhof
bei Zürich, und

„ Großrath Schneeberger auf dem Schwcikhof.
Die Expertenkommission nahm die schwierige Arbeit sogleich

mit Eifer an die Hand, und erledigte ihre Aufgabe in einer
Weise, die alle Anerkennung verdient.

Der Schlußbericht der Kommission stellt für die
nachgenannten Güter folgende Rangordnung fest.

H,, In Rücksicht auf die Rentabilität:
1) das Rüttigut,
2) daS Utligengut,
3) Frienisberg,
4) Thierachern,
5) WimmiS.
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v. In Rücksicht auf die Zweckmäßigkeit als Schulanstalt:
1) das Rütiigut.
2) das Uitigcngut,
3) Thierachern,
4) FrieniSberg,
5) WimmiS.

Bei Vornahme der Expertise in Riggisberg erklärte Herr
Steiger, daß daS Gut nicht zu kaufen sei.

Gegen die Wahl von WimmiS werden geltend gemacht
die weite Entfernung von den Ackerbau treibenden Gegenden,
die große Zerstückelung, die Unzulänglichkeit des Wassers und
der Mangel an Gebäuden; dagegen macht die Kommission
aufmerksam, daß sich diese Domäne eignen würde zu einer

vorherrschend Viehzucht treibenden Filiale der Ackerbauschule.

Die beiden Güter in Thierachern werden in Beziehung
auf die Zweckmäßigkeit in die dritte Linie und in Beziehung
aus die Remabilitäl in die vierie Linie gestellt. Die
Wohngebäude eignen sich nicht für eine Schule und bei einem

Neubau wäre es schwierig, die jetzigen Gebäude zu verwerthen,
übcrdieß ist die Ertragsfähigkeit des BodenS, besonders auf
dem Mühlemattgui, sehr gering. Es ist daher von der Wahl
dieser zu abstrahiren.

Gegen die Wahl der Domäne FrieniSberg werden von der

Kommisston folgende Bedenken angebracht:

1) In Beziehung auf die Rentabilität wird geltend gemacht
die rauhe, winterliche Lage, welche den Anbau mancher
Gewächse erschwert, ferner der unverhältnißmäßig hohe

Arbeitsaufwand, verursacht durch die steile Lage, die

schwierigen Feldwege und den vorherrschend schweren

Lehmboden.
2) In Beziehung auf die Zweckmäßigkeit als Schulanstalt

findet die Kommisston den Güterkompler zu groß; entweder
müßte die Anstalt einen Theil des GuteS verpachten oder

sie müßte ein zahlreiches Dienstpersonal halten, waS dem

Gedeihen derselben in mancher Beziehung hinderlich sein

müßte.

Die Stellung der Ackerbauschule neben der Taubstummenanstalt

würde ebenfalls eine Menge Uebelstände »ach sich ziehen.
Würde erstere im Kornhause untergebracht, so wäre sie durch
das Kloster von den Oekonomiegedäuden getrennt, was in
mancher Beziehung störend wäre, und letztere in'S KornhauS zu
verlegen, und aus ihrer bisherigen Wohnung zu verdrängen,
wäre ebenfalls schwer zu rechtfertigen. Uebervieß wäre es fast
unvermeidlich, daß aus dem täglichen Verkehr der ungleich
besoldeten und ungleich gehaltenen Lehrer und Angestellten der
beiden Anstalten eine Menge Jalousien, Reibungen und
Verdrießlichkeilen aller Art entstehen müßten, welche störend auf
daS Gedeihen beider einwirken würden. — Es sei daher auch

von der Wahl der Domäne FrieniSberg zu abstrahiren.
Das Ultigengut wird sowohl wegen seiner Rentabilität

als seiner zweckmäßigen Lage von der Kommission in die zweite
Linie gestellt.

Gegen die Wahl d'eseS Gutes sprechen einzig die Einförmigkeit

des Bodens und der Umstand, baß für die Schule ein
neues Gebäude erstellt werden müßte

Das Rütligut bei Zollikofcn wird sowohl in Beziehung
auf seine Rentabilität als auch in Beziehung auf seine
Zweckmäßigkeit als Schulanstalt von der Kommission in die erste

Linie gestellt. Der einzige Einwand, der gemacht werden kann,
ist der, cS sei der Boden zu kultivirt und wenig Gelegenheit
zu Grundverbcsserungen vorhanden.

Dieser Einwand wird aber von der Kommission nicht stark
betont, indem sie selbst zugesteht, baß das Gut verschiedenartigen
Boden hat, und daß noch viele Grunbverbesserungen zum Vortheil

deS Gutes ausgeführt werden können.
Gestützt auf den Bericht der Expertenkommission, wurde

die Direktion der Forsten und Domänen beauftragt, mit der
Erbschaft Fellenberg für den Ankauf deS RütttguleS in Kaufs«
Unterhandlungen zu treten.

Die Erbschaft Fellenberg verlangte zuerst eine Kaufsumme
von Fr. 399,999, ermäßigte aber später ihre Forderung aus
Fr. 292,999, und da wenig Hoffnung übrig blieb, günstigere
Bedingungen zu erlangen, so wurde die Direktion den 31.
August 1859 vom RcgierungSrath ermächtigt, den Kauf um
diese Summe definitiv abzuschließen unter RatifikationSvorbehalt
des Großen Rathes.

Die Grundsteuerschatzung deS RüttigutS beträgt Franken
278,719, die Kaufsumme ist somit Fr. 13,399 oder circa 5'"»
höher als die Grundsteuerschatzung.

Zu einer richtigen Beurtheilung deS wahren Werthes ist
eS nöihig, die drei in wirthschafilicher Beziehung verschiedenartigen

Theile des GuteS gelrennt zu betrachten, nämlich:
DaSWohngebäude.

ö. Die Ziegelbrennerei nebst Dependenzen in
Zollikofcn.

L. Die Gutswirthschaft, umfassend die Oekonomie.
gcbäude, daö Kulturland und den Wald.

H. Das Wohngebäude besteht auS 2 Flügelgebäuden,
massiv und soltd in Stein gebaut, die durch einen Mittelbau
verbunden sind, dessen äußere Facade von Rieg ist.
Unter dem ganzen Gebäude befinden sich 6 gewölbte Keller,

zum Theil mit Hürden versehen.
Die Küche nebst Dependenzen ist sehr geräumig und

befinden sich im Souterrain deS linken Flügels
Der Mittelbau sowie der rechte Flügel enthalten ebenfalls

Souterrains, wovon sich das eine zu einer Werkstätte, das
andere zu einem chemischen Laborarorium eignet, wozu es auch
früher benutzt worden war.

Das ganze Gebäude enthält einen großen Saal, 4 kleinere
Sääle und l5 kleinere und größere Zimmer, überdieß 2 große
Mansardenräume, die schon in der von den Herren Fellenberg
gegründeten landwirthschaftlichen Schule als Schlafsääle
verwendet wurden. Die Zimmer sind mit Brusttäfel versehen, und
die meisten Wände sind tapczirt. Die Heizung der meisten
Zimmer wird vermittelst dreier Calorifères bewerkstelligt, die im
Souterrain angebracht sind.

Daö Balkenwerk des DacheS ist noch ganz wie neu und
daS Dach sehr gut erhalten.

Der KantonSbaumeister in seinem Bericht vom 19. Mai
1859 schätzt den Werth deS Gebäudes auf Fr. 79.099.

Daö Wohngebäude wurde während mehreren Jahren nicht
mehr bewohnt.

9. Die Ziegelbrennerei und Drainröhrenfa
brik in Zollikofen, umfassend 9 verschiedene Gebäulichkeiten,
grenzt unmittelbar an daS Rüttigut und ist im Steuerregister
geschätzt auf Fr. 12,900. Sie war nebst 19 Jucharten Land
an einen Ziegler verpachtet.

(I Die GulSwirthschaft umfaßt:
I. Ein prächtiges Oekonomiegebäude mit einer

Scheune, wie der Kanton Bern wahrscheinlich keine zweite
aufzuweisen hat.

Der vordere Theil, ganz in Stein gebaut, dient als Wohnung

und enthält t9 Zimmer, 1 geräumige Küche und 2 große
gewölbte Keller.

Nach der Wohnung folgt die Tenne und hernach Stallungen
für circa 69 Stück Großvieh, die Bühne hat Raum genug

für circa 5999 Centner Heu und 29—24,999 Stück Garben,
und eine Einfahrt führt fast ebenen WcgS auf die Reiti.

Jauchebehälter und Düngergruben sind in entsprechenden
Dimensionen angelegt.

Am Ende des Baues ist eine Käserei und eine Brenneret
mit laufenden Brunnen eingerichtet.

Die ganze Scheune ist mit einem Doppeldach eingedeckt.



Vor der Scheune ist ein Brunnen, dessen Quellen im Gut
entspringen, sich oberhalb der Einfahrt in einer Brunnstube
vereinigen und von da ^um Brunnen eine circa 20V Fuß lange
Leitung erfordern, der Brunnen liefert cirra 8—9 Maß Was«
ser per Minute.

Dieses Gebäude schätzte der Kantonsbaumeister auf Fr.
45,00(1 und alS Neubau auf Fr. 60,000.

Außer diesen Gebäude befindet sich auf der vordem Rütti
noch ein Kornhaus mit Wagenschopf und ein kleines Wasch-
und Backhaus, und auf der hinlern Rütti ein altes Wohnhaus.

2. DaS Kulturland bildet ein arrondirteS Ganzes
mit guten Feldwegen versehen, eS hat eine vorherrschend ebene

Lage, haldig sind nur die Aecker auf der hintern Rütti und die
Aeckern östlich der Eisenbahn, im Ganzen circa 40 Juchartcn.

Das sämmtliche Land hat einen Flächenhalt von 162
Iucharten, wovon circa 40 Juchartcn bleibende Wiesen.

Die vorherrschende Bodenart ist der Lehm, derselbe findet
sich aber in allen seinen verschiedenartigen Varietäten vor, vom
schweren Lehmboden mit Thon als Untergrund, bis zum leichten,
sandigen Lehmboden mit Kieslager im Untergrund.

Die Verschiedenartigkeit des Bodens zeigt sich auch aus
der Grundsteuerschatzung, dieselbe vertheilt sich wie folgt:
25 Juch. à Fr. 1500 — 37,500, milder, tiefgründiger Lehm«

boden.
65 „ „ 1100 — 71,500, mittlerer Lehm mit Letten

als Untergrund.
55 « „ 800 — 44,000, schwerer Lehmboden.
12 „ „ 500 — 6,000, sandiger Lehm und lehmiges '

Land mit KieSlager als
Untergrund, und 2 Juch.
Torfboden.

5 „ „ 300 — 1,500, zum Theil Thonboden und
zum Theil leichter Sandboden.

Mit geringen Ausnahmen eignet sich der Boden
vortrefflich, zum Getreidebau und der größere Theil davon auch
zum Kunstwtesenbau.

Der gegenwärtige Kullurstand ist ein mäßig guter, 50
Iucharten wurden in jüngster Zeit von der Erbschaft Fellen«
berg drainirr und der größere Theil des Uebrigen wird den
Koirenaufwand einer solchen Melioration mit Erfolg belohnen.
Durch rationelle Bewirthschaflung kann die Ertragsfähigkeit
des Lodens noch um 25—30 Prozent gesteigert werden.

Die Waldungen bestehen nach dem Bericht des Forst«
amtcS in vier Parzellen, die sich nach ihren Altersklassen
verhallen wie folgt:

» Jungwuchs. Mittelwuchs. Haubar.
Zollikofenwald 12,7 wovon 6,5 — 6,2
Schäfereiwald 7,5 „ 1,7 4 1,3
Steinibachwald 5 „ 0,8 4,2 —
Birchiwald 3 3 1 4

Zusammen 33,2 Juch. 12 9,2 12.

Der Normalertrag wird veranschlagt auf 30 Klafter, und
der jetzige Ertrag kann alö ein solcher betrachtet werden. —
Das Forstamt schätzt den Werth deS Waldes auf Fr. 20,000.
Die Steuerschatzung beträgt Fr. l5,370.

DaS Wohngebäude und die Ziegelbrennerei sind Immobilien,

die der eigentlichen Gulswirihschafr fremd sind, man
kann sich beide wegdenken ohne den geringsten Nachtheil für
die wtrthschaftlichen Verhältnisse veS GutS; rechnet man daher

ihre Schätzung von der Kauffumme ab, so bleibt als Grundkapital

für die GutSwirihschaft Fr. 2l0,000.
Zum Zwecke einer Ackerbauschule ist ein Gebäude, wie

daS auf dem Rüttigut vorhandene Wohnhaus, nothwendig,
und wenn ein solches nicht vorhanden wäre, so müßte es erst

mit großen Kosten erstellt werden.
Ein Neubau im Umfang des Wohnhauses auf der Rütti

würde aber bei den gegenwärtig so hohen Preisen der

Baumaterialien und Arbeitslöhne bedeutend höher zu stehen kommen,

als die vom Herrn KantonSbaumeister angenommene Schätzung
deS bestehenden.

Ein Neubau würde überdieß die Eröffnung der Anstalt
um weitere zwei Jahre verzögern, während im vorliegenden
Fall die Eröffnung bereits auf 1. März 1360 stattfinden kann,
denn nach einer Bestimmung des Kaufvertrages kann der Staat
schon auf 1. Januar 1860 über das Wohngebäude verfügen.
Dieß hat noch den wettern Vortheil, daß die Schule sich ein»
Hausen und ihre innere Organisation vollenden kann, bevor sie
die Gutswirthschaft zu übernehmen hat.

Die Lage deS RültigutS in der Nähe der Hautstadt,
setzt die Ackerbauschule in die Möglichkeit, Lehrkräfte aus der
Stadt zu Hülfe zu ziehen, besonders für die naturwissenschaftlichen

Fâcher und für die Thierheilkunde, sie sichert ferner den
leichten Bezug aller materiellen Bedürfnisse und erleichtert den
günstigen Absatz der Produkte.

Die Größe deS Gutes gestattet eine weitere Ausdehnung
und Entwicklung der Anstalt, und die günstige Beschaffenheit
des Bodens für Klee« und Kunstwiesenbau macht eS möglich,
daß nebst dem Ackerbau auch der Viehzucht die gebührende
Aufmerksamkeit geschenkt werden kann.

Die praktische Durchführung mehrerer Wirthschaftssysteme,
verbunden mit einer gewissenhaften Buchführung, welche die
finanziellen Resultate, die verschiedenen Systeme klar vor Augen
führt, ist belehrender als die gediegensten theoretischen Vortrüge

über Betriebslehre; die Verschiedenartigkeit deS BodenS
und die Zusammensetzung deS ganzen Güterkompleres auf dem
Rüttigut machen eine solche konsequente Durchführung mehrerer
WirthschastSsysteme möglich ohne den geringsten ökonomischen
Nachtheil für das Ganze. Der sandige Lehmboden eignet sich
ausgezeichnet zu der Wechselwiesenwirihschaft, der milde Lehmboden

zur Fruchtwechselwirthschaft, und der schwere Lehmboden
der hintern Rütti zur sechsfeldrigen Körnerwirihschaft.

Die vorhandenen Einrichtungen für verschiedene technische
Nebengewerbe, so unter Anderm vie Drainröhrenfabrik, können
als «in weiterer Vortheil deS RüttigutS geltend gemacht werden.

In Rücksicht ans seine Zweckmäßigkeit als Schulanstalt
wird kaum ein Gut im Gebiet des KantonS Bern alle
günstigen Bedingungen in so hohem Maaße in sich vereinigen, wie
das in Frage stehende Rüttigut.

Wenn der Staat für eine Ackerbauschule zur höhern
Ausbildung junger Landwirthe finanzielle Opfer bringt, so thut er
für den landwirthschaftlichen Stand nur in kleinem Verhältnisse

daS, was er durch Gymnasien, Kantonsschule und Hochschule

für andere Stände im wohlverstandenen Interesse deS
Forlschrittes thut.

Von einer Ackerbauschule verlangen, daß sie sich finanziell
selbst erhalle, wäre daher eine Unbilltgkeil. Es wäre im
vorliegenden Falle unbillig, von der Ackerbauschule zu verlangen,
daß sie die Kapitalien, welche im Werthe des WohngebäüdeS
und im Werthe der zu einer Schule erforderlichen Mobilien
und Lehrmittel liegen, verzinsen und die Lehrerbesoldungen be-
streiten müßte ohne Beitrag von Seite deS Staats.

Anders verhält es sich mit der Gutswirthschaft, diese soll
das Grundkapital und die in den Betrieb gesetzten Kapitalien
verzinsen und überdieß noch einen lohnenden Reinertrag
ausweisen; die Ackerbauschule, als Pächterin des Gutes, soll durch
die Praris beweisen, daß die in der Theorie gelehrten Grundsätze

richtig sind, sie soll ferner zeigen, wie hoch der Ertrag bei
der intensiven Wirthschaft gebracht werden kann, und soll durch
günstige ReinertragScrgebnisse den Namen und den Kredit einer
Musterwirthschaft sich vorerst noch erwerben. Der Ackerbauschule

eine GuiSwirthschaft zu übergeben, auf welcher sie mit
großen Geldopfern die Grundbedingungen des ökonomischen
Gedeihens erst erkämpfen müßte, wäre höchst unklug, denn
man bedenke wohl, daß das Publikum und selbst die Behörden
selten billig genug sind, um «in solches Ringen nach einer
selbstständigen ökonomischen Eristenz vollständig zu würdigen;
man bedenke ferner, daß der Direktor einer solchen Anstalt
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sonst Hindernisse genug zu bekämpfen bat, ohne daß man ihm
absichtlich solche in den Weg legt.

Der Kanton Zürich hat in dieser Beziehung eine bittere
Erfahrung gemacht; die ungünstige, nördlich kalte Lage und
der unfruchtbare Boden deS Gutes waren der Hauptgrund,
warum die frühere landwirthschaftliche Schult auf dem Bläst«
Hof zu Grunde gieng; die Behörden wurden müde, stetS neue
Opfer zu bringen, und der Bauer behauptete, so könne er auch
wirthschaften, wenn man ihm zu einem bezahlten Hof- jährlich
noch einige tausend Franken aus der Staatskasse zukommen

.lasse.
DaS Rüttigut ist noch weit entfernt, auf dem höchsten

Kulturzustand zu stehen, und es bleibt in dieser Richtung noch

viel, sehr viel zu thun übrig, hingegen sind die Bedingungen
zu einer rentablen Wirthschaft gegeben, und wenn der Kanton
Bern. daS Glück hat, einen tüchtigen Vorsteher für seine
Ackerbauschule zu gewinnen, so ist die Rentabilität der Wirthschaft
und daS Gedeihen der Ackerbauschule gesichert.

Zu- dem Grundkapital bedarf aber die Ackerbauschule noch
ein entsprechendes Betriebskapital zur Anschaffung deS
erforderlichen ViehstandcS, des Schiffs und Geschirrs für die Guts-
wirthschaft und die nöthigen Mittel für die Auschaffung der
hauSrälhlichen Effekten und Lehrmittel für die Schule.

Je intensiver die Wirthschaft ist, ein desto höheres
Betriebskapital erfordert dieselbe, im vorliegenden Falle muß man
«nnährend l5 Prozent deS Grundkapitals rechnen, macht bei

Fr. 210,000 Grundkapital Fr. 3l,500
oder man rechnet per Juchart circa Fr. 175, macht auf 162
Jucharten Fr. 28,500.

Bei beiden Berechnungen erhält man somit annährend eine
Summe von Fr. 30,000.

Betriebskapital und Grundkapital gehören zusammen und
bilden den Vermögensbestand der Gutswirthschaft, beide sollen
daher aus der Domänenkasse bestritten und auf später
festzusetzendem Fuße verzinset werden.

Die nöthigen Mittel für die erste Einrichtung der Schule
in Mobiliar und Lehrmitteln rc. sollten nicht als
Kapitalanwendungen verrechnet, sondern auS dem im Art. 6 deS groß«
räthlicken Beschlusses vom 14. April 1853 eröffneten Kredit
der Direktion des Innern bestritten werden.

Die unterzeichneten Direktionen nehmen sich die Freiheit,
den Antrag zu stellen:

Es möchte der RegierungSrath den nachstehenden
Beschlußentwurf dem Großen Rathe zur Genehmigung empfehlen.

ZinS deS Betriebskapitals wird zum Pachtzins des GuteS
geschlagen.

Art. 4. Der RegierungSrath ist mit der Vollziehung dieses
Beschlusses beauftrag,.

Bern, den 26. September 1859.

Der Direktor der Forsten und Domänen:
Weber.

Die Direktion deS Innern erklärt sich, gestützt auf das von
der Kommission für Landwirthschaft darüber eingereichte Gutachten,

mit dem vorstehenden Vortrage der Forst- und Domänendirektion

in allen Theilen einverstanden.

Bern, den 26. September 1359.

Der Direktor des Innern:
L Kurz.

Vom RegierungSrath genehmigt und mit Empfehlung vor
den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 26 September 1359.

Namens deS Regierun'gSraths:
Der Vizepräsident,

Schenk.

Für den RathSschreibcr:
Der StaatSkanzleisubstitut,

B Mütter.

Befchlußentwurf.

Der Große Rath des Kantons Bern, ^

in weiterer Ausführung deS Beschlusses vom 14. April 1853,
und in theilweiser Abänderung des Art. 5 jenes Beschlusses,

auf den Antrag des RegierungSrathS

beschließt:

Art. 1. ES wird dem zwieschen der Direktion der
Domänen und Forsten, Namens des Staates, und der Erbschaft
Fcllcnberg abgeschlossenen Kaufvertrag für das Rüttigut bei
Zollikofen die Genehmigung ertheilt.

Art. 2. DaS Rüttigut wird zum Zweck der Errichtung
einer landwirthschaftlichen Schule der Direktion deS Innern
pachtweise übergeben.

Art. 3. Für das Betriebskapital der landwirthschaftlichen
Schule wird der Direktion, des Innern ein Kredit von 30,000
Franken aus der Domqnenkaffe zur Verfügung gestellt. Der



Dritte Sitzung.

Mittwoch den 26. Oktober 1859.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Kurz.

Wahl des zweiten Mitgliedes.

Von 133 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Schenk, Regierungsrath 87 Stimmen.

„ Blösch, gewes. Reg.-Rath 13

„ Fischer, „ „ 8
„ Boivin, „ Oberrichter 8

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Erwählt ist somit Herr Regierungsrath Schenk in Bern.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bützberger, Jeannerat,
Lüthy und Theurillat; ohne Entschuldigung: die Herren Anderes,
Bangerter, Branv-Schmid, Brechet, Brunner, Bühlmann, Bürki,
Burger, Carlin, Chevrolet, Engemann, v. Erlach, Feller,
Feune, Fleury, Friedli, Fr.; Gfeller, Chr.; Gygar, Heß,
Hoffmeyer, Jmhoof, Benebtkt; Jndermühle, Amtsnvtar; Joß,
Käser, Kaiser, Karlen, Jakob; Karrer, Kehrli, König, Kohler,
Koller, Lehmann, Daniel; Lenz, Leuenberger, Loviat, Marquis;
Marti, Müller, Kaspar; Nàgeli, Pallain, Rcichenbach, Fried.,
RöthliSberger, Isak; Salfisberg, Schertenleib, Schmalz,
Schund, Rudolf; Scholer, Schori, Johann; Siegenlhaler,
Steiner, Jakob; Stocker, Streit, HieronymuS; Trorler, Widmer,
Wüthrich und Wyder.

2. Eines Ersatzmannes des Obergerichtes,

(An der Stelle deS zum Regierungsstatthalter von Nidau ge¬
wählten Herrn Maurer.)

Von 141 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Krebs, Großrath, 48 Stimmen.

„ Wenger, gewes, Reg.-Statthalter 37 „
„ Hunztker, Fürsprecher, 22 „
„ HaSler, Notar, 12 „

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Da keiner dieser Herren die absolute Mehrheit aus sich

vereinigt, so wird zum zweiten Wahlgange geschritten.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Wahlen.
1, Zweier Mitglieder deS schweizerischen Stän-

deratheS.

Wahl deS ersten Mitgliedes.

Bon 194 Stimmenden erhallen im ersten Wahlgange:

Herr Niggeler, Fürsprecher 61 Stimmen.

„ Schenk, Rcgierungsrath 16 „
„ Boivin, gewes. Oberrichtcr 6 „

'

„ Ganguillet, Kommandant 5 „
„ Blösch, gew. Reg.-Rath 5 „

Die übrigen Stimmen -»splittern sich.

Erwählt ist somit Herr Niggeler, Fürsprecher in Bern.

Von 159 Stimmenden erhalten im zweiten Wahlgange:

Herr KrebS

„ Wenger

„ Hunziker

„ HaSler

76 Stimmen.
59 „
24 „

9 —

Erwählt ist somit Herr Abraham Krebs, Notar und
Rechtsagent in Bern.

Tagblatt des Großen Rathes l8Z».

3. EineS Generalprokurators.

Verlesen wird:

1. Ein Schreiben deS ObergerichteS vom 18. Okt.
1859, in welchem vorgeschlagen werden:

In erster Linie: Herr R. H err mann, bisheriger Ge-
neralprokuralor;

In zweiter Linie: Herr Or. E. Vogt, Fürsprecher, beide

in Bern.

2. Ein Schreiben deS Regierungsrathes vom 24.
gl. M., mit dem nämlichen Vorschlage und der Erklärung,
daß diese Behörde sich nicht veranlaßt gesehen habe, von ihrer
Befugntß, den Vorschlag des Odergerichtes zu vermehre»,
Gebrauch zu machen.

76
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Von 150 Stimmenden erhalten im ersten Mahlgange:

Herr R. Herrmann 97 Stimmen.

„ Dr. E. Vogt 45 „
Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Erwählt ist also Herr R Herrmann, bisheriger Ge-

ncralprokurator, in Bern.

Fortsetzung der erstell Berathung des Gesetzes über den

Mißbrauch der Presse.

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seite 232 ff.)

Art. 5.

In den Fällen der Art. 1, 2 und 4 soll die urtheilende
GcrichtSbehörde, wenn es der Beleidigte verlangt, daS Urtheil
auf Kosten deS Schuldigen durch das amtliche Blatt und durch
daS Blatt, welches die Ehrenverletzung enthielt, bekannt machen.

^Der Herausgeber deS Letztern ist verpflichtet, diese Bekanntmachung

binnen acht Tagen, vom Tag deS Empfanges derselben

an, oder wenn binnen dieser Frist keine Nummer deS

BlatteS erscheint, beim nächsten Erscheinen einer solchen, in
dasselbe einzurücken. Die Nichtbcsolgung dieser Vorschrift bin.
nen der festgesetzten Frist wird vom Polizeirichter mit einer
Geldbuße von zehn bis hundert Franken bestraft und eS kann
überdieß die Vollziehung deS Urtheiles nach Art. 533 deS

Strafprozesses statifinden.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als
Berichterstatter. Mit Bezugnahme auf die gestern beschlossene Streichung
des Art. 4 muß nun auch die Hinweisung auf denselben im
vorliegenden Artikel gestrichen werden. Der Art. 5 selbst schreibt
die Veröffentlichung des Urtheils vor, die eine nothwendige
Bedingung der Genugihung ist, die man dem Verletzten schuldig
ist. Eine solche Bestimmung ist denn auch in den meisten
Gesetzgebungen der Schweiz enthalten, so daß ich weiter nichts
beizufügen habe.

Röt hlisberger, gewesener Regierungsrath. Ich erlaube
mir hier eine Abänderung zu beantragen. ES heißt im
Eingange deS Art. 5, daß in den Fällen der Art 1, 2 und 4 die
urtheilende Gerichtsbehörde, wenn es der Beleidigte verlange,
das Urtheil auf Kosten deS Schuldigen durch daS amtliche
und „durch daS Blatt, welches die Ehrenverletzung enthielt,"
bekannt machen soll. Ich stelle nun den Antrag, den Schlußsatz
also zu modifiziren, daß gesagt werde, die Bekanntmachung
soll, „durch die Blätter, welche die Ehrenverletzung enthielten,"
stattfinden. Ich kann mir den Fall leicht denken, daß ein Blatt
eine Ehrverletzung verbreitet, die in ein anderes Blair
übergeht., und daß dieselbe dadurch Verbreitung findet in einer
Gegend, wo daS Blatt, in welche», die Beleidigung ursprünglich

stattfand. gar nicht erscheint. Da genügt es nicht, daß
die Veröffentlichung deS Urtheils nur im ersten Blatte
stattfinde. Wen» ich mich z. B. im Jura aufhalte und in einem
Blatte des deutschen KantonSthcilS beleidigt werde, die
Beleidigung geht in ein jurassisches Blatt über, — was nützt eS
mir, wenn daS im deutschen Kantonsthcil «scheinende Blatt
daS Urtheil bekannt macht, nicht aber das jurassische? Die
Bekanntmachung soll in allen Blättern statifinden, wo der
ehrverletzende Artikel erschien.

S tub er. Die vorhergehenden Paragraphen befaßten
sich mit dem Srrasrechte deS Staates gegen Injurien und
Verläumdungen. Durch den Art. 5 kommen wir zu einer
andern Kategorie, dieser handelt von der Satisfaktion, die dem
Verletzten gebühr». Bei mündlichen Injurien hat die Ge-
richtSsatzung daS System aufgestellt, daß bei Beschimpfungen
eine förmliche Abbitte geleistet werden soll. Indessen gestattete
schon die Gerichtösatzung, daß bei bloßen Schimpf Stich-
und Verachtungsreden die Aufhebung der Ehrverletzung von
AmteS wegen stattfinden könne. Auch im Gesetze über die
Friedensrichter ist dieser Fall vorgesehen. Hingegen bei
Scheltungen und Verläumdungen haben wir immer noch die Ab-
bite und den förmlichen Wiederruf. DaS Preßgesetz von 1832,
auf welches der RegierungSrath anfänglich zurückkomme» wollte,
schreibt auch eine Abbitte, eine Genugthung in der Weise vor,
daß die Gerichtsbehörve einen Wiedcrruf feststellte und das
Blatt, welches die Beleidigung enthielt, denselben aufnehmen
mußte. DaS Prcßgesetz von 1353 stellt ein anderes System
auf, und mit vollem Rechte. Man fand, daß daS System des
Wiedcrrufs und der Abbitte unzweckmäßig sei, dagegen mußte
die Veröffentlichung des Urtheils nicht nur durch daS amtliche
Blatt und in der Zeitung, welche die Ehrverletzung oder
Verleumdung enthielt, staltfinden, sondern eS konnte noch eine
weitere Genugthung eintreten, die in einer Privatstrafe, in
einer Summe Geldes bestand, welche der Verletzte zu fordern
und der Richter zu bestimmen halte. Auf diesen Punkt möchte
ich zurückkommen und einen Zusatz in diesem Sinne beantragen.
Entweder oder: entweder muß ein Wiederruf oder eine weitere
Satisfaktion zu Gunsten des Verletzten stattfinden. Es hält
bei Verletzungen der Ehre durch die Presse für den Verletzten
sehr schwer, zu seinem Rechte zu gelangen. Durch die
Verfassung ist nämlich derjenige, welcher die Ehre eines Andern
durch die Preße verletzt, privilegirt dadurch, daß daS Verfahren
viel länger geht, als bei andern Bergehen dieser Art. Wenn
meine Ehre durch eine mündliche Injurie verletzt wird, so habe
ich Aussicht, daß meine Ehre in einigen Wochen oder doch in
einigen Monaten hergestellt ist. Geschieht die Ehrverletzung
durch die Presse, so muß der Fall vor die Asstsen kommen;
eS muß eine Anzeige gemacht werden, dann folgt die Ucber-
weisung an die Anklagekammer, die Sache kommt vor die
Geschwornen, eS ist ein viel längeres Prozedere, und schon mit
Bezug darauf glaube ich, man solle Rücksicht darauf nehmen.
Es fragt sich ferner, ob durch die Ehrverletzung oder Verläum-
dung, welche durch die Presse geschieht, dem Verletzten ein
materieller Schaden zugefügt werden könne. DaS wäre unter
Umständen schwer zu bestreiken. Wenn z. B. in einem Blatt»
behauptet würde, dieser oder jener HanvelSmann habe falsches
Maß und Gewicht. Er kann lang eine Berichtigung eingeben,
durch die Veröffentlichung wird ihm Schaden zugefügt, und
dieser soll ihm ersetzt werden. Ich glaube überhaupt, eS sei

nöthig, diesen Grundsatz hier im Gesetze auSzusprechen, daß
auf Verlangen des Beleidigten der Schuldige zu einer
Geldsumme vcrurtheilt werden soll, welche das Gericht zu bestimmen
hat. Sobald man annehmen muß, daß durch die betreffende
Ehrverletzung oder Verläumdung ein Schaden gestiftet werden
kann, so muß eine solche Bestimung in daS Gesetz aufgenommen
werden. Durch die Genugthuung, welche nach einigen
Monaten eintritt, ist dem Verletzten nicht geholfen. Im Ferneren
setzt der Entwurf für die Bekanntmachung des Urtheils ein«
Frist von acht Tagen fest. Ich frage, warum eine solche Frist
nöthig sei. Ich glaube, drei Tage seien dazu vollkommen
genügend, und sehe nicht ein, das derjenige, welcher mit Noth
und Mühe nach längerer Zeit endlich dazu kommt, daß ein
gerichtliches Urtheil seine Ehre rein wascht: noch acht Tage
auf die Bekanntmachung deS Urtheils warten soll. Daher
beantrage ich, die Frist auf drei Tage zu reduzircn.

Lauterburg. Nachdem gestern bei Art. 3 daS Recht,
die Wahrh.it zu sagen, verfochten wurde, soll mann hier dafür
sorge», daß derjenige, welcher Unwahrheit redet, gehörig be-



straft werde, namentlich wenn eine über Jemanden veröffentlichte

Ehrenkränkung aus einem vielleicht wenig verbreiteten
Blatte in 5—6 anvere Blätter übergeht. Man hat eben vte

Erfahrung gemacht, daß vie Wahrheitsliebe derjenigen, welche
ehrverletzende Artikel veröffentlichen, nicht so groß ist, daß sie

a»lS freien Stücken vie Herstellung ber verlegten Ehre veS

Angegriffenen aufnehmen. Ich muß baher ven Antrag des

Herrn RöthliSberger und auch denjenigen beS Herrn Siuber
eiuschicben unterstützen. Ich erlaube mir, um gleichsam baS

Tüpflein auf das i zu setzen, eine weitere Ergänzung des
vorliegenden Artikels zu beantragen, und erwarte, daß der Herr
Berichterstatter dieselbe als erheblich zugebe. Ich vermisse

nämlich im Art. 5 eine Bestimmung, die mit guten Gründen
im Gesetze von 1853 enthalten war, eine Bestimmung, die

scheinbar nicht wichtig, dagegen in der PrariS von großer
Bedeutung ist. ES ist bte Bestimmung, daß die Berichtigung in
der gleichen Abiheilung des Blaues, in welcher der beleidigende
Artikel erschien, und mit der gleichen Schrift aufgenommen

werden müsse. Vielleicht hat der Herr Berichterstatter
diesen Punkt übersehen. Wir haben die Erfahrung gemacht,
daß Zeitungen, die eine Ehrverletzung gegen Jemanden ent-

.hielten, die Berichtigung derselben nicht in der gleichen
Abtheilung deS BlatteS, in welcher der beleidigende Artikel
erschienen war, veröffentlichten, sondern am Schlüsse unter den
Anzeigen, und man ging so weil, daß man solche Berichtigungen

mit ganz kleiner Schrift ausnahm, an einer Stelle,
wo sie Niemand suchte. Deßhalb wurde in das Preßgesetz
von 1853 jener Artikel aufgenommen. Ein ariderer Punkt
betrifft die Geldbuße von Fr. 16—166, welche denjenigen trifft,
welcher die Vorschrift des Art. 5 nicht befolgt. Mir scheint
der Unterschied zwischen dem Minimum und dem Maximum
viel zu groß, wenn man bedenkt, daß durch Nichlbefolgung
der fraglichen Vorschrift für den Verletzten großer Nachtheil
entstehen kann. Mich dünkt daher, man sollte das Minimum
auf wenigstens Fr. 26 festsetzen: von dem Gesichtspunkte aus.
gehend, daß, wenn Einer widerrechtlich an seiner Ehre verletzt
wird, die Herstellung derselben binnen möglichst kurzer Frist
staltfinden soll. Ich empfehle Ihnen daher auch diesen Antrag
zur Genehmigung.

v. Käncl. Auch ohne den Antrag deS Herrn Lauterburg

hatte ich die Absicht, eine Modifikation deS vorliegende»
Artikels vorzuschlagen Nach Art. 5 soll derjenige, welcher
das Urtheil nicht innerhalb acht Tagen veröffentlicht, mit einer
Gledbuße von Fr. 16 -166 bestraft werden. Gestern wurde
eine Bestimmung angenommen, nach welcher für Ehrverletzungen
erne Geldbuße bis auf Fr. 166 (ein Minimum ist nicht
vorgesehen) festgesetzt ist. Nun frage ich: welches ist das größere
Vergehen, eine Ehrverletzung oder die Versäumniß, das Urtheil
innerhalb der gesetzlichen Frist bekannt zu machen Noch mehr:
nach Art. 4 kann derjenige, welcher der Verläumdung durch
die Presse schuldig befunden wird, mit Geldbuße von Fr.
1—466 bestrast werden. Nun finde ich es nicht konsequent,
wenn das Minimum der Strafe für ein größeres Vergehen
geringer ist, als für ein kleineres Vergehen. In erster Linie
stimme ich dafür, das Minimum zu streichen, in zweiter Lrnie
zum Antrage des Herrn Lautcrburg.

Matthys. Ich pflichte dem Antrage deS Herrn
Lautcrburg bei, daß deijenige, welcher sich einer Ehrveiletzunz in
einem öffentlichen Blatte schuldig macht, das Urtheil in der
gleichen Abtheilung deS BlatteS veröffentlichen soll, in welchem
ber beleidigende ArlikU erschienen ist. Wenn der betreffende
Angriff z B. in einem Leitartikel erschienen ist, so soll daS

Urtheil nicht unter den Inseraten erscheinen, sondern in der
gleichen Abtheilung, in welcher der verletzende Aitikel enthalten
war. Ebenso pflichte ich dem Antrage des Herrn Sluber bei,
daß die im Art. 5 festgesetzte Frist von acht Tagen auf drei
Tage reduzirl werde WaS hlngege» den andern Antrag beS

Herrn Stuber betrifft, welcher dahin geht, nebst der gesetzlichen
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Strafe noch eine Privatstrafe, bestehend in der Bezahlung einer
Geldsumme an den Beleidigten, aufzunxhmen, so erlaube ich mir
folgende Bemerkung. Ihnen ist bekannt, daß die alte bernische
Gerichtssatzung die Ehre nie in Geld angeschlagen hat. Nach
der Gerichtssatzung von 1761 konnte weder bei mündlichen noch
bei schriftlichen Injurien eine Gcldentschädigung gefordert werden,
sondern die Gcnugthung, welche der Verurtheilte zu leisten
hatte, bestand in Wieberruf und Äbbiltle oder in Geldbuße.
Man hat nun die Erfahrung gemacht, daß der Wiederruf. den
die GerichlSsatzung anerkannte, offenbar zur Heuchelei führe.
Sie können wohl denken, wenn die Gemüther so erbittert sind,
daß ein Bürger ven andern schilt und der Betreffende vor dem
Richter gezwungener Weise Abbitte thun soll, daß das Herz
etwas anderes sagt als der Mund. Aus diesem Grunde hat
man den Wiederruf aufgehoben. Die französische Gesetzgebung
anerkennt allerdings Privalstrafen, aber solche Gesetzesbestimmungen

sind mit Uebelstänben verbunden; man benutzt dieselben,
um Prozesse zu provoziren und einige hundert Franken heraus-
zupressen. Da nun die alte Gesetzgebung deS Kantons Bern
solche Privalstrafen für Verbalinjurien nicht kannte, so möchte
ich solche auch hier nicht aufnehmen, sondern im Uebrigen ven
Artikel genehmigen, wie er vorliegt.

Kurz, Oberst (den Präsidentenstuhl verlassend.) Ich
möchte die Versammlung aus eine nothwendige Ergänzung deS

Art 5 aufmerksam machen. Nach diesem Artikel soll das
Urtheil im amtlichen Blatte und in demjenigen Blatte, welches
die Ehtverletzung enthielt, bekannt gemacht werden Aber eS

kann auch der Fall eintreten, daß der verletzende Artikel nicht
in einem periodisch erscheinenden Blatte, sondern in einer
besondern Druckschrift oder endlich in einem Blatte erschienen ist,
das unterdessen eingegangen tst. Wie soll dann daS Urtheil
im. nämlichen Blatte mitgetheilt werden? Es muß daher eine
Bestimmung des Inhaltes aufgenommen werden, wonach für
den Fall, daß die Bekanntmachung in dem nämlichen Blatte,
welches den verletzenden Artikel enthielt, nicht mehr möglich
ist, dieselbe auf eine anvere, durch das Gericht zu bestimmende
Weise, auf Kosten des Veruriheilten erfolgen soll. Diese
Ergänzung ist nothwendig sonst kommt man in den Fall, daß
die Bekanntmachung deS Urtheils nur im Amtsblatt« stau«
findet, vaS Niemand liest, als wer Eingaben zu machen hat.
(.Der Redner nimmt den Vorsitz wieder ein.)

Dr. v. Gonzenbach. Ich erlaube mir, den Antrag des

Herrn Stuber gegenüber dem Votum des Herrn MatlhyS zu
unterstützen. Es ist wahr, daß die alte bermsche Gesetzgebung
von dem Grundsatze ausging, die Ehre lasse sich nicht bezahlen;
aber es gibt in Allem einen Fortschritt und eS ist ein wahrer
Fortschritt der Civilisation, nicht daß man die Ehre zahlt,
sondern daß man den Schaden, welcher durch die Ehrverletzung
verursacht wird, wieder gut macht. Nehmen Sie an ein Blatt
verbreite von einer Ortschaft, wo viele Fremde hinzukommen
pflegen, die Blattern seien, z.B. in Jnterlaken, ausgebrochen. Man
wird sagen, eS sei keine Ehrverletzung, dennoch wird durch die

Verbreitung einer solchen Mittheilung der betreffenden Ottschafl
bedeutender Schaden zugefügt. Wenn Einer sagt, in diesem

Gasthofe ist eine Person, die übernacht blieb, plötzlich
verschwunden, so kann derjenige, welcher es behauptet, wohl zu
36 Tagen Gefangenschaft und 166 Fr. Buße verurtheilt werden,

aber Niemand geht mehr in den betreffenden Gasthof und
dem Wirthe erwächst daraus ein großer Schaden Nehmen
Sie an, eS werde von einem Arzte behauptet, er besorge seine

Kranken schlecht; oder von eruem Advokaten, derselbe sei zwar
ein gebildeter, tüchtiger Advokat, aber cdarakierloS, bestechlich.

Beide reklamtren, sie erhalten ein Ur heil gegen den Verfasser
deS verletzenden Artikels, aber der Arzt, der Advokat wird in
seinem Berufe außerordentlich beeinträchtigt. Nehmen Sie die

Lage au, in der sich ein HandcsSmann befindet, von dem man

zwar nicht sagt, er habe falsches Maß und Gewicht, aber er

stehe schlecht; was ist die Folge? Daß Alle, die an ihm zu
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fordern haben, plötzlich ihre Ansprachen geltend machen, so daß
derselbe, obschon er in diesem Falle noch daS Gegentheil dessen,

was man von ihm behauptete, beweist, vielleicht später infolge
dieses Angriffes insolvent wird. Daher soll in den Fällen,
wo ein materieller Schaden durch die Ehrverletzung dem
Beleidigten zugefügt worden ist, derselbe ersetz« werden. MS ist
ein Fortschritt, ein Grundsatz, der nicht nur in Frankreich,
sondern auch in England besteht Ich bin mit Herrn MaithyS
dann einverstanden, daß man in einzelnen Fällen eine Spekulation

daraus machen könne, wie z. B. kleine Verletzungen auf
den Eisenbahnen oft benutzt werden, um eine Pension zu
erhalten. Aber das ändert an dem Grundsatze nichts, daß da

wo durch eine Ehrverletzung materieller Schaden entstanden ist,
derselbe ersetzt werden soll.

Herr Berichterstatter, In Betreff des in Berathung
liegenven Artikels wurden verschiedene Anträge gestellt. WaS
vorerst denjenigen dcö Herrn RöthliSbcrger betrifft, so glaube
ich, er könne nicht aufgenommen werden. Manchmal läßt
der Redaktor eines Blaitcs Artikel abdrucken, die bereits in
andern Zeitungen erschienen sind. Wenn man nun vorschreiben
würde, daß das Urtheil in allen Blättern bekannt gemacht
werden solle, in welchen der beleidigende Artikel mitgetheilt
worden war, so wäre die Vollziehung in den meisten Fällen
sehr schwierig. Denn wie könnte man z. B. die in andern
Kantonen erscheinenden Blätter dazu anhalten, ein solches
Urtheil zu publiziren? Der Art, 5 stützt sich auf den Standpunkt,

daß die Veröffentlichung des Urtheils vor Allem im
amtlichen Blatte des eigenen Kantons stattfinden soll. Die
Ehrverletzung kann in einer besondern Flugschrift enthalten
sei», wie in einem periodisch erscheinenden Blatte. In beiden
Fällen ist das amtliche Blatt da, welches in beiden Sprachen
erscheint. Sodann kommt die Bestimmung, daß die Veröffentlichung

auch in dem Blatte geschehen soll, welches den
verletzenden Artikel enthielt. Es ist richtig, daß cS in einzelnen
Fällen zweckmäßig erscheinen mag, dem Assisenhofe das Recht
einzuräumen, ein Blatt zu bezeichnen, in welchem die Bekanntmachung

stattfinden soll. Daher kann ich die Erheblichkeil deâ
von Herrn Kurz gestellten Antrages zugeben, um diesen Punkr
noch näher zu uniersuchen. Bezüglich der Frist, innerhalb
welcher die Bekanntmachung des Urtheils stattfinden soll, glaubte
die vorberathende Behörde, eine gehörige Frist einräumen zu
sollen, damit der Verurlheilte sich nicht zu beklagen habe. Wenn
Sie indessen vorziehen, dieselbe auf drei Tage herabzusetzen, so

habe ich nichts dagegen. Herr v. Känel beantragte die Streichung

des Minimums der Geldbuße. Hier handelt eS sich um
einen ganz eigenen Fall, um die bestimmte Weigerung, einem
Entscheide der Behörde Folge zu geben, der sich auf ein Gesetz
stützt. In solchen Fällen glaube ich, es sei nicht zu viel, ein
Minimum von 10 Fr. zu fordern. Ich stelle auch hier den
Entscheid dem Großen Rathe anheim und habe zu den Gerichtsbehörden

so viel Zutrauen, daß sie das richtige Maß zu treffen
wissen. Ein weiterer Antrag geht dahin, daß die
Bekanntmachung des Urtheils in der gleichen Abtheilung des BlattcS
geschehen soll, in welcher der verletzende Artikel erschienen ist.
Ich glaube jedoch, daS komplizire die Sache. Sobald die
Veröffentlichung VeS Urtheils im Amtsblatte stattfindet und
das betreffende Blatt, welches den verletzenden Artikel enthielt,
dasselbe ebenfalls aufnehmen muß, so ist eS nicht mehr nöthig,
daß die Bekanntmachung so vorgeschrieben werde, daß sie in
der gleichen Kolonne, in der gleichen Schrift, in welcher der
verurlheilte Artikel erschienen, stattfinden müsse. Ich bleibe
daher bei der Bestimmung des Entwurfes. Jetzt kommt
eigentlich die Hauptfrage: ob, wie Herr Stuber beantragt, die
urtheilende Gerichtsbehörde auf Verlangen des Beleidigten zu
Gunsten desselben auf eine Entschädigung in Geld erkennen
könne. Ich halte diesen Antrag für unzuläßig. Erstens mache
ich Sie aufmerksam, daß im Art. 10 des Entwurfs der Fall
der Entschädigung vorgesehen ist. Ferner ist eS nicht
nothwendig, über die Entschädigung besondere Bestimmungen in

dieses Gesetz aufzunehmen. Wenn z. B in einem Strafgesetzbuche

die Bestimmung enthalten ist, daß derjenige, welcher einen
Andern mit einem Messer absichtlich verwundet, in die und die
Strafe verfalle, — schreibt man dem Richter noch besonders
vor, daß der Betreffende den Verletzten zu entschädigen habe?
Geschieht dieß bei Dtebstählen? Was gilt in dieser Beziehung
im Strafverfahren allgemein als Grundsatz? Die verletzte
Partei kann vor dem Geschwornengerichte als Civilpartei ihre
Ansprüche geltend machen, dann hat der Gerichtshof zu unter,
suchen, ob dieselben begründet seien. Deßhalb möchte ich diesen
Punkt auf sich beruhen lassen. Ich gebe zu, daß es möglich
ist, Jemanden durch Verleumdung einen großen materiellen
Schaden zuzufügen, aber ich möchte die Erledigung der
Entschädigungsfrage dem allgemeinen Prozeßverfahren überlassen,
um nicht dem Richter von vorneherein vorzuschreiben, daß er
in allen Fällen der Ctvilpartei eine Entschädigung zusprechen
müsse. ES geschah schon, daß in Fällen von grober
Körperverletzung solche Ansprüche abgewiesen wurden. Daraus
mögen Sie entnehmen, daß eS unpassend wäre, durch eine

solche Bestimmung daS Ermessen deS Richters zu beschränken.
Man soll also auch gegenüder der Presse so viel als möglich
den allgemelnen Standpunkt zur Geltung düngen. Es soll
dem Richter überlassen bleiben die Umstände zu würdigen, zu
untersuchen, ob wirklich ein materieller Schaden vorhanden
sei. Wird ein anderes Verfahren befolgt, so treten die Uebel-
ftände ein, welche Herr MaithyS andeutete. Der Richter wird
dafür sorgen, daß vein Verletzten eine gehörige Reparation zu
Theil werbe. Daher hat man auch die Abbitte als unzweckmäßig

abgeschafft, indem durch die Zurücknahme der beleidigenden

Worte die Thalsache der Ehrverletzung oder Verleumdung
nicht aufgehoben werden kann. Im gerichtlichen Urtheile liegt
für den Angegriffenen die eigentliche Satisfaktion. Ich empfehle
Ihnen also den Art. 5 mit Vorbehalt des zugegebenen Antrages

des Herrn Kurz zur Genehmigung.

Röthlisberger, gewesener RegierungSralh, erklärt, eS

verstehe sich von selbst, daß sein Antrag sich nur auf die

Blätter beziehe, welche im Gebiete deS Kantons erscheinen.

Abstimmung.
Für den Art. 5 mit oder ohne Abänderung

(die vom Herrn Berichterstalter beantragte
Modifikation inbegriffen) Handmehr.

Für den Antrag des Herrn RöhhliSberg er 48 Stimmen.
Dagegen ^ 44 „
Für den Antrag deS Herrn Kurz Handmehr.
Für den ersten Theil des von Herrn Lauter¬

burg gestellten Antrages (Aufnahme des
Urtheils in der gleichen Abtheilung des
Blattes, welche den verletzenden Artikel
enthielt) Mehrheit.

Für den zweiten Theil des Antrages (Auf¬
nahme des Urtheils in gleicher Schrift) 56 Stimmen.

Dagegen 23 „Für den Antrag deS Herrn v. Känel (Strei.
chung deS Minimums) Minderheit.

Für den ersten Antrag deS Herrn Stuber
(Aufnahme einer Geldentschädiguug) „

Dagegen Mehrheit.
Für den zweiten Antrag deS Herrn Stuber

(Reduktion der Frist auf drei Tage) Minderheit.
Dagegen Mehrheit.



Art. 6.

Wer durch das Mittel der Druckerpresse die Gegenstände
der Verehrung einer im Staate anerkannten ReligionSgesell-
schaft, oder ihre Lehren, Einrichtungen oder Gebräuche vurch
Bezeigung von Verachtung auf eine Aergerniß erregende Weise
herabwürdigt, oder sich eines Vergehens gegen die Sittlichkeit
schuldig macht, soll mit Gefängniß bis zu drei Monaten oder
mit Geldbuße bis zu dreihundert Franken bestraft werden.

Herr Berichterstatter. Dieser Artikel hat eine ziemlich

große Bedeutung. In der That ist eine solche Bestimmung
nothwendig zur Erhaltung des Friedens unter den Konfessionen.
Nicht alle Bewohner der Schweiz bekennen sich zur nämlichen
Konfession, und wenn man einerseits die freie Diskussion in
religiösen Dingen vurch da« Gesetz nicht verhindern darf, so

soll man andererseits auch nicht erlauben, daß die Diskussion
in Beschimpfung und Herabwürdigung der einen Konfession
durch die andere ausarte. Es ist schwierig eine Redaktion zu
finden, welche allen Ansprüchen genügt. Man behauptete,

wenn man den Artikel annehme, wie er vorliegt, so sel keine

freie Diskussion über religiöse Dinge möglich. Das ist

vollständig unrichtig. chon das Gesetz von 1832 enthielt einen

ähnlichen Artikel, der viel weiter ging, und doch haben wir
nicht erfahren, daß von 1832 bis 1853 nicht freie Diskussion
über religiöse Fragen geherrscht hätte. Ich möchte nur vor
dem Worte „Aegennß" einschalten: „öffentliches". Ich frage,
ob die Herabwürdigung von Gegenständen der Verehrung einer
im Staate anerkannten ReligionSgeseUschaft nicht ein Vergehen ^

sei, ob der Artikel als ein Hinderniß der freien Diskussion
betrachtet werdet, dürfe. Ich glaube nicht. Die meisten
Gesetzgebungen enthalten Bestimmungen darüber. Nehmen Sie
an, eS entspann sich zwischen einem katholischen und
protestantischen Pfarrer ein solcher Kampf über einzelne GlaubenS-
fragen, daß eS allgemeines Aergerniß erregen würbe, glauben
Sie, die Behörden sollen im Interesse des konfessionellen Friedens

nicht halt gebieten? Neben den Protestanten und
Katholiken befinden sich in unserem Lande noch eine Menge
anderer ReligionSgesellschafien, deren Namen ich nicht einmal
kenne. Es ist daher nöthig, daß die der Verehrung gewidmeten
Gegenstände vor Beschimpfung und Vcrlästerung gcschützlwerden,
ebenso sollen Vergehen gegen die Sittlichkeit bestraft werden.

La uier b u rg. Nach Art. 6 ist derjenige strafbar, welcher
die Gegenstände der Verehrung einer im Staate anerkannten
Religionsgesellschaft „durch Bezeigung von Verachtung"
herabwürdigt. Im frühern Gesetze hiev es „Spott oder Verachtung."
Im Grunde ist es ziemlich das Gleiche. Wer spottet, achtet
nicht; doch wäre es deutlicher, zusagen, „Spott oder Verachtung."
Sodann möchte ich fragen, welche Strafe gotteslästerliche Reden
treffen soll, warum solche Vergehen nur mit Gefängniß bis
zu drei Monaten oder mit Geldbuße bis zu Fr. 3i1l) bestraft
werden, während im folgenden Artikel die Aufforderung zu
einer strafbaren Handlung mit Gefängniß bis zu vier
Monaten bestraft wird. Ich weiß sehr wohl, daß Vergehen durch
gotteslästerliche Reden nicht auf die gleiche Linie gestellt werden
können mit Vergehen gegen Menschen, aber sie sollen doch mit
einer Strafe belegt sein. Daher möchte ich den Herrn
Berichterstatter aus diesen Punkt aufmerksam machen.

Girard. Wenn ich das Wort ergreife, so thue ich eS,

um die Streichung des Art. 6 zu beantragen. Der Herr
Berichterstatter hat die Nothwendigkeit dieses Artikels damit be-

gründet, daß er sagte, man müße der Gereiztheit unter den
im Kanton bestehenden Konfessionen einen Damm setzen. Er
sagte ferner, die Redaktion dieses Artikels sei sehr schwierig;
das ist für mich ein Grund mehr, dessen Streichung zu
verlangen. Beim Lesen desselben sieht man, daß Jeder, der ein
Vergehen gegen die Sittlichkeit begeht oder Gegenstände der
Verehrung einer anerkannten Konfession der Verachtung preis

ragblatt des Großen Rathe» t»s».
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gibt, mit Gefängniß von 3 Monaten oder zu einer Geldbuße
bis auf Fr. 3M bestraft werden kann. Ich frage nun, welchen
Spielraum gibt man einem Richter, der über derartige Fälle
ein Urtheil fällen soll? Man denke doch einwenig darüber
nach. Herr Re.sierungsrath Schenk hat sich gestern bet einer
andern Gelegenheit hierüber ausgesprochen; er sagte, daß eS

auf dem Gebiete der Moral fast unmöglich sei, Gesetze zu
erlassen. Anderseits muß man doch auch den Charakter der
Bevölkerungen berücksichtigen. Will man z. B. sich irgendwo
über religiöse Gebräuche äußern, ohne dabei eine böse Absicht
zu haben, so kann man nicht wissen, was man unter staatlich
anerkannten Konfessionen versteht, weil diese Konfessionen mehrere

Sekten umfassen. Wie viel TadelnsweriheS kann man
finden, wenn man sich über gewisse ungewöhnliche, religiöse
Gebräuche bestimmter Sekten auSsprechen wollte? Wäre eS

da am Platze, dieses große Strafmaß anzuwenden? Ich glaube
nicht Wichtig erscheint mir, daß man bei der Moiivirung
dieses Artikels nicht gesagthat, man habe denselben aufnehmen
müssen, und daß man auch keine Beispiele anführte, daß er
oft habe angewendet werden müssen. Der gesunde Sinn deS
Volkes hat bis jetzt dafür gesorgt, daß die Konfessionen sich

leicht vertragen haben; man könnte möglicherweise mit diesem
Artikel im Gegentheil zu wahrhaft lächerlichen Dingen kommen.

Herr Malthyö sagte gestern, baß man auf dem religiösen Standpunkt

Rache pflanzen und den Haß unter Konfessionen
anfachen könnte. Wesentlich mit Rücksicht darauf, daß in den
letzten Iahren uns seit 1831 nichiS gegen die Sittlichkeit Ver-
stovendeS veröffentlicht wurde, sehe ich die Nothwendigkeit dieses
Artikels nicht ein und verlange dessen Streichung.

Bernard. Ich hätte das Wort nicht ergriffen, wenn
nicht Herr Girard die Streichung des Arr. 6 beantragt hätte.
Er sagt, seit 1831 sei inchiS gegen die Smlickikeil und die

Religion des Staates pubtizln worden. W'enn man Thatsachen
anführen wollte, so könnte man zweifelsohne konstaliren, daß
in gewissen Zeilen eö sehr oft begegnet, daß gewisse Blätter
bei der Hand sind, staatlich anerkannte Konsessionen der
Verachtung preis zu geben. Darum will ich nicht, daß man
Katholiken oder Protestanten hlnstchllich ihres KuliuS beleidigen
könne. Wir sind jeder Konsession Achtung vor ihrer
Ueberzeugung schuldig Da aus diesem Grunde der Art. 6
nothwendig ist, so verlange ich, daß er ausrecht gehalten werde.

Röthlisberger, gewesener Regierungsrath. Ich lege
diesem Artikel sehr großes Gewicht bei, und hätte nicht erwartet,
daß im Schooße dieser Versammlung der Antrag gestellt würde,
denselben zu streichen. Herr Glraro stützt sich darauf, es
könnten Uebelstnde entstehen, wenn sich Jemand über religiöse
Dinge auSsprechen würde. Ich halte aber dafür, die Uebelstände

der Gesellschaft kommen nicht daher, daß unsere Gesetze

zu streng wären, im Gegentheil eher weil sie zu wenig streng
sind. ES ist das eine vesorgniß deS Herrn Girard, die ich
nie theilen könnte, sondern ich bin überzeugt, er theilt meine
Bedenken im Grunde auch. Wenn man so weit gehen will,
ein Preßgesetz aufzustellen, das gar keine Schranken festsetzt,

so erinnere ich nur an daS, was in Zeiten großer politischer
Aufregung geschehen ist, wie gefährliche Grundsätze oft in
öffentlichen Blättern verfochten wurden. Wenn damals keine

Preßprozesse angehoben wurde», so ist damit gar nicht gesagt,
daß eS nicht nöthig gewesen wäre. Es wäre sehr nöthig
gewesen im Interesse der öffentlichen Moral, doch mache ich
deshalb Niemanden einen Vorwurf. Solche Zeiten können wieder
kommen, deßhalb möchte ich mich nicht der Gefahr aussetzen,
keine entsprechende Bestimmung für derartige Fälle im Gesetze

zu haben. Es liegt in der Aufgabe der gesetzgebenden
Behörde, im Gesetze eine Garantie zu geben, daß die Gegenstände
der religiösen Verehrung nicht der Verachtung preisgegeben
werden, und ich möchte deßhalb den Großen Rath dringend
bitten, den Antrag des Herrn Girard nicht anzunehmen.
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Im er. Beim Durchlesn, deS Art 6 im französischen

Teric faßle ich chn so auf, als handle cS sich um Lezeigung
von Verachtung gegen die Gegenstände der Verehrung einer

durch den Staat anerkannten Konfession; als ich aber den

deutschen Ten verglich, sah ich, daß eS sich um eine im Staate
anerkannte Konfession handle. Da ein wesentlicher Unterschied

in den beiden Fassungen ist, so beantrage ich, sie in Einklang
zu bringen und zu sagen: „einer im Staate anerkannten oder

geduldeten Religion." Ich sage „geduldet"; denn ich glaube
iiicht, daß man z. B- die Juden ausschließen will.

Herr Berichterstatter, Ueberden Antrag aufStreichung
deS Art. 6 brauche ich mich nicht weitläufig auSzusprechcn, da

ich bereits die Gründe angegebcn habe, welche des,en

Aufnahme veranlaßten. Ich konsullirte^ mehrere andere Gesetzgebungen

so diejenige deS KantonS St. Gallen, die ungefähr
eine gleiche Bestimmung enthält. Nur die Behauptung muß

ich berichtigen, als wären seil 1832 keine Preßprozeffe
angehoben worden; eS sind allerdings einige Fälle vorhanden, in
welchen das Gesetz von 1832 zur Anwendung kam. Man
erinnert sich wohl noch an eine Zeit, wo vie Diskusston über

religiöse Fragen manchmal eine arge Wendung genommen hat.

Nach dem Gesetze von 1832 konnte derjenige, welcher sich eines

Vergehens gegen „eine der vom Staate gewährleisteten christlichen

Konfesstonen" schuldig machte mit eurer S-rafe belegt

werden, tue unier erschwerenden dimständen „von der einfachen

bis auf die dreifache ordentliche Strafe der ausgezeichneten

Ehrverletzung" gesteigert werden konnte. Hier wollte man etwas

weiter gehen und alle im Staate anerkannten, wenn auch nicht

gewährleisteten ReltgionSgesellschaiten durch daS Gesetz vor
Beleidigung schützen ; so z. B. die Juden. Die von den Herren
Imer und Lauterdurg beantragten Ergänzungen gebe ich als
erheblich zu. Was die Bemerkung des Herrn Lauterburg über

daS anzuwendende Strafmaß betrifft, so giebt eS in dieser

Beziehung keinen bestimmten Grundsatz, nach welchem sich bemessen

ließe, ob ein Vergehen mit zwei, drei oder vier Monaten
Gefängniß bedroht werden soll. Wenn eS sich z L. um einen

Diebstahl handelt, so nimmt man an, derselbe sei mir Gefängniß

bis auf zwei Jahre zu bestrafen. Da ließe sich auch

fragen, warum nicht sechs Monate mehr oder weniger
festgesetzt werden. Die Bestimmung des Strafmaßes für den

gegebenen Fall ist aber Sache ver persönlichen Apprczialivn.
Wenn nun z. B. Jemand nuttelS der Druckerpresse zur Ver-
Übung eines schweren Vergehens auffordert, wie z. B. zum
Morde eines IndividiuumS, ist daS nicht ein Vergehen, welches
mit Gefängniß bis auf vier Monate bedroht werden soll?
Immerhin ist eS so gravirend, als wenn Einer sich erlaubt,
in irgend einem Blatte etwas zu sagen, was eine ReligionS-
gesellfchafl zu verletzen geeignet ist.

Abstimmung

Für den Artikel 6 mit oder ohne Abänderung,
die zugegebenen Anträge inbcgriffen Gr. Mehrheit.

Für Streichung desselben Minderheit.

Art. 7.

Wer mittelst der Druckerpresse zu der VerÜbung einer
strafbaren Handlung auffordert, soll mit Gefängniß bis zu vier
Monaten bestraft werden. Ist die fragliche Handlung auf die
Aufforderung hin begangen worden, so wird der Schuldige alS
Miturheber angesehen.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt diesen Aitikel mit
Hinweisung auf die bei dem vorhergehenden Artikel gemachte
Bemerkung zur Genehmigung.

Lauterburg. Ich möchte nur eine RedaktionSvcrän-
derung vorschlagen. Der Schlußsatz des Art. 7 könnte nämlich

mißverstanden werden, indem man unter dem „Schuldigen"
denjenigen verstehen könnte, welcher die strafbare Handlung,
zu welcher mittels der Druckerpresse aufgefordert worden ist,
wirklich begangen habe. Der fragliche Satz hat aber nicht
diesen Sinn, sondern es ist hier der „des Preßmißbrauchs
Schuldige" verstanden; deßhalb beantrage ich die Ergänzung
des Artikels in diesem Sinne.

Der Herr Berichterstatter erklärt sich mit der Auf-
fassungSweise deS Herrn Lauterburg einverstanden, und giebt
den Antrag desselben als erheblich zu.

Der Art. 7 wird mit der zugegebenen Modifikation durch
daS Handmehr genehmigt.

Art. 8.

Die in den Artikeln 1, 2, 4, 6 und 7 benannten Preßvergehen

werben durch das Schwurgericht deS Bezirkes, in
welchem die Druckschrift herausgekommen ist. beurtheilt. Hat deren
Herausgabe außerhalb deS KantonS stallgefunden, so tritt der
Gerichtsstand des Beklagten ein.

Herr Berichterstatter. Infolge früherer Beschlüsse ist
auch hier die Hinweisung auf den Art. 4 zu streichen. Sie
wissen, daß nach dem Gesetze von 18Z3 in Preßsachen ein
fakultativer Gerichtsstand vorgesehen war, daß aber der
betreffende Artikel vom BundeSralhe noch jetzt nicht genehmigt,
gar nicht in Kraft ist. Hier soll man nach meiner Ansicht auf
den Normalzustand zurückkommen, und von einem fakultativen
Gerichtsstände soll nicht mehr die Rede sein.

Der Art. 3 wird ohne Einsprache genehmigt.

Arl. 9.

Die Verantwortlichkeit für Preßvergehen trifft den Redaktor
der Druckschrift, in Ermanglung dessen den Verleger, und wenn
auch dieser nicht vor die Gerichte des KantonS Bern gezogen
werden kann, den Drucker. Kann aber der Angeklagte den
Verfasser der alS strafbar bezeichneten Schrift geständig vor deu
Richter stellen, so fällt die Verantwortlichkeit einzig auf den
Versasser. Derselbe bleibt jedoch davon frei, wenn die Herausgabe

und Verbreitung der Druckschrift ohne sein Wissen und
seinen Willen stattgefunden hat, in welchem Falle die obigen
Vorschriften über die Verantwortlichkeil des Revaktors, Verlegers

und Druckers Anwendung finden.

Herr Berichterstatter. Ich habe hier nur die
Ergänzung zu beantragen, daß im ersten Satze nach dem Worte
„Verleger" eingeschaltet werde: „oder Herausgeber." Einzelne
Stimmen sprachen sich dahin auS, daß eö vielleicht zweckmäßig
wäre, die Verantwonlichktit nicht auf den Drucker anszudehnen.
Indessen fand ich auch in andern Gesetzgebungen, daß in letzter
Linie der Drucker verantwortlich erklärt wird. Die Sektion
der Helvetia von Courtelary geht in ihrer Vorstellung noch
weiter, indem sie auch den Verkäufer und Verbreiter einer
Druckschrift verantwortlich machen will. DaS hat mich von
dieser Seile etwas überrascht, die sonst den vorliegenden
Entwurf in mancher Beziehung für zu streng hielt. Ich will es den



Herren überlassen, einen neuen Entwurf vorzulegen, dessen Be,
raihung sicher interessant sein würde, und empfehle Ihnen
einstweilen den Art. 9 mit der beantragten Ergänzung.

Der Art. 9 wird ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

Art. 10.

Sind jedoch die Untersuchungskosten und Entschädigungen
auS irgend einem Grunde von dem verurtheilten Verfasser nicht
erhältlich, so haften der Redaktor, Verleger und Drucker in
der Weise, daß jeder nach freier Wahl des Beteiligten auf
dem VollzichungSweg zu deren Zahlung angehalten werden
kann. Diese Personen (Redaktor, Verleger und Drucker) haften

auf die gleiche Weise, wenn nicht der Verfasser, sondern
eine von thuen verurtheilt worden ist. ES steht jedoch dem
Drucker der Rückgriff auf den Verleger und auf den Redaktor,
und dem Verleger auf den Redaktor in der Weise zu, daß der
Bezahlende den bezahlten Betrag von jeder der ihm rückgriffsweise

haftenden Personen ohne Abzug zurückfordern kann.
Entstehe über die Verbindlichkeit zur regreßweisen Haftung Streit,
so ist derselbe auf dem Ctvilwege zu erledigen. Falls der
Verfasser verurtheilt worden ist, so steht demjenigen, der an seinem

Platze bezahlt, das erwähnte Rückgriffsrecht auch gegen diesen zu.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt diesen Artikel mit
der nämlichen Einschaltung, wie bei Art. 9.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Art. 11.

Wenn mehrere noch nicht beurtheilte Preßvergehen deS nämlichen

Beklagten gleichzeitig zur Beurtheilung kommen, so soll die

Strafe deS schwersten ausgesprochen werden, welche um die

Hälfie erhöht werben kann. Diese Bestimmung ist auch dann
anwendbar, wenn ein für Preßvergehen Verurtheilter später

wegen eines solchen in Untersuchung gezogen wird, das er vor
seiner frühern Verurtheilung begangen hat. In diesem Fall
soll die früher ausgesprochene Strafe um so viel erhöht werden,
als eS nach Ansicht des Gerichts hätte geschehen müssen, wenn
die fraglichen Preßvergehen gleichzeitig mit den bereits beurtheilten

zur gerichtlichen Verhandlung gekommen wären. Diese
Vorschriften gellen für alle in diesem Gesetz mit Strafe bedrohten
Handlungen oder Unterlassungen.

Herr Berichterstatter. Der erste Satz dieses Artikels
enthält nichts Anderes als die Anwendung eines allgemeinen
strafrechtlichen Grundsatzes, nach welchem derjenige, welcher
mehrere Verbrechen begangen hat, zwar nicht mit der Strafe
aller bedroht ist, dagegen findet die auf daS schwerste Vergehen
gesetzte Strafe ihre Anwendung. Deßhalb war ich nicht wenig
erstaunt, in einer der eingelangten Vorstellungen die Behauptung

zu finden, dieser Artikel stehe mit den bis jetzt im Kanton
Bern angewandten Grundsätzen im Widerspruch und werde nie
die Genehmigung deS Bundes erhallen. Hier ist einfach der

Grundsatz zur Geltung gebracht, die Strafe des schwereren
Vergehens absorbire diejenige des geringern Vergehens, dagegen
ist allerdings im gegebenen Falle eine Erhöhung derselben möglich.

Daraus sieht man, wie oft eine Kritik über einen Ge-
setzeSentwurf in die Oeffentlichkeit geworfen wird, so daß man
meinen sollte, derselbe sei gar nichts werth.

Wird ohne Einsprache genehmigt.
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Art. 12.

DaS Gericht kann die Unterdrückung oder Vernichtung der
für strafbar erklärten Schrift in Beziehung auf alle Eremplare
verhängen, welche sich an Orten, die dem Publikum zugänglich
sind, oder noch im Besitz deS Verfassers, des Redaktors, des
Verlegers, des Druckers oder deS Buchhändlers befinden. Wegen
bloßer WiderHandlung gegen die Vorschriften deS Art. 14 findet
diese Maßregel nicht statt.

Der Herr Berichterstatter beantragt hier ebenfalls die
Einschaltung der Worte „oder Herausgebers" nach dem Worte
„Verlegers" in der fünften Zeile.

Bernard. Anstatt zu sagen, die GerichtSbehörde „kann"
die Beschlagnahme oder Zerstörung aller Eremplare einer für
strafbar erklärten Schrift anordnen, sollte man sagen, die
Gerichtsbehörde „soll" dieselbe von AmtSwegen anordnen,
weil eS in der Willkür eines Tribunals liegen würde, die
Beschlagnahme strafbaren Eremplare anzuordnen.

Herr Berichterstatter. Ich spreche mich gegen den
von Herrn Bernard gestellten Antrag auS. Man muß es dem
Gerichte überlassen, über die Frage zu entscheiden, ob eine
Druckschrift mit Beschlag zu belegen sei. Nehmen Sie an, eS
erscheint in einem öffentlichen Blatte ein kleiner Artikel, der
eine Shrverletzung gegen irgend eine Person enthält; eS entsteht
deßhalb ein Preßprozeß und der Versasser deS Artikels wird
verurtheilt. Deßhalb wird sich daS Gericht noch nicht bewogen
finden, die Beschlagnahme der ganzen Auflage anzuordnen.
Anders verhielte eS sich, wenn der fragliche Artikel die
Aufforderung zu einem Verbrechen oder eine schwere Ehrvcrletzung
enthielte. Indessen bin ich überzeugt, daß die Gerichte von
diesem Artikel sehr sparsam Gebrauch machen werden.

Bernard erklärt, daß er nur die Broschüren im Auge
habe.

Abstimmung:
Für den Art. 12 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für Beibehaltung deS Wortes „kann" Mehrheit.
Für den Antrag deS Herrn Bernard Minderheit.

Art. 13.

Die vorläufige Beschlagnahme einer Druckschrift durch die
Polizeibehörde darf nur in denjenigen Fällen stattfinden, wo
sich deren Inhalt zu einer von Amtes wegen zu bestrafenden
Handlung gestaltet.

Herr Berichterstatter. Nach dem Art. 17 findet die
gerichtliche Verfolgung bei Ehrverleyungen nur auf Begehren
des Beleidigten statt, dagegen versteht eS sich von selbst, daß
Wiberhandlungen gegen die Art 6 oder 7 von Amtes wegen
verfolgt werden können. Diesem Verfahren entsprechend, schreibt
der Art. 13 vor, daß die vorläufige Beschlagnahme einer
Druckschrift nur in denjenigen Fällen stattfinden dürfe, wo sich
deren Inhalt zu einer von AmteS wegen zu bestrafenden
Handlung gestaltet. ES verhält sich damit, wie in andern
Straffällcn, wo man das corpus ckelicti zur Einleitung der
Untersuchung mit Beschlag belegt.

Girard. Der deutsche Tert deS Art. 13 sagt, daß nur
die Polizeibehörde die vorläufige Beschlagnahme einer Druckschrift

anordnen könne, wenn der Inhalt eine GeseyeSverletzung
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enthalten würde, während im französischen Tert nur gesagt ist,
die Polizei könne diese Beschlagnahme anordnen. Wenn man
diese Sache so gehen ließe, so könnte sick die Polizei, d. h.

ihre Agenten, z. B, der einfältigste Landjäger, in diesem Punkte
Dinge erlauben, welche in gewissen Fällen die wichtigsten
Folgen haben könnten. Ich hätte diesen Artikel, welcher mehr
Schlimmes als Gutes stiften wird, gerne beseitiget Und in
der That, wenn man die Beschlagnahme einer Druckschrift
verfügt, so will AlleS daS Ding kennen lernen, daS man
unterdrückt hat, die Neugierde wird geweckt, und man erreicht
gerade das Gegentheil von dem, was man erreichen wollle.
Wir haben wirklich solche Beispiele, Sie werden sich erinnern,
daß die Eidgenossenschaft eine gewaltige Untersuchung über die

Ereignisse von 185ö anordnete. Infolge diplomatischer
Unterhandlungen kam man dahin, den Bericht dcö Herrn Martin
zu vernichten, ein Bericht, der bereit« gedruckt war, und einige
Tage nachher veröffentlichte die Presse den ganzen Inhalt jenes
Berichts, Wenn man elwaS von praktischem Nutzen machen

will, so halte ich dafür, man solle diesen Artikel so gut streichen,
wie den Art 12.

MatthyS. Ich erlaube mir die Frage an den Herrn
Berichterstatter, ob eS nicht zweckmäßig wäre, vorzuschreiben,
daß eS dem Beklagten gestattet sein soll, den Rekurs an die

Polizeikammer deö OdergerichlS zu ergreifen. ES erscheint
z. B, ein Blatt, von welchem die hiesigen Polizeibehörden
finden, es enthalte ein Vergehen gegen eine im Staate
anerkannte oder geduldete Religionsgesellschaft oder gegen die
Sittlichkeit; das Blatt wird deßhalb mit Beschlag belegt. Nach
diesem Artikel dauert die Beschlagnahme fort, bis das Gericht
darüber entschieden hat, ob ein Vergehen vorliege oder nicht.
Dem Herausgeber oder Verleger des betreffenden Blattes ist
aber sehr daran gelegen, die Beschlagnahme aufzuheben. Soll
demselben nicht gestattet sein, in diesem Falle den Rekurs an
die oberste Polizeibehörde zu ergreifen, und das ist die obergericht«
iiche Polizeikammer? DaS scheint mir gerechtfcrligt. ES
könnte eine solche Maßregel auch auS politischer Leidenschaft
veranlaßt werden und dem Herausgeber bedeutender Schaden
daraus entstehen.

Aebi. WaS Herr MatthyS bezweckt, geschieht ohnedieß.
Er will, daß die Poltzeikammer entscheide, ob die Beschlagnahme
begründet sei oder nicht. Nun aber wissen wir Alle, wenn der
verletzte Theil eine Klage einreicht, so wird eine Voruntersuchung

eingeleitet; die Sache kommt vor die Anklagekammer,
und diese entscheidet darüber, ob der Fall vor die Geschwornen
kommen soll oder nicht. Findet die Anklagekammer, der Fall
solle nicht den Geschwornen überwiesen werden, so wird die

Beschlagnahme aufgehoben. Die Anklagekammer wird somit
unter allen Umständen ihr Urtheil abgeben, ob die Beschlag,
nähme begründet sei oder nicht.

MatthyS. Ich weiß gar wohl, daß die Anklagekammer
zu entscheiden hat, ob der betreffende Fall den Geschwornen
überwiesen werben soll oder nicht, aber bevor dieser Entscheid
eintreten kann, muß eine offizielle Anzeige erfolgen, es muß
eine Voruntersuchung stattfinden, die sich nach Umständen
Wochen und Monate lang verzögern kann. Der betreffende
Verleger oder Verfasser (z. B. der Verfasser einer theologischen
Druckschrift) ist überzeugt, daß die Beschlagnahme unbegründet
sei. In solchen Fällen sollte der Rekurs an die Polizeikammer
zuläßig sein zur Abwendung von Schaden.

Herr Berichterstatter. Ich bemerke vorerst dem Herrn
Girard, daß ick bezüglich der Uebersetzung dafür sorgen werde,
daß man den französischen Tert mit dem deutschen in Einklang
bringe. Den Antrag deS Herrn MatthyS gebe ich als erheblich
zu. Die Frage, ob die von der Polizei angeordnete Beschlagnahme

einer Druckschrist unter Umständen nicht aufzuheben sei,
ist um so mehr der Untersuchung werth, als man hie.und da

auch solche Individuen, die eines Vergehens angeklagt sind, m
Freiheit setzt. Der Staat könnte durch unmolivirle Beschlagnahmen

in Schaben gerathen, denn am Ende ist er eS, der
zur Entschädigung verfällt wird. In Betreff der Untersuchung
ist zu bemerken, daß dieselbe gewöhnlich sehr schnell vor sich

geht; es bedarf dazu keiner Zeugen. ES handelt sich z. B.
um eine Druckschrift, die etwas gegen die öffentliche Sittlichkeit

enthält. Die Polizeibehörde verfügt die Beschlagnahme,
die Anzeige wird gemacht; der Regierungsstatthakter zitirt den
Betreffenden und überweist ihn dem Untersuchungsrichter.
Bezüglich der Frage, ob die Beschlagnahme begründet sei oder
nicht, handelt eS sich einfach um die Beurtheilung der
eingeklagten Stelle.

Der Art. 13 wird mit der zugegebenen Ergänzung durch
daS Handmehr genehmigt.

Art 14.

Jeder Druckschrift, die im Kanton herausgegeben wird —
mit Ausnahme der bloß zu den Bedürfnissen deö Gewerbe«
und Verkehrs, deS geselligen und häuslichen LebenS dienenden
Drucksachen, als Formulare, Preiszettel u. dgl. — muß der
Name und Wohnort des verantwortlichen RedaktorS, deS
Verlegers oder deS Druckers und die Zeit der Herausgabe beigesetzt
werden. Die WiderHandlung wird durch den Polizcirichter mit
einer Geldbuße von zehen bis hundert Franken bestraft.

Herr Berichterstatter. Die Redaktion dieses Artikels
geht etwas zu weit, wenn sie von „jeder Druckschrift" redet,
die im Kanton herausgegeben wird, während eö sich hier nicht
um eigentliche Bücher handelt. Der Artikel wäre also in
dem Sinne zu mobifiziren, daß gesagt würde, es handle sich
hier nur um Zeitungen oder periodisch erscheinende Blätter
überhaupt.

Stooß. Ich möchte den Art. 14 beibehalten, wie er
vorliegt, denn man hat schon Erfahrungen gemacht, daß mittel«
Broschüren sehr schwere Verbrechen begangen wurden.

MatthyS. Ich müßte den Herrn Berichterstatter
bekämpfen. Ich glaube wirklich, daß jede Druckschrift dem Gesetze

unterliegen soll. Nicht nur in Zeitungen, sondern auch
in Broschüren können die ärgsten Injurien u. dgl vorkommen.
Die Pflicht gegen den Staat und den Verletzten erfordern, daß
die polizeilichen Nachforschungen durch daö Gesetz erleichtert
werden.

S tub er. Ich möchte einen Zusatz folgenden Inhalte«
beantragen: „Verantwortlicher Herausgeber kann nur ein
ehrenfähiger Schweizerbürger eigenen Rechtes sein, welcher im
Kanton seinen Wohnsitz hat und weder zu einer entehrenden
Strafe noch überhaupt wegen Diebstahls, Unterschlagung,
Betrugs oder Fälschung verurtheilt worden ist." Es ist nicht der
Fall, daß ich gerade großen Werth auf eine solche Bestimmung
lege; da sie aber im bisherigen Prcßgesetz enthalten war, so

wäre es nicht gut, dieselbe hier wegzulassen. ES ist immerhin
gut, wenn man weiß mit welchen Personen man eS thun hat.
Ich denke, eS werde nicht im Willen deS Großen Rathes liegen,
daß Individuen, die sich nicht dazu eignen, die Stelle deS
Redaktors eines öffentlichen Blattes einnehmen.

Im er. Vermuthlich hatte der Herr Berichterstatter bei
seinem Vorschlage, den Artikel zu modlfiztren, die gleiche
Absicht wie ich und wollte er vermuthlich auch nicht, daß man
gezwungen sei, daS Datum der Veröffentlichung aus jede Druck-



schrift zu setzen. Da ich keine Nothwendigkeit vorhanden sehe, daS
Damm anzuzeigen, so beantrage ich die Streichung der Worte:
»und die Zeit der Herausgabe."

Kurz, Oberst (den Präsidentenstuhl verlassend). Ich
erlaube mir noch eine Bemerkung über den vorliegenden
Artikel. Ich glaube, was Herr Jmer vorschlägt, sei nicht nöthig.
ES ist nicht nöthig, daß man in Büchern und Broschüren den
Tag des Erscheinens angebe, sondern es genügt, die Jahreszahl

anzugeben. Die Zeilen sind vorüber, wo man auf eine
Schrift setzte: »Gebruckt in diesem Jahr". Man druckt jetzt
eher vor; auf das, was im Jahre 1859 erscheint, setzt man
die Jahreszahl 1869. Es wäre indessen doch gut, die Redaktion

des Artikels etwas zu verbessern, denn für ein Buch hat
man keinen eigentlichen Redaktor, sondern man nennt ihn
Verfasser. Hin und wieder werden Bücher herausgegeben, deren
Verfasser sich nicht nennt. I» solchen Fällen sollte die Be-
nrnnung tnS Verfassers nicht nöthig sein, sondern es sollte
genügen, den Namen des Verlegers und deS DruckerS zu kennen.

In solchen Dingen sollte man nicht pedantisch zu Werke gehen,
und ich möchte daher zwischen periodisch erscheinenden Blättern
oder Zeitschriften und zwischen Broschüren oder Büchern
unterscheiden; bei den letztern soll eS nicht nöthig sein, den
Verfasser zu nennen, sondern nur den Namen deS Verleg-rS und
des Druckers, sowie die Jahreszahl inr Herausgabe. Ich
beantrage die Abänderung deS Art. 14 in diesem Sinne. (Der
Redner nimmt den Vorsitz wieder ein

Herr Berichterstatter. Ich gebe die Anträge der Herren
Kurz und Jmer als erheblich zu, um die Redaktion des
Paragraphen deutlicher zu machen. Was hingegen den Antrag
deS Herrn Slubcr betrifft, so ist darauf zu erwiedern, daß wir
freien Handel und freie Industrie haben, daß man die
Ausübung irgend eines Gewerbes in der Regel nicht vom Besitze
gesetzlich vorgeschriebener Eigenschaften abhängig macht. Wer
sich an die Spitze eines öffentlichen Blattes stellt, von dem
kann man im Allgemeinen wohl voraussetzen, daß er ehrenfähig
sei. Solche Einschränkungen erregen Unzufriedenheit und werden

auch selten vollzogen. Wenn Jemand, der nicht ehrenfähig
ist, ein Blatt herausgeben will, so gibt er demselben nur einen
andern Namen, während man weiß, daß der Betreffende doch
der wirkliche Redaktor des Blattes ist. Man könnte ebensogut
die Bedingung aufstellen, daß auch die Korrespondenten eines
öffentlichen Blattes ehrenfähig sein müssen, aber in der
Wirklichkeit hat eine solche Bedingung keinen praktischen Werth.

Abstimmung:
Für den Art. 14 mit oder ohne Abänderung,

die zugegebenen Anträge inbegnffen Handmehr.
Für den Antrag des Herrn S tub er Minderheit.

Art. 15.

Der Herausgeber eines öffentlichen Blattes ist schuldig,
eine Berichtigung von Thalsachen, die in seinem Blatte erzählt-
worden, uiienistellt und ohne Zusätze und Weglassungen,
unentgeltlich aufzunehmen, wenn sie ihm von einem Bethätigten
eingereicht wird. Verweigert ein Herausgeber die Aufnahme,
ober findet die Berichtigung nicht binnen vier Tagen, von ihrem
Empfang an gerechnet, oder wenn in diesem Zeilraum keine
Nummer des Blattes erscheint, in der nächsten Nummer statt,
so kann der Betheiligte die Berichtigung dem Polizcirichter
vorlegen, welcher innerhalb zweimal vierundzwanzig Stunden über
die Aufnahme oder Nichtaufnahme. nach Anhörung des
Herausgebers endlich entscheidet.

Tagdiatt des Großen Rathes r«Z».

305

Wirb die Aufnahme verfügt, so muß die Berichtigung in
der nächsten Nummer erscheinen und für deren Inhalt bleibt
lediglich der Einsender verantwortlich.

Herr Berichterstatter. Hier handelt es sich um die
Frage, ob der Herausgeber cineS öffentlichen Blattes, in
welchem Jemand angegriffen wird, verpflichtet sein soll, eine
Berichtigung von Thatsache» aufzunehmen Im Regierungsralhe
war man darüber einig, daß dem Angegriffenen das Recht
zustehen soll, die Aufnahme einer Berichtigung zu verlangen.
Vorerst soll jeder Redaktor oder Herausgeber eines öffentlichen
Blattes, der wirklich auf Ehre hält, nicht durch Verweigerung
der Aufnahme einer Berichtigung den Eindruck machen, als
habe sein. Blatt nur den Zweck, faUche Gerüchte auszustreuen,
und den Leuten zu schaden. Ein Redaktor, der Ehrgefühl hat,
wird sich bereit erklären, die Berichtigung unwuhrer Mittheilungen

aufzunehmen, wie jeder Ehrenmann, der etwas Unrichtiges

gesagt hat, bereit ist, dasselbe zurückzunehmen. Nun
kann man fragen, warum der Artikel nicht über die Form der
Berichtigung etwas enthalte. ES ist nicht wohl möglich, in
dieser Beziehung eine entsprechende Vorschrift aufzustellen.
Man sagt daher, »eine Berichtigung von Thatsachen" dürfe
nicht verweigert werden, sie müsse unentstelft, ohne Zusätze und
Weglassungen aufgenommen werden. Geht der Angegriffene
in seiner Berichtigung zu weil, so daß der Herausgeber deS

betreffengen Blattes die Aufnahme derselben verweigert, so ist
eS der Polizeirichter, der dann entscheidet, ob die Verweigerung
begründet sei oder nicht. Ich stelle eS Ihrem Urtheile anheim,
ob die im vorliegenden Artikel enthaltenen Bestimmungen wirklich,

wie sich noch gestern ein Blatt ausdrückte (das, beiläufig
gesagt, das Preßgesetz einen »UkaS des Migy" nennt), eine
»Konzession für Schwachköpfe, eitle Narren, Büreaukrafte und
Tirannisirung der Presse" seien ^

Jmer. Bei diesem Artikel habe ich zwei Anträge zu
stellen. Der eine betrifft das, was man hinsichtlich des Art. I
gethan hat, wo man verlangte, daß der Redaktor die Berichtigung

in die gleiche Abiheilung setze, in welcher der strafbare
Artikel erschienen ist. Der zweite Antrag wäre, die Berichtigung

auf ein gewisses Maß zu beschränken. Wenn es Einem
einfiele, eine Berichilgung zu machen, welche die ganze Nummer
eines Blattes oder gar zwei einnähme, so wird Man zugeben,
daß das einwenig zu weit ginge. Es wäre daher am Ort,
die Berichtigung auf eine bestimmte Anzahl Linien oder Worte
zu beschränken oder überhaupt deren Ausdehnung auf irgend
eine Weise festzusetzen.

Hauterburg. Mir schwebte bei einem vorhergehenden
Artikel, wo von der Veröffentlichung des Urtheils die Rede

war, die Eingabe von Berichtigungen vor. Wenn man bedenkt,
wie schwer eS manchem fällt, wegen eines Augriffs, der von
Seile der Presse auf ihn gemacht worden, erncn Prozeß
anzuheben, so muß das Recht der Berichtigung um so wichtiger
sein. Deßhalb unterstütze ich den ersten Antrag deS Herrn Jmer.

MatthyS. Ich stelle einfach den Antrag, am Schlüsse
deS ersten Lemma die Stelle »nach Anhörung des Herausgebers"

zu ersetzen durch „nach Anhörung der Parteien." ES
lst möglich, dap der Herausgeber sagt, er habe diese oder jene
Stelle aus gewissen Gründen nicht aufgenommen, und daß
die Gegenpartei damit einverstanden ist.

Herr Berichterstatter. Mit dem Antrage deS Herrn
Mailhhs bin ich einverstanden, dagegen scheint eS mir nicht
praktisch, vorzuschreiben, wie lang eine Berichtigung sein dürfe.
Das hängt von den Umständen ab. Wenn über die Aufnahme
einer Berichtigung Streit entsteht, so wendet man sich an den

Polizcirichter, der innerhalb zweimal vierundzwanzig Stunden
entscheidet. Später ist die Aufnahme der Berichtigung oft
zwecklos. Denn oft sind die Angriffe in öffentlichen Blättern
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auf tinrn gewissen Zeitpunkt berechnet, z. B. unmittelbar vor
den Wahlen. Erscheint die Berichtigung nicht innerhalb vier
Tagen, so ist cS einer Weigerung gleich zu achten. DaS
Begehren, daß die Berichtigung in der gleichen Abtheilung dcS

BlatteS erscheinen soll, in welcher der verletzende Artikel
enthalten war, scheint mir nicht paffend. Wenn die Berichtigung
erscheint, so soll cS genügen. Wenn man bemerkt, dieselbe
könnte unter die Inserate an einer Stelle aufgenommen werden,
wo man sie nicht beachte, so sind dieß kleinliche Manöver,
deren sich ein ehrenhafter Herausgeber nicht bedienen wird.

A b stim m u n g.

Für den Art. 15 mit oder ohne Abänderung,
den zugegebenen Antrag deS Herrn
MatthyS inbegriffen Handmehr.

Für den Antrag des Herrn Im er 44 Stimmen.
Dagegen 47 „

Art. 16.

Ein Herausgeber, welcher dem richterlichen Urtheile, daS

ihn zur Aufnahme einer Berichtigung verfällte, nicht Folge
leistet, wird mit einer Geldbuße von zehn bis hundert Franken
bestraft.

DaS Recht gegen den Renitenten, die Vollziehung deS

Urtheiles nach Vorschrift deS Art. 533 deS Strafprozesses zu
verlangen, wird durch diese Strafe nicht aufgehoben.

Bernard. Es wäre billig, dem Artikel etwas beizufügen,
weil eS sich manchmal ereignen könnte, daß der Herausgeber,
auf Anstiften deS Verfassers, sich nicht fügen wollte, und daß

man eine Sammlung veranstalten würde, welche den Betrag
der Buße erreichte, so daß dann der Angeklagte auf diesem

Wege nicht gestraft wäre. Ich wünsche daher, daß man am
Ende deS ersten Lemma deS Artikels die Worte hinzusetze:

„und mit Gefängniß von 15 bis 30 Tagen/

Herr Berichterstatter. ES wäre mir unmöglich, diesen

Antrag zuzugeben, weil nach dem Gesetz die Weigerung noch
nicht vollendet ist und zwar aus folgendem Grunde. Die
Strafprozeßordnung schreibt in den Fällen, wo der Angeklagte
zu einer Leistung verurthcill wird, vor, daß er aufgefordert,
sofort oder in einer je nach den Umständen zu bestimmenden
Frist Folge zu leisten habe. Wenn der Verurtheilte nicht Folge
leistet, so wird der Regierungsstalthalter auf Kosten des Ver«
urtheilten hiezu Anstalten treffen Man beginnt damit, daß
»»an dein schuldigen Theile sagt, er habe dem vom
Gerichtspräsidenten gefällten Urtheil Folge zu leisten; aber der Art. 533
kommt nicht zur Anwendung, bis nach geschehener Aufforderung,
zu gehorchen. Wenn der Angeklagte der Aufforderung nicht
nachkommt, dann läßt der RegicrungSstatthalter daS Urtheil
auf Kosten des Erstern vollziehen. Deßwegen hat man hier
die Anwendung einer Geldbuße zugelassen, und sagte man bei
Ar». 16, daß wenn der Herausgeber einem Urtheile, welches
ihn zur Ausnahme einer Berichtigung verfällt, nicht nachkommt,
er mit einer Buße belegt wird. Sie können ihn nicht zwingen
es zu thun, aber dann vcruriheilt man ihn und ercquirl das
Urtheil in der gewöhnlichen Form; dann erst kommt man mit
dem Urtheil zum Regierungsstatthalter und dieser befiehlt die

Aufnahme. Eine Gefängnißstrase für eine derartige Weigerung
wäre somit etwas zu hart, ich muß mich einem solchen Antrag
widersetzen.

Der Art. 16 wird unverändert genehmigt, der An'rag deS

Herr» Bernard bleibt in Minderheit.

Atr. 17.

Die gerichtliche Verfolgung der durch dieses Gesetz bedroh-
ten Ehrverletzungen (Art. 1, 2 u, 4) und der WiderHandlung
gegen die Vorschrift deS Art. 5, findet nur auf Begehren deS

Beleidigten statt. Ist der Beleidigte nicht eigenen RechrS, so

steht daS Klagrecht derjenigen Person, unter deren Gewalt er
steht, und wenn er das achtzehnte Altcrsjahr zurückgelegt hat,
auch ihm, dem Beleidigten, zu. Die übrigen in diesem Gesetz
bedrohten Handlungen (Art. 6, 7, 14) werben von Amte«
wegen verfolgt und bestraft.

Herr Berichterstatter. Bezüglich dieses Artikels sprach
ich mich schon früher aus, indem ich' bemerkte, es liege im
Sinne und Geiste deö Entwurfes, daß man nicht das System
anwende, welches in den Gesetzgebungen von Genf, Waadt,
Neuenburg oder im Gesetze von 1832 enthalten ist, das System,
nach welchem die Regierung in Fällen, wo gegen einzelne
Behörden oder Beamte oder auch gegen fremde Gesandte ehr-
verletzende Angriffe in der Presse erschienen sind, von Amtes
wegen Prozesse anzuheben hätte. Es war für Beamte, welche
in einem öffentlichen Blatte angegriffen worden, bequem, sich
einfach mit dem Begehren an die Regierung zu wenden, daß
sie den Prozeß für sie führe. Welche Masse von Preßprozessen
entstand z. B. in der Periode von 1845—1846? ES trug sehr
viel dazu bei, die damalige Regierung zu kompromimren und
sie zu diskreditiren, wenn jeweilen freisprechende Urtheile
erfolgten Wenn «in Beamter sich verletzt fühlt, so mag er selbst
sich an den Richter wenden und als Civilpartei seine Ansprüche
zur Geltung bringen. Er soll den andern Bürgern gleich
gestellt sein und nach den gleichen Regeln sein Recht suchen, wie
sie. Die Regierung ist ebensowenig dafür da, zu untersuchen,
ob gegen den Ambassador dieser ober jener Macht ein Angriff
in einem Blatte erschienen sei. Die Betreffenden sind im Besitze
der Mittel, sich selbst Recht zu verschaffen. Daher findet die
gerichtliche Verfolgung nur auf Begehren des Beleidigten
statt. Obschon dieser Grundsatz so klar ist, so wurde derselbe
doch in Zeitungen angegriffen mit der Behauptung, als hätte
man besondere Bestimmungen zum Schutze von Behörden und
Beamten aufgenommen Ich sehe eS gerne, wenn ein Ge-
setzeSentivurf der Kritik unterworfen wird, aber verletzend ist
eS, wenn man das Gegentheil dessen hineinlegen will, waS er
enthält.

A ebi. Ich vermisse eine Bestimmung für den Fall, wenn
ein Verstorbener auf ehrverletzende Weise angegriffen wird.
So viel ich weiß, enthalten die meisten neuern Gesetzgebungen
für solche Fälle Vorschriften, nach welchen sich die Verwandten
deS Verstorbenen an den Richter wenden können. Der Grund
liegt nicht darin, daß man den Verstorbenen beleidigen könnte.
Der Begrabene liegt ruhig in seiner Gruft. Aber die Ehr«
des Familienvaters ist auch die Ehre der Familie. Sind die
Eltern ehrlos, so hat dieß leider auch Einfluß auf die Stellung
der Kinder. DaS ist der Grund, warum die meisten
Gesetzgebungen den Verwandten das Recht einräumen, klagend vor
Gericht aufzutreten, wenn ein verstorbener Verwandter auf
ehrverletzende Weise angegriffen ist. Ich stelle daher den Antrag,
als Zusatz zum Art. 17 den zweiten Theil des Art. 147 des
von Herrn Oberlichter Buri redigirten Entwurfs eines
Strafgesetzbuches aufzuuehmen, welcher also lautet: „Wegen
Angriffen auf die Ehre eines Verstorbenen, die erst nach dessen

Tod stattgefunden haben, steht dessen Verwandten in auf- und
absteigender Linie bis zum zweiten Grade, dessen Geschwistern
und dessen Ehegatten das Klagerechl zu."

Kurz, Oberst (den Präsidentenstuhl verlassend.) Ich
erlaube mir nur, den Antrag des Herrn Aebi zu unterstützen.
Schon unter dem Gesetze von 1832 kam diese Frage vor
Gericht wiederholt zur Behandlung ES veranlaßte jedesmal
»in« Kontroverse, und daS Gericht hat, obschon eS nicht deutlich



im Gesetze ausgesprochen war, angenommen, daß unter den

Betheiligten auch vie Kinder verstanden seien. Ich mache Sie
auf einen Fall aufmerksam, der letzthin begegnet ist, als ein
bekannter Schriftsteller, Menzel in Stuttgart, mnsern Zschokke

auf schmähliche Weise angriff, als hätte derselbe sich seiner
Zeit bestechen lassen. Die Söhne des Verstorbenen wandten
zrch klagend an die würllembergischen Gerichte, die ihnen Recht
zu Theil werden ließen und den Menzel bestraften. Auf mich

machte eS den Eindruck, daß alle, die Zschokke gekannt hatten,
das Urtheil mit großer Befriedigung vernahmen. Allerdings
ist eS nicht der Verstorbene selbst, der durch solche Angriffe
»erletzt wird, aber das schönste Gefühl, welches Kinder haben,
wird verletzt, wenn ihre Eltern auf beschimpfende Weife
angegriffen werden. Mir wenigstens wäre eS tausendmal lieber,
man beschimpfte mich, als daß man meinen Vater beschimpfen
würde. Man soll daher den von Herrn Aebi beantragten
Zusatz aufnehmen, um so mehr, alS derselbe auch im neuen
Gtrafgesetzbuchentwurfe enthalten ist. (Der Redner nimmt
den Vorsitz wieder ein.)

Herr Berichterstatter Ich gebe den Antrag des

Herrn Aebi als erheblich zu. Ueberdieß ist die Hinweisung
auf den Art. 4 zu streichen, dagegen nach dem Zitate des

Art. 5 beizufügen: „und 16."

Der Art. 17 wird mit dem zugegebenen Antrage durch
daS Handmehr genehmigt.

Art. 13.

In Betrff der Verjährung der in diesem Gesetz mit Strafe
bedrohten Handlungen und der in Anwendung desselben
erkannten Strafen, gelten die Vorschriften das Gesetzbuches über
das Verfahren in Strafsachen, Art. 9 und 545 mit Beziehung
auf Art. 548

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Art. 19.

Die Vorschriften dieses Gesetzes über Druckschriften und
die mittelst der Druckerprcsse verübten strafbaren Handlungen
gelten auch für die mittelst Kupferstichs, Steindrucks,
Holzschnitts und auf ähnliche Weise erzeugten Schriften und
bildlichen Darstellungen.

Genehmigt, wie oben.

Art. 20.

Durch dieses Gesetz werden alle damit in Widerspruch
stehenden gesetzlichen Vorschriften, namentlich daS durch Groß-
rathSbeschluß vom 17. Merz 1353 in Kraft gesetzte Gesetz über
den Mißbrauch der Presse vom 7. Dezember 1852 aufgehoben.
ES tritt in Kraft

Mühlethaler. Da sich die Berathung dieses Gesetzes
s« lange verzögert und eS fast den Anschein hat, als wäre eS
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absichtlich geschehen, da man ferner von gewisser Seite so

prcsstrie, so stelle ich den Antrag, dieses Gesetz auf den 1.
Januar nächsthin in Kraft zu setzen.

Herr Präsident. Der Antrag des Herrn Mühlethaler
kann bei der Redaktionsberathung gestellt werden, derselbe ist
aber nicht zuläßig, weil die Jnkrafttretung deS Gesetzes nicht
vor dessen Genehmigung durch den BundeSrath stattfinden kann,
welcher kaum ein provisorisch in Kraft gesetztes Gesetz genehmigen

würde.

Herr Berichterstatter. Unter allen Umständen ist die
Genehmigung deS Bundesrathes erforderlich; derselbe wird
aber schwerlich etwas im Gesetze finden, was gegen die
Bundesverfassung wäre.

Der Art. 20 wird durch daS Handmehr genehmigt; ebenso
der Eingang.

Der Herr Präsident eröffnet nun die Umfrage über
allfällige Zusatzanträge.

Jmer. Wir haben im Art. 11 zugegeben, daß man im
Wiederholungsfalle deS Vergehens die Strafe erschweren könne.
Nach diesem Grundsatze scheint es, man sollte für den Rückfall
eine strengere Strafe festsetzen. Wenn man eS am Platze finder,
die Strafe zu verdoppeln, schon bevor ein Urtheil dazwischen
kommen kann, so muß eS auch zuläßig sein, einen Revaktor
oder Verfasser, der sich wieverholt des gleichen Fehlers schuldig macht,
härter zu bestrafen. ES wäre daher ein Artikel gegen die
Rückfälligen aufzunehmen.

Herr Berichterstatter. Ich halte die Aufnahme eines
besondern Artikels über den Rückfall nicht für nothwendig. Der
Richter wird sich in dieser Beziehung an die allgemeinen Ge-
setzeSvorschriften halten. Wenn Einer sich wiederholt des
»ämltchen Vergehens schuldig macht, so wird der Richter sich
eher dem Marimum der Strafe nähern.

Aebi. Ich hingegen wäre durchaus der Ansicht deS

Herrn Jmer. So viel ich vom Kriminalrechte weiß, nimmt
man bei eintretendem Rückfalle an, daß das gesetzliche Strafmaß

und dessen Vollziehung selbst nicht genüge, daS betreffend«
Individuum vom nämlichen Vergehen zurückzuhalten, resp, zu
bessern. Alle neuern Gesetzgebungen haben daher für den
Rückfall strengere Bestimmungen aufgestellt. Der neue Straft
gesctzentwurf enthält denselben Grundsatz. Nun sind die De,
finittonen und Strafbestimmungen deS vorliegenden Entwürfe»
im Wesentlichen dem von Herrn Oberrichter Buri redigieren
Entwurf eines Strafgesetzbuches entnommen, nach welchem bei

Rückfällcn die höchste gesetzliche Strafe um die Hälfte erhöht
werden kann. Mir scheint daher, man sollte auch die Bestimmung

über den Rückfall demselben Entwürfe entnehmen. Daher
beantrage ich die Aufnahme deS folgenden Zusatzariikels: „Der
Rückfall bildet einen Erschwerungsgrund, infolge dessen die
höchste gesetzliche Strafe um die Hälfte erhöht werden kann."

MatthyS. Man verwechselt offenbarendem man diesen

Antrag stellt, daS Institut der Presse mit gemeinen Verbrechen.
Die Presse ist ein politisches Institut, welches der Kanton
Bern erst seit 1831 besitzt; vorher hatte man die Zensur und
Bevormundung der Meinungsäußerung durch die damaligen
Regenten. Jetzt will man die Grundsätze, die man auf di«
Bestrafung von Dieben, Räubern, Mördern anwendet, auf
dieses Institut anwenden. In der Regel sind diejenigen,
welche Zeitungen herausgeben, ehrenfähige Männer, als solche
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angesehen, und eS kann dem ehrenhaflen Manne bei der

Abfassung eines Artikels ein Wort entschlüpfen, für das er angeklagt

und bestraft wird. Nachdem dieß geschehen, kommt eine

Zeit politischer Aufregung. Soll man dann sagen: er ist ein

rückfälliger Verbrecher? Ich saze, nein. Auch die alle bernische

Gesetzgebung hat den Grundsatz der Slrafcrhöhung für Rück-

fülle bei Injurien auch nicht angenommen. Wer sich einer

Ebrverletzung schuldig machte, wurde bestraft, ohne daß der

erste Sirassall als ErschwerungSgrund in Betracht kam. Es
-können alle diejenigen fehlen, welche schreiben. Deßhalb soll

der Große Rath nicht die Bestimmungen, welche für den

Rückfall gemeiner Verbrecher im allgemeinen Strafgesetze zur
Anwendung kommen, auf das poliilsche Institut der Presse

anwenden. Erklären Sie sich nicht gewissermaßen als Feind
der freien Presse; nehmen Sie nicht eine Stellung ein, als
würde die gesetzgebende Behörde eine feindselige Richtung gegen
dieselbe verfolgen?

Fischer. Ohne daS letzte Votum hätte ich das Wort
nicht ergriffen, indessen welchen meine Ansichten von denjenigen
des letzten Redners so sehr ab, daß ich mich hier auözusprechen

veranlaßt sehe. Zum voraus muß ich erklären, daß es sich

hier gar nicht nur um Verbrechen handelt, sondern daß der

von Herrn Aebi aufgenommene Arttkel sich auch auf
Vergehen und sogar auf Uebenrelungen bezieht. Mithin tnlt
das Verhältniß gar nicht ein, welches Herr Malthys
berührte. Man wird aber zugeben, daß Einer, der mehrmals
oeöselben Vergehens wegen Strafe erlitten hat, beim Rückfalle
strafbarer sei als ein Mann, der sich desselben Vergehens nur
einmal schuldig gemacht hat. Was den Antrag vcS Herrn
Aebi betrifft, so wissen wir, daß der zilirte Slrafgesetzeniwurf
bereits vom Regierungsralhe angenommen ist, baß der Herr
Berichterstatter sieH schon mehrmals darüber beschwert hat, daß

die Albert noch unerledigt rn der Trucke liege. Mithin ist kon-
staiirl, daß der Regicrungsrath den Grundsatz, der Rückfall
ici strenger zu bestrafen, als das erste Vergehen, sanktionirl
hat. Desto mehr verwundere ich mich, daß der Herr Beriehr-
erstalter, im Widerspruche damit eine Ausnahme machen will.
Endlich sagt man, eö handle sich um ein politisches Institut,
gegen das man nicht eine feindselige Richtung einschlagen dürfe.
Ich will nicht eintreten auf die politische Bedeutung der Presse,

ich gvde zu, baß sie eine große Bedeutung hat. Aber Eines
wird man zugeben: cö ist für einen Mann, der sich als solcher

fühlt, etwas ungeheuer stoßendes, Beleidigungen ausgesetzt zu
sein durch Leute, die sich nicht nennen, nicht nennen dürfen.
Es ist eine Art Vorrecht, das man heute für die Presse in
Anspruch nimmt, Andere zu beleidigen, ohne daß der Verfasser
sich nur hervorzustellen braucht. Ich frage, ob es nicht der

Fall sei, solcher Buschklepper« (ich nenne es so) durch daS

Gesetz entgegenzutreten? Wenn Jemand sich ein Gewerbe
daraus macht, tagtäglich Andere zu beschimpfen, wie eS oft
geschieht, ist er nicht strafbarer als Einer, der sich einmal des

Vergehens schuldig macht? Aus allen diesen Gründen möchte

ich den Antrag des Herrn Aebi unterstützen.

Girard. Der Gesammteindruck welchen daS Gesetz macht,
ist derjenige einer übermäßigen Strenge, welche der Stellung
der Presse nicht genug Rechnung trägt. Ferner muß man
anerkennen, daß dte Presse Forlschritte gemacht hat, und baß
sie noch mehr machen wird, als biSauhin. Ich könnte mich
daher dem Antrage des Herrn Imcr nicht anschließen, namentlich

wegen der Unklarheit, welche er enthält. Es würde schwer
halten Bestimmungen über den Rücksall in Anwendung zu
bringen. Es kann wohl Rückfälle geben gegenüber dem Gesetze

im Allgemeinen, aber nicht gegenüber der beleidigten
Persönlichkeit. Man muß also genau bestimmen, daß der Rückfall
vorhanden ist, wenn das betreffende Blatt die gleiche Persönlichkeit

beleidigt hat. Ich.wünschte, daß man dieser Bemerkung
Rechnung tragen würde.

Stuber. Ich stimme der Ansicht dcS Herrn Jmer
vollständig bei. Was die ältere Gesetzgebung betrifft, aus die Herr
MatthyS sich beruft, so stütze ich mich auf die Gerichtssatzung,
welche auf Folio 524, Satzung 9 folgende Bestimmung
enthält: „Wer gebachiermaßen vor dem Richter zum zweiten Mal
eine öffentliche Entschlagniß thut, der soll die Strafe, die aus
die ehrverlctzenben Reben gesetzt ist, je nachdem sie entweder in
jähem Zorn, oder mit bedachtem Muth, vorwärts oder Hinterrucks

werden gesprochen worden sein, zweifach leiden an Zeit
und an Pfennigen. Wer auf gleiche Weise zum dritten Mal
eine öffentliche Entschlagniß thut, der soll die Strafe, je
nachdem die Rede ergangen ist, dreifach leiden au Zeit und
an Pfennigen. Wer aber zum vierten Mal eine solche öffentliche

Entschlagniß thun muß, der soll unserem Rathe angezeigt
werden, damit er nach der Schärfe an Ehre, Gut und Leib
abgestraft werden möge." Daraus mögen Sie entnehmen, wie
unrichtig die Behauptung ist, die ältere Gesetzgebung habe nicht
wollen, daß derjenige, welcher sich wiederholt einer Ehrverletzung

schuldig gemacht hat, beim Rückfalle strenger bestrast
werde. Ferner muß eS ziemlich auffallend erscheinen, wenn
man von gewisser Seite die Presse unter das gemeine Recht
stellen zu wollen vorgicbt, davon aber abgeht, wie sie in den
Nachtheil käme. Die Presse soll, wie eS scheint, die Vortheile
des Gesetzes haben, nicht aber die Nachtheile desselben. Herr
Aebi stellte die Sache ganz richtig dar. Ich muß wiederholt
bemerken, daß eS sich in vielen Fällen gar nicht um staatliche
Interessen und Fragen, sondern um Privatbeleidigungcn handelt.
Es kann Jemand eine eigene Lust haben, Andere zu beleidigen
Die von Herrn Girard »erfochtene Theorie setzte mich in
Erstaunen. Auf den Diebstahl angewandt, würde sich nur der
eines Rückfalls schuldig machen, welcher zum zweiten Male
am nämlichen Orte gestohlen hätte. DaS ist eine Theorie,
die ich noch nie geltend machen hörte und ich glaube, der Große
Rath von Bern werde sie nicht genehmigen.

MatthyS. Die von Herrn Fischer angeregte Frage, ob
Jemand, der in eine Zeitung schreibt, schuldig sei, seinen Namen
dem Artikel beizusetzen, wurde hier seiner Zeit gründlich erörtert,
und der Große Rath erklärte: nein. Warum? Weil oft ein
Bürger eine Klage anzubringen hat über eine Behörde, über
einen StaaiS- oder Gemeindebeamlen, und eS im Interesse des
Allgemeinen ist, daß gewisse Handlungen gerügt werden und
zwar öffentlich. Feiner geschah es, baß man einen Bürger,
der seinen Namen dem Artikel beifügte, dieses als Stolz und
Eigenliebe auslegte. Herr Stuber übersieht einen Punkt; wir
haben Zeitungsredaktoren, die für alles, was in der Zeitung
erscheint, verantwortlich sind. ES versteht sich von selbst, daß
der Redaktor eines Blattes, namentlich, wenn eS täglich
erscheint, nicht alles selbst schreibt, sondern er hat seine befreundeten

politischen Glaubensgenossen., die ihn unterstützen. Die
„Berner Zeitung" hat diese, der „Oberländer Anzeiger" andere.
Wenn nun der Einsender weiß, baß er für einen eingeklagten
Artikel selbst vor den Assisen erscheinen muß, so zieht er sich

zurück. Deßhalb übernehmen alle Redaktoren, die auf
Ehrenhaftigkeit Anspruch machen, die Verantwortlichkeit für die in
ihrem Blatte erschienenen Artikel, es sei denn, daß der
Verfasser dieselbe ausdrücklich übernehme. Nun frage ich: ist es

recht, wenn der Redaktor eines Blattes, in welchem einige Zeit
nach der ersten Bestrafung wieder etwas Verletzendes erscheint,
deßhalb von einer höhcrn Strafe betroffen würde? Ich halte
dafür, nein. Man soll einen Unterschied machen zwischen
eigentlichen Verbrechen und bloßen Polizeiübertretungen Ich
könnte noch etwas anderes sagen mit Bezug auf daS, waS
angeregt wurde, aber alte Leidenschaften will ich nicht aufwecken,
und deßhalb verzichte ich auf Weiteres.

Herr Berichterstatter. Ich muß wirklich bedauern,
daß der Antrag bezüglich der Bestrafung deö Rückfalls gestellt
wurde, indem tch glaube, die in den Art. 1 und 2 aufgestellten
Strafbestimmungen sollten genügen, um dem verletzten Theile



eine gehörige Satisfaktion zu gewähren. Ich verwunderte mich
auch darüber, daß Herr Jmer den Antrag als natürliche
Konsequenz betrachtet, während das französische Strafgesetzbuch
sagt, daß die Bestimmungen über den Rückfall nur bei
Verbrechen in Betracht kommen, nicht aber bei Vergehen. Man
kann dieses Gesetz zur Anwendung bringen, ohne die von Herrn
Aebi beantragte Ergänzung aufzunehmen. Hätte die vorbe-
rathende Behörde eine solche gewäriigt, so würde sie vielleicht
einige Strafbestimmungen etwas milder redigirl haben. Ferner
ist eS auffallend, daß man im Jahre 1859, wo die freie Presse

zahlreichere Freunde haben sollte als früher, gegen dieselbe
strenger sein will als im Zahre 1832 und selbst strenger als
1853. Nach dem letzten Preßgesetze trat nach zwei Jahren
die Verjährung ein, nach dem ersten Gesetze kam der Rückfall
nur dann in Betracht, wenn er binnen Jahresfrist eintrat;
nachher war davon nicht mehr die Rede. Eine ähnliche
Bestimmung enthält das Gesetz von 1853, und zwar mit
Androhung des Marimums der neuerblngs verwirkten Strafe,
nicht mit der doppelten Strafe, Ich bestreue die Behauptung,
daß die Bestimmungen über den Rückfall hier nach gemeinem
Rechte ihre Anwendung finden. Bezüglich der Geldbuße nimmt
der Richter an, er habe in solchen Fällen einfach das Marimum
zu sprechen. Der Art. 36 des Gesetzes von 1853 enthält
allerdings noch die Bestimmung, daß der einem weitern Rück-
falle innerhalb Jahresfrist der Herausgeber übcrdteß für die
Dauer von zwei Jahren von der Revaktion einer Zeitung oder
Zeilschrift ausgeschlossen sei. Aber das war eine Prävenlir-
niaßregel, die sicher Niemand in Schutz nehmen wird. Endlich
überraschte mich eine Bemerkung des Herrn Fischer, welcher
sagte, er sei erstaunt, daß der Berichterstatter hier eine Aus-
nähme machen wolle, während der NegierungSrath sich bereits
über den von Herrn Oberlichter Buri bearbeiteten Entwurf
eines Strafgesetzbuches ausgesprochen habe. Das ist richtig,
aber setzt dieß zugleich voraus, daß ich mit allen Bestimmungen
des fraglichen Entwurfes einverstanden sei? Ich kann nicht
begreifen, wie man hier ein Mitglied der Regierung für alle
Artikel eines von derselben genehmigten Gesetzesentwurfs
verantwortlich machen will. Ich weise also diesen Vorwurf von
der Hand und spreche mich gegen den Antrag der Herren
Jmer und Aebi aus.

Der Antrag der Herren Jmer und Aebi bleibt in Min.
verheil.

Schluß der Sitzung: 1>/j Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. F a ß b i n d.

Tagblatt des Großen Rathe» l85S.
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Vierte Sitzung.

Donnerstag den 27. Oktober 1853.

Vormittags um 3 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Vizepräsidenten Niggeler.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Blösch, Bützberger,
Jeannerat, Lülhy und Theurillat; ohne Entschuldigung: die
Herren Anderes, Bangerler, Brand-Schmlv, Brunner, Bürki,
v. Bürcn, Burger, Burn, Carlin, Engcmann, Ferme, Fleury,
Friedli, Fr.; Gseller, Chr.; Giraidtn, v. Grünigen, v. Gonten,
Heß, Hvffmeyer, Jmhoof, Benedikt; Jndcrmühle, AmtSnotar;
Jndermühle in Kiesen, Joß, Käser, Kaiser, Karlen, Jakob;
Kasser, König, Kohler, Kohlt, Koller, Krebs in Albligen,
Krebs in Nvflen, Lehmann in Rüedtligen, Lehmann in Lotzwyl,
Lehmann, Bend.; Loviat, Marquis, Moser, Ntklaus; Müller,
Kaspar; Nägeli, Pallain, Reichcnbach, Karl; Reichenbach,
Fried.; Rohrer, Sahli, Schären, Schmalz, Schmutz, Scholer,
Siegenthaler, Steiner, Jakob; Stocker, Streit, Bend.; Trorler,
v. Wattenwyl in Rubigen, Wüthrich, Wyder, Zbinden und
Zwahlen.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Dekrets-Entwurf

betreffend

Aufhebung des Arbeitslehrers (Oekonomen) in der
Taubstummenanstalt zu Frienisberg.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Abänderung des 8 5 des Dekretes vom 12. November
1816,

auf den Antrag der Direktionen der Erziehung und der

Finanzen und nach geschehener Vorberathung durch den Re-
gierungsraih,

besch ließt:

s l.

Die Stelle eines Arbeitslehreis (Oekonomen) in der

Taubstummenanstalt zu Frienisberg ist aufgehoben.
79
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8 2.

Der Vorsteher der Anstalt, dem die spezielle Leitung und
Aufsicht derselben übertragen ist, besorgt in Zukunft die
Oekonomie, sowie die Kassa und das Rechnungswesen der
Anstalt unter Beihülfe der Lehrer und der Haushälterin.

8 3.

Die Anleitung bei den Arbeiten der verschiedenen m der
Anstalt betriebenen Handwerke ertheilen die zu diesem Zwecke
angestellten Meister.

8 4.

Dieses Dekret tritt sofort in Kraft und ist in die Sammlung

ver Gesetze und Dekrete aufzunehmen.

Vom RegierungSrathe genehmigt und sammt Beilagen mit
Empfehlung vor den Großen Rath gewiesen.

Bern, den
(Folgen die Unterschristen.)

Or. Lehmann, Erziehungsdirektor, als Berichterstatter.
Ich schicke nur die Bemerkung voraus, daß auch ein Mitrapport
der Finanzdireklion vorliegt, die sich mit dem Antrage der
Erziehnngsdircklion ganz einverstanden erklärt. Das Dekret
vom 12. November 1846, betreffend die Organisation der
Taubstummenanstalt zu Frienisberg, hat nicht allen Bedürfnissen
derselben entsprochen, namentlich nicht in Bezug auf die in 8 5

desselben vorgesehene Stelle eines Arbèirslehrers oder Oekonomen,
und dann auch dadurch, daß eö keine Arbeitsmeister vorsieht
für die verschiedenen Handwerke, die in der Anstalt ausgeübt
werden. Bei Anlaß der Ausschreibung der Stelle eines
Vorstehers der Anstalt und eines Oekonomen derselben wurde
voriges Jahr die Frage angeregt, ob eS nicht angemessener
wäre. eine Aenderung zu treffen Ich entwarf ein darauf
bezügliches Dekret. Der Regierungsrath beschloß, einstweilen
nur die Stelle eines Vorstehers der Anstalt zu besetzen, dagegen
mit der Besetzung der Oekonomenstclle zu warten. Nun wird
Ihnen dieser Entwurf vorgelegt. Im § 1 wird die Stelle eines

ArbeitSlehrers als aufgehoben erklärt Der § 2 überträgt dem

Vorsteher der Anstalt, der bisher auch das Finanzielle
derselben zu verwalten hatte, die Besorgung der Oekonomie,
versteht sich, mit Beihülfe der andern Lehrer der Anstalt. Der
H 8 steht die Anstellung der nöthigen Meister vor, um bei ven
Arbeiten der in der Anstalt betriebenen Handwerke Anleitung
zu geben, ein Punkt, der im Dekrete von 1846 übersehen
wurde. Das Bedürfniß war schon damals vorhanden, wenn
desselben auch im Dekrete nicht erwähnt wurde. Es ist ein

Meister für die Schneiderei, einer für die Schusterei und einer
für die Seilerei angestellt. Die Stelle deS Oekonomen kann

ganz gut aufgehoben werden, sie hat sich als ganz überflüßig
gezeigt. ES sind auch in den andern Anstalten des KantonS,
wie in den vier Armenanstalten und im Seminar zu München-
buchsee, wo doch eln größeres Personal angestellt ist, keine
solchen Oekonomenstellen, und die Verwaltung der betreffenden
Anstalten geht dennoch. Der RegierungSralh glaubte daher,
die betreffende Stelle in FrieniSberg sei aufzuheben. Wäre eS

dem Angestellten möglich gewesen, in den verschiedenen
Handwerken Unterricht zu ertheilen, so hätte man die Stelle als
diejenige eines ArbeitSlehrers bestehen lassen können, aber eS

läßt sich kein Arbcitslehrcr finden, der in allen Fächern Unterricht

ertheilen kann, und so artete diese Stelle in eine reine
Oekonomenstelle auS. Daher wurde von keiner Seite deren
Aufhebung bestriiten Die Vortheile, welche das Dekret
gewährt, sind nicht unbedeutend. Man erspart dadurch die Be¬

soldung der aufgehobenen Stelle; eS kann ein vierter Lehrer
angestellt werden, die verschiedenen Klassen werden kleiner,
wodurch für die Lehrer eine große Erleichterung entsteht. Aber
nicht nur die Besoldung des Oekonomen wird erspart, sondern
auch die freie Station, die er mit seiner Familie in der Anstalt
hatte. Ein weiterer Bortheil besteht darin, daß durch die
Aufhebung dieser Stelle die Lehrer zweckmäßiger beschäftigt werden
können. Bisher geschah es, daß die Lehrer sich zum Theil nur
als Stundengeber betrachteten und nach Beendigung ihrer
Stunden sich um daS Uebrige nicht bekümmerten. DaS wird
nun anders werden. Ich empfehle Ihnen das Eintreten in
den vorliegenden Entwurf, sowie dessen Behandlung und
Genehmigung in glodo.

DaS Eintreten, die Behandlung des Dekretes in gloda
und dessen Genehmigung werden ohne Einsprache durch das
Handmehr beschlossen.

Gesetzesentwurf

über

die Einführung einer Wechselordnung.

(Zweite Berathung. Siehe Tagblatt der GroßrathSverhand-
lungen, laufenden Jahrgang, Seite 24 und 168 ff.)

Herr Präsident des RegierungSratheS, als Berichterstatter.

Es ist Ihnen bekannt, daß im Mai 1856 eine
Konferenz von Abgeordneten der Kantone Zürich, Bern, Luzern,
Freiburg, Solochurn,'Baselstadt, St. Gallen, Aargau und
Waadt in Basel sich über die Annahme einer gemeinschaftlichen

Wechselordnung verständigte. Dessenungeachtet hat bis
jetzt nur der Kanton Solothurn den Entwurf angenommen,
jedoch mit Ausnahme der Wechselerekution. Allein mit Rücksicht

auf den Mangel eines Wechselrechts im Kanton Bern
glaubte die Regierung, auf den Wunsch des ganzen HandelS-
standes, diesen Entwurf dem Großen Raihe vorlegen zn sollen,
um demselben Veranlassung zu geben, sich über dessen Annahme
oder Nichtannahme auszusprechen. Die Regierung war von
der Nothwendigkeit überzeugt, wenigstens einen Schritt zu thun,
um beide KantonStheile in Handelssachen unter die gleiche
Gesetzgebung zu dringen. Sie haben im März l. I. den
vorliegenden Entwurf berathen, und mit einigen Modifikationen
über die Wechselerekution angenommen. Es fragt sich nun,
ob Sie denselben auch in zweiter Berathung genehmigen wollen.
Ich muß hier eine Bemerkung vorausschicken. Da eS sich um
ein Konkordat handelt, so entsteht hauptsächlich die Frage, ob man
die Wechselordnung annehmen wolle oder nicht, und es würde
schwer halten, bei einzelnen Artikeln Abänderungen vorzunehmen,
wie dieß bei einer gewöhnlichen GesetzeSberaihung der Fall ist.

Deßwegen beschränkte sich der RegierungSrath darauf, bei der
ersten Berathung elne Abänderung deS 8 42 zu beantragen,
der von der Konferenz nur durch Slicdentscheid deS Präsidenten
angenommen worden war und leicht kätie zu Schwierigkeiten
führen können, indem nach der frühern Fassung deS erwähnten
Artikels ein bernisches HandelShauS, auf welches z. B. ein

Handelsmann von Petersburg einen Wechsel, zahlbar in Rubel»,
gezogen hätte, in die Lage hätte kommen können, die Zahlung
wirklich in Rubeln leisten zu müsien. Der Artikel wurde daher
in dem Sinne modifizirt, paß, wenn nicht ausdrücklich im
Wechsel die Bedingung enthalten ist. die Zahlung müsse in
dieter oder jener fremden Gcldsone geleistet werden, die
Einlösung deS Wechsels in Schweizcrwährung stattfinden kann.
So verhält eS sich denn auch in der PrariS. Man macht die



Reduktion der fremden Währung, in welcher der Wechsel
ausgestellt ist, nach dem Tageskurse in Schweizerwährung.
Bezüglich der Wechselerekution behielten die Kantone sich freie

Hand vor. So wünschenSwerih ein übereinstimmendes
Verfahren auch da gewesen wäre, so war doch ein solches bei der
Verschiedenheit der Gesetzgebungen in den einzelnen Kamonen
schwer zu erzielen. Deßhalb wurde die Wechselordnung
unabhängig von der Wechselerekution angenommen. So geschah
eS auch in Solochurn. Bei der Vollziehung in Wechselsachen
kann unmöglich das gewöhnliche Verfahren Regel machen,
sonst würde man vollständig den Zweck verfehlen. Was nun
die Frage des Eintretens betrifft, so glaube ich, man sollte in
dieser Beziehung auf keinen Widerstand stoßen. Die Erlassung
einer Wechselordnung ist nach vorgenommener Reorganisation
der Kantonalbank und bei der immer größern Entwicklung von
Handel und Industrie in der Schweiz ein unentbehrliches
Bedürfniß, sonst wissen die Lerne nicht einmal, was ein Protest
ist. Ich könnte Beispiele anführen, daß bcrnische Handelshäuser

bedeutende Verlüste erlitten, weil kein Wechselrecht eri-
stirte. Ich weiß wohl, daß eS wünschenswert!) gewesen wäre,
weiter zu gehen, denn dieser Entwurf kann nur als ein kleiner
Schritt beirachiet werden, weil der Wechselprozeß auf die accep-
tirten Wechsel beschränkt ist. Der eigentliche Handelsstand hat
also von der Wechselerekution nicht viel Beim Aankaufe der
Waaren wird der Preis, die Zeit der Zahlung bestimmt; das
HauS, welches die Waare liefert, zieht einen Wechsel auf
dasjenige, welcbeS dieselbe bezieht, und giebt ihn einem Banquier,
dieser indosstrt ihn weiter; der Wechsel macht die Runde von
einem Handelshaus zum andern; am Verfallstage wird er zur
Zahlung vorgewiesen. Von einer frühern Acceptation ist in der
Regel keine Rede, von tausend Wechseln wird vielleicht Einer
zur Acceptation vorgewiesen ; die meisten Handelshäuser würden
sich sogar verletzt fühlen, vor dem Verfalltage die Acceptation
erklären zu müssen. Deßwegen sage ich, es ist nur ein kleiner
Schritt, den wir thun. Sehr wichtig aber sind die

Bestimmungen über den Protest. Es wird gewiß die fremden Häuser
stutzen machen, wenn sie vernehmen, daß man bei uns nach
erhobenem Protest für einen Wechsel, der nicht acceptirt wird,
mit einer Zahlungsaufforderung 'nach dem gewöhnlichen Be-
treibungSprozeffe auftreten muß. Indessen soll dieß nicht als
ein Grund angesehen werden, die Wechselordnung zu
verwerfen. Man könnte sonst auch hier sagen: lo mieux est
l'ennemi cku tüen. Ich sehe mich im Falle, einen kleinen
Zusatz zur Wechselerekution vorzuschlagen. Der S 9b» spricht
nämlich von accepiirten Wechseln oder Anweisungen, aber eS ist
darin etwas vergessen worden, daS die gleiche Bedeutung haben
soll, wie ein acceplirter Wechsel oder eine Anweisung, nämlich
die eigenen Wechsel, die sogenannten billets â oräre. (Im
französischen Entwürfe sind solche Billets mit «lettres cle cbsnge
ziropres^ übersetzt, als gäbe eS auch „lettres tie etiange sales.)«
Ich beantrage also die Aufnahme eines Zusatzes in dem

Sinne, daß auch die Wechsel, welche Jemand auf sich selbst

ausgestellt hat, im Gesetze vorgesehen werden. Ich glaube,
dieser Punkt sei bei der ersten Berathung nur vergessen worden
und schließe mit dem Antrage, Sie möchten in die zweite
Berathung deS Entwurfes eintreten und denselben in glolio
behandeln.

DaS Eintreten und die Berathung in giobo werden ohne
Einsprache durch das Handmehr beschlossen.

Herr Berichterstatter.. Ich habe dem Gesagten nur
noch die Bemerkung beizufügen, daß daS bei der ersten

Berathung angenommene System der Wechselerekution auf den

Antrag der Herren Niggeler und Kurz die Genehmigung deS

Großen Rathes erhielt und daß der vom Regierungsralhc bei

der Redaktionsberathung vorgelegte Entwurf ganz diesen
Anträgen entsprach, wie derselbe denn auch zu keinen Bemerkungen
Anlaß gab. Ich will daher gewärtigen, ob Einwendungen
gemacht werden.

Matthys. Ich finde einen Widerspruch zwischen den
§8 96 und 93. Das erste Lemma deS 8 96 lautet also: „Wer
einen Schuldner, der einen Wechsel oder eine Anweisung
acceptirt Hai, zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit nach Wechselrecht

anhalten will, hat bei der zuständigen Behörde deS

Wohnortes deS Schuldners sein Begehren zu erheben, unter
Einlegung deS Wechsels oder der Anweisung und der sonstigen
zur Begründung des Anspruchs dienenden Urkunden." Hier
wird also die Acceptation deö Wechsels oder der Anweisung
vorausgesetzt, und nach dem Ergänzungsantrage des Herrn
Berichterstatters fallen auch Wechsel, die Jemand auf sich selbst
ausgestellt hat unter diese Bestimmung. Im § 93 dagegen
heißt eS: „Hinterlegt der Wechselschuldner, unter Nichtanerkennung

deS Anspruches, den Betrag der Forderung nebst Kosten,
so ist hievon unverzüglich dem Wechselgläubiger Kenntniß zu
geben, ihm überlassend, die Klage auf Erfüllung der
Wechselverbindlichkeit im Wege des Wechsclprozesses geltend zu machen.
Dieser Verpflichtung zur Deposition kann der Schuldner jedoch
entbunden werden: l) wenn der Wechselgläubiger bloße Sicher»
stellung Mangels Annahme deS Wechsels (88 2à, 27, 23
W. O.) oder wegen Insolvenz des Acceptanten vor dem
Verfalltage s8 36 W. O.) fordert." Hier wird also vorausgesetzt,
daß die amtliche Aufforderung zu Erfüllung der Wechselverbindlichkeit

auch für Wechsel und Anweisungen stattfinden könne,
die nicht acceptirt worden sind, sondern das Verfahren wird
eingeleitet wegen Mangels Annahme deS Wechsels. Daher
wären beide Artikel mit einander in Einklang zu bringen. DaS
ist die eine Bemerkung, die ich zu machen habe; die andere ist
folgende. Der Wechselprozeß hat zum Zwecke, gegenüber dem
gewöhnlichen Bctreibnngsverfahren in Wechselgeschäften ein
kürzeres Verfahren aufzustellen. Es liegt ein acccptirter oder
ein eigener Wechsel vor; am Verfallstage wird das Billet dem
Schuldner präsentirt; er zahlt nicht, der Gläubiger muß also
Protest erheben. Was wird dadurch konstatiri? Die Thalsache
der Nichtbezahlung. In diesem Falle hat der Wcchselgläubiger
sein Begehren bei der zuständigen Behörde des Wohnortes deS

Schuldners zu erheben; der Wechselschuldner wird sofort amilich
aufgefordert, spätestens am nächstfolgenden Werktage seine
Verbindlichkeit zu erfüllen; kommt der Schuldner dieser Aufforderung
nicht nach, oder deponirt er nicht den Betrag der Forderung
nebst Kosten, so erfolgt die Vollstreckung in gleicher Weise, wie
diejenige eines rechtskräftigen Urtheils. Es scheint mir, dieses
Verfahren könne im Interesse der Sache und namentlich der
Wechselinhaber abgekürzt werden. Da die Thatsache der
Nichtbezahlung durch den Wechselprotest konstalirt ist, so soll man
nicht genöthigt sein, eine amtliche Aufforderung zu erlassen, und
dann noch einen Vollziehungsbefehl, sondern es ist besser, dem
Wechselinhaber das Recht einzuräumen, sofort mit richterlicher
Bewilligung einen VollziehungSbefehl zu erlassen. Wenn dann
der Wechselschulvner glaubt, begründete Einwürfe machen zu
können, so genießt er nach dem Gesetze eine Frist von ruer
Tagen, um den Wechselbetrag zu dcponiren, dann tritt ein
rasches Verfahren ein zur Entscheidung der Frage, ob der
Schuldner verpflichtet sei zu bezahlen oder ob seine Einwürfe
begründet seien. Der Wechselinhaber wird entweder den
VollziehungSbefehl von sich aus erheben oder einen Vollziehungs-
beamie» damit beauftragen. Vergessen Sie nicht, daß eS

Richterstellen, gibt, die durch andere Geschäfte so in Anspruch
genommen sind, daß sie sich nicht gut mit solchen Wechselge-
schäsien abgeben können Berücksichtigen Sie die Stellung der
Gerichtspräsidenten von Bern, Burgdorf, Viel, wo bedeutender
Handel und Industrie ist. Tritt nicht ein rascheres Verfahren
ein, wenn im erwähnten Falle sofort der VollziehungSbefehl
erwirkt werden kann? Im entgegengesetzten Falle wird daö

Verfahren nutzlos kvmplizirt und eS veranlaßt viele Kosten.



Nig geler (den Präsidentenstuhl verlassend). Ich habe

nur einige ganz kurze Bemerkungen anzubringen. Bei der

frühern Berathung des vorliegenden Gesetzes stellte» ich im
Einverständnisse mit dem Herrn Präsidenten Kurz einige Anträge,
die vom Großen Rathe genehmigt wurden und namentlich
dahin gingen, daß ein kurzes Prozeßverfahren vor dem
Gerichtspräsidenten stattfinde sowohl in Bezug auf Erfüllung der
Wechselverbindlichkeit durch den Schuldner als auf den Regreß
gegenüber den Indossanten. Nun ist der K 96 etwas undeutlich.

Der Herr Berichterstatter schlägt vor, denselben auf eigene
Wechsel auszudehnen. Ich bin damit ganz einverstanden. Aber
eS kann auch der Fall eintreten, daß ein von einem Handelsmann

ausgestellter Wechsel ay Zahlung abgetreten wird und
weiter geht; am Verfallstage wird derselbe präsenlirr, aber nicht
eingelöst; dann kommt der Wechsel zurück. Nun ist das der

Fall, welcher am häufigsten eintritt. Deßhalb machte sich

wesentlich der Mangel eines Wechselgesetzes fühlbar. Die
Kantonalbank namentlich erklärte, so lange sie keinen Regreß
auf die Indossanten habe, könne sie keinen Wechsel negociren;
dieß könne nur geschehen, wenn der Rückgriff leicht gellend
gemacht werden könne gegenüber Personen, die sich als Indossanten

hergeben. Nun fehlt im 8 96 gerade die Vorschrift,
daß das gleiche Verfahren, welches gegen die Aussteller von
Wechseln gellend gemacht werden könne, auch gegen die

Indossanten anwendbar sei. Ich beantrage die Aufnahme einer

Ergänzung in diesem Sinne. Die Feststellung der Redaktion
überlasse ich dem Herrn Berichterstatter. (Der Redner übernimmt
wieder den Vorsitz.)

Aebi. Ich glaube, man könnte die Redaktion des § 96
noch etwas besser fassen Der Herr Berichterstatter beantragte,
die Bestimmung desselben auch auf die eigenen Wechsel

auszudehnen. Nun glaube ich, es wäre daö Beste, die Redaktion

zu wählen, welche im Konkordaisentwurfe selbst enthalten
ist. Es heißt nämlich im § 96 desselben: „Wer einen

Wechselschuldner
'

zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten nach
Wechselrecht anhalten will", u. s. w. Mit dem Ausdrucke

„Wcchselschuldner" ist alles gesagt; man versteht darunter
denjenigen, welcher einen Wechsel oder eine Anweisung accepttrt
oder einen eigenen Wechsel ausgestellt hat. WaS den Antrag
deS Herrn Matthys betrifft, so begreife ich die von ihm
geäußerten Bedenken, allein ich glaube, eS wäre nicht am'Orte,
die von ihm vorgeschlagene Modifikation anzunehmen. Wenn
ich die Maschinerie des Wechselprozesses, wie sie hier
vorgeschlagen wird, irr's Auge fasse, so stelle ich mir das Verfahren
so vor: wenn ich ein einfaches Schuldbillet habe, das am

Verfallstage nicht bezahlt wird, so erlasse ich erne
Zahlungsaufforderung; der Schuldner hat das Recht, binnen 14 Tagen
Recht darzuschlagen; nachher folgt der VollztehungSbefehl,
wenn binnen der gesetzlichen Frist nicht bezahlt und nicht
RechtSversicherung geleistet wird. Ein ähnliches Verfahren
haben wir nach § 97 der Wechselordnung. Der Richter soll,
wenn der vorgewiesene Wechsel acceptirt ist, dem Gläubiger
einen Akt ausstellen, mit der Aufforderung an den
Wechselschuldner, binnen 24 Stunden zu zahlen oder den Betrag deS

Wechsels zu deponiren. Geschieht letzteres, so wird die Ere-
kulion einstweilen eingestellt. Diese Aufforderung des Wechsel-
schuldnerS durch den Richter kommt unserer Zahlungsaufforderung

gleich. Wird weder bezahlt noch deponirl, dann ist der

accepiirle Wechsel in Verbindung mit der vom Richter erlassenen

Aufforderung einem gerichtlichen Urtheile gleich zu achten und
zu vollziehen. Wenn nun der Antrag des Herrn MatlhyS
angenommen würde, so wäre eS doch etwas streng gegen den

Wechselschuldner, wen» am ersten Tage ein Vvllziehungsbefehl
gegen ihn erwirkt werden könnte. Ich denke, Herr MatthyS
werde seinen Antrag wohl zurückziehen und damit einverstanden
sein, daß auch für Wcchselschulden eine Zahlungsaufforderung
stattfinden soll, da auch in solchen Fällen Einwürfe möglich
sind. Ich stimme daher gegen den Antrag deS Herrn Matthys.
Dagegen finde ich denjenigen des Herrn Niggeler durchaus

am Orte, daß der ganze Wechselprozeß nicht nur gegen den

Wechselschuldner, sondern auch gegen alle diejenigen, die auf
einem Wechsel irgendwie verpflichtet sind, sei es als Bürgen
oder als Indossanten, anwendbar sei.

Herr Berichterstatter. Bei der ersten Berathung hatte
der Berichterstatter einen entschiedenen Krieg gegen die Wechselordnung

eingeleitet; heute befindet sich der Referent in einer
umgekehrten Lage und wird von Seite derer, welche die
Weselordnung angenommen haben, der Krieg begonnen. Wir wollen
nun untersuchen, wie weil die erhobenen Einwürfe richtig sind.
Was den 8 96 betrifft, so erinnern Sie sich, daß bei der ersten
Berathung ausdrücklich erklärt wurde, der Wechselprozeß beziehe
sich nur auf accepiirre Wechsel. Man braucht sich also nicht
davor zu fürchten. Wenn ein HauS auf einen angeblichen
Schuldner einen Wechsel zieht, so kann von dem raschen
Verfahren des WechselprozesseS erst dann die Rede sein, wenn der
Betreffend« den Wechsel acceptirt hat. Ich möchte Herrn MatthyS

aufmerksam machen, daß der Protest eine doppelte Bedeutung

hat. Derselbe kann erfolgen, entweder wenn der Schuldner
einfach die Zahlung verweigert, oder wenn er mit der Wechsel-
forderung nicht einverstanden ist. Wenn z. B. ein Handelsmann

einem andern Fr. 1000 schuldig ist, und der Letztere
einen Wechsel von Fr. 2000 auf den Erstern ausstellt, so kann
dieser die Zahlung verweigern, während er vielleicht die Kasse
voll Geld hat. Anders verhält es sich, wenn der Protest
wegen Zahlungsunfähigkeit erfolgt. In dieser Beziehung glaube
ich, der Unterschied gehe aus dem Vorschlage des Regierungsrathes

klarer hervor, als auS dem Antrage des Herrn Aebi.
Was ist ein Wechselschuldner? Herr Aedi sagt: wer einen
Wechsel acceptirt, oder einen eigenen Wechsel ausgestellt hat,
oder einem Wechsel als Bürge beigetreten ist. Aber im
gewöhnlichen Sprachgebrauche kann jeder als Wechselschuldner
gelten, auf den ein Wechsel gezogen wird. Deßwegen möchte
lch lieber, um dte Sache ganz klar zu machen, nicht eine so
kurze Bezeichnung des Wechsclschuldners, weil die Erfahrung
lehrt, daß diejenigen, welche Handel und Industrie treiben,
nrchl immer den Civilkoder unter dem Arme haben. Zweitens
möchte ich den Gerichten keinen Anlaß zu einer falschen
Interpretation geben. Den Antrag des Herrn Niggeler gebe ich
als erdeblich zu, obschon ich dte Tragweite desselben nicht recht
verstehe. Er möchte den Regreß zum Schutze der Indossanten
ausdehnen, ein Vorschlag, gegen den man bei der ersten
Berathung protestirt hat. Wie gestaltet sich die Sache in der
Praris? Es handelt sich hier nicht um einen acceptirten Wechsel,
um eine acceptirte Anweisung, oder um ein killet ü orclre,
sondern z. B. um den Fall, wenn ein Berner Haus in ^avre
um Fr. 10,000 Waaren kauft mit dreimonatlichem Zahlungstermin.

Das Haus in Havre zieht auf dasjenige in Bern
einen Wechsel von Fr. 10,000, giebt denselben einem Banquier
ab, um von dem Guthaben Nutzen für seinen Kredit zu ziehen,
(denn Wechsel auf solids Häuser werden immer als Deckung
für die betreffende Summe angenommen); der Wechsel wird
weiter indossirl und gelangt an die hiesige Kamonalbank, welche
denselben am Verfalltage dem berner Hause vorweisen läßt.
Dieses verweigert die Zahlung, sei es mit dem Vorgeben, es
sei die fragliche Summe nicht schuldig, oder es habe die
betreffenden Waaren nicht in guten» Zustande erhalten. Nun
sendet die Kantonalbank den Wechsel mit Protest an das Haus
zurück, von dem sie denselben erhalten; dieses sendet den Wechsel
weiter, bis er »an das Haus in Havre zurückgelangt, welches
denselben ausgestellt und nun die Rechnung für die ergangenen
Kosten zu reguliren hat. Wie will man nun die Redaktion
so einrichten, daß alle Fälle darunter begriffen sind? Der
Antrag deS Herrn Niggeler widerspricht überdieß dem, was man
in der ersten Berathung angenommen hat; indessen gebe ich
denselben zu, um die Sache näher zu untersuchen, da ich nicht
Handelsmann bin. Bei der ersten Berathung erklärte man,
die Wechselerekution beziehe sich nur auf Wechsel, die acceptirt



sind. Ich erlaube mir noch ein Wort über den Antrag deS

Herrn MatthyS. Ich bin ebenfalls der Ansicht, baß es wirklich

zu streng wäre, sofort bei Verfall eines Wechsels den
VollziehungSbefehl zuzulassen, wre er es bezweckt, um so mehr,
alS der Entwurf schon sehr strenge Bestimmungen enthält. Wie
würde sich daS Verfahren entwickeln? Wenn «in acceptirter
Wechsel oder eine acceptirte Anweisung oder ein eigener Wechsel
verfallen ist und bei Vorweisung nicht bezahlt wird, so erläßz
man an den Schuldner eine Aufforderung, spätestens am
nächstfolgenden Werktage seine Verbindlichkeiten zu erfüllen. Wenn
der Schuldner die Forderung noch streitig machen will, so sagt
man: da deine Unterschrift da ist, so mußt du die streitige
Summe hinterlegen, geschieht dieß nicht, so ist der Wechsel,
verbunden mit der richterlichen Aufforderung gleich einem
rechtskräftigen Urtheile. Man würde jedoch da« Recht des Schuldners,

Einwürfe geltend zu machen, sehr beschränken und oft
paralysiren, wenn man dem Gläubiger gestatten würde, sofort
den VollziehungSbefehl herauszunehmen. Wenn die Unter«
schrifl des Schuldners da ist, so soll er allerdings nicht mehr
lange mit RechtSdarschlag u. dgl. fechten können, aber sein
Recht verkürzen soll man auch nicht, da nach unserer
Gesetzgebung gegen einen Vollziehungsbefehl nur in gewissen Fällen
Einsprache erhoben werden kann. Ich schließe dahin, daß ich
den Antrag des Herrn Riggeler als erheblich zugebe, um die
Sache noch einmal zu untersuchen; alle andern Anträge möchte
ich verworfen wissen.

Ganguillet verlangt infolge deS Schlußberichtcs deS

Herrn Berichterstatters die Eröffnung einer zweiten Umfrage,
um weitere Erläuterungen zu geben und zu verlangen.

Abstimmung:
Für eine zweite Umfrage 65 Stimmen.
Dagegen ckl „

DaS Präsidium eröffnet zum zweiten Male die
Berathung.

Ganguillet. Infolge gefallener Anträge, namentlich
mit Rücksicht auf die Erwiederung des Herrn Berichterstatters
hielt ich es für nothwendig, daß man sich über die 88 96 und
98 verständige. Herr Niggeler hat einen Antrag gestellt, den
der Herr Berichterstatter freilich als erheblich zugegeben hat,
aber mit der Bemerkung, er begreife die Tragweile nicht ganz;
daher ist eö nöthig, die Sache einigermaßen zu erläuiern.
Der Herr Berichterstatter führte daS Beispiel eines von Havre
aus auf einen hiesigen Handelsmann gezogenen und in Umlauf

gesetzten Wechsels an. DaS Verhältniß kann sich
verschieden gestalten. Wenn der Wechsel nur zum Einkasstren an
ein hiesiges HauS geschickt wird, so hat dieses keinen Regreß
zu verlangen. Wird aber der Wechsel von Haus zu HauS
indosstrt, so muß das hiesige HauS, welches die Einkassirung
besorgen soll, den Regreß aus die Indossanten haben. DaS
ist das Ve^Atniß. Herr MatthyS hat einen Antrag gestellt,
der auch B-«^ .ung verdient. ES fragt sich, ob die acceptirten
Wechsel etwas sind oder nicht. Herr MatthyS hatte ganz recht,
wenn er auf den Widerspruch hinwies, welcher zwischen den §8
96 und 98 besteht, und ich glaube allerdings, diese Paragraphen
sollt'eu noch geprüft werden ES ist für Einen, der nicht Jurist

ist, schwer, beide Artikel in Einklang zu bringen, aber da
Herr Niggeler dieses Vollziehungsvcrfahren hauptsächlich redi-
girt hat, so wünsche ich, daß vor der definitiven Redaktion
dieser Punkt noch von den Herren Niggeler und Migy untersucht

werde. Nach dem französischen Wechselrcchte kann man gegen
entfernte Schuldner nach dem Versalle des Wechsels «in Voll¬

ragblatt des Großen Rathe» ttiS».
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ziehungsverfahren einleiten. ES fragt sich nur, ob der Schuldner
einverstanden sei oder nicht. Dasselbe wollte man hier auf
schonendere Weise auch erlangen. Wenn z. B, ein Krämer
für gelieferte Waaren eine Wechselvcrbindlichkeit auf drei Monate

eingeht, so wäre es für den größern Handel bequem,
sofort nach dem Verfalltage zur Vollziehung schreiten zu können;
aber für diesen Augenblick wäre eS zu streng, cS könnte zu
Fatalitäten führen. Ich glaube, man habe vorderhand nur
beabsichtigt, für diejenigen ein Wcchselgesetz zu machen, die sich
dem Wechselrecht unterziehen wollen im Interesse ihres eigenen
Kredites. Ich bin mit den gestellten Anträgen ganz
einverstanden und danke schließlich dem Herrn MatthyS, daß er sich
über die Wechselfähigkeil belehren ließ.

Berg er. Ich danke dem Herrn Ganguillet, daß er die
Eröffnung einer zweiten Umfrage verlangt hat. ES ist vielleicht
kein aqdereS Mitglied in der Versammlung, daS durch seine
Handels- und Rechlskennlnisse so geeignet wäre, im vorliegenden
Falle ein kompetentes Urtheil abzugeben. Ich war bei der
«rsten Berathung etwas zurückhaltend und fragte mich: wenn
ein Wechsel nicht anerkannt wird, ist dann das gewöhnliche
Verfahren einzuschlagen oder nach der vorliegenden Wechscl-
eiekulion zu verfahren? Der erste Artikel setzt mich darüber
nicht in'S Klare. Mir ist «S gleichgültig, ob man für einen
wiversprochenen Wechsel das gewöhnliche ober ein besonderes
Prozeßverfahren aufstellen wolle, aber man soll es klar
aussprechen. So zweldeutig, wie eS hier zu sein scheint, möchte
ich es nicht lassen. Ist ein Wechsel bestritten, so glaube ich,
er soll betrachtet werden wie eine Zahlungsaufforderung, die
widersprochen ist. Gestützt auf d«n Widerspruch, hat man sich
an den Friedensrichter zu wenden, und dann folgt daS eigentliche

Prozeßverfahren. Will man dieß, so sollte man eS im
Gesetze deutlich sagen; will man aber solche Fäche nach
besondern: Wechselrechte behandeln, so soll man eS auch deutlich
aussprechen. Aber was wird es in diesem Falle zur Folge
haben? Alle Schulden im Kanton, mit Ausnahme der
Obligationen und Grundpfandforderungcn, werden dann in Wechselform

gefordert werden, weil es für den Gläubiger viel
bequemer und einfacher, vielleicht auch weniger kostspielig ist.
Ich bin nicht im Falle, etue Redaktion vorzuschlagen. DaS
Konkordat ist äußerst wichtig, es beschlägt alle Verkehrsverhältnisse,

eS greift so tief in dieselben ein, daß eö gewiß höchst
nothwendig ist, daß wir uns vor Allem darüber in'S Klare
setzen sollen, und ich hoffe, die zweite Umfrage werde dazu
dienen, baß die Sache dem Volke und dem Großen Rathe klar
vor Augen liege, waS beschlossen und angenommen wirb.
Deßhalb wünschte ich, daß der Herr Berichterstatter Auskunft
gebe, damit vielleicht auch andere Mitglieder der Versammlung
noch daS Wort ergreifen.

RöthliSberger, gewesener Negierungsrath. Ich
verdanke dem Herrn Ganguillet ebenfalls, daß er eine zweite
Umfrage verlangt hat. Wir müssen wohl unterscheiden zwischen
einem gewöhnlichen Schuldner und einem Wechselschuldner.
Schuldner ist jeder, der einem Andern etwas zu zahlen har.
Wechselschuldner aber ist nur der, welcher einen Wechsel oder
eine Anwelsung acceptirt ober ein Billet auf sich selbst ausgestellt

hat, Wenn ich Jemanden einen Wechsel an Zahlung
gebe, so bin ich Wechselschuldner, aber Wechselschuldner ist der

nicht, welcher einen Betrag schuldet, auf den ein Wechsel
gezogen wird. Wenn ich einem Krämer vom Lande etwas
verkaufe und nach dem Verfalltage einen Wechsel auf ihn ziehe,
er aber nicht zahlt, so fällt er nicht unter das Wechselrechc,
sofern er den Wechsel nicht acceptirt hat. Daher erblickte ich
im vorliegenden Entwürfe denn auch nicht eine so große
Gefahr, wie man von anderer Seite darstellt. Ich bedaure, daß
nicht die ursprüngliche Redaktion beibehalten wurde; sie enthielt
den Ausdruck „Wechselschuldner", in welchem alles gesagt ist.

Ich stimme daher zum Antrage deS Herrn Aebi. ES ist
allerdings sehr wünschenSwerth, daß wir unS gehörig aus-



314

sprechen und aufklären. Wenn ich die Sache recht verstehe, so

ist nur derjenige, welcher einen Wechsel oder eine Anweisung
accepiirt, oder ein Billet ausgestellt, ober einen Wechsel an
Zahlung gegeben hat, Wechselschuldncr.

Matthys. Ich bin der Ansicht, eS sei ein Uebelstand,
daß ein kleiner Staat, wie ver Kanton Bern, für Handels-
und Wechselrechl zwei Gesetzgebungen einführt, und würde eS

sich heute um die erste Berathung handeln, so hätte ich darauf
angelragen, daß ma» auf den vorliegenden Entwurf nicht
eintrete, sonder» eine Kommission niedersetze, bestehend äuS

Alt. und Neubernern, aus Industriellen, Handelsmännern,
Landleuten und Rechtskundigen, mit den, Auftrage, einen

Entwurf für Handels, und Wechselrecht für den ganzen Kanton
auszuarbeiten. Der zweite Antrag wäre darin bestanden, daß
man um Gottes willen nicht allgemeine Wechsclfähigkeit
einführe, sondern dieselbe auf Handel - und Gewerbirelbende zu
beschränken. Ich hätte gewünscht, daß man namentlich den

Bauernstand nicht hineinztehe. Aber die eiste Berathung hat
stattgefunden, und wenn ich heule diesen Anliag gestellt hätte,
so hätte lch tauben Ohren gepredigt. Ich anerkenne, eS ist
viel Gutes in diesem Konkordate. Aber in den ersten Jahren
werden die Lerne mir dem Wechselrechie nicht bekannt sein,
Viele werden deßhalb angeführt, Prellereien werde» stattfinden,
und mancher Mann, der mit einem Vorschüsse von 566 oder
ktlW Fr. sich kehren könnte, wird durch einen Wechsel
hineingezogen und ruinirl. Was den von mir gestellten Antrag
betrifft, mit welchem Herr Ganguillet einverstanden ist, so werden
Sie, wenn Sie dle verschiedenen Artikel vergleichen, einen
Widerspruch finden. Der 8 96 setzt einen accepnrien Wechsel
oder eine acccplirle Anweisung oder ein eigenes Billet voraus
und normirl das Verfahren, welches eintreten soll, wenn die

Schuld am Verfalltage nlchl bezahlt wird. Die 88 97 und
98 enthalten die Fortentwicklung deS Verfahrens, das m diesem

Falle befolgt werden soll WaS zieht man aber hinein?
Sogenannte Tratten, nicht acceplirtc Wechsel, und läßt glauben,
daß für diese das gleiche Verfahren Regel machen soll, wie
bei acceptirten Wechseln. Dieser Widerspruch muß gehoben
werden. Nun ein Wort über das Versahren an sich. Ich
have den Antrag gestellt, die Zahlungsaufforderung mit dem

VollziehungSbefehle zu verbinden. Man findet das zu streng.
Der Grund melnes Antrages ist der: ich bezwecke die Wahrung
der Interessen des Wechselgläubigers und des Wechselschuldners,
Vereuisachnng der Sache. Ich halte dafür, eS liege weder im
Interesse des Einen noch des Andern, wenn der Gläubiger
gehalten ist, eine sogenannte amtliche Aufforderung zu erwirken,
woraus dann noch daS Vollziehungsvcrfahren folgen würde.
Was hat der Vollziehungsbefehl im ordentlichen Betreibungsverfahren

zum Zwecke? Der Gläubiger erläßt denselben mit
richterlicher Bewilligung, der Schuldner hat während vier
Tagen daS Recht zu zahlen oder zu widersprechen; zahlt er, so

ist die Sache abgethan; widerspricht er, so mit daS Vollzie»
hungSverfahren ein. Der Schuldner hat den Betrag des

Wechsels zu beponiren und der Richter entscheidet dann nach
einem kurzen Verfahren, ob derselbe schuldig sei ober nicht.
Mein Anirag bezweckt also Abkürzung deS Verfahrens und
Vermeidung unnützer Kosten. ES ist ein Rad zu viel in der
Maschinerie, wenn eine amtliche Aufforderung vorausgehen und
dann erst noch der Vollziehungsbefehl folgen soll.

Kurz, Oberst, übernimmt das Präsidium.

Ntggeler. Ich überzeuge mich wirklich, daß eine zweite
Umfrage nöthig war, denn eö herrscht die heilloseste Verwirrung.
Ich will versuchen, etwas zur Aufklärung der Lache beizutragen

Es ist leicht erklärlich, warum Verwirrung entsteht. Wir
haben hier etwas vor uns, das ein Stück eines Ganzen bildet,
nämlich eine» Theil des Handelsgesetzbuches. AnberwänS,
z. A. im Jura, hat man ein Handelsgesetzbuch, und da bildet
daS Wechselrecht einen Theil desselben. Nun ist die Sache

einfach. Für alle Handelssachen ist' ein ganz summarisches
Verfahren eingerichtet, in Wechselsachen ist eS etwas scharf,
indem man unter Umständen sofort den Gelistag verlangen
kann, wenn nicht gezahlt wird. Da kommt die Frage nicht
vor, ob ein Wechsel acceptirl sei oder nicht, sondern wenn eS

eine Handelsschuld ist, so genügt eS. Hier haben wir etwas
Anderes. Im Wechselprozesse soll allerdings ei» kurzes, sum.
marischeS Verfahren stattfinden. Die Sache ist ganz einfach:
wer sich nicht für die Schuld verpflichtet hat, ist dem Wechsel-
Prozesse nicht unterworfen, trotzdem daß ein Wechsel auf ihn
gezogen worden ist. In diesem Sinne hatte ich denn auch die
Ehre, bei der ersten Berathung Anträge zu stellen, aber der
Herr Berichterstatter faßte dieselben in zu engem Sinne auf.
Er nahm an, ich hätte bloß den Fall der Acceptation in'S
Auge gefaßt und den Wechselprozcß bloß auf denjenigen
beschränken wollen, der einen Wechsel accepiirt hat DaS ist
nicht richtig. Ich unterscheide. Verpflichtet ist zunächst der»
jenige, der einen Wechsel accepiirt, derjenige, der einen eigenen
Wechsel ausstellt; es giebt aber weitere Fälle.. Auch daS
Indossament ist in's Auge zu fassen und die Ausstellung an
sich. Diese Wechsel bilden einen Gegenstand deS Handels.
Hin und wieder schickt man einen Wechsel bloß zur Einkasstrung
an ein HauS, aber eben so häufig wird derselbe ncgocirt. Der
Banquier wird Garantie verlangen; bei unserer Kanionalbank
z. B. ist es vorgeschrieben; dann haben ein anderes Haus oder
zwei ihr Indossament zu geben. Auf daS hin zahlt die Bank
auS, und sie und jeder Banquier, der den Wechsel annimmt,
muß dann darauf rechnen, daß er auf den Tag daS Geld
dafür habe. Wenn aus den Verfalltag nicht bezahlt wird, so

erfolgt Protest; dann kommt der Wechsel zurück. Nun eben
diese, die den Wechsel ausgestellt, die ihn negociren, als In«
dossantcn unterzeichnen, haben durch ihre Unterschrift sich dem
Wechselprozesse auch unterzogen. Mit Rücksicht daraus war
mein Antrag keineswegs so eingeschränkt, wie der Herr Bericht,
erstalter ihn heute auslegt, sondern er ging ausdrücklich dahin:
„Die Klagen gegen den Schuldner eines acceptirten Wechsels,
sowie die Regreßklagen gegen die Aussteller nnd Indossanten
sind bei dem Gerichtspräsidenten anzubringen rc " Es ist also
hier auch von Regreßklagen gegen die Aussteller und Indossanten

die Rede. Es wäre vielleicht am zweckmäßigsten, wie
die Herren Aebi und RöthliSberger beantragten, zu sagen:
„Wer einen Wechsclschulbner zur Erfüllung seiner Verbind,
lichkeit anhalten will:c.", aber dann müssen wir, um nicht in
der PrariS eine noch heillosere Verwirrung zu veranlassen,
sagen, wer „Wechselschuldner" sei, d. h. derjenige, welcher einen
eigenen Wechsel ausgestellt, einen andern accepiirt oder indossirt oder
demselben durch seine Unterschrift als Wechselbürge beigelretcn
ist. Dann wissen wir, woran wir sind, dann wird namentlich
zwischen den 88 96 und 98 kein Widerspruch mehr bestehen.
Die Herren MatthyS und Berger verwechselten namentlich
einzelne Bestimmungen des Entwurfs. Sie sagen, im 8 96
sei von acceptirten Wechseln die Nebe, während der 8 98 sich

auf Fälle beziehe, wo es sich um Sicherstellung Mangels
Annahme deS Wechsels handle. Aber man muß nachsehen,
mit welchen Artikeln diese Bestimmungen im Zusammenhange
stehen. Der 8 96 handelt von der Verpflichtung zur Deposition
und von den Fällen, in welchen der Schuldner derselben
entbunden werden kann; dabei wird auf die 88 25, 27 und 28
verwiesen, und in diesen Artikeln ist eben der Fall behandelt,
wo ein Wechsel ncgocirt, indossirt worden ist, zur Annahme
präseutirt wird und der Wechsclschulbner dieselbe ganz oder
theilweise verweigert In diesem Falle wird von Seite deS

Gläubigers Sicherheitsleistung verlangt. ES handelt sich nicht
darum, sofort eine Aktion auf den geltend zu machen, auf den
der Wechsel lautet, im Gegentheil, d.r Widerspruch des Schuld-
nerS wirb anerkannt, aber der Gläubiger wird sich seinen Regreß
sicher stellen Daher sind die 88 96 und 98 durchaus nicht
im Widersprüche mit einander. Ein scheinbarer Widerspruch
wäre allerdings darin enthalten, wenn man den § 96 auf
acceplirtc Wechsel beschränken und das Verfahren deS Wech.



setprozesseâ nut auf den Acceptanten anwenden wurde. Bei
diesem Anlasse erlaube ich mir nvch zu bemerken, daß eS

zweckmäßig wäre. bei 8 97 elwas einzuschalten. Es ist hier von
einer vorläufigen Aufforderung an den Wechselschuldner die
Rede. Herr Matthys will gerade den VollzichungSbefehl damit
verbinden. Ich bin nichl seiner Ansicht. Ein VollziehungS-
befchl ist schon ein Beireibungsakt, eS ist für jeden Handelsmann

der auf Kredit hält, elwas stoßendes. Es ist genug,
wenn man den Wechselschuldner auffordert, spätestens am
nächstfolgenden Werktage seine Verbindlichkeit zu erfüllen. Dazu
kommt, baß ein Vollziehungsbefehl nur in gewissen Fällen
bestritten werden kann, nämlich wenn man durch eine Urkunde
beweist, daß Zahlung eingetreten, oder eine weitere Frist
gestattet worden ist; andere Beweismittel find nach unserm Gesetze

nicht zuläßtg. Ich sehe nicht ein, warum man hier, wo es sich

bloß um einen Wechsel handelt, dem Schuldner nicht auch die
Einrede gegen Zahlung durch die Eideszuschiebung sollte ein.
räumen dürfen. Ich beantrage daher die Aufnahme deS

folgenden Zusatzes zum ersten Lemma des § 97: „over im Falle
der Bestreitung derselben ven geforderten Betrag bei dem Richter
hinterlegen." Dann weiß der Wechselschuldner, was er zu
thun hat und die Aufforderung des Gerichtspräsidenten hat
dann einen selbständigen Zweck, während, wenn zwei Auffor-

Q derunge» ergehen, es zum Glauben veranlassen könnte eS sei
^ das Gleiche.

Ganguillet. Ich erlaube mir noch einige Worte.
Allerdings wurde durch die Diskussion, die nachträglich eröffnet
wurde, die Sache bedeutend aufgeklart. Es ist klar festgestellt,
daß ein Wechselschuldner nur der ist, welcher einen eigenen
Wechsel ausstellt, oder einen Wechsel accepiirt ober indossirt,
und nichl der, auf den ein Wechsel gezogen wird, der aber
denselben nichl annimmt. Herr Niggeler hat vom juristischen
Standpunkte aus die Sache ganz genau erklärt und ist mit
dem Antrage deS Herrn Aebi einverstanden, aber mit dem

nothwendigen Zusätze, daß man im Gesetze sage, waS ein

Wechselschuldner sei. Dann weiß man, daß nicht jeder Krämer,
auf den ein Wechsel gezogen wird, Wechselschuldner ist, sondern

nur wenn er den Wechsel angenommen hat. Nur noch ein

Wort zur Beruhigung an Herrn ManhyS und an die Ber-
sammlnng. Herr Matthys erklärte, wenn es sich um die erste

Berathung handeln würde, so hätte er den Antrag gestellt, ein

Handelsgesetz für den ganzen Kanton zu erlassen. Ich wäre
mit ihm ganz einverstanden, wenn eS hätte geschehen können.

Was er beantragte, wurde schon alles versucht. Eine
Kommission wurde schon vor Jahren mit der Ausarbeitung eines

HandtlSgesctzes beauftragt, aber man kam nie zum Zwecke.

Man muß daher nehmen, was möglich ist, das Uebrige wird
dann auch noch kommen. Hingegen kann ich die Bedenken deS

Herrn Matthys unmöglich theilen, namentlich da Keiner
wechselfähig sein kann, der nicht seine Unterschrift dazu hergiebt.
Ich kenne unser Volk auch, die Leute geben nicht gerne ihre
Unterschrift her. Obschon bisher ein Wechsel als solcher keine

Kraft hatte, so betrachteten sie eS doch gleichsam als eine

Schande, wenn man einen solchen auf sie zog. Aber ich mache

Herrn Matthys nvch auf etwaS anderes aufmerksam. Wenn
Einer nicht wechselfähig ist, so kann er manches nicht machen,

was zu seinem Nutzen wäre. Gestern war z. B. hier Markt;
eS geht ein Mitglied des Großen Rathes hin, steht ein Pferd,
der Betreffende hat aber nichl gerade Geld bet sich, dasselbe

zu kaufen; er stellt ein Billet aus, läßt eS von einem Bekannten

lndvssiren und gehl damit auf die Bank. Auf diese Weise
kann man sich Geld machen auf kurze Zeit, ohne die Formalitäten

der Hypothekaikasse erfüllen zu müssen. Ebenso verhält
es sich, wenn Jemand ein Haus kaufen möchte, aber nicht

gerade das erforderliche Geld verfügbar hat. Ich frage: ist

das nicht eine Wohlthat, nicht nur für den Handelsmann,
sondern für Jeden, der m den Fall kommt, ein Geschäft zu

machen, auch für Fürsprecher und für Landwirthe? Die Sache

hat auch ihre moralische Bedeutung, wenn man daS Bolk
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darnti gewohnt, zu wissen, was ein Bei falltag ist; bis jetzt
wußte man eS nicht. Der Geschäftsmann, welcher nicht bezahlt
wird und seinen Schuldner vorerst ein Jahr lang betreiben
muß, verliert vorerst den Zins seines Kapitals. Man braucht
nur Recht darzuschlagen, zu prozediren. Hat daS zum Frommen
des Schuldners geführt? Wenn der Betriebene schuldig war,
so mußte er am Ende noch die Kosten zahlen, oder wenn er
zahlungsunfähig war, so fielen sie den Gläubigern zur Last.
Das diente gewiß nicht dem allgemeinen Wohle Ich gebe zu,
daß einzelne Unbesonnene sich die Finger verbrennen. Ader
wie manches Gesetz hat nicht schon viel tiefer eingegriffen?
Ich rede nur vom Betreibungs- und Güterabtretungsgesctze.
Hier handelt es sich um ein Gesetz, das in allen civillsirten
Staaten besteht, allerdings mit Modifikationen. Einer, der
zahlungsfähig ist, wird nicht so leicht über den Haufen geworfen;
ober wenn es geschieht, so ist es vielleicht nur 2—3 Monate
früher, als es sonst eingetreten wäre.

Aebi. Ich wünsche nur noch eine Abänderung des § lvi)
in dem Sinne, daß die ursprüngliche Redaktion des § 99 des
Konkordates aufgenommen werde, welche also lautet: „Die
Klage ist unter Einlegung des Wechsels oder der Anweisung
und der sonstigen zur Begründung des Anspruchs dienenden
Urkunden, unmittelbar bei der zuständigen Gerichisstelle deS

Beklagten zu erheben, mit dem Begehren, den Beklagten nach
Wechselrecht zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit anzuhalten."
Der § 1W des vorliegenden Entwurfs spricht von angenommenen

Wechseln oder Anweisungen. Nun kann eine Wechsel-
klagc gegen mehrere Individuen ausgestellt werden; so z. B.
gegen einen Indossanten. Wenn der Wechsel vom Schuldner
unterzeichnet ist, so braucht er nicht mehr angenommen zu
werden. Es kann ein Wrchselprozeß stattfinden gegen einen
Indossanten oder Aussteller, wenn der Wechsel zurückkommt.
In diesem Falle ist der Klagegrund nicht ein angenommener,
sondern der protestirte Wechsel. Somit ist der Ausdruck:
„angenommener Wechsel oder acceptirte Anweisung" unrichtig.

S essler. Ich verzichte auf das Wort, indem die Herren
Niggeler und Ganguillet alles viel besser dargestellt haben, als
ich es bätte darstellen können. Einzig einen Wunsch erlaube
ich mir auszusprechen. Ich bin überzeugt, wenn wir uns hier
stundenlang über diesen Gegenstand aufzuklären suchen, so wird
eS unS nicht möglich sein, bei der Abstimmung ganz in'S Klare
zu kommen, welche Anträge zu genehmigen seien, indem sie

kreuz und quer durcheinander gehen. Man muß dem Herrn
Berichterstatter Zeit lassen, dieselben näher zu untersuchen.
Daher wünsche ich, daß er, nach dem Beispiele des Herrn
Fuetcr, alle gestellten Anträge als erheblich zugeben möchte.

Im er. Ich halte eS für meine Pflicht, als jurassischer
Abgeordneter vor dem Schlüsse der Diskussion über den
vorliegenden Gestenstand das Wort zu ergreifen, umsomehr, alS
im Laufe der Diskussion auch vom Jura die Rede war. ES
handelt sich um Einführung eines Wechselgesetzcö, eines Ge,
setzeS, welches nur im alten KantonSlheil Anwendung finden
soll. Man konnte sich hier fragen, warum der Jura
ausgeschlossen sein soll Herr Matthys hat bereits bemerkt, wenn
er bei der ersten Berathung anwesend gewesen, so würde er
verlangt haben, daß das Gesetz auch auf den neuen KantonS»
theil ausgedehnt werde. Meine Absicht war, ein gleiches
Begehren zu stellen, aber nach einer Besprechung m>t einem Kollegen

auS dem Jura habe ich mich überzeugt, daß eine solche

Maßregel dem Jura keinen Vortheil bringen würde, deßhalb
stelle ich keinen Antrag. Nichtsdestoweniger kann ich mich
nicht enthalten, die Versammlung aus eine Anomalie auf dem
Gebiete der Gesetzgebung aufmerksam zu machen, eine Anomalie,
welche ziemlich oft vorkommt, und der man endlich einmal ein
Ende machen sollte Wenn einst der alte KanionStheil eine

Handelsgesetzbuch bekommt, so wird es vermuthlich auf den
Jura keine Anwendung finden, aus dem Grunde, weil dieser
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LandcStheil cS nicht mitberalhen hat; da nun der vorliegende
Entwurf nur für den alten Kanconstheil ausgearbeitet wird,
und man keine vorderathende Kommission ernannt hat, in
welcher die Jurasster ihre Ansicht geltend machen könnten, so

liegt es auf der Hand, daß eine Diskussion mit Sachkenntniß
nicht möglich ist, so daß wenn der alte Kantonstheil seine

Handelsgesctzgebung bekommt, man sie auch auf den Jura nicht
wird anwenden können. Man wird mir vielleicht einwenden,
daß man im Jura auch mit der Revision des Handelsgesetzes
beschäftigt sei. Das ist richtig, aber worin besteht diese Re«

vision? Die Jurassische GesetzgebungSkommission hat eines

ihrer Mitglieder mit der Ausarbeitung eines neuen
Handelsgesetzbuches beauftragt. Wenn nun diese Arbeit fertig ist, so

wird man sie für den Jura durchberathen, während man für
den alten Kanton eine neue macht. So haben wir bann zwei
Handelsgesetzgebungen. Das erscheint mir sonderbar, und ich

wünschte hierüber Aufschluß zu erhalten, weil nach meiner
Ansicht auf dem Gebite der Gesetzgebung nicht jeder Theil für
sich handeln sollte.

Herr Berichterstatter. WaS die von mehrern Rednern
gestellten Anträge betrifft, so kann ich dieselben, abgesehen von
der Form jedes einzelnen als erheblich zugeben. Sodann muß
ich dem Herrn Zmer bemerken, daß eS sehr leicht ist von einem
allgemeinen Standpunkt aus, zu sagen, es wäre gut und vor«
iheilhaft, daß dieses neue Gesetz als Theil der Gesetzgebung
auch auf den Jura ausgedehnt würde. Beim ersten Blick
scheint das richtig, aber der Jura hat ein Handelsgesetzbuch,
welches eine vollständige HanvelSgcsetzgebung enihält und alle
Zweige umfaßt, die kaufmännische Buchhaltung, ein
vollständiges Ganisystem, die Handelsgerichte. Diese Gesetzgebung
umfaßt alle kaufmännischen Akte im Leben. Wäre cS nun
gut für den Kanton, die Uebereinstimmung eines vollständigen
und zweckmäßigen Gesetzbuches gänzlich zu stören? Wäre eS

passend, eine vollständige Umwälzung in diesen Zustand zu
bringen, während es sich hier nur um einen ganz untergeordneten

Theil des Gesetzbuches handelt, so zusagen nur um daS

ABC desselben? Wenn der alte Kanton einen ersten Schritt
thut, so sollen wir ihm dazu Glück wünschen. Ich wüßte nicht,
warum sich die Jurasster darum nicht interessiren sollten. Wir
müssen gerade wünsche», daß er zu einer solchen Gesetzgebung

komme; aber der Jura würde um 111 Jahre zurückgehen, wenn
er sich auf den Boden deS alten KantonS stellen wollte. Ich
behaupte, daß jeder, der die Lache untersucht, sehen muß, daß

man nicht dem Jura einzelne Elemente der Handelsgesetzgebung
aufdrängen kann, wenn er bereits eine ganze besitzt. So
verhält es sich auch mit dem Uebrigen; eS wäre somit bei der

jetzigen Sachlage sehr übel gethan, wollte man Verwirrung in
den Kanton bringen; denn damii würde man das ganze System

unserer HanvclSgerichtsbarkeit zerstören. Der alle Kanton
hat recht, wenn er diesen ersten Schritt thut, damit man später
dann gemeinschaftlich vorgehen kann. Aber um zu einer
vollständigen GesetzeSauSarbeituug zu kommen, braucht es ungeheuer

viel Zeit. Und in der That, wenn man auf die

Bereinigungsurkunde zurückblickt, so sieht man, daß von jener Zeit
an die französische Gesetzgebung im Prinzipe unterdrückt wurde.
Defer Entscheid konnte nur dann eine Wirkung haben, wenn
man dieselbe durch eine andere Gesetzgebung ersetzen würde;
deßwegen wurde dann die Regierung beauftragt zu bestimmen,

wann dieß geschehen soll. Diesem Grundsatze, welchen man
in die Bereinigungsurkunde aufnahm, und diesem Austrage an
die Regierung, die französische Gesetzgebung durch ein für den

ganzen Kanton gültiges Handelsgesetzbuch zu ersetzen, wurde
bis jetzt noch nie Folge gegeben. Dieß beweist, wie schwer eS

ist, hierin etwas zu thun. Die Regierung hat noch nicht Hand
aa'S Werk gelegt, es ergtebt sich somit, daß man noch nichts
gethan hat. Lassen wir daher den alten Kanton einen Anfang
machen, und ergreife man dann die erste Gelegenheit, ein
gemeinschaftliches Handelsgesetzbuch zu machen, aber nur diesen

einzelnen Theil in unsere jurassische Gesetzgebung hineinflicken,
das wäre nicht nur etwas Schlimmes, sondern eine Absurdität.

Abstimmung.

Für daS Gesetz mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für die Erhcblicherklärung der zugegebenen An¬

träge, mit Vorbehalt desjenigen deö Herrn
Matlhys, welcher bestritten ist „

Für den Antrag des MatthyS Minderheit.

Projekt- Gesetz

betreffend

Abänderungen des Gesetzes über die Organisation der
Finanzverwaltung.

(Zweite Berathung. Siehe Tagblatt der GroßrathSverhand- ^
lungen, laufenden Jahrgang, Seite 245 ff.)

Scherz, Finanzdircktor, als Berichterstatter. Durch die
Erbauung von Eisenbahnen auf dem Gebiete deS Kanton»
Bern wurde die Abänderung einiger Bestimmungen deS Gesetze»
über die Organisation der Finanzverwaltung in den Amtsbezirken

nothwendig. ES mußten einige Ohmgeldbureaur, die
früher auf der Grenze bestanden, in'S Innere deS Kanton«
verlegt werden; so auf der ganzen Linie von Murgenthal nach
Thun und von Solothurn nach Bicl. Die Salzfaktorei in
Wangen mußte, um sie der Eisenbahn näher zu bringen,
aufgehoben, dagegen eine solche in Langenihal errichtet werden.
Ferner waren in Liel und Nidau Aenderungen in Betreff des
Ohmgeldbezugs getroffen worden. ES war den bisherigen
Ohmgeldbeamien nicht mehr möglich, andere Funktionen mit
ihren Stellen zu verbinden. Deßhalb wurde in der Sitzung
vom 7. Juni abhin ein darauf bezügliches Dekret vom Großen
Rathe genehmigt und provisorisch in Kräft gesetzt. Der Redner
durchgeht nun die einzelnen Artikel deS Gesetzes und bemerkt
hinsichtlich der Ohmgeldeinnehmcrstelle zu Murgenthal, welche
stch auf aargauischem Gebiete befindet, daß trotz der von Seile
der bernischen Regierung vorbehaltencn Bestimmung, die Station
auf berner Gebiet zu erstellen, die Centralbahngesellschaft sich

nicht veranlaßt gesehen habe, dieser Weisung nachzukommen.
Schließlich wird der Antrag gestellt, der Große Rath möchte
in die zweite Berathung deS vorliegenden Gesetzes eintreten,
dasselbe in globo behandeln und endlich genehmigen.

DaS Eintreten, die Berathung in globe, und die
Genehmigung des Gesetzes werden ohne Einsprache durch da»
Handmehr beschlossen.

Herr Präsident. ES wäre noch beizufügen: „Das
Gesetz tritt sofort in Kraft."

Wird ebenfalls genehmigt.

«
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Projekt-Dekret

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Abänderung des OhmgeldgesctzeS vom 9. März 1841,
resp. deS § 1 Ziffer I. 1. und II. 1. deS Gesetzes vom t. März
1853 — auf den Antrag deS RegierungSratheS

beschließt:

Art. 1.

Von dem zum Verbrauch in den Kanton Bern eingeführten
Bier wird eine Ohmgeldgebühr von 3 Rp. per Maß für
schweizerisches und von 4 Np. für fremdes Produkt bezogen.

Art, 2.

Der RegierungSrath ist mit der Vollziehung dieses mit
dem 1859 in Kraft tretenden Dekretes
beauftragt.

Vom Regicrungsrathe genehmigt und sammt Beilagen mit
Empfehlung vor den Großen Rath gewiesen.

Bern, den

(Folgen die Unterschriften.)

(Erste Berathung,)

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Nach dem
Gesetze vom 9. März 1811 soll alles in den Kanton Bern
eingeführte und zum Verbrauche in demselben bestimmte Getränk
mit einem Ohmgelde belegt werden und zwar per Maß 5 Rp
a. W., sowohl für Wein als für Obstwein und Bier. DaS
Gesetz vom 2. September 1843 movifizirle diese Bestimmung
einigermaßen, indem es zwischen Getränken schweizerischen und
solchen nichlschweizerischen Ursprungs einen Unterschied machte^
So wurde für Wein nichlschweizerischen Ursprungs in einfachen
Fässern von jeder Maß 5>/z Rp., in Doppelfässern 29 Rp.
und in Flaschen 2V Rp. per Flasche gefordert. Nach
Einführung der neuen Währung trat abermals eine Modifikation
ein durch das Gesetz vom 28. März 1853, welches die
eingeführten Getränke folgendermaße» rarirte. 1. Getränke
schweizerischen Ursprungs: 1) Wein, Bier und Cider 7 Rp. per Maß;
2) Wein in Flaschen 7 Np. per Flasche; 3) Wein in Dop,
pelfäsjcrn 7 Rp. per Maß; 4) Weingeist und andere geistige
Getränke wurden je nach ihrer Stärke von 15—49 Grad mit
22—58 Rp. per Maß belegt. II. Getränke nichlschweizerischen
Ursprungs: 1) Wein, Cider und Bier 8 Rp. per Maß;
2) Wein in Flaschen 39 Rp. per Flasche; 3) Wein in Dop»
pelfässern 39 Rp. per Maß; 4) Weingeist und andere geistige
Gelränke gleich den schweizerischen Produkten dieser Art mit
einem Zuschlage von 19 °/<>. In dieser Weise wurde daS
Ohmgcld bisher bezogen. Da eS sich bloß um die Reduktion
des OhmgeldeS ans Bier handelt, so habe ich mich hier nur
mit diesem zu befassen. AuS den Kontrollen der Ohmgcldvcr-
waltung ergicbl sich, daß der Ertrag deS OhmgeldeS auf Bier
bisher sehr gering war. Eine übersichtliche Darstellung der
Einfuhr in den letzten 19 Jahren von 1349 bis 1353 ergiebt
folgendes Resultat:

Tagblatt )e« Großen Rathes «ss».

Jahr.
1849
1859
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1853

Maß.
2,578
2,948
6,921
6,733
6,654
4,627
2 317
6,799

14,544
7,989

Neue Währung.
Fr. 199. 41

„ 239. 36

„ 471. 81

„ 539. 89

„ 5s9. 59

„ 364. 13

„ 179. 81

„ 527. 69

„ 1113. 42
559. 49

Maß 69.216 Fr. 4,697. 69

Dip durchschnittliche Einfuhr betrug also per Jahr 6921'/,
Maß und der durchschnittliche Ertrag Fr. 469. 76. Der
Umstand, daß im Jahre 1857 der Ertrag viel höher war als
in den übrigen Jahren, rührt daher, daß in diesem Jahre eine
Zürcher Brauerei den Versuch machte, ein Bierdepot in Bern
zu errichten, daher die Mehreinsuhr. Dieses Depot hielt sich

aber, des hohen OhmgeldeS wegen, nur kurze Zeit. Sie sehen,
daß der Ertrag des OhmgeldeS auf Bier sehr gering war, und
daß der FtSkuS durch die Herabsetzung desselben nicht Gefahr
läuft, eine beträchtliche Emnahmsquclle zu verlieren. Nun
ist es aber eine bekannte Thalsache, daß seil mehrern Jahren,
seitdem sich der Konsum des BiereS vermehrt hat, häufig über
ein geringhaltiges Bier geklagt wurde, und daS mit vollem
Rechte. Man darf die Schuld davon nicht etwa den Wirthen
beimessen, sondern sie fällt auf die Bierbrauer zurück. Diese
sind einerseits durch den vermehrten Biervcrbrauch gehindert,
immer ein gehöriges Quantum aus Lager zu hallen, andererseits
werden dieselben wegen geringer Konkurrenz nicht zu besondern
Anstrengungen veranlaßt. Nun ist aber das Bier für einen
großen Theil der Bevölkerung ein nothwendiges Getränk
geworden, besonders für den Arbeiter. Der Wein ist allerdings
besser, aber theurer, und dann fällt derjenige, welcher sich solchen
nicht anzuschaffen vermag, auf den Schnaps. Ich habe jedoch
die Ueberzeugung, daß, wenn im Kanton ein gutes, nahrhaftes
Bier erhältlich wäre, es dem Branntweintrinken bedeutend
Einhalt thun würde. Der Grund, warum wir nicht so gutes
Bier haben, wie in andern Staaten und in andern Kantonen,
liegt darin, daß die hiesigen Bierbrauer eine geringe Konkurrenz
haben. Das hiesige Bier hat einen bedeutenden Schutzzoll,
dessen Ertrag sehr gering ist, weil er in keinem Verhältnisse
zum Werthe der belasteten Waare steht. Das Ohmgelv auf
Bier steht in keinem Verhältnisse zum Ohmgclde auf Wein.
Wenn man den durchschnittlichen Kaufpreis deS Weines aus
79 Rp. per Maß berechnet, so beträgt das auf demselben
lastende Ohmgelv 19 °/>. Aber die Maß Bier kann nicht höher
als zu 39 Rp. berechnet werden, dennoch bezahlt es 7 Rp.
Ohmgelb per Maß, d. h. 23°/,, was einen Unterschied von
13 o/„ ausmacht. Ein weiterer Grund liegt darin, daß der
Staat bei einem geringern Ansaye auf Bier eine bedeutend
höhere Einnahme machen würde als bisher. Ich besprach mich
mir größern Bierbrauern außerhalb unsers Kantons zufällig,
sie sagten, wenn das Ohmgcld für schweizerisches Bier auf
3 Rp. herabgesetzt werde, so wollen sie nach Bern ein Bier
liefern, mit dem das Publikum zufrieden sein werde. Es wurde
seiner Zeit eine Vorstellung an den RegierungSrath und an
den Großen Rath eingereicht mit dem Gesuche um eine Reduktion
deS OhmgeldeS auf Bier. Mein Vorgänger, Herr Finanz
direktor Fueler, war damit einverstanden und empfahl die Sache
dem damaligen RegierungSrathe, allein dieselbe wurde
zurückgewiesen. Nun legte ich der Behörde den Gegenstand neuerdings

vor, und der RegierungSrath glaubte den ausgesprochenen
Wünschen Rechnung tragen zu sollen. Gegen die frühere
Vorstellung langte eine solche von vier inländischen Bierbrauern
ein, die zwei Punkte namentlich hervorhoben. Erstens sagen
sie, sie seien KantonSangehörige und im Stande, genug Bier
zu fabriziren. Zweitens behaupten sie, durch die Herabsetzung
deS OhmgeldeS aus Bier würde die Landwirthschaft in Nach-

81
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theil kommen, indem dann die Gerste nicht mehr den bisherigen
Absatz hätte. Ich halte aber diese Einwendungen nicht für
begründet. Die hiesigen Bierbrauer werben besseres und theil«
weise auch wohlfeileres Bier liefern, wenn sie eine größere
Konkurrenz haben. Zu ihrem Troste kann überdieß angeführt
werden, daß sie immer noch einen Schutzzoll von 3 Rp. per
Maß haben. Ich empfehle Ihnen im Interesse des FiSkuS,
sowie im ökonomischen unv sanilarischen Interesse der Bevölkerung

das Eintreten in den vorliegenden GesetzeScntwurf und
dessen Behandlung in glosto,

Bernard. Ich bin nicht Bierbrauer und will auch die

Interessen der Bierbrauereien nicht vertheidigen Es scheint mir
indessen, die Finanzdirektion oder die Regierung sei mit ihren
Ohmgeldansätzen etwas weil hinuntergegangen. Man muß
bei dieser Frage zwei Sachen in Betracht ziehen, nämlich daS

allgemeine Interesse und die kantonale Industrie. Nun will
man auf einen Zug dem fremden Bier die Schleusen öffnen
und die Leute im Kanton, welche sich mit der Fabrikation dieses

Getränkes besa en, werden darunter leiden. Ich bin ebenfalls
für die Freiheit, auswärtige Protukte in das Land einführen
zu können, aber nicht zum Erdrücken der eigenen Industrie,
Der Herr Finanzdtreklor sagt uns eben, daß der Staat nach
seiner Ueberzeugung auf dieser OhmgeldSreduktion gewinnen
werde Ich dagegen möchte die einheimische Industrie begünstigen

dadurch, daß gleichzeitig der Verbrauch durch daS
Publikum vermehrt würde. Ich beantrage daher, das Ohmgeld
auf 5 Rappen herabzusetzen für schweizerisches Bier und die

Tare, wie sie auf fremdes Bier gesetzt ist, zu belassen.

Flück. Ich glaube, die vom Herrn Berichterstatter
angeführten Gründe seinen sehr gewichtig und möchte noch weiter
gehen, weil der Staat nach meiner Ansicht noch besser dabei
bestehen würde. Ich stelle den Antrag, das Ohmgeld auf alles
Bier, ob schweizerisches oder ausländisches, auf 2 Rappen
herabzusetzen.

Sträub. Ohne daS letztgefallene Votum hätte ich daS

Wort nicht ergriffen, indem ich dann bei der/Behandlung des
Gesetzes selbst die Folgen der Reduktion des OhmgcldeS für
die Landwirthschafi hervorgehoben hätte. Da man aber noch
weiter gehen will, als die Regierung, so möchte ich mich hier
ebenfalls aussprechen. Der Herr Berichterstatter mag
allerdings in zwei Punkten Recht haben: daß man besseres Bier
trinken und der Staat keine Einbuße machen würde. Ich bin
auch Einer von denen, die gerne gutes und billiges Bier trinken,
ich weiß aber nicht, ob der Herr Finanzvtrekror richtig rechnet,
wenn er glaubt, das Bier werde den Schnaps verdrängen.
Einer, der Schnaps will, trinkt nicht Bier, obwohl letzteres
den Durst loscht, der Schnaps nicht. Im Gegentheil, der
Schnapstrinker will etwas, das kratzt. Von diesem Standpunkte

aus glaube ich, daß der SchnapStrinker gleichwohl
Schnaps trinken wird, auch wenn das Bier wohlfeiler zu
haben ist, wie der Biertrinker gleich wohl Bier trinkt. Was
bezwecken wir aber durch diese Herabsetzung? Wir sollen die

Industrie sowohl als die Landwirthschafi in unserm Kantone
zu heben suchen. Erreichen wir das durch dieses Dekret?
Ich glaube, nein. Wir begünstigen die auswärtigen
Bierbrauereien Glauben Sie, unsere Bierbrauer können mit ihnen
konkurrtrcn? Eben nicht Der Geist des Biers, die Hopsen,
werden im Auslande provuzirt. Es wird wahrscheinlich nie
dazu kommen, daß wir die Hopfen in größerem Maßstabe pro-
ouziren können. Wir produziren aber die Gerste, und sehen
Sie, warum hat die Anpflanzung derselben seit einigen Iahren
einen solchen Aufschwung genommen, der mit einer geregelten
Landwlrlhschasl in engem Zusammenhange steht. Es wird jedem
Lanvmanne bekannt sein, daß die Gerste bei uns sehr gut
gedeiht. Ist aber die vorgeschlagene Reduktion für den lnlän-
dischen Gerstenbau günst g? Ich glaube, nein, warum nicht?
Wir können die Gerste produziren, aber unsere Bierbrauer

können nicht die Konkurrenz mit den auswärtigen Bierbrauern
aushalten, wenn sie die Hopfen theurer bezahlen müssen als
die Fremden. Können wir einem Produkte, das wir nicht
erzeugen können, Konkurrenz machen? Die Hopsen machen einen
Hauptbestandtheil des BicreS auö. Nun belegt man die im
Lande erzeugten Produkte mit einer Steuer, während man die
ausländischen Produkte begünstigt. So wird der Landwirlh
auch gehindert, die Erdäpfel nach Belieben zu verwerthen.
Indessen sehe ich viel lieber Bierbrauereien entstehen, als Erd-
äpfelbrennereien, und bin der Ansicht, daß man die
Bierbrauerei als Industrie nicht aus dem Auge verlieren soll, um
nicht die auswärtige Produktion zu begünstigen. Deßhalb
stelle ich den Antrag, auf das vorliegende Dekret nicht einzutreten

und glaube, daS Ohmgeld, namentlich auf das fremde
Bier, sei nicht zu hoch.

Mühlethaler. AIS ich den in Berathung liegende»
Entwurf zn Gesichte bekam, dachte ich auch darüber nach, ob
ich zu Gunsten der Bierbrauer oder der Biertrinker stimme»
soll. Nach einigem Nachdenken fand ich jedoch, daß es mehr
Biertrinker als Bierbrauer gebe und baß ein Ohmgcld von
3 Rappen für eine Maß Gerstenwasser noch unverhältnißmäßig
hoch sei gegenüber dem Ohmgelbe auf Jvorgnewein, Daher
stimme ich zum Eintreten.

G feller zu Wichtrach. Mit dem nämlichen Rechte, mit
welchem Herr Mühlethaler die Reduktion des Ohmgeldes aus
Bier verlangt, könnte man auch die Herabsetzung des OhmgcldeS

auf Wein verlangen; cS gibt mehr Weintrinker als
Biertrinker. Ich möchte aber dieser schönen Einnahmequelle,
welche der Staat aus den indirekten Steuern zieht, nicht zu
nahe treten, weil sonst die direkten Steuern erhöht werden
müßten; daher möchte ich vor einer solchen Maßregel warnen.
Der Landmann ist in der Verwerthung seiner Produkte bereits
beschränkt, denn die Besitzer kleinerer Grundstücke können nicht
Erdäpselbrcnnereien errichten. Indessen bin ich damit einvcr-
standen, daß man wohl gethan hat, dieselben zu beschränken.
Aber dann möchte ich hier konsequent sein und daS Ohmgelv
auf Bier nicht herabsetzen. Daß der Unterschied in der Qualität

des BiereS künftig sehr groß sein würde, kann ich nicht
begreifen. Unsere Bierbrauer haben ihr Gewerbe im 'Auslande
gelernt, sie brauchen dieselbe Frucht zur Bierfabrikation, wie die
ausländischen Brauer; eS herrscht deßhalb ein großes Vvrur-
theil unter Vielen, wenn sie glauben, daS Bier werde künftig
ganz anders werden. Ich stimme daher gegen daS Eintreten,
weil ich glaube, man rüttle an der schönen EinnahmSquellc
des Ohmgeldes.

Dr. Schneider. Ich erlaube mir über diese Frage auch
einige Worte, weil ich mich wirklich mit diesem Gegenstande
einigermaßen beschäftigt habe und hier Aeußerungen gefallen
sind, die ich nicht für ganz berechtigt halte. Ich verspreche
mir zwar nicht so ungeheuer viel von diesem Gesetze, ich glaube
Ntcht, daß wir von fremdem Bter so überschwemmt werden,
wie viele Biertrinker erwarten; auch glaube ich nicht, daß die
Nachtheile für die Bierbrauer so groß sein werden, wie man
sie schilderte. Indessen setzen die Biertrinker Werth daraus,
und in finanzieller Beziehung ist daS Projekt für die Staatskasse

günstig; daher stimme ich gerne zum Eintreten Aber
wenn man sagt, man schade dem Landwirrhe durch ein solches
Dekret, so Halle ich dafür, der Schaden werde nicht groß sein.
Die Sache wurde vor mehreren Jahren schon untersucht, eine
Menge Bierbrauer wurden kvnsultin. Das Resultat war dieß,
daß wir in unserm Kantone namentlich Geist? haben, die für
gureS Bter verwendet werden kann. Im Ganzen ist jedoch die
Gerste, welche zu sehr gemästet wird, nicht dazu geeignet. Die
Gerste, welche sich besonders zur Bierproduktion eignet, scheint
ans dem Slmmenthalc'zu kommen, daher sieht man, daß
einzelne Bierbrauer soliste von dort beziehen. Im Allgemeineil
wird aber der Boden zu sehr gemästet. Wollen Sie den Leuten



znmuthen, sie sollen den Boden nicht mästen? Sie werden eS

nicht thun ; daher wird l>er befürchtete Schaden nicht so groß sein.

Karrer. Es liegt ein Dekret zur Behandlung vor, nach

welchen, daS Ohmgeld aus Bier von 7 auf 3 Rappen per
Maß für schweizerisches Produkt herabgesetzt werden soll. Als
Zweck dieser Maßregel wird angegeben, eS werde einerseits
dadurch der Konsum von Bier vermehrt, andererseits die

Produktion von besserem Bier veranlaßt. ES ist gewiß Niemand
in der Versammlung, der lieber gutes Bier trinkt als ich; eS

fragt sich, ob die Mittel, die hier vorgeschlagen werden, diesen

Zweck zu erreichen, die geeigneten seien. Wie will man eS

ferner konsequent finden, wenn für das weniger gute schweizer

Bier ein geringeres Ohmgeld bezogen wird als für das bessere

deutsche Bier? Ich stelle daher eventuell den Antrag, das

Obmgeld für das deutsche Bier ebenfalls auf 3 Rappen zu

reduziren. Nun aber komme ich zu einer andern Frage: ob

wirklich durch diese Herabsetzung des Ohmgeldcs daS erzweckt

wird, was man erreichen will. Ich muss eS sehr bezweifeln.

Gehen Sie an die Orte, wo man zu andern Jahreszeiten guieS
Bier hat, und sehen Sie, ob dieß auch im Herbste der Fall
sei; man hat zu dieser Zeit gar kein Bier. Im nämlichen Falle
befindet sich die bekannte Branerei von Wintcrchur, die den

Hauptgrund zu diesem Dekrete lieferte, indem sie zu dieser

Jahreszeit kein gutes Bier hat. Wenn Sie jetzt nach München

gehen, wo man sonst sehr gutes Bier Hai, so finden Sie
gegenwärtig auch keines. Es tritt also dann die Folge ein, daß

man trotz der Herabsetzung deS OhmgeldeS kein besseres Bier
hat, und daß die Einsuhr also nicht zunimmt. Ferner wird
Niemand behaupten, daß in ten Monaten Januar bis Juli
viel Bier von außen eingeführt werde, denn die Bierbrauer
ainserS KantonS fabriziren in dieser Zeit so gutes Bier als
andere schweizerische Brauer. Ich komme aber zu einem andern

Punkte. Abgesehen davon, angenommen, die Vortheile, welche

man erwartet, würden eintreten, so mache ich Sie aufmerksam,

wenn Sie die Herabsetzung des OhmgeldeS auf Bier dekretiren,

so müssen Sie konsequenter Weise dieselbe Maßregel auch auf
andere Getränke, wie beim Most, bei dem geringeren Weine rc.

ausdehnen Dann entziehen Sie dem Gebäude unserer Finanz-
quellen ein kleines Steinchen nach dem andern, und in kurzer

Zeit wird unsere Obmgcldcinnahme, welche dem Staate jährlich

Fr. 700—800,000 einträgt, umgestürzt. Das Ohmgelv-
gesetz steht gar nicht so fest, wie man glaubt. Sehen Sie,
wie in der Bundesversammlung alle Jahre Anspränge auf
dasselbe von Seite solcher Kantone gemacht werden, die viel Wein
einführen, und wenn wir nicht einen Artikel in der

Bundesverfassung hätten, der daS Ohmgeld garanlirt, so wäre eS schon

lange wegdekrctirt Wollen wir nun selbst anfangen, uns durch
die Gesetzgebung den Boden unter den Füßen wegzuziehen?
Man las in den Zeitungen Artikel, welche die Ansicht
verfochten, daß eö vielleicht gut wäre, auch das Ohmgeld auf Most
herabzusetzen. So würde nach und nach, indem man dem

Uhrwerk ein Stück entzieht, das ganze Werk in Frage gestellt.
Wenn man aber dessenungeachtet daS Dekret annehmen will,
so soll man es so einrichten, daß dem Kantone dadurch kein

Eintrag geschieht, daß uns zu jeder Zeit die Befugniß zustehen

soll, das Ohmgeld wieder zu erhöhen, wie eS herabgesetzt

worden. Aber das Erhöhen dürfte bann sehr schwer sein.

Ich unterstütze den Antrag auf Richteintreien, sollte aber vaS

Eintreten beschlossen werden, so stelle ich den Antrag, keinen

Unterschied zwischen schweizerischem und ausländischem Bier
zu machen, sondern bloß 3 Rappen per Maß im Allgemeinen
festzusetze» und zugleich das Recht des Kantons Bern in Bezug
auf eine spätere allfälligc Erhöhung des OhmgeldeS zu wahren.

Revel. Als Wcinproduzent wollte ich gegen das Dekret
stimmen; ich thue eS nicht, weil diese Auflage eine billige ist;
serner find offenbar 7 Rp. per Maß Bier zu viel und außer
allem Verhältniß. Ich ergreife das Wort nur, um mein Er-
staunen z» äußern über das, was Herr Karrer als Mitglied der
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Bundesversammlung vorgeschlagen hat, nämlich die Abgabe
herabzusetzen, welche auf dem fremden Erzeugniß lastet. Sogar
wenn man beschließen würde, nur 3 Rp. vom ausländischen
Bier zu beziehen, so würde der Bundeörath sich dem widersetzen.
Der Redner dachte nicht an den Artikel der Bundesverfassung,
welcher verlangt, daß fremde Produkte mit einem höhern Zoll
belegt werden als schweizerische. AuS diesem Grund empfehle
ich den Entwurf, wie er vorliegt.

Fischer. Ich bin zwar Besitzer einer Bierbrauerei und
kann insofern als bei der Sache betheiligt angesehen werden ;
das soll mich indessen nicht hindern, einigen Aufschluß zu geben.
Vor Allem mache ich aufmerksam, warum ins jetzt dieser
Industriezweig in unserm Kanione weniger blühte als anderwärts.

Einer der Hauptgründe «st der, daß es bet uns früher
nicht Landessitte war, Bier zu trinken, daß man viel mehr
Wein trank. ES war eine neue Industrie, die sich einbürgern
mußte, und eine neue Industrie hat immer zu kämpfen. Eine
andere Schwierigkeit wurde bereits von Herrn Strand berührt,
eS betrifft die Gerste, welche eine Hauptingredienz der
Bierbrauerei bildet. .Wenn daS Bier gut werden soll, so muß die
Gerste gleichmäßig auswachsen. Um dieses zu bezwecken, muß
eine große Quantität am gleichen Orte gepflanzt werden. Im
Verhältnisse, wie der Bierverbrauch im Kantoue zunahm, dehnte
sich der Gerstenbau auS. Nun werden, wie Jedermann weiß,
infolge der veränderten Sitten von Seite vieler Landwirlhe
Anstrengungen gemacht, um die Bedürfnisse, welche sich geltend
machen, zu befriedigen. Sie brauchen nur den Altcnberg zu
besichtigen, um sich zu überzeugen, wie hiesige Unternehmer sich
anstrengen, daS Publikum zu befriedigen. Da scheint mir denn
doch der Moment ungünstig gewählt zu sein, um die auswärtige
Konkurrenz zu erleichtern, während sich im Innern deS Landes
die Konkurrenz ausdehnt und zwar im Interesse deS Publikums,
daS tch anerkenne. In erster Linie stimme ich daher zum
Nichteintreten, in zweiter Linie zum Antrage des Herrn Bernard.
Der Sprung von 7 auf 3 Rp. scheint mir wirklich zu groß.

Dr. Tièche. Ich unterstütze den Antrag deS Herrn
Karrer aus dem gleichen Grunde, wie er. Wir haben ein
Bundesgesetz, welches den Kantonen, die diese Abgabe auf
Gelränke beziehen, daS Ohmgeld garantlrr. Wenn man nun
heute die Bierlare herabsetzt, so ist es wahrscheinlich und sogar
außer Zweuel, daß man nächstens die Zollherabsetzung auf
Wein verlangen wird. Der Herr Finanzvirektor beabsichtigt,
der arbeitenden Klasse ein gesunderes und zuträglicheres Getränk
zu verschaffen. Welches tst nun das für den Arbeiismann
gesundeste Getränk? Offenbar nicht daS Bier und nicht der
Branntwein, sondern der Wein, und wenn das Volk ein
gesundes Getränk zu wohlfeilem Preis bekommen könnte, so würde
man mehr Wein als Bier trinken. Anderseits soll der erste
Gedanke jeder Regierung sein, die Interessen der kantonalen '

Industrie zu überwachen. Alle Bierbrauer anerbieten sich jetzt,
besseres Bier zu machen, so daß wir mit der Zeit gute Brauereien
erhalten werden, vielleicht nicht gerade wie sie rn England, in
London bestehen, aber wir werden doch ein Bier bekommen,
welches sich dem deutschen nähern wird. Ich schließe mich
daher dem Antrage des Herrn Karrer an, und m zweiter Linie
dem Antrage deS Herrn Bernard.

Röih lisberger, gewesener Regierungsrath. Es mag
Ihnen aussallen, daß ein Industrieller eine Meinung vertheidigt,
die einer bestehenden Industrie nahe treten könnte. Wenn tch
glauben würde, daß durch dieses Dekret der Industrie der in.
ländischen Bierbrauer Schaden zugefügt werde, so würde ich
sagen: lieber ein Glas Bier weniger getrunken! Aber ich habe
die Ueberzeugung, daß das nicht der Fall sein wird. Was in
meinen Augen das vorliegende Dekset rechtfertigt, ist der
Umstand, daß durch ein Ohmgeld von 3 Rp. dem Bier im
Verhältniß zu seinem Werthe noch ein sehr bedeutender Schutzzoll
gewährt wird. Wenn wir die Maß zu 30 Rp. berechnen, so

macht eS immer noch 10 Gegenwärtig werden 7 Rp. per
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Maß bezogen, also 23»/». Ist das im Verhältnisse zum
Werthe des Produktes? Offenbar nicht. Für den Wein lasse

ich diese Tare gelten, aber unverhälinißmäßig ist eS, für Bier
dieselben 7 Rp. per Maß festhalten zu wollen. Von diesem

Standpunkte aus stimme ich zum Dekrete. Ich habe aber noch
einen andern Grund. Wir wissen Alle, baß in der jüngsten
Zeit von der Regierung daö Erdäpfelbrennen freigegeben wurde.
Darüber kann man verschiedener Anficht sein; man kann glau«
den, eS sei im ökonomischen Interesse deS Landes wünschbar,
einen möglichst großen Ertrag aus dessen Produkten zu ziehen.
Ich habe eine andere Ansicht und die Ueberzeugung, dadurch,
daß jedem größern Güterbesitzer das Recht eingeräumt wurde,
Erdäpfel zu brennen und jeden größern Güterkomplcr mehr
oder weniger zu einer Brennerei einzurichten, sei der Moral
eine tiefe Wunde geschlagen worden. Die Stimmung im
Lande ist denn auch sehr dagegen, und ich verwunderte mich,
daß die Regierung einen solchen Beschluß faßte, ohne damit
vor den Großen Rath zu kommen. Dieser hätte das Projekt
abgewiesen. Wenn der Staat jährlich -WUMl) Fr für die

Noiharmen ausgibt, so muß er auf der andern Seile dem

Branntweinirinken steuern, und um diesen Zweck zu erreichen,
möchte ich das Bier so billig als möglich verkaufen lassen.

Ich hätte sogar weiter gehen und dazu stimmen können, das
Ohmgeld auf Bier geradezu abzuschaffen, das wäre mein
Wunsch gewesen, aber der Herr Finanzdireklor würde sich einem
solchen Beschlusse widersetzen. Diese 3 Rp. machen dem Staate
keinen Ausfall und ich könnte nicht einsehen, wie daS Ohmgeld
dadurch im Ganzen in Frage gestellt würde. Der Große Raih
hat dabei immer freie Hand. Dieselbe Behörde, welche heute
das Ohmgeld auf Bier herabsetzt, hat die Kompetenz, dasselbe
auf Wein festzuhalten.

Schenk, Vizepräsident deS RegierungSratheS. Nachdem
Vortrage des Herrn Röthlisberger kann ich mich ganz kurz
fassen. Ich möchte nur zwei Punkte berühren. Zunächst komme
ich zu der Frage, ob Gefahr drohe, daß durch die Herabsetzung
deS OhmgeldeS auf Bier auch das Ohmgeld auf Wein
herabgesetzt werden könnte. Es wurde Ihnen bereits gezeigt, baß
dieß ganz verschiedene Sachen sind. Es kann nie und nimmer
ein Recht, das der Bund den Kantonen gewährleistet hat, zur
Fessel für sie werden. Wenn Grund vorhanden ist, innerhalb
dieser Reckte einige Veränderungen zu treffen, so ist eS natürlich,
daß wir die Befugniß dazu haben und daß wir keines Vorbehaltes

dazu bedürfen. Man darf nicht vergessen, daß zwischen
Bier und Wein ein enormer Unterschied ist. Wenn es in der
Gewalt der Weinbauern deS Seelandcs läge, uns schlechtem
Wein zu hohem Preise zu liefern, bann wäre vielleicht Grund
zu sagen: wir wollen den Herren im Seelande und in Ober-
hofen Verstand machen durch einige Konkurrenz; aber sie geben
uns den Wein, wie sie ihn bekommen, die Sonne scheint auf
alle Reben gleich. Dagegen mag die Sonne scheinen, wie sie

will, so fabriziren uns die Bierbrauer das Bier, wie sie wollen.
Wenn jcwetlcn eine neue Brauerei entsteht, so leisten sie uns
den Beweis, daß sie könnten, wenn sie wollten. Da heißt eS:
ausgezeichnetes Seefelsbier! Aber nach einiger Zeit, wenn
der neue Unternehmer seine Kunden hat, schließt er sich den
andern an; im nächsten Jahre ist das Bier dünner, im zweiten
Jahre ganz dünn. Hier können wir etwas thun; der Beweis
liegt darin, baß alle Bierbrauer dagegen sind und erklären,
man müsse zu dieser Industrie Sorge tragen, man dürfe sie

nicht gefährde» u dgl. Die Herren sehen ganz gut ein, daß
sie künftig besseres Bier machen werden und machen müssen.
DaS Dekret liegt natürlich nicht ganz in ihrem Sinne, und ich
begreife, daß man lieber 50 oder 4i) «/» vom Gewerbe zieht alS

nur ll) o/». Ich frage aber: sind wir da um der einzelnen
Bierbrauer willen? Oder sollen wir nicht dafür sorgen, daß
das ganze Publikum etwas besser dabei steht? Ich bin
überzeugt, daß jeder von Ihnen mit letzter,« einverstanden ist. Wir
werden ganz sicher besseres Bier trinken durch die Konkurrenz,
weil eS in der Macht der Bierbrauer liegt, besseres zu liefern.

Ich bestreike die Behauptung deS Herrn Karrcr, daß man zu
der Zeit, wo daS hiesige Bier schlecht ist, an andern Orten
auch kein guteâ habe. Ich lasse es darauf ankommen, daS

Gegentheil zu beweisen und zwar in der Schweiz selbst.
Nun aber handelt es sich nicht nur darum, dem Biertrinker
gutes Bier zu liefern, die Sache hat noch eine andere Seite.
Die Erlaubniß, Erdäpfel zu brennen, ist gegeben, und ich
nehme an, sie bleibe gegeben. Statt darüber zu jammern
und zu sagen: wenn Gott eine Regierung verderben will, so

nimmt er lhr die Weisheit, — wie ein angesehener Landwirih
eS der Regierung gedruckt sagte, statt dessen frage» wir unS:
wie machen wir diese Erlaubniß möglichst unschädlich? Und
das ist möglich. Bedenken Sre, daß tue ganze östliche Schweiz
vom eigentlichen Branntweintrinken in Masse nichts weiß, weil
man dort Most hat, die westlichen Eidgenossen wissen nicht»
davon, weil sie Wein haben. Auch im Kanton Bern sind eS

wenige Amtsbezirke, in welchen Brennereien bestehen. Wir
haben also ein sehr beschränktes Gebiet, einen Rayon, den wir
paralysiren können dadurch, daß die Verbreitung eines wohlfeilen,

nahrhaften, gesunden Getränkes möglich gemacht wird.
DaS ist bewiesen, und lch habe letzthin in öffentlichen Blättern
gelesen, daß branntweimrinkende Arbeiter, die in Länder kamen,
wo daS Bier vorherrschte, namentlich nach Bayern, sich sehr
schnell an das Bier gewöhnten. Ist es möglich, mittels des
BrereS dem Brannliverntrinken eine Schranke zu setzen, so

glaube ich, wir haben eö nicht nur mit einer Partikularfrage,
sondern mit einer Hauptfrage für unsern Kanton zu thun,
weil eS sich darum handelt, namentlich die Folgen des Brannl.
weinbrennenS zu mildern. Für die nicht gänzliche Abschaffung
des Ohmgeldes auf Bier habe ich zwei Gründe. Der erste ist
der, daß durch die Herabsetzung der Tare auf 2 Rappen die
Staatskasse eine bedeutende Zunahme an Hülfsmitteln erhält.
Bei einer Gebühr von 7 Rappen wurde wenig Bier eingeführt,
künftig wird die Einfuhr sich bedeutend vermehren. Mein
zweiler Grund ist ein prinzipieller, damit ja in keinerlei Weise
das Recht deS Kantons zum Bezüge deS OhmgeldeS angetastet

werden möchte. Es ist ganz etwas Anderes, daS Ohmgeld

aufzuheben, oder die Skala zu ändern. Gesetzt aber, man
käme, wie einzelne Redner befürchten, in der Bundesversammlung

darauf zu sprechen, so bemerke ich, der Kanton Bern ist
nicht der einzige, der Ohmgeld hat, sondern es sind 18 Kantone,

die solches beziehen. Da ist also keine Gefahr vorhanden,
sondern es war ein purer Schreckschuß, den Herr Karrer
abgefeuert hat.

Karrer. Ich ergreife nicht das Wort, um auf daS Votum

deS letzten Redners zu antworten, sondern nur um Herrn
Revel zu erwiedern, welcher behauptete, die Bundesverfassung
gestatte nicht, daß man Getränke schweizerischen und fremden
Ursprungs mit der gleichen Tare belege. Auf den ersten Blick
sollte man glauben, Herr Revel habe recht, aber wenn man
näher auf die Sache eingehl, so glaube ich, wir haben die
Befugniß, es zu thun. Der Art. 32 der Bundesverfassung
sagt, die Kantone haben das Recht, Konsumogebühren zu
beziehen und enthält dann die weitere Bestimmung: „Die
Erzeugnisse schweizerischen Ursprungs sind mit niedrigern Gebühren
zu belegen als diejenigen des Auslandes." Daraus folgert
nun Herr Revel, wir dürfen nicht die Gebühr für beides auf
den gleichen Zollansatz reduzircn Daö ist ein Irrthum. Die
Bundesverfassung sagt an einem andern Orte, die Konsumogebühren

dürfen da, wo solche bestehen, nicht erhöht werden.
Nun hat der Kanton Bern vor Einführung der Bundesverfassung

auf dem fremden wie auf dem schweizerischen Bier 7
Rappen per Maß bezogen; daher haben wir auch daS Recht,
diese Gebühr im Allgemeinen auf 3 Rappen herabzusetzen. Anno
1853 machte man dann einen Unterschied zwischen Getränken
fremden und schweizerischen Ursprungs. Eventuell stelle ich
den Antrag, die Gebühr für Bier schweizerischen, wie fremden
Ursprungs auf 3 Rappen herabzusetzen. Ich könnte sogar auf
2 Rappen herabgehen, wenn man überhaupt eine Aenderung will.



Sträub. Herr Röthlisberger sagte,,eS sei unbillig, auf
dem Weine daS gleiche Ohmgeld zu beziehen, wie auf dem

Bier. Aber ich frage: batte der Wein immer den gleichen
Werth? Hatte daS Bier früher den gleichen Werth, wie jetzt?
WaS die Frage betrifft, ob die Armuth infolge der Aufhebung
deö Brennverbotes zugenommen habe oder nicht, so kann man
darüber verschiedener Ansicht sein. Ich kenne Gemeinden, die

von jeher Branntweintrinker hatten, abgesehen davon, ob

Erdäpfel gebrannt worden seien oder nicht. Herr RegierungSralh
Schenk sagte, die Sonne scheine auf alle Reben gleich. Ich
glaube nicht, wir haben nicht überall den gleichen Wein. ES

regnet auch nicht auf alle Reben gleich, und der Wein ist sogar
in den Fässern nicht überall vor dem Regen geschützt. Darin
liegt also kein Grund, daö Bier anders zu behandeln.

Revel. Ich halte die Auslegung der Bundesverfassung,
wie sie Herr Starrer verfocht, nicht für richtig. Im Jahre
1848 handelte es sich darum, das Ohmgeld ganz abzuschaffen;
da aber 18 Kantone solches bezogen, so wurde dasselbe
beibehalten, aber unter Bedingungen und Beschränkungen, und
unter dieser steht diejenige des Art. 32, welche Herr Karrer
angeführt hat. Wenn wir nun auf das Bier, welches von
dem Auslande eingeführt wird, nicht eine höhere Tare setzen

als auf dasjenige, welches von Solvthurn, Aargau u. f. w.
eingeführt wird, so werden die Abgeordneten dieser Kantone
in der Bundesversammlung verlangen, daß wir die Gebühr
auf Getränke schweizerischen Ursprungs herabsetzen. DaS ist
die richtige Auslegung, und ich kann nicht begreifen, wie man
die deutlichen Worte der Bundesverfassung anders
auslegen kann.

Stock mar. Ich würde gerne für eine Reduktion des

BierzolleS stimmen, aber eine Rücksicht hindert mich, eS zu
thun, die nämlich, daß wohl in kurzer Zeit die Ohmgeldsab-
gabeu abgeschafft und die Kantone dafür entschädigt werden.
Sollen wir nun nicht lieber den status quo beibehalten und
in der Ohmgeldgesetzgebung nichts ändern, bis man mit der
Eivgenossenschafl über diesen Gegenstand verhandelt? Es ist
klar, daß wir bei diesem Ohmgclve nicht freie Hand haben.
Wenn ein Wagen an der Grenze eines KantonS ankommt, so

hat man das Recht ih» anzuhalten; man hat daher keinen
freien Verkehr in der Schweiz. Was man mit den Zöllen
gethan, sollte man auch mit den Abgaben von Getränken thun.
Ich beantrage daher, daß man auf den Vorschlag des Regic-
rungsralheS einstweilen nicht eintrete und den status quo
beibehalte.

Ber g er. Auf viele Einwürfe gegen den Vorschlag der
Regierung wurde von den Herren Röthlisberger und Schenk
treffend geantwortet. Man will es in Zweifel ziehen, daß das
Bier dem Brgnnlweintrinken gewissermaßen Einhalt thun könne.
Dieser Zweifel ist unbegründet. Ich komme aus einer Gegend,
wo früher - das Branntweinirrnken im Flor war ; seit zehn
Iahren aber hat dort der Bierrerbrauch um das Vierfache
zugenommen. Jedermann hat das Bedürfniß, etwas zu trinken;
der Wein ist jedoch für Viele zu theuer. Der Arbeiter hat
das Bedürfniß, mit Andern zusammenzusitzen, wie der Herr,
der Champagner zu trinken vermag. Wenn der Wein- zu
theuer, das Bier ebenfalls zu theuer oder zu schlecht ist, so

nimmt derselbe zum Branntwein seine Zuflucht. Ist aber das
Bier gut, so zieht er es vor. Will man etwa einen Schutzzoll
für die Fabrikation von Branntwein? Dann kommt man und
schimpft über die Verdorbenheit der Leute, über die Schnaps-
iiinker, welche am Wege liegen. Mir kommt daS vor, wie
der Opiumhandel der Engländer in China, dessen Bewohnern
sie Traktätlcin schicke», mit der nämlichen Ladung kommt
das Opium, und die EnMnder tirannisiren die armen Chinesen.
DaS gleiche geschieht bei ünS mit den Erdäpfeln. Man will
die im Aufblühen begriffene Industrie der Bierbrauer schützen.

Ich anerkenne diese Absicht, aber eS verhält sich damit, wie

Tagblatt des Großen Rathes lsss.
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Herr RegierungSralh Schenk sagte: wenn die neu auftauchenden
Bierbrauer ihre Kundsame haben, so sind sie bald alle

Vettern und sieht man bald keinen Unterschied mehr in der
Qualität des BierS. In jüngster Zeit trank man im Kanton
Bern schlechtes Bier. Auch wenn das Ohmgeld herabgesetzt
wird, haben die bernischen Bierbrauer immer noch größere
Vortheile als die auswärtigen, namentlich bezüglich des Transportes.

Man sagt, der Gerstenbau würde leiden; im Gegentheile,

infolge der -Konkurrenz wird derselbe gefördert. Es wiro
auch weniger Wein getrunken werden, wenn besseres Bier zu
haben ist. Wenn der Staat eine Einbuße erleiden sollte, so

kommt eS im Allgemeinen dem Volke zu gut.

Herr Berichterstatter. Nach der einläßlichen Diskussion,
welche soeben stattfand, kann ich mich kurz fassen. Vor Allem
wurde der Antrag auf Nichteinireten gestellt und zu dessen

Begründung angeführt, eS sei zu befürchten, wenn man am
Ohmgelv rüttle, so könnte dasselbe ganz abgeschafft und infolge
dessen eine Erhöhung der direkten Steuern nöthig werden.
Wenn ich das glauben würde, daß dieses Dekret der erste Nagel
wäre zum Sarge deS Ohmgeldes, so würde ich mich gegen
das Eintreten erheben. Denn daS Ohmgcld bildet für uns
eine bedeutende Etnnahme, welche letztes Jahr nicht nur
730,0(10, sondern über 800,000 Fr. abwarf. Man müßte dafür
eine anderthalbfache Steuer beziehen. Die Befürchtung ist aber
nicht begründet. Der Durchschnitt der bisherigen Ohmgelbeinnahme

auf Bier beweist, daß in dieser Beziehung durchaus
keine Gefahr vorhanden ist. Man ging noch weiter und
behauptete Andere würden in der Bundesversammlung unser
Vorgehen benutzen, um dem Ohmgelde den Todesstoß zu
versetzen. Auch diese Einwendung halte ich für nicht begründet.
Erstens ist den Kantonen der Bezug des Ohmgeldes durch die
Bundesverfassung zArt. 32) garantirt, es müßte also zuerst
diese abgeändert werden. Ich gebe zu, daß die Zeit auch
kommen wird, wo neue Bestimmungen der Bundesverfassung
nothwendig sein werden, aber eS dürfte noch eine Reihe von
Jahren bis dorthin vergehen. UebrigenS hätte ich auch dann,
wenn das Ohmgeld neuerdings in Frage käme, nicht die geringste
Besorgntß, daß eS abgeschafft würde. Der Kanton Bern sieht
in dieser Beziehung nicht allein, sondern es sind noch eine
Menge andere Kantone, die Ohmgeld beziehen, so die Kantone
Luzcrn, Uii, Schwyz, Unterwalden, WalliS, Genf, Freiburg,
Zug, Solothurn, Basel, Graubünden, Aargau, Glarus, Tefsin
und Waadt, darunter solche, die theilweise noch mehr beziehen
als Bern. Ich denke, diese Kantone würden dieselben finanziellen

Gründe geltend zu machen wissen, welche den Kanto»
Bern bewegen, das Ohmgeld festzuhalten, indem sie im Falle
der Abschaffung desselben die nämlichen Folgen zu befürchten
hätten. Das Ohmgeld ist eine Steuer, die Niemanden belästigt.

Wenn der e-taat keinen Rappen Ohmgeld beziehen

würde, so würden wir doch deßhalb den Wein um nichts
billiger trinken. Die geäußerten Befürchtungen sind also nicht
begründet. Ferner behauptete man, der Zweck, dem Bräunt-
weinlnnken den Riegel zu stecken, werde nicht erreicht. Herr
Sträub sagte: wer SchnapS wolle, trinke nicht Bier. Ich
sage: wer Bier will, trinkt nicht Schnaps. UebrigenS ist dieses

Gesetz nicht für eigentliche Schnapscr berechnet, sondern für
die, welche Sàapslrinker würden, wenn sie kein Bier hätten.
Die eigentlichen Säufer zu bekehren, darauf kann ich nicht
eintreten. Es wurde von anderer Seite dargethan, daß man
allerdings den Zweck erreichen werbe. Ferner wurde der Antrag
gestellt, das Ohmg.ld auf schweizerische und nichischweizerische
Getränke gleich zu stellen. Herr Revel hat bereits gezeigt, daß
dieß nach Art. 32 der Bundesverfassung unzulässig ist, und ich
kann nicht begreifen, wie Herr Karrer gegenüber dieser klaren
Bestimmung zu dem Schlüsse kam, den er verfocht. Bei diesem
Anlasse muß ich noch etwas Thatsächliches berichtigen, daS

Herr Karrer unrichtig darstellte. DaS Gesetz vom 9. März
1841 macht nämlich zwischen Getränken schweizerischen und
nichtschweizerischen Ursprungs keinen Uuterschied, wohl aber
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macht das Gesetz vom 2 September 1848 einen solchen Unter»

schied. Dieses Gesetz ist älter als die Bundesverfassung. Im
Gesetze von 1853 wurde »aS Ohmgeld in neue Währung um.
gewandelt und für Getränke schweizerischen Ursprungs 7, für
Getränke nichlschweizerischen Ursprungs 8 Rp. festgesetzt. Wenn
wir also das Ohmgeld für Bier schweizerischen Ursprungs auf
3 Rp. feststellen, so müssen wir cS für Bier nichtschweizerischen

Ursprungs auf 4 Rp. festsetzen. Wir dürfen nicht vergessen,

nach der Bundesverfassung muß dieses Gesetz dem BundeSrathe

zur Genehmigung vorgelegt werden. Man wendet ein, durch

«ine höhere Steuer würde der Ginfuhr guten ausländischen

BiereS entgegengetreten, aber ich behaupte, daß gegenwärtig
in der Schweiz so guieS Bier gemacht wird als in Bayern;
so in Rheinfelden und Ollen, wo man auch in den Sommermonaten

gutes Bier hat. Ich habe mich selbst davon überzeugt.
Einerseits wurde der Antrag gestellt, das Ohmgeld nur auf
5 Rp. zu revuziren, andererseits, dasselbe ganz zu streichen, ein

Beweis, daß der Antrag der Regierung in der Mitte steht.

Zu gänzlicher Aufhebung des OhmgeldeS auf Bier könnte ich

nicht handbicten, dagegen wäre eine Herabsetzung von 2 Rp.
zu gering, um auf die Einfuhr auswärtigen BierS einigen

Ginfluß zu haben. Ich will nicht weitläufiger sein, sondern

empfehle Ihnen das Eintreten und die Genehmigung des

Entwurfes.

Abstimmung.

Für daS Eintreten
Dagegen
Einen Unterschied für die Gebühren zu machen

Dagegen
Für den Antrag des Herrn Bernard
Dagegen
Für 3 Rp. auf schweizerische» und 4 Rp. auf

fremdes Bier
Für eine kleinere Gebühr.

Gr. Mehrheit.
Minderheit.
Gr Mehrheit.
Minderheit.

Mehrheit.

Gr. Mehrheit.
Minderheit.

Vortrag der Vaudirektion.

Der NegierungSrath stellt in Uebereinstimmung mit
der Baudirektion den Antrag, der Große Rath möchte für
zweckmäßige Einrichtungen im Schlosse Belp, behufs
Bereinigung der Bezirksbeamten einen Kredit von Fr. 9900
bewilligen und den NegierungSrath anweisen, denselben auf daS

Büdget von 1360, Rubrik „Hochbau Neubauten" zu tragen.

Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten, als
Berichterstatter, empfiehlt diesen Antrag mit Hinweisung auf die
bisherige unzweckmäßige Eintheilung der Räumlichkeiten im Schlosse
Belp, sso z. B. befinde sich daS Archiv in einem Schloß-
thürmchen, so daß eS bei FeuerSgefahr nicht gerettet werden
könnte) und auf die Nothwendigkeit baulicher Veränderungen
daselbst, mit welchen sich denn auch die Direktionen der Finanzen
und der Justiz und Polizei einverstanden erklärten.

Der Antrag wird ohne Einsprache genehmigt.

Dekrets-Entwurf

betreffend

die Verschmelzung der Ortsgemeinden Jnnerblumen-
stein und Tannenbühl mit der Kirchhöreetn-
wohnergemeinde Blumenstein.

(Zweite Berathung. Siehe Tagblatt der GroßrathSverhand-
lungen, laufenden Jahrgang, Seite 6.)

Kurz, Direktor deS Innern, als Berichterstatter, stellt
Namens deS RegierungSratheS den Antrag, der Große Rath
möchte in die zweite Berathung deS vorliegenden Entwurfes
eintreten, welcher den Zweck hat, ein« unnöthig komplizirte
Gemeindeverwaltung zu vereinfachen. Mit Rücksicht auf die
in erster Berathung unwidersprochene Genehmigung deS
Dekretes beschränkt der Redner sich auf die Bemerkung, dasselbe
habe sich seit der periodischen Jnkrafttretung als zweckmäßig
bewährt.

DaS Eintreten, sowie die Genehmigung deS Dekrete» in
j-lodo wird ohne Einsprache durch das Handmehr beschlossen.

Anzug

deS Herrn Großrath Mühlethaler, betreffend die Vorlage
deS im Jahr 1852 bloß auf eine Probezeit von zwei Jahren
erlassenen Gesetzes über die Organisaton der evan¬

gel isch-reformirt en Kirch en synode.

(Siehe Großrathsverhandlungen der gegenwärtigen Session,
Seite 281 hievor.)

Mühlethaler. Am 19. Januàr 1352 hat der Große
Rath ein Gesetz über die Organisation der evangelisch - refor«
mirten Kirchensynode auf die Probezeit von zwei Jahren in
Kraft gesetzt und zwar vom ersten März 1852 an, mit der
Bestimmung, daß cS nach Verfluß dieser Frist einer neuen
Berathung unterlegt werden solle. Am 1. März 1354 war diese

Frist ausgelaufen, sie wurve nicht verlängert; wir haben also
kein Gesetz über die Kirchensynode und die bestehenden Behörden
derselben sind ungesetzlich. Da nun die Kirchensynode dem
Großen Rathe so wichtige Vorlagen macht, wie bezüglich deS

Gesetzes über Wahl und Besoldung der Geistlichen, so fand
ich, dieser Gegenstand sollte neuerdings angeregt und der
Regierungsrath eingeladen werden, das fragliche Gesetz zur zweiten
Berathung vorzulegen.

Schenk, Direktor deS KirchenwesenS. Ich halte dafür,
daß der Anzug richtig motivirt und erheblich zu erklären sei.

Das Provisorium wurde im Jahr 1854 ohne Diskussion um
weitere zwei Jahre verlängert, so daß Anno 1856 die definitive

Jnkrafttretung hätte folgen sollen. Im Jahre 1856
unterblieb aber nicht nur die eigentliche Berathung, sondern auch
die Verlängerung deS Provisoriums, so daß die Voraussetzung
ganz richtig ist, daß seit jener Zeit die ganze Organisation«
auf welche gestützt die Kirchenvorstände, die Bezirkssynoden,
die KamonSsynode gewählt wurden, ohne gesetzliche Basis ist.
Dagegen möchte ich Ihnen mittheilen, daß die Sache nun
sofort an die Hand genommen wurde. Einzelne Fragen von
großer Bedeutung wurden in einer zahlreichen Konferenz von
Geistlichen berathen, und ich werde in sehr kurzer Zeit dem
RegierungSraihe einen Antrag vorlegen in Betreff dieser
Organisation. Immerhin halte ich eâ für eine heilsame Mahnung,
wenn der Anzug erheblich erklärt wird. Denn es ist wirklich
nicht in der Ordnung, daß ein solcher Zustand eristire, und
ich habe mich oft verwundert, daß nicht Einer, der zum
Mitglied« eines KirchenvorstandeS gewählt wurde, erklärte, er nehme



die Wahl nicht an. Man hätte ihn aus kein Gesetz gestützt

zur Annahme zwingen können. Freilich hat man Vorgänge,
B. daS Preßgesetz von 4832, das ebenfalls auf eine Probezeit

von zwei Jahren in Kraft erklärt wurde und bis 1853 in
Kraft blieb. Aber das Eine ist so verwerflich als das Andere.

Der Anzug deS Herrn Mühlethaler wird ohne
Einsprache durch daS Handmehr erheblich erklärt.

Schluß der Sitzung: t'/z Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

Fünfte Sitzung.

Freitag den 23. Oktober 1859.

Vormittags um 3 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe find folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bützberger, Jeannerat,
Lüthy und Theurillat; ohne Entschuldigung: die Herren Anderes,

Bähler, Johann; Bärtschi, Biedermann, Blösch, Brunner,
Bürki, Burger, Burrt, Carlin, Engemann, Feune, Fischer,

Fleury, Friedli, Fr. ; Gfeller, Christian; Giraidtn, Großmann,
v. Grünigen, Herwann. Heß, Hofer, Hoffmeyer, Jmboden,
Jmhoof, Benedtkt; Jmobersteg, Joß, Käser, Karlen, Jakob;
Kasser, Knechtenhofer, Wilhelm; König, Kohler, Kohlt, Koller,
Krebs, Abraham; Lehmann in Rüedtligen, Lehmann in Lotzwyl,
Lempcn, Loviat, Marquis, Morel. Müller, Kaspar; Nägeli,
Pallatn, Reichenbach, Fried.; Rohrer. RöthliSberger, Jsak;
Röthlisberger, Gustav; Rochenbühler, Salzmann, Schertenleib,
Schmid, AndreaS; Scholer, Schori, Fried.; Setler, Siegenthaler,
Steiner, Jakob; Sterchi, Stocker, Streit, Trorler, Wüthrich,
Wyder und Zwahlen.
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DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:
Projekt-Gesetz

betreffend

die Grundbücher und Pfandtitel.

(Erste Berathung

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter.

Im Jahre 1852 wurde ein Gesetz über die Bereinigung
der Grundbücher erlassen und dieselbe eingeleitet. Aber wenn
man den Zweck, welchen man anstrebte, erreichen will, so ist
es nöthig, für die Zukunft zu sorgen, daß nicht die nämlichen
Mißbräuche einreißen, wie vor der Bereinigung. Man hat
also dafür zu sorgen, daß, wenn eine grundpfändlich versicherte
Forderung ganz oder iheilweise getilgt wird, deren Löschung in
daS Grundbuch eingetragen werde Zu diesem Zwecke wurden
denn auch in dem erwähnten Gesetze die nöthigen Fristen
bestimmt Auch dafür muß gesorgt werden, daß Grundpfandrechte,

deren Eigenthümer auf irgend eine Weise wechseln, sei
es durch Heirath, durch Abtretung oder Erbschaft, im Grundbuche

angemerkt werden, damit man immer weiß, wie die Sachen
im Allgemeinen stehen. Kurz, alle Verhältnisse, die sich auf
Grundpfandrechte beziehen, müssen auS dem Grundbuche ersichtlich

sein, sonst würde die angeordnete Bereinigung ihren Zweck
gar nicht erreichen; die frühern Mißbräuche würden wieder
einreißen und nach zehn Jahren müßten wir wieder eine neue
Bereinigung der Grundbücher anordnen. ES gab verschiedene
Mittel, welche man anwenden konnte. Die Direktion der Justiz
und Polizei legte dem RegierungSraihe drei verschiedene Projekte

vor. Der natürlichste Weg, welcher am sichersten zum
Zwecke führt, wäre der, daß man, wie eS in Frankreich und in
andern Kantonen der Schweiz geschah, eine Frist festsetzen

würde, innerhalb welcher die Eingaben gemacht werden müßten.
So muß z. B. in Frankreich derjenige, welcher eine
grundpfändlich versicherte Forderung hat, alle zehn Jahre für deren
Einschreibung sorgen; unterläßt er dieß, so ist zwar daS
Grundpfandrecht nicht verloren, aber er wird im Range zurückgesetzt.

Auf diese Weise hat man eine sichere Ordnung, und es wäre
nach meiner Ansicht daS wirksamste Mittel gewesen. Indessen
fand man, ein solches Verfahren wäre gegen den Geist der
Gesetzgebung unsers Kantons, sowie auch gegen die bisherige
Uebung, und eS könnten viele Gläubiger, in Schaden
gerathen; man abstrahirte daher von diesem Grundsatze. Ferner

konnte man daS System der fortdauernden Bereinigung
anwenden; aber das erschien zu komplizirt. Endlich läßt sich

auch daS Verfahren durchführen, wie eS dem Großen Rathe
im vorliegenden Entwürfe vorgeschlagen wird und nach welchem

für die Löschung der ganz oder thcilweise getilgten
grundpfändlich versicherten Forderungen gesorgt werden soll. DaS
vorliegende Gesetz hat nur eine strafpolizeiliche Bedeutung und
soll in keiner Weise bezüglich der civilrechtlichen Gültigkeit
einer Urkunde präjudiciren. Ich glaube, eS können keine wichtigen

Gründe gegen das Eintreten geltend gemacht werden, eS

sei denn, daß man eS darauf ankommen ließe, nach Verfluß
einiger Zeit wieder eine neue Grundbuchbercintgung anzuordnen,
welche den Staat etwa Fr 6(1—79,000 kostet. Der Zustand
der Grundbücher nach vollendeter Bereinigung derselben ist
nun untersucht, die Forderungen, welche die AmtSschreider von
daher zu machen haben, liegen vor, und man gewärtigt die
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Anträge der mit der Untersuchung beauftragten Kommissäre.
Ich sprach mit denselben letzthin und hoffe, dem Großen Rathe
auf die bevorstehende Dezembersitzung bestimmte Vorlagen machen

zu können. Verläufig habe ich vernommen, die Entschädigung
werde die erwähnte Summe erreichen. Ich schließe mit dem

Antrage, Sie möchten in die Berathung des vorliegenden
Entwurfes eintreten und denselben artikelweise behandeln.

Mösching. In der Erwartung, daß bei den einzelnen
Paragraphen Anträge gestellt werden, will ich nicht gegen das
Eintreten stimmen. Gleichwohl hätte ich lieber gesehen, wenn
das ganze Gesetz über das Notariats- und Hypothekarwesen
vorgelegt worden wäre. Ich betrachte diesen Entwurf bloß
als ein Bruchstück. Indessen bin ich mit dem Herrn Berichterstalter

einverstanden, daß eS infolge der Grundbuchbercinigung
nöthig war, etwas vorzulegen. Einzelne Bestimmungen deS

Entwurfes haben nicht meinen Beifall, namentlich könnte ich
nicht dazu stimmen, daß Abschlagszahlungen im Grundbuche
nolirt werden sollen. Die angedrohte Buße selbst ist zu hoch,
und es ist nicht gesagt, wem der Ertrag der Buße zukommen
soll Ich erwarte, der Herr Berichterstatter werde Aufschluß
darüber ertheilen. Auch den § 6 finde ich anstoßend. Ich gebe

zu, daß es nöthig ist, die Säumigen zur Erfüllung ihrer Pflicht
anzuhalten, aber nach der Bestimmung dieses Paragraphen
kommen die Notarien und Amtsnotarien fast in die Stellung
eines Polizeidieners, wenn sie die Fehlbaren zur Bestrafung
anzeigcn sollen.

Das Eintreten und die artikelweise Berathung wird durch
das Handmehr beschlossen.

§ l.

Wenn eine grundpfändlich versicherte Forderung auf irgend
eine Weise ganz oder rheilweise getilgt wird (Satz. 996 ff.
C.), oder wenn auch nur das Pfandrecht für dieselbe aus
irgend einem Grunde ganz oder theilweisc erlöscht (Satz. 496
C.), so tst der Schuldner bei einer Geldbuße von Fr. 5—26
verpflichtet, innerhalb der Frist von neunzig Tagen, vom Tage
der siattgefundenen Tilgung hinweg gerechnet, daS Pfandrecht
im betreffenden Grundbuche löschen zu lassen.

Falls der Pfandtiiel dem Schuldner nicht erlradirt werden
kann, sondern aus irgend einem rechtlichen Grunde in dem
Besitze des Gläubigers verbleibt, so ist dieser, und zwar bei

gleicher Strafandrohung, verpflichtet, den Titel dem AmlS-
schrciber behufs Vornahme der Löschung zuzusenden.

Der Amlsschreiber soll die Löschung innerhalb der Frist
von vierzehn Tagen besorgen und den Titel dem Deponenten
wieder zurückstellen.

Auf die gleiche Weise und unter der gleichen Strafandrohung

ist auch der dritte Untcrpfandsbesitzer zur Löschung
verpflichtet, wenn der ErlöschungSgrund in seiner Person
eingetreten ist.

Ist die Erlöschung des Pfandrechts erfolgt infolge einer
Ganlverhandlung, eines Geltstags oder einer gerichtlichen
Bereinigung, so sind die betreffenden Beamten ox okkcio verpflichtet.

die Löschung im Grundbuch« auszuwirken, und zwar ebenfalls

bei oben bestimmter Straffolge.
Bei Eiemeinden und Korporationen und beim Staate haften

für Löschung und Buße die betreffenden Verwaltungöbeamten.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph bezicht sich

also auf den Fall, wo eine grundpfändlich versicherte Forderung
ganz oder theilweisc getilgt wird Nun fragt eS sich: wer soll
für die Löschung im Grundbuche sorgen? Es lassen sich zwei
Fälle denken. Wenn eine theilweisc Zahlung stattfindet, so

bekommt der Schuldner den Titel nicht, folglich soll der Gläubiger,

welcher im Besitze deS Titels ist, diesen dem AmtSschreibcr
behufs Vornahme der Löschung zusenden. Oder der Schuldner
bezahlt die ganze Summe der Forderung, dann wird ihm der
Titel übergeben, dann soll er für die Löschung sorgen bei
Androhung einer Buße von Fr. 5—20. Ohne die Vorlage des
Titels wird der Amtsschreiber die Löschung nicht vornehmen.
Liegt der Titel aus irgend einem Grunde in der Hand eines
Dritten, dann ist dieser verpflichtet, für die Löschung zu sorgen.
Erfolgt die Löschung eines Pfandrechts durch Gant oder GelvS-
tag oder eine gerichtliche Bereinigung, so haben die betreffenden
Beamten ex utticio für die Löschung zu sorgen, und haften
dafür, wenn es den Staat oder Gemeinden betrifft, die
betreffenden Verwaliungsbeamte». Das sind die Grundlagen des
Gefetzes. Was die Bemerkungen des Herrn Mösching betrifft,
so erwiedere ich, daß die eingelangten Anzeigen durch die ge.
wöhnlichen Polizeibehörden erledigt werden; aber die Notarien,
Amlsnolarien und AmtSschreider sind von Amtes wegen ver.
pflichtet, über die Vollziehung des Gesetzes zu wachen. Ueber
die Verwendung der Buße besteht ein Gesetz vom 8 Oktober
185l, nach weichem ein Drittel dem Verleider, ein Drittel den
Armen und ein Drittel der Staatskasse zufallen soll. Eine
spezielle Bestimmung über die Verwendung der Geldstrafen ist
also hier mchl nothwendig. Ich habe noch zu bemerken, daß
mir in Betreff des fünften Lemma des Z 1 von einem AmtS-
schreiber eine Zuschrift zugestellt wurde, welche mich veranlaßt,
die Aufnahme folgender Ergänzung am Schlüsse dieses Lemma
vorzuschlagen: „unier Vorbehalt des Regresses auf den Inhaber
des PfaudtitelS, wenn derselbe der Aufforderung zur Vorläge
des Titels (Satz. 545 des V. Verf. in Schulbsachen) zu spär
oder gar nicht Folge geleistet hätte." Diese Ergänzung ist
nothwendig.

Mösching. Daß die Löschung deS Grundpfandrechts
bei gänzlicher Tilgung der Schuld stattfinden soll, damit bin
ich vollkommen einverstanden. Aber wenn ich den Herrn
Berichterstatter richtig verstanden habe, so sagte er, sogar bei
theilweisen Zahlungen falle die Besorgung der Löschung dem
Gläubiger aus, erst bei der gänzlichen Tilgung der-Forderung
dem Schuldner. Das wäre eine Abänderung des bisherigen
Verfahrens. Ferner sehe ich d,e Nothwendigkeit nicht ein, für
jede Abschlagszahlung die Löschung in das Grundbuch
einzutragen. Das führt weiter, als man glaubt, und es könnte
der Fall eliurclen, daß bei kleinen Abschlagszahlungen bei einem
euiztgen Kaufe viellelcht dreißig oder mehr Löschungen
stattfinden müßten. Ist das nicht zu belästigend für das Publikum?
Dazu käme noch die jeweilige Adrundung der Titel in neue
Währung. Bei einer solchen Menge Löschnngen wäre am Ende
gar kein Raum mehr im Grunbduche vorhanven. Wenn keine
Handänbeiung eintritt, so rst vor der gänzlichen Tilgung der
Forderung die Löfchung nicht nöthig. Ferner heißt es im
füniten Absätze des § 1, wenn die Erlöschung des Pfandrechts
infolge eurer Ganlverhandlung, eines Geltstages ober einer
gerichtlichen Bereinigung eintrete, so seien die betreffenden
Beamten von Amtes wegen verpflichtet, die Löschung zu besorgen.
In solchen Fällen sind nun mehrere Beamte im Falle
mitzuwirken, so der Massaverwalter, der AmlSgerichtöschreiver, die
Schätzer. Wer soll eö machen? Mir scheint, es sollte einfach
Sache deS AmtSgerichtsschreibers sein. Ich stelle daher den
Antrag, in der zweiten und vierten Zeile des ersten Lemma
die Worte „oder theilweise" zu streichen und am Schlüsse
desselben folgende Bestimmung beizufügen: „Bei gleicher Strafe
hat der Veräußerer einer Liegenschaft die bezahlten AufHaftungen

vor der Nachschlagung des Aktes in den Grundbüchern
löschen zu lassen." Endlich stelle ich noch den Antrag, im
fünften Absätze die Worte „sind die betreffenden Beamten ex
olLcio« zu streichen'und dagegen zu setzen: „ist der AmlSgc-
richtSschreiber."

Regez. Ich verdanke der Regierung, daß sie dem Großen
Rathe diesen Entwurf vorgelegt hat. Es ist sehr nöthig,



gestützt auf daS Gesetz der Grundbuchbereinigung, eine weiter
Ausführung vorzunehmen. Wenn ich im Allgemeinen der
Regierung etwas an'S Herz legen möchte, so ist eS folgendes.
Der Große Rath deS KantonS Bern erläßt Gesetze für daS

Volk, und eS ist seine Pflicht, dabei eine populäre Sprache zu
führen. Ich begreife, daß der Herr Berichterstatter die
Ausdrücke, deren er sich bedient, verständlich findet, aber die Leute
im Volke stehen nicht auf der gleichen Siufe^ Ich möchte der
vorberathenden Behörde daher diesen Punkt zur Berücksichtigung
empfehlen. DeS logischen Zusammenhanges wegen würbe ich
den § 4 mit dem § 1 verbinden. Ferner stelle ich den Antrag,
im zweiten Lemma den Ausdruck „ertradirt" zu ersetzen durch
„herausgegeben", und ebendaselbst nach dem Worte „Strafandrohung"

einzuschalten: „binnen der nämlichen Frist." Im
dritten Lemma wäre daS Wort „Deponenten" zu ersetzen durch
„Einsender." Bezüglich deS zweitletzten Lemma stimme ich

zum Antrage deS Herrn Mösching, nur möchte ich die Worie
,,ex otLcio" nach „Beamten" ersetzen durch „als solche", und
nach dem Worte „Slraffolgc" einschalten: „und Frist."

Rösti. Ich erlaube mir über den § 1 auch ein paar
Worte. Vor Allem möchte ich die Bemerkungen deS Herrn
Mösching sehr unterstützen und auch den Herrn Berichterstatter
bitten, solche Ansichten emeö erfahrenen AmtSnotarS und
gewesenen AmtsschreiberS anzuhören. Es sind verschiedene
Bestimmungen im Entwürfe, die nicht aus einer gar erfahrnen
Feder geflossen zu sein scheinen. Man muß den Verhältnissen
der verschiedenen Gegenden Rechnung tragen, und solche
Anträge, wie sie gestellt wurden, berücksichtigen. Der Antrag deS

Herrn Mösching. daß es nicht nöthig sein soll, bet theilweisen
Zahlungen die Löschung vorzunehmen, ist begründet. Nur
möchte ich beifügen, daß bei neuen Verpfändungen die
Abschlagszahlungen angemerkt werben solle». DaS genügt
vollständig, sonst geht man zu weit. Man würde das Publikum
in Verwirrung bringen und demselben unnütze Kosten
verursachen. Wenn es absolut nöthig wäre zur Auflechihaltung
der Ordnung, daß man alle Abschlagszahlungen eintrage, so

würde ich nichts sagen, aber eS ist nicht nöthig; eS wären sonst
bald alle Archive zu klein. Ferner möchte lch im zweiten Alinea
des § 1 nach dem Worte „verbleibt" einschalten: „oder der
Schuldner von der Erlöschung keine Kcnniniß haue." Es
kann ein Pfandrecht erlöschen, ohne daß eS der Schuldner weiß.
Bisher wurden oft Eingaben von Grunopfandschulpen
unterlassen. Beim Bezüge der Siaalssteuer zog mancher Schuldner,
gestützt auf daS Steuergesetz, eine Schuld ab, für welche der
Gläubiger das-Pfandrecht nicht eingab; daran hatte man bei

Erlassung des SieuergesetzeS nicht gedacht. Ich gebe zu daß
eS hier nicht so häufig der Fall sein wird, aber eS kann doch

begegnen; so bei Todesfällen Ferner finde ich die Fristen
etwas kurz. Ich gebe zu, baß eine Frist von 9V Tagen in
den meisten Fällen genügen wird, um die Löschung getilgter
Pfandrechte im Grundbuche anmerken zu lassen; aber eS kann
auch Fülle geben, wo diese Frist nicht genügt, Sehr oft werden
solche Tiiel bei Geldgeschäften als Hinterlage abgetreten, es
kann ein Titel verloren gehen und können andere Anstünde
eintreten. Ich möchte daher nicht den Schuldner einer zu
kurzen Frist wegen in Verlegenheit setzen. Ich beantrage daher,
im ersten Lemma statt 99 Tagen eine Frist von 6 Monaten
einzuräumen. Auch für den AmtSschreiber finde ich eine Frist
von 14 TaZG Zst kurz, und beantrage, dieselbe auf 39 Tage
auszudehneàMîàr Gelegenheit hatte, mit einer AmtSschreiberei
zu verkehren, wird gesehen haben, wie viel Geschäfte dieselbe
zu besorgen hat.

G feller zu Wichirach. Ich finde die im ersten Alinea
deS Z 1 festgesetzte Frist ebenfalls zu kurz, namentlich mit
Rücksicht auf die Verhältnisse, welche M Erbschaften eintreten
können, wo oft eine größere Zahl vön Gläubigern bcthciligt
st. Sodann finde ich auch die Eintragung aller AbschlagS-
tahlungen für das Publikum lästig, da ein Schuldner in den

Tagblatt de« Großen Rathe» «SS».
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Falle kommen kann, in einem Jahre mehrere Abschlagszahlungen
zu machen, so daß dann die betreffenden Titel immer auf der
Reise wären. Ich möchte deßhalb die Frist von 99 Tagen
auf ein Jahr verlängern und die Eintragung in die Grundbücher

bet Anlaß der Bereinigung der Steuerregister vornehmen
lassen, sonst werden den Betreffenden zu viele Kosten verursacht.

Berg er. ES ist mir leid, daß ich den Anträgen der
Herren Mösching und Rösti in Betreff des ersten Satzes deS
8 1 entgegentreten muß. Ich kenne auch etwas von Fristen,
namentlich habe ich gesehen, wie es geht, alS noch daS Gesetz
über Betreibung kleiner Schuldbeträge in Kraft war. Wenn
eine Zahlungsaufforderung erlassen wurde, sagte der Schuldner:
ich pressire nicht, ich habe zwei Monate Zeit; dann vergaß er.
daß ein GelisiagSbegehren beim Richter eingereicht werden
konnte; er bekam aber noch eine Frist und unterdessen wurde
oft der Geltsiag ausgeschrieben Ich glaube, eine Frist von
99 Tagen genüge. Wenn wir nicht Verwirrung in die Grundbücher

einreisten lassen wollen, so müssen wir daran fisthallen;
sie ist eher zu lang als zu kurz. Was bezweckt dieses Gesetz?
Ordnung in das Hypothckarwescn zu bringen, damit künftig
nicht eine Masse ungelöschte Forderungen in den Grundbüchern
erscheinen, damit „ich, wieder Avisbriefe über Avisbriefe erlassen
und kostspielige Revisionen vorgenommen werden müssen, die
39 - 49,999 Fr. kosten. Wenn Einer eine Abschlagszahlung
gemacht hat, so wird er eö gerne dem AmtSschreiber anzeigen,
damit er eS nicht noch einmal versteuern muß. WaS war der
Grund der Verwirrung, die sich bei der Grundbuchbercinigung
kund gab? Daß die Eingabe der gelöschten Grundpfandrechte
sehr oft unterlassen wurde; am Ende war gar noch der Titel
verloren gegangen. Ist eS dem Betreffenden nicht zu viel, beim
AmtSschreiber die Steuer zu reguliren, so soll eS ihm auch
nicht zu viel sein, die Löschung der abgelösten Pfandschülden
zu bewirken, namentlich gegenwärtig, wo jeder, der eine solche
Eingabe zu machen hat, ein Bneflein zu schreiben im Stande
ist. Ich könnte daher den Anträgen der Herren Rösti und
Möschlng durchaus nicht beipflichten. Wenn man eine Ordnung
haben will, so muß man sich diese Unbequemlichkeit gefallen
lassen. Mit den RedakiionSverbesserungen, welche Herr Regez
vorschlug, bin ich dagegen einverstanden.

Acbi. Bereits Herr Mösching hat darauf hingewiesen,
daß die Redaktion des zweiten Lemma des § t nicht genügt,
indem der Titel auch in der Hand eines Dritten liegen kann.
Herr Mösching saßt eS so auf, daß bei theilweisen Zahlungen
der Gläubiger für die Löschung sorgen müsse. Ich fasse eS

nicht so aus, sondern halte dafür, dieß sei Sache veS Schuldners,

sonst wäre der Gläubiger dafür gestraft, baß er Abschlagszahlungen

annimmt, während er die Tilgung deS ganzen
Kapitals verlangen kann. Um die Redaktion deutlich zu machen,
beantrage ich folgende Fassung des zweiten Lemma: „Fall»
der Pfandiitel dem Schuldner nicht herausgegeben werden
kann, sondern auS irgend einem rechtlichen Grunde in dem
Besitze des Gläubigers verbleibt, so ist dieser, und zwar bei
gleicher Strafandrohung, verpflichtet, den Titel dem
AmtSschreiber behufs Vornahme der Löschung zuzusenden."

Kurz, Oberst (den Präsidentenstuhl verlassend). Ich
erlaube mir auch einige Worte, obschon dasjenige, was ich sagen
wollte, im Wesentlichen bereits von Herrn Berger angebracht
wurde. Ich muß gestehen, die Anträge der Herren Rösti und
Mösching, welche dahin gehen, das Wort „theilweise" zu streichen,
scheinen mir nur geeignet, der Trägheit der Schuldner und der
Beamten Thüre und Thor zu öffnen. ES ist unumgänglich
nöthig, im Hypolhekarwcsen Ordnung zu halten, und es liegt
auf der Hand, daß keine Ordnung möglich ist, wenn nicht daS
Grundbuch zu jeder Zeit sagt, was der Betreffende schuldet.
Soll man sich der Gefahr aussetzen, später Prozesse und Schwierigkeiten

zu haben? Wer je Advokat war und Gelegenheit,
hatte, einen Blick in ein Geschäft zu thun, der weiß, wie viele
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schwierige Fragen zum Vorschein kommen. Eine Masse Kosten
werden dann die Folge davon sein, daß man zu faul war, die

Löschung zur rechicn Zeit vorzunehmen. Glauben Sie, wenn
dieß zur rechter Zeit stattgefunden hätte, es wäre eine Grund«
buchbereinigung nöthig gewesen? Nein. Es soll nach dem

Civilrechte lebe Abschlagszahlung gelöscht werden, aber eS ist

bisher nicht geschehen. Wollen Sie einmal Ordnung haben,
so machen Sie es, wie in der ganzen übrigen Welt, wo ein

geordnetes Hypothekarwesen besteht, daß die Zahlungen
eingeschrieben werden. Ks ist wahrhaft keine so außerordentliche
Mühe, wenn Jemand eine Abschlagszahlung gemacht hat,
und fast Jedermann hat in einem gewissen Zeitraume Gelegenheit,

sich an den Hauptort dcS Bezirks zu begeben, sonst kann

er schreiben und ein solches Brieflein tostet in der Regel nicht
über Rap. 5. Will man das nicht, so führe man ein, waS
in Frankreich besteht, daß jede Hypothek nach zehn Jahren
wieder eingeschrieben werden müsse, und ich stelle eventuel den

Antrag, daß derjenige, welcher nach Verfluß von zehn Jahren
seine Hypothek nicht erneuert, mit der Erlöschung der Hppothek
bestrast werde. Wirb die Löschung nicht ohne Ausnahme
vorgeschrieben, so gebe ich um das ganze Hypothekarwesen nichts,
wir kommen dann wieder in eine gräuliche Unordnung. Ob«
schon die Grunbbuchbereinigung angeordnet war, so erhielt ich

(ein Beweis, daß sie nicht überall gehörig durchgeführt wurde)
doch die Anzeige eines Forderungstitels zu Gunsten einer Jungfer
Fruling, die vor 1(19 Jahren schon gestorben ist. Ich mache die

Versammlung aufmerksam, daß die Löschung civilrechtlich
geboten ist, und wenn Sie dieselben aufheben würden, so würden
Sie dadurch eine Gesetzesbestimmung aufheben, die sehr wichtig
ist. Herr Mösching wird zwar nicht diesen Zweck haben, sondern
etwa sagen: wenn ihr eS nicht macht, so kommt ihr in keine

Buße! DaS wäre der Trägheit Vorschub geleistet. Im Ue«

brigen bin ich damit einverstanden, daß die Redaktion deutlicher
gefaßt und namentlich deutsche Ausdrücke ausgenommen werden.
Je länger die Fristen in einem Gesetze sind, desto mehr wird
vernachläßigt. Wie verhielt es sich mit der Einlösung deS

alten Geldes? Man glaubte, eS sei nicht möglich, die
Operation in so kurzer Zeit zu machen, und gerade in der kurzen
Frist gieng eS gut. Ich gestehe ganz offen, wenn ich eine

lange Frist vor mir habe, um etwas zu thun, so lasse ich eS

gewöhnlich liegen; ist die Frist aber kurz, so mache ich mich
daran und schaffe halbe Nächte, bis ich am Ziele bin. Ich
denke, Andere seien im nämlichen Spitale krank. (Der Redner
übernimmt wieber das Präsibium.)

Mösching Ich anerkenne die Kenntnisse deS Herrn
Oberst Kurz in Rechtssachen, aber wenn er so lange im Hy«
pothekarwesen gearbeitet hätte, so würde er vielleicht anders
reden. Ich will auch Ordnung im Hypothekarwesen und die

Löschung vorschreiben, aber bei Abschlagszahlungen möchte ich

nicht »och eine Buße festsetzen. Herr Kurz sprach sich nicht
darüber aus, ob auch bei bloßen Abrundungen von Kapital-
summcn eine Anzeige stattzufinden habe. Ich bin überzeugt,
daß unser Hypothekarwesen gehoben werben kann, ohne daß
daS Publikum zu sehr belästigt wird. Herr Acbi hat mich
irrig verstauben, wenn er glaubte, ich fasse die Sache so auf,
als solle der Gläubiger die Löschung besorgen.

Rösti. Ich finde, die Herren Berger und Kurz haben
sich ganz auf den Boden der Verhältnisse gestellt, wie sie vor
der Grundbuchbereinigung bestanden. Nachdem nun diese
stattgefunden hat, ist eine solche Verwirrung, wie sie früher
vorhanden war, nicht mehr möglich, auch wenn dieses Gesetz nicht
erlassen würde. Man hat aus den Vorneigen der genannten
Herren gehört, daß sie eben Rechtsgelehrie sind und nicht
Notarien. Man muß im NotarialSwesen unter dem Volke gearbeitet

haben, um die Verhältnisse würdigen zu können; in dieser
Beziehung hat Herr Mösching ein kompetentes Urtheil Im
Olnrlande werben die Zahlungen oft in so vielen kleinen Stößen
gelcistei, daß Fr. 10V als eine große Zahlung erscheint, und

dann wäre eS doch der Bevölkerung viel zugemuthet, wenn für
einige tausend Franken 18—20 Löschungen staltfinden müßten.
Ich frage: will man den ärmern Leuten, die sich Mühe geben,
alljährlich einen Theil ihrer Schulden zu tilgen, zummhen,
daß sie jedes Mal Umtriebe und Kosten wegen der Löschung
haben? Ich hoffe, dieß sei nicht der Fall. Will man die
Betreffenden noch büßen, wenn ihnen die Erfüllung der gesetz.
lichen Formalitäten nicht möglich ist? Ich glaube nicht. Ich
bitte die Versammlung sehr, gegen daS Publikum nachsichtig zu
sein. Wenn man größere Ortschaften im Auge hat, so mögen
die erhobenen Einwendungen anderer Mitglieder richtig sein.
Ich stelle eventuell den Antrag, für Abschlagszahlungen im
Betrage von Fr. 100 und weniger eine Ausnahme zu machen.

Steiner, Müller. Ich glaubte nicht, daß ich bei diesem
Paragraphen daS Wort ergreifen werbe. Dagegen machte ich
mir eine Notiz bezüglich des folgenden Paragraphen. Die
Herren Rösti und Mösching haben die Interessen ihrer LandeS-
theile im Auge, ich muß aber bemerken, wenn man alle theil«
weisen Zahlungen von der Verpflichtung zur Löschung auS-
nimml, so ist der Zweck der Grunbbuchbereinigung verfehlt.
Um aber den Bedenken der Herren Mösching und Rösti Rechnung
zu tragen, habe ich bei K 2 eine RedaklionSänderung notirt,
wodurch die Verhältnisse unbemittelter Leute, die z. B. einen
Kauf abschließen, berücksichtigt würden in der Weise, daß bei
Pfandschulven, die in festgesetzten und regelmäßig wiederkehrenden
Terminen und Abschlagszahlungen abgeführt werden, sofern
dieselben keine Unterbrechung erleiden, erst nach vollständiger
Tilgung der Hypothek die Löschung vorgenommen werden müßte.
Was die Kapitalabrunvung betrifft, von der Herr Mösching
sprach, so mache ich aufmerksam, daß wir seit langen Jahren
die neue Währung haben. Wer im Falle war, solche
Abrundungen zu machen, hatte schon lange Zeit dazu und wird
noch Zeit haben bis zur zweiten Berathung. Ich gebe zu,
daß daS Oberland mit besondern Schwierigkeiten zu kämpfen
hat. Bisher hatte man für die Löschungen ziemliche Kosten.
Um den unbemittelten Leuten zu Hülfe zu kommen, könnte man
am Schlüsse deS Gesetzes einen Zusatz aufnehmen, der einen
kleinen Tarif enthielte, welchen ich mir vorzuschlagen erlauben
werde. Dann weiß der Betreffende ebensogut, was er dem
AmlSschrelber zu zahlen hat, wie wenn er in'S Wirthshaus
gehl und achtbatzigen Weiw trinkt. ES bestehen immerhin noch
Unregelmäßigkeiten So werden noch immer Avisbriefe
geschrieben für die Eingabe von Pfandrechten, die nicht mehr
bestehen, und so den Gläubigern oder deren Nachkommen Kosten
verursacht. Ich wünsche deßhalb, daß von Seite der
Regierung durch ein KrejSschretben Abhülfe verschafft werde. Ich
unterstütze den Antrag des Herrn Aebi und stimme gegen den
Antrag des Herrn Mösching, denn dieser hätte die Folge, daß
der Staat in wenigen Jahren eine Ausgabe von Fr. 60-70.000,
die er für die Grunvbuchbereinigung nun zu machen hat, wieder
machen müßte, während die AuSgabe der Gläubiger eine noch
weit größere ist.

Regez schließt sich bezüglich deS zweiten Lemma dem
Antrage deS Herrn Aebi an.

Kurz, Oberst (den Präsidentenstuhl verlassend). Herr
Rösti machte dem Herrn Berger und mir daS Kompliment, wir
seien gute Juristen, aber vom NotarialSwesen verstehen wir
nichts. Ich mache aber die Herren auf etwas aufmerksam.
Dieses Gesetz wurde nicht ausgearbeitet, ohne Sachverständige
Männer zu Rathe zu ziehen. So sehr ich die Sachkenntniß
des Herrn Mösching anerkenne, so wird er mir auch zugeben,
daß Herr Amtsschreiber Grimm in Burgdors im Hypothekar«
wefen sehr bewandert ist. Nun bemerke ich, daß derselbe mit
der von Herrn Mösching angefochtenen Bestimmung einverstanden
ist und sie für nöthig hält. Ich führe diese Autorität an,
damit man nicht glaube, eS sei dieser Entwurf von Advokaten
gemacht worden, sondern daß auch andere Fachmänner die



gleiche Ansicht haben. Deßhalb konnten wir unS auf diesen

Standpunkt stellen. (Der Revner übernimmt den Vorsitz wieder.)

An der? gg. ES fällt mir sehr auf, daß Notarien sich

gegen diesen Artikel- aussprechen. Wenn wir Ordnung im
Hypoihekarwesen haben wollen, so müssen wir eine solche

Bestimmung im Gesetze aufstellen. Wir hatten bereits eine

Vorschrift darüber im Tarife von 1813, so weit eS die Gebühren
betrifft. Ich glaube, Herr Steiner habe das Wahre getroffen,
wenn er die regelmäßig wiederkehrenden, ohne Unterbrechung
folgenden Abschlagszahlungen berücksichtigen will. Ich wünsche
sehr, daß man es bet dem Grundsatze bewenden lasse, jede

Zahlung überhaupt solle und müsse im Grundbuche gelöscht
werden.

F

Aebi. Ich möchte doch den Herrn Berichterstatter ersuchen
den Antrag deS Herrn Mösching zuzugeben. ES läßt sich für
und wider viel sagen. Die einen Herren sind sehr grundsätzlich
und betrachten die Grundbücher gleichsam als eine Buchhaltung
für die Grundpfandforderungcn der betreffenden Gegend, so daß
man immer nachschlagen und das Gesuchte finden könne. Aber
man muß denn doch auch Rücksicht nehmen auf Verhältnisse,
wie sie in den oberländischen Bezirken bestehen. Herr Mösching
machte richtig auf die dort bestehenden kleinen Kapitalbeträge
aufmerksam, die oft nicht über 30—6(1 Fr. betragen, während
man in den untern Gegenden größere Kapitalzahlungcn zu
machen gewohnt ist. Aber eS gibt hier auch Fälle, wo man
kleinere Zahlungen macht. Vielleicht konvenirt eS dem Gläubiger,

dieselben in kleinen Stößen vorzuschreiben; dann müßte
der Schuldner jedes Mal beim AmtSschreiber die Löschung
besorgen lassen. Am schlimmsten ist es in den obern Gegenden,
wie z B. beim Verkaufe von Kuhrechten, bei Kapitalposten
von 10—15—20 Kronen, wobei für die kleinste Abschlagszahlung

die Löschung stattfinden müßte. Die Kosten betrugen oft
so viel, daß die Gebühren 6—10 °/<> der bezahlten Kapitalsumme
ausmachten. Das ist auch einwenig stark. Herr Mösching
verlangt nur, daß der Eigenthümer eines Grundstückes, wenn er
dieses veräußert, die Löschung der getilgten Pfandrechte besorgen
soll, und das scheint mir genügen zu sollen, indem das betreffende

Grundstück wieder ganz bereinigt in die Hände deS neuen
Erwerbers gelangen würbe. An Antrage deS Herrn Steiner,
welcher den Zweck hat, die Löschungsgebühren sehr niedrig zu
stellen, läge allerdings ein AuSkunftsmittel, aber ich möchte
nicht immer den Tarif abändern Sodann sind wir nicht sicher,
daß die Amisschreiber nicht mehr fordern, als sie sollten. DaS
find die Gründe, warum ich gegen den Antrag stimme.

Roth von Wangen unterstützt dagegen den Antrag deS

Herrn Steiner und zwar gestützt auf die Erfahrung, daß
einzelne Leute durch die hohen Gebühren sich verhindern ließen,
die Löschung zu besorgen.

Herr Berichterstalter. Ich erlaube mir vorerst eine

Bemerkung auf den Antrag deS Herrn Steiner bezüglich deS

Tarifs. Ich glaube, diese Frage hätte hier nicht berührt
werden sollen; eS wäre allfällig Gegenstand eines Zusatzartikels
am Ende der Berathung. WaS nun den § 1 betrifft, so

beantragte Herr Mösching die Streichung der Worte „oder
theilwcise" und wurde von anderer Seite unterstützt. Dagegen
wurden auch die Gründe, welche für den Antrag des Regic-
rungSrathcs sprechen, von mehrern Rednern unterstützt.
Entweder ober; entweder wollen Sie im Hypothekarwesen Ordnung

schaffen oder nicht. Gestatten Sie, daß bei Abschlagszahlungen

keine Löschung stattfinden müsse, so haben Sie die

gleiche Unordnung, wie früher, und es wäre dann besser, kein

Spezialgesetz zu erlassen, wenn man die bisherigen Uebelstände
nicht beseitigen will. Darin liegt sbcn das Uebel, daß die

Löschung nicht stattfand; deßwegen hat nun der Staat solche

Kosten, um wieder Ordnung in die Sache zu bringen. Man
hob namentlich vie Umständlichkeiten hervor, welche eintreten
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würden, wettn der Schuldner bei kleinen Abschlagszahlungen
die Löschung besorgen müßte. Ich glaube jedoch, daß bei
Grunvpfandschulden selten ganz kleine Abzahlungen erfolgen.
Läßt man Ausnahmen zu, so ist der Zweck deS Gesetzes wieder
verfehlt. Ich gebe zu, daß eS in einzelnen Fällen für den
Betreffenden schwierig sein mag, die vorgeschriebenen Formalitäten

zu erfüllen, aber die Nachschlagungsgebühren sind im
Allgemeinen nicht sehr hoch. Darin liegt jedenfalls kein
hinreichender Grund für Abänderung deS K 1, wenn man
überhaupt den Grundsatz anerkennt, daß Ordnung in der Sache
sein soll. Denn aus welchem Grunde und mit welchem Rechte
wollen Sie Einen, der eine Zahlung von 200 Fr. macht, zur
Löschung anhalten, dagegen einen Andern, der nur 100 Fr.
abzahlt, davon befreien? So könnte sich am Ende ein reicher
Schuldner mittels kleiner Abschlagszahlungen von der Löschung
im Grundbuche frei machen. Ich wünsche, daß der Große
Rath darüber entscheide. Ich könnte den Antrag des Herrn
Mösching unmöglich als erheblich zugeben, denn ich müßte bei
der Redaktionsberalhung wieder mit dem nämlichen Vorschlage
hieher kommen, den Ihnen heute die Regierung vorlegt. Ferner
wurde die Verlängerung der Frist von 90 Tagen auf sechs
Monate und auf ein Jahr vorgeschlagen. Ich glaube, drei
Monate seien hinreichend, um die Löschung vorzunehmen; unter
allen Umständen wäre die Frist eines Jahres zu lang. Im
ursprünglichen Entwürfe war dieselbe Frist auf 60 Tage
beschränkt, der Regierungsrath fügte 30 Tage bei, und ich glaube,
dieß genüge. WaS ist zu thun? Die Quittung ist auszustellen,

der Titel dem AmtSschreiber zuzusenden; von diesem
erfolgt die Löschung und Rücksendung deS Titels an den
Einsender. Dazu braucht man sicher nicht ein Jahr Zeit, eS
wäre dieß wieder eine indirekte Aufforderung zur Nachläßigkcit;
schon mit sechs Monaten ginge man zu weit. Ich könnte
daher auch diesen Antrag nicht zugeben. Den von Herrn
Mösching beantragten Zusatz zum ersten Lemma des § 1 halte
ich für überflüßig. Denn wenn auf einem Grundstücke haftende
Pfandrechte ganz oder theilweise getilgt werden, so muß die
Löschung derselben im Grundbuche stattgefunden haben, abgesehen
davon, ob die Veräußerung deS Grundstückes eintritt oder nicht.
Die GeseyeSvorschrift bezieht sich auf alle Fälle. Der Antrag
des Herrn Mösching könnte sogar zu Uebclständen führen,
indem ein Grundeigenthum unter Umständen sehr selten einer
Handändcrung ausgesetzt ist, wie z. B. Güterkomplere, die sich

Jahrhunderte lang vom Vater auf den Sohn vererben, waS
für den Wohlstand deS Landes und der Familie sehr gut ist;
in solchen Fällen würde dann die Bereinigung der Grund-
psandrechte vielleicht erst in einem Jahrhundert stattfinden.
Wollen Sie sich einer solchen Verwirrung aussetzen? Ich
möchte die Pflicht für Alle gleich machen und nicht Ausnahmen
gestatten. Bet der Redaktion dieses Artikels war auch die Rede
davon, eS den Notarien und Amtsnotarien unter Strafandrohung
zur Pflicht zu machen, daß sie bei allen Stipulations, welche
eine Aenderung deS pfandrechtlichen Verhältnisses enthalten,
davon sofort Anzeige machen und bei vorkommenden
Unregelmäßigkeiten den Fehlbaren zur Bestrafung anzeigen. Allein
man begnügte sich mit der allgemeinen Redaktion deS § 6.
Ich mache Sie noch aufmerksam, daß oft Notarien eine ganze
Reihe von Ueberbünden von Akt zu Akt übertragen haben, ohne

zu untersuchen, ob dieselben wirklich noch vorhanden seien.
WaS hingegen den weitern Antrag des Herrn Mösching be.

trifft, daß man den AmtSgerichtsschreiber als denjenigen
Beamten bezeichne, welcher in den im fünften Lemma bezeichneten

Fällen die Löschung vorzunehmen habe, so gebe ich denselben
als erheblich zu, um jeden Zweifel zu heben, und bin auch
damit einverstanden, daß man statt ,,ex oklicio" setze „von
AmteS wegen." Herr Aebi beantragte eine Modifikation des

zweiten Lemma, welche den gleichen Zweck hat, wie die Redaktion
deS Entwurfs, nur setzt er den Fall voraus, der Titel könne
auS irgend einem rechtlichen Grunde in den Besitz eines Dritten
gelangen. Ich gebe die Erheblichkeit dieses Antrages zu, obschou
yic Fälle selten eintreten, wo der Titel nicht mehr in der Hand
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des Gläubigers ist Herr RSsti stellte den Antrag, im dritten
Lemma die Frist für den Amtsschreiber von 14 auf 30 Tage
zu verlängern Ich gehe aber von der Ansicht auö. wenn der

AmiSschrctber den Titel gehörig bekommt, so könne er die

Löschung sicher innerhalb 14 Tagen vornehmen. Es ist daher

nicht der Fall, diese Frist auszudehnen. Im zweiten Lemma

möchte Herr Rösti den Fall vorsehen, wo der Schuldner von
der Ertöschung keine Kenntniß hat. Dieser Zusatz leuchtet mir
gar nicht ein. Das zweite Lemma setzt den Fall voraus, wo
der Pfandtitel dem Schuldner nicht herausgegeben werden kann,
sondern aus irgend einem rechtlichen Grunde im Besitze deS

Gläubigers verbleibt, dann sei der letztere verpflichtet, den Titel
behufs Vornahme der Löschung dem Ämtsschreiber einzusenden.

In diesem Falle ist eS ganz überflüßig zu untersuchen, ob der

Schuldner von der Löschung Kenntniß habe oder nicht. Dagegen
gebe ich zu, daß nach dem Worte „eines Gläubigers"
eingeschaltet werde „oder eines Dritten", um auch diesen Fall
vorzusehen. Der Schuldner befindet sich nicht in der Möglichkeit,
die Löschung zu besorgen, weil er nicht im Besitze des Titels
ist, so lange nicht die ganze Schuld getilgt wird. Herr Rösti
stellte ferner den Antrag, im drillen Alinea das Wort „Depo-
ncnten" zu ersetzen durch „Einsender". Ich gebe diesen Antrag
als erheblich zu, obschon eS mir scheint, man sollte beide

Ausdrücke aufnehmen, denn eS kann Fälle geben, wo man den

Titel nicht einsendet, wenn man z. B- am nämlichen Orte
wohn,, wo der Amlsschreiber seinen Sitz hat. Unter dem

Deponenten ist übrigens auch der Einsender verstanden. Auch
den Antrag des Herrn Regez, daß am Schlüsse deS fünften
Lemma die Worte beigefügt werden „und Frist", gebe ich als
erheblich z», damit die beireffenden Beamten wissen, in welcher

Frist die Sache geschehen soll. Nun komme ich wieber auf die

Frage deS Tarifs zu sprechen, die auch im RegierungSraihe

zur Sprache kam. ÄuS den von Herrn Aebi angegebenen

Gründe» abstrahirte man hier von der Aufstellung eines eigenen

Tarifs Ein solcher besteht bereits für alle Handlungen, die

in diesem Gesetze vorgesehen sind. Am Ende schafft man gar
keine neuen amilichen Handlungen, sondern man zwing, nur
die Bürger, in gewissen Fällen Handlungen vorzunehmen im
Interesse der Ordnung und des Kredites, damit nicht neuerdings

Unordnung und Kosten für den Staat entstehen. Warum
sollte alto hier ein neuer Tarif aufgestellt werden? Lieder

möchte ich eine vollständige Revision der bestehenden Tarife
vornehmen, indem die Erfahrung gelehrt hat, daß man durch
die. allerdings populäre, Herabsetzung der Tarifgebühren das
Gegentheil dessen erreichte, waö man bezweckte. Wenn Sie
nicht einen ordentlichen Tarif machen, was geschieht dann in
der Prarw? Daß man sich um den Tarif gar nicht mehr
kümmert. Warum werden die Ansätze überschritten? Weil sie

im Allgemeinen nicht honorig sind. ES gibt nur ein Mittel
,u bewirken, daß der Tarif nicht überschritten wird, indem man
honorige Ansätze macht Entgegen dem Grundsatze der Ge-
werbsfreiheil, fordert der Staat von gewissen Berufsarten, die

für sich lange Studien und große Opfer in Anspruch nehmen,
außer der Prüfung »och eine Parentgebühr, und tarirt die

Arbeiten der Betreffenden, während eS für die übrigen BcrufS-
arten keinen Tarif gibt. Ist eS billig, daß z. B. der Bauer
von der Thcurung der Lebensmittcl Profit ziehe, und im Großen
Ra'he dann verlange, daß eS nicht viel koste, wenn er bei

Einem etwas schreiben lassen muß? Ist eS billig, daß derjenige,
bei welchem ich etwaS kaufen muß, 100 °/g Gewinn habe,
während er nicht verpflichtet wäre, meine Arbeit gehörig zu
bezablen? ES soll eine vernünftige Belohnung der Arbeit
stattfinden, sonst »surpirt der Staat seine Gewalt, und mit
welchem Rechte? Wenn ich als Fürsprecher arbeite, mit welchem
Rechte will man mir den verlangten Lohn beschränken, oder
sagt man mir, ich sei ein Dieb oder weiß Gott was? Deßhalb

stellen Sie hier nicht wieder einen Tarif auf, wie bei

dem Gesetze über Schuldbetreibungen von geringem Werthe,
wo Niemand mehr die Betreibung besorgen wollte, so daß die

armen Leute nicht mehr zu ihrem Gelde gelangen konnten,

weil man dem Weibel zugemuthet hatte, für eine Gebühr von
100 Rp. 4—5 Stunden weit zu laufen, seine Funktionen
vorzunehmen und dann noch dem Gläubiger Rechenschaft zu geben.
Der RegierungSrath glaubt daher, man könnte allerdings eine
gänzliche Revision der Tarife vornehmen, aber spezielle
Aenderungen an denselben seien nicht zuläßig, indem die Gebühren,
wenn sie nicht überschritten werden, nicht zu hoch sind. Ein
darauf bezüglicher Zusatz wurde schon im Regierungsrathe
beantragt, aber wieder zurückgezogen. Lieber möge man durch
einen Anzug eine allgemeine Revision der Tarife veranlassen,
aber eher im Sinne der Erhöhung als der Herabsetzung.

Abstimmung!
Für den § 1 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für die vom Herrn Berichterstatter bean¬

tragte Ergänzung „
Für die von demselben zugegebenen Anträge „
Für Beibehaltung der Worte „oder theilweise"

im ersten Lemma 98 Stimmen.
Für Streichung derselben (Antrag deS Herrn

Mösching) 15 „
Infolge dieser Abstimmung fallen die auf den

nämlichen Punkt bezüglichen Anträge der
Herren Mösching und Rösti dahin.

Für eine Frist von 90 Tagen (im elften Lemma)
nach Antrag des Regierungsrathes Gr. Mehrheit.

Für eine längere Frist nach den Anträgen der
Herren G fell er und Rösti Minderheit.

Für eine Frist von 14 Tagen (im dritten Lemma)
nach Antrag des RegierungSratheS Mehrheit.

Für eine längere Frist nach Antrag deS Herrn
Rösti Minderheit.

Rösti zieht seinen eventuellen Antrag zurück.

§ 2.

Pfandschuldcn, die nach dem Amortisations- oder Annuitä-
lensystem zahlbar sind, dergleichen solche Pfandschulden, in
Betreff welcher der Zahlende einen pfandrechtlichen Rückgriff
auf einen Dritten hat (wie z. B. der Bürge aus den Untcr-
pfandSbesitzer. der Zahlende gegen einen oder mehrere Pfand«
rechtlich verhaftete Mitverpflichtele rc.) unterliegen der Löschung
bei der im § 1 angedrohten Geldstrafe erst nach vollständiger
Tilgung der Hypothek, resp, nach stattgcsundener Realistrung
aller hypothekarischen Regreßrechte. Bei inzwischen stattfindenden

Handänderungen oder Verpfändungen ist der stipulirende
AmlSnotar verpflichtet, im Vertrage anzumerken, wie viel nach
den Quittungen oder sonstigen LiberationSaklen an der Pfand-
schuld oder am Pfandrechte getilgt, resp, als getilgt in Abzug
zu bringen sei.

Herr Berichterstatter. Ich halte eS nicht für nöthig,
mich weitläufiz über diesen Paragraphen zu verbreiten, indem
erstens nicht angenommen werden kann, daß bei Pfandschulven,
die nach dem Amortisations- oder Annuitätcnsysteme zahlbar
sind, bei jeder Abschlagszahlung die Löschung stattfinden müsse.

Sodann versteht eS sich ebenfalls von selbst, daß bei Pfand-
schulden, in Betreff welcher irgend Jemanden ein Rückgriffsrecht

zusteht, die Hypothek nicht als getilgt betrachtet werden
kann, so lange nicht alle RückgriffSrcchte geltend gemacht worden
sind. So verhält eS sich in Fällen, wo ein Bürge am Platze
deS Schuldners zahlt und infolge dessen denjenigen des
Gläubigers einnimmt. Solche DrittmannSrechte müssen gewahrt
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werden. Treten inzwischen Handänderungen oder Verpfändungen

ein, so ist der stipulirende AmtSnotar verpflichtet, im
Vertrüge anzumerken, wie viel als getilgt in Abzug zu bringen sei.

Regez. Grundsätzlich bin ich mit dem 8 2 einverstanden,
jedoch erlaube ich mir einige Abänderungsamräge zu steilen,
und zwar erstens, nach dem Worte „Tilgung" einzuschalten
„der Pfandschuld," und dann die Worte „Hypothek" bis und
mit „Regreßrechte" zu streichen, weil sie mir unnölhig scheinen.
Ferner stelle ich den Antrag, vor dem Worte „Quittungen"
einzuschalten „ihm vorzuweisenden". Dann kann der AmlSnotar

sich darauf stützen. Wird die Quittung nicht
vorgewiesen, so wird er einfach anzeigen, der Verkäufer habe bloß
ausgesagt, daß so viel zu tilgen sei. Endlich stelle ich den

Antrag, nach dem Worte „getilgt" zu setzen „und in Folge dessen

in Abrechnung zu bringen ist."

Steiner, Müller. Ich habe den 8 l nicht in seinen

Grundlagen angegriffen, im Gegentheile, ich half denselben

aufrecht erhalten. Hier stelle ich den Antrag, den Eingang des

Paragraphen zu ergänzen, wie folgt: „Pfandschulden, die nach
dem Amortisations- und Annuiläiensystem zahlbar sind, die in
festgesetzten und regelmäßig wiederkehrenden Terminen und
Abschlagszahlungen abgeführt werden, sofern diese keine

Unterbrechung erleiden, ferner solche Pfaiidschulden, in Betreff welcher

u. s. w." Das Uebrige wie im Entwürfe. Obschon der Herr
Berichterstatter über diesen Antrag bereits den Stab gebrochen
hat, so glaubte ich doch denselben stellen zu sollen. Ich habe
kein Interesse daran, aber ich stelle den Antrag im Interesse
solcher Leute, die durch großen Fleiß und Sparsamkeit sich

Grundeigenthum zu erwerben suchen, «solche Leute haben nicht viel
baareS Geld zur Verfügung, und wenn mann ihnen nicht diesen

AuSweg gestallet, so wird ihnen die Möglichkeit genommen,
Grundeigenthum zu erwerben. Die von mir vorgeschlagene
Einschaltung hat den Zweck, ihnen diese Möglichkeit zu geben,
und sofern solche Abschlagszahlungen ohne Unterbrechung
geleistet werden, würde ich dem Schuldner diese Wohlthat zu
Theil werden lassen. Es ist eine sehr beschränkte Ausnahme,
die in einer Menge Fällen, welche die Herren Nösti und Mö-
sching im Auge halten, Abhülfe gewähren würde und namentlich

für das Oberland wohlthätig wäre.

Rösti Ich könnte mich persönlich ganz gut dem Antrage
deS Herrn Steiner anschließen, aber ich sehe zum Voraus, baß
er verworfen wird, um so mehr, als er eigentlich vorhin grundsätzlich

vcrvorfen worden ist, weil derselbe weiter ging als der

Antrag des Herrn Mösching. Ich nehme daher eventuell den

Antrag auf, nach dem Worte „Mitverpflichlete" einzuschalten:
„ferner solche Titel, an welche gemäß Stipulation derselben
jährlich Fr. 1W und weniger abbezahlt wirb." Ich bin im Ue«

brigen mir dem Grundsatze einverstanden, baß Pfandschulden,
die nach dem Annuitätensystem abbezahlt werden, ebenfalls
unter die Ausnahme fallen. Dieß ist namentlich für die obern
Gegenden wichtig, wo Abschlagszahlungen von Fr. 5l1—ivll,
sogar oft von Fr. 2V, geleistet werden. Was ist baS anders
als eine Abzahlung nach dem Amortisations- und Annuitäten,
system? Man soll daher armem Leuten nicht wegen jeder solchen
Kleinigkeit Kosten und Schwierigkeiten verursachen.

Mösching. Der s 2 enthält eigentlich nicht viel anderes
«IS was bei s 1 vorgeschlagen wurde. Das Amortisations-
system wird bei der Hypothckarkasse und auch bei andern Gläu-
bigern gehandhabt. Es fragt sich nur, ob kleinere Abschlags-
zahlungen überhaupt unter die Ausnahme fallen und es ist
nöthig, daß der Herr Berichterstatter sich darüber aussprcche.

Ich wäre damit einverstanden, und schließe mich den Anträgen
der Herren Rösti und Regcz an. Namentlich wünsche ich, daß
man die Fremdwörter fallen lasse, damit daö Volk es verstehe,

ragblalt »e« Großen Aathe« I»t».

32S

Berg er. Die Anträge der Herren Steiner, Rösti und
Mösching sind gerade das Nämliche, was bei 8 1 verworfen
wurde; nun will man es durch ein Hinkerthürlein wieder zur
Geltung bringen. Ich anerkenne vollständig, daß an demjenigen,
waS diese Herren vorbrachten, sehr viel Wahres ist, und daß
es für Schuldner, die ihre Bezahlungen in kleinen Beträgen
leisten, lästig werden kann, wenn sie jedesmal die Löschung
besorgen lassen müssen. Aber ich glaube, diese kleinen Abschlagszahlungen

sollen nicht wieder das Mittel sein, neuerdings
Unordnung in die Sache zu bringen, nachdem man die Revision
der Grundbücher mit großen Kosten hergestellt hat. Dazu kommt
noch ein anderer, sehr wesentlicher Grund. Wer zu der
Steuerverwallung in einer Beziehung steht, wird wissen, daß ein«
ganze Masse Briefe an Gläubiger und Schuldner erlassen
werden müssen; an den Glänbiger mit der Anzeige, das
Kapital der abgezogenen Schuld sei nicht angegeben worden,
an den Schuldner mit derselben Mittheilung. Nun würde die
Folge eintreten, daß eine große Menge Leute dem Richter zur
Bestrafung wegen Steuerverschlagniß übergeben werden müßten.
Wenn das Grundbuch darüber genauen Aufschluß gibt, waS
für Grundpfandforverungeu eristiren, so ist es für die Steuer.
Verwaltung angenehm, indem sie dann nur nachzuschlagen
braucht. Nimmt man aber die Anträge der genannten Herren
an, so tritt in Bezug auf die Steuerverhältnisse eine Schwierigkeit

mehr ein, und schon das soll ein Grund sein, diese
Anträge so wohl gemeint für die ärmern Grundbesitzer sie sein
mögen, nicht anzunehmen, sondern beim 8 2 zu bleiben.

Herr Berichterstatter. Hch habe mich über die Sache
bereits ausgesprochen, denn die Anträge der Herren Rösti uns
Steiner sind ungefähr das Gleiche, was vorhin beantragt
wurde. Dieselben würden dann auch in der Praris zu Uebel-
ständen führen. Denn angenommen, ein reicher Mann würde
für Fr. 5W.(M Grundeigenthum kaufen und jährlich Fr. 25,()iX)
daran abzahlen, so fiele er unter die von Herrn Steiner
beantragte Ausnahme, weil eS eine regelmäßig wiederkehrende
Abschlagszahlung wäre. Wenn aber eine Unterbrechung einträte,
waS gäbe es dann für eine Untersuchung? Es wäre fast
unmöglich, wieder in'S Reine zu kommen. Ueber den Antrag
deS Herrn Rösti will ich mich nicht weiter aussprechen, sondern
überlasse denselben dem Entscheide deS Großen Rathes. Die
von Herrn Regez beantragten Redaktionöveränderungen gebe
ich als erheblich zu, mit Ausnahme des Antrages, die Worte
„ihm vorzuweisenden" vor „Quittungen" einzuschalten. Wenn
man im Gesetze sagt, der stipulirende Amtsnotar sei verpflichtet,
alle getilgten Pfandrechte bei Handänderungen oder neuen
Verpfändungen zu notiren; so ist damit auch verbunden, daß er
die Vorweisung der Quittungen verlange. Wenn man den
dritten Antrag des Herrn Rege; annähme, so hätte es den

Schein, als würde man den Notar dieser Verpflichtung
entheben, die nöthigen Vorweise zu verlangen, um eine klare uns
genaue. Auseinandersetzung der pfandrechtlichen Verhältnisse
geben zu können. Man darf es auch nicht der Willkür der

Parteien überlassen, die Quittungen vorzuweisen oder nicht.

A b st i m m u n g:

Für den 8 2 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für die zugegebenen Anträge des Herrn Regez „
Für den nicht zugegebenen Antrag des Herrn

Regez (betreffend Vorweisung der
Quittungen) Minderheit.

Für den-Antrag des Herrn Steiner „
Für den Antrag deS Herrn Rösti „

84
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S 3.

Jeder, der infolge Abtretung, Hcirath, Erbgangs, Anweisung

oder auf irgend eine andere Weise eine grundpfändlich
versicherte Forderung erwirbt, ist ebenfalls bei einer Geldstrafe
von Fr 5—20 verpflichtet, innerhalb der Frist von neunzig
Tagen, von dem Tage an gerechnet, an dem die Erwerbung
stallgefunden, die Umschreibung der Pfandforderung auf seinen

Namen im Grundbuche anmerken zu lassen, zu welchem Ende
er den Pfandtitel mit sammt der Uebergangsurkunde (Abtretung,
Theilung, Anweisung rc.) dem betreffenden Amtsschreiber
vorzuweisen hat, der die Anmerkung inner der Frist von vierzehn
Tagen besorgen und die Akten dem Deponenten wieder zurückstellen

soll. -
Auf Verlangen ist der dritte Inhaber eines PfaudtitelS

auch in diesem Falle und zwar bei gleicher Strafe verpflichtet,
solchen dem betreffenden AmlSschreiber zuzusenden.

Die zwei letzten Alineas des § 1 finden in analoger
Weise auch hier ihre Anwendung.

Herr Berichterstatter. Hier handelt es sich um den

Fall, wo ein Titel in die Hand eines andern Gläubigers übergeht,
fei es durch Abtretung, Heiralh, Erbschaft oder auf irgend eine

andere Weise. Der neue Eigenthümer der betreffenden Pfand-
sorderung ist ebenfalls verpflichtet, innerhalb der im 8 1 be«

stimmten Frist die Umschreibung im Grundduche anerkennen zu
lassen. Um die Redaktion deutlicher zu machen, stelle lch den

Antrag, im Schlußsatze des ersten Lemma nach dem Worte
„Anweisung" einzuschalten: „oder mit einer im Forderungstitel
eingetragenen auf die UebergangSurkunbe sich stützenden nvta-
rialischen Bereinigung." Zu Begründung dieses Antrages
,ühre ich an, daß es oft mit Schwierigkeiten verbunden ist,

den Uebergangstitel zu erhalten, namentlich bei Erbschafren,
wo viele Erben vorhanden sind. Ich lege Ihnen diese Re-
daklivnSänderung vor, ohne dabei Anspruch auf genaue Kenntnisse

dieser Verhältnisse zu machen, indem die Hypoihekarver«
hältnisse bcS alten KantonStheils meinerseits nie Gegenstand
besonderer Studien waren und ich noch weniger Anlaß hatte,
darin zu praktiziren. Indessen ist es der Porschlag eines
erfahrenen Amtsschrcibcrs und ich empfehle Ihnen denselben zur
Genehmigung.

M ô schin g. Früher konnte man die Anmerkung im Grundbuche

besorgen lassen, wenn schon der Forderungstitel nlcht
vorgelegt wurde, sondern nur eine notarialische Bescheinigung.
Nun wird vom Herrn Berichterstatter eine ähnliche Modifikation

vorgeschlagen. Mir scheint, es genüge auch, wenn die

Bescheinigung eigenhändig ist. Sie wissen, daß oft Jemand
eine Obligation besitzt, die ursprünglich ohne Pfandrecht ist.
Später wird durch Peräußerung einer Liegenschaft ein Pfandrecht

eingeräumt; dessenungeachtet hat der Gläubiger nur die

ursprüngliche Obligation. Ich bin der Ansicht, eS würde die

Sache vereinfachen und erleichtern, wenn man den ^Ausdruck
„Pfandtttcl" ersetzen würde durch „Forderungstitel" und die

Worie „Abtretung, Theilung, Anweisung rc " durch den Satz:
„v.rsehen mit der erforderlichen Bescheinigung."

Steiner, Müller, unterstützt den Antrag des Herrn
Berichterstatters als eine wesentliche Ergänzung des § 3, namentlich

mir Rücksicht auf die Fälle, wo es sich um die Theilung
eures größern Vermögens handelt, um nicht den Hauptiitel
in mehrere AmtSschreiberejen senden und den Permögensverhält-
nissen eine unnöthige Publizität geben zu müssen.

Imer. Der Herr Berichterstatter sagte anläßlich des 8 1,
daß hier nicht der Ort sei, einen Spezialiarif für dieses Gesetz
auszustellen. Man kann ihn hierin nur unterstützen Er hat
über die Tarife seine Ansichten erklärt, allein die Perfassung
läßt eben dieselben nicht zu; man muß sich somit an daö halten,
was die Gesetzgebung vorschreibt. Der Herr Berichterstatter

hat aber auch gesagt, wenn eine Revision der Tarife beantragt
würde, so würde man sich an's Werk machen. Eine solche
Motion nun ist gestellt worden, sie stützt sich auf die
Verfassung von 1846, deren 8 93 die Sache behandelt, indem er
sagt: '„Den Staatsbehörden ist namentlich zur Pflicht gemacht
die folgenden Gesetze zu revidiren oder zu erlassen." Dann
werden die Gesetze aufgezählt und bei Ziffer 5. heißt es: „Die
Gesetze über die Emolumente in Prozeß Beireibungs - und
Notariatssachen." Dann fügt der Artikel hinzu, diese Revision
soll bis zum 1. Januar 1843 stattfinden. ES wurden die
Gebühren im Letreidungsverfahren revidirt, aber die im Notariats-
wesen noch nicht. Mit Bezug auf den vorliegenden Artikel
muß ich gestehen, daß er auf mich einen sonderbaren Eindruck
macht, und ich weiß eigentlich nicht, ob nicht der Finanzdircklvr
in dieser Frage den Stuhl des Berichterstatters einnehmen sollte.
DaS Gesetz macht mir nämlich den Eindruck, daß eS nicht daS
ist, was man eigentlich im Auge gehabt hat. Man wollte,
wie eS scheint, Bußen für den FiskuS schaffen und dem Staate
den Bezug der Steuern erleichtern. Wenn das die Absicht war.
so hätte man ein Sleucrgesetz machen, aber nicht die
Hypothekarregister reglementiren sollen. Ich halte dafür, die Besitzer
eines SchuldtitelS haben daS Recht, ihre Papiere dem
Amtsschreiber zu bringen, um sie eintragen zu lassen, damit wenn
eine Gantsteigerung ausbricht, der Gläubiger seinen Pfandbrief
am rechten Orte vorzeigt. Wenn man ihm aber daraus eine

Pflicht macht, indem man eine Buße darauf setzt, so begreife
tch den Artikel nicht; denn hieran bat Niemand ein Jnterresse
als der Gläubiger. Warum bann für ihn eine Pflicht daraus
machen, und eine Strafe daran knüpfen, wenn er es unterläßt?
Ich beantrage daher in erster Linie, den Artikel, in zweiter
Linie wenigstens die Buße zu streichen, für den Fall, daß der
Artikel beibehalten wird.

Rösti. Man scheint vorauszusetzen, daß in allen von 8 3
beschlagenen Fällen Schuldtitcl vorhanden seien, während der
§ 4 auch den Fall vorsieht, wo der Titel verloren gegangen ist.
Nun scheint mir, das sollte schon im 8 3 vorgesehen sein ES
können durch Drandunglück oder andere Zufälle Titel
verloren gehen, dessenungeachtet wäre man gezwungen, bei einer
Strafandrohung binnen 90 Tagen den Titel in der AmtSschrei-
berei vorzuweisen. Wenn der Titel verloren ist, so wird es
sich fragen, ob die Frist genüge, einen neuen Titel herzustellen.
Wer Ersahrungen im Nolarialswcsen hat, wird zugeben, daß
eine solche Frist oft nicht genügt. Ich verweise nur auf Fälle,
wo pfandrechtliche Verhältnisse außerhalb des Kantons, außerhalb

der ^chweiz in Frage kommen, und viele Formalitäten
zu erfüllen sind. Da aber bei 8 1 der Antrag auf Verlängerung

der Frist verworfen wurde, so will ich denselben hier
nicht wiederholen. Dagegen stelle ich den Antrag, am Schlüsse
des Artikels einen Zusatz des Inhaltes aufzunehmen: „In Fällen,
wo der Forderungs- oder Pfandtitel vermißt wird, kann der
neue Gläubiger verlangen, daß ihm eine nach den Umständen
nothwendige längere Fiist zur Einlage eines neuen Titels
gestattet werde."

Negez. Ich müßte mich gegen die Ansicht deS Herrn
Mösching auSsprcchen, daß nicht eine notarialische Bescheinigung
nöthig sei. Ich halte eine solche für nothwendig, damit irgend
eine Garantie vorhanden sei, daß die Bescheinigung mir dem
Titel übereinstimme. Ferner stelle ich den Antrag, am Schlüsse
des ersten Lemma das Wort „vorzuweisen" zu ersetzen durch
„einzuhändigen" und nach dem Worte „Deponenten" beizufügen
„oder Einsender". Wenn der AmtSschreldcr z. B. sich in einer
Gesellschaft befindet und ein Bürger ihm den Titel vorweist,
so behändigl Ersterer den Titel, dagegen gibt eS auch Fälle,
wo dieser dem AmlSschreiber eingesandt wird.

Bühl mann. Der 8 4 schreibt vor, daß alle auf die
Hypothekarverhältnisse bezüglichen Vorgänge sogleich bei ihrem
Stattfinden in dir betreffenden Pfandtitel eingetragen werden



sollen. Diese Bestimmung ist ganz zweckmäßig. Der Titel soll
die vollständige Legitimation VeS Pfandrechts enthalten; bis
dahin geschah es nicht immer. Indessen finde ich die vollständige
Eintragung aller Quittungen, Gläubigerwechsel u. s. w. nicht
ganz praktisch; es gäbe am Ende einen Titel, der ein Buch
bilden würde, und es wäre für den, der eS durchgehen müßte,
eine unangenehme Sache. Um den gleichen Zweck zu erreichen,
könnte man bei 8 3 eine kleine Einschaltung vornehmen. Hier
ist nämlich vorgeschrieben, baß in den betreffenden Fällen der
Pfandtitel mit der Uebergangsurkundc dem Amlsschreiber vor«
zuweisen sei. Wo soll nun der Amisschreiber die Anmerkung
machen? Im Grundbuche. Nun würde ich hier festsehen, daß
die fragliche Veränderung auch im Pfandtitel notirt werde.
Man würde also, statt es wörtlich einzutragen, wie es im § 4
vorgeschrieben ist, einfach sagen: laut Akt von dem und dem

Tage ist dieser Titel an den und den übergegangen. Deßhalb
stelle ich den Antrag, nach dem Worte „Anmerkung" am Schlüsse
des ersten Lemma einzuschalten „sowohl im Grundbuche als im
Forderungsiitel."

Mösching schließt sich dem Antrage deS Herrn Bühlmann

an.

Herr Berichterstatter. Ich gebe den Antrag deS

Herrn Rösti alö erheblich zu, daß man auch den Fall vorsehe,
wo der Titel vermißt wird. Auch den Antrag des Herrn
Regez gebe ich als erheblich zu, ebenso denjenigen deS Herrn
Bühlmann. Dagegen erlaube ich mir über den Antrag deS

Herrn Jmer einige Bemerkungen. Dieser Redner sagte, der
vorliegende Entwurf habe nur die Bedeutung, für den Fiskus
Geldbußen zu schaffen und der Finanzverwaltung die AuSmitt-
lung der Steucrverhältnisse zu erleichtern. Ich kann diese

Behauptung nicht begreifen; jedenfalls hätte sie bei der
Entscheidung der ElntretenSfrage angebracht werden sollen, nicht
hier. Herr Jmer soll wissen, daß durch ein Gesetz von 1852
eine Grundbuchdereinigung im alten KantonSiheile angeordnet
wurde, und daß, wenn dieselbe ihren Zweck erreichen soll, man
dafür sorgen muß, daß in Zukunft nicht mehr die alten Uebelstände

eintreten Wenn man nun diesen Hauptzweck deS

Entwurfes nicht begreifen will, so ist cê mir gleichgültig, aber
daß man denselben nicht begreifen könne, scheint mir unbegreiflich
Auch der Umstand, daß man dem Entwürfe einen Nebenzweck
zuschreibt, während alle Sachverständigen zur Erlassung eines
solchen Gesetzes drängten, ist für mich nicht maßgebend. Den
Antrag auf Streichung des § 3 halte ich nicht für zuläßig,
ebensowenig den Antrag auf Beseitigung der Buße. Wenn
man es dem guten Willen eines Jeden überlassen will, etwas
zu thun oder nicht, dann ist eS unnütz, irgend ein Gesetz zu
erlassen.

Abstimmung.

Für den § 3 mit oder ohne Abänderung Gr. Mehrheit.
Für Streichung desselben Minderheit.
Für die vom Herrn Berichterstatter vor¬

geschlagene Ergänzung des Artikels und
die von demselben als erheblich zugegebenen

Anträge Handmehr.

§ 4.

Bei einer Buße von Fr 5—2l) ist fortan geboten, alle
auf die Hypoihckenverhältnisse bezüglichen Vorgänge, wie
Quittungen und sonstige LiberationSakte, Gläubigerwechsel,
Konventionen über ZahlungS- und Zinsgedinge u. s. w. sogleich
mit ihrem Stattfinden in die betreffenden Pfandtitel selber ein-
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zutragen, ausgenommen natürlich den Fall, wo der Titel
verloren gegangen und somit eine Eintragung in denselben nicht
möglich ist lSatz. 10t 1 ff. C.).

Bei Quittungen und Liberation?» ist der Gläubiger, bei
Cesstonen und sonstigen Gläubigerwechseln der Abtreter oder
Uebergeber und bei allen andern dießfallstgen Akten find für
die Eintragung und Buße beide Kontrahenten verantwortlich.

Befindet sich der Titel in dritter Hand, so ist der Inhaber,
unvorgreiflich seinen privatrechtlichen Einsprachen, bei der gleichen
Strafe verpflichtet, denselben zum Behuf der zu machenden
Eintragung einem von dem betreffende» Aussteller zu bezeichnenden

Notar zu übergeben, der nach besorgter Eintragung den
Pfandtitel dem Deponenten wieder zustellt.

Uebrigens bezieht stH diese Vorschrift auch auf bloß theil-
weise Quittungen, Liberalionen, Gläubigerwechsel und sonstige
hypothekarische Verhandlungen. Auch die Abschlagszahlungen
nach dem Amortisations- oder Annuitätensystem, sowie die
Zahlungen unter Vorbehalt hypothekarischer Regreßrechte (8 2
oben) find derselben unterworfen.

Die zwei letzten Alineas des § 1 finden in analoger Weise
auch hier ihre Anwendung.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph behandelt
die Fälle, wo Veränderungen in den pfandrechtlichen Verhältnissen

eintreten, welche sogleich bei ihrem Stattfinden in die
betreffenden Pfandtitel einzutragen find. ES versteht sich von
selbst, daß bei Quittungen der Gläubiger, bei Cesstonen dagegen
der Uebergeber verantwortlich ist. Die einzelnen Bestimmungen
des 8 4 scheinen mir klar zu sein Natürlich wäre bei der
endlichen Revaktion auch hier den bei den vorhergehenden
Artikeln beschlossenen Anträgen Rechnung zu tragen.

Regez Vorausgesetzt, daß der 8 6 unverändert
angenommen werde, fängt es mir fast qn bange zu werden, wenn
der vorliegende Paragraph genehmigt werden sollte. Wenn ich
bedenke, welche Rolle der Notar im neuen Hypothekarwesen
übernimmt, so wäre es fast nothwendig, »ach dem Worte
„Notar" beizufügen „und Landjäger." Er wird wirklich zum
eigentlichen Polizeidiener gemacht, und eS geht sck absurckuiu.
Jeder Bürger weiß, daß eine Abänderung der Zinsgedinge
keine rechtliche Bedeutung hat, wenn der Zins nicht schriftlich
festgesetzt ist. Ich gebe dem Herrn Berichterstatter und dem
Großen Rathe zu bedenken, wohin die Bestimmungen dieses
Artikels führen. Ferner finde ich, die Fristen seien nicht
angegeben, und beantrage, im dritten Lemma nach dem Worte
„Eintragung" eine Frist von 30 Tagen einzuschalten. Was
mich aber hauptsächlich veranlaßte, das Wort zu ergreifen, ist
daS vorletzte Lemma. Das ist wichtig für die Hypothekarfasse,
andere Verhältnisse aber bestehen 1>ei andern Kassen, welche
ebenfalls Gelder nach dem Amorlisarionssysteme anlegen, wie
z. B. die Amtsersparnißkasse des NiedersimmenthalS Beim
Eingehen der Schuldverpflichtung wird ein Titel errichtet; die
Einlage darf nicht aufgekündel werden, bis das ganze Kapital
nebst Zins und allfälligen Kosten getilgt ist. Wenn nun bei
Annuitäten von 4—5—6 Fr. alles eingetragen werden muß,
so ist eS fast unmöglich das Gesetz zu vollziehen. Es ist wohl
zu unterscheiden: bet der Hypothckarkasse wird bei jeder Zahlung
abgerechnet, während bei den Ersparnißkassen in den Bezirken
der Kassier mit der Abrechnung nichts zu thun hat, bis das
Kapital vollständig getilgt ist.

S tu der. Der Herr Berichterstatter sagte, es verstehe
sich von selbst, daß bei Cesstonen der Uebergeber verantwortlich
sei. Nach meiner Ansicht versteht sich das nicht von selbst

Ich hätte just geglaubt, eS wäre derjenige, welcher den Titel
übernimmt. Daß der Abtreter im Interesse eines Andern die

Kosten tragen soll, kommt mir sonderbar vor. Der Uebernehmer
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hat das Recht, mit dem Titel zu machen, waS er für gut
findet; der Abtreter kann mit Recht nicht mehr verantwortlich
gemacht werden. Ich stelle daher den Antrag, der Uebcrnehmcr
solle verantwortlich gemacht werden.

Nösti. Ich stelle den Antrag, im ersten Lemma die

Worte „sogleich mit ihrem Stattfinden" zu streichen und zu
ersetzen durch „sobald möglich und längstens innert der Frist
von 90 Tagen." Ich begreife nicht, daß die Eintragung der

fraglichen Veränderungen sofort nothwendig wäre. Sie wissen
Alle, wie cS bei dergleichen Conventionen zugeht, daß man an
andern Orten zusammenkommt und den Titel nicht immer bei
der Hand hat. In solchen Fällen kommt mir die Androhung
einer Buße streng vor. Ich bin einverstanden, daß die

Eintragung geschehen soll, aber dann möchte ich doch eine Frist
dafür festsetzen und zwar die nämliche, wie für die Anmerkung
des Pfandrechts im Grundbuche.

Bühlmann. Wenn mein Antrag bei 8 3 angenommen
wird, so muß hier das Wort „Gläubigerwechsel" im ersten
Lemma gestrichen und dafür nach dem Worte „Zinsgedinge"
eingeschaltet werden: „mit Ausnahme der auf die Gläubiger
bezüglichen Borkehren."

Herr Berichterstatter. Ich gebe vorläufig den Antrag
deS Herrn Bühlmann als erheblich zu, obschon mir derselbe
nicht eine ganz nothwendige Folge deS vorhin gefaßten Be»
schlusseS zu sein scheint; aber die Sache ist der Untersuchung
werth. Ebenso bin ich mit der Bemerkung deS Herrn Rösti
einverstanden, daß es zu streng sein mag, die sofortige
Eintragung von Verhandlungen zu verlangen, die manchmal mit
Schwierigkeiten verbunden sind. Die Aufnahme eines Termins
ist ganz im Einklänge mit den übrigen Bestimmungen deS

Gesetzes; man hat dann wenigstens einen Anhaltspunkt. Ueber
die Länge der Frist kann ich mich nicht sofort erklären; 90
Tage erscheinen mir etwas lang, 39 Tage würden genügen.
Ich gebe eine Fristbestiinmung im Allgemeinen zu. Dagegen
bin ich mit dem Antrage des Herrn Siuber nicht einverstanden,
und scheint eS mir natürlicher, daß derjenige, welcher einen
Titel besitzt, denselben nicht weiter abtrete, bevor er die gesetzlichen

Formalitäten erfüllt hat, so gut als bei Quittungen und
Liberalivnen es ebenfalls der Gläubiger ist, welcher für die
Eintragung der Quittung auf den Pfandtitel zu sorgen hat.
Mit Ausnahme dieses letzten Antrages gebe ich die übrigen
Anträge als erheblich zu. Um den Bemerkungen des Herrn
Negez Rechnung zu tragen, könnte man im vierten Lemma vor
dem Worte „Amortisations-" einschalten „eigentlichen."

Stuber zieht seinen Antrag, als auf einem Irrthum
beruhend, zurück.

Der 8 4 wird mit Erheblicherklärung der zugegebenen
Anträge durch das Handmehr genehmigt.

8 5.

Die Bestimmungen dieses Gesetzes haben allzumal nur
flrafpolizciliche Bedeutung und präjudiziren in keiner Weise
über die civilrechtliche Gültigkeit der betreffenden Verhandlung.

Regez Gestützt auf eine Aeußerung, die ich mir im
Anfange der Berathung erlaubt, möchte ich auch hier eine
Modifikation der Redaktion beantragen in der Weise, daß daS
Wort: „präjudiziren" in einen deutschen Ausdruck umgewandelt
und daS Ende des Paragraphen an die Spitze desselben
gestellt werde. Ich schlage daher folgende Redaktion vor: „Un-

vorgreiflich der civilrechtlichcn Gültigkeit der betreffenden
Verhandlung haben die Bestimmungen dieses Gesetzes nur
strafpolizeiliche Bedeutung."

Der Herr Berichterstatter giebt den Antrag des Herrn
Regez als erheblich zu.

Der 8 5 wird mit Erheblicherklärung der neuen Redaktion

durch daS Handmehr genehmigt.

8 6.

Die Notarien, AmtSnolaricn und Amtsschreiber sind von
Amtes wegen verpflichtet, über die genaue Beobachtung dieses
Gesetzes zu wachen, und ihnen bekannt werdende WiderHandlungen

gegen dasselbe gehörigen OrtS zur Bestrafung anzuzeigen.

Herr Berichterstatter. Ich habe hier nur zu bemerken,
daß eS dem RegierungSrathc nothwendig schien, den Noiarien,
Amtsnotarien nnv Amisschreibern die Pflicht aufzuerlegen, über
die genaue Beobachtung dieses Gesetzes zu wachen. Man sprach
von Landjägern, und ich gestehe, daß es vielen Notarien
widerwärtig vorkommen mag, Wiverhandlungen zur Bestrafung
anzuzeigen Indessen ist es wirklich gut, daß man diejenigen
bezeichne, welche sich besonders dazu eignen, die Vollziehung deS

Gesetzes zu überwachen. DaS ist der Zweck deS vorliegenden
Artikels.

Mösching. Der Herr Berichterstatter hat allerdings die
Notarien und Amtsnotanen als diejenigen bezeichnet, welche
geeignet seien, über die Befolgung dieses Gesetzes zu wachen,
aber ich möchte von der Strafandrohung abstrahircn. Ich stelle
den Antrag, die Worte „Notarien und AmtSnolarien" hier zu
streichen.

M atth y S. Ich glaube, cS werde durch den 8 6 zwischen
Notarien und Bürgern ein Verhältniß eingeführt, das der
Natur der Sache widerspricht. Ein Bürger kommt zu einem
Notar, fragt ihn um Rath, legt ihm seine Titel vor; der Notar
machi die Entdeckung, daß einer GesetzeSvorschrifl nicht Genüge
geleistet ist, und nun soll derselbe von Amtes wegen verpflichtet
sei», gegenüber dem betreffenden Bürger zum Ankläger zu
werden. DaS geht nicht. Es widerspricht der Moral, daß
ich den Bürger, welcher mir daS Zutrauen schenkt, venunziren
müsse. Etwas Anderes wäre eö, wenn es sich um ein
Verbrechen, um einen Mord handeln würde. Hier entwürdigt
man daS Notariarsweseu. Dagegen mögen Sie die AmlS-
schreiber und die betreffenden Beamten dazu verpflichten, dafür
zu sorgen, daß daS Gesetz vollzogen werde. Aber legen Sie
den Notarien nicht die Verpflichtung auf, gegenüber ihren
Klienten zu Denunzianten zu werden.

Regez. Herr Matthys hat mir ganz auS dem Herzen
gesprochen. ES entwürdigt den Stand; der Notar ist dann
mehr Polizeidiener. Wenn die gesetzgebende Behörde früher so

wett ging, eine Ausnahme zu machen, so machen Sie dieselbe
nicht zur Regel. Bringen Sie nicht den Notar in eine Stellung,
daß er jeden Augenblick dem Bürger gegenüber als Denunziant
auftreten müsse.

Herr Berichterstatter. Ich begreife diese Bemerkungen
sehr gut, und sobald die Notarien und AmtSnolarien nicht
geneigt sind, Widcrhandlungen gegen das vorliegende Gesetz
anzuzeigen, so gebe ich die Erheblichkeit der von den Herren
Mösching und Matthys beantragten Modifikationen zu. Anders
gestaltet sich daS Verhältniß der Amtsschreiber, welche von



Amtes wegen ihre Stellung einnehmen. Die Notarien und
AmtSnotarten kann man nicht als Staatsbeamte betrachten,
daS ist ganz richtig, obschon Herr MalthyS seinerseits auch zu
weit ging. Denn in der Gesetzgebung ist der Grundsatz
allgemein anerkannt, daß ein Fürsprecher oder Notar, der unter
dem Schutze seines EideS um Rath gefragt wird, den Betreffenden

nicht nur nichi zu denunziren hat, sondern nicht einmal
vor Gericht darüber Zeugniß geben muß. Es ist mir in meiner
PrariS als Advokat vorgekommen, daß man mir vollständige
Geständnisse von Verbrechen ablegte, aber unter dem Schutze
meines EldeS, und ich machte keinen Gebrauch davon.
Deßwegen geht Herr MatthyS zu weit, wenn er behauptet, man
mache den Notar zum Denunzianten. Aber ich begreife das
Gefühl, dem mehrere Redner Ausdruck gaben. Anders ist die

Stellung des AmtsschreibenS, welcher die öffentliche Kontrolle
führt. Wenn ihm WiderHandlungen zu Gesichte kommen, so

hat er die Pflicht, solche anzuzeigen. Auf die Redaktion des
Artikels trete ich jetzt nicht näher ein.

Der g 6 wird mit Erheblicherklärung der zugegebenen
Modifikation durch das Handmehr genehmigt.

8 7.

Dieses Gesetz erstreckt sich bloß auf den alten Kantonstheil,
sowie auf den Amtsbezirk Biel und die mit dem Amtsbezirk
Büren vereinigten Gemeinden des neuen KantonStheilS.

Dasselbe tritt auf den
in Kraft und ist in die Sammlung der Gesetze und Dekrete
aufzunehmen.

Herr Berichterstatter. Es ist ganz natürlich, daß
dieses Gesetz nur da seine Anwendung findet, wo die
Grundbuchbereinigung stattgefunden hat.

N egez beantragt die Streichung des WörtchenS „bloß"
in der ersten Zeile und zwar mit Rücksicht darauf, daß die

Gesetzgebung deS neuen KantonStheil sich auch auf den Amtsbezirk
Biel und auf einen Theil des Bezirks Büren erstreckt.

Der Herr Berichterstatter giebt diesen Antrag als
erheblich zu.

Der z 7 wird mit Erheblicherklärung der zugegebenen
Modifikation durch das Handmehr genehmigt.

DaS Präsidium eröffnet nun die. Umfrage über allfäl-
lige Zusatzanträge.

Steiner, Müller. Ich habe bereits angedeutet, daß ich
im Falle sei, eine» Zusatzartikel zu beantragen. Der Herr
Berichterstatter stellte zwar demselben nicht ein günstiges
Prognostikon, indem er sehr einläßlich darzuihun suchte, daß die

Aufstellung eineS besondern Tarifs hier nicht am Orte sei.

Dessenungeachtet bringe ich einen solchen. Ich habe zwei
Zusatzartikel zu beantragen. Der erste besteht darin, daß in
Zukunft die wörtliche Einschreibung von Quittungen, Cesfionen,
UnterpfandSentlastungen u. dgl. zu unterlassen sei, die Vorweisung
der Originaltiiel sammt obigen Akten und die Ausstellung von
bezüglichen Zeugnissen in's Grundbuch und in den Originalakt
genügen soll. Es besteht kein Gesetz, welches daS bisher in
den Amtsschreibereien befolgte Verfahren vorschreibt. Wie

Tagblatr de» Großen Rothe» isss.

entstand dasselbe? Durch ein Kreisschreiben des Regierungs«
raihes, wahrscheinlich durch die Amisschreiber veranlaßt. Es
sollte genügen, die Handänderungcn, DienstbarkeitS- und Ver«
pfändungsverlräge einzuschreiben. Jeder, der eine Handänderung

eingeht, würde den Titel einsenden und die Handänderung

anmerken lassen; ähnlich würde man mit den Löschungen
getilgter Grundpfanvrechte verfahren. Wenn Jemand mir
einem Tilel in die Amlsschreiberei kommt, so ist es nicht nöthig,
daß die Quittung mit allen Klauseln eingeschrieben werde,
sondern der AmiSschrelber hat sich zu überzeugen, daß die Quittung

ächt sei, van» bescheinigt er die Löschung. Bisher wurden
alle diese Akten eiligetragen, entweder in besondere Manuale,
oder in die Grundbücher selbst, was eine Weitläufigkeit der
Grundbücher zur Folge hatte, welche die Uebersicht sehr
erschwerte, so daß dieselben die größten Archive bilden. Da kein
Gesetz diese weitläufige Eintragung aller Akten vorschreibt,
sondern ein KreiSschrerben des JustizralheS von 1323, so sind
wir gegenwärtig, da wir uns mit einem solchen Gesetze
befasse», durchaus befugt, ein einfaches und übersichtliches
Verfahren herzustellen. Diesen Zweck suche ich durch einen Zu-
satzartikel zu erreichen, welcher denn auch meinen zweiten
Antrag auf Erlaffung eines Tarifes für alle diese Geschäfte des
AmischreiberS und zwar mit einem einheitlichen Ansätze unterstützt.
Was hatten wir bis jetzt? Der Herr Berichterstatter argu-
meniirle damit, man solle nicht immer durch Aufnahme von
Spczialbestimmungen in die Einheitlichkeit der Gesetzgebung
hinelnflicken. Wenn er dieser Einheitlichkeit daS Wort reder,
fo bin tch ganz damit einverstanden Er erinnerte gestern
gegenüber einem französischen Abgeordneten an die lambeaux
«le legislature, die man durch die Spezialgesetze bekomme.
Ich mache die Versammlung nur aufmerksam, daß wir diese
lambeaux bereits haben, daß der Tarif von 43l3 bereits in
Fetzen ist. Es heißt in diesem Tarife, für Löschungen dürfen
die Ämtsschreiber 3 Batzen fordern; durch Kreisschreiben des
RegierungsralheS vom l2. Januar 13-4-4 wurde diese Bestimmung
bMlligt durch die Weisung, für die Einschreibung der Löschungen
fei nur 3 Batzen zu beziehen. Aber wenn man das Oberland
abrechnet, gehen Sie im Kantone herum, und suchen Sie die
AmtSschreibereien, wo die Löschungen mit 3 Batzen bezahlt
werbe»; man muß sie mit der Laterne suchen. Ich habe hier
eine beglaubigte Abschrift deS erwähnten Kreisschreibens, nach
welchem der Amisschreiber für die Einschreibung des Libéra-
tivnstitels in das AblösungSmanual von jeder Seite 2 Batzen,
für die Bescheinigung der Löschung überhaupt, abgesehen von
der Zahl der gelöschten Posten, im Grundbuche 3 Batzen
beziehen darf. Wenn es dabei bleiben würbe, so gienge eö noch,
aber eS kommt, in der Wirklichkeit viel höher zu stehen, oft auf
das Doppelte, ein Umstand, der namentlich das Schulden-
bäuerlein schwer trifft. Wenn'er beim Amtsschreiber ist und
man ihm hohe Gebühren fordert, so darf er nichts sagen.
Wer will große Herren vor den Kopf stoßen? Deßhalb ist
es am Orie, hier eine entsprechende Bestimmung aufzunehmen.
Ich möchte daher auf die wahren gesetzlichen

'

Bestimmungen
zurückkommen. Ich hätte Anstand genommen, einen Ansay
vorzuschlagen, wenn nicht Herr Anderegg bereits auf den Tarif

von 18l3 hingewiesen hätte. Um den bisherigen Uebel-
ständen entgegenzutreten, ist es nöthig, einen einheitlichen Au,
satz aufzustellen. Ich will durchaus nicht sämmtlichen AnuS-
fchretbern zu nahe treten, aber im Laufe der Zeit wurde durch
verschiedene KrelSschreiben, die theilweise nicht einmal sich in
des offiziellen Sammlung befinden, manches geändert.
Man vereinfachte die Sache durch die Grundbuchbercinignng,
welche den Staat Fr. 60 —7l)MU kostet; sie kostet die
Eigenthümer ver Titel, welche eingegeben werden mußten, vielleicht
einpaarmal so viel, weil sie für jeden Titel Gebühren zu
bezahlen haben. In Zukunft weisen wir durch dieses Gesetz den
Amtsschreibern eine Menge Verrichtungen zu und zwar unter
Strafandrohung. DaS Gesetz hat nun die Folge, daß man
für eine Kaufrestanz, für die man früher einmal die Löschung
zahlte, die Gebühr nun vielleicht zehn-, zwanzigmal entrichte»
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muß. ES tritt also einerseits Vereinfachung der Verrichtungen
für die Amlsschreiber ein, andererseits entsteht eine Goldgrube
für einzelne Beamte. Der Herr Berichterstatter bemerkte, eS

sei unbillig, daß solche Arbeiten tarirt werden, während für
die Produkte des Landwirthes kein Tarif bestehe. Damit
verhält es sich anders DaS Gedeihe» der Erdäpfel hängt nicht
vom Landwirthe ab. Die Einen sagen, Gott der Herr, die

Andern, die Natur gebe sie, und je nach dem Gedeihen richten
sich die Preise. Anders verhält eS sich mit der Arbeit eines

Schreibers. Der Arbeiter ist seines Lohnes werth, aber man
soll dafür sorgen, daß das Publikum nicht zu sehr hergenommen
werde. Ich fasse das Angebrachte in den Schlußsah zusammen:
für die Amtsschreiber ist durch das Gesetz gesorgt, sorgen Sie
durch Genehmigung meines zweiten Antrages auch für die

Bevölkerung.

Herr Berichterstatter. Da man auf die Untersuchung
der Sache großen Werth setzt, so will ich den Antrag des Herrn
Steiner als erheblich zugeben, um zu uniersuchen, wie es mit
den von ihm angerufenen KreiSschrciben stehe, und um die Dis.
kussion nicht nunöihigcr Weise zu verlängern WaS die Tarirung
der Berufsarbeilen betrifft, so verstand ich daruntrr nicht
Behörden und Beamte, sondern die Notarien. Wenn für die

Einen freie Konkurrenz besteht, so sollte man sie auch sür die
Andern einräumen.

Mösching. Der Antrag des Herrn Steiner wurde auf
so gewandte Weise vorgebracht, daß eS schwer hält etwas da>

gegen einzuwenden; indessen habe ich doch einige Bedenken und
erlaube mir sie hier auszusprechen. ES wäre allerdings eine

Ersparniß, wenn die von Herrn Steiner vorgeschlagene
Vereinfachung bei der Einschreibung durchacführr werden könnte.

Aber wenn der Betreffende dann die Quittung verlöre, so hätte
er Alles verloren und nichts mehr in den Händen. Auch bei

Gläubigerwechseln, bei Handänderungen würden Uebelstäude
eintreten, und so trage ich großes Bedenken, von der bisherig!»
Einschreibung abzugehen. Nach der uisprünglichen Vorschrift
waren die Löschungökosten aus 3 Batzen restgetetzl, aber damals
war die Einschreibung anderer Aktenstücke nicht vorgeschrieben
bis zum Jahre 1820. Man kann doch den Amlöschreibern
nicht zumulhen, daß sie die Quittungen und Abtretungen uneul-
geldlich einschreiben. Nach meiner Ansicht ist eS nicht zum
Erschrecken, wenn man die bisherigen Gebühren bestehen läßt.

Matthys. Der erste Antrag deS Herrn Steiner geht
dahin, Handänderungen u. dgl. weder wörtlich noch auSzugS-
weise in das Grundbuch einzutragen. Ich halte dafür, dieser

Antrag soll nichl erheblich erklärt werben, lrotzvem daß der
Herr Berichterstatter denselben'als erheblich zugab. Ein For-
derungstitel kann verloren gehen und es handelt sich um die

Legitimation der Forderung, nach 50—100 Jahren kommen
grundpfandrechtliche Verhältnisse zur Erörterung. Wo hat man
dann die Quelle, aus welcher die Wahrheit geschöpft werden
kann? Es ist das Grundbuch, und wenn die Urkunde in
demselben nicht eingetragen ist, so haben sie keine Quelle mehr,
indem die betreffenden Personen, welche dabei mitwirkten,
unterdessen gestorben sind. Das Grundpfaudrechl würde dgrch
eine solche Bestimmung nicht gesichert, sondern geschwächt. Ich
möchte daher von dem erwähnten Antrage avstrahircn. WaS
den zweiten Antrag des Herrn Steiner betrifft, so erkläre ich:
ich war nie AmtSschreiber und begehre eine solche Stelle nicht.
Aber ich sage Ihnen, Herr Steiner hat Ihnen nicht alles
gesagt, was zur Löschung gehört. Was kann für die Löschung
gefordert werden? Für die Löschung enthält der Tarif eine
Gebühr von 45 Rappen, für das LöschungSzeugniß eine solche
von 53 Rappen, zusammen also Fr. t. 03 Herr Steiner setzt

nun voraus, es mangle nichts als aus dem Titel anzumerken :

laut Quittung so und so ist so viel bezahlt worden Er
vergißt, daß die Löschung in das Manual eingetragen werden muß,
in welchem der Titel eingeschrieben ist. Der AmtSschreiber

muß also dasselbe nachschlagen, und dann, wenn Ordnung
herrschen und nicht alles verpfuscht werben soll, vorwärts
gehen bis auf die Gegenwart, vielleicht 20—30 Folianten
nachschlagen und wiederholt die Aenderung anmerken, und für
diese Mühe ist eine Gebühr von 1 Franken und 3 Rappen
nicht der Art, daß deßwegen die Vertreter deS BernervolkcS in
Allarm gesetzt werden sollen. Wenn wir gute Beamte haben
wollen, so müssen wir sie gehörig bezahlen, sonst bekommen Sie
den Ausschuß auS dem Notariatsstande zu AmtSschreiber».
Schon lange wich man bei der Erlassung einzelner Gesetze von
den allgemeinen Bestimmungen ab, schon lange hätte man eine
Gcsetzesrevision vornehmen sollen, daher möchte ich nicht bei
jedem Anlasse von den allgemeinen Vorschriften abweichen.
Wenn einmal eine Notariatsordnung erlassen wird, dann stelle
man einen allgemeinen Tarif auf, aber nehme man nicht in
jedes Gesetz eiwaS auS den allgemeinen Tarisvorschriften auf.
AuS diesen Gründen stimme ich auch gegen den zweiten
Antrag des Herrn Steiner

Steiner, Müller. Ich bin genöthigt, einige Worte auf
die Einwendungen des letzten Redners zu erwiedern. Herr
MallhyS deutete an, als hätte ich meinen Antrag so dargestellt,
um die gesetzgebende Behörde deS KantonS in Allarm zu bringen.
Ich stelle es Ihrem Urtheile anheim, ob dieß der Fall, ob nicht
vielmehr der Ton, welchen Herr MatihyS anschlug, dazu
geeignet wäre. Herr Maithys warf mir vor, ich hätte nicht
alleS gesagt, waS zur Löschung gehöre. DaS gebe ich zu,
deßhalb wünschte ich, daß der Autrag nur erheblich erklärt werden
möchte, und begründete ich denselben so, wie eS eben ein Müller
kann, die Sache wird dann näher untersucht werden. Herr
Matthys behauptet, die Einschreibung sämmtlicher Akten sei

nöthig, sie habe bisher schon stattgefunden. Trotzdem, daß dieß
geschehen, habe ich unlängst in der „Berner-Zeitung" einen
Arttkel gelesen, der gewiß von hochgestellter Seile herrührt und
unser Hppoihekarwesen so darstellt, alS wäre eS nichts nutz,
und doch kann ich erklären, daß ich dasselbe tür ein sehr solide«
und gutes halte, und daß ich der Ansicht bin, eS werde durch
meinen Antrag nicht verschlimmert. Wir können eS vielleicht
durch die Einrichtung eines Katasters zur Stufe der Vollkommenheit

bringen. Mit der Einschreibung vieler Akten ist lange
nichl alles gemacht. Wenn der AmtSschreiber das Löschungs-
zeugniß in das Grundbuch und in den Titel einschreibt, waS
ist dann noch nöthig, die Quittung rc. einzuschreiben? DaS
hat früher nicht bestanden. Ich will nicht weitläufiger sein,
die voi berathenden Behörden haben Anlaß genug, die Sache
zu prüfen; ich kann mich leicht unterziehen; ick habe dabei
nicht ein persönliches Interesse, sondern ein allgemeines im
Auge.

Rösti. Ick habe bezüglich des ersten Antrages des Herrn
Steiner auch einige Bedenken, indessen möchte ich doch denselben
erheblich erklären lassen, um die Sache näher zu untersuchen.
WaS den zweiten Antrag desselben Redners betrifft, so muß
ich gestchen, daß ich nun, nachdem die Anträge, welche Herr
Mösching und ich gestellt haben, nicht erheblich erklärt worden
sind, demselben vollständig beistimme. Das Ding kostet, eS

geht nicht mit einem halben Fränklein ab, sondern eS kostet
wenigstens über ein Fränklein. Wenn man wegen jeder
Kleinigkeit in die Amisschreiberei laufen und Löschungskosten zahlen
muß, wenn man dazu vielleicht Porto u. s. w. zu «ragen hat,
so finde ich denn doch, man sollte einen gewissen Maßstab
aufstellen. Wer täglich unier der Bevöklerung lebt, hat gewiß
mehr Erfahrung als solche, die in den fraglichen Verhältnissen
nicht verkehre». Ich unterstütze daher beide Anträge des Herrn
Sieiner

Berger. Ich muß den Antrag deS Herrn Steiner,
welcher sich auf die Einschreibung der Akten bezicht, vollständig
unterstützen aus einem einfachen Grunde. Wenn sich die Sache
nur auf ein Kreisschreiben stützte, so glaube ich, die Regierung



werde sie in der Form eines GesctzeSvorschlageS hieher bringen.
Wie wichtig eS ist, kann ich an einem Betspiele nachweisen.
Eine Person, die nach Amerika ausgewandert ist, stellte einem
Manne eine Vollmacht aus bezüglich der Verwaltung ihres
Vermögens; der Betreffende gerirt sich wenigstens in solcher
Stellung und nahm Handlungen vor, die auf daS Vermögen
jener Person Einfluß hatten. Dieser Fall zeigte, wie
nothwendig die genaue Anmerkung aller Veränderungen ist. ES
ist sehr wichtig, daß die Quittungen wörtlich da stehen. Wenn
die bisherige Einrichtung daher nur auf einem Kreisschreiben
beruht, so wünsche ich, daß der fragliche Antrag erheblich
erklärt werde, indem ich überzeugt bin, daß die Regierung dann
mit dem Vorschlage kommen wird, die Sache gesetzlich zu
machen. Herr Rösti hat namentlich die kleinen Kapitalzah-
lungen im Auge. Wenn die Posten klein sind, so läßt man
einige zusammenkommen, dann gibt eS eine größere Summe,
welche bereinigt wird.

Herr Berichterstatter. Ich habe die Anträge des Herrn
Steiner als erheblich zugegeben, um die Sache näher zu unter,
suchen, und erlaube mir von meinem Standpunkte aus nur
noch eine allgemeine Bemerkung. Ich glaube, der erste Antrag
des Herrn Steiner gehört eigentlich gar nicht hieher. Wollen
Sie hier über die Grundsätze entscheiden, nach welchen die

Grundbuchführung eingerichtet sein, in welcher Form die Akten
gemacht werden sollen? Ich will gerne untersuchen, wie weit
die bisherigen Einrichtungen eigentlich gesetzlich seien. Ich
glaube aber nicht, daß wir bei Anlaß der Berathung eines solchen

SpezialgesetzeS in daS Detail der Grundbuchführung eintreten
sollen. DaS gehört nicht in dieses Gesetz, welches nur eine

strafpolizeiliche Bedeutung hat. Ich bezweifle indessen, daß die

ganze Grundbuchführung lediglich auf einem Kreisschreiben
deS Regierungsrathes beruhe, wie Herr Steiner sagte. Ebenso
verhält es sich mit dem Tarife. Man sollte nicht bei jedem
Anlasse an den Tarifansätzcn rütteln, da man weiß, welche
Verantwortlichkeit die AmlSschreiber haben. DaS sind meine

Ansichten, ich gewärtige nun Ihren Entscheid.

A b st i m m u n g.

Für den ersten Antrag deS Herrn Steiner Gr. Mehrheit.
» „ zweiten » „ „ „ » »
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ich diese Redaktion erheblich erklären lassen, um sie dem
Regierungsrathe vorzulegen. Ich glaube, die Nothwendigkeit einer
solchen Bestimmung bedürfe keiner weitern Begründung.

Anderegg unterstützt den Antrag deS Herrn
Berichterstatters mit der Erklärung, daß er einen Zusatzartikel als s 3
im nämlichen Sinne zu stellen beabsichtigt habe.

Der Antrag wird durch daS Handmehr erheblich erklärt.

Rösti. Ich bin so frei, noch zwei Zusätze zu beantragen.
Der eine geht dahin: wenn die in diesem Gesetze ausgestellten
Fristen nicht genügen, so soll vom Gerichtspräsidenten eine
Verlängerung derselben eingeräumt werden. Mein Antrag auf
Verlängerung der Fristen wurde bei g l verworfen. Ich machte
die Versammlung aufmerksam, daß es Fälle gibt, wo die im
Gesetze eingeräumten Fristen nicht genügen und wo es denn
doch zu streng wäre, sofort die Buße anzuwenden Um diesem
Uebelstande abzuhelfen, schlage ich die Aufnahme des erwähnte»
Artikels vor. Treten keine solche Fälle ein, so schadet derselbe
nichts, gibt es aber solche Fälle, dann wird man nicht bestreiken,
daß er nothwendig sei.

Herr Berichterstatter. Ich halte dafür, eS wäre besser,
diesen Antrag nicht erheblich zu erklären, sonst komplizirt er
daS Gesetz. Man räume eine gehörige Frist ein. binnen welcher
dem Gesetze Genüge geleistet werden kann. Aber wenn dieselbe
nicht genügt, es dem Ermessen des PolizeirichterS anheimzustellen,

ob er eS für zweckmäßig halte, eine Verlängerung
eintreten zu lassen, dazu könnte ich nicht hanbbieten. Warum
setzt man solche Fristen fest? Damit binnen einer bestimmten
Zeit Ordnung in die Sache gebracht werde. Warum dann
noch die Einräumung einer nachträglichen Frist der Willkür
deS Richters überlassen? Man muß der Sache einmal et»
Ende machen Eine solche Bestimmung würde die Anwendung
deS Gesetzes sehr erschweren uno ich spreche mich daher gegen
den fraglichen Antrag aus.

Der Antrag deS Herrn Rösti bleibt in Minderheit.

Herr Berichten statter. Ich muß Sie noch auf ein
Lücke deS vorliegenden Gesetzes aufmerksam machen, daS nur
für die Zukunft berechnet ist und erst nach der zweiten Berathung

in Kraft treten kann. ES ist daher nothwendig, daß
auch für die Zwischenzeit von der Jnkrastlretung des Gesetzes
über die Bereinigung der Grundbücher bis zum Zeitpunkte der

Erlassung duseS Gesetzes eine Bestimmung ausgenommen werde.
Deßhalb beantrage ich folgenden Zusatzartikel: „Bei Pfand-
schulden, die seit t. Zunius 1853, als dem Zeitpunkte des

Inkrafttretens deS Gesetzes über Bereinigung der Grundbücher,

ganz oder theilweise abbezahlt worden, over sonstige Erlöschung
gefunden, oder bei welchen irgend ein Gläubigerwechsel
eingetreten, ist die Löschung der Pfandrechte oder die Anmerkung des

Gläubigerwechsels, wen» solche nicht bereits staltgesunden, sofort
vorzunehmen Zu diesem Behufe sind die Betreffenden Schuldner

oder Gläubiger, resp, die Inhaber der Tiiel, verpflichtet,
solche binnen der Nachfrist von drei Monaten dem AmlSschreiber

zuzustellen, bei der hievvr bestimmten Siraffolge von Fr. 5—10.
Der AmlSschreiber hat dle Löschung oder die Anmerkung deS

Gläubigerwechsels innerhalb der Frist von 1-1 Tagen zu
besorgen und den Titel dem Deponenten wieder zurückzustellen."
Vielleicht ist hier die Frist etwas zu kurz und könnte man sie

verlängern. Ich schlage sechs statt drei Monate vor, nur möchte

Rösti. Ich habe allerdings nicht erwartet, daß der Hen
Berichterstatter meinen Antrag zugeben werde, er wird
wahrscheinlich auch diesen nicht zugeben; ich habe überhaupt wenig
Glück bei ihm. Indessen suche ich meine Pflicht gegenüber
meinen Wählern zu erfüllen und beantrage noch die Aufnahme
des folgenden Zusatzartikels: „Die in diesem Gesetze
aufgestellten Strafbcstimiriuiigen kommen während der ersten zwei
Jahre erst zur Anwendung, wenn die Fehlbaren nach vorheriger
Mahnung von Seite deö AmlSschreiberS oder eines andern
Beamten ihre Pflicht nicht erfüllen." Ich sehe voraus, daß
mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in kurzer Zeit eine große
Masse Fehlbarer «erzeigt und dem Richter überwiesen werden
Sie können hier schon Gesetze machen, aber nicht jedermann
hat Zeit, in denselben alle Tage herumzustöbern. ES wurde
von anderer Seite aufmerksam gemacht, wie es in Stcueran-
gelegenhciten geht, daß eine große Zahl von Schuldnern, die

theils aus Unkcnntniß, theils aus Rachläßigkeit Schuldposten
abziehen, für welche der Gläubiger kein Pfandrecht angibt, vor
den Richter kommen und in die Buße verfällt werden So
wird eS auch hier gehen. Viele Leute werden eS mit den
Fristen nicht so genau nehmen, wie daS Gesetz; nach einiger
Zeit kommt eine Vorladung und man riSkirt wegen jeder Klei-



nigkeit in eine Buße von 5-20 Fr. zu verfallen. Das dünkt
mich etwas streng, und es scheint mir, man sollte die Straf»
bestimmungen erst nach zwei Jahren in Kraft treten lassen,

nachdem die betreffenden Beamten Gelegenheit gehabt haben,
die Leute aufmerksam zu machen. Dann erst kann man mit
einigem Grunde sagen, dieselben haben Zeit gehabt, ihre Pflicht
zu ersüllen.

Herr Berichterstatter. Ich glaube, dieser Antrag sei

schon der Form nach unter keinen Umständen zuläßig. Es steht

Ihnen frei, allfällig bei der zweiten Berathung daS Gesetz erst

nach zwei Jahren in Kraft zusetzen, aber die Strafbestimmungen
allein auf zwei Jahre zu suspendiren, ist nicht zuläßig. Man
würde die Leute verpflichten, etwas zu thun, ohne sie im
Unterlassungsfälle strafen zu können. Indessen scheint man es

mit den Besorgnissen auch zu weit zu treiben. ES handelt sich

um Strafen von Fr. 5—20, eine Strafe, die klein ist im
Bergleiche mit den Strafandrohungen anderer Gesetzgebungen, welche
die Unterlassung einer Formalität mit dem Verlust der
Ansprache bedrohen. Es handelt sich hier nicht um ein Strafgesetz,

welches den Landmann mit Zuchthaus bestraft. Wie
lange müßte man warten, bis alle Leute daS Gesetz auswendig
gelernt hätten? Etwas anderes ist es, wenn Jemand bei der
zweiten Berathung den Gedanken anregt, ob eine kleine
Verschiebung der Jnkrafttrelung des Gesetzes überhaupt zweckmäßig
sei, bis das Publikum sich mit dem Gesetze vertraut gemacht
habe; eine Frist von zwei Jahren wäre aber zu lang. Der
Aistrag des Herrn Rösti kommt mir ungefähr so vor, wie wenn
Jemand vorschlagen würde, das neue Strafgesetzbuch zwar in
Kraft zu setzen, aber die darin enthaltenen Slrafbestimmungen
noch auf zwei Jahre zu suspendiren. Deßhalb kann ich die

Erheblichkeil nicht zugeben.

R östi. Der Herr Berichterstatter hat meinen Antrag irrig
aufgefaßt. Er gehl nicht dahin, die Jnkrafttrelung des Gesetzes
zwei Jahre lang zu verschieben, vielmehr soll dasselbe unmittelbar

nach der zweiten Berathung in Kraft treten, die
Slrafbestimmungen aber erst nach Verfluß von zwei Jahren. Ich
will, daß der Betreffende zuerst daran erinnert werde, was er

zu thun hat, und wenn er es dessenungeachtet zwei Jahre lang
nicht thut, dann bin ich einverstanden, daß die Buße eintrete.
Ich möchte eben demjenigen, welcher die Gesetze nicht sofort
liest, wenn sie erscheinen, Gelegenheit geben, gemahnt zu werden.
Die Anspielung auf das Strafgesetz finde ich sehr unpassend.

Herr Berichterstatter. DaS Gesetz soll gehörig
bekannt gemacht werden. Wie kann der Amtsschrciber die Leute
mahnen? Wie kann er wissen, welche Handänderungen,
Gläubigerwechsel, Abzahlungen überall stattgefunden haben, ohne
daß die Leute es ihm anzeigen? Deßhalb, weil man bisher
den AmtSschreibereicn nicht die gehörigen Eingabe» machte,
war es nöthig, dieses Gesey zu erlassen; ohne Slrafbestimmung
wäre es aber nichts.

Der Antrag deS Herrn Rösti bleibt in Minderheit.

2) Eine Interpellation des Herrn Großrath von
Erlach:

a. wegen Nichtbesetzung vakanter StabSoffizierstel.len
bei den Spezialwaffen;

t). wegen des Standes der zu liefernden Artilleriepferde
und der dafür abgeschlossenen Verträge.

3) Folgender Anzug deS Herrn Sessler und 25
anderer Großräthe:

„Die Unterzeichneten nehmen die Freiheit, Ihre Aufmerksamkeit

auf das Brandassekuranzgesetz vom lt. Dez.
1852 zu lenken und Ihnen den Antrag zu stellen, dasselbe
einer Revision zu unterwerfen.

„Unsere Hauptgründe sind folgende:
„Wenn daS Brandassekuranzwesen monopolisirt sein soll,

so ist daS System vollständig durchzuführen, während daS
erwähnte Gesetz nur den Muth hat, die Versicherung bei fremden

Gesellschaften zu verbieten, nicht aber denjenigen, jeden
Bürger zur Versicherung seiner Mobtlien und Immobilien zu
verpflichten. Daraus folgt, daß die Versicherungsprämien
namentlich mit Rücksicht auf die Unvollständigkeit der Entschädigung

(von 4/5) zu hoch zu stehen kommen. DaS
Brandassekuranzgesetz hat aber noch den großen Fehler, daß namentlich
bei Gewerben, die große Gebäulichkeiten und Waarenvorrälhe
erheischen, der abzuziehende '/§ in vielen Fällen daS eigene
Kapital der Unternehmer Mehr alS aufzehren würde. Das
Gesetz stellt somit die Industrie bloß, während es sonst die
Tendenz des Staates ist, die Industrie zu fördern.

„Eine Revision, wobei auch noch die Frage der freien
Konkurrenz gegenüber der Monopolisirung erörtert werden
könnte, scheint daher den Unterzeichneten zeitgemäß/-

(Folgen die Unterschriften.)

Schluß der Sitzung: 1»/, Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. F aßbind.

Hierauf läßt der Herr Präsident noch verlesen:

1) Ein Schreiben des Herrn Generalprokurator R.
Herrmann, welcher mit Verbankung deS ihm neuerdkigs erwtesenen
Zutrauens, die Annahme der Wahl erklärt.
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Sechste Sitzung.

Samstag den 29. Oktober 1859.

Vormittags um 8 Uhr.

Unier dem Vorsitze deö Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Anderes, Christen;
Jeannerat, Sign und Theurillar; ohne Entschuldigung: die

Herren Aebi, Affolier, Jakob; Wähler, Johann; Bärtschi,
Blösch, Bürki, Burger, Bützbergcr, Burn, Carlin, Choparv,
Eorbat, Engemann, Feller, Fischer, Flcury, FreiburghauS,
Friedli, Fr.; Gfcller, Christian; Gfeller, Niklaus; Girardtn,
Großmann, v. Grünigen, v. Gunien, Ghger, Hermann, Heß,
Hoser, Hvffmeyer, Jmboden, Jmhoof, Benedikt; Jnbermühle
in Amsolvmgen, Jngvtd, Käser, Karlen, Jakob; Kasser, Keller,
Knechlenhofer, Wilhelm; Knuchel, König, Köhler, Kohli, Koller,
Lehmann rn Lvtzwyl, Lehmann, Daniel; Loviat, Lüthy, Marquis,
Meyer, Morel, Moser, Jakod; Müller, Kaspar; Nägeli,
Oeuvray, Pallain, Prudon, Reichenbach, Fried.; Rohrer,
Roffeler, Röthlisberger, Jsak; Röthlisberger, Johann; Röth-
lrSberger, Maihias; Roihenbühler, Ryser, Sahli, Schmalz,
Schmied, ÄndreaS; Schneeberger, Joseph; Scholer, Schori,
Fried.; Schrämli, Schürch, Seiler, Siegenlhaler, Spring,
Steiner, Jakod; Sterchr, Steriler, Streit, HiervnimuS; Trorler,
Widmer, Wüihrich, Wyder und Zwahlen.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Projekt-Gesetz

betreffend

die Fristbestlinmnng für die Beschwerdeführung gegen
die regierungsstatthalteramtliche Passation von
Vormundschaftsrechnungen

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Betrachtung, daß die auf den 1. Oktober 1347 erfolgte
Aufhebung der Fristen zur Beschwerdesührung gegen die
regierungsstatthalteramtliche Passation einer VormundschaftS-
rechnüng Unsicherheit in daS VormundschastSwesen gebracht hat
und die VormundschaftSbehörden und Vögte unnöihiger Weise

TagtlaN des Großen AatheS t«sv.
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auf Jahre im Zweifel darüber läßt, ob sie für abgeschlossene
Vormundschaftsverwaltungen definitiv entlastet seien oder noch
verantwortlich erklärt werden; in Betrachtung ferner, daß zur
Beschwerdeführung gegen eine regierungsstatthalteramtliche
Passation prozessualische Fristen eben so nöthig sind, wie zur
Einlegunss von Rechtsmitteln gegen andere erstinstanzliche
Urtheile von Administrativ- und Gerichtsbehörden,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

besch ließt:

8 1.

Wer gegen die regierungsstatthalteramtliche Passation
einer VormundschafiSrechnung Beschwerde führen will, hat inner
der Nolhfrist von 14 Tagen, von der Eröffnung der Passation
an zu zählen, dem Regierungsstatthalteramte, welches die
Passatton vorgenommen, von seinem Vorhaben Anzeige zu
machen.

Diese Anzeige geschieht entweder mündlich auf dem Re«
gierüngsstatthalteramte, in welchem Falle der Regierungsstatthalter

sie in das Audienzmanual protvkollirt und darüber auf
Verlangen ein Zeugniß ausstellt; oder aber schriftlich, auf dem
Wege der Notifikation, durch den Weibel.

8 2.

Der Regierungsstalthalter bestimmt der beschwerdefüh-
renden Partei eine angemessene Frist, innerhalb welcher sie ihm
die Akten geordnet und geheftet nebst der aUfälligen Beschwer-
deschrift^ einzureichen hat. Den intcressirten Parteien gibt
er, je nach den Umständen, Einsicht oder abschriftliche
Mittheilung der Beschwerde und bestimmt ihnen zugleich eine
angemessene Frist zur schriftlichen Eingabe ihrer Gegenbemerkungen,

worauf die Einsendung der Akten an den Regierungö«
rath- erfolgt.

Die Versäumniß einer durch den Regierungsstatthalter
anberaumten Frist wird als ein Verzicht auf die Vorkehren
ausgelegt, welche die säumige Partei zu treffen hatte.

s 3.

Der Regierungsrath ist befugt, jede ihm geeignet
scheinende Ergänzung der Akten zu veranstalten und entscheidet
auf den Vortrag der.Direktion der Justiz und Polizei endlich.

8 4.

Dieses Gesetz tritt auf tnn
in Kraft und ist sowohl durch die Aufnahme in die Sammlung
der Gesetze und Dekrete als durch die Einrückung in das
Amtsblatt bekannt zu machen.

Vom Regierungsrathe genehmigt und mit Empfehlung vor
den Großen Rath gewiesen.

(Folgen die Unterschriften.)

(Erste Berathung,)
'

O->

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter.

Durch die Einführung des neue» Civilprozesses wurde
daS Gesetz über das Verfahren in Administrativstreitigkeite»
vom 6 Juni 1818 aufgehoben, worin die Bestimmungen über
den Rekurs enthalten waren für diejenigen Fälle, wo die Parteien

Gründe zu haben glaubten, von der Passation der Vor«
mundschaftörechnung durch den Regierungsstatthalter die Sache
vor obere Behörde weiter zu ziehen. Für die Erklärung des
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Rekurses war eine Frist von 14 Tagen, für die Ausführung
desselben eine solche von 30 Tagen eingeräumt. An die Stelle
veS aufgehobenen Verfahrens trat kein neues Gesetz, denn der

8 57 deS Gemeindegesetzes von 1852 bezieht sich nicht auf die

Passation der Vormundschaftsrechnungen. Ebenso beziehen sich

vie §§ 56 und 58 nur auf Beschwerden in Sachen der laufenden

Verwaltung. Die Passation einer VormundschaflSrechnung

kann aber nicht als ein einfacher Akt der laufenden Verwaltung
betrachtet werden. Man hatte also keine Rekursfrist mehr,

und was war die Folge? Daß oft Jemand den Rekurs gegen

die Passation einer VormundschaflSrechnung erst nach Verfluß
von 5-8-10 Jahren erklärt hat, unv daß die obere Behörve
sich auf kein Gesetz stützen konnte, den Rekurs als verspätet zu

erklären. DaS ist ein Zustand, der aufgehoben werden muß.

Was ist die Rechnungspaffation nach dem Civilgesetze anders,

als ein rechtskräftiges Urtheil? Ist eS nun zweckmäßig, daß

es gestattet sein soll, gegen ein ersttnstanzlicheS Urihetl, das

erst rechtskräftig wird, wenn Niemand dagegen appellirt, zehn

Jahre lang den Rekurs zu erklären? Das Gesetz sagt, die

Passation diene zur Entladniß des VogteS und der Vormund«
schaftsbehörde. Cine Sache mag administrativer, civilrechtlicher,

strafrechtlicher Natur sei», so wird, wenn ein Rekurs überhaupt
zulässig ist, in der Regel dafür eine kurze Frist festgesetzt, damit
die Beteiligten einmal »rissen, woran sie sind, damit der erst-

instanzliche Entscheid nicht zehn Jahre lang im Ungewissen

bleibe, so daß man am Ende nach dem Tode des Vogtes noch

den Rekurs gegen irgend eine Handlung desselben ergreifen
könnte. Das ist um so nothwendiger, als die Vogteien bet

uns nur zwei Jahre dauern. Deßhalb glaubte die

Justizdirektion, dem Regierungsrathe diesen Entwurf vorlegen zu

sollen, und zwar gestützt auf die Erfahrung, indem es schon

Fälle gab, wo der Rekurs erst nach Verfluß einer Reihe von

Jahren erklärt wurde. Die Verwaltungsbehörde hatte nicht die

Befugniß, von sich aus eine Frist zu bestimmen. Die Ano«

malie ist, um so auffallender, als unser Ctvilgesetz nicht

nur die Weilerziehung an den Regierungsrath, sondern auch

das Recht einräumt, in gewissen Fällen die Revision zu
verlangen, welche aber die Rcchnungspassaiion als definitiv
voraussetzt. Wenn nun die Rekurse, klärung gegen die rcgierungs«
statthalteramtliche Passation erst nach zehn Jahren erfolgte, so

würde die Frist fur Revision fast auf das Doppelte
hinausgeschoben. Das sind Zustände, die in die Länge nicht bctoe-

halten werden sollen. Der Entwurf geht von dem Standpunkte
aus, wenn eine Partei gegen die Passation einer vormunv-
schaftlichen Rechnung den Rekurs erklären wolle, so habe er

seinen Willen dazu binnen einer kurzen Frist kund zu thun;
daher wird eine Frist von 14 Tagen vorgeschlagen unv zwar
nach Analogie deS Gesetzes von 1818. Ich Halle diese Frist

für genügend, da sie schon in der frühern Gesetzgebung

bestand, und erst im Jahre 1847 bei Aufhebung des betreffenden

Gesetzes aufgehoben wurde. Wenn man indessen eine etwaS

längere Frist wünscht, so habe ich nichlö dagegen, denn eS läßt
sich nicht übersehen, daß die Verhältnisse zuweilen weitläufig
unv schwierig zu ermitteln sind. Der Zweck, welchen die vor-
beraihendc Behörde im Auge hat, ist der, daß ore Sache binnen

ermr bestimmten Zeit lhre definitive Erledigung finde. In
Crvilsachen besteht eine Frist von 10 Tagen sur die

Rekurserklärung; das Gemeindegesetz setzt erne solche von 14 Tagen
fest; das Gesetz über das Verfahren bei Slreiligkclten wegen
öffentlicher Leistungen enthält dieselbe Bestimmung. Ich
verfuhr also hier in analoger Weise. Geschieht die RekurSeikiärung
mündlich, so har vA RegierungSstaltyalier dieselbe sofort zu

prolokolliren; schriftlich findet dieselbe durch eine Nolifikauvn
statt, wie in Civilsachen. Eine weitere Fristbeftimmung für das

übrige Verfahren ist nicht mehr nothwendig, denn ore Ersah-

rung lehrt, daß bei Rechnungspassalivnen die Verwickeliften
Verhältnisse in Betracht kommen können Ich könnte Ihnen hiefüc
Fälle aus dem Jura anführen. Der Regierungsstatthaller hat
also dem Rekurrenien eine Frist zu Einrclchung des Memorials
zu bestimmen. Die Sache wirb der Gegenpartei mitgetheilt,

und gelangt dann an den RegierungSrath. Diese Behörde,
welche von AmteS wegen über die Interessen der Pupillen zu
wachen hat, soll nicht an die ihr gemachten Vorlagen gebunden
sein, sondern von sich aus jede ihr nothwendig scheinende
Vervollständigung der Akten anordnen können. Eine solche Be
stimmung findet sich schon im Gesetze über öffentliche Leistungen.
ES liegt in der Stellung der Administrativbehörde, den
wirklichen Sachverhalt möglichst wahrheitsgetreu zu konstatiren.
Bei Civilstreitigkeiten kann Einer oft wegen eincS Formfehlers
seinen Prozeß verlieren und in großen Schaden kommen; die

Verwaltungsbehörde soll nicht so sehr an die Form gebunden
sein, sondern alle Beweismittel anwenden, um die materielle
Wahrheit zu ermitteln. Erfolgt binnen der eingeräumten Frist
keine Rekurserklärung, dann ist die Rechnungspassation einem
rechtskräftigen Urtheile gleich zu achten unv der Vogt, wie die
Vormundschaftsbchörden wissen, woran sie sind. Ich stelle
Namens des RegierungSratheS den Antrag. Sie möchten in die

Berathung dieses Entwurfes eintreten und denselben in x-lulin
behandeln.

Steiner, Müller. Die wohlthätige Absicht, welche dem

Entwurf zu Grunde liegt, läßt sich unmöglich verkenne», und
ich verdanke dem RegierungSraihe die Vorlage desselben.
Während unsere Gesetze die treue Verwaltung der uruer vor
mundschaftlicher Aufsicht befindlichen Vermögen im Interesse
der Bevormundeten sichern, ist keineswegs dafür g.sorgl, daß

Vögte und VormunvschaftSbehörden der großen Last ihrer
Verantwortlichkeit zu gehöriger Zeit entbunden werden. Sie
bleiben 10, ja 20 Jahre unter dieser Last, und laufen Gefahr,
daß Beschwerde geführt werde gegen ihre Verhandlungen zu
einer Zeit, wo die Thatsachen dem Gedächtniß der Verhandelnde»
längst entschwunden oder diese gar nicht mehr unter den Lebenden

sind. Auch ich hörte außerhalb dieser Versammlung die

Ansicht äußern, die 88 57 u. f. veS GemeindögesetzeS setzen

bereits eine Frist fest für solche Beschwerbeführungen; sollte
diese Ansicht auch hier geltend gemacht werden, s» erkläre ich
schon zum voraus, mit dem Herrn Berichterstatter daiin
übereinzustimmen, daß ich die Eriassung VeS vorliegenden Gesetzes

für nothwendig halte, indem das Gemeinvegesetz bloß Beschwerden

über Fragen der laufenden Verwaltung beschlägt. Was
nun den 8 1 deS Entwurfs betrifft

Der Herr Präsident macht den Redner aufmerksam,
daß es sich noch immer um die Eintrelenöfrage handle.

Steiner, Müller, erklär», daß er zum Eintreten stimme.

Das Eintreten und die Berathung in glnlio werden durch
das Handmehr beschlossen.

Steiner, Müller. Ich fahre fort, wo ich geblieben bin.
ES heißt im ersten Artikel, die Fiist zur RekurSerklärung
beginne von der Eröffnung der Passation an. Wie macht sich

diese Eröffnung? Der Regicrungöstauhalier läßt nach Gefetzcö-
voischrist den Pupillen, den Vormund, die nächsten Verwandle»,
Ausgeschossene der VvrmundschasiSbehörde zur Verhandlung
einladen. Gewöhnlich erscheint Niemand. Der Reglerungs-
staiihaltcr passirt die Rechnung vielleicht bloß in Gegenwart
feines Aktuars, unterzeichnet die Passation und die Rechnung
gehl gelegentlich durch den Pollzeidiener an den Gemeindralh
zurück. Eine förmliche Eiöffnung findet höchst selien statt,
und wenn man sie einführen wollte, so würde immer der eine

oder andere Bclheiligte auS Versehen übergangen werden und
bliebe auf 10 oder 20 Jahre hinaus zur Beschwereeführung
berechiigl. Die Sache wird noch dadurch veiwickelier, well
sich darüber streiten läpi, wer überhaupt zur Beschweldefühiung



berechtigt sei, welche Verwandtschaftsgrade. Ich finde also
den Beginn der Nothfrist nicht sichergestellt, was die
beabsichtigte Wohlthat deS Entwurfs ganz vereitelt, und würde
deßhalb festsetzen, die Frist beginne mit dem Datum ver Passation.
Um aber auch die andere Partei nicht zu verkürzen, würde ich
die Frist von 14 Tagen verlängern auf drei oder beliebig mehr
Wochen. Einen andern Punkt habe ich noch hervorzuheben.
Die Satz. 208 deS Civilgesetzes ertheilt Ortschaften, die sehr
bevölkert sind, die Befugniß, zu Verwaltung der
Vormundschaftspolizei eine besondere Kommission aufzustellen, welche
die Obliegenheiten deS Regierungsstatthalters übernimmt.
Solche Ortschaften mit solchen Behörden gibt eS nun, und ich
möchte denselben die Wohlthat deS Entwurfs ebenfalls zu Theil
werden lassen Man wendet vielleicht ein, dieß sei unwichtig,
weil nur wenige Ortschaften betreffend. Ich gebe aber zu
bedenken, daß viele Gemeinden in diesen Fall kommen können,

wenn die VormundschafiSpflege den Burgcrgemeinden abge«

nommen und den Ortsgemeinven übertragen würde, wie dieß

der Zweck eines andern Gesetzesentwurfs ist; mancher Regie-
rungSstailhalier würde sich diese AuShülfe gern gefallen lassen.

Deßhalb stelle ich den Antrag, als Ari. 4 folgenden Zusatz
aufzunehmen: „Dieses Gesetz findet seine Anwendung auch

auf diejenigen P.issalionen, welche von den nach Satz, 298
C. G zu Verwaltung der VormundschaftSpolizei aufgestellten
Kommissionen ausgehen. Die bezüglichen RechtSvorlehren
geschehen jedoch bei dem RegierungSstatthalteramte."

Karr er. Ich hatte vorerst Bedenken, zum Eintreten in
dieses Gesetz zu stimmen, weil ich glaubte, daß die infolge des

bisherigen Verfahrens zu Tage getretenen Unbequemlichkeiten

nicht so groß seien, um die Erlassung eines besondern Gesetzes

zu rechtfertigen. Indessen habe ich dem EingangSrapporle deS

Herrn Berichterstatters entnommen, daß dem Regierungsrathe
eine Menge Fälle bekannt sein müssen, aus welchen sich daS

Vorhandensein von Uebelständen ergebe. Aber durch die vor'
liegende Redaktion des Gesetzes, nameiuich des ersten Lemma

deö § l, gewinn! man mcht viel, und ich bin so frei, den

Herrn Berichterstatter an einige Umstände zu erinnern und

gewärtige die AuSkun,t, welche er ertheilen wird. Welche

Leute sind bevogtet? Entweder Mehrjährige oder Minderjährige.
Wenn der Bevogtete mehrjährig ist, so setzt man voraus, er

könne, da ihm die Rechnung vorgelegt wird, den Rekurs be«

nutzen; hingegen den Minderjährigen wird die Rechnung nicht

vorgelegt, sondern nach Abgabe deS gemeindräthlichen Befindens

vom Regierungsstatthalter paffirt. Nun heißt eS hier, zur
Erklärung des Rekurses werde eine Frist von 14 Tagen
eingeräumt. Welche Fälle sind aber zahlreicher, diejenigen, in
welchen der Bevogtete mehrjährig, oder d.ejcntgen, in welchen

derselbe minderjährig, d. h. noch nicht 18 Jahre alt ist? DaS

Verhältniß der letzlern zu den erstem Fällen ist wie 9 zu 1.

Den Minderjährigen wird die Passation der V'gtSrechnung
nicht eröffnet, und ich glaube, eS sei reckt. Wenn nun gegenüber

einem drei- vierjährigen Kinde, vaS bevogtet ist, von
Seite der VormundschaftSbehörve allerlei Sachen geschehen und

die betreffende Person später in die Lage kommt, die Sache zu

untersuchen, so soll ihr daS Recht zustehen, die Vormundschaft^,

rechnung trotz der regierungsstatihalreramtlichen Passation an,

zugreifen. Ich glaube daher, dieses Gesey könne nur die

mehrjährigen Bevogteten betreffen. Ich glaubte dieß ausdrücklich

auSsprecken zu sollen, damit den minderjährigen Bevogteten

daS Reparationsrecht bleibe und es ihnen nicht genommen

werde; dieselben sollen durch dieses Gesetz nickt betroffen werden.

WaS die übrigen Bestimmungen bctiifft, so frage ich: wie

macht sick die Eröffnung? Sie kann stanfinden an den Vogt,
an den Bevogteten, an die VormundschaftSbehörve oder an dle

Verwandten. Wie wollen Sie die Eröffnung vollziehen lassen?

Wolle» Sie alle diese Parteien vor den RegierungSstatthalter

ziriren und die Verhandlungen derselben prvwkollircn lassen?

Oder sollen dieselben durch Mitglieder der Gemeindebehörden

vertreten sein? In dieser Beziehung scheint mir daS Gesetz
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nicht vollständig zu sein und die Redaktion deS § 1 nicht
genügend. Man könnte in dieser Beziehung die Redaktion der
Satz. 287 der VormundschaftSordnung fast wörtlich beibehalten,
und eS wäre nur beizufügen, wenn eine der beiheiligten Personen

Beschwerde führen wolle, so habe sie dieß innert 14 Tagen
von der Eröffnung der Passation an beim betreffenden
RegierungSstatthalteramte zu erklären. Herr Steiner findet die Frill
etwas kurz. Allerdings ist sie kurz, aber wenn man bedenkt,
waS für Umständlichkeiten der Passation vorausgehen, so ist sie

nicht zu kurz. Man muß die allgemeine Frist beibehalten,
sonst bringt man Unsicherheit in daS Verfahren und kommen
die Leute in Schaden. Dasselbe gilt im Vollziehungsverfahren,
wo Jedermann weiß, daß er innerhalb 14 Tagen seine
Vorkehren zu treffen hat. Um nachzuweisen, daß diese Frist genügt,
erinnere ich daran, daß die Rechnung, wenn der Bevogtete
nicht 18 Jahre alt ist, den Verwandten, wenn er aber dieses
Alter erreicht hat, auch ihm mitgetheilt wird. Ott bleibt die

Vogtsrechnung monatelang in den Händen dieser Leute. Das
ist die erste Untersuchung der Rechnung, die zweite geschieht
durch die Vormundschaftsbehörde selbst; hat diese ihre Passation
erklärt, so geht die Rechnung auch an andere Behörden, und
um diesen Umstand zu berücksichtigen, soll man nicht sagen
„regierungSstatthalteramtliche Passation", sondern einsa h
„Passation". Die Beiheiligten wissen, waS gegangen ill, und nach
der Passation fängt die vierzehntägige Frist für die Besckwerd -

sührung zu laufen an; der Regierungsstatthalter hat eine
weitere Frist zur Eingabe der Beschwerde selbst zu bestimmen.
Deßhalb möchte ich im Interesse der Rechtssicherheit, daß die

vierzehntägige Frist auch hier beibehalten werde. Ich stelle
daher den Antrag, zu Art. 1 einen Zusatz aufzunehmen des

Inhaltes: „Wollen die VormundschaftSbehörve, der Vogt, der
Pflegbefohlene oder seine Verwandten über die Passation der
Vogtsrechnung Beschwerde führen (Satz 237), so ist die Bc
schwerde innert 14 Tagen von der Eröffnung der Passation
an beim betreffenden RegierungSstatthalieramt zu erklären. Die
Erklärung kann mündlich zu Protokoll gegeben oder schriftlich
in Form einer Kundmachung durch den Weibel geschehen "
Das Gesetz vom 23. November 1352 enthält die unglückliche
Bestimmung, daß die VogtSrechnungen nicht mehr in zwei
Döppeln ausgefertigt werden müssen; sie führt zu großen
Uebelständen Gegenwärtig kostet eS den Vögtling ebenso viele
Franken alS früher Batzen. Es gibt hier in Bern Leute, die
in verschiedenen Gegenden des KantonS Vögtlinge haben. Nun
ist die letzte Rechnung, welche man zu sehen wünscht, vielleicht
in einer Gemeinde des Oberlandes eingeschrieben, der Vogt
muß also dorthin reisen und die Kosten kommen somit höher
zu stehen als früher, da die VogtSrechnung in zwei Doppeln
ausgefertigt werden mußte. Wer Rechnung legt, ist nickt
berechtigt, die Rechnung für sich selbst zu behalten ES ist hier
nicht der Fall, in dieser Beziehung einen Antrag zu stellen,
aber ich wünschte, daß man das Gesetz vom 23. Nov. 1852
aufhebe und zu der alten, vortrefflichen Einrichtung zurückkehre,
bei der sich Vogt und Vögtling besser befanden.

Wenger. Ich bin nicht gegen das Eintreten, denn ich
bin damit einverstanden, daß Ordnung eingeführt werde,
hingegen möchte ich eine Bemerkung über den ersten Satz d'S z 1

anbringen, nach welchem die Seschwerdeführung innerhalb 14

Tagen von der regierungSstatthalteramtliche» Passation an
erklärt werden muß. Ich glaube, diese Eröffnung hätte solche

Formalitäten und Beschwerlichkeiten zur Folge, daß große
Uebelstände daraus entstehen würden. Legt min großes Gewicht
auf die Eröffnung, so muß das Verfahren auch ein strengeres

sein; dieselbe soll auf amtlichem Wege stattfinden. Ich möchte

nicht, daß Jemand zu kurz käme, sondern daß ein zweckmäßiges

Verfahren eingeführt werbe Sind die betheilialen Parteien
bei der Passation anwesend, so können sie sich darüber auS-

sprcchen; sind sie nicht gegenwärtig, so können sie die Eröffnung
der Passation verlangen Ich stelle daher den Antrag, im ersten

Satze deS 8 1 nach den Worten „nach 14 Tagen" einzuschalten:
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„von der Passation, oder wenn die Eröffnung derselben
ausdrücklich von einem bei der Passation abwesenden Ketheiligten
verlangt worden, von dieser Eröffnung u. s. w." Ich glaube,
bei diesem Verfahren könne Jedermann sein Recht behaupten,
und, doch werde dasselbe nicht so lästig.

Dabler, gewesener RegierungSrath. Da ich mit beiden

letzten Rednern nicht einverstanden bin, odschon ich ihre Gründe
begreife, so erlaube ich mir die meinigen anzuführen. Ich
anerkenne zwar den Zweck des Gesetzes, den Vogt zu schützen gegen
späiere Angriffe, wenn bereits ein großer Zeilraum verflossen
ist. Allein die Frist von 14 Tagen ist, man mag die Form
festsetzen, wie man will, offenbar nicht genügend. Ich glaube,
der Große Rath stehe hier nicht auf dem eigentlichen Boden
deö Prozesses. Wie geht eS gewöhnlich bei der Passation einer

Rechnung? Es walten z. B. Zweifel ob, die -verschwinden,

wenn der Betreffende die Rechnung prüfen kann. Man rekurrirt
nicht gern, aber um die Zweifel zu beseitigen, muß derselbe

von der Rechnung Einsicht nehmen. Wenn nun die Beilagen
vielleicht in der Hand des Vogies ober eines Gemenidebeamien

liegen, so kann man die Allen nicht einsehen, und daß kann

der Anlaß zu unangenehmen Erörterungen zwischen Vogl und

Vögiling sein. Ich schließe mich daher der Ansicht des Herrn
Kleiner an. Ich erlaube mir noch eine Bemerkung über die

Landesabwesendcn. Wenn der Herr Berichterstatter sagte, Anno
1818 habe eine Frist von 14 Tagen genügt, >o möchle ich

darauf erwiedern, daß die Verhältnisse heule ganz anders
beschaffen sind Tausende sind nach Amerika ausgewandert. Wie
toll es in Betreff dieser Leute geHallen sein? Bei ber Passation

sind vielleicht noch Verwandle zugegen, welche die Rechnung
unterzeichnen; der Vöglling ist gar nicht vertreten. Dann
verstreicht die Frist, also muß diese auch vom Standpunkte der
Abwesenden aus bestimmt werben. Ich stelle deßhalb den

Antrag, dle Frist zur Beschwerdeführung für die Einheimischen
auf 3l) Tage und für die Lanbeöabwesenden auf ein Jahr
auszudehnen.

Regez. Ich bin mit dem Antrage des Herrn Karrer,
daß man speziell anführe, wer zur Beschwerbeführung berechtigt

sei, ganz einverstanden, nur wünsche ich, baß im § 1 nach
dem Worte „Vormunvschaflsrechnung" eingeschaltet werde:
„gestützt auf die Satz. 287 E. G." Ferner finde ich es etwas
gefährlich, wenn dem Regierungsstalthalter die Fristbestimmung
zur Einreichung der Beschwerde lelbst ganz überlassen wird.
Dieser Beamte kann mit dn» Vogl over mil dem Pupillen gut
stehe» oder nicht; jeder ist Mensch. Daher möchte ich im §3
»ach dem Worte „veranstalten" beifügen: „sowie auf daherigeS
Verlangen eine Fristverlängerung zu gestatte»." Ich möchte
dem Regicrungsralhe nicht die Häiide binden, er wlrb die Rechte
zu wahren wissen, die er zu wahren Hai.

Kurz, Oberst (den Präsidentenstuhl verlassend). Dieser
Gegenstand ist im GeschäftSleben so wichtig, daß ich mir auch
eine Bemerkung darüber erlaube. Vor Allem erkläre ich, daß
ich mil Herrn Karrer nicht einverstanden bin, wenn er behauptet,

die Bestimmung deö Gesetzes vom 23. Nov. 1852, daß die

Vogtsrechiiung nur noch in der Gemeindschreiberei
eingeschrieben werden und das Original in der Amtschreiberei
verbleiben soll, sei nicht gut. Im Gegentheil, jeder Vogt wird
einen Aufsatz der Rechnung beHallen, und er kann sich eine
Abschrift von der Passation verschaffen, was offenbar genügt,
und wenn noch etwas mehr erforderlich wäre, so kann er in der
Gemeindschreiberei oder auf der Amischreiberei nachsehen. Es
werden so nutzlose Kosten erspart. Einverstanden bin ich, daß
die Eröffnung der Passation wesentlich ist. Wenn man nicht
weiß, von welchem Tage die Passation für die Parteien datirt,
so ist es schwierig, zu ermessen, wann der Rekurs erklärt werden
muß Der Vorschlag, daß man das Datum der geschehenen
Passation als Ausgangspunkt annehmen und vier Wochen Zeit
einräumen soll, nützt gar nichts. Wenn die Passation bei den,

Regierungsstatthalter liegen bleibt, ohne daß die Parteien davon
Kenntniß erhalten, so ist der Rekurs ersessen. Ich halte dafür,
eine Eröffnung sei absolut nöthig. Landesabwesenden, oder
solchen, die nicht Beschwerde geführt haben, steht übcrdieß das
Recht der Revision zu, wenn vernünftige Gründe da sind,
anzunehmen, eS sei richtig, was sie behaupten. UebrigenS frage
ich den LandeSabwesenden nicht so viel nach, und sehe nicht
ein, warum der Staat so sehr für sie sorgen soll. Diese mögen
die Folgen ihrer Abwesenheit tragen, und der Vogt soll nicht
immer verantwortlich bleiben. Wenn sie sich lange guSwärtS
aufhalten wollen, so mögen sie ihr Vermögen mitnehmen oder
ihre Interessen durch Bevollmächtigte vertreten lassen. WaS
die Einheimischen betrifft, so können solche, namentlich minderjährige

Kinder, allerdings mit ihren Interesse» sehr in Gefahr
kommen. Schon maches Kind ist durch unrichtige Verwaltung
der Vormundschaft in Nachtheil gekommen. Darum sind die
zwei nächsten Verwandten, die Vormundschaftsbehörde und der
Pupill, wenn er 18 Jahre all ist, zu der Passation vorzuladen;
allein diese Gesetzesvorschrifl (Satz. 285) wird selten beobachtet,
weil sich das Bedürfniß dazu selten gezeigt hat, und wenn der
Regierungsstatihalter die Rechnung auch in ihrer Gegenwart
prüst, so fällt er die Passation doch selten zu gleicher Zeit.
Es ist daher nöthig, daß die Passation selbst den Parteien
eröffnet wlrv. Dieß hat bezüglich des Vogtes, der Vormund-
schaflSbehörde uno des Pupille», wenn er im Lande ist, keine
Schwierigkeit, dagegen ist eS schwierig bezüglich der Verwandten,
weil man oft nicht weiß, wer sie sind. Ich finde, diese Zita,
tion sei ganz leicht zu machen, indem man sie in das Amtsblatt

einrücken läßt, eine F:ift bestimmt, und wenn Niemand
erscheint, die Passation vornimmt. Die Leute wissen eS in der
Regel zum voraus, wenn die Rechnung Grund zu Beschwerden
gibt, und werden aufpaffen. Nur ausnahmsweise geschieht es,
daß auf einmal ein Grund zu einer Beschwerde zum Vorschein
kommt, von dem man vorher nichts geahnt hätte; allerdings
giebt es Fälle, wo Jemand von einer Eröffnung unverschuldeter

Weise nicht Kenntmß hat. In diesem Falle braucht er
nur die rechtlichen Beweismittel, die im Civilprvzesse angegeben
sind, anzuwenden, um sich wieder in den vorigen Stand
einsetzen zu lassen. Aber wenn das Alles nichts hilft, waS
wollen Sie? Einmal — hierüber werden Sie einig sein —
muß der Vogt wissen, woran er ist. Daher stelle ich den An-
trag, bei 8 1 einen Zusatz folgenden Inhaltes aufzunehmen:
„Die passirende Behörde soll die Beiheiligten (Satz. 285) durch
das Amtsblatt und den Vogl, die Vormundschaftsbehörde
und den Vögtling, wenn er daö achtzehnte Altersjahr angetreten

hat, auch noch durch besondere amtliche Labung auf einen
bestimmten Tag zur Eröffnung der Passation vorladen. Bleiben
die Vorgeladenen aus, so wirb die Eröffnung als geschehen
betrachtet unter Vorbehalt der Wiedereinsetzung in den vorigen
Zuftand nach s C. P." Man könnte beifügen, daß die
Vorlabung nicht auf Stempel ausgefertigt zu sein brauche.
Es wäre wünschenswerth, es möchten in Administralivsachen
baS Rekurs- oder Beschwerdeverfahren und die daherigen Fristen
gleichförmig sein. In Gemeindesachcn besteht für die Be-
schwerdeführnng nur eine Frist von 14 Tagen, und es muß
die Beschwerdeschrift ohne vorherige Rekurserklärung in dieser
Frist eingereicht werden. Es ist oft außerordentlich sschwer, die
Sache binnen dieser Zeit in'S Reine zu bringen, und man hat
über Hals und Kopf zu thun. Bei Streitigkeiten über öffentliche

Leistungen muß man die Appellation sofort erklären. I»
Vormundschaflssachen möchte ich eine NekurSfrist von 14 Tagen
festsitzen, und von der Rekurserklärung hinweg eine gleiche oder
eine 3i)tägige Frist zur Einrcichung der Beschwerdeschrift mit
der Bestimmung, daß dieselbe nach Umständen auf angemessene
Weise verlängert werden könne. (Der Redner übernimmt wieder
den Vorsitz.)

Sträub. Ich erlaube mir auch noch ein paar Worte.
Was die Minderjährigen Bevvgteten betrifft, so möchte ich
diese in Schutz nehmen. Mau sagt freilich, wenn die Ver-



wandten zur Passation der VogtSrechnung eingeladen werden,
so werden die Interessen der Vögtlinge gewahrt ES gibt aber

Fälle, wo ein Vögtling keine Verwandte hat. Nehmen wir
das Beispiel an. daß durch eine letzte Willensverordnung, durch
eine Schenkungsurkunde einem Kinde etwas zufalle; es sollte
in die Vogtsrechnung eingetragen werden, wird aber vergessen,
seines muihwilliger Weise oder auS Versehen. Solche Fälle
gab es schon. Später wird der Betreffende zum Gemeinde«
beamten gewählt, erhält Einsicht in die Akten und findet, daß
laut Schenkung von dem und dem Datum ihm eine Summe
zugefallen sei (ob fie groß oder klein, daS Recht bleibt sich

gleich). Derjenige, welcher ihm die Summe schuldig wäre, ist
gestorben oder fort, bei dem amilichen Güterverzcichnisse wurden
keine Eingaben gemacht; alles ist erloschen, und der Große
Ralh kommt und schneidet solchen Leuten daS Recht ab. Ich
glaubte, den Herrn Berichterstatter auf solche Fälle aufmerksam
machen zu sollen. Ich will keinen Antrag stellen, glaube aber,,
die Sache sei so klar und gerechtfertigt, daß man derselben bei
der Redaklionsberathung Rechnung tragen werde.

Gygar. Ohne das Votum des Herrn Oberst Kurz
hätte ich das Wort nicht ergriffen. Aber er schlägt vor, der
Zag der Eröffnung der Passarion soll durch das Amtsblatt
publizirt werden. Das scheint mir des Guten zuviel. Es
toll ferner eine Notifikation durch den Wcibel an die Ver«
wandten stattfinden. DaS ist wieder des Guten zu viel. Ich
möchte, daß man sich an die VormunbschaftSordnung anschließe
und zwar an die Satz. 285. Dort ist vorgeschrieben, wer bei

ber Passation einer VogtSrechnung allsällig Einwendungen zu
machen habe, der Vogt, ber Bevogtete, wenn er mehrjährig
ist, und die zwei nächsten Verwandten. Sie werden sich ein«

finden, wenn sie ein Interesse daran haben, dann hat der Re«
gierungSstatthaller Gelegenheit, die Passation zu eröffnen, und
von da an soll die Frist laufen, sei es welche sie wolle. Wenn
die Verwandten sich nicht einfinden, so verzichten sie nicht aus
die Beschwerdeführung, sondern sie vernehmen den Entscheid
vielleicht etwas später. Ich möchte nur nicht durch ein Gesetz,
daS die Sache vereinfachen soll, dieselbe verwirren und daS,
was klar ist, dunkel machen. Ich stelle daher den Antrag, der
Rcgterungostatthaltcr habe den Anwesende» sogleich die Passation
der Vogtsrechnung zu eröffnen, aber die Beiheiligten sollen
eingeladen werden.

Hoffmann. Der Antrag des Herr» Kurz hat mich
auch bewogen, das Wort zu ergreifen. Er verlangt also, daß
die Passation der VogtSrechnung entweder durch daS Amtsblatt
oder aus andere Weise angezeigt werde. Nun sah man bisher,
daß sowohl die Verwandten als die Beiheiligten eingeladen
wurden. Wenn nun die Verwandten, die Beiheiligten und
der Vogt die Rechnung genehmigen und unterzeichnen, kann
man dann mit einer solchen Rechnung nicht vor den Regie»
rungsstatthalter treten, ohne noch besondere Kosten zu machen?
Ich stelle daher den Antrag, wenn eine Rechnung nach dem
bestehenden Gesetze von den Betheiligien genehmigt und gut
geheißen worden, so soll die Passation ohne besondere Vorladung
stattfinden können. Gegen die Eröffnung der Passation habe
ich am Ende nichts einzuwenden.

Kurz, Oberst. Ich möchte nur den Herren Gygar und
Hoffmann bemerken, daß eS im § 285 der VormundschaflS«
ordnung vorgeschrieben ist, die Beiheiligten seien üblicher Weise
einzuladen, der Passation beizuwohnen. Nun frage ich: waS
ist unter dem Ausdruck „üblicher Weis" zu verstehen? Ich
wünsche gar nichts anderes, als was daS Gesetz vorschreibt,
nur wünschte ich, daß man der VormundschaflSbehörve auch
eine Mittheilung mache, weil sie verantwortlich ist. Wenn cS

immer so ginge, daß die Betheiligien eingeladen würden, daß
die Passation eingeschrieben und eröffnet würde, so möchte eS

genügen, aber gar oft ist dieß nicht der Fall. Man kann das
Amtsblatt auch gut vermeiden. Herr Hoffmann übersieht, daß
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daS Gesetz sehr bestimmt und mit Recht die Passation deS
RegierungSstatlhaliers im Auge hat. Die Passation der VogtS.
rcchnung durch die Gemeindebehörden ist ^gegenüber der Passation

deS RegierungSstatthalters nichts anderes als ein Befinden;
nur gegen die letztere kann Beschwerde geführt werden. Daher
wünsche ich nichts anderes, als daß man auf irgend eine Weise
festsetze, wie die Beiheiligten in Kenntniß zu setzen seien. Wxnn
man es nicht durch das Amtsblatt bekannt machen will, so ist
es mir gleichgültig. Nur glaubte ich, üblicher Weise geschehe
die Einladung dadurch daß man den Beiheiligten ein Billet
zukomme» lasse, das Amtsblatt hatte ich für Fälle im Auge,
wo der Vögtling nicht anwesend ist. Ich beharre gar nicht
auf meinem Antrage; wenn die Regierung glaubt, man könne
es sonst machen, so mag man eS thun.

Karr er. Je mehr man in die Sache eingeht, desto
schwieriger wird sie. Diejenigen, welche nicht im Vormund«
schaftSwesen gearbeitet haben machen sich keinen Begriff davon.
In einem Bezirke, wo jährlich lt)() oder 2t>t1 Vormundschafts-
rechnungen passirt werden, wird vielleicht gegen keine Beschwerde
geführt; von einer Erörterung war vielleicht in den meisten
Fällen gar keine Rede. Wenn Sie nun die Eröffnung an
alle beiheiligten Personen vorschreiben wollen, so geräth die

ganze Administration in Unordnung. In hundert Fällen
erscheint vielleicht keine Person. In einzelnen Fällen geschieht
es, daß der Vögtling oder andere Betheiligte erscheinen. Aber
wen» Sie vorschreiben wolle», daß die Passation aller
Vogtsrechnungen von Amies wegen den Betheiligien eröffnet werden
soll, so tritt dadurch eine Verwicklung ein, die bisher nicht
vorhanden war. Der NegicrungSstatthaltcr wild die Leute
ziiiren, allein im Administralivwesen kann man nicht alle
Formen einführen, welche im Eivilwesen passend sein mögen.
Nicht Jeder hat das Gesetz unter dem Arm und man muß sich

nach den Verhältnissen richten. Ich will nicht, daß die materielle
Wahrheit in den Formen zu Grunde gehe. Was die Frist
betrifft, so kann es dringende Fälle geben, wo eine solche von
1-4 .30 Tagen allerdings zu klein ist ; der Regierungsstatthalier
soll daher befugt sein, dieselbe zu verlängern. Deßhalb stelle
ick den Antrag, den ersten Satz des zweiten Artikels also zu
fassen: „Der Regierungsstatthalier bestimmt der bcschwcrde«
führenden Partei eine Frist von wenigstens 14 Tagen, innerhalb

welcher u. s. w." und sodann hinzuzufügen: „Auf
Verlangen kann der Regierungsstatlhalter die anberaumte Frist
verlängern. Den Parteien gibt er w."

Wenger. Nach diesem Gesetze soll jeder Betheiligte das
Recht haben, bei der Passation zu erscheinen, oder die Eröffnung
derselben zu verlangen, wenn der Betreffende abwesend ist.
Weiter möchte ich nicht gehen, um viele lästige Gebühren zu
vermeiden. Die Eröffnung der Passation setzt voraus, daß die

Leute da seien. ES könnte noch die Frage aufgeworfen werden,
auf welche Rechnung die Kosten geschrieben werden müssen.
Ich komme also auf meinen Antrag zurück, da? der bei der
Passation nicht Anwesende die Eröffnung verlangen könne und
ihm die Frist der Beschwerdeführung von diesem Tage an zähle.

Brüqger macht auf die Kosten aufmerksam, welche bei

großer Entfernung der Beiheiligten vom Amtssitze für dieselben

entstehen können, wenn sie sämmtlich vorgeladen werden sollen;
es wäre daher nur der Vormundschafisbchörde vom Tage der
Passation Kenntniß zu geben und ihr zu überlassen, denselben
den Betheiligien anzuzeigen.

Herr Berichterstatter. Ich hätte nicht so viele Anträge
erwartet über die Frage, wie die RechnungSpassaiion eröffnet
werden soll. DaS Gesetz sieht dieß vor. Ich dachte nur, eS

sei eine Lücke vorhanden, die man ausfülle» müsse. Auch daran
dachte ich nicht, daß sich Zweifel darüber erheben könnten, wer
bei der Passation beizuwohnen berechtigt sei. Das Civilgesetz
enthält die betreffende Vorschrift über diesen Punkt Warum denselben
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also hier hineinziehen? Ich war der Ansicht, man solle so

wenig als möglich an der destehenden Gesetzgebung rütteln und

nur zu dem Zwecke eine Frist festsetzen, um die Passation der

VogtSrechnung einmal definitiv zu machen, im Uebrigeu aber

der Verwaltung ihren Gang zu lassen und nicht alle möglichen

Fragen, wie z. B. über das Verfahren gegenüber LandeSab.

wesenven u. s. w. in Anregung zu bringen. Der Regerungs«
statthalter kommt alle Tage in den Fall, seine Verfügungen
zu treffen und den Parteien zu eröffnen, ohne daß man ihm
besonders vorschreiben muß, wen er vorzuladen habe. Wir
wären zu bedauern, wenn die Regierungsstatthalter nicht
Kenntniß und Takt genug hätten, ihre Entscheide aus gehörige

Weise zu eröffnen. Das Gesetz von 18i8 enthält keinen Artikel,
der das Verfahren bei der Vollchhung näher festsetzen würde,

dagegen enthält das Civilgesetz die nöthigen Vorschriften
darüber. Warum also hier darauf zurückkommen? Die Redaktion

des Entwurfs steht im Einklänge mit dem Gesetze von 18l8,
im Uebrigen bleibt eS bei den bestehenden Gesetzcsvorschristen.

Die Regierungsstatthaller wissen, woran sie sich zu hallen haben,
und wir brauchen nicht ein neues Verfahren aufzustellen,
sondern beschränken unS darauf, die im Gesetze befindliche Lücke

auszufüllen. Ich möchte deßhalb von allen Anträgen, welche

sich auf daS Verfahren beziehen, abstrahiren; es sind denn auch

in Betreff desselben keine Reklamationen entstanden. Um die

Redaktion deutlicher zu machen, kann ich den Antrag des

Herrn Karrer zugeben, welcher dahin geht, ausdrücklich im
Gesetze zu sagen, wer im Falle sei, über eine Passation
Beschwerde zu führen. Man hielt es nicht für nothwendig, hier
eine Bestimmung darüber aufzunehmen, weil das Civilgesetz
das Nöthige enthält. Herr Karrer geht von der Ansicht aus,
daß für minderjährige Bevogtete, welche das achtzehnte AlterS-
jahr noch nicht erreicht haben, die Thüre immer offen bleiben
und eine Rekursfrist nur gegenüber denjenigen festgesetzt werden
soll, welche sich bei der Passation beiheiligen können. Diese
Ansicht kann ich nicht theilen; man würde dadurch eine wahre
Konfusion, ein wahres Chaos in die Sache brurgen. ES ist
allerdings fatal für ein Kind, wenn es seine Eltern verliert
und sein Vermögen unier vormunvschaftliche Verwaltung gestellt
wird. Aber warum hat man die Vormundschaftsbehörven mit
ihrer Verantwortlichkeit? Damit sie die Interessen des KindeS
während s.incr Unmündigkeit vertreten. Wenn nun Herr
Kurier den Grundsatz aufstellen will, daß einem Kinde, welches
bei der Passation der VogtSrechnung nicht selbst erscheinen
kann, das RekurSrecht auch in spätern Jahren zustehen soll,—
warum soll dieß nur für Vogtsrechnungen gelten? Warum
nicht auch bei Erbschastsprozessen, wenn einem Kinde durch
obergerichtliches Urtheil das Vermögen abgesprochen wird?
Soll das Urtheil suSpendirt bleiben und dem betreffenden Kinde,
wenn es mehrjährig wird, noch das Recht zustehen, daS Urtheil
anzugreifen? Ich glaube nicht. Wohin würde man sonst mit
einer solchen VormundschaftSverwaltung kommen? Wenn ein
Vogt auf die Weisung der Vormundschaftsbehörde hin
Handlungen vornimmt, die oft von großem Einfluß auf das
Vermögen dcS Kindes sind, z B. durch Verkauf von Liegenschaften,

— bleibt die Verhandlung in guspenso? Nein Noch
mehr: wenn einem Minderjährigen eine Erbschaft zufällt, so

muß man sich über die Annahme derselben erklären. Wenn die
Annahme erklärt ist, — bleibt die Liquidation in suzpenro, so

daß der Betreffende dieselbe später noch immer angreifen könnte?
Rein. Die Vormundschaft hat nicht diese Tragweite. Wohin
käme man, wenn ein Kind später alle Handlungen der Vor-
mundschafisbehörde angreifen könnte? Diese handelt an der
Stelle des Kindes und vertritt dessen Interessen, sonst würde
man alles in Frage stellen, wenn die vorgenommenen
Handlungen nicht eine definitive Bedeutung hätten. Herr Sträub
erinnerte allerdings daran, daß unter Umständen Fälle eintreten
können, wo eine Revision am Platze wäre, wenn z. B. einem
Minderjährigen eine Schenkung zufällt, von der er erst später
Kenntniß erhält, aber die Verhandlung muß einmal definitiv
abgeschlossen werden. Die Konsequenz, zu welcher der Antrag

des Herrn Karrer führen würde, wäre die, daß ver Regie-
rungSstatthaltcr diejenigen Bevogteten, welche mehrjährig werden,
vorladen müßte, um die Passation der Vogtsrechnungen definitiv
zu machen. Oft sind Minderjährige zu bedauern, wenn sie
ihr Vermögen in der Hand dritter Personen lassen müssen
dafür haben wir aber die Verantwortlichkeit der
Vormundschaftsbehörden. WaS die Frist von 14 Tagen betrifft, welche
man zu kurz fand, so hat dieser Punkt keine große Wichtigkeit,
und wird der Zweck des Gesetzes dennoch erreicht, auch wenn
Sie die Frist etwas verlängern. Den von Herrn Steiner
beantragten Zusatz hielt ich zwar nicht für nothwendig, kann
jedoch denselben als erheblich zugeben, um die Sache noch zu
untersuchen Laut Verordnung vom 24. November 1832 wurde
die Verwaltung der Vormundschaftspolizei der Stadt Bern
einer Oberwaisenkammer übertragen, welche an der Stelle des
RegierungsstallhallerS die betreffenden Verrichtungen vornimmt
Die Vormundschaftspflege wird von den einzelnen Gesellschaften
oder Zünften ausgeübt, diese stehen unter einer Oderwaisenkammer.

Nun glaubte ich, es verstehe sich von selbst, daß,
wenn in einer Ortschaft eine Oberwaisenkammer die Passation
der VvrmundschaftSrechnuugen an der Stelle deS RegierunaS-
statthalters besorgt, die im vorliegenden Gesetze bestimmte Fust
sich auch auf solche Passattonen beziehe. Es kann hier keine
anvere Behörde gemeint fern als die Overwaisenkammer, welche
bezüglich des VormundfchaflSwefens die Rechte und Pflichten
des Regierungöstatthalters übernommen hat. Bezüglich des
ersten Artikels wurden mehrere Anträge gestellt, welche die
Form deö Verfahrens zum Gegenstande haben. Von diesen
möchte ich, wie schon gesagt, abstrahiren. Auch au.f die
Landesabwesenden wu»de Bedacht genommen. Di. se haben
außerordentliche Beistände. Man weiß in der Regel nicht, wann
die Abwesenden in das Land zurückkehren. Die Festsetzung
einer Frist wäre in den meisten Fällen illusorisch. In dieser
Beziehung sollte es bei den Bestimmungen dcS Civilgesetzes
sein Bewenden haben. In Betreff des zweiten Artikels wurde
vorgeschlagen, im Gesetze selbst eine Frist zu bestimmen, innerhalb

welcher die B.schwerveschrifl einzureichen sei, indem man
befürchtet, es konnte eine Partei i» ihrem Rechte verkürzt
werden, wenn ihr der Regierungsstatthalter nicht günstig
gestimmt wäre. Ich würde Ueber keine Frist bestimmen, denn
man soll dem Regierungsstatthaller so viel Gerechtigkeitssinn
zutrauen, daß er von seiner Stellung nickt Mißbrauch machen
werde. Eine Frist von 14 Tagen würde für Einreichung der
Beschwerde,christ ohnedieß nichl genügen, weil die Rechnungen
und Beilagen geprüft werden müssen. Die Einräumung einer
zu kurzen Frist hätte überdieß den Nachtheil, daß viele RekurS-
bcschwerden, die bei gehöriger Prüfung der Akten vielleicht
unterblieben wären, dennoch angehoben würden. Unter allen
Umständen müßte man eine Frist von 30 Tagen festsetzen, sonst
würden die RcgierungSstatthalterämier auch mit
Fristverlängerungsgesuchen bestürmt. Ich ziehe die Redaktion deS
Entwurfes vor. Man soll nicht immer das Mißtrauen gegen
die Behörde zur Richtschnur nehmen. Die Auträge deS Herrn
Regez gebe ich alö erheblich zu.

Hoffmann zieht seinen Antrag zurück.

Gygar schließt sich im Allgemeinen den vom Herrn
Berichterstarter im Schlußrapporte entwickelten Ansichten an,
m t Vorbehalt deS Antrages, daß jewcilen am Schlüsse der
Passation bescheinigt werden soll, wem und wann dieselbe
eröffnet worden sei.

Der Herr Berichterstatter gib, diesen Antrag als
erheblich zu.

Abstimmung:
Für das Gesetz mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für die zugegebenen Anträge „



Für den Antrag deS Herrn Wenger 47 Stimmen.
Dagegen 44 „
Für eine Nachfrist von 14 Tagen zur Beschwerde¬

führung im Art. 1 nach Antrag des
Regierungsrathes Minderheit.

Für eine Nothfrist von 30 Tagen Mehrheit.
Für den ersten Satz des zweiten Artikels nach

Antrag des Regierungsrathes Minderheit.
Für eine Frist von 30 Tagen mit zuläßiger Ver¬

längerung Mehrheit.
Für den Antrag deS Herrn Dähler (Nothfrist

von einem Jahre für Landeöabwesende) 40 Stimmen.
Dagegen 56 »

Korrektion der Renan-ConverS-traße.

Der RegierungSrath stellt in Uebereinstimmung mit
der Baudireklion folgende Anträge:

t) Für die Korrektion der Renan-ConverS-Straße
werden, gestützt auf den vorliegenden Plan und Devis
Fr. 48,100 bewilligt, wovon pro 1859 Fr 30,000 als Nach'
kr dit für die Straßen-Neubauten bewilligt werden.

2) Die Gemeinden, durch welche diese Straße führt, haben
das für diese Korrektion erforderliche Land dem Staate unenl-
geldlich zur Verfügung zu stellen.

3) Wünscht die Gemeinde Renan, die Strecke vom weißen

Rößli im Dorf Renan bis zum Pfahl Nr. t9 bei la Laignettc
nach ihrem Alignementsplane selbst auszuführen, so soll ihr
nach Vollendung derselben und nach geschehener Abnahme eine

Summe von Fr. 5l00, welche die Korrektion der alten Straße
nach dem Devise voraussichtlich gekostet hätte, ausbezahlt werden;
fie hat sich hierüber schriftlich an die Baudireklion zu erklären,
welche ihr die nähern Bestimmungen mitzutheilen hat.

Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten, als
Berichterstatter. Es handelt sich hier um eine Straßenkorrektion
zwischen Renan und ConverS. Gegenwärtig befindet sich dort ein

schmales Sträßchen, dessen größte Breite nicht über 14' beträgt;
überdteß hat eS einige starke Gefälle. Die Strecke von Renan
nach ConverS mißt ungefähr 20,000' oder. Stunden. Nun
wird in ganz nächster Zeit die Eisenbahn von LachaurdefondS
nach ConverS eröffnet und giebt es bei letzteren Orte eine

Station; dadurch wird der Verkehr sich vermehren und tritt die

Nothwendigkeit ein, die Straße nach Renan zu verbessern. Auch
ein Ohmgeidbüreau muß in ConverS errichtet werden. Auf
die von Seite des schweizerischen PostdepartementS im Laufe
des letztern Sommers an den RegierungSrath gerichtete Frage,
ob derselbe geneigt sei, mit Rücksicht auf den Pvstdienst die

Korrektion dieser Straße vorzunehmen, wurde hierseits
geantwortet : obwohl der Große Rath für 1859 keinen Ansatz hiefür
in daS Budget aufgenommen und überdteß die Fortsetzung der

jurassischen Eisenbahn durch das S>. Jmmerthal in Aussicht
stehe, so seien wir doch gesonnen, dem Großen Rathe in seiner

nächsten Sitzung einen auf die fragliche Straßenkorrektion be-

züglicden Vorschlag zu machen, ohne jedoch über die Ausführung
derselben eine bestlmmie Zusicherung geben zu können. Nun
kann dennoch sowohl vie Baudireklion als der RegierungSrath
sich nicht verhehlen, daß eine Ausgabe, wie die vorliegende, nur
theilwcise gerechtfertigt ist. So lange nämlich die Eisenbahn

nur bis ConverS geht, muß für eine bessere Siraßenverbindung
nach dieser Seite hin gesorgt werden. Aber eS ist sehr wahr-
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scheinlich, daß mit der Zeit eine Eisenbahn durch das St
Jmmerthal gebaut wird. Wie fern diese Zeit liegt, können wir
nicht ermessen, aber man kann die Ausführung der Eisenbahn
in 6—10 Jahren als wahrscheinlich annehmen. Sobald diese
vollendet ist, fällt die Bedeutung der fraglichen Straße dahin,
deren Korrektion somit nur einen ganz vorübergehenden Zweck
hat. Andererseits ist die Nothwendigkeit derselben vorhanden.
Der Bau wird auf ein Minimum beschränkt, indem die Straße
eine Kronbreite von nur 18' und eine Fahrbrcite von 16'
erhielte, damit die Postwagen sich begegnen können. Nun sind
die Arbeitslöhne in St. Immer sehr hoch, so daß schon die
frühere Baudireklion sich veranlaßt sah, die Taglöhne der
Wegmeister zu erhöhen. Auch die Preise deS Baumaterials, stehen
höher als anderwärts. Dennoch kommen die Kosten der
Korrektion verhältnißmäßig nicht hoch zu stehen, nämlich auf
Fr. 48,100 oder per Lausfuß aus Fr. 2. 40, ein Beweis, daß
die Baudirektion sich auf das absolut Nothwendige beschränkte.
Von Seite der Gemeinden konnte eine direkte Betheiligung an
den Kosten deS Unternehmens nicht erzielt werden, dagegen
erklärten die anstoßenden Grundbesitzer sich bereit, das erforderliche
Land unentgcldlich abzutreten. Ich habe noch zu bemerken,
daß die Baudireklion den Vortrag in der Voraussetzung an
den RegierungSrath gelangen ließ, daß der Große Raih srüher
zusammentreten und eS möglich sein werde, für dieses Jahr
noch Fr. 30,000 zu verwenden. Da dieses aber kaum mehr
möglich ist, so ermächtigte der NegierungSraih (zwar nicht
offiziell) den Berichterstatter, bezüglich der Ziff. 1 folgende Mo.
difikation zu beantragen: „Für die Rcnan-ConverS-Lleaße wird
der vorliegende Plan nebst Devis von Betrag Fr 48,100 grundsätzlich

genehmigt und es soll der Bau angeordnet werden.
Die im Ihre 1860 dafür zu verwendende Summe wird durch
das Budget bestimmt werden." Da die Büdgeiberachung ohne
Zweifel noch in diesem Jahre stattfinden wird, so kann man
ganz gut noch bis dahin warten. Die Ziff. 3 des Antrages
bezieht sich auf eine Strecke von ungefähr 1000', welche in ein
Alignement fasten, das von der Ortschaft Renan festgestellt und
genehmigt worden ist Die Gemeinde hätte auf dieser Strecke
die Korrektion selbst auszuführen gegen Vergütung der Kosten.

Scherz, Finanzdirektor. Die nämliche Frage, um die es
sich heule handelt, ist hier schon bei Anlaß der Büdgctberaihung
erörtert und erledigt worden Herr Girard stellte damals den
Antrag, diese Straßenkorrektion grundsätzlich zu erkennen und
noch einen Kredit dafür auf das Büvgel von 1859 zu tragen,
aber mit großer Mehrheit wurde dieser Antrag verworfen.
Dessenungeachtet brachte die Baudireklion einige Wochen später
einen Vortrag vor den RegierungSrath mit dem Antrage, für
dieses Jahr Fr 30,000 zu bewilligen. Die Finanzdirektion
erhob in doppelter Beziehung Einwendungen, schon aus
formellen Gründen. Solche Fragen sollen nur bei der Büdget«
berathung erörtert und entschieden werden, sonst hat das Budget
keine Bedeutung und läuft man Gefahr, am Ende des JahreS
ein bedeutendes Defizit zu haben Ich hatte aber auch materielle
Bedenken. Vielleicht in wenigen Jahren wird eine Eisenbahn
durch die betreffende Gegend gebaut, dann fällt die fragliche
Straße in die I V. Klasse; der Vortheil dieser Straßcnkorrekiion
steht daher in keinem Verhältnisse zu dem Kostenauswande von
Fr. 50,000. Uebrigens hat die Eiscnbahngesellschaft infolge
der erleichterten Zufuhr den größten Vortheil. Es wäre dah r
nur billig, daß fie einen Theil der Kosten übernähme. Ebenso
hätte ich erwartet, daß die betheiligten Gemeinden einen Beitrag
leisten würben; aber beides ist nicht der Fall. Trotzdem daß
die Finanzdirekiion in der Minderheil war, dachte sie doch ihre
Bedenken erneuern zu sollen. Ich gebe zu, daß die Eisenbahn
durch das St. Jmmerthal nicht so schnell ausgeführt werden
dürfte und daher die Korrektion der Straße von Renan nach
ConverS wüuschcnSwenh sei; dagegen muß ich mich entschieden
dem Antrage widersetzen, für dieses Jahr noch Fr. 30,000 zu
bewilligen, da ohnehin das Büdget durch Nachkredite illusorisch
gemacht wird. Einzig die Nachkredite der Baudireklion belaufen
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sich auf Fr. 97,000. Hätten Sie alle Kreditbcgehren bewilligt,
so hätten wir in derZahresrechnungcin Defizit von Fr. 340,000
—350,000. Die Baudirektivn verlangt also für die Renan-
ConverS-Straße einen Kredit von Fr 30.000, für die Alien,
bergdrücke bei Bern verlangte sie Fr. 17,500, für den Straßen-
und Brückenbau, ordentlicher Unterhalt, einen Nachkredit von
Fr. 14,000, für den Unterhalt der Gebäude Fr. 36,000, im
Ganze» also Fr. 97,000. DaS Büdget steht ein Defizit von
Fr 90.000 vor; dazu kommt für den Felddienst eine Summe
von Fr. 124,000 und ein Nachkredil im Miliiârwesen von
Fr. 30,000, so daß die Gesammtsumme sich auf Fr. 3tt,500
belaufen würde. Der Militärkredit betrifft die Umänderung
der Jnfanteriegewehre und die Anschaffung der neuen Jäger-
gewchre. Die letzte Lieferung der Jägergewehre hätte erst im
Jahre 1860 stattfinden sollen, nun hat aber der Bund die Sache
befördert, und für den Kanion kommt eS auf das Nämliche
heraus, ob er die Gewehre um ein Jahr früher beziehe, was
ich für wünschenswert!) halte. Obschon ich nicht verhehlen
möchte, daß andererseits einzelne Einnahmen einen größern
Ertrag liefern werden, als das Büdget vorsteht, wie das Ohm-
gcli», das Salzrcgal, so ist doch schlechterdings nicht daran zu
denken, daß die Mehreinnahmen einen Ausfall von Fr. 341,500
zu decken vermöchte». Ich möchte daher die Versammlung
ersuchen, daß sie das Streben der Finanzdirektion, Defizite so

viel alS möglich zu vermeiden, unterstütze, und stelle den Antrag,
die in Frage stehende Korrektion grundsätzlich zu beschließen,
aber von der Bestimmung einer Summe einstweilen zu abstra-
hiren. ES wird sich dann bei der Lüdgeiberathung zeigen,
ob die Bewilligung eines Kredites nöthig ist. Gewärtige man
vorher die Vorlage des Büdgets, welche in 5—6 Wochen er-
folgen wird, und greife man der Büdgetberalhung nicht vor.

Girard. Ich möchte vor Allein einen Punkt klar
auseinandersetzen nämlich daß es sich hier um eine Straße
handelt, welche nicht bloß ei» lokales Interesse hat, sondern eine
Nothwendigkeil ist, wie sie sich auf dem einen ober andern
Punkt des Kantons hervordrängen kann. Letztes Jahr, als im
Laufe des Frühjahrs ein Theil des BergeS bei la Hutte
herunterstürzte, mußte man eine Korrektion vornehme», um den Ver-
kehr auf dieser Straße zu ermöglichen. Dieser Fall hat mit
dem heutigen mehr Aehnlichkeil als man glaubt, weil zwischen
Chaurdefonds und Neucnburg eine Eisenbahn gebaut wird.
Der Herr Finanzdirektor sagt uns freilich, die Eisenbahngesell-
schasi sollte eigentlich die Kosten für diese Straße übernehmen,
weil sie ganz in ihrem Interesse liege; aber leider ist es nicht
so; man hat das Nccht nicht, diese Baute der Gesellschaft auf.
zubürden, den» die Schiiiie, welche die eidgenössische Postver-
waliung ihrerseits gethan hat, haven auch zu keinem Resultate
geführt. Unier diesen Umilände» muß man sich fragen, ob
nicht von unserer Seite etwas gethan werden soll, und hierauf
ist die Antwort durchaus nicht zweifelhast. Der Große Rath
wird vielleicht beschließen, heule nichts zu bewilligen; allein
bedenken Sie wohl, ein solcher Entschluß würde schlimme Folgen
haben; denn in kurzer Zeit müßte man einen Kredit bewilligen,
weil die Postwagen aus einer laut Plan nur 10 bis 12 Fuß
breiten Straße nicht fahren und kehren können. Der Post-
verkehr wird es ferner einst nöthig machen, daß die Eisenbahn
bis an die Gienze geführt wird. Der Herr Finanzdirektor
hat jedoch Bedenken geäußert, welche ich theile; ich halte ebenfalls

dafür, derartige Ausgaben sollten beim Büdget beschlossen
werden. Es giebt aber gewisse dringende Fälle, wo man das
nicht immer thun kann und in diesem Punkte kann man auch
an bei eidgenössischen Verwaltung ein Beispiel nehmen, wo
ebenfalls von Zeit zu Zeit Begehre;, um Nachkredite vorkommen.
Die Finanzdirektion hätte bei der letzten Büdgelberathung
weniger Opposition machen sollen. Wenn ich der Urheber der
Motion gewesen bin, welche seiner Zeit für diese Straße
gemacht wurde, so that ich cS, weil ich ganz in der Nähe per
Tunneibauien. für den Jura industriel war. Ich sah damals
nur die Nothwendigkeit, die Straße größer zu machen, und die

ursprüngliche Motion hatte keinen andern Zivcck, als die
Uebernahme von Studien für diese Korrektion zu verlangen. Um
dieses zu erreichen, wendeten wir uns an die Regierung, und
hierauf gestützt verlangten wir diesen Kredit. Wenn man ihn
damals bewilligt hätte, so könnte die Straße bis zu jener Zeit
fertig dem Verkehr eröffnet sein. Wir wollten einer Schwierigkeit

zuvorkommen ; denn eS ist außer Zweifel, daß wenn die
Eisenbahn einmal eröffnet ist, die Korrektion stattfinden muß
während bcS Verkehrs. Das ist im vorliegenden Devis nicht
vorgesehen. Ich bin mit dem Projekt einverstanden, deßwegen
will ich die vom Herrn Direktor der öffentlichen Bauten zuletzt
berührte Frage nicht erwähnen. Im Alignement zeigen sich
Schwierigkeiten. Die Regierung stellt Bedingungen, welche
im Bericht nicht angegeben sind, sie will der Gemeinde Renan
Anerbieiungen machen, und ihr eine Entschädigung bewilligen
wenn sie einwilligt, sich nach diesem Plan zu richten. Ich
glaube nun sagen zu können, daß die Gemeinde Renan nicht
daran dachte, so bald sich in die Nothwendigkeit versetzt zu
sehen, für diese Straße oder für das Alignement Geld
auszugeben, weil die ganze Straße oder die zu erstellenden Theile
den Partikularen zur Last fallen, welche bauen. Es giebt
Schwierigkeiten noch von einem andern Standpunkt aus, nämlich

die finanzielle Lage der Gemeinde, welche weder Vermögen
noch Hülfsquellen besitzt und bedeutende Unkosten hat für den
Unieriichl, für den Bau von Schulhäuser», für Beheizung der
Kirche, für den Pfarrer und Lehrer; alle diese Ausgaben steigern
ihr Budget sehr hoch, so daß die Gemeindetellen eine beträchtliche

Hohe erreichen. Mit Rücksicht auf diese Schwierigkeiten
und weil die Gemeinde auf ein Gesuch der Baudirektion hin
sich mit einem Beilrage von Fr. 12.000 zu betheiliaen'
dieses Opfer in einer andern Form gebrach, hat, nämlich so,
daß die anstoßenden Eigenthümer daö nöthige Terrain hergeben,
deßwegen, sage ich, glaube ich eine Abänderund des Trace ver^
langen zu können, eine Abänderung, welche die Regierung ohne
Anstand bewilligen kann. Wenn man die Kosten fürchtet, welche
daraus entstehen, so könnte man am Ende einwilligen, daß
man zwischen den zwei Endpunkten die Gefälle und Steigungen
vermelde oder wentgsiens die Auffüllungen und Abgrabungen
ersparte. Ich wollte allerdings gern, die Gemeinde Renan
könnte das Anerbieten des Bauveparlementes annehmen, eS
wäre das ihr Vortheil) aber es gehl nicht an mit irgend welcher
Hoffnung aus Ersotg ein derartiges Begehre» zu stellen, wegen
der finanziellen Lage dieser Gemeinde; denn es waren ohne
Auönah,te Privaielgenthümer, welche sich zu Opfern anerboten
haben. Nachdem sie ihre Bvdenabirelungen unentgeldlich ge-
macht, hatten sie die feste Ueberzeugung, der Staat werde nun
nach dem Plane deS Herrn Iugenleur Witrenb.' h bauen
Wenn man thuen nun jagt, baß sie nicht für diesen Plan,
sondern für eine» andern ihren Boden hergegeben haben, so
wird man ihren Eiser erkalten sehe», und eS werden Hindcr-
nlsse auftauchen Das wollte ich vermeiden und schlage
deßwegen folgende Abänderung vor: „Das Trace vom Dorsc'Rcnan
bis zu den Häusern la Lunette soll der geraden und horizon-
talen Linie nach dem durch den RegierungSrath genehmigten
Plan folgen " In zweiter Linie: „Das Trace soll der
geraden Llnie des sanktionirten Planes von Renan folgen, jedoch
ohne Beseitigung der Gefalle und Gegengefälle und der
Krümmungen zwischen den Grenzen der im fraglichen Plane
vorgesehenen Gasse." Ich halte dafür mit dtesem zweiten Antrage
werde man die Gemeinde Renan nicht in die Lage versetzen zu
sagen, daß es ihr nicht möglich sei, solche Kosten zu übernehmen,
denn auch in 50 Jahren werben die projekltrlcn Banplätze noch
nicht m» Häusern besetzt sein.

Revel verdankt dem Herrn Finanzdirektor die Sorgfalt,
mit welcher derselbe den Nachkrediten die Thüre verschließen
will, unterstützt jedoch den Antrag der Baudireklion, auch au<
^m Grunde, weil die fragliche Straßenkorrektion weder von
Renan noch von Converö, sondern von der Finanzverwaliung
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des Staates, nämlich von der Ohmgeldverwaltung, angeregt
worden. Die Ausführung der Korrektion sei um so nothwendiger,

als die Erstellung einer Eisenbahn durch das St. Jmer-
ihal vielleicht noch in ferner Aussicht stehe. Der Redner stellt
es dem Ermessen der Behörve anheim, die erforderliche Summe
noch für dieses oder erst für das nächste Jahr zu bewilligen,
möchte aber dem letztern Verfahren aus Grund einer geordneten
Finanzverwaltung den Vorzug geben.

Gygar hätte lieber gesehen, wenn die Baudirektion einen

Plan über das Projekt einer Straße von Sonceboz bis Con-
verS vorgelegt hätte. Da aber dieß nicht mehr in Frage steht,
sondern die theilweise Korrektion begonnen hat, so findet der
Sprechende es auffallend, daß die Gemeinde Renan die Strecke,
welche sie wünscht, selbst ausführen soll, und beantragt mit
Rücksicht auf das von dieser Gemeinde projektirte und genehmigle

Alignement für Häuserbauten, daß die mit dem Dorfplan
übereinstimmende Linie für diesen Straßenbau als maßgebend
betrachtet werden soll.

Scherz, Finanzdirektor, wiederholt die Erklärung, daß er
mit dem Antrage des Regierungsrathcs, die Korrektion der
Renan-ConverS-Straße grundsätzlich zu beschließen, einverstanden
sei, nicht aber mit dem weiter gehenden Anträge, für dieses

Jahr Fr, 3l),lM zu bewilligen, indem bezüglich des Kredites
der Büdgetberathung nicht vorgegriffen werben solle.

Sträub möchte bei den öffentlichen Bauten eine gewisse

Rangordnung beobachten und namentlich die Ausführung solcher

Straßenprojekie fördern, welche nicht nur einen vorübergehenden,
sondern einen bleibenden Zweck haben, um nicht die Zahl der

Straßen zu vermehre», die für Staat und Publikum ein todtes
Kapital sind. Deßhalb stellt der Sprechende den Antrag, den

vorliegenden Gegenstand auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Mühlethaler erinnert als früherer Bewohner des St
JmmerthaleS an den großen Verkehr dieser Landesgegend und
die daherige Nothwendigkeit der Slraßcnkorrektion, und unterstützt

den Antrag der Baudireklion mit der von Herrn Gygar
vorgeschlagenen Modifikation bezüglich deS DorfplaneS von
Renan.

Houriet. Die Frage, über welche der Große Rath sich

auszusprechen hat, ist die, ob die Korrektion der Straße von
Renan nach Convers nothwendig sei oder nicht. Ist sie eine
anerkannte Nothwendigkeit, so wird der Große Rath nicht
anstehen, die Anträge der Regierung zum Beschlusse zu erheben.

Herr Revel, sowie der Herr Baudirektor haben dargethan, daß
dieß eine Nothwendigkeit ist. Zwischen Renan und Convers
besteht ein Weg, auf welchem zwei Fuhrwerke sich nicht
ausweichen können. Nehmen Sie nun an, daß diese Eisenbahnstation

bald eröffnet werde, wie soll man bann nach Renan
kommen, wie soll der Postdienst möglich sein? Noch ein anderer
Grund: auch die Ohmgeldverwaltung hat das größte Interesse,
daß die Straße jetzt gebaut werde. Ich muß Sie auf etwas
Anderes aufmerksam machen, was im Großen Rathe vorgekommen

ist. Als nämlich bei Anlaß d.er Büdgetberathung der
Antrag deS Herrn Girard gestellt wurde, wies man ihn ab,
er wurde abgewiesen, weil der Große Rath von Irrthum
befangen war. Nachher hielt es der Herr Baudirekior in seiner

Pflicht, dem Negierungsrathe einen Vorschlag zu bringen, der
dann angenommen wurde. Dieß beweist, daß der Große Rath
im Frühjahr im Irrthum war, so daß er nun von seinem ersten

Entscheid zurückkommen muß. Jetzt ist auch der Herr Finanzdirektor

einverstanden, daß die Korrektion grundsätzlich beschlossen

«erde, aber er widersetzt sich, daß jetzt zu diesem Zweck ein Kre-

ragdlalt de» Vroßen Rath« t«»».

dit bewilligt werde. Ich frage nun: was nützt eS, im Grundsatze

Straßenkorrektionen zu beschließen, aber den Kredit zu
ihrer Ausführung nicht zu bewilligen? Ich stimme mit vollem
Vertrauen zu den Anträgen der Regierung und bin so frei,
sie der Versammlung zu empfehlen. Wenn nämlich der Kredit

nicht bewilligt würde, so würde dieß einen sehr schlimmen
Eindruck auf das Thal und die Landesgegend überhaupt machen.
Ich war vor wenigen Monaten in Convers und konnte mich
mit eigenen Augen überzeugen, daß die Straße auf Neuen-
burgergebiet schon seit Langem fertig ist. Ich glaube daher, eS

wäre für den Kanton Bern wenig ehrenhaft, wenn er seinerseits

zurückbliebe.

Ganguillet betrachtet die vorliegende Frage als eine
solche, die nicht verschoben werden könne und zwar im Hinblick
auf die bevorstehende Eröffnung der Eisenbahn bei Convers.
Der Redner begreift die Bedenken deS Herrn Finanzvirektors,
faßt aber die Sache so auf, daß es sich heute nicht um dir
Bewilligung eines Nachkredites handle, sondern nur um die
grundsätzliche Dekretirung des fraglichen Straßenbaues mit dem
Vorbehalt, die erforderliche Summe bei der Büdgetberathung
zu bestimmen. Endlich findet der Sprechende die devisirten
Kosten etwas hoch und glaubt, wenn man die Ausführung des
BaueS dem Unternehmer deS Tunnels von LachaurdefondS
übertragen würde, so wären die Kosten viel geringer.

Der Herr Berichterstatter beginnt seinen Schlußrapporr
mit Htnwelsung auf die bereits gegebene Erläuterung des
regierungsräthlichen Antrages, welcher infolge einer im Regie-
rungsralhe vorausgegangenen Verständigung nun dahin modi-
fizirt ist, daß es sich nicht mehr um die Bewilligung eines
Nachkredites von 30,000 Fr., sondern nur um die grundsätzliche
Dekretirung der projeklirten Slraßenkorrektion handelt, ohne
Präjudiz für Festsetzung deS Kredites, welcher bei der
Büdgetberathung seine Erledigung finden wird. Was die Bedeutung
deS Straßenbaues selbst betrifft, so beharrt der Rebner aus
seiner Ansicht, daß dieselbe nur eine vorübergehende fei und
bei der in 5-10 Jahren zu gewärligenden Eisenbahn in den
Hintergrund trete. Auf die Ernwendungen der Herren Gygar
und Mühleihaler wird erwiedert, daß eS sich durchaus nicht
um eine Abweichung vom Bauplane der Gemeinde Renan
handle, dagegen liege es im Interesse derselben, diefe Straße
zu erstellen und zeige die Erfahrung, daß eine Gemeinde immer
viel billiger baue als der Staat; deßhalb werde ihr die fragliche
Strecke überlassen. Im Ganzen habe die dortlge Straße den
Zweck, die OuSintereffen zu verbinden, während der allgemeine
Verkehr durch die Eisenbahn seine Vermittlung finden werde.
Weber die Anträge des Herrn Girard noch derjenige deS Herrn
Sträub werben als erheblich zugegeben, letzterer schon aus dem
Grunde nicht, weil der infolge Eröffnung der Eisenbahn bet
ConverS zunehmende Verkehr die Korrektion der in schlechtem
Zustande befindlichen Straße nothwendig mache. Die Einwendung

deS Herrn Ganguillet bezüglich der Kosten findet der
Sprechende nicht begründet und bemerkt übrigens, daß, wenn
auch die devrsirte Summe nicht erreicht werden sollte, eö

immerhin besser sei, die Kosten eines Projektes nicht unter der

Wisklichkeit darzustellen, wie es in den dreißiger Jahren Mode
gewesen, um die Sache bei den Behörden leicht durch:
Könne daS Unternehmen dann mit geringern Koste» ausgeführt
werden, so werde die VollziehungSbehörde gerne dazu handbielen.

Abstimmung.

56 Stimmen.
30

Für das Eintreten
Dagegen
Für die Anträge deS RegierungSralhes

mit oder ohne Abänderung Mehrheit.
Dagegen Minderheit.

88 /
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Für die vom Herrn Berichterstatter vorge-
schlagen? Modifikation Mehrheit.

Dagegen Minderheit.
Für den Antrag des Herrn Gir a rd »

Dagegen Mehrheit.

Schluß der Sitzung: 1 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

Morel, Moscr, alt-Statthalter; Moser, Gottl. ; Moscr in
Koppigen, Müller, Johann; Müller, Kaspar; Nägeli, Oeuvray,
Pallain, Prudon, Rege;, Reichenbach, Karl; Riat, Ritter,
Rohrer, Rössel, Rosselet, Röthlisberger, Johann; Röthlisberger,
MaihiaS; Roth in Wangen, Roih in Niederbipp, Rothenbüh.
ler, Ryser, Sahli, Salfisdcrg, Salzmann, Scharen, Scherten»
leib, Schmied, Rudolf; Schmuz, Schort, Fried.; Schrämli,
Schürch, Seiler, Siegenthaler, Spring, Steiner, Jakob;
Stetiler, Streit, Benedikt; Streit, HieronimuS; Thönen, Trorler,
Wagner, Zeesiger und Zwahlen.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Die neugewählten Herren Großräthe Friedli von Frie
senberg und Scholer von Laufen leisten den verfassungSinäßl-
gen Eid.

Durch Schreiben vom 26 d M. lehnt Herr U. Heß in
Wyßachcngraben die im Wahlkreis Huttwyl auf ihn gefallene
Wahl zum Mitgliede des Großen Rathes ab. Der Regie-
rungsrath wird beauftragt, die Ersatzwahl anzuordnen

Siebente Sitzung.

Montag den 3t. Oktober 1359.

Vormittags um 9 Uhr.

An der Stelle deS abwesenden Herrn Krebs bezeichnet das
Präsidium zum Siimmenzähler für die Dauer dieser Abwesenheit
den Herrn Großrath Müh le thaler.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Anderes, Berger,
Jeannerat, Sigri und Theurillat; ohne Entschuldigung: die

Herren Aebi, Affolter, Jakob; Bähler, Daniel; Bähler,
Johann; Bärtschi, Bangerter, Batschelet, Biedermann, Böstger,
Brügger, Bucher, Bürki, Burger, Bützbcrger, Carlin, Chevrolet,
Chopard, Corbat, Egger, Engemann, v. Erlach, Funkhäuser,
Fischer, Fleury, Flück, FreiburghauS, Frieden, Friedli, Fr.;
Gerber, Gseller, Christian; Girard, Giraldin, Gobat, v. Grünigen,
Guenat, v. Gunlen, Gygar, Hennemann, Hermann, Herren,
Heß, Hirsig, Hoffmeyer, Jmhoof, Samuel; Jmhoof, Benedikt;
Jndermühle in Kiesen, Jndrrmühle in Amsoldingen, Jngold,
Känet, Käser, Kaiser, Karlen, Johann; Karlen, Jakob; Kasser,
Kehrli, Klaye, Knuchel, König, Kohler, Koller, Krebs, Jakob;
Krebs in Albligen, Lehmann in Lotzwyl, Lehmann, Daniel;
Lenz, Leuenberger, Lovtat, Luginbühl, Marquis, Marti, Messerli,

Tagesordnung:

Vortrüge der Militärdirektion.

l) Ueber Reziprozität mit dem Königreich
Preußen, betreffend die Befreiung der gegenseitigen
Angehörigen von der Militärpflicht.

Der Regierungsrath stellt in Uebereinstimmung mit
der Militärdirektion den Antrag, der Große Rath möchte
dieses Reziprozitätsverhältniß genehmigen.

Karlen, Militärdirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
diesen Antrag mit Hinweisung auf die bereits mit Bayern,
Württemberg und der freien Stadt Bremen eingegangenen
ähnlichen Uebereinkünfte.

Der Antrag des Regierungsrathes wird ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.



2) Ueber Ermäßigung der Einquartic rungSlast
durch amtsbezirksweise Vertheilung derselben und Transport
des Militärs per Eisenbahn, mit Rücksicht auf einen daheri,
gen am 10. März abhin erheblich erklärten Antrag. (Siehe
Großrathsverhandlungen, laufenden Jahrgang, Seile 150.)

Der Regier »ngSrath stellt den Antrag auf
Tagesordnung, in Betracht, daß der erste Punkt dem Gesetze über
die Militärorganisalion (§ 100) widerspreche, der zweite dagegen

durch den Ausbau der Eisenbahnen wesentlich erledigt sei.

Herr Berichterstatter. Am Schlüsse der Berathung
deS letzten Miliiärbüdgets wurde der Antrag erheblich erklärt,
der RegierungSrath habe zu untersuchen, ob nicht durch bessere

Vertheilung der Einquartierungslast und zwar amtsbezirksweise,
sowie durch den Transport des Militärs auf der Eisenbahn,
diese Last für einzelne Gemeinden^ erleichtert werden könne.
Der hierüber erstattete Bericht der Militärdirektion wurde
bereits am 11. Mai l. I. vom RegierungSrathe behandelt. Nun
kommt die Sache zu einer Zeit vor den Großen Rath, wo
wenigstens für dieses Jahr nicht mehr Abhülfe möglich wäre,
weil die Militärübungen meistens vorüber sind. Indessen lieferte
die Einrichtung des JnstruktionStableau den Beweis, daß die
Militärdirekiion so viel als möglich die im Großen Rathe
ausgesprochenen Wünsche berücksichtigte. Von 8 einberufenen AuS«
zügerbatailloncn erhielten 5 die Naturalverpflegung und wurden
nur 3 durch Einquartierung verpflegt. Man konnte eS nicht
anders einrichten. Was den Transport der Truppen per Eisenbahn

betrifft, so wurde dieselbe von der Militärdirektion im
Interesse deö Staates benutzt, so viel es geschehen konnte; so

namentlich auch im Jura. Ein fernerer Punkt betrifft die Frage,
ob bei Vertheilung der Einquartierungslast nicht der ganze
Amtsbezirk in Mitleidenschaft gezogen werden könne. Einem
solchen Antrage könnre ich meine Zustimmung nicht geben. Er
widerspricht dem 8 100 der Militärorganisation, nach welcher
die Einquartierung und Verpflegung der Truppen gemeinbewcise
eingerichtet und daherige Reglemente erlassen werden sollen.
Will der Große Rath die Einquartierungslast einigermaßen
billig machen, so muß man die Mundportionen so hoch stellen,
daß jeder Bürger dabei eristiren kann. Deßhalb stelle ich den

Antrag auf Tagesordnung.

Der Antrag des RegierungSratheS wird durch das
Handmehr genehmigt.

3) Vortrag, betreffend die Bewilligung eines
Nachkredites für Anschaffung neuer Jägergewehre
und Umänderung der Jnfanteriegewehre nach dem

Systeme Burnand-Prelaz.

Der RegierungSrath stellt in Uebereinstimmung mit
den Direktionen des Militärs und der Finanzen den

Antrag, der Große Rath möchte zu diesem Zwecke einen Ge«

sammtkrcdit von Fr. 30,000 unter der Rubrik „Zeughaus, neue

Anschaffungen" bewilligen.

Herr Berichterstatter. Ich ersuche den Großen Rath,
eS nicht schwer aufzunehmen, wenn der Milirärdirektor, nachdem

er in einer frühern Sitzung einen außerordentlichen Kredit
von Fr. 300,000verlangt hatte, nun wieder mit einem
Kreditbegehren von Fr 30,000 kommt. Ich muß bei diesem Anlasse

auf das frühere Kreditbegehren zurückkommen. Angesichts der

Gefahr, daß ein allgemeiner Krieg ausbrechen und auch unser
Vaterland berühren könnte, haben Sie vor einigen Monaten
einen Militärkredit von Fr. 300,000 bewilligt und dem

RegierungSrathe die Verwendung dieser Summe überlassen. Nach-
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d. m die Militärdircklion dem RegierungSrathe ihre Borschläge
gemacht hatte, wurde ihr eine Summe von Fr 127,770 ,ur
Verfügung gestellt. Die Mililärdirckticn verlangte ursprünglich
einen Kredit von Fr. 42,000 für Anschaffung der neue.i Zäger-
gewchre und Umänderung der Jnfanteriegewehre nach dem
Systeme Burnand-Prelaz, so daß ungefähr Fr. 170.000 vom
außerordentlichen Kredite verwendet word-n wären. Die Finanz-
direktion war jedoch der Ansicht, daß für Anschaffung der
Jägergewehre und Umänderung der Jnfanteriegewehre nicht der
außerordentliche Kredit in Anspruch zu nehmen, sondern dafür
ein besonderer Nachkredil unter der Rubrik „Zeughaus, neue
Anschaffungen" zu verlangen sei. Das ist der Grund, warum
Ihnen heute dieser Vorschlag gemacht wird. Die Sache
verhält sich nun, wie folgt. Vom außerordentlichen Militä-kre-
dite von Fr. 300,000 sind Fr. 153,770 als verwendet zu
verrechnen, dagegen wurde eine Summe von Fr. 140,230 dem
Staate wieder zur Verfügung gestellt. Es handelt sich nun
darum, ob man Fr. 30—40.0Ü0 mehr vom außerordentlichen
Kredite verwenden. oder dafür einen besondern Nachkredit
bewilligen wolle Was die Umänderung der Jnfanteriegewehre
betrifft, so wänn nach dem ursprünglichen Beschlusse der
Bundesversammlung die Kosten für die Kantone bedeutend höher
zu stehen gekommen als gegenwärtig. Die hiesige Regierung
richtete nämlich eine Vorstellung an den BundeSrach zu Handen
der Bundesversammlung, infolge welcher dem Kantone mehrere
Posten (wie z. B. für das Ziehen der Läufe ». s w.) crsoan
wurden im Betrage von wenigstens Fr. 25.000. Man wäre
auch nicht verpflichtet gewesen, die ganze Lieferung der Jä.^r-
gewchre dieses Jahr abzunehmen, aber in Betracht der ernsten
Gestaltung der europäischen Verhältnisse im Lause deS letzten
Frühlings hielt man eS für zweckmäßig, diese Anschaffung so
schnell alS möglich zu bewerkstelligen. Das neue Jägergewehr
ist eine Waffe, von der ich sehr viel erwarte, und es ist zu
hoffen, daß auch die zweiten Kompagnien der Jnfanterieba.
taillone dieselbe bald erhalten werden. Was »nn die Umänderung

der Jnfanteriegewehre nach dem Systeme Burnand-
Prölaz betrifft, so mag es damit gut kommen, aber ich habe
dazu nicht daS Zutrauen, wie zu dem Jägergewehre. Namentlich

ist zu bedauern, mit welcher Zögerung man dabei zu Werke
geht. Von hier wurden längst 4000 Stück nach Zofingen
geschickt, aber wir erhielten Bericht, eS sei dort kein Platz mehr
für weitere Sendungen; wir hörten also damit auf. Nachdem
unlängst in einer Zeitung wegen der unerwarteten Verzögerung
reklamirt worden war, mochte man eS wohl gelegen finden, bei
Anlaß der Versammlung des Großen Rathes etwas zu thun.
Wirklich kamen vor ein paar Tagen 400 Läuse an die gut
ausgefallen sind. Wir haben aber noch bedeutende Ausgabe»
für die Richtung der Läufe, für das Anpaffen, die Numerirung
und Kontrollirung derselben rc. Die Hauptausgabe, die Kosten
für daS Ziehen und Bohren trägt der Bund. Die Direktionen
des Militärs und der Finanzen wurden einig, daß man es mir
einem Kredite von Fr. 30,000 für dieses Jahr machen könne
und der RegierungSrath genehmigte den Vortrag Wenn ich
nun auch über eine im Laufe der letzten Tage hier gestellte
Interpellation Auskunft geben soll, so bin ich dazu bereit. Ein
Punkt bezieht sich auf die Lieferung der Artillenepferde zum
letzten Truppenzusammenzuge, worüber in öffentlichen Blättern
eine gewaltige Rüge erschienen ist. Ich erkläre Ihnen, daß im
letzten Frühling, in dem Momente, als man den Ausbruch eines
allgemeinen Krieges erwartete,, die Miliiärdirektion, um allen
Anforderungen deS Bundes genügen zu können, feste Verträge
mit zuverläßigen Lieferanten abzuschließen trachtete und' abschloß
mit Rücksicht auf die Erfahrung, welche man zur Zeit des

PreußenfeldzugeS gemacht, als man von den Bezirken Ses-
tigen und Konolfingen Pferde req liriren mußte und einzelne
Gemeinden selbst Fr. 5 per Stück zahlten. ES wurden daher
Verträge über die Lieferung von Pferden bis auf 1300 Stück
geschlossen, und wurden von Seite der Militärdirekiion die

Bedingungen so gestellt, daß, wenn die Pferde ni cht auf den Tag
geliefert worden wären, die Behörde das Recht gehabt hätte,
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solche auf Kosten der Lieferanten sofort anzuschaffen, so daß
die Ehre des KantvnS Bern gegenüber den andern Kantonen
jedenfalls genlahrt worden wäre. Die Kriegsgefahr verschwand
und Bern hatte wenig Pferde zu stellen. Die Lieferanten wären
dadurch in bedeutenden Nachtheil gekommen, und um ihnen
einige Entschädigung dafür zu geben, nahm man die Pferde für
die. Wiederholungskurse von ihnen, statt diese Lieferungen
auszuschreiben, wie es sonst geschieht. Nun schreibt daS

eidgenössische Reglement vor, daß bei der Einschätzung der Pferde
in den Dienst für Artillerie und Kavallerie ein eidgenössischer

Sladspferdarzt als Revisor beigezogen werden soll, der über
die Tüchtigkeit der Pferde abspricht. Sobald nun dieser die

vorgeführten Pferde als tüchtig anerkennt, tritt die bestimmte

Zahl in den Dienst.
'

Hier wurde daS ganz gleiche Verfahren
befolgt. Es waren einer, theilweise zwei eidgenössische StabS.
pferbärzte bei der Schätzung anwesend, sie anerkannten die

Tauglichkeit der Pferde, worauf diese in den Dienst traten.
Wären die Pferde nicht als tauglich anerkannt worden, so hätte
der Kanion Bern sich an die Lieferanten gehalten Noch mehr.
Einem Ansuchen, daS mir später während deS Truppenzusam-
menzugeS zukam und dahin ging, ich solle 32 Pferde
zurücknehmen, und sofort andere schicken, wollte ich nicht nachkommen,
sondern berief mich auf das eidgenössische Reglement, mit der

Erklärung, Bern sei bereit, seine Bundespstlcht zu erfüllen,
nicht aber außerordentliche Verfügungen, die von einem
Kommandanten einer Militärschule oder eines Truppenzusammcn-
zusammcnzuges getroffen werden mögen, nachdem man hierseitS
gehörig verfahren war, anzuerkennen. Die Pferde kamen auS

der Schule von Thun und waren nicht in so bösem Zustande.
Allerdings war die Bespannung nicht, wie diejenige der Genfer-
batterie, wofür aber auch Fr. 5—6 per Stück bezahlt wurde.
Ich habe noch eines Umstanbes zu erwähnen. In einem See-
ländcrblatte wurde unlängst ein Artikel publizirt, in welchem
man 5 JnfanteriecaissonS als gefunden erklärte. Ich habe
dieselben auf dem Kappelenfcld auch gesehen. Wir haben diese

Caissons der Eidgenossenschaft geliehen, und es war Sache
deS Platzkommandanten, dieselben an Ort und Stelle befördern
zu lassen. Jetzt sind sie zurückgelangt, und man kann daS

Zutrauen zu unsern Munitionswagen haben, daß sie es einige
Tage und Nächte an Sonnenschein, Reif und Regen erleiden
mögen. Ich komme zu dem letzten Punkte der Interpellation,
betreffend die Nichlbesetzung der MajorSstellen bei den Spezial-
waffen. Es ist wahr, wir haben bei den Spezialwaffcn nur
einen KorpSkommandanlen ohne Major und zwar auS folgendem
Grunde. Nach der Militärorganisation werden die Komman-
dantcnstellen durch Majore besetzt; geht der Kommandant ab,
so versieht der Major seinen Dunst. Der Major war vielleicht
der fähigste Offizier seiner Waffe als Hauptmann, aber durch
seine Beförderung zum Major wird er gleichsam à la suite
verfetzt, er hat fast nichts mehr zu thun, und wenn er auS
seinem Majorsschlafe zum Kommandanten geweckt wird, so

kennt er vielleicht den Dienst nicht mehr so, wie er ihn als
tüchtiger Hauptmann kannte. Ich glaube daher, die
Nichlbesetzung dieser Stellen gereiche unsern Waffen im Allgemeinen,
sowie unsern bessern Offizieren zum Vortheile. Würden Fälle
eintrete», wo es sich um die Erhallung eines tüchtigen ^Offiziers
handelte, der sonst fortgehen würde, so hätte der Große Rath
dann immer noch Gelegenheit zu entscheide». Nachdem ich
vom eigentlichen Berathungsgegenstande abgewichen bin, komme
ich auf denselben zurück und empfehle Ihnen den Antrag deS

RegierungSralheö zur Genehmigung.

Der Herr Präsident bemerkt, daß nunmehr die von
Herrn v. Erlach gestellte Interpellation (stehe Groß-
rathsverhandlungen, Seite 336 hievor) durch die vom Herrn
Berichterstatter ertheilte Auskunft erledigt sei.

Scherz, Finanzdirektor. Wie der Herr Berichterstatter
bereits bemerkte, bewilligte der Große Rath in einer frühern
Sitzung zum Zwecke außerordentlicher Anschaffungen einen

Kredit von 306,060 Fr., dessen Verwendung der Regierung
überlassen wurde. Diese machte einen bescheidenen Gebrauch
davon, indem nur Fr. 123,000 verwendet wurden, dazu kamen
noch etwa Fr. 20,000 für Musterungen auf dem Lande. Nun
sind aber außerdem noch einige Kredite nothwendig und zwar
solche, die nicht wohl vorgesehen werden konnten. Sie erinnern
sich, daß bei der Büdgelberalhung schon bemerkt wurde, «S

werde für Umänderung der Jnfanleriegewehre nach dem Systeme
Burnand-Prelaz ein Kredit nöthig sein, aber daß man damals
noch nicht wußte, wie groß derselbe sein müsse. Nun wird
eine Summe von 15,000 Fr. vorgeschlagen, und ich habe die

Ueberzeugung, daß dieselbe nicht gebraucht werde, indem bis
jetzt 4000 Gewehre nach Zofingen abgeliefert wurden und nur
400 Stück zurückgelangten. Indessen was man vom Kredite
nicht verwendet, wird wieder vorhanden sein. Was daS Jäger-
gewehr betrifft, so hat der BundeSraih mit Rücksicht auf die
Zeitumstänve die Lieferung befördert; der Kanton wäre nicht
verpflichtet gewesen, sie vor dem nächsten Jahre abzunehmen, und
ich halte dafür, die Zahlung sei erst dann zu leisten, wenn
alle Gewehre geprüft sind. Ich glaube, auch dieser Kredit von
15,000 Fr. sei gerechtfertigt, daS Bridget deS nächsten Jahres
wird dagegen entlastet werden.

Mühlethaler Ich erlaube mir nur eine Anfrage an
den Herrn Berichterstatter. Ich erinnerte mich nämlich, eS sei
die ganze Zeit eine große Zahl ZeughauSarbeiter angestellt, und
glaubte, die Gewehrumändcrung könnte hier ohne außerordentliche

Kosten vollendet werde». Nun aber sagte der Herr
Militärdircklor, es werden für den Staat noch solche entstehen,
deßhalb wünsche ich Auskunft zu erhalten.

Herr Berichterstatter. Ich bin bereit, auf die Anfrage
des Herrn Mühlethaler sofort Auskunft zu ertheilen. Die
gewöhnlich angestellten Arbeiter konnten unmöglich genügen,
um die Gewchrläufe auSzureiben und sie »ach Zofingen zu
schicken; wir bedurften wenigstens 30 Arbeiter dazu. Auch die
Anschaffung der Jägergewehre verursachte eine Vermehrung der
Arbeiter. Ich vergaß noch auf eine frühere Anfrage deS Herrn
Mühle'.haler, betreffend die Bewaffnung der Landwehr, zu
antworten. Da die eidgenössische und auch unsere kantonale
Militärorganisation vorschreibt, baß die Landwehr alljährlich
einer Inspektion unterworfen werde, beabsichtigte die Mtlitär-
dircktion (und ich hoffe, der Regierungsraih werde diese Ansicht
theilen), die Abnahme der Waffen und AuSrüstungsgegenstände
der Reserve erst dann anzuordnen, wenn die Mannschaft ihre
Landwehrpflicht erfüllt hat. DaS wird um so besser geschehen
können, als infolge Anschaffung der Jägergewehre Waffen
genug vorhanden sein werden und man nicht mehr genöthigt
sein wird, die Gewehre im Kantone herumzuführen, als ginge
man auf die Stöhr. Zeder soll seine Waffen und Ausrüstungsgegenstände

behalten, bis er seine Wehrpflicht erfüllt hat,

Mühlethaler erklärt sich befriedigt.

Ganguillet. Ich glaube, eS wäre noch der Fall, die
Gesetzesbestimmung zu mvbtfiziren, die sich auf daS Vorweisen
von Gewehren von Seile solcher Leute bezicht, welche heirathen
wollen. Ich erwähne dieses PunkrcS deßwegen, weil ich mich
bei der letzten Musterung überzeugt habe, daß fast alle viele
Hochzeitgewchre nichts nutz, sogar gefährlich waren, aber für
den, der sie gebrauchen muß. ES wäre besser, die Betreffenden
zu einem Gelobeilrage anzuhalten. Man wird seiner Zelt den
Bericht der eidgenössischen Inspektoren wohl vernehmen. Ich
möchte daher die Miiilärdireklivn aufmerksam machen, ob eS

nicht zweckmäßig wäre, eine Modifikation in gedachtem Sinne
vorzuschlagen. Eine zweite Bemerkung bezieht sich auf die
Umänderung der Jnfanteriegewehre nach dem Systeme Burnand-
Prölaz. Sie werden, wie ich, kuriose Sachen darüber in den

Zeitungen gelesen haben; ob dieselben richtig find oder nicht,
weiß ich nicht. Es wurde gesagt, man habe bereits 400 Stück



von Zofingen zurückbekommen. Ich frage nun, ob man die,
selben untersucht, einer Probe unterworfen habe, und wünsche,
wenn eS nicht geschehen, daß man eS vornehme, bevor man
weiter geht und unnütze Kosten macht. Ich bin um so mehr
veranlaßt, diese Bemerkung hier anzubringen, als mir ein
tüchtiger Fachmann vor einigen Monaten die Ueberzeugung
ausgesprochen hat, er glaube nicht, daß diese Gewehrumänderung
zweckmäßig sei, die Bundesversammlung habe einen irrigen
Beschluß gefaßt.

DaS Präsidium bemerkt, daß die Frage über Bewaff-
nung der Landwehr nicht Gegenstand der Berathung sei.

v. Büren. Ich will gar nichts von der Landwehr sagen,

nur von den beiden Gewehren sprechen, für die ein Kredit
verlangt wird. Ich will auch keinen Antrag stellen; die Be-
stimmungen sind da; wir haben nur zu vollziehen, und etwas
anderes zu beschließen, würde uns nichts nützen. Dagegen
erlaube ich mir eine Anfrage. Mit viel mehr Bergnügen als
die Gewehrumänderung nach dem Systeme Burnanv-Prelaz
vernahm ich die Mittheilung, daß die Bewaffnung je einer

Jägerkompagnie mit dem neuen Jägergewehre bald durchgeführt
sein und nachher diese Waffe auch für die zweite Kompagnie
angeschafft werde. Ich halte eS für sehr wünschenswerth, nach

und nach die ganze Infanterie mit einer guten Schußwaffe,
wie das Jägergewehr, zu bewaffnen, und die Umänderung der

Gewehre nur als Uebergang und zwar als kurzen Uebergang
geilen zu lassen. Für die Zwischenzeit wäre der alte Schieß«
prügel für die übrige Mannschaft genügend gewesen. Lieber

nur eine Waffe als zwei verschiedene Kaliber. Ein anderer
Nachtheil liegt in der schweren Munition. WaS haben wrr,
wenn der Soldat nur einen kleinen Borrath von Munition
mitnehmen kann? Ich spreche daher den Wunsch auS, die

Behörden möchte» so viel als möglich auf die Bewaffnung der

ganzen Truppe mit Jägergewehren hinwirken, und erlaube mir
die Frage an den Herrn Militärdinklvr, wie er es durchzuführen

gedenke, ob er Kompagnie für Kompagnie mit dem

Jägergewchre bewaffnen ober diejenigen Soldaten vorzüglich
auswählen wolle, die sich als Schützen dazu eignen.

Meyer. Ich schließe mich dem Wunsche des Herrn
v. Büren bezüglich der Bewaffnung der Infanterie mit dem

Jägergewehre unbedingt an, hingegen glaube ich, eS genüge
nicht. Wir müssen einen Schritt weiter gehen und dieser
besteht darin, daß nach Einführung deö Jägergewehrs
Schießübungen angeordnet werden, damit ^ die Mannschaft sich im
Gebrauche der Waffe übe. Dieß möchte ich dem Herrn Mili-
tärdirekior dringend empfehlen.

Fried li, Friedrich. Ich habe auch gehört, daß die
Gewehre, welche jetzt in Zofingen gAindert werben, später nicht

ê... mehr gebraucht werden können. Ferner sagt man, sie schießen
nur 14 Kugeln auf baS Pfund, so daß die Munition sehr
schwer ist Ich möchte den Herrn Berichterstatter fragen, ob

dieß wahr sei.

Karrer. Ich glaube, nach den von verschiedenen Seiten
erhobenen Anfragen und abgegebenen Mißtrauensvoten gegen die

Gewchrumänderung sei eS der Fall, einige Bemerkungen zu
machen und die Versammlung auf den Standpunkt zurückzuführen,

von welchem aus die Umänderung der Jnfanteriege-
wehre beschlossen wurde. Ich muß die Bemerkung vorausschicken,

daß diese Umänderung nicht einen bleibenden Zustand
bilden soll, sondern eine Übergangsperiode. Es handelte sich

um die Frage, ob man die halbe Million, welche die Umänderung

kostet, ersparen oder zu diesem Zwecke verwenden wolle,
ob eS der Mühe werth sei, diese Aenderung in der Zeit eineS

Jahres zu Stande zu bringen. Kein Mensch dachte daran,
eine bleibende Waffe auS dem Systeme Burnand-Prelaz zu
machen, sondern es bildet nur einen Übergang, und gegen-
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wältig beschäftigen sich die Bundesbehörden damit, für die
ganze Armee eine einheitliche Waffe herzustellen. Alles ist nur
provisorisch, sogar das Jägergcwehr, wenn ich nicht irre. Aber
die Herstellung deS JnfanteriegewehrS, mit welchem die
eidgenössische Armee bewaffnet werden soll, kann nicht in einem
Jahre geschehen, es bedarf dazu eineS länger» Zeitraumes von
vielleicht 6-12 Jahre» und statt Fr. 5—660,à werden die Kosten
vielleicht 6—7 Millionen betragen. Die Umänderung unsers
JnfanteriegewehrS nach dem Systeme Burnand-Prölaz hat den
Zweck, dessen Treffsähigkeit, die sich bisher auf 160—200 Schritte
beschränkte, auf 4—5—6—700 Schritte auszudehnen. Was
die Sache selbst betrifft, so bin ich damit einverstanden, daß
von Seite unserer kantonalen Behörden möglichst große
Wachsamkeit über die Art und Weise stattfinden soll, wie die Umänderung

der Gewehre in Zofingen selbst vor sich geht. Es sind

zwar eigene Beamte vom Bunde angestellt, deren Chef unser
alte Kollege Herr Haupimann Müller von Sumiswald ist.
aber ich weiß aus sehr kompetenter Quelle, daß diese Kontrolle
gegenüber den Unternehmern eine sehr schwierige ist, um die
von der Bundesbehörde aufgestellten Borschriften gehörig zu
erfüllen.

Herr Berichterstatter. Herr Ganguillet brachte unter
Anderm die von Heiraihskandtdalen vorzuweisenden Gewehre
zur Sprache, allein dieser Gegenstand bezieht sich nicht auf die
Organisation der Landwehr, sondern die daherige Inspektion
wurde angeordnet, damit man amtliche Kenntniß vom Zustande
der betreffenden Waffen habe. Wenn dieser wirklich so übel
ist, wie man andeutete, so wird die Miliiärdirektion sachbezüg-
ltche Anträge bringen. Was die Gewehrumänberung in Zo-
singen betrifft, so hat Herr Hauptmann Müller die Sk.lle einer
Mittelsperson zwischen der dortigen Werkstätte und den
Kantonen. Die abgelieferten Gewehre unterliegen einer Prüfung.
Aus die Anfrage deS Herrn von Büren habe ich zu erwiedern,
dap ich glaube, es würde sich (da man dieses Jahr nur je eure

Kompagnie mit dem Jägergewehr bewaffnen kann) am besten
machen, wenn man beide Jägcrkompagnien schießen ließe, und
den besten Schützen das Jägergewehr gäbe. ES versteht sieb,
daß ich lieber das Jägergewehr alS das Jnfantericgewehr nacd
dem Systeme Burnand Prölaz einführen würde, wenn es der
Große Raih beschließen würde Wie viel Kugeln beiden umgeänderten

Gewehren auf das Pfund gehen, kann ich dem Herrn
Friedli jetzt nicht genau sagen, ich glaube 15.

Der Antrag des Regier» nasratheS wird durch das
Handmehr genehmigt.

N a t u r a l i s a t i o n S g e s u ch e.

1) DeS Herrn Ludwig Julius Wunderlich, von
Herrenberg, Königreichs Würtemberg, Apotheker in Thun, welchem
das Ortsburgerrccht dieser Gemeinde zugesichert ist.

Der NegierungSrath stellt den Antrag auf Ertheilung
der Naturalisation.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter,

empfiehlt diesen Antrag mit der Bemerkung, daß der

Petent durch die moralischen und pekuniären Garantien, welche
seine bisherige Laufbahn darbietet, den Anforderungen des

Gesetzes Genüge geleistet habe und namentlich auch der Umstand

zu seinen Gunsten spreche, daß ihm die Gemeinde Thun, wo er seit
einer Reihe von Jahren als Apotheker etablirt ist, ihr Bürgerrecht

zugesichert hat.



A b sti mm u n g.

Von 83 Stimmenden fallen:

Für Willfahr 79 Stimmen.
Für Abschlag 4 „

Herr Wunderlich ist somit naturalisirt.

2) DeS Herrn Jakob Hummel, von Bünzwangen,
Königreichs Würtemberg, Bäckermeister in Bern, welchem daS

OriSburgerrecht von Langenthal zugesichert ist.

Der Regierungsrath stellt den Antrag auf Erlheilung
der Naturalisation.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt auch diesen Pe-
teutcn und zwar namentlich mit Rücksicht auf den Umstand,
daß er seit 28 Jahren in Bern niedergelassen, mit einer Kan-
lonSbürgerin verheirathet ist und sowohl in Betreff seines guten
Leumundes als seiner pekuniären Eristenz die vom Gesetze

vorgeschriebenen Garantien darbiete.

Steiner, Müller, unterstützt den Antrag deS Regierungs«
ralheS und bezeichnet den Petenten als einen braven, fleißigen,
sparsamen Mann, der im Besitze eines artigen Vermögens, der

Frucht seiner Thätigkeit, stehe und daher zur Naturalisation
bestens empfohlen wird.

Abstimmung.
Von 82 Stimmenden fallen:

Für Willfahr 77 Stimmen.
Für Abschlag 5 „

Herr Hummel ist also ebenfalls naturalism.

3) DeS Herrn Johann Georg Haubensack, Handelsmann,

von Gönningen, Königreichs Würtemberg, zu Aarmühle,
dem daö OriSburgerrecht von Schwanden, Kirchgemeinde Brienz,
zugesichert ist.

Der Regierungsrath trägt auch hier auf Erthcilung
der Naturalisation an.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt den Petenten als
einen Mann, der bereits in zweiler Ehe mit einer KanlonS-
bürgerin verheirathet und im Oberlande niedergelassen ist, wo
er eines guten Leumundes genieße und durch die Ausübung
seines Gewerbes (Handel mit Schnitzlerwaaren) der dortigen
Gegend vom großen Nutzen sei, wie er sich denn auch persönlich

über den Besitz eines artigen Vermögens ausgewiesen habe.

Abstimmung:
Von 88 Stimmenden fallen:

Für Willfahr 79 Stimmen.
Für Abschlag 9

Auch dem Herrn Haubensack ist somit die Naturalisation
ertheilt.

Mahnung
des Herrn Großralh Gfeller von Signau, betreffend die
beförderliche Vorlage deS im § 47 des GemeindegesctzeS von 1852

in Aussicht gestellten Gemeindestcuergesetzes.

(Siehe Tagblatt der GroßraihSverhandlungcn, Jahrgang 1357,
Seite 197.)

Gfeller, von Signau. Es ist den meisten Mitgliedern
deS Großen Rathes bekannt, daß der 8 47 des Gemeindegesetzes
von 1852 den Grundsatz aufstellt, nach welchem künftig
Gemeindesteuern erhoben werden sollen, ein Hauptgrundes,
gestützt auf welchen die Erlassung eines SteuergeseycS versprochen
wurde. Nach Verfluß einiger Jahre sahen sich mehrere
Mitglieder deS Großen Rathes veranlaßt, im Jahr 1857 einen
Anzug einzureichen, mit dem Schlüsse, der RegierungSrath
möchte eingeladen werden, einen Gesctzesentwurf über daS Ge-
meindesteuerwescn hieher zu bringen. Dieser Anzug wurde
erheblich erklärt, und da nach Verfluß längerer Zeit wieder nichts
geschehen, wurde eine Mahnung eingereicht, die jedoch wegen
der Vorlage bedeutender Gejchäste nicht früher behandelt werden
konnte. Nun aber glaubte ich, man könne nicht mehr länger
warten. Es wurde den Mitgliedern des Großen RaiheS ein
langes Traktandenverzeichniß zugestellt und man hätte glauben
sollen, endlich werde einmal dieser Gegenstand zur Erledigung
kommen. Aber eS geschah wieder nichts. Niemand weiß recht
Auskunft zu geben, und doch ist die Sache sehr dringend ES
sollte denn auch um so leichter sein, hier ein solches Steuer-
gesetz vorzulegen, weil bereits ein Hauptgrundsay entschieden ist,
der Grundsatz nämlich, daß bei Gemeinbesteuern kein Schulden-
abzug stallfinde. Nachdem die Regierung in jüngster Zeit nach
demselben Grundsatze neue Sleuerreglemcnte sanktionirt hat,
scheint eS mir, eS sollte nicht so schwer sein, ei» solches Gesetz
hieherzubringen. In diesem Umstände liegt denn auch ein
Grund der Dringlichkeit mehr, weil bereits, ohne daß daS neue
Gesetz besteht, nach den Grundsätzen, die seine Grundlage bilden
werden, Gemeindereglemente sanktionirt wurden. Ich bin
überzeugt, wenn nicht in nächster Zeit ein solches Steuergcsetz
erlassen wird, so kommen viele Gemeinden mit Abschriften solcher
sanklioniner Steuerreglemente vor die Regierung, und dann
könnte der Fall eintreten, daß man im ganzen Kantone sank-
tionine Steuerreglemente, aber kein Steuergcsetz hätte. Deßhalb

scheint eS mir dringend, daß der RegierungSrath eingeladen
werde, in der nächsten Sitzung des Großen RalheS einen
Entwurf deS fraglichen Gesetzes vorzulegen.

Gfeller zu Wichlrach unterstützt die Mahnung.

Schenk, Vizepräsident deS RcgicrungsratheS. Ich be-
daure, baß der Herr Direkt« deS Innern nicht anwesend ist.
ES war im Regierungsralbe schon sehr häufig von diesem
Steuergesetz die Rede, und wurde auch der Direktion des Jnnenr
der Wunsch geäußert, sie. möchte sich beförderlich mir der Sache
besassen. Indessen machte dieselbe im RcgierungSrathe gewisse
Motive geltend, gestützt auf welche sie glaubte, eS solle in dieser
Sache nicht so schnell vorgegangen werden. Man war im
RcgierungSrathe mit diesen Motiven nicht ganz einverstanden,
deßhalb bedaure ich, daß der Herr Direktor des Innern nicht
selbst da ist, um sich dem Großen Rache zu erklären Ich für
mich gebe die Uebelstände, auf welche man hindeutete,
vollständig zu, und glaube, wir werden bei diesem Verfahren nach
und nach die gleiche Verschiedenheil im Tellwesen haben, wie
wir sie Anno 1823 hallen, bis endlich das Tellgesetz kam, um
derselben ein Ende zu machen. Damals war es viel schwieriger,

die Sache zu regten, als wenn man zur Zeit, da die
Verschiedenheit der Zustände noch nicht bestand, Hand an'S
Werk gelegt hätte. Jetzt bilden sich ganz die gleichen Zustände.
Die einzelnen sanktionirten Reglemenle stimmen nicht miteinander
überein, dann kommt das Gesetz und stürzt sie. Ich halte eS



für eine dringende Nothwendigkeit, daß endlich ein Tellgesetz
erlassen werve. Die Darstellung der Motive, welche bisher die
Sache verzögerten, kann ich nicht übernehmen, da sie mir nicht
ganz einleuchiend sind.

Die Mahnung wird ohne Einsprache durch das Handmehr

erheblich erklärt.

z Gesetz

betreffend

die Erhebung des Charfreitags zu einem Festtage und
die Aufhebung des bisherigen Festtages der Maria
Verkündigung

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung,

daß einerseits schon seil vielen Jahren in der resormirten
Bevölkerung wiederholt die Erhebung ^des Charfreitags zu einem
eigentlichen Festtage gewünscht worden ist und daß dieser
Wunsch im Hinblick auf die hochwichtigen Ereignisse, deren
Gedächtniß die Christenheit an jenem Tage feiert, seine volle
Berechtigung hat;

daß andererseits die Feier des bisher als Festtag behandelten

Tages der Maria Verkündigung kein Bedürfniß des

refvrmirt-kirchlichcn Lebens unserer Zeit mehr ist;
auf den Antrag der evangelisch-reformirten Kirchensynode

und des RegierungSrathcS,

beschließt:

8 1-

Der Charfreitag ist für die evangelisch-reformirten
Gemeinden deS Kantons zu einem Festtage erhoben, welcher
hinsichtlich seiner äußerlichen Feier den übrigen kirchlichen Festlagen
gleichgestellt wird.

8 2.

Der bisherige Festtag der Maria Verkündigung ist für
die evangelisch-reformirten Gemeinden deS Kantons aufgehoben.

8 3.

Die Kirchensynode wird unter Vorbehalt der Genehmigung
deS RegierungSialheS die religiöse Feier deS Charfrciiags m
den Kirchgememden einheitlich ordnen.

8 4.

Der RegierungSrath wird bei der Regierung von Solothurn
die nöthigen Schritte thun, damit olnge kirchliche Aenderung
auch auf die in bernischem Kirchenverbande stehenden resormirten

Gemeinden deS Kantons Soloihurn sich ausdehnen könne.

8 5.

Obiges Gesetz tritt auf den l. Januar 1860 in Kraft.
Bern, den

(Folgen die Unterschriften.)
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(Zweite Berathung. Siehe Tagblatt der Großrathsverhand¬
lungen, Jahrgang 1853, Seite 543 ff.)

Schenk, Vizepräsident deS RegierungsraiheS, als
Berichterstalter. Ich nehme an, es handle sich um die Frage deS
Eintretens und daS ganze Dekret. Bei der ersten Berathung
wurde ein Hauptantrag gestellt, welcher dahin ging, daß der
Festtag Maria Verkündigung aufgehoben werden möchte. Die
Direktion des KirchcnwesenS benutzte die Zwischenzeit, diesen
Antrag, welcher vom Großen Rathe erheblich erklärt wurde,
der Kirchcnsynode mitzutheilen, und zwar gestützt auf das
Organisationsgesetz und die Verfassung, nach welcher der Synode
das Antragsrecht in gemischten Angelegenheiten, in rein
kirchlichen Angelegenheiten aber das Beschlußrecht zusteht. Die
Synode und sämmtliche Kirchenvvrstände beschäftigten sich mit
der Frage, ob der Festtag Maria Verkündigung aufgehst»»
werden soll. Das Resultat dieser Berathung besteht darin,
daß die Kirchensystode selbst den Antrag für Aufhebung dieses
Festtages stellte. In Uebereinstimmung damit, wird Ihnen nun
folgende Reduktion deS Dekretes vorgeschlagen. (Der Redner
verliest die neue Redaktion, wie sie oben abgedruckt ist.) Die
Hauptänderung besteht darin, daß mit der Erhebung des
Charfreitags zum Festtage die Aufhebung des Festtages Maria
Verkündigung verbunden wird. Nachdem nun die Kirchenvorstände

und die Kirchcnsynode dem vom Großen Rathe erheblich
erklärten Antrage ihre Zustimmung gegeben, habe ich zur
Begründung desselben nichts mehr beizufügen. Was die Feier
deS Charfreitags selbst betrifft, so hat der Große Rail, sich
nicht damit zu beschäftigen, sondern eS ist Sache ver Kirchensynode,

zu untersuchen, ob Predigt, Kommunion w stattfinden
soll. Noch habe ich eines dritten Punktes zu erwähnen. Es
sind einige reformirte Gemeinden des Kantons Solothurn im
bernischen Kirchenverbande, deßhalb wird man dem Kanton
Solothurn mittheilen müssen, daß dieses Dekret auch auf die
betreffenden Gemeinden seine Anwendung finde Als Zeitpunkt
deS Inkrafttretens wird der 1. Januar 1860 vorgeschlagen.
ES wird noch eine Verhandlung zwischen der Kirchensynodc
und dem Regierungsrathe stattfinden. Die Synode hat nämlich
beschlossen, den Gemeinden bezüglich der Kommunion freizu.
stellen, es damit zu halten, wie sie wollen. Der Regierungsrath

ist damit nicht einverstanden, sondern er findet, in den
Städten sei, auf Verlangen des Kirchenvorstandes, die
Kommunion zu halten, auf dem Lande nicht; dort ist es nicht
Bedürfniß. Sonst würde eine unnölhige Verschiedenheit eintreten,
die eine Gemeinde auf dem Lande würde die Kommunion
halten, die andere, neben ihr befindliche nicht. Es wird also
eine Verhandlung darüber nothwendig werben, von der ich
glaube, sie werde zum erwünschten Ziele führen. Ich stelle
Namens deS Regierungsrathes den Antrag, Sie möchten in
die zweite Berathung deS Dekretes eintreten und dasselbe in
globo genehmigen.

DaS Eintreten, die Behandlung des Dekretes in glabo
und dessen endliche Genehmigung werden ohne Einsprache durch
daS Handmehr genehmigt.

Dekrets-Entwurf.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung, daß keine genügenden Gründe vorhanden

sind, die Stelle eines Mitgliedes des schweizerischen National-
raiheS mit derjenigen eines Mitgliedes des OdergcrichlS als
unvereinbar zu erklären.

aus den Antrag deS RegierungSralhes,

beschließt:
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8 t.

Die Bestimmung der litt, ä deS 8 11 deS Gesetzes über
die öffentlichen Wahlen vom 7. Oktober 1851 ist aufgehoben.

Gegenwärtiges Dekret tritt sofort in Kraft.
Bern, den

(Folgen die Unterschriften

(Erste Berathung.)

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter

Am 13. Dezember 1858 stellten die Herren v. Känel
und Rösti den Anzug, es sei die litt, ck des § 11 des Gesetzes

über die öffentlichen Wahlen vom 7. Oktober 1851, die Jn-
kompatibilität der Stellen eines OberrichlerS und eines National-
ratheS betreffend, aufzuheben. Dieser Anzug wurde am 5.
März l I. erheblich erklärt und dem Regierungsrathe zur
Berichterstattung überwiesen, worauf diese Behörde beschloß,
einen entsprechenden Dekretsentwurf auszuarbeiten und dem
Große» Rathe vorzulegen. Das Odergerichl, welches zur
Mittheilung seiner Ansicht eingeladen wurde, sprach sich in einer
Zuschrift vom 14 März l. Z. an den RegierungSraih dahin
aus, daß es keine genügenden Gründe finde, warum die
Mitglieder des ObcrgerichlS von der Wählbarkeit in den National-
ralh ausgeschlossen werden solle». Die Ansicht deS Regierungs-
rathcS ist die, daß man so viel als möglich dem Volke freie
Wahl lassen solle und daß es diesem Hauptgrundsaye
widerspreche, wenn man nur einen Theil der Staatsbeamten, d. h.
die Oberrichter, von der Wählbarkeit ausschließe. Wenn man
überhaupt ein Ausschließungssystem zur Anwendung bringen
wollte, so müßte es auf der Untersuchung der Frage beruhen,
ob gewisse Beamte solche Obliegenheiten zu erfüllen haben, daß
sie nicht in der Bundesversammlung sitzen können, ohne dieselben

zu beeinträchtigen, dann müßte aber der Ausschluß vollständiger
sein. Denn es gibt viele Beamte, gegenüber welchen sich die
nämlichen Gründe gellend machen lassen, wie gegenüber den
Oberlichtern. Allerdings kann man sagen eS sei zweckmäßig,
daß die Mitglieder des Obergerichts immer an ihrem Platze
seien; warum? Weil die Parteien oft ein großes Interesse
haben, daß die Oberrichter selbst urtheilen, nicht die Suppléante»,
indem der Entscheid zuweilen anders ausfallen kann. Wenn
man also vom Standpunkte der Zweckmäßigkeit aus die Sache
betrachtet, so will ich nicht behaupten, daß die fragliche
Bestimmung des Wahlgesetzes nicht begründet sei. Ebenso kann
man sagen, eS sei gut, baß die Mitglieder des Obergerichts,
welche auch vom Großen Rathe ausgeschlossen sind, der Politik
so viel als möglich ferne bleiben. Ferner ließe sich aus Gründen
der Zweckmäßigkeit behaupten, baß zu viele Mitglieder des Re-
gierungsraiheS ui der Bundesversammlung sitzen, daß Regie-
rungSstatthaltcr und Gerichtspräsidenten nicht in den National-
rath gewählt werden sollten Aber man beschränkte sich im
Jahre 1851 auf den Ausschluß der Oberrichtcr, um das Wahlrecht

des Volkes so wenig als möglich zu veikümmern. Gegenüber

dem letzter« Grundsatze erscheint der Ausschluß der
Oberrichtcr vom Naiionalrathe als eine Anomalie. Was hat man
siit Erlassung des Wahlgesetzes erlebt? Daß Mitglieder des
ObergcrichiS in den Ständeraih gewählt wurden, und doch
kommt hier noch der Umstand in Betracht, daß der Kanton
Bern gleich den übrigen Kantonen, im Ständeraihe durch zwei
Abgeordnete vertreten ist, so daß eS wünschbar ist, dieselben
immer an ihrer Stelle zu sehen, was beim Nationalrathe nicht
in diesem Maße hervortritt, indem der Kanton dort durch eine
größere Zahl von Abgeordneten repräsenlirt wird. Gebt man
von einem grundsätzlichen Standpunkte auS, dann stelle man
eS dem Volke anheim, diejenigen Personen zu seinen Vertretern
zu wählen, die sei» Vertraue» besitzen. Von diesem Stand¬

punkte auS stelle ich Namens deS RegierungSratheS den Antrag,
Sie möchten in die Berathung des vorliegenden Dekretes
eintreten und dasselbe in glosio genehmigen.

Stuber. Die kantonale Verfassung stellt durchgehend
den Grundsatz der Jnkompanbilität auf bezüglich der Stelle
eines Mitgliedes deS Großen Rathes und derjenigen eines
besoldeten Staatsbeamten. Die Gründe, auf die sich dieses
System stützt, sind hauptsächlich zweierlei Art. Der eine liegt
in der Unabhängigkeit der gesetzgebenden Behörde gegenüber
der Verwaltung. Dieser Standpunkt wird bei der Besetzung
der eidgenössischen Stellen nicht festgehalten. Der andere Grund
liegt in der Unzweckmäßigkeil der Vereinigung einer besoldeten
Staatsstelle mit andern Aemtern. Ich gebe zu, daß das Wahlgesetz

von 1851 nicht konsequent war, als eS die Odernchier
nur von der Wählbarkeit in den Nationalrath ausschloß; es
hätte dieselben auch von der Wählbarkeil in den Ständerath
ausschließen sollen. Deßhalb stelle ich den Antrag, das Wahlgesetz

in diesem Sinne zu modifiziren. Der Herr Berichterstatter

stützie sich namentlich auf den Grundsatz, das Volk
solle frei wählen können. Dieser Standpunkt hat allerdings
sehr viel für sich, aber in kantonaler Hinsicht hat die Verfassung
die freie Wahl des Volkes gewaltig beschränkt. Ich glaube,
man könne »n vorliegenden Falle den Standpunkt der
Zweckmäßigkell nicht verwerfen. Auf den ersten Blick hat es etwas
Eigenihümltches, baß Gerichtspräsidenten in den Nalionalrath
gewählt werden können, Obeirichler dagegen nicht, aber bei
näherer Untersuchung hat der Ausschluß der letztern doch vieles
für sich. Dir Stellung des OberrichlerS erheischt es, daß er
so viel als möglich an seinem Platze sei. Ist der Gerichts,
piäsidenl abwesend, so span sein Stellvertreter ihm in der Regel
die wichtigen Geschäfte auf. Beim Odergerichte ist eS anders,
die Geschäfte werden an die Tagesordnung gesetzt und behan.
dell, abgesehen davon, ob ein einzelnes Mitglied anwesend sei
oder nicht. Würden nun mehrere Mitglieder des Obergerichts
im Naiionalrathe sitzen, so träte die Folge ein. daß diese
Behörde in ihrem eigentlichen Bestände längere Zeit nicht funk-
lioniren könnte, oder wenn einzelne Mitglieder durch andere
Personen vertreten wären, daß Rechtsungleichheit eintreten
könnte. Dazu kommt noch, daß von untern Gerichtöstellen
appellirt werben kann, wenn der Streitgegenstand eine gewisse
Bedeutung hat; das Odergerichl fällt seinen Entscheid definitiv,
und ich glaube, eS fei daher für alle Staatsbürger, die in die
Lage kommen können, den Entscheid des Gerichts anzurufen,
von höchster Bedeutung, daß in der Rechtsprechung nicht immer
gewechselt werde. Man kann sagen, daß Gründe vorhanden
wären, auch gegenüber anbcin Beamten den Ausschluß geltend
zu machen. I» andern Kantonen bestehen solche Beschränkungen.

So dürfen, wenn ich nicht irre, im Kanton Waadt
nur zwei Mitglieder der Regierung in den Nationalrath
gewählt werde». Dieß erklärt sich durch die Entfernung vom
Versammlungsorte, während die Mitglieder unsers RegierungSratheS

an Ort und Stelle sind; Bern ist BundeSstadl, und sie
können sich bezüglich ihrer Sitzungen einrichten nach Bedürfniß
der Geschäfte. Beim Obergerichle ist das nicht der Fall, eS

wird für die Sitzungen eine bestimmte Zeit festgesetzt, und wenn
Mitglieder abwefcnd sind, so weiden Suppleanien einberufen.
Ich ersuche Sie, noch ErneS zu btdenken. Ein guter Theil
der Arbeit wird unnütz, wenn einzelne Mitglnder der Behörde
in den eidgenössischen Räthen sitzen Die Akten sind einige
Zeit vor ihrer Behandlung bei den Mitgliedern in Zirkulation,
um von denselben studiri zu werden; kommt die Sache während
der SitzungSzeit der Bundesversammlung vor, so war die Arbeit
unnütz. Ferner hätten die betreffenden Mitglieder nicht Znt,
für Geschäfte, die während ihrer Abwesenheit einlangten und
unmittelbar nach der SitzungSzeit der eidgenössischen Räthe
behandelt werden sollten, die Akten zu studiren. Da nun die
Sitzungen der Bundesversammlung ungefähr zwei Monate
jährlich dauern, so kann man annehmen, daß die Mitglieder
des Obergerichts, welche in den Rationalrath oder Ständerath



gewählt würden, während vier Monaten ihrem Amte entzogen
wären.

Revel. Ich muß die Ansicht des Herrn Präopinanten
unterstützen und zwar im Interesse dcö Staates und des

Geschäftsganges. Die Regierung kann ihre Sitzungen am Abend

halten, der Präsident bestimmt die Zeit derselben; im
Obergerichte werden die SitzungStage für einzelne Geschäfte wochenlang

zum voraus bestimmt. Früher bestand deS Obergericht
aus 1t Mitgliedern, man fand jedoch, diese Zahl genüge nicht,
daher wurde dasselbe bis auf 15 Mitglieder ergänzt. ES ist

unmöglich, daß Mitglieder des ObergcrichtS in die
Bundesversammlung gewählt werden, ohne daß der Geschäftsgang
darunter leidet. In jedem Bezirke, wo ein Oberlichter zu Hause
ist, wird dieser bei den NationalrathSwahlen als Kandidat
austreten, dann haben wir die Möglichkeit, daß bis 15 Oberlichter
im National- und Sländerathe sitzen Wollen Sie daS? Ich
verwerfe eS mit beiden Händen. Prinzipiell ist die Freiheit der
Wahl ganz gerechtfertigt, aber in der Praris ist es wichtig,
daß die Herren bei ihren Geschäften bleiben und sich in Ihrer
Stellung als Mitglieder deS obersten Gerichtshofes nicht mit
Politik befassen.

MatthyS. Ich erlaube mir auch ein Wort. Der §11
deS Gesetzes vom 7 Okt 1851 schließt von der Wählbarkeit
in den Nationalrath u. Ä. auS: die Mitglieder des Obergerichtes.
Infolge eines Anzuges zweier Mitglieder deS Großen Rathes
schlägt der RegierungSralh vor, den 8 11 deS erwähnten
Gesetzes in dem Sinne abzuändern, daß die Eigenschaft eines

Mitgliedes des ObergcrichtS kein HinderungSpunkt sein soll, um
in den Nationalrath gewählt werden zu können. Ich theile
vollständig die Anschauungsweise, welche soeben die Herren
Stuber und Revel ausgesprochen haben. Man hat schon bei

Ausarbeitung der Verfassung von 18-16 die Stellung eincS

OberrichterS besonders berücksichtigt. Denn während der Große
Rath und sämmtliche StaaSbehörden und Beamte in der Regel
auf die AmtSvauer von vier Iahren gewählt werden, setzt die

Verfassung die Amtsdauer der Oberlichter auf acht Jahre fest,

macht sie also um das Doppelte länger als diejenige aller übrigen
Beamten deS Kantons Warum? Weil man wollte, daß in
der Rechtspflege eine gewisse Stätigkeit sei, daß die tüchtigsten
Mitglieder aus dem Juristenstande sich in den obersten
Gerichtshof wählen lasserr können, daß sie nicht durch eine kurze
Ämlsdauer gehindert seien, eine solche Stelle anzunehmen.
Wenn Sie die im § 11 des Wahlgesetzes enthaltene Ausnahme
ausmerzen, so entsteht die von Herrn Stuber angedeutete Folge.
Die in den Nationalrath gewählten Mitglieder deS Oberge-
richlö werden nicht nur für die betreffende SitzungSzeit der
eidgenössischen Räthe dem kantonalen Dienst entzogen, sondern
für die doppelte Zeitdauer, und es treten die größten Störungen
im Geschäftsgang ein. Ein Mitglied des ObergerichtS, daS im
Nationalrathe sitzt, wird die Verhältnisse bemessen: dann und
dann tritt die Bundesversammlung zusammen; voraussichtlich
dauert die Sitzung so und so viele Wochen lang. Schon bei
dem Lesen der Akten wird man darauf Rücksicht nehmen, oder
wenn tu 5 nicht geschieht, so ist die Arbeit des betreffenden
Mitgliedes unnütz. Nach der Sitzung der Bundesversammlung
sagen die betreffenden Mitglieder, sie haben die Akten nicht
gelesen. Wenn Sie also eine geregelte Justizverwaltung haben,
wenn Sie wollen, baß die Mitglieder des ObergerichtS mög.
lichst unabhängig dastehen und nicht in politische Fluktuationen
hineingezogen werden, so halten Sie fest an der Ausnahme deS

Gesetzes von 1851. Den zweiten Theil deS von Herrn Stuber
gestellten Antrages würde ich unterstützen, wenn es sich darum
handeln würde, heute ein Wahlgesetz zu berathen; aber ich

möchte iricht GesctzeSflickerei, diese muß einmal im Kanton Bern
aufhören. Im vorliegenden Falle soll der Große Rath eS sich

zur Pflicht m'chen, vom Vorschlage der Regierung zu abstra-
hiren. Wenn der Herr Berichterstatter sagt, eS ließen sich noch

gegen andere Behörden Gründe der Zweckmäßigkeit anführen,

Tagblalt de« Großen Rathe« l«i«.
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wie z. B. beim Regierungsrathe, so bin ich damit einverstanden.
Ich glaube in der That, die kantonale Verwaltung leide bis
auf einen gewisse» Grad, und auch beim Regierungsrathe wäre
eS hin und wieder wünschenswerth, wenn man die Akten etwas
besser studirte. Allein der Uebclstand ist hier nicht im dem
Maße vorhanden, wie beim Obergerichte, wo eS auf Anwälte
und Parteien den peinlichsten Eindruck macht, wenn ein Mit-
glie den Schein auf sich ladet, die Akten seien nicht gehörig
studirt worden, wenn thatsächlich unrichtige Motive aus den
Entscheid des Gerichtes einwirken. Deßhalb stimme ich gegen
den Vorschlag deS RegierungSratheS.

v. Känel. Herr Rösti und ich haben daS Zustandekommen

dieses Dekretes durch einen Anzug veranlaßt, daher
bin ich so frei, die Motive desselben anzugeben. Die Gründe,
welche Herr MatthyS und andere Mitglieder anführten, sind
nur Gründe der Zweckmäßigkeit, nicht absolut ausschließend.
Ein Grund, warum man die im Gesetze von 1851 enthaltene
Ausnahme bestehen lassen will, ist der, daß man sagt, es sei
nicht gut, wenn die Mitglieder deS ObergerichtS in politische
Bewegungen hineingezogen werden, weil es unter Umständen
nachtheilig auf einen Entscheid einwirken könnte. Das wird
der Sinn sein Nun glaube ich aber, einem Juristen, namentlich

einem Manne, der vom Großen Rathe in daS Obergerichl
gewählt wird, soll man so viel Unabhängigkeit des Charakters
zutrauen, daß das nicht der Fall sei. Richtiger scheint mir
allerdings der andere Grund, daß die betreffenden Mitglieder
deS ObergerichtS durch die Wahl in den Nationalrath zu sehr
ihren Geschäften entzogen würden. Aber in dieser Beziehung
wurde die Sache schauderhast übertrieben. Wie ich gehört,
haben die Oberlichter wöchentlich etwa drei Sitzungen, der
Nationalrath versammelt sich in der Regel täglich, aber die
Mitglieder dieser Behörde werden durch ihre Verhandlungen nicht
so in Anspruch genommen, daß es ihnen nicht möglich wäre,
noch einige Zeit auf andere Geschäfte zu verwenden. Man »
sagt ferner, alle 15 Oberlichter könnten in den Nationalrath
gewähr werden. Das ist wieder übertrieben, ebensogut könnten
alle Mitglieder der Regierung gewählt werde». Wenn diese

Einwendungen richtig wären, so würde die Regierung sie bei
der Untersuchung deS Gegenstandes auch berücksichtigt und
einen andern Antrag gestellt haben. Man sieht übrigens, das
auch in andern Kantonen nicht viele Mitglieder von Gerichtsbehörden

in den Nationalrath gewählt werden, um so weniger,
als sie dort für die ganze Zeit abwesend sein müssen. Hier
sind die Oberrichter zehn Minuten vom BunveSrathhaus
entfernt Ich finde man solle konsequent sein, entweder diese

Ausnahme aufheben, oder dann die Inkompatibilität noch weiter
ausdehnen auf andere Behörden und Beamte, gegenüber welchen
sich ebenfalls Zwcckmäßigkeitsgründe anführen ließen. -

Lauterburg. Ich mache nur auf die Verhandlungen
deS Großen RathcS von 185l (Seite 625) ausmerksam, wo
Herr alt-RegierungSrath Jmobersteg den Antrag stellte, die

Mitglieder des Obergerichts von der Wählbarkeit in den Na-,
tionalrath auszuschließen. Wahrscheinlich beschloß die
Versammlung, gestützt auf die vortreffliche Begründung deS

Antrages, mit 61 gegen-26 Stimmen, die fragliche Ausnahme
beizubehalten.

Ganguillet. Herr v. Känel sagte, wenn der
Regierungsrath die Gründe, welche gegen die Wählbarkeit der
Oberlichter sprechen, stichhaltig gefunden hätte, so hätte er einen
andern Antrag gestellt. Aber ich mache Sie auf die delikate

Stellung des RegierungSratheS gegenüber dem Obergerichlc
aufmersam. ES wurden für Beibehaltung her im Gesetze von
185l enthaltenen Ausnahme so schlagende Gründe angeführt,
daß ich nicht glauben kann, daß der vorliegende Entwurf
angenommen werde. Wenn auch nicht alle 15 Oberrichter in
den Nationalrath gewält würden, so könnte die Wahl doch auf
2—3 fallen, auf eines oder mehrere Mitglieder jeder Kammer.
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ES ist wichtig, daß die Mitglieder des ObergerichteS selbst im
Gerichte sitzen und so wenig als möglich durch Suppleanten
vertreten werden. Erst letzthin hörte ich von einem Prozesse,

der durch die Anwesenheit eines Suppleanten anders entschieden

wurde, als wenn das betreffende Mitglied dcS ObergerichtS
selbst anwesend gewesen wäre. Man sagte ferner, daS Ober-
gerichl habe wöchentlich nur drei Sitzungen. Man kann aber

nicht wohl zwei Herren dienen; wenn man der Sitzung des

NationalrathcS beigewohnt hat, so^ist man nicht mehr
aufgelegt Akten zu lesen. Die Regierung kann sich nach ihren
Geschäften einrichten. WaS ist es für ein Gefühl, wenn eine

Partei denken muß: wenn daS betreffende Mitglied deS

ObergerichtS anwesend gewesen wäre, so hätte ich gewonnen! DaS

ist nicht wohlthätig für die Rechtspflege. UebrigenS glaubeich
auch, man würde den Mitgliedern deS ObergerichtS selbst einen

schlechten Dienst erweisen, wenn man sie wählbar erklären

würde. Was den zweiten Antrag des Herrn Stuber betrifft,
so theile ich die Ansicht deS Herrn MatthyS in dieser Beziehung,
der Große Rath hat eS in der Hand, die Mitglieder deS

Ständerathes zu wählen.

S tub er zieht seinen zweiten Antrag zurück.

Kurz, Oberst (den Präsidentenstuhl verlassend) Ich
hingegen nehme diesen Antrag auf. Ich weiß gar wohl, was
ich immer gefühlt, ich habe eS auch von Mitgliedern deS

ObergerichtS auSsprechen hören, wie unzweckmäßig eS sei, wenn
solche in andere Behörden gewählt werden. Aber Sie wissen,

wie eS geht. Wenn man einen Kollegen hoch achtet, so stimmt

man dafür, und so gieng eS mir bei Erlassung deS Gesetzes

von l85l. Allein ich glaube, man werde keinen Oberrichier

zum Ständeraihe wählen. Vergesse man nicht, daß die

Mitglieder des ObergerichtS in der Regel Persönlichketten sind, die

im Volke bedeutenden Kredit besitzen, daher gerade große Aussicht

zur Wahl haben. Es verhält sich damit, wie bei den Re-

gierungSräihen; die Mehrzahl derselben sitzt im Nationalrathe;
warum? Weil eS Männer sind, die eine hervorragende Stellung

im Volk« einnehmen. Daher glaube ich, man soll diese

Konsequenz auSsprechen. Ich sehe nicht ein, warum eS nicht

zulässig wäre. Statt daß man den Antrag der Regierung
annimmt, beschließt man daS Gegentheil. Ich weiß eS auS der

PrariS und von meinen Kollegen, wie unangenehm es war,
daß ein Mitglied deS ObergerichtS im Ständeralhe saß. Herr
v. Känel stellte sich daS Ding etwas eigen vor, wenn er denkt,

man könne in den Nationalrath oder in den Ständerath, und
dann noch in das Obergericht gehm. Das ist rein unmöglich.
Es ist nicht, wie im Regierungsrathe, wo man'die Zelt zur
Behandlung der Geschäfte beliebig ansetzt, sondern beim Oder-
gerlchtc wird den Parteien ein Tag zum vorauS bezeichnet;

sind die Oberrichter nicht da, so entstehen viele Kosten und daS

Geschäft muß verschoben werden. Die Verschiebung ist noch

das Mindeste. Aber wenn mann auf die Anwesenheit gewisser

Mitglieder zählt und dann ein Gericht trifft, das vorzugsweise
aus Suppleanten besteht (Respekt vor diesen), so lst eS

bemühend für die Parteien. Schon wegen der Sttzungszeit ist
die gleichzeitige Bekleidung der Stelle eines Mitgliedes deS

ObergerichtS und derjenigen eines NaiionalratheS unverträglich,
nbcr auch wegen der Arbeit Man kann nicht sagen, die ve-
treffenden Mitglieder können drei Tage im Obergenchie, drei

Tage im Nationalrathe sitzen. Die Mitglieder vcS ObergerichtS
haben in der Regel an den andern Tagen mehr zu thun, wenn
sie die Akten recht studiren. Hat ein Richter die Akten nicht
gehörig studir», so läuft er Gefahr, ein unrichtiges Urtheil
abzugeben. Ich bin also der Ansicht, man soll dafür sorgen, daß

nicht irgend Besorgnisse entstehen über die Rechtspflege. (Der
Redner übernimmt wieder den Vorsitz).

Sträub. Ich will mich nicht über die Zweckmäßigkeit
deS vorliegenden Dekretes, auch nicht über die Folgen áuS-

prcchen, die es haben würpe, sondern nur esnen Umstand be¬

rühren, der noch nicht berührt wurde. Welchen Einfluß würde
eS auf die Amtsgerichte haben, wenn daS Obergericht den
einen Fall, in welchem eine Partei appellirt hat, so entscheiden,
daS andere Mal im gleichen Falle ein entgegengesetztes Urtheil
fällen würde? Wohin würde daS führen? Daß die
Amtsgerichte keinen Haltpunkt mehr hätten. Ich will nicht sagen,
daß das nicht auch begegnen könne, wenn die Oberrichter schon
nicht Nationalräthe oder Sländeräthe sind, aber man soll eS

möglichst verhüten im Interesse einer gleichmäßigen Rechtspflege.

Herr Berichterstatter. Ich habe die Gründe bereits
angegeben, warum der RegierungSraih sich veranlaßt sah,
Ihnen diesen Entwurf vorzulegen. Man kann dem Oberge«
richte so viel Einsicht zutrauen, daß, wenn so große Uebcistände
zu befürchten wären, wie man sagte, diese Behörde aufrichtig
genug gewesen wäre, einen andern Antrag zu stellen. Wie ich
bereits anführte, sprach das Obergericht sich dahin auS: eS

seien keine genügenden Gründe, warum die Mitglieder des
Obergerichtes von der Wählbarkeit zu Mitgliedern des
schweizerischen Nationalrathes ausgeschlossen sein sollten. Nun glaubte
der Regierungsrath in seiner Naivität, das Obergerichl sei der
kompetenteste Richter über seine eigenen Verhältnisse. Wir
faßten dabei hauptsächlich den politischen Standpunkt in'S Auge,
indem wir fragten: wer hat alle besoldeten Staatsbeamten
aus dem Großen Rathe ausgeschlossen, der Wahl deS Volkes
entzogen? Ist es der Gesetzgeber Nein, die Verfassung selbst;
das Volk, welches sie angenommen hat, verzichtete darauf, die
betreffenden Beamten in den Großen Rath zu wählen. Aber
etwas Anderes ist eS, in einem Gesetze daS Wahlrecht deS

Volkes noch weiter zu beschränken, ohne das Volk zu fragen.
ES könnten ja >alle möglichen Beamten auS Gründen der
Zweckmäßigkeit von der Wählbarkeit ausgeschlossen werden.
Das ist der Unterschied, und nachdem das Obergericht selbst

gefunden hat, eS werden keine großen Nachthelle für die Rechtspflege

eintreten, glaubte der Regierungsralh in seiner Stellung
als oberste Verwaltungsbehörde gegenüber der obersten Gcrichis-
behörve diesen Entwurf vorlegen zu sollen. Ich halte eS für
einen Widerspruch, wenn der Große Rath die Oberrichter als
nicht wählbar erklären würde. Daß^alle Oberrichter in den
Nationalrath gewählt würden, glaube ich nicht. Wenn man
aber konsequent sein will, darf man nicht einerseits dem Großen
Rathe Gelegenheit geben, auS persönlicher Sympathie (erlauben
Sie mir diesen Ausdruck) oder aus andern Gründen ein Mitglied

des ObergerichtS in den Ständerath zu wählen« während
andererseits die Mitglieder derselben Behörde von der Wählbarkeit

in den Nationalrath ausgeschlossen sind, und doch die
Abgeordnelen veS KantonS im Sländeräthe viel mehr in
Anspruch genommen werden als im Nationalrathe, wo die Zahl
derselben größer ist. Wenn man daher die litt. <t deS § tt
deS Gesetzes vom 7. Oktober l8àl beibehalten will, so möchte
ich dann der Konsequenz wegen auch den zweiten Theil deS

von Herrn Stuber gestellten Antrages empfehlen.

A h st i m m u n g:
Für daS Eintreten k Stimmen.
Dagegen 74 „

Schluß der Sitzung: Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßdiud.



Achte SitzM»g.

Dienstag den t. November 1859.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Anderes, Berger,
Jeannerat, Lüthy, Sigri und Theurillar; ohne Entschuldigung:
die Herren Aebi, Affolter, I. R; Bähler, Johann; Bärlschi,
Bangerter, Batschelei, Biedermann, Brechet, Brügger, Bucher/
Bürki, Burger, Carlin, Chevrolet. Chopard, Corbat, Dähler,
Egger, Engemann, v. Erlach, Fankhauser, Fleury, Flück,
Frcrburghauö, Frieden, Friedli, Job. Jak.; Gerber, Gfeller,
Christian; Girard, Giraldin, Gobat, Gouvernon, Guenar,
v. Gunle», Gygar, Gyger, Haag, Hennemann, Herren, Heß,
Hirsig, Hoffmeyer, Jndermühle in Amsoldingen, Jngold, Känel,
Käser, Kaiser, Karlen, Jakob; Karlen, Johann Gottl.; Klaye,
Knuchel, König, Kohler, Koller, Lehmann in Lotzwyl, Leuenberger,
Loviat, Luginbühl, Marquis, Marti, Morel, Müller, Johann;
Müller, Arzt; Nàgeli, Oeuvray, Pallain, Paulet, Prudon,
Reichenbach, Karl; Riat, Ritter, Rosselet, RöthliSberger, Joh.;
Roth in Wangen, Roch in Niederbipp, Sahlt, Salzmann,
Schmied, Rudolf; Scholer, Schori, Fried. ; Schràmli, Schürch,
Hiegenthaler, Spring, Sletller und Thonen.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Gesetzesentwurf

über

die Wahl und die Besoldung der evangelisch-reformirten
Geistlichkeit.

' (Zweite Berathung. Siehe Großrathsverhandlungen, laufenden
Jahrgang, Seite IKK ff)

Schenk, Direktor des Kirchenwesens, als Berichterstatter.
Der Regierungsraih beehrt sich, Ihnen den Entwurf eines
Gesetzes über die Wahl und die Besoldung der evangelisch«
reformieren Geistlichkeit zur zweiten Berathung vorzulegen. Für
die Publikation des Entwurfes, wie er aus der ersten Berathung
hervorging, wurde alles gethan, waS nöthig schien, um
Gelegenheit zur Eingabe allfälliger Bemerkungen und neuer Wünsche

zu geben. Deßhalb wurde derselbe nicht nur im AmtSblatte
publtzirt, sondern auch in besondern Abdrücken noch einmal
»n die Behörde, welche verfassungsgcmäß ihr Gutachten abzu«
geben hat, vertheilt und in so viel Eremplaren gedruckt, daß
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auch Eremplare davon den Bezirkssynodcn mitgetheilt werden
konnten. Trotzdem langten sehr wenige Wünsche ein. An den
Großen Rath wurden gerichtet: t) eine Zuschrift der KantonS-
synode, 2) eine solche des KirchgemeindratheS veS St. Jmer-
thalS, 3) eine solche deS Gemeindrathes von St. Beatenberg,
ä) eine solche der Gemeindräthe von Lauencn, Saanen und
Gstcig bei Saanen. An den RegierungSrath gelangte eine
einzige Zuschrift von der Bezirkssynode deS Jura Die Kir«
chendirektion erhielt Zuschriften von Privaten, von Herrn
Klaßhelfer Kuh» und Herrn Zuchthausprediger Molz. Diese
sämmtlichen Zuschriften beziehen sich alle auf einzelne
Bestimmungen deS Gesetzes, keine derselben greift das Gesetz an und
für sich an, und ich erlaube mir daher, gegenwärtig bei Behandlung

der EinttetenSfrage nicht näher darauf einzugehen, sondern
bei der artikelweisen Berathung darauf zurückzukommen. Bei
dieser Sachlage glaube ich dem Großen Rathe Zeit ersparen
zu können, indem ich einfach auf Eintreten in die zweite
Berathung deS Gesetzes und artikclweise Behandlung desselben
antrage, und gewärtige, ob allfällige Bemerkungen gemacht
werden.

Mühlethaler. Ich erklärte jüngst bei der Behandlung
eineS AnzugeS, seitdem daS Gesetz" über die evangelischrefor-
mirte Kirchensynode' nicht mehr bestehe, eristire diese selbst nicht
mehr gesetzlich. Damit wollte ich aber nicht sagen, dieses Gesetz
solle beseitigt werden; die Kirchensynode vermag sich dessen

nicht. WaS den vorliegenden Entwurf betrifft, so ist derselbe
seit der ersten Berathung noch in gute Hände gefallen. Ich
stimme zum Eintreten.

DaS Eintreten und die artikelweise Berathung wird ohne
Einsprache durch das Handmehr beschlossen.

Art. t

Herr Berichterstatter. Dieser Artikel wurde von keiner
Seite angegriffen, daher trage ich auf dessen Genehmigung an.

Scherz, RegierungSrath. Ich hatte nicht Gelegenheit,
der Berathung des vorliegenden Gesetzes im RegierungSrath-
beizuwohnen, deßhalb erlaube ich mir einige Bemerkungen. Es
bestand nämlich bis dahin die Einrichtung, daß die Pfarreien
je nach dem Range und nach freier Wahl besetzt wurden Nun
wird dieses Verhältniß in dem Sinne aufgehoben, daß künftig
jede Pfarrstelle abwechselnd einmal nach dem Range, das andere
Mal nach freier Wahl vergeben werden soll; davon
ausgenommen sind die im Art. 2 bezeichneten Pfarrstellen. Der
Unterschied, den man hier aufstellt oder die Festhaltung am
Systeme der Rangpfarreien ist gewissermaßen ein RettungS-
balken für unfähige Geistliche. Denn wir dürfen unS zugestehen,
daß eS auch unter dem geistlichen, wie unier jedem andern
StGde, tüchtige und pflichteifrige, aber auch solche Glieder
gibt, welche diese Eigenschaften weniger besitzen. Ein tüchtiger,
pflichteifriger Geistlicher wird von den Gemeinden mehr
gewünscht als ein solcher, der diese Eigenschafren uichr hat. Ich
bin nun der Ansicht, daß ver Unterschieb zwischen Rang- und
Kredilpfarreien aufgehoben werden soll, daß alle Psarrstellen
nach freier Wahl zu besetzen seien. Indessen hat mich das
Gutachten der Kirchensynove bewogen, hier nicht so weit z»
gehen. Sie spricht sich für Beibehaltung der Rangwahlcn aus,
indem sie befürchtet, die Berggemeinden könnten sonst keine

tüchtigen Pfarrer mehr erhalten. Ich will dieser Bemerkung
Rechnung tragen, jedoch möchte ich die Pfarreien, welche nach
freier Wahl zu besetzen sind, etwas vermehren und stelle daher
den Antrag, die Pfarrstellen, welche über 2K(1K Einwohner
zählen, auSzunehmen und stets nach freier Wahl zu besetzen.
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ES find 36 Kirchgcmeinden, deren Bevölkerung über 3666
Seelen zählt, und 33 Kirchgemeinden, die zwischen 2660 und
3666 Seelen haben. Es wären also 70—86 Stellen, die nach
freier Wahl vergeben, während noch 126 Stellen dem Range
nach beseht würden. Der Grund, welcher mich veranlaßt,
diesen Antrag zu stellen, ist folgender. Bei der Besetzung von
Pfarrstellen, die nach dem Range vergeben werden, kommen
meistens ältere Geistliche in Betracht. Nun ist die Seelsorge
in großen Gemeinden schwieriger auszuüben als in kleinen, und
ist eS daher wünschcnSwerth, daß für die Pfarrstellen der erstem
mehr jüngere oder doch solche Geistliche gewählt werden, die

noch in der Fülle ihrer Kraft find. Ich hätte weiter gehen
und beantragen können, daß die Psarrstellcn aller Gemeinden,
die über 15lX) Seelen zählen, nach freier Wahl zu besetzen

seien; in diesem Falle würden noch ^6 Gemeinden dazu kommen.
Allein ich glaube, es sei jetzt nicht nöthig, weiter zu gehen.
Ich bemerke soeben, daß mein Antrag zu Art 2 gehört, während
wir erst den Art, 1 behandeln.

Der Herr Präsident setzt auch den Art. 2 in Umfrage.

Herr Berichterstatter. Ein Gegenantrag gegen die

Eintheilung der Pfarrstelsen in Rang - und Kredilpfarreieu
wurde nicht gestellt, und ich kann mich deßhalb enthalten,
neuerdings die Gründe zu erörtern, welche die Festhaliung an
diesem Unterschiede veranlaßten. Doch möchte ich Ihnen in
Erinnerung bringen, was der Verwaltungsbericht der Regierung
von 1814—1836, der freilich manches in etwas rosigerm Lichte

darstellt, als eS in Wirklichkeit, in Beziehung auf Thalsachen
aber getreu ist, darüber sagt. ES heißt darin: „Infolge der

Geringschätzung und Beeinträchtigungen, welche dieser Stand
während der Revolutionszeit erlitten hatte, war die Zahl semer
Glieder so sehr herabgeschmolzen, daß die Kandidaten schon im
ersten und zweiten Jahre nach ihrer Konsekration Pfarreien
erhielten, daß angestellte Pfarrer, wenn Alter oder Krankheit
sie nöthigte, sich nach einem Vikar umzusehen, kaum im Kanton
einen finden konnten, daß mehr als einmal die Aussicht
vorhanden war, erledigte Pfarrstcllen nicht mehr besetzen zu könne»,
und daß man, um diesem Uebel vorzubeugen, in den Fall kam,
fremde Geistliche herzuberufen 5), d:e, weil man sie nicht näher
kannte, sie nicht näher prüfen konnte, nicht immer den Erwartungen,

welche man von ihnen hegte, entsprachen und zum Theil
nach einigen Jahren, wegen gegründeten Beschwerden, wieder
entlassen werden mußten. Aber auch in Aufnahme der jungen
Männer, welche auf hiesiger Akademie studirt hatten wurde
wegen dem Dränge der Umstände, wegen dem Bedürfnisse neuer
Kandidaten, nicht die scharfe Prüfung, nicht die sorgfältige
Auswahl beobachtet, welche bei demjenigen unerläßlich ist, dem
so wichtige, so heilige Funktionen anvertraut werden solle».
Anders verhält es sich jetzt; stall deS vormaligen Mangels an
Aspiranten zu geistlichen Stellen sind vierzig unbedienstete
Kandidaten da, die auf Pfarrstellen warten, und der Andrang von
Theologie Studierenden ist so groß, daß diese Zahl in einigen
Jahren um ein Beträchtliches steigen wird, und die Kandidaten
erst nach einer ziemlichen Reihe von Jahren werden hoffen
können zu Psarrstellen zu gelangen. Eben dieß setzt dann aber
auch die Aufsichtsbehörde in den Stand, bei der Wahl der
Kandidaten mit Ernst und Sorgfalt zu Werke zu gehen, und
so dem geistlichen Stande immer mehr Würde und innere
Festigkeit zu geben." Ein wesentlicher Punkt liegt darin, daß
durch dieses Verhältniß von Rang und Kredit auch demjenigen
Geistlichen, der durch sein Aeußeres keine Sympathien in seiner
Umgebung erweckt, sowie auch demjenigen, welcher lange eine
Stelle in den Bergen bekleidete, doch wieder eine andere Pfarrei
zugesichert wurde; daß der Rang dem Geistlichen, der alt
geworden und sich viele Verdienste erworben haben mag, ein
ehrenvolles Alier bereitete Der Rang hat zu dieser vielge-

") Mehr als zwölf wurden deßwegen ins hiesige Ministerium
aufgenommen.

rühmten Verbesserung des geistlichen Standes und seiner Eristcnz
viel beigetragen. Diese Einrichtung lag also im Interesse deS
geistlichen Standes, damit dieser nicht nach und nach sinke,
und ich bin überzeugt, daß der Große Rath viel lieber einen
geistlichen Stand wolle, den man durch strenge Prüfungen und
große Ansprüche an denselben heranbildet. Die Aufhebung deS
RangsystemS würde den jüngcrn Geistlichen allerdings Thüre
und Thor öffnen, sie würde der ganzen Carrière einen glän-
zenden Schein geben. Ein junger Vikar, der sich die Sympathie

seiner Umgebung zu erwerben wüßte, würde sofort
Pfarrer in einer Gemeinde, dagegen würde mancher verdiente
Mann, dessen Aeußeres weniger einnehmend wäre, diesen
Sympathien deS TageS zum Opfer fallen. Unter solchen
Umständen würde wohl mancher Vater seinem Sohne «brachen
von einem Stande, der ihm im Alter nur eine prekäre Eristenz
sichern würde. Der Antrag deS Herrn Scherz geht dahin, den
Rang noch mehr zu beschränken. Ich glaube, der Rang sei
sehr beschränkt und zwar durch eine Bestimmung, die weit über
den Art. 2 hinausgeht, durch den Art. 7, durch welchen der
Rang zur Illusion werden kann. Dieser Artikel sagt, der
RegierungSralh könne eine neue Ausschreibung anordnen, wenn
im gegebenen Falle die Zahl der Bewerber nicht ausreiche, um
daraus wenigstens einen doppellen Vorschlag zu bilden, oder
nach dem Urtheile der betreffenden Kirchgemeinde sämmtliche
Bewerber zur Bekleidung der Stelle ungeeignet erscheinen. In
Verbindung damit steht daS zweite Alinea des Art. 8. Wenn
also eine Pfarrstelle ausgeschrieben werden muß und sich vier
oder acht Bewerber melden, die betreffende Gemeinde aber
erklärt, keiner sei zu Bekleidung der Stelle geeignet, und eine
neue Ausschreibung verlangt, so hat der RegierungSralh diese
anzuordnen. DaS Wörlchcn „kann" rettet den RegierungSralh
nicht davor. Man könnte einwenden, eS entstehe daraus ein
Willkürregiment, in der einen Gemeinde würde die zu besetzende
Stelle neu ausgeschrieben, in der andern nicht. In diesem
Falle müßte man daS Wort „kann" (Art. 7) in „wird"
umwandeln. Wenn ich mich über etwas verwunderte, so war es
darüber, daß der Art. 7 von Seite der Kirchensynode und der
Geistlichkeit unbeanstandet blieb. Ich halte denselben für einen
der wichtigsten Artikel, und glaube, es sei gar nicht nöthig, die
Seclenzahl der Gemeinden, in welchen freie Wahl stattfinden
soll, auf 2006 herabzusetzen. Anfänglich setzte man 4060
Seelen als Norm fest, dann ging man auf 3600 herunter,
nun will man noch weiter gehen Ich Halle letzteres für
unnöthig und muß auf Annahme der Art. 1 und 2 antragen,
wie sie vorliegen.

Friedli, Friedrich. Ich erlaube mir eine Anfrage über
den Art. 1. Ich wäre nicht damit einverstanden, wenn
derselbe d.n Sinn haben sollte, daß die Pfarrstellen daS erste Mal
nach dem Range uno nur je das zweite Mal nach freier Wahl
besetzt werden. Wenn der Artikel diesen Sinn haben sollte,
so würde ich den Antrag stellen, die Pfarrstellen daS erste Mal
nach freier Wahl, das zweite Mal nach dem Range zu
vergeben, und wünsche daher Auskunft darüber.

La nter b u rg. Der Herr Berichterstatter hat Ihnen die
Gründe angegeben, welche vie Regierung bewogen haben, aus
dem Systeme der sogenannten Kredit- und Rangpfarreien, oder
der freien Wahl und nach dem Range zu beharren. Ich halte
es für durchaus begrünbet, hingegen scheint eS mir, wenn man
so überzeugt davon ist, so sei man in der Praris bei
Ausarbeitung des Entwurfs davon schon abgegangen. Ich für meine
Person sähe es viel lieber, wenn man alle Stellen nach freier
Wahl besetzen würde, dann könnte man bei der Wahlart selbst
ein Korrektiv anbringen; hingegen zur Annahme eines gemischten
Systems, bei dem am Ende vom Rangfysteme nichts mehr
übrig bliebe, wäre ich nicht geneigt Der Herr Berichterstatter
hat gezeigt, wie die Art. 7 und 8 das Rangsystcm modifiziren,
so daß davon wenig, sehr wenig mehr übrig bleibt. Ich komme
noch auf den Punkt zu spreche», welchen Herr RegierungSralh



Scherz berührte, bezüglich der Pfarrstellen, welche nach Maßgabe

der Seelenzahl der betreffenden Gemeinden immer nach
freier Wahl besetzt werden sollen. Da möckre ich Sie erinnern,
daß, wenn Sie eine Rangwahl wollen, Sie beim Borschlage dcS

Entwurfs bleiben sollten. Nicht nur wird dieses System durch
die Art 7 und 8 verrückt, sondern Sie haben noch andere
Bestimmungen, welche dasselbe beschränken. So hat nach Art. 5
die Kirchgemeinde bei Rangwahlen auS den vier ältesten
Bewerbern einen zweifachen Vorschlag zu machen. WaS ist daS

für ein Rang, wenn der beireffende Geistliche drei Bewerber
neben sich hat? Im Art t. haben Sie die Bestimmung, daß
jede Pfarrstelle je das zweite Mal nach freier Wahl vergeben
werden soll. Nach Art. 2 sollen die Pfarrstellen derjenigen-
Gemeinden, welche über 3666 Seelen zählen, stets nach freier
Wahl vergeben werden. Dieser Artikel wurde bei der ersten

Berathung verschlimmert statt verbessert. Die Regierung hatte
vorgeschlagen, als Maßstab eine Bevölkerung von 4666 Seelen
festzusetzen; ein Mitglied der Versammlung stellte, ohne
denselben weiter zu begründen, den Antrag, diese Zahl auf 3666
herabzusetzen. Ich sah mich nicht veranlaßt, näher darauf
einzutreten; ich erwartete, der Herr Berichterstatter werde sich

darüber einläßlich auSsprechen, aber auch daS geschah nicht.
Durch solche Abänderungen wird daS System der Rangwahlcn
zur Illusion gemacht. Es sind bereits 36 bis 46 Gemeinden,
in denen unter keinen Umständen eine Rangwahl stattfinden
kann. Nun vergessen Sie nicht, daß von Jahr zu Jahr die

Bevölkerung zunimmt, und wenn Sie heute 46 Gemeinden

haben, die 3666 Seelen zählen, so haben Sie vielleicht in
wenigen Jahren 56 -66 solche Gemeinden, so daß daS
Verhältniß sich ganz anders gestaltet. Sie haben daher durch diese

Aenderung die Folge in Aussicht gestellt, daß in wenigen Jahren
vielleicht die Hälfte der Gemeinden zu denen zählt, in. welchen
keine Rangwahl mehr stattfindet. Diese Folge wird nicht nur
da eintreten, wo Eisenbahnen gebaut werden, sondern die
Zunahme der Bevölkerung entwickelt sich allenthalben nach dem

allgemeine» Naturgesetze. Ich mache noch aufmerksam, daß

man sich bei Beurtheilung der Gemeinden einer gewissen

Täuschung hingiedt. Man urtheilt hauptsächlich nach einem

Faktor, nach der Bevölkerung, aber eS giebt noch ganz andere

Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Wir haben Gemeinden,
deren Bevölkerung vielleicht nur 2666 oder 2566 Seelen zahlen,
aber wo andere Verhältnisse, namentlich in Berggegenden, die

Seelsorge beschwerlich machen Ich hätte daher geglaubt, so

bald der Große Rath in seiner Mehrheit nicht abgeneigt ist,
den Raugwahlen eine gewisse Bedeutung zu geben, so sollte
man dieselben nicht zu sehr beschränken. Wer prinzipell nicht
damit einverstanden ist, von dem begreife ich ganz gut, wenn
er Beschränkungen vorschlägt, aber man muß sich dann nicht
zu gleicher Zeit einer Täuschung hingeben, und durch ein
gemischtes System daS System der Rangwahlen zur völligen
Illusion hcradsinken lassen. AuS diesem Grunde erlaube ich

mir, auf daS frühere Verhältniß von 4666 statt 3666 Seelen
zurückzukommen.

Mühlethaler erklärt, daß ihm, nachdem sein Antrag
auf Beseitigung der Rangwahlen bei der ersten Berathung
verworfen worden, nun nichiS anderes übrig bleibe als sich
denjenigen Anträgen anzuschließen, welche dem seinigen am nächsten
kommen, nämlich den Anträgen der Herren Scherz und Friedli.

G feller zu Wichtrach. Mir scheint, cS wäre nicht
unpassend, wenn das LooS entscheiden würde, ob eine Pfarrstelle
daS erste Mal nach dem Range oder nach freier Wahl besetzt

werden soll. Ich kann nickn begreisen, daß die Gemeinden,
welche «ine kleinere Bevölkerung haben, nicht daS gleiche Recht
haben sollen, wie größere Gemeinden. Es ist begreiflich, daß
«in Geistlicher lieber eine Stelle in der Stadt, als in einer
Berggegend hat. Ich trage aber daraus an, alle Gemeinden
gleich zu hallen nach Art. l.
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Blösch. Ich erlaube wir auch ein paar Bemerkungen
über den Art. 1 und will damit beginnen, den Herren Friedli
und Mühlethaler zu antworten.. ES dünkt mich, wenn man
im Auge hat, waS bisher eristirte, und den Art. t damit
vergleicht, so sollte man keinen Augenblick darüber im Zweifel sein.
Die eine Pfarrei wurde biSdahin nach dem Range besetzt und
zwar bleibend« die andere nach freier Wahl und ebenfalls
bleibend. Diese bleibende Eintheilung in Rang« und Kreditpfarreien

wird nun aufgehoben, und eS wird bestimmt, daß künftig
jede Pfarrstelle abwechselnd einmal nach dem Range, das andere
Mal nach freier Wahl vergeben werden soll Run sagt man
nicht erplizite, wann der Wechsel das nächste Mal anfange»
soll, aber implizite ist eS im Art. t gesagt. Ich weiß nicht,
ob die Pfarrei Wynigen das letzte Mal nach dem Range oder
nach freier Wahl vergeben wurde, aber das kann ich dem Herrn
Friedli sagen, daß eS daS nächste Mal alternirt. Wenn also
die fragliche Pfarrei daS letzte Mal im Rang besetzt wurde,
so wird sie daS nächste Mal in freier Wahl vergeben, und
umgekehrt wenn sie das letzte Mal im Kredit besetzt wurde, so

geschieht eS bei der nächsten Pfarrwahl nach dem Range. DaS
ist die natürliche Konsequenz einerseits des faktischen Bestandes,
andererseits des durch daS Gesetz neu festgestellten Verhältnisses.
ES hängt nur davon ab, ob dir Wahl das letzte Mal frei
war, oder ob sie nach dem Range geschah; daS nächste Mal
wechselt man ab. Hier lassen sich zwei Fragen wohl
unterscheiden. Die erste ist diese: will mann noch einen Unterschied
bestehen lassen zwischen Rang und freier Wahl, oder geradezu
der Regierung freie Wahl lassen? Dann fragt eS sich: ist die
Norm, welche daS Gesetz aufstellt, eine zu beschränkende, oder
zu freie? WaS daS Prinzip betrifft, so brauche ich darüber
nicht viel zu sagen. Der Herr Berichterstatter hat die
Ansichten, welche dem Entwürfe zu Grunde lagen, auseinander-
gesetzt Es sei mir erlaubt, eine Bemerkung zu machen, welche
den Herrn RegierungSrathScherz alsBewohner deS Oberlandes
betrifft. Nicht vergebens hat die oberländische Bezirkssynove
einstimmig dem Entwürfe beigestimmt. Denn offenbar sind die
Bestimmungen über die Rangpsarreten im Interesse der Bcrg-
gegenden. Man wird nicht bestreiien, daß man über das eine
wie über das andere Svstem GuieS und Schlimmes sagen kann
Die gesetzgebende Behörde hat abzuwägen, ob die Vortheile
oder Nachtheile überwiegen. Nun liegt eS auf der Hand, daß
die Einrichtung der Rangpfarreien Vortheile hat, nickn nur für
die betreffenden Geistlichen, sondern auch für die Gemeinden
und für daS kirchliche Verhältniß überhaupt. Der Herr
Berichterstatter sagte ganz richtig, eS gebe sehr tüchtige Geistliche,
die sich in der Gesellschaft durchaus nicht auszeichnen; dagegen
giebt eS gar manchen, der glaubt, er sei ein sehr schöner Herr,
aber ein guier Geistlicher ist er nicht. Aber eS giebt auch
Gemeinden, die nach dem äußern Scheine sehr voriheilhafte
Verhältnisse haben, und andere, in Berggcgenden und in der
Ebene, die nicht in dieser Lage sind. Sagen Sie einem jungen
Manne, er müsse seinen Lebtag in Abländschen bleiben. waS ist
die Folge? Er geht nicht hin, er will lieber hier zehn Jahre
Vikar bleiben, um hernach eine andere Pfarrei zu erhalten.
WaS von Abländschen, gilt von 26—36 andern abgelegenen
G meinden Um nun den Gemeinden, die sich in solcher Lage
befinden, dennoch die Möglichkeit zu sichern, daß sie junge tüchtige

Geistliche erhalten, dazu dient daS Rangsystem. Dieses
giebt zugleich dem Geistlichen, welcher k6—26 Jahre lang in
einer Berggemeinde treu ausgehalten undMers halber ein besseres

LooS verdient hat, vie Aussicht, daß die Regierung ihn dann
in eine andere Gemeinde versetzen kann. DaS Rangsystem ist

also nicht nur für die Geistlichen da, die sich nicht durch äußere

Vorzüge Sympathien z» erwerben wissen, sondern es liegt auch
im Interesse derjenigen Gemeinden, die sich nicht durch solche

Vorzüge auszeichnen. Haben wir Ueberfluß an Geistlichen?
Der Herr Berichterstatter kann Ihnen die Antwort geben. Wir
haben keinen Ueberfluß daran, und zwar weil einerseits die

ökonomischen Vortheile, welche der geistliche Stand zu bieten

vermag, gegenüber andern Berufsarien und Ständen nicht



lackend genug sind, um eine große Zahl begabte junge Männer
demselben zu gewinnen. Die Stellung der Geistlichen beruht
auf einem Dekrete von 18l)ck. Seither huben sich, wie ich bei

der ersten Berathung schon anführte, die Verhältnisse bedeutend

geändert. Der Gelbwerih ist gegenüber jener Zeit bei àll Prozent
gesunken; dem Namen nach haben die Geistlichen die gleiche
Besoldung, wie damals, in der Wirklichkeil aber nicht.
Unterdessen sind eine Menge anderer Berufsarlen in vortheilhafierc
Verhältnisse vorgerückt. Wenn Eltern einen Sohn studiren
lassen wollen und man ihm die Wahl läßt, Ingenieur zu werden,
oder sich einem andern Berufe zu widmen, so wird er sich

besinnen, wenn man weiß, daß ein Geistlicher in der Regel bis

zum 23. Jahre studiren und fünf Jahre Vikar sein muß, so

daß er froh fein kann, wenn er gegen daS dreißigste Altersjahr,
nach dem Ableben eines Pfarrers und durch die Gunst der

Behörden eine Pfarrstelle erhält. WaS ist das Verhältniß
eines jungen ManneS dieses Alters, wenn er Handelsmann
oder Ingenieur wird? Er hat in andern Ständen weitaus
glänzendere Aussichten als der Geistliche. Meinen nun die

Herren, daS werde gar keinen Einfluß haben bei der Wahl des

Berufs, wenn zu der überhaupt nachiheiligen ökonomischen
Stellung des Geistlichen der zweite Nachtheil beigefügt wird,
daß er gar keine Sicherheit hat für sein Alter, daß er sich sagen
muß: bin ich einmal in der Berggcmeinve, so bleibe ich dort!
oder daß er sich sagen mußt wenn ich glücklich bin in der
Jugend, so werde ich versorgt, aber im Alter kann ich nicht mehr
mit jünger» Kräften konkurrircn! In dieser Beziehung ist die

Rückwirkung der Beschränkung des RangsystemS eine schlimme,
indem dadurch junge Leute vom Studium der Theologie
abgeschreckt werden. Wer daS nicht will, muß sich zweimal
besinnen, daS System noch mehr zu beschränken, als eö jetzt schon
ist. Ich werbe mich also für daS Prinzip VeS Ranges auS-
sprechen nud würde eS beklagen, wenn mann davon abgienge.
Noch ein Wort über das Verhältniß der Seelenzahl derjenigen
Gemeinden, in welchen freie Wahl stattfinden soll. Anfänglich
schlug man eine Bevölkerung von -tiM Seelen vor, bei der
ersten Berathung wurde diese Zahl auf 3â herabgesetzt; nun
will man noch weiter gehen. Im Allgemeinen läßt sich fragen:
hat eine weniger zahlreich bevölkerte Gemeinde nicht die gleichen
Rechte, wie eine große? Allerdings. Aber man wird mir den

Sag nicht bestreilen: eine kleine Gemeinde hat nicht die gleichen
Verhältnisse, wie eine große. Das w.iß ich gar wohl, man
hat keinen Barometer, mit dem man das Bedürfniß genau
abmessen könnte, aber man wird zugeben, daß in der Regel die

größere, die mehr bevölkerte Gemeinde größere Bedürfnisse hat
als die weniger bevölkerte und kleinere, so gut als ein großer
Amtsbezirk einen andern Regierungsstalthalicr und
Gerichtspräsidenten nöthig hat als ein kleiner. Nun erlaube ich mir
mit zwei Worien auzudeuten, wie cS bis jetzt war. Bis jetzt
war die Ranggemeinde immer Ranggemeinde, die Kreditgemeinde

immer Kreditgemeinde. Das war der große Fehler,
aber dazu kam noch etwas anderes, nämlich die Bestimmung,
daß nicht nach dem Range, sondern nach freier Wahl zu
vergeben seien die Pfarreien aller derjenigen Gemeinden, welche der
Sitz eineS Oberamtes waren Also die kleinste Gemeinde, wenn
sie der Sitz eines OberamteS war, erhielt ihren Pfarrer nach freier
Wahl, eine viel größere dagegen, die diese Eigenschaft nicht
hatte, nach dem Range. Diesem Uebelstande suchte man
abzuhelfen, indem man einen Maßstob aufstellte und zwar
denjenigen der Bevölkerung. Ich glaube mich nicht zu iiren, wenn
ich sage, daß durch die Festsetzung der Zahl.von llllW Seelen
einige dreißig Gemeinden dem Rang entzogen wurden, also
etwas mehr als die Zahl der Oberämter b> trägt. Natürlich
mit 369(1 Seelen geht es noch v'el wehr über diese Zahl hinaus.
Mit Ausnahme von Bern wird man höchstens noch eine Stadt
im Kanion haben, deren Kirchgemeinde über ck666 Seele» zählt,
während wir noch eine schöne Zahl von Gemeinden habe»,
sich nenne nur Münsingcn, Herzogenbuchsee) deren Bevölkerung
wenig geringer ist. Man fragt hier nicht, ob die betreffende
Gemeinde eine Stadt sei oder nicht, sondern welches ihre Be

vöckerliugsverhällnisse seien. Ich würde persönlich sehr gerne
auf die Zahl von 4666 Seelen zurückgehen, die Beschränkung
derselben würde das Rangsystem außerordentlich rcduziren;
indessen komme ich bei der zweiten Berathung nicht gerne auf
früher beseitigte Punkte zurück, wenn mich nicht ganz
entschiedene Gründe dazu bestimmen; daher werde ich keinen
Antrag stellen. Aber andererseits möchte ich dann die Versammlung

bitten, daß man in der andern Richtung nicht noch weiter
gehe und die BevölkerungSzahl auf 2666 Seelen revuzire, weil
sonst der Rang zu sehr beschränkt würde. Davor möchte ich
warnen. Ich finde, es sei mit dem, was im Entwürfe
vorgeschlagen ist, vielleicht mit Ausnahme der Bevölkerungszahl,
in einem billigen und verständigen Grade den Verhältnissen
der Gegenwart Rechnung getragen. Je weniger Lust zum
Studium der Theologie bei jungen Leuten vorhanden ist, je
weniger Auswahl von Geistlichen wir haben, desto mehr
empfinden eS die Gemeinden auch. D>e Gemeinden haben eS zu
genießen, wenn der Geistliche durch seine äußere Stellung
geborgen ist.

Revel. Ich finde mich veranlaßt, vom Herrn Berichterstatter

über den Art. t Auskunft zu verlangen. Der
französische Terr sagt, in Zukunft sollen alle Pfarreien abwechselnd
bald durch freie Wahl, bald nach dem Range der Aucienuiläi
besetzt werden. Der deutsche Terl sagt hingegen, daß jede
Pfarrftelle abwechselnd einmal nach dem Range, das andere
Mal nach freier Wahl besetzt werbe. Ich gebe zu, daß hier,
ein Fehler in der Uebersetzung vorliegt und daß der deutsche
Tert maßgebend ist. Eine andere Bemerkung, die ich zu macheu
habe, betrifft die litt, t, des Art. 2 Eö ist hier die Rebe von
Pfarrstellen derjenigen Gemeinden, welche eine Bevölkerung
von über 3666 Seelen haben. Man könnte hier glauben, man
wolle nur von politischen Gemeinden sprechen, wählend der
eigeniliche Sin» des Artikels darunter die Kirchgemeinde, die
Psarrci versteht. Es ist so klar, daß ich nur die Pfarrei
Herzogenbuchsee zu ziliren brauche, welche aus 12 Gemeinden
zusammengesetzt ist, wo aber keine Gemeinde für sich die Zahl
von 3666 Seelen erreicht. ES liegt nun auf der Hand, baß
wenn min das Wort „Gemeinden" beibehält, diese Gemeinde
den Vortheil VeS Art. 2 nicht genießt, das heißt, baß ihr Pfarrer
Nicht in freier Wahl gewählt wiid. Ich wünschte auch zu
erfahren, wie der Herr Beiichterstalter diese Th.iluug in zwe«
Arten Pfarreien auezusühren gedenkt. Wir haben im Kanton
196 Pfarreien Wird man nun daS LooS ziehen, um die
Gemeinden mit freier Wahl oder die Rangpsarreten zu bestimmen?
Ich für mich hgbe die Ansicht, man sollte mit der Vergangen-
heil brechen, so daß die Behörde nicht in Verlegenheit kommt,
und man sollte festsetzen, daß »ach Inkrafttreten dieses Gesetzes
das LooS bellimme, welche Pfarreien nach dem Range und
welche in freier Wahl besetzt werden sollen.

Mühlethaler. Herr Friedli hat nur einen eventuellen
Antrag gestellt, ich möchte denselben definitiv stellen. Herr
Blösch hat angedeutet, wie man verfahren werbe. Ich bin
nicht einverstanden mil, ihm. Der Art. i sagt, die bisherige
Eintheilung der Pfarreien in Rang- und Krediipfarreicn sei

aufgehoben. Man fängt also neu an, und da möchte ich den

Antrag stellen, dag man bei der Erledigung einzelner Pfarrstellen
dieselben zum ersten Male nach freier Wahl besetze.

G fell er zu Wichtrach erklärt auf die Anfrage des

Präsidiums, welches der Sinn des von ihm gestellten
Antrages sei, er bezwecke die Streichung der litt, l» des Art 2.

Herr Berichterstatter. Nach der Auseinandetsetzung
deS Herrn Blösch kann ich mich um so kürzer fassen. WaS
zunächst die Redaktion betrifft, so kann ich in Uebereinstimmung
mit dem Votum des Herrn Revel den Antrag zugeben, daß «m

Art. 2 litt. l> das Wort „Gemeinden" ersetzt werde durch
„fiirchgemcinden." ES versteht sich von selbst, daß hier nicht
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Einwohner - oder Burgergemeinden verstanden sind, sondern

Pfarrgemeinden. Angegriffen ist nur die litt, t, deS Art. 2

und zwar von zwei entgegengesetzten Seiten. Auf der einen
Seite sucht man die Zahl der Gemeinden', deren Pfarrstellen
nach freier Wahl zu besetzen sind, »u vergrößern mittels
Reduktion der Bevölkerungszahl auf 2iXX1 Seelen (so Herr Scherz);
Andere wünschen die Zahl dieser Gemeinden zu verkleinern, wie
Herr Lauierburg. Endlich will Herr Gfeller diese Ausnahme
vollständig wegfallen lassen. Ueber die Zahl der Bevölkerung
mag ich Sie nicht länger aufhalten, und eS ist sogar schwer,

Ihnen zu beweisen, warum man 30l)l) und nicht 4l.>t)t) oder
2l)i)i) Seelen zum Maßstab nehmen will. Man kann nur
sagen, es sei ein bestimmtes Maß, aber die Zahl genau zu
motiviren, ist mir nicht möglich. Die Regierung glaubte, bei

dem Beschlusse, den der Große Rath in der ersten Berathung
gefaßt hat, beharren zu sollen. Was den Antrag des Herrn
Gfeller betrifft, so wurde ihm bereits einigermaßen geantwortet.
Er sagt, man soll alle Gemeinden gleich behandeln. Dann
wundert es mich aber, warum er nicht den ganzen Art. 2
streichen will. Entweder anerkennt er, daß gewisse Umstände
und Verhältnisse eine andere Behandlung bedingen, und wenn
er das anerkennt » so anerkennt er grundsätzlich auch, daß die

größere Bevölkerung nicht nur eine andere Zahl, sondern auch
veränderre Verhältnisse hervorbringt. Bei größerer Einwohnerzahl

einer Ortschaft wird von derselben nicht mehr nur Land,
wirthschaft betrieben, sondern auch Industrie, andere Berufsarten

die in kleinern Ortschaften nicht zu finden sind; und
durch dieses Zusammenleben entstehen auch andere Verhältnisse
und Bedürfnisse, denen man Rechnung tragen muß. Gibt Herr
Gfeller dieses zu, so muß das Gesetz die Verhältnisse
berücksichtige»; gibt er eS nicht zu, glaubt er, mit einem Schwertstreich

alles durchzuhauen, so muß er den Art. 2 ausheben,
ebenso den Art. t und bann noch an verschiedenen Stellen
deS Entwurfs aufräumen. Aber er wird sehen, daß er auf
schiefes Teriain kommen wird. Wenn er bedenkt, daß eS sich

hier nicht um Rechte handelt, nicht um Werthschätzung der
Seelen, so sollte er sich durch das Gesetz nicht gestoßen fühlen.
Eine Anfrage geht dahin, wie der Art. 1 in Ausführung
gebracht werden soll. Ich bin vollständig einverstanden mit
der Auseinandersetzung, die hierüber gegeben wurde, ich glaubte
jedoch, es sei Sache der Vollziehungsverordnung, das Nähere
festzusetzen. ES wird sich folgendermaßen gestalten Abgezogen
werden alle im Art. 2 bezeichneten Ausnahmen; eS bleibt also
eine gewisse Zahl von Pfarrstellen. Bei der Erledigung einer
solchen fragt es sich dann: ist sie bis jetzt im Kredit vergeben
worden? Wenn ja, so wird sie im Rang ausgeschrieben. Ist
sie bis jetzt im Range besetzt worden, so wird sie nun im
Kredite ausgeschrieben. Uebelstänve sehe ich in dieser
Einrichtung nicht. Höchstens könnten sich die Gemeinden beklagen,
die beständig Kreditpfarreien hatten, aber diese fallen meistens

unter die Klasse der Ortschaften, deren Einwohnerzahl über
39l)l) beträgt. Nun ein Wort über die allgemeine Klage, die

von Herrn Laulerburg gegen die Behandlung des RangeS
überhaupt erhoben wurde. Er behauptet, eS sei Inkonsequenz
darin; wenn man den Rang wolle, so dürfe man ihn nicht
so mobrfijiren und schwächen, oder dann sei derselbe wirklich
nichts, und dürfe man denselben nicht von vornherein festsetzen.

Da gilt der alle Spruch: zu viel ist ungesund. Ich möchte
nie behaupten, baß der Rang, wie er früher bestand, so

zweckmäßig sei, wie man annimmt. Damals mußte von den zwei
ältesten Bewerbern einer gewählt werben. DaS wäre bei den

jetzige» Verhältnissen absolut nicht möglich, und dieses Rang-
systcm machte der Regierung so zu schaffen, daß sie eS am
liebste» ganz fallen lassen möchte. Denn wenn eine Gemeinde
auch im Range ist, so macht sie oft solche Gründe gegen eine

Wahl geltend, daß man nur mit der größten Entsagung
vorgehen kann. Alle möglichen Motive wurden geltend gemacht,
daß man der Gemeinde einen Pfarrer gebe, wie sie ihn wünscht,
und dann war die Regierung bis jetzt im Falle, entweder zu

sagen: nein, der älteste Bewerber wird gewählt; — oder zu

verfahren, wie eS hier und da geschah: sich über das Gesetz
hinwegzusetzen und der Gemeinde eine Wahl zu geben, wie sie

zweckmäßig erschien. Darum glaube ich, es sei ei» Mittelweg
einzuschlagen, und man habe sich mit den Bedürfnissen und
Ansprüchen der Gemeinden in Einklang zu setzen. Diese
Ansprüche vermehren sich von Tag zu Tag. und ich Halle eS für
ein gutes Zeichen, daß die Gemeinden mehr Werth darauf
legen, indem sie sogar bei der Wahl von Vikarien ihre Gründe
geltend machen. DicseS Interesse, welches die Gemeinden an
der Pfarrwahl nehmen, steht im Einklänge mit der Richtung
der Zeit, die sich in der Reparation und Erbauung von Kirchen,
in der Anschaffung von Orgeln u. dgl. kund gibt Es ist
offenbar eine dem Religiösen sich zuwendende Richtung der
Zeit. Ein Leweis davon ist auch die Energie, welche die
Gemeinden gegen die Wahl von Pfarrern an den Tag legen,
die ihrem Wunsche nicht entsprechen. Dieses Bild der Zeit ist
ganz erfreulich, eS ist aber ein Grund medr, nicht allzustreng
am Range festzuhalten, sondern den Bedürfnissen der Gemeinden
Rechnung zu tragen und eine verständige Besetzung der Pfarrstellen

möglich zu machen. Ich empfehle Ihnen daher die
Art. t und 2 unverändert zur Genehmigung, mit Ausnahme
der zugegebenen Modifikation

Gfeller zu Wichtrach berichtigt seinen Antrag in dem
Sinne, daß alle Pfarrstellen nach der Bestimmung dès Art. 1

besetzt werden sollen, also der Art. 2 gänzlich zu streichen wäre.

A b st i m m u n g:

Für den Art. 1 mit oder ohne Abänderung
Für den Antrag deS Herrn Friedli
Für den Art. 2 mit oder ohne Abänderung
Für den Antrag des Herrn Gfeller zu

Wichtrach
Bezüglich der litt, l» :
Für den Antrag deS Herrn Lauterburg
„ » » Regierungsrathes
„ „ » „ Herrn Regierungsrath

Scherz
Für die vom Herrn Berichterstatter zuge¬

gebene Modifikation

Haitdmehr.
5 Stimmen.

t07

t

Minderheit.
Gr. Mehrheit.

Minderheit.

Handmehr.

Art. 3.

Wird ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt;
ebenso Art. 4

Art. 5.

Friedli, Friedrich, stellt den Antrag, daß die Kirchgemeinde

auch bei Rangwahlen bei ihrem zweifachen Vorschlage
nicht an die vier ältesten Bewerber gebunden sein solle, sondern,
wie bei freien Wahlen, aus sämmtlichen Bewerbern wählen
dürfe, indem der Redner von der Ansicht ausgeht, man soll«
die Gemeinden nicht ganz bevoglcn, sondern ihnen einigen
Spielraum lassen.

Regez. Dieser Artikel veranlaßt mich zu einigen
Bemerkungen. Vor Allem finde ich die Fiist von 14 Tagen zu
kurz. Ich nehme an, daß die Kirchgemeinde in gesetzliche«
Weise versammelt werden soll durch Publikation im Amtsblatt«
und Verlesen in der Kirche. Ich trage also darauf an, die
Frist von 14 Tagen auf 20 Tage zu verlängern, Sodann
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möchte ich eine Ergänzung beantragen. DaS Gesetz räumt der
Gemeinde ein BorschlagSrecht ein. DaS gefällt mir, aber eS

ist nickt gesagt, wie abgestimmt werden soll. Ich nehme an,
die Gemeinde habe unter den Bewerbern Einen besonders im
Auge und der Pfarrer kennt die Persönlichkeilen, welcke gegen
ihn wirken; dann gibt es Leidenschaften. Um solchen Uebel«
ständen auszuweichen, stelle ich den Antrag, alS letztes Lemma
folgende Bestimmung aufzunehmen: »Wenn die Kirchgemeinde
von dem BorschlagSrecht Gebrauch macht, so findet geheime
Abstimmung statt."

Lauterburg. Sie haben vorhin einen Beschluß gefaßt,
welcher zeigt, daß Sie die Verminderung der Stellen, die nach
freier Wahl besetzt werden, nicht wollen. Der gleiche Grundsatz

kommt hier in etwas anderer Form vor, und eS ist daher
an mir, meine Ansicht auch hier wieder geltend zu machen.
Zum voraus muß ich mich in aller Freundlichkeit gegenüber
dem Herrn Berichterstatter verwahren. Ich erkläre ausdrücklich,
daß ich keinen andern Standpunkt einnehme als er. Ich will
einen Mittelweg einschlagen, wie er, aber wenn man zugeben
muß, daß die Rangwahlen schon außerordentlich beschränkt seien,
so ist eS ein sonderbarer Mittelweg, sie dann noch mehr zu
beschränken. Bei der ersten Berathung wurde der Antrag
erheblich erklärt, daß die Kirckgemeindc bei Rangwahlen auS den
drei ältesten Bewerbern ihren Vorschlag zu bilden habe; aber
bei der RedaktionSberalhung wurde der Antrag der Regierung
genehmigt, daß die Kirchgemeinde ihren Vorschlag auS den
vier ältesten Bewerbern zu bilden habe. Besprochen wurde
dieser Punkt nicht, mit Ausnahme des Herrn Revel, welcher
den erwähnten Antrag gestellt halte. Ich erlaube mir den
Antrag des Herrn Revel aufzunehmen. Der älieste Bewerber
kann unter Umständen immer von dem Vorschlage ausgeschlossen
werden, und der Rang verliert unter diesen Umständen
vollkommen seine Bedeutung Wenn man demselben wirklich
Bedeutung geben wollte, so läge daS Mittel darin, daß man sagen
würde, die Regierung habe auS den zwei ältesten Bewerbern
zu wählen, sonnst wenn vier Bewerber zur Sprache kommen,
so hat daS Rangwesen keine Bedeutung mehr, indem die
Regierung von vier Bewerbern statt den ältesten den jüngst n
nehmen kann. Ich weiß gar wohl, es ist nicht viel, wenn man
nur auf drei geht, aber es ist doch ein Schritt zur Aufrechr-
haltung deS Grundsatzes deS RangeS; ich glaube, die Gemeinden
seien dabei geschützt Ich erlaube mir noch gegenüber dem
Schlußrapporte des Herrn Berichterstatters bei Art. 1 und 2
«ine Bemeikung. DaS ganze Gesetz will offenbar den
Gemeinden mehr Recht geben durch Ausdehnung der freien Wahl,
aber eS will auch für gewisse Fälle im Interesse der Gemeinden
Bestimmungen aufnehmen, und eine dieser Bestimmungen liegt
im Begriffe des Ranges. Nun ist hier die letzte Gelegenheit,
wo man im Sinne des RangsystcmeS zu Gunsten der ältern
Geistlichen etwas thun kann, wenn Sie nach dem Antrage deS

Herrn Revel die Zahl der Bewerber, auS welchen die
Gemeinde ihren Vorschlag zu zu bilden hat, auf drei festsetzen.

Ich lass« mir indessen gar keine grauen Haare wachsen, wenn
der Große Rath etwas anderes will. Ich betrachte mich alS
Vertheidiger eineS Prinzipes, dessen Aufrechihalmng man will,
und nehme daher den Antrag deS Herrn Revel wieder auf.

Sträub. Ich glaube, man soll den Art. 5 annehmen,
wi« er vorliegt. Es kann der Fall eintreten, wo cö dem Re-
aierungsralhr sehr erwünscht sein muß, nicht zu sehr an eine
kleine Zahl Bewerber gebunden zu sein. Die vier Bewerber,
welche sich für eine Psarrstelle melden, könne» an sich gute
Gerstltche sein, aber eS sind vielleicht nicht alle gut für die
betreffende Gemeinde. Der Negierungöraih findet, der Eine
wäre gut für diese, der Andere für jene Gemeinde, und eS

diele, sich vielleicht später Gelegenheit dazu. Nicht alle Pfarrrer
passen sür alle Gemeinden gleich und durch eine veifehlle Wahl
können in einzelnen Geineluden sehr störende Mißverhältnisse
eintreten. Ich stimme daher zum Vorschlagt deS Entwurfes,

damit jede Gemeinde, für die man einen neuen Pfarrer wählen
muß, einen rechten Pfarrer bekomme, mit dem fie in gutem
Einverständnisse leben kann.

Friedli, Friedrich, zieht seinen Antrag znrück.

Herr Berichterstatter. Ich habe noch auf die Anträge
der Herren Regez und Lauterburg zu antworten. Wenn dre
Regierung hier eine Frist von 14 Tagen vorschlägt, so ist der
Grund der, daß dafür gesorgt werden muß, daß die Besetzung
der Pfarreien keine Unterbrechung erleide, damit die erledigte
Stelle nicht durch Pfarrverweser und Vikare lange versehen
werden müsse, sondern die Wahl zur rechten Zeit stattfinden
könne. Grundsätzliche Bedeutung hat die Zahl von 14 Tagen
nicht und ich kann daher den Antrag auf Verlängerung der
Frist zugeben. Der zweite Antrag deS Herrn Regez betrifft die
geheime Abstimmung bei der Bestimmung deS Vorschlages durch
die Gemeinden. Ich halte dieß für zweckmäßig, und es kann
sich nur noch fragen, ob eine Bestimmung darüber in daS Ge«
setz oder in die Vollziehungsverordnung gehöre. Immerhin
gebe ich auch diesen Antrag als erheblich zu. WaS den Antrag
deS Herrn Lauterburg betrifft, so hat er in Betracht deS Art. 7
sozusagen keine Bedeutung. Wenn die Gemeinde aus den drei
ältesten Bewerbern ihren Vorschlag machen muß und dieselben
ihr nicht konveniren, so erklärt sie nach Art. 7: nach dem
Urtheile der' Kirchgemeinde sind sämmtliche Bewerber zur
Bekleidung der betreffenden Stelle ungeeignet, so daß eine neue
Ausschreibung stattfinden muß Nun beklagte Herr Lauterburg
sich darüber, daß, sobald ein System sich geltend mache, man
eS wieder zu verdrängen suche. DaS ist immer der Fall, wenn
zwei verschiedene Systeme konkurriren. Hält man als einzigen
Standpunkt daS Interesse der Geistlichen im Auge, so stört
man daS Bedürfniß der Gemeinden; hält man nur daS letztere
im Auge, so tritt man den älteren Geistlichen zu nahe. Wir
sind also gezwungen, diese beiden Bedürfnisse zu vermitteln, und
wenn daS Eine seinen Kopf zu hoch erheben will, so muß man
ihn Herabdrücken. DaS ist die Folge jeder Fusion. Ich
bekämpfe also den Antrag deS Hrn. Lauterburg, erkläre aber, daß eS

vollständig auf daS Gleiche herauskömmt, wenn der Große Rath
denselben erheblich erklärt.

Abstimmung.

Für den Art. 5 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für die zugegebenen Anträge deS Herrn Regez „
Für den Antrag des Herrn Lau ter bur g Minderheit.

Art 6

Der Herr Berichterstatter empfiehlt diesen Artikel, da
er unangefochten geblieben ist, zur Genehmigung.

Im er. Die ganze Anlage deS vorliegenden Entwurfs
beruht auf der Basis der Nationalkirchc, im Gegensatze zur
freien Kirche, und der vorliegende Artikel befestigt diese Stellung,

indem er dem RegierungSraihc die Ernennung der Geist,
lichkeit anvertraut. Dieses System ist ohne Zweifel in unserm
Lande gut und man wird eS noch nicht ändern; aber die
Gemeinden und Pfarreien fühlen doch einigermaßen daS Bedürfniß,
ihre Wünsche ausdrücken und ihnen Eingang verschaffen z»
können. Die Mitglieder der Regierung, welche bemüht waren,
die Art. 4, 5 und 6 zu bekämpfen, hatten nicht die Absicht, die
Macht der Regierung auszudehnen, wohl aber sie zu beschränken.

Der ursprüngliche Entwurf sah einen Doppclvorschlag
vor, so daß zwei Geistliche von der Gemeinde und zwei von
der Kommission der Kantonalsynode vorgeschlagen würden; man



fand aber für passend, denselben zu beseitigen. ES wurden in
dieser Hinsicht verschiedene Anträge gestellt, einer davon
verlangte einen Vorschlag von Seite der Kirchendireklion. Wie
es scheint, find diese Anträge nicht angenommen worden, so

daß jetzt ver RegierungSrath mehr Macht hat, als nach dem

ursprünglichen Entwürfe. Nun aber hatte der Große Rath
nicht im Sinne, zu einem solchen Resultat zu kommen. Ich
beantrage somit, daß im Ar». 6 gesagt werde, wenn eS sich

um eine Rangpfarrei handle, soll die Ernennung durch die

Regierung geschehen, und diese soll an die vier ältesten Bewerber

gebunden sein. Aber wenn eS sich um eine Pfarrei mit
freier Wahl handelt, so verlange ich, daß diese freie Wahl
nicht mehr ausschließlich der Regierung zustehe, daß die
Gemeinden auch im ganzen Kanton auswählen können und daß
die Regierung gehalten sei, unter vier vorgeschlagenen Kandidaten

zu wählen. Ich verlange förmlich, daß ein Doppelvorschlag

von Seite der Gemeinde und der Kirchendireklion stattfinde

und daß die Regierung bei ihrer Wahl an diesen
Doppclvorschlag gebunden sei.

v. Büre n. Ich möchte Ihnen einige Worte in Erinnerung

bringen, welche der Herr Berichterstatter vorhin in seinem

Schlußrapporte anführte, indem er die Richtung der Zeit als
eine den religiösen und kirchlichen Bedürfnissen sich zuwendende
bezeichnete. Es ist dieß eine Wahrheit, die ich anerkenne. Ich
glaube aber, man soll dieselbe nicht nur mit Worten, sondern
auch in der Wirklichkeit anerkennen. Man stellte früher der
Gemeinde eine Mitwirkung bei der Pfarrwahl in Aussicht,
man wollte nicht dem Kirchenvvrstande, sondern der Gemeinde
selbst daS Vorschlagsrecht einräumen, damit sie selbst für ihre
kirchlichen Bedürfnisse sorge und gegenüber der Regierung sich

auSspreche. Wenn man aber das einräumt, so glaube ich,

man solle diesem Vorschlage der Gemeinde nicht nur eine

formelle Bedeutung geben, sondern sich auch daran halten. Ich
verwunderte mich, daß Herr Jmcr einen Doppelvorschlag in
der Weise wünscht, daß auch die Kirchendireklion einen Vorschlag
machen könnte. Dazu könnte ich in keinem Falle stimmen,
lieber setze man nur einen Vorschlag fest und keinen andern.
Aber ich möchte dann den Vorschlag der Gemeinde bindend

machen und daher den Schlußsatz deS Art. 6 dahin abändern,
daß man sagen würde: „welcher an den Vorschlag der
Gemeinde gebunden ist." ES ist zwar ein eingreifender Grundsatz,
im Widerspruche mit dem bisherigen Systeme. Wollen wir
denselben annehmen oder nicht? Auf dem volksthümlichen
Boden, auf dem wir stehen, sollen wir denselben annehmen,
sonst ist es ein Mißtrauen gegenüber den Gemeinden, welches
nicht gerechtfertigt ist. Darauf gestützt, bitte ich um Berück,
sichtigung dieses Antrages.

Sträub. Ich bin auch damit einverstanden, daß durch
diesen Artikel der Vorschlag der Gemeinden illusorisch gemacht
wird. Andererseits möchte ich den Fall anführen, wo eine
Kirchgcmeinde von ihrem Vorschlagsrechte gar keinen Gebrauch
macht. Da wird man doch nicht weiter gehen wollen, als dem
Regierungsrathe daS Wahlrecht einzuräumen unter den vier
ältesten Bewerbern. Ich möchte den Antrag des Herrn v. Büren
in diesem Sinne ergänzen.

Lauterburg. DaS ist einer der Artikel, welche bei der
- Berathung am meisten zu Erörterungen Gelegenheit geben.

Sie erinnern sich, daß bei der ersten Berathung der Große
Rath sich mit 74 gegen 46 Stimmen für den Grundsatz der
Verbindlichkeit des Vorschlages ausgesprochen hat. Dieses
entschiedene Mehr ergab sich, obschon der Herr Berichterstatter
sich mit allen ihm zu Gebote stehenden Gründen und mit der
ganzen Wucht seiner Beredtsamkeit widersetzt hatte. Es könnte
nun sehr auffallen, daß wenige Tage nachher der gleiche Große
'Rath bei der RedaktionSberathung einhellig dazu stimmte, als
die Regierung davon abstrahirtc; eS könnte sehr auffallen, sage
ick, und den Schein gewinnen, als hätte der Große Rath seine

Tagblatt des Großen Rathes tsss.

Meinung ganz geändert. Ich war bei der RedaktionSberathung
nicht anwesend, sonst hätte ich ohne längern Vortrag den
frühern Antrag aufgenommen. Warum haben eS Andere nicht
gethan? Aus keinem andern Grunde, als weil die RedaktionSberathung

(und das gehört zu der Geschichte der RedaktionS-
beraihungen) am Morgen der letzten Sitzung vorgenommen
wurde. Es ist bekannt, daß man gewöhnlich annimmt, man
dürfe wichtige Gesetze an einem Samstage nicht vornehmen,
weil viele Mitglieder deS Großen Rathes gewöhnlich auf der
Abreise begriffen seien. Da anerkenne ich die Wohlthat der
zweiten Berathung, bei der man auf frühere Anträge wieder
zurückkommen kaun, sonst fiele ein schwerer Tadel auf die, welche
einen solchen Beschluß unwidersprochen gehen ließen. Hier
tadle ich es durchaus nicht. Ich hätte schon oft gerne eine
Gegenbemerkung gemach,, aber ich unterließ eS in Betracht
der zwingenden Umstände. Dieß zur Erklärung, warum
der Große Rath, gedrängt durch äußere Verhältnisse, den
entgegengesetzten Anirag angenommen hat. Ich erlaube »lir
nun, hier noch einmal darauf zurückzukommen. ES handelt
sich nicht darum, ob nach rechts oder links einer Behörde
etwas cinzurämen sei, sondern darum, welchen Grundsatz
man wolle. Es handelt sich um einen Forlschritt Man
kann vor Allem darüber streiten: wäre es überhaupt am
Platze, sich über daS System zu besprechen, ob die
Wahl der Geistlichen durch die Gemeinden oder durch die
Regierung stallfinven soll. Das sind die zwei großen Gegensätze,

die in den einen Kantonen so, in den andern anders
ausgeübt werden. Wenn ich recht gehört habe, so wuide in
der großen Pfarrversammlung in Burgdorf, an welcher IM
bis 136 Geistliche Theil nahmen und alle Richtungen
vertreten waren, angenommen: entweder Wahl durch die Regierung,

aber auf emcn verbtndlichen Vorschlag der Gemeinden;
oder Wahl durch die Gemeinden, aber auf einen verbindlichen
Vorschlag der Regierung Das ist ein sehr wichtiger Grundsatz,

auf den ich nicht näher eintreten will. Ich will der
Regierung entgegenkommen und gebe zu, daß sich für die Wahl
durch die Regierung viel und theilweise besseres sagen läßt als
über die Wahl durch die Gemeinde». Ich könnte für beides
stimmen, aber hier stimme ich für die Wahl durch die Regierung.
Dann fragt es sich: wollen Sie der Regierung bei der Wahl
ganz freie Hand lassen, oder zu gleicher Zeit auch den
Gemeinden bei der für sie wichtigsten Wahl ein Recht in die
Hand geben, nicht nur ein Recht auf dem Papier, sondern ein
wirkliches, reelles Recht? Und da komme ich dazu, die Ansicht
des Herrn Sträub durchaus zu unterstützen. Erlauben Sie
mir, bevor ich einige Gründe anbringe, auf das Votum des

Herrn Jmer zurückzukommen. Ich traute fast meinen Ohren
nicht, und glaube annehmen zu dürfen, der genannte Redner
habe der letzten Berathung nicht beigewohnt. Damals wurde
der Antrag gestellt, der Kirchendireklion auch ein Vorschlagsrecht

einzuräumen. Dieser Antrag war sehr wohl gemeint,
aber die Beleuchtung, welche er gefunden, endete damit, daß

zwar der Herr Berichterstatter denselben als erheblich zugab,
aber bei der RedaktionSberathung davon abstrahirte. Mir
scheint von Allem, was gegen den Antrag des Herrn Jmcr
angebracht wurde, der Grund weitaus der klarste und
natürlichste, von dem es mich dünkt, er sollte demselben von
vornherein den Hals brechen, daß er überflüßig ist, denn was er
wünscht, besteht in der Wirklichkeit. Herr Jmer wünscht, der
Kirchendireklion einen Einfluß bei der Wahl der Geistlichen
einzuräumen. DaS ist natürlich und gerecht. Aber dieser Einfluß

besteht schon. Der Kirchendirektor ist im Falle, den Vortrag

über die Wahl zu machen und bei dessen Behandlung
in der Lage, seine persönliche Meinung gellend zu machen.
Wohl aber hat der Antrag einen andern Sin» wenn Herr
Jmcr meint, der Vorschlag der Gemeinde und derjenige der
Kirchendireklion sollen für den RegierungSrath bindend sein;
aber er bedenkt zu wenig, daß durch diesen Antrag den
Gemeinden deS Landes eine bedeutende Beeinträchtigung zugefügt
würde. Noch mehr: der Antrag bringt die Kirchendirektion

9?
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in eine heikle, eigenthümliche und fatale Stellung, die schwieriger

ist, wenn ihr Borschlag bindend sein soll, ìlS wenn
derselbe frei ist. Zudem ist es etwas sonderbar, daß man einer

einzelnen Person, einem einzelnen Beamten so großes Gewicht
beilegen, gleichsam durch daS Gesetz eine förmliche Weisung
geben will, einen eigenen Vorschlag dem andern als bindend

gegenüber zu stellen. Entweder kann die Regierung auf den

Vorschlag der Kirchendirektion, nach bisherigem Systeme,
entscheiden, oder eS soll, wie es nach meiner Ansicht im Gesetze

zu bestimmen wäre, der Vorschlag der Gemeinde bindend für
sie sein. Die Gründe, welche für letzteres System sprechen,

sind kurz folgende. Bor Allem sagte man bei der ersten

Berathung, der Entwurf trage den Grundsatz deS Fortschrittes an
der Stirne. Man laS zwar in öffentlichen Blättern die

Behauptung, eS sei wenig Fortschrill darin. Ich theile diese
Ansicht nicht, sondern glaube, so weil in einer Beziehung ein

Fortschritt möglich, sei ein solcher bemerklich. Der Hauptfort-
schritt, welchen daS Gesetz enthält, ist die Regulirung der

Besoldung. Aber ein sehr wichtiger Fortschritt, welcher darin
besteht, den Vorschlag der Gemeinden verbindlich zu machen,
ist nicht darin enthalten. Ich will anhören, ob wahrhaft sachliche

Gründe, die in der Natur der Dinge liegen, dagegen an-
gefürt werden können. ES ist nur daS Alte, waS ich befestigen

will, eS ist nichts NeueS. Allerdings auf dem Papiere haben
Sie eö, eS steht im Gesetze. Bisher war eS auch Uehung,
daß die Gemeinden ihre Wünsche geltend machen konnte». Aber
welch großer Unterschied ist es, wenn eine Gemeinde Wünsche
geltend machen kann und weiß, daß eS nicht bloße Wünsche
sind, deren Berücksichtigung davon abhängt, ob sie zwei Heilige

im Himmel habe oder nicht, sondern daß sich die

Regierung, abgesehen davon, an den Vorschlag zu halten hat,
und Aussicht vorhanden ist, daß dieselbe eine gute Wahl treffen
werde. Ich sage also, bisher war es Uebung, und diese möchte
ich im Gesetze befestigen. Herr v. Bürcn hob mit Recht
hervor, daß die Gemeinden Vertrauen in der Sache verdienen;
warum sollte man ihnen nicht Vertrauen schenken? Die
Gemeinden sind bei diesen Wahlen zunächst betheiligt, vielmehr
als der Staat als solcher, vielmehr als die Regierung. Die
Gemeinden spüren die Nachtheile einer unglücklichen Wahl,
wie die Vortheile, welche in der Wahl eines guten Geistlichen
liegen; sie werden sich in Acht nehmen, bevor sie sich so oder
anders auösprechcn, da sie wissen, daß sie den Gewählten jahrelang

behalten müssen. Ich sage also, wir haben hier ebensogut
anzunehmen, daß die Gemeinden Vertrauen verdienen, als wir
ihnen solches unter andern Umständen schenken. Ich gebe zu,
daß die Gemeinden bei ihr.m Vorschlage so gut fehlen können
als die Regierung oder eine andere Behörde, indessen muß man
annehmen, daß solche Fehlgriffe zu den Ausnahmen gehören,
und für diese Ausnahmen möchte ich nicht die große Mehrzahl
der Gemeinden in einem so wichtigen Rechte beschränken. Wie
eS bei der ersten Berathung geschah, erlaube ich mir auch hier
darauf hinzuweisen,'daß in andern Kantonen dieses Recht der
Gemeinden schon lange besteht, ja daß es dort noch viel weiter
geht. Glaubt man, unser Volk sei noch nicht reif genug, so

weit zu gehen wie in andern Kantonen »
so soll man doch

wenigstens so weit gehen, als die Erfahrung lehrt, daß in der
Regel kein Mißbrauch stattfinde; und dafür spricht die
Erfahrung. Es wäre etwas anderes, wenn wir im Allgemeinen
einen geistlichen Sivnd hätten, wie es in frühern Zeiten der
Fall war. Die Geschichte schaut nicht auf die Gunst der
Behörden oder der Parteien, sondern sie stützt sich rein auf die
Wahrheit, auf die ermittelten Verhältnisse. Nun ist eS Thatsache,

daß der geistliche Stand früher, wie anderwärts auch in
unserm Kantone so beschaffen war, baß ich unter den damaligen

Verhältnissen nicht das hätte beantragen mögen, waS ich
heute beantrage, indem derselbe in Bezug aus Bildung, aus
persönliche Würdigkeit nickt daS war. waS er heute ist. Mustern
Sie den Stand der Geistlichen, wie er heute beschaffen ist;
Sie werden dahin kommen, wenn Sie unparteiisch urtheilen,
la'gcn zu müssen, dieser Stand sei so beschaffe», daß eS eine

Ausnahme ist, wenn man von einem Gliede desselben sagt,
eS entspreche dem nicht, was zu wünschen sei. ES ist möglich,
daß heute diese Ausnahmen etwas zahlreicher sind als vor 1l)
bis 15 fahren, aber in der Regel kann man zufrieden sein.
Ich möchte daher wegen eines Mißgriffes, den eine Gemeinde
begehen kann, nicht der Mehrzahl derselben zu nahe treten. Die
Regierung hat immer noch ein Korrektiv, das ich ihr nicht
entziehen möchte, wenn sie glaubt, der Vorschlag der Gemeinde
sei nicht zweckmässig. Der Regierungsrath kann statt deS
Erstvorgeschlagenen den Zweiten wählen. Ich schließe damit, daß
ich frage, ob eS nicht ein merkwürdiger Widerspruch wäre, wenn
Sie dem Volke die wichtigsten politischen Rechte geben, gleichzeitig

aber erklären, in religiösen Angelegenheiten verdiene
eS dieses Zutrauen nicht; es sei nur mündig, einen Groß-
rath, einen Amtsrichter, einen Nationalrath zu wählen, eine
Verfassung anzunehmen, in welcher die wichtigsten Grundsätze

enthalten sind, aber nicht mündig genug, um bei der Wahl
eineS Geistlichen einen bindenden Vorschlag zu machen. ES ist
ein flagranter Widerspruch, und Alle, die gegen den Ankrag
stimmen, können sich der Macht dieses Widerspruchs nicht
entwinden. Ich glaube, wenn mau einem Volke zutraut, es sei
im Stande, eine Verfassung recht zu beurtheilen, wenn man
ihm die wichtigsten Wahlen anvertraut, wie diejenigen der
Geschwornen, welche über Eigenthum, Leben und Ehre deS Men -
schen zu entscheiden haben, so sollte eS auch als mündig erklärt
werden, bindende Borschläge für die Wahl seiner Geistlichen zu
machen, für die es ein viel größeres Interesse hat, als für
andere Behörden. Ich verweise noch einmal auf die Thatsache,
daß unsere Gemeinden sich eine enorme Mühe geben bei der
Wahl der Geistlichen. Es wurde bei der ersten Berathung
angeführt, daß sie oft 111 bis 12 Stunden weit Abgeordnete
schicken, um zu vernehmen, wen die Regierung im Auge habe.
Wenn die Gemeinden hiefür ein so warmes Interesse an den
Tag legen, so sehe ich nicht ein, warum man den Fortschritt,
der im bindenden Vorschlage liegt, nicht will. Ich stimme
dafür, die Rechte der Gemeinden in dieser Hinsicht zu wahren.

M a t t h y s. Dieser Paragraph ist wirklich einer der
wichtigsten im Geseyc und ich kann mich nicht enthalten, über die
Anträge, die gestellt wurden, auch etwaS zu bemerken. Es ist
Ihnen bekannt, daß am 2. September abhi» in Burgdorf die
kantonale Predigergesellschast versammelt war und daß Herr
Professor Jmer über die bernischen Kirchenzustände Bericht
erstattete. Nachdem er die Kirchengeschichte kurz durchgegangen,
ging er aus den praktischen Theil über, beleuchtete die Kirchen-
versassung faßte unter der Rubrik ^ die Rechte der
Kirchgemeindeversammlung in's Auge und nachdem er diese im
Allgemeinen präzisirt hat, kommt er auf die Wahl der Geist icken
zu sprechen. Er sagt darüber folgendes: „Ein anderer, nicht
unwichtiger Punkt ist die Befugniß der Kirchgemeindcversamm«
lungen. Wir erinnern uns, daß schon in der Generalsynode
von 1817 vaS Bedenken ausgesprochen wurde, durch den Ge-
setzesentwurf werden die Kirchgemeinden zu bloßen Wahlkvllegien
heruntergedrückt. Wen» wtr nun auch noch in der neuesten
Zeit Stimmen vernehmen wie diese: kaum seien, wenn eS

sich um die Wahl von Kirchenältcsten handle, ein Dutzend
Personen zusammenzubringen, während für die Wahl eines
GroßratheS. ja selbst eines UnterwàlS, die Gemeinde sich viel
zahlreicher einfindet, so zeugt dieß allerdings zunächst von einem
Mangel an kirchlichem Interesse, von einem Mangel an
Bewußtsein der Wichtigkeit der Kirchenvorstände, aber gewiß auch
von einem Mangel an Bewußtsein kirchgemeindlicher
Zusammengehörigkeit. Wie kann aber dieses Bewußtfei» entstehen,
wenn die Kirchgemcinde als solche sozusagen keine Rechte und
Pflichten hat? — Ob diesem Bewußtsein dadurch ausgeholfen
werden könnte, daß dir Kirchgemeindeversammlung die Mitglieder
in die KantonSsynode direkt wählte, bezweifeln wir fast. Die
Kirchgemeinde'alS solche interessirt sich eigentlich für nichts als
für die Pfarrwahl. Wenn wir nun bedenken, daß das schottische
Volk über hundert Jahre lang für freie Pfarrwahlcn gekämpfl,



und daß in Rheinpreußen daS Recht der Pfarrwahl durch die

Gemeinde als Palladium ihrer Kirchenverfassung geschätzt wird,
so begreifen wir, daß als zuverlässigstes Mittel zur Hebung
der Kirchgemeinde vie freie Pfarrwahl vorgeschlagen werden
kann. Dennoch müßten wir unS, unter gegenwärtigen
Verhältnissen wenigstens, entschieven gegen diesen Vorschlag erklären.
Die Gewohnheit der politischen Agitation würde auf das kirchliche

Gebiet übergetragen, und die so höchst wünschenswerthe
Unabhängigkeit des Predigtamtes wäre gefährdet. Ja, wenn
wir ein Volk hätten, das sein kirchliches Interesse auf so

großartige Weise an den Tag legte, wie das schottische, so würden
wir ihm die Wahl seiner Seelsorger unbedenklich anheim geben;
oder wenn eine brcihunderijährige presbyteriale Tradition, wie
in der preußischen Rheinprovinz, das kirchgemeindliche Bewußtsein

erhalten und gestärkt hätte, auch dann würde die freie
Psarrwahl für uns nichts Bedenkliches haben. Allein dieses
alles ist, im günstigsten Falle, bei uns erst im Werden.
Dagegen glauben wir allerdings, daß ein größerer Antheil der
Kirchgemeinve an der Psarrwahl, etwa durch einen bindenden
Dreiervorschlag, oder durch Wahl auf einen bindenden dreifachen
Vorschlag der Regierung (unter Borbehalt des K l des Gcsetzcs-
projekieS über Wahlakt und Besoldung der Geistlichen) VaS

wirksamste Mittel zur Hebung des kirchgemeindlichen Bewußtseins

sein würde." Mir ist ferner nicht unbekannt, daß eine
ansehnliche Zahl bernischer Geistlicher sich der Ansicht nähern,
die von den Herren v. Büren und Lauterburg verfochten wurde,
ja noch weiter gehen, indem sie das Wahlrecht den Gemeinden
direkt einräumen möchten, während die beiden Herren nur
beantragen, den doppelten Vorschlag verbindlich zu machen.
Ich stimme in erster Linie gegen den Antrag der Herren
v. Büren und Lauterburg, zum Antrage deS Entwurfs. Sollte
aber der Große Rath wider alles Erwarten den Art. 6
verwerfen, so stelle ich den Antrag, daß den Gemeinden direkt
das Wahlrecht eingeräumt werbe, daß man grundsätzlich zu
Werke gehe. Ich habe zu einer Zeit, als ich nicht wußte, ob

ich in den Fall kommen werde, an der Berathung dieses

Gesetzes Theil zu nehmen, noch einmal die Reformalionsgeschickte
der Schweiz und die bcrnische Gesetzgebung im Kirchenwesen
durchgegangen und gefunden, daß im Kanton Bern die Regie,
rung in Bezug auf die Geistlichkeit das Scepter in der Hand
behielt. Ich stehe heute auf diesem Standpunkte und will
nicht vollständig brechen mildem geschichtlich Gegebenen, sondern
ich will in erster Linie daran anknüpfen. Wenn Herr Lauterburg

von einem Rechte spricht, so sage ich, es handelt sich nicht

um ein Recht, sondern darum, die Gründe der Zweckmäßigkeit

zu prüfen. Vergessen Sie nicht, daß der Geistliche, in einer

Richtung wenigstens, Staatsbeamter ist; in anderer Richtung
ist er frei, so wen er nicht durch Dogmen beschränkt ist. In
einer Richtung kann man beim Geistlichen eine höhere Sendung
annehmen. Wenn er Staatsbeamter ist. kann man von einem

Recht der Gemeinde sprechen, dem Staate einen Beamten zu
setzen? Nein. Deßwegen stimme ich gegen den Antrag. Herr
Lauterburg sagte, der Entwurf enthalte keinen Fortschritt. DaS
ist unrichtig. Bisher hatten die Gemeinden gesetzlich kein

Vorschlagsrecht, durch die Art. 5 und 6 hingegen wird
denselben ein Einwirkungsrechl gegeben. Der Gesetzesvorschlag
enthält also in dieser Beziehung einen Fortschritt. Ich weiß

gar wohl, daß seit einigen Jahren jeweilcn der Gemeinde

Gelegenheit gegeben wurde, bezüglich der Psarrwahl ihre
Ansicht zu äußer», aber es war nur Uebung, nicht gesetzlich

und hing vom Befinden des jeweiligen KirchenvirektorS ab, ob

er den Gemeinden Gelegenheit dazu geben wolle oder nicht.
Man klagt heute, und nach meiner Anstcht mit Recht, daß sich

verhältnißmäßig sehr wenige Jünglinge entschließen, sich dem

geistlichen Stande zu widmen, eS sei Mangel a» tüchtigen
Geistlichen vorhanden. DaS ist so wahr, daß ich gerade aus
diesem Grunde gegen den Antrag stimme, der von den Herren
v» Büren und Lauterburg gestellt wurde. Machen Sie den

Geistlichen abhängig von den jeweiligen politischen Agitationen,
die im Kanton Bern stattfinden, die schon stattgefunden haben
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und auch ferner stattfinden werden, stellen Sie auch in dieser
Beziehung den Geistlichen prekär, so wird der talentvolle
Jüngling sich nicht dem geistlichen Stande zuwenden, sondern
einen andern Beruf wählen. Ist daS im Interesse deS Staates?
Nein, der Staat hat das größte Interesse, daß die Geistlichkeit
des Kantons aus talentvollen Männern bestehe. Ich erlaube
mir, noch einen Einwurf zu berühren Wir wissen, daß eS
Gemeinden gibt, wo eine sogenannte pietistische Richtung
vorherrschend ist, eingeführt, begründet durch einen Geistlichen, der
dem Pietismus huldigt, daß eS dahin kam, daß Baier und
Mutter, Eltern und Kinder, Verwandte gegen Verwandte sich

gegenüberstanden und gegenseitig verfolgten. Wenn Sie nun
den Gemeinden daS Wahlrecht einräume», und die Pfarrstelle
in der betreffenden Gemeinde erledigt wird, so sind Sie sicher,
daß diese Richtung sich dann geltend macht. Ist das im
Interesse der Familie, im Interesse der Gemeinde, im Interesse
des Staates? Nein. Wenn Sie der Regierung das Wahlrecht
einräumen, so wird sie sagen: eine derartige Gemeinde hat
zwar einen ernsten Geistlichen nothwendig, aber auch einen
aufgeklärten Geistlichen, und durch die Wahl kann dem
Bedürfnisse dieser Gemeinde entsprochen werben. Umgekehrt, eine
Kirchgemeinve befindet sich in einem verwahrloste», ich möchte
sagen verlotterten Zustande, herbeigeführt durch einen Geistlichen,
der z. B. der Trunksucht ergeben ist. In die'scm Falle wiid
die Regierung sagen: diese Gemeinde Hai einen ernsten Geistlichen

nöthig, der der Verlotterung Schranken setzt und einen
sittlichen Zustand herbeiführt. Wenn Sie den Antrag der
Herren v. Büren und Laulcrburg annehmen, so Hai die
Negierung gebundene Hände. Der Vorschlag dieser Herren ist
ein juste-rnilieu. Ich stimme zum Antrage der Regierung
und wiederhole: ich will grundsätzlich zu Werke gehen. Halten
Sie dafür, unsere Zustände seien der Art, daß dem Volke ein
großes Recht bezüglich der Wahl der Geistlichen eingeräumt
werden soll, so räumen Sie ihm nach den Vorgängen der
östlichen Kantone und anderer Staaten die Wahl ein.

Sträub. Ich erlaube mir nur ein Wort über die Frage,
ob eS besser sei, daß ein Geistlicher von der Regierung oder
daß er von der Gemeinde abhängig sei. Ich glaube, es kann
beides der Fall sein, je nachdem die Regierung oder die
Gemeinde eine religiöse Richtung hat. Eine Gemeinde kann ihr
religiöses Interesse so gut kennen als die Regierung. Wenn '

ein Geistlicher nicht von seiner Stelle entfernt werden könnte,
er möchte sich so mißlich benehmen, wie er wollte, so könnte
ich der Anstcht des Herrn Mailhys beistimmen. Aber der Art.
tl) sagt, daß Mißverhältnisse zwischen Pfarrer und Gemeinden,
die sich nicht auf andere Weise heben lassen, einen bestimmten
Abberufungsgrund bilden. Wenn also die Zustände in einer
Gemeinde der Art sind, daß sie jede gesegnete Wirksamkeit deS

Pfarrers hemmen, so kann die Regierung ihn abberufen.
Entweder soll man geradezu erklären, die Gemeinden haben nichts
dazu ^u sagen, oder wenn man ihnen ein Vorschlagsrecht
einräumt, dann soll man sich daran halten. Wenn man den
Gemeinden das VorschlagSrecht nur so zum Scheine vor der
Nase hinziehen will, wenn sie nicht sicher sind, daß die Regierung
den Vorgeschlagenen wählt, was nützt ihnen dann das
VorschlagSrecht Man wird sagen, der RegierungSraih nehme
doch, wen er wolle; Sie werden eS dahin bringen, baß die
Gemeinden auf daS Vorschlagsiccht verzichten. Man wird sich
die Mühe ersparen, die Gemeinde zusammenzuberufen. Wenn
man den Gemeinden gar kein Recht geben will, muß man zum
Entwürfe stimmen, wie er ist.

Wenger. Mit dem Grundsätze des An. 6, Wahl durch
die Regierung, bin ich einverstanden; dagegen könnte ich doch
nicht diesem Artikel beistimmen, wie er vorliegt, namentlich
deßhalb, weil das Recht, daS man den Kirchgcmeinden in
frühern Artikeln einräumt, durchaus illusorisch würde, wenn
man den Vorschlag für die Regierung nicht bindend machen würde.
Man hat Erfahrungen im wirklichen Leben. So würde eS
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auch hier gehen. Man würde der Gemeinde sagen, sie habe
vaS Vorschlagsrecht; sie würde sich versammeln, aber dann läge
es in der Hand der Regierung, den Wunsch der Gemeinde zu
berücksichtigen oder nicht. DaS Recht der Gemeinde müßte
dann verschwinden und ich sehe keinen Fortschritt darin. Wenn
man dem Vorschlage ein Gewicht beilegen will, so muß man
denselben obligatorisch machen. Das bestimmt mich vor Allem,
zu dem Obligatorium zu stimmen. Sollte aber der Artikel
nicht in diesem Sinne modifizirt werden, so stelle ich eventuel
einen Antrag Ich kann mir gar gut denken, daß man von
der Ansicht ausgeht, man dürfe nicht ausschließlich den
Gemeinden das Vorschlagsrecht einräumen, es seien hier noch
andere Verhältnisse zu berücksichtigen Ich gebe zu, daß in
einzelnen Gemeinden Verhältnisse bestehen können, die eS nicht
als wünschenSwcrth erscheinen lassen, daß deren Vorschlag
bindend wäre; ebenso mögen oft auch die Verhältnisse deS

betreffenden Geistlichen der Art sein, daß man der Wahlbehörde
freie Hand lassen sollte In diesem Falle möchte ich daS

obligatorische Vorschlagsrecht ausdehnen auf ein Organ deS

Staates, auf den Kirchendirektor, so daß dieser den Vorschlag
der Gemeinde auf verbindliche Weise vermehren kann. Der
Kirchendirekior wäre sonst vielleicht genöthigt, einen tüchtigen
Bewerber hintanzusetzen, wenn er sich auf den Vorschlag der
Gemeinde beschränken müßte. Der Kirchendirektor hätte also
den Vorschlag der Gemeinde zu prüfen; findet er ihn geeignet,
so vermehrt er ihn nicht; findet er ihn nicht geeignet, so hat
er die Befugntß, von sich auS den Borschlag um zwei
Bewerber zu vermehren. In der Regel wird der Kirchendirektor
nicht in den Fall kommen, den Borschlag der Gemeinde zu
vermehren Ich stelle also den Antrag, den Art. 6 folgendermaßen

zu fassen: „Sämmtliche Wahlen geschehen durch den

RegierungSrath auf den doppelten verbindlichen Vorschlag der
Kirchgemcinde, welcher durch die Kirchendircklion bis auf zwei
vermehrt werden kann."

v Känel. Der soeben gestellte Antrag wurde auch in
der ersten Berathung gestellt, aber nicht erheblich erklärt. Ich
will Sie nicht lange darüber aufhalten, auch nicht über das
Recht, daS die Gemeinde haben soll. ES ist viel darüber
geschwatzt worden. Grundsätzlich stimme ich für ein verbindliches

Wahlrecht der Gemeinden. Gleichzeitig gebe ich zu, daß
daS von Herrn Matthys Angebrachte sehr viel für sich hat.
Um nun die Regierung nicht zu sehr zu beschränken, möchte ich
den Antrag stellen, daß die Kirchgemeinde einen vierfachen
Vorschlag machen könne und daß die Regierung daran gebunden

sei. Dann hat die Gemeinde etwas dazu zu sagen, auf
der andern Seite sind die Rechte der Regierung gewahrt, sie

kann wählen.

vr. v. G onze» bach. Ich erlaube mir über den
vorliegenden Artikel auch ein Wort. Herr Matthys hat Ihnen
gesagt: entweder oder, entweder Wahl der Geistlichen durch die

Regierung oder durch die Gemeinde. Ich gestehe offen, daß
ich der letztern Ansicht gern huldigen und mit vollster
Ueberzeugung die Wahl der Geistlichen durch die Gemeinde empfehlen
würde. Ich kann mich dafür auf die Erfahrung meines
Heimathkantons stützen. Im Kanton St. Gallen ist seil 1830
den protestantischen, später auch den katholischen Gemeinden
das Wahlrecht eingeräumt worden. Nun frage ich: wurde
dasselbe mißbraucht? Ich könnte auch das Beispiel von Baselland

und Appenzell A. Rh. anführen. Ist daS kirchliche Leben
im Kanton Bern so verschieden von demjenigen im Kanton
St. Gallen? Ist die Agitation in den Gemeinde» hier geringer?
Sie ist viel größer, ganz im Widerspruche mit andern Behauptungen.

Aber ich frage: ist aus dieser Agitation, aus dem
Leben, welches bei Anlaß der Pfarrwahlen sich in den
Gemeinden kund gab, etwas Unglückliches entstanden? Oder ist
cS nicht das Bessere, daS vorwiegt? Es gibt allenthalben
Leidenschaften, aber im Ganzen und Großen muß man
zugestehen, daß das Bessere obsiegt. Wenn es sich um die Wahl

eines Pfarrers handelt und zwei Männer auf dem Vorschlage
stehen, von denen der Eine die Lehren des Christenthums strenger
nimmt, der Andere etwas larer, so wird der Strengere vor.
gezogen. Es läßt sich nicht läugnen, daß die Wahl der Geistlichen

durch die Gemeinden auf dem alten repulikanischen Prinzipe

beruht. Wenn Herr Matthvs sich auf die Geschichte
beruft, so erinnere ich daran, daß unter der alten väterlichen
Regierung auch die Landvögte nicht ernannt wurden, wie man
jetzt die BezirkSbeamten ernennt, wo das Volk einen doppelten
Vorschlag macht und der souveräne Groß Rath sich daran zu
halten hat. Warum sollte man dann den Gemeinden nicht
auch da dasselbe Recht einräumen, wo es sich um die
wichtigsten Interessen handelt, wo eS jedem Vater, jeder Mutter
daran liegt, daß eine gute Wahl getroffen werde? Ich zweifle
nicht, daß die Regierung nicht gute Wahlen treffen wolle, aber
sie kann es oft nicht, weil sie die Verhältnisse nicht kennt. Die
Gemeinde wünscht z. B. einen Vikar, den sie kennt, zum Pfarrer,
die Regierung aber hat andere Rücksichten, sie hört auf ein
paar Männer aus der beirffenden Gemeinde. Wer ist es, der
dem RegierungSralhe den Vorschlag macht? Der Kirchen-
direktor. Dieser kann nicht jeden einzelnen Geistlichen persönlich

kennen, sondern kennt die meisten vom Hörensagen. Nun
ist die Frage die: wollen Sie die Wahl einzelnen Wenigen
überlassen, die dem Kirchendirektor etwas in'S Ohr sagen, oder
den Hausvätern, die denjenigen kennen, dem sie ihre Stimme
geben? Glauben Sie mir, die Stellung eines durch die
Gemeinde gewählten Geistlichen ist von vornherein eine andere,
als wenn er ihr oktroyirt wird. Es kommen dabei Rücksichten
auf ältere Geistliche, starke Familien n. dgl. in Betracht. Glau«
den Sie, es solllen alle staatlichen Institutionen homogen,
gleichartig sein, und vom Augenblicke an, wo sie vom Systeme
der väieilichcn Regierung abgehen, möchte ich nicht auf
dasjenige der Bevormundung der Gemeinden übergehen Die Frage
ist einzig diese: trauen Sie dem Volke genug Urtheil und
Moralität zu, um den rechten Seelsorger zu finden? Und da sage
ich: sobald sie der Bevölkerung genug Urtheil und Moralität
zutrauen, um den rechten Gemeindspräsidenten zu finden, so

wird sie auch den rechten Geistlichen finden; daS Eine ist die
Konsequenz dcö Andern. Sobald das Volk zu politischen Wahlen

fähig ist, so ist eö auch fähig, andere Wahlen zu treffen.
Nun fragt cS sich: soll man mit einem Schritte übergehen von
der Wahl durch die Regierung auf die Wahl durch das Volk?
Ich sage, ich hätte das Zutrauen zum Volke, weil ich das
Bcrnervolk für ebenso mündig halte, wie die Bascllandschäfiler,
die St. Galler und die Appcnzellcr. Aber um nicht den
Uebergang zu schroff zu machen, stimme ich zum Antrage deS

Herrn v. Büren und Lauterburg. Es hat etwas Verletzendes
für die Gemeinde, wenn ihr Vorschlag nicht bindend erklärt
wird, wenn sie einen Pfarrer nehmen soll, de» sie nicht kennt.
Es sollte für die Regierung angenehm sein, wenn der Vorschlag
bindend ist. Ist dann der Vorschlag ein ganz unbedingter?
Nein. Die Gemeinde kann nur unter den wahlfähigen Geistlichen

wählen. Der Art. 10 giebt der Regierung wieder ein
neues Recht, wenn die Gemeinde einen falschen Griff thut.
Aber eö soll ihr das Recht eingeäumt werden, unter den wählbaren

Bewerbern den zu bczciche», der ihr am meisten konve-
nirt. Verfährt man anders, so heißt es zweifeln am ganzen
demokratischen Prinzipe, welches auf dem Vertrauen in die
Mündigkeit und daS gesunde Urtheil des Volkes beruht. So
gut die Gemeinde die Jury wählen darf, so soll ihr auch
bei der Wahl deS Geistlichen eine Einwirkung zustehen.

Rösti. Ich stimme auch zu dem Antrage der Herren
v. Büren und Sträub und möchte noch einiges anführen. Wenn
man die Vorschläge der Gemeinden nicht verbindlich machen
will, so möchte ich lieber gar keine Vorschläge. DaS ist auch
der Grund, warum ich bei der ersten Berathung den Antrag
stellte, die Gemeinden nicht zu zwingen, Vorschläge zu machen.
Ich weiß auch, wie eS oft geht. Es wird nicht untersucht,
welcher Mann für die Gemeinde am besten passe, sondern was
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für Heilige diese oder jene Gemeinde in der Regierung habe;
später stellt sich dann nicht selten heraus, daß die Wahl gar
keine glückliche, sondern diesen oder jenen Einflüssen zuzuschreiben
war. Wenn man überhaupt Vorschläge will, so soll man sie

auch für die Regierung verbindlich machen.

Bernard. Ich anerkenne ebenfalls, daß die Vollziehungsbehörde

des KantonS allein daS Recht haben soll, zur Wahl
der Geistlichen zu schreiten, eS ist dieß ein durch dir Uebung
geheiligtes Recht ES fragt sich nur, sollen die Vorschläge der
Gemeinden bindend sein für die Regierung oder nicht, oder ob

die Regierung diese Vorschläge indirekt soll beseitigen können.
Nun enthielt der ursprüngliche Entwurf noch einen weitern
Faktor, wir halten einen Vorschlag, welcher von der Kirch-
gemeinde gemacht werden konnte, und einen andern durch die

Synodalkommission. Jeyt wird der Vorschlag von Seite der

Synodalbehörde gestrichen und man will ihn ersetzen mit einem

Vorschlage durch die Kirchendirektion. Man sagt, der Kirchendirektor

sei daS Organ der Kirche. Ich bcstreite ihm diese

Eigenschaft. Vom praktischen Standpunkt aus ist die Kirchen-
synvde das Organ der Kirche und nicht der Kuliusdirektor,
welcher einen Einfluß ausüben soll, der nicht der gleiche ist.
Und in der That, wenn dem nicht so wäre, wie ich sage,

warum überträgt das Gesetz über den öffentlichen Unterricht
der Kirchensynode das Recht zur Prüfung der religiösen Bücher,
welche in den Schulen eingeführt werben sollen? Nach meiner
Ansicht soll die Kirchensynobe nicht umgangen werden, wenn
es sich um Vorschläge für Pfarrwahlen handelt. Ich verlange,
daß die Vorschläge der Gemeinden bindend seien, aber gleichzeitig

will ich, um jene im Zaum zu hallen, noch eine andere
Behörde, welche ebenfalls ihr Wort soll sagen können, nämlich
die Synode. Ich beantrage demgemäß, daß die Regierung
gebunden sei an den Vorschlag der Gemeinden und der Sy-
nodalkommision.

Friedli, Friedrich. Ich gehe von dem Grundsatze aus,
die Katholiken haben ihren Bischof und Papst, und die Re,
formirien müssen auch etwas ähnliches haben; die Regierung
sei unser Bischof und Papst. Zugleich bin ich der Ansicht,
man solle den Gemeinden so viel als möglich das Recht einräumen,
ihre Geistlichen vorzuschlagen. Man sagt aber nichts über den

Fall, wenn die Gemeinden nicht einig werben, wenn 101 Stimmen

für den Geistlichen, 100 für einen andern sich aussprechen.
Da sollte ein Mittel gegeben werden und zwar durch die

geheime Abstimmung. Dann könnte man der Kirchendirektion das
Recht einräumen, von den Bewerbern, die in der Kirchgemeindeversammlung

die meisten Stimmen haben, aber nicht auf dem

Vorschlage stehen, einen oder zwei vorzuschlagen. Es ist
gewissermaßen die Scheu vor dem Stündeli- oder Sektenwesen,
die Viele Hinbert, den Vorschlag der Gemeinde gelten zu lassen.

Ich stelle den Antrag, der Kirchendirektion im angeführten Sinne
ein Recht einzuräumen, den Vorschlag der Gemeinde zu
vermehren.

Karr er. Ich ergreife hauptsächlich das Wort, um die

Vorschläge der Herren v. Bären und ». Gonzenbach zu
bekämpfen. Herr v. Büren beantragte die Verbindlichkeit des

Vorschlages, während daS Projekt der Regierung freie Wahl
läßt mit der Ausnahme, daß sie bei Rangwahlen an die vier
ältesten Bewerber gebunden ist. Wenn unsere religiösen
Verhältnisse in den Kirchgemeindcn in einem so normalen, ruhigen
Zustande wären, wie man es voraussetzen sollte, so könnte ich

allfällig zum Vorschlage des Herrn v. Büren handbieten und
würde dann keine Gefahr darin erblicken für die Ruhe, die in
der Kirche, wie im politischen Leben herrschen soll. Aber eS

liegt im Antrage des Herrn v. Büren eine gewisse Gefahr,
daß eine Agitation, vor der mir graut, in den Gemeinden
entstehe, so daß die Aufregung in der Gemeinde größer würde,
wenn eS sich darum handelte, einen Vikar zu wählen, als in den

fünfziger Jahren in politischen Dingen. In politischer Beziehung
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ist eS zeitweise gut, wenn der Körper ein wenig gerührt wird,
aber in religiösen Dingen führt die Agitation nie zu guten
Resultaten, sondern immer zu Ertremen. Entweder soll die
Regierung die Wahl haben und soll auch die Pfarrer besolden,
oder wenn man den Gemeinden ein unbedingtes Vorschlagsrecht

einräumen will, dann lasset ihnen auch daS Wahlrecht, aber
dann geht noch einen Schritt weiter und saget den Gemeinden:
zahlt euren Pfarrer! So lang aber der Staat ihn zahlen soll,
soll seine Behörde auch etwas dazu zu sagen haben. Wenn
Sie den Vorschlag bindend machen wollen, so setzen Sie zwei
Vorschläge fest, einerseits den Vorschlag der Gemeinde, andererseits

denjenigen der Kirchcndirektion, aber dieser soll dann auch
bindend sein. Allein ich halte diese Einlichtung nicht für
zweckmäßig. Die Regierung wird, wie bisher, ihre Wahl aus
den Vorschlägen der Gemeinden treffen; sie that es bisher in
der Regel und zwar in einem Maße, daß eS oft andern Leuten
nicht lieb war. Durch den obligatorischen Vorschlag würde
man der Zwietracht, der Sektirerei, dem Stündeliwesen Thüre
und Thor öffnen. Davor möchte ich warnen, und glaube, der
Vorschlag des Regierungsrathes sei geeignet, dem religiösen
Leben in den Gemeinden Festigkeit und Ruhe zu geben. Deßhalb

stimme ich zum Entwürfe und gegen die Anträge der
Herren v. Büren und Laulerburg.

Gfeller zu Wichtrach. Der letzte Redner geht von dem
Grundsatze aus: wer befiehlt, der zahlt. Darauf erwiedere ich,
daß die Gemeinden allerdings ihren Theil zahlen. Wenn das
Vorschiagsrecht derselben eine Bedeutung haben soll, so muß
man den Vorschlag obligatorisch machen Man fürchtet, daß
sich in diesem Falle Agitationen zeigen werden. Dieß kann in
politischen und kirchlichen Angelegenheiten eintieten; an beiden
Orten können sich gewisse ^Einflüsse geltend machen. Wenn
man die Möglichkeit annimmt, daß oft ganz andere Geistliche
gewählt werben, als die Gemeinden wünschen, so wäre es am
Ende vorzuziehen, denselben gar keinen Vorschlag zu gestalten.

Blösch. Ich erlaube mir auch ein paar Worte. Ich
glaube dazu einige Berechtigung, wenn nicht die Pflicht zu
haben, weil der ursprüngliche Entwurf aus meiner Hand kam
Wenn man den Gang der bisherigen Diskussion ins Auge
faßt, so sollte man glauben, es stehen sich zwei Prinzipien
gegenüber: Wahl durch den Staat oder durch die Gemeinden.
Wenn die Frage so stände, so würde ich, nicht ohne Bedenken,
doch mit einer gewissen Zuversicht, mich der letzter» Ansicht
anschließen. Nicht ohne Bedenken, weil ich durch manche an
andern Orten zu Tag« getretene Erscheinungen nicht gar
ermuntert wurde, den Gemeinden das Wahlrecht einzuräumen;
aber ich würde es mit Zuversicht thun, weil die Erfahrung
lehrt, daß eS überall, wo die Gemeinden die Wahl der Geistlichen

habe» (nicht seil gestern oder heule, sondern seit längerer
Zeit), gut geht. Aber so soll man heute die Frage nicht
auffassen, ob man absolut Wahl durch die Gemeinde oder Wahl
durch die Regierung wolle, sondern die richtige Frage ist die,
ob man von heute aus morgen von einem Ertreme zum andern
übergehen wolle Der Standpunkt der vorberathendcn Behörde
ist der des allmäligcn Ueberganges vom historisch Gegebenen
auf das gegenwärtig Wünschbare. Ich bestreite nicht, daß es
wünschbar wäre, die Wahl durch die Gemeinde einzuführen,
aber ich bestrette, daß eS zweckmäßig sei, von einem Ertreme
zum andern überzugehen. Wenn man von andern Staaten
reden will, so würde eS sich bald zeigen, wohin so plötzliche
Uebergänge führen. Wir haben aber auch Beispiele aus unserm
Kantone, Beispiele von Pfarrerwahlen, die auf den Wunsch
der betreffenden Gemeinden getroffen wurden, wo aber dieselbe
Gemeinde später froh war, wenn sie durch die Regierung von
ihrem Pfarrer befreit wurde. Einen Uebergang, einen verständigen,

nicht plötzlichen, aber auch nicht allzulangsamen Uebcr-
gang von einem Systeme zum andern halte ich für wohlthätig,
und werde daran festhalten. Bis vor ungefähr zehn Jahren
war der faktische Zustand der der vollkommen freien Wahl durch
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die Regierung; die Gemeinden Hütten nicht einmal das Recht,
einen Vorschlag, einen Wunsch geltend zu machen. Später
wurde ihnen dieses Recht eingeräumt. Herr MatthyS ist aber

im Irrthume, wenn er meint, es hange von der Kirchendireklion
ab, ob sie die betreffenden Gemeinden von den Bewerbern für
die Pfarrwahl in Kenntniß setzen ivolle. ES ist ein eigenes
Dekret der Regierung, das die Kirchendirektion verpflichtet, dieß

zu thun. DaS Recht, daS man den Gemeinden gab, ihre
Wünsche zu äußern, hat sich praktisch als gar nicht unbedeutend
erwiesen; in einzelnen Fällen schienen die Kundgebungen nicht
sehr erwünscht, im Allgemeinen aber schien die Einrichtung
zweckmäßig. Die Behörde glaubte einen zweiten Schritt thun
zu sollen durch Aufnahme des Vorschlagsrechtes der Gemeinden
in daS Gesetz. Sie wollte nicht von heute auf morgen zum
andern Ertreme übergehen, so daß die Regierung kein eigenes
Urtheil mehr gehabt hätte. Der erste Entwurf band allerdings
die Regierung an einen Doppelvorschlag, und ich konnte mir
denken, daß man darauf zurückkommen werde. Aednlich wie
bei der Wahl der RegierungSstaiihalter und Gerichtspräsidenten,
wo bei den erstem die Negierung und das Volk, bei den letztern
daS Obergericht und daS Volk einen doppelten Vorschlag ein«

reichen und der Große Rath an diesen vierfachen Vorschlag
gebunden ist, dieser Einrichtung entsprechend, wurde im ersten

Entwürfe beantragt, daß einerseits die Gemeinde, andererseits
der Ausschuß der Kirchensynode einen doppelten Borschlag
zu machen und die Regierung aus den vier Borgeschlagenen
ihre Wahl zu treffen habe. Ich habe eS bedauert, daß man
davon abging. Run aber möchte ich davor warnen, wenigstens
diejenigen, welche den Gemeinden möglichst freien Spielraum
geben wollen, daß neben dem Vorschlage der Gemeinde noch
ein solcher der Kirchcndirekiion eingeräumt werde. Das würde
zur unbedingt freien Wahl durch die Regierung und zum
Ausschlüsse beS Vorschlages der Gemeinde führen. Glauben
Sie, die Regierung wäre in diesem Falle im Zweifel, wen fh
zu wählen habe, wenn neben der Gemeinde die Kirchendireklion
ihre Vorschläge machen würde? Man wird den wählen, welcher
am besten entspricht, und man wird machen, bis die Wahl
entspricht. Ich verwahre mich dagegen, als läge in dieser
Bemerkung irgend eine Beziehung zu der gegenwärtigen
Behörde. Ich nehme die Sache, wie sie ist. Man will den
Gemeinden mehr Freiheit geben, aber dann soll man nicht
durch ein Hinterlhürchen, indem man der Kirchendireklion ein
Vorschlagsrecht einräumt, daS Recht der Gemeinden beeinträch.
rigen, sonst ist dieses Recht ganz Null. Was mich betrifft, so

werde ich mit dem Vorbehalte, daß auch dem SynodalauS-
schusse ein VorichlagSrccht eingeräumt werde, zum Entwürfe
stimmen, wie er vorliegt. Ich halte dafür, eS wäre nicht rech»,
am Bisherigen festzuhalten, ab.r eS wäre auch nicht klug, zu
weit zu gehen. Wir haben in der Schweiz einen Kanton, der
seit t830 seine kirchlichen, wie die politischen, Angelegenheiten
ganz anders eingerichtet hat, der Kanton Baselland. Während
der ersten zwanzig Jahre traten bedeutende Uebelstände zu
Tage; heute darf man auSsprechen, daß die von den
Kirchgemeinden getroffenen Pfarrwahlen im Ganzen entsprechend seien.
Ich will Ihnen ein Beispiel anführen, aus dem Sie sehen,
wie bei einer solchen Organisation, wenn sie eingewurzelt ist,
eine Persönlichkeit sich zur G>ltu»g bringen kann. Vor ungefähr

zwei Jahren war in einer Gemeinde dcS genannten Kan«
»onS am Donnerstag vor Ostern ein Markt, wobei ein heilloser
Skandal begegnete. Was thut der Pfarrer? Er erlaubt sich,
an der folgenden Ostern daS Abendmahl zu verweigern. DaS
sollte Einer hier versuchen! Die Pfarrstelle war im nämlichen
Jahre neu zu besehen. DaS Abendmahl wurde nicht ertheilt.
Die Gemeinde nahm die Wahl vor und wählte fast einstimmig
den bisherigen Pfarrer, schaffte aber den Markt ab. So
geschieht eS, wenn ein Volk erzogen ist. Dahin kommen wir
einst auch, ich wünsche eS; aber plötzlich von einem Ertreme
in das andere hineinspringen möchte ich nicht, sondern einen
Ucbergang wählen. DaS ist der Gesichtspunkt, von welchem
»er Entwurf ausgeht.

v. Büren. Ich danke Herrn Blösch für die Beispiele,
die er angeführt hat. ES handelt sich nicht darum, plötzlich
von einem Ertreme in daS andere zu springen, sondern um
einen Uebergang den wir seil zehn Jahren haben, dem
Bedürfnisse der Gegenwart anzupassen. Wenn wir bei dem
Artikel bleiben, wie er ist, so kommt es mir vor, als würde
man kommandiren: Vorwärts marsch! und im Augenblicke
darauf: Auf der Stelle halt!

Dr. v. Gonzenbach. Ich habe ungefähr die gleiche
Auffassung, wie die Herren Blösch und v. Büren; die Differenz
ist nur diese: welche Dosis von Freiheit kann das Volk deS

KantonS Bern ertragen? Herr Blösch sagt: so viel hatte eS

bisher, man könne nun ein bischen weiter gehen. Nun erlaube
ich mir den Antrag aufzunehmen, daß man einerseits den
doppelten Vorschlag der Gemeinde und neben demselben einen
doppellen Vorschlag deS Synodalausschusses festsetze, beide
bindend für die Regierung.

vr. Schneider. Nur ein paar Worte über einen Punkt,
der von keinem Redner berührt wurde, und der für daS eine
over andere Mitglied entscheidend sein könnte. Ich stehe

prinzipiell auf dem Standpunkte, daß man, wenn eS möglich wäre,
den Gemeinden daS Wahlrecht einräumen sollte. Krage ich
aber nach den Konsequenzen dieses Rechtes, so theile ich die
Ansicht, daß, im Anfange wenigstens, viele Mißgriffe begegnen
würden und daß mancher Pfarrer auf der Kanzel sich weniger
offen auSsprechen würde, als wenn ein anderes Wahlsystem
bestände. Nicht alle Geistlichen werden den Muth haben, wie
der soeben zitirte Pfarrer von Baselland. Aber eine Konsequenz
ist dann die, daß den Herren Geistlichen ihre Stellen nicht
mehr so gesichert sein werden, wie bisher. Run wissen Sie,
mit welchen Schwierigkeiten wir seit t830 kämpften, um
hinlänglich Geistliche und zwar gebildete Männer zu erhallen.
Wenn Sie nun deren Eristenz noch mehr als bisher in Frage
stellen, so tritt die Folge ein, dap viel weniger junge Leute sich
diesem Stande widmen werde». Darauf möchte ich aufmerksam
mache». Man züire mir nicht das Beispiel von Baselland
oder St. Gallen; letzteres ist schon zur Hälfte oder zu zwei
Drittheilen katholisch. Die katholischen Geistlichen haben nicht
die Bildung und Erziehung durchzumachen, wie wir sie bei den
protestantischen Geistlichen fordern. WaS Baselland betrifft, so

kam dieser Kanton in den letzten Zeiten nicht mehr so in
Verlegenheit, wie früher. UebrigenS müssen Sie bedenken, daß
neben Baselland die Stadt Basel liegt, daß dort eine Art
Fabrike von Geistlichen besteht (nehmen Sie mir den Ausdruck
nicht übel). Wollen Sie unsere theologische Fakultät schließen
und die Geistlichen für unser» Kanton von Basel kommen
lassen? Eine dritte Konsequenz ist die: wenn die Gemeinden
die Wahl habe», so müssen Sie denselben auch das Abbe-
rufungSrechr geben; der 8 tt) muß dann geändert werden, ab.r
dann tritt noch mehr das ein, waS ich bereits berührte: daß
ein Vater sich zehnmal besinnen wird, bevor er seinen Sohn
Theologie studiren lassen wird. Ich habe noch keine ganz
positive Ansicht über die Folgen, die eine solche Einrichtung
haben könnte, aber ich habe große Bedenken, und diese wollte
ich auSsprechen; und diese bewogen mich, zu dem Antrage der
Regierung zu stimmen. Wenn man mich in dieser Beziehung
beruhigen kann, so kann ich mich ganz auf den priiiZpielleu
Boden stellen, den ich von vornherein eingenommen habe

Herr Berichterstarier. Bevor ich auf die einzelnen
Anträge einirete, die bet diesem Artikel gestellt wurden, erlaube
ich mir. kurz einige Nebensache» zu berühren, die im Laufe der
Diskussion zur Sprache kamen. Von Herrn Lauterburg wurde
mitgetheilt, auf welche Weise der An. 6 in di-ser Form vor
Ihnen erscheine. Er sprach mit einem gewissen Tadel und »III
einer Art Geringschätzung von den sogenannten RcdaktivnS-
berathungcn und Schlußsitzungen, in denen Manches wieder
zum Vorschein komme, wovon eine Abänderung bei der Haupt-
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bcrathung beschlossen worden sei. Dieser Tadel wurde schon
in ver letzten GroßraihSsigung ausgesprochen, und ich bedauerte,
damals nicht anwesend gewesen zu sein. Ich erlaube mir nun
aber, diese Gelegenheit zu benutzen, um gegen die Fälschung der
Stellung der Regierung gegenüber dem Großen Rathe zu pro«
lestiren. Verlangen Sie nicht von ver Regierung, daß sie einen

Antrag, der hier erheblich erklärt wurde, einfach wieder bringe.
'Ich denke, die Regierung sei da und habe die heilige Pflicht,
zu prüfen und nach eigenem Urtheile den Vorschlag zu bringen,
der ihr am besten scheint; der Große Rath wird thun, was
ihm gefällt. Aber nie und nimmer würde ich mich dazu
hergeben, eine Schlußredakiion zu bringen, die weder der Stellung
der Regierung noch deS Großen RatheS entsprechen würde.
Nein, der RegierungSraih wird seine Pfljch, erfüllen und der
Große Rath soll die seinige erfüllen und bei den Schlußre-
daktionen gegenwärtig sein. Ist er nicht zahlreich da, so geht
der Vorschlag der Regierung um so leichter durch Durch die

Erhedlicherklärung eines Antrages werde ich mich nicht
abhalten lassen, bei der Redaklionsberathung einen Gegenantrag
:u stellen, und ich muß eS dem Großen Rathe überlassen, mich
definitiv abzuerkennen, wenn ich den frühern Antrag festhalte.

So viel über diesen Punkt. Grundsätzlich stehen sich zwei
Systeme gegenüber: Wahl durch den Regierungsrath und Wahl
durch die Gemeinden, Benn ersteres erkennt würde, so fragt
eS sich, ob die Vorschläge, welche man den Gemeinden
einräumt, bindend für diesen sein sollen oder nicht. Bezüglich der

Vorschläge selbst Handell es sich ferner darum, ob solche durch
die Kirchendireklion oder durch den Synodalausschuß vermehrt
werden sollen. Ich erlaube mir nun, diese Anträge etwas zu
beleuchten. Es sind Mitglieder deS Großen Rathes anwesend,
die nur Zeugniß geben könnten, wie sehr mich dieser Art 6

während der letzten Berathung herumgetrieben hat. Ich sprach

davon nicht nur mit der Regierung, sondern auch sonst, weil
der Art. mich geradezu verfolgte. Auf der einen Seite mußte
ich mir sagen: so wie wir mit der ganzen Entwicklung deS

politischen LedenS stehen, ist eS eine Anomalie, was da vor-
gcschlagen wird, bestehend in dem Wahlrechte der Regierung.
Ich mußte mir gestehen, so wie man die Entwicklung des

kirchlichen Lebens angebahnt, set cö ein plötzlicher Absprung, die

Wahl der Geistlichen nicht den Gemeinden zu geben. Man
beklagt sich, daß die Gemeinden nicht ein größeres Interesse

nehmen an der Wahl der Kirchenvorstände, daß an der

KantonSsynode die Laien fast nie erscheinen und alles den Geistlichen

anvertrauen. Aber andererseits sagte ich: ist eS anders

möglich, wenn man der Gemeinde gerade vaS nimmt, waS der

Inbegriff von kirchlichem Recht ist, die Wahl deS Geistlichen?
Entweder will man Leben bringen in die ganze kirchliche
Gestaltung, sagte ich mir; dann muß man nicht das Leben geradezu
unterbinden, wo es am stärksten pulsiren soll. Also kam ich

darauf, zu sagen: wohlan, es sollen die Gemeinden ihre Geistlichen

wählen! Aber von diesem Augenblicke an wird dann
nach zwei Seilen hin eine Entwicklung ihren Anfang nehmen.
Aus der einen Seite wird von religiösen Führern erklärt werden:
nun ist eS unbillig, daß die Kirche mit ihren Rechten noch in
dieser Abhängigkeil vom Staate stehe, daß, wenn die Synode
beschließt, der Regierungsrath noch genehmigen oder verwerfen
könne, daß sie nicht überhaupt vaS Beschlußrecht habe. DaS
wird dann dazu führen, daß ein Anlauf genommen wird, eine

von der Staatsbehörde möglichst unabhängige Gestaltung der

Kirche und ein von ihm möglichst unabhängiges Kirchenregimenl
einzuführen. Dann haben wir eine Entwicklung vor uns, die

Nachtheile aller Art bringt: Streit aller Arr zwischen Staat
und Kirche, Eifersucht zwischen uirchen- und Staatsbehörden.

In Momenten der K.istS, wenn die Staatsbehörde etwas
veilangt, z. B. die Verlesung einer Publikation, haben wir
plötzlich einen Zustand, wie er seiner Zeit im Kanton Waadt
bestand, wo die Kirche sich plötzlich vom Staate trennte und
sich als freie Kirche erklärte. Waadt hat daran gelitten, eS

würde eS nicht noch einmal ertragen. Wenn man eine solche

Entwicklung verhüten kann, so ist eS wohl gethan. In an¬

derer Richtung macht sich daS Eindringen eines pietistischen
oder sekiirerischen Einflusses geltend. Eine Gemeinde hat einen
Geistlichen, der sich darin auszeichnet. Da dachte ich mires

wird schon an'S Ende führen. Lasse man dem Pietismus
seine Eroberungen; je mehr er öffentlich auftritt, destomehr wrrv
der geistige Kamps beginnen zwischen freier Forschung und
absoluter Autorität; dann werden wir unS auf religiösem Felde
finden, wie auf andern, Gebiete. Ob das eine sehr erfreuliche
Entwicklung deS kirchlichen Lebens in den Gemeinden sei, stelle
ich Ihrem Urtheile anheim. Man kann glauben, eS liege im
Sinne der Freiheit, aber die Entwicklung deS Ganzen könnte
in einer spätern Generation unendlich weiter führen, als man
auf den ersten Blick glaubte; und das fand ich nicht
zweckmäßig. Ich fand, man solle bet der alten bernischen Einrichtung
bleibe», und gegenüber der Kirche erklären: ich lasse dich nicht!
Die Entwicklung deS Staates selbst wird unendlich ruhiger
vor sich gehen. Sobald das kirchliche Element zu einer
gewissen Selbständigkeit gelangt, haben Sie den Streit zwischen
Kirche und Staat, gleichviel, ob protestantisch oder katholisch;
und dann haben Sie eine gewisse Herrschsucht, die den Staat
nicht mehr so leicht neben sich duldet Deßhalb glaubte man,
die Kirche fest an sich schließen zu sollen. Deßhalb will der
Negierungsrath die Gemeinde hören, wo eS nur immer geht,
er berücksichtigt ihre Wünsche; aber er hält die Autorität deS
Staates über der ganzen Entwicklung aufrecht, Herr v Gon
zenbach wünschte, baß, wie man schon manches von Osten nach
Westen genommen, man auch heute einlenken möchte. Aber
gegenwärtig ist daS, waS im Osten geht, gar nicht so ermu-
thtgend. Dort haben wir ein Beispiel, wie eS bei einer solchen
Trennung geht. Sie sahen, wohin eS im Kanton Waadt kam.
auch in Schottland, wenn die Kirche zu solcher Unabhängigkeit
kam. Man behüte den Kanton Bern davor. Die Gemeinden
sollen in keiner Weise Kummer haben, als hätten sie nichts
zu sagen; ich gebe eS nicht zu, daß ihr Recht illusorisch sein
sölle. Ich berufe mich auf die bisherige Uebung, zu einer
Zeit, wo noch nichts im Gesetze war. Ich lasse eS darauf
ankommen, wie viele Vorschläge von Gemeinden bei Kreditwahlen

berücksichtigt wurden, und weiß, wie große Mühe die
Regierung selbst bei Rangwahlen halte, diesen Vorschlag nicht
zu berücksichtigen, wie sehr im Schovse der Regierung selbst
die Kircheiidirektioi, überstimmt wird. Wenn das ohne Gc,
setzeSbestimmung bisher geschah, so behaupte ich daß eS

gestützt auf daS Gesetz, mit der Erleichterung bezüglich der
Rangwahlen noch viel mehr geschehen wird. Man soll nur nicht
sagen, die Regierung ändere; ich bin überzeugt, jede Regierung
wird froh sein, wenn sie die PsarrsteUen so besetzen kann, daß
eö im Einverständniß mit der Gemeinde geschieht. Nur in
eiiizelnen Fällen, wo Männer vorgeschlagen werden, deren
Vergangenheit die Gemeinde in einzelnen Beziehungen nicht kennt,
soll die Regierung freie Hand haben, im Interesse der
Gemeinde eine andere Wahl zu treffen. Also stellen Sie sich auf
diese oder jene Seite: wollen Sie eine gesährliche, weitaus
sehende Entwicklung des kirchlichen Lebens, eine Entwicklung,
die Zwiespalt, Kämpfe auf geistlichem und welllichem Gebiete
bringt, dann mögen Sie an den Borschlägen festhalten, die

Ihnen hier gemacht weiden. Wollen Sie aber, daß die Kirche
geschirmt, ihre Entwicklung gefördert, aber daß sie nie aus der

Macht und Umarmung des Staates entlassen werde, so schließen
Sie sich dem Vorschlage des RegierungSralheS an.

Abstimmung.

Für den unangefochtenen Grundsatz, beireffend
die Rangwahlen Handmehr.

Der Regierung irgend ein Wahlrecht ein¬

zuräumen Mehrheit.
DaS Wahlrecht der Gemeinde zu geben Minderheit
Für den Antrag deS RegierungSralheS,

betreffend die sogenannten Kreditwahlen 59 Stimmen
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Für die Beschränkung des Wahlrechts der Re¬

gierung durch einen bindenden Vorschlag 57 Stimmen.
Damit fallen alle andern Anträge dahin.

Art. 9.

Wird qhne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Art. 7.

Wird ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Art. 3.

Friedli, Friedrich. Es wurde wiederholt schon gellagt,
man habe Mangel an tüchtigen Geistlichen. Ich hörte eö öfter
rügen, es sei eine^zu lange Frist, wenn ein Geistlicher fünf
Jahre lang Mitglied des dernischen Ministeriums sein müsse,

bevor er eine Pfarrstelle bekleiden könne. Ich stelle daher den

Antrag, diese Frist auf zwei Jahre zu reduziren.

Scherz, Regierungsrath. ES heißt in diesem Artikel,
ein Geistlicher müsse wenigstens fünf Jahre lang Mitglied des

bcrnischen Ministeriums gewesen sein, bevor er eine Pfarrstelle
erhalten könne Ich glaube, die Absicht der Kirchendireklion
sei nicht die gewesen, bei der Besetzung aller Pfarrstellen zu

verlangen, daß der Betreffende bereits fünf Jahre lang Mitglied

deS Ministeriums gewesen sei, sondern die sogenannten
Vorposten oder Bergpfarreien seien auszunehmen. Ich glaube,
diese Ausnahme sollte hier vorgesehen sein und die betreffenden

Pfarreien wären namentlich anzuführen.

Herr Berichterstatter. Mit der Bemerkung deS letzten
Redners bin ich einverstanden. Es ist bei den sogenannten
Vorposten Regel, daß auch solche Geistliche auf die betreffende
Stelle aspirircn können, die nicht fünf Jahre lang Mitglied des

Ministeriums waren. Ich gebe also diesen Antrag als erlieblich
zu. Was den Antrag des Herrn Friedli betrifft, so bin ich
in einiger Verlegenheit. Eö ist nicht so bedeutend, weil das
zweite Lemma deS Artikels nachfolgt, und dieser Fall kommt
so häufig vor, daß cS nicht auffällt. Daß es bisher viel
schadete, glaube ich nicht. Ich möchte Sie hier aufmerksam
machen, welche Bedeutung daS VikariatSleben für einen jungen
Geistlichen oft hat. Der Betreffende kam vielleicht als Vlkar
in das Emmenthal, in das Oderland, in verschiedene LandeS-
tbeilc, er hatte Gelegenheit, sich umzusehen an verschiedenen
Orten, ich möchte sagen, seine Hörner abzustoßen; und so ist
eö gut für den Einzelnen, wenn er einige Zeit in dieser Stellung
zudringt, die im Ganzen genommen wohlthätig wiikt. Wenn
ein Geistlicher fünf Jahre lang Vikar war, so darf man ihm
jn der Regel ohne große Gefahr eine Gemeinde anvertrauen
Wenn derselbe nur kurze Zeit in einer Gemeinde war, wo er,
namentlich beim schönen Geschlechte, Anklang findet, so möchte
man ihn vielleicht sofort anstellen. Das soll nicht sein; man
soll die Besetzung solcher Stellen nicht von so zufälligen Dingen

abhängig machen; deßhalb gebe ich den Antrag deS Herrn
Friedli nicht als erheblich zu.

A b st i m m u n g:

Für den Art. 8 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ „ Antrag deS Herrn Regierungsrath
Scherz „

Für den Antrag deS Herrn Friedli Minderheit.
Dagegen Mehrheit.

Art. t0.

MatthyS. Ich möchte nur den Herrn Berichterstatter
fragen, ob eö nicht zweckmäßig wäre, zu bestimmen, daß Miß»
Verhältnisse zwischen Pfarrer und Gemeinde, die jede gesegnete
Wirksamkeit deS Erstem hemmen, einen bestimmten AbberufungS-
gründ bilden, wenn diese Mißverhältnisse durch den Pfarrer
hervorgerufen wurden. Ich möchte darauf Rücksicht nehmen,
wer die Mißverhältnisse verschuldet. Es kann der Fall eintreten,

daß irgend ein angesehener Mann in der Gemeinde sich

zur Aufgabe macht, den Pfarrer zu entfernen, die Leute gegen
ihn aufzuhetzen, während der Pfarrer nur seine Pflicht gethan
hat und vielleicht nur dem Sohne oder der Tochter deS

Betreffenden zu nahe getreten ist. Ich möchte daher dieses
Verhältniß berücksichtigen.

Friedli, Friedrich Dieser Antrag scheint mir sehr
gefährlich. Ich kenne eine Gemeinde in meiner Nachbarschaft,
wo ein ähnliches Verhältniß besteht. Ich will nicht sagen, wo
der größere Fehler ist, aber das Mißvcrhällniß ist so groß, daß
man selten Jemanden in der Kirche sieht. Wenn wenige
Personen es so weit bringen, so ist es besser, der Pfarrer gehe
fort. Die Gemeinde ist nicht für den Pfarrer da» sondern
dieser für die Gemeinde. Ich könnte Beispiele aus der Bc-
zirkssynobe ziliren, daß es bei solchen Mißverhältnissen oft
in'S Grauenhafte geht. Ich kann mir nichts schöneres denken,
als wenn die Gemeinde mit ihrem Pfarrer einig geht.

Blösch. Herr MatthyS stellte offenbar einen Antrag,
mit dem er den betreffenden Geistlichen unter gewissen
Verhältnissen schonen wollte. Insofern ist die Absicht des Herrn
Antragstellers nur anzuerkennen; aber er verwechselt zwei
Verhältnisse: die Entfernung vom Amte und die Amtsentsetzung.
Die Amtsentsetzung hat die Streichung aus dem Ministerium
zur Folge, aber die Entfernung eines Geistlichen aus ciUer
Gemeinde soll durchaus nichts enthalten, was seiner Ehre oder
seinem Ansehen zu nahe treten würbe. Was hat der Gesetzgeber

hier im Auge? Mißverhältnisse zwischen Pfarrer und
Gemeinde, die jede gesegnete Wirksamkeit deS Erster» hemmen.
Kommt es etwas darauf an, wer schuld daran sei? Gar nicht.
Sei die Gemeinde, der Pfarrer oder eine dritte Person schuld
daran, die Thaisache, daß das Mißvcrhällniß besteht, ist.
entscheidend. Allerdings wäre es nicht schwer, Beispiele anzuführen,

daß Geistliche mit großem Eifer ihre Pflicht zu erfüllen
suchten, und doch Mißverhältnisse entstanden. Wenn man in
solchen Fällen schonend zu Werke gehen will, so ist es nur zu
billigen. Aber ist darum die Sache besser, wenn der Pfarrer
am Mißverhältnisse nicht schuld ist? N>in, das Mtßvcrhältniß
ist unheilbar und soll entscheidend sein. Es ist eine Trennung
des Pfarrers von der Gemeinde, die seiner Ehre und Achtbarkeil

in keiner Weise zu nahe treten soll. Umgekehrt giebt es

auch Verhältnisse, wo der Pfarrer, nicht durch Schuld der
Gemeinde, auch nicht durch seine schuld, d. h. er hat kein
Vergehen verübt, aber wegen seiner ganzen Persönlichkeil das
Ansehen in der Gemeinde eingebüßt hat. Deßhalb versetzt man
ihn i» eine andere Gemeinde. Es wäre sehr schädlich in
kirchlicher Beziehung, wenn eine ganze Bevölkerung aus der
Kirche verdrängt wird, ohne daß Abhülfe einträte. Man soll
daher beide Verhältnisse wohl auseinanderhalten: AmtSenti-
sctzung durch gerichtliches Urtheil und bloße Entfernung vom
Amte. Ich füge nur noch die Bemerkung bei, daß im ersten
Entwürfe die Bestimmung enthalten war, die Synodalbehörde



habe die Sache zu untersuchen und ihr Gutachten abzugeben.
Diese Bestimmung wurde auS dem Entwürfe entfernt. In
der PrariS wird eS sich doch so gestalten. Die Gemeinde klagt
bei der Kirchenvisitation, die Sache kommt vor den Dekan,
dieser untersucht sie; dann kommt dieselbe vor die Bezirkssynode
und vor die Regierung, die nur in den seltensten Fällen eine
solche Versetzung vornehmen wird, ohne daß die kirchlichen Be«
hörden etwas dazu zu sagen hätten. Wenn ich also der Absicht
des Herrn Antragstellers Gerechtigkeit widerfahren lasse, so

muß ich doch auSsprechen, daß der Artikel wohl überdacht, und
ich darf wohl beifügen, nothwendig ist.

Herr Berichterstatter. Ich muß nur bemerken, daß
etwas, daS als Trost angeführt wurde, nicht so leicht als Trost
hingenommen wird, daß nämlich eine Amtsversetzung so leicht
stattfinden könne, daß der betreffende Geistliche so leicht an
einem andern Orte gewählt werde. DaS setzt voraus, daß die
Gemeinde, in die er kommen soll, nichts dazu sagen würde.
Aber diese Gemeinde erkundigt sich, sie hört, der Pfarrer sei im
Zwiespalt gewesen mit der frühern Gemeinde. Glauben Sie,
daS werde nicht ein Hauptgrund sein, ihn nicht vorzuschlagen?
Also da weiß ich nicht viel Trost. Wenn ein Geistlicher ab-
berufen werden muß, so ist eS sehr fatal; man kann zwar
sagen, eS thue seiner Ehre keinen Abbruch, aber seinem Rufe
und vielleicht seiner Eristenz. Nun tröstet mich aber etwas
Anderes: daß selten ein Geistlicher ohne seine Schuld in ein
solches Mißverhältniß zu der Gemeinde kommt. ES ist sehr
wohl möglich, daß ein Geistlicher sich eine Zeit lang mit
Einzelnen überwirft, daß er vielleicht in einer BettagSpredigt dem
Einen oder Andern zu nahe tritt, daß die Betreffenden eine

Mißstimmung gegen ihn erregen können. Aber das dauert
nicht lange, namentlich wenn eS wahr ist, was er gesagt hat,
und es ein Mann ist, vor dem die Leute Achtung haben. Man
ist eine Zeit lang zornig, aber nach und nach kommt man
wieder in Frieden Ich habe die Ueberzeugung, ein rechter
Geistlicher wird nicht leicht in eine so fatale Stellung kommen
und die Gemeinden werden die Verhältnisse zu würdigen wissen.
Ich habe viel mehr Betspiele von Duldung und delikater
Handlungsweise von Seite der Gemeinden, mit der sie ihren
Pfarrer schützen und tragen, selbst wenn Mißverhältnisse
bestanden, als vom Gegentheile. Sind aber die Verhältnisse so,
daß es nicht mehr auszuhalten ist, daß die Unterweisung ver-
nachläßigt wird, daß die Kinder kein Zutrauen, keine Achtung
zum Pfarrer haben, dann erklären Sie die Trennung, und eS

ist gut, wenn er gehen kann. Also halte ich dafür, der Art.
10 werde, ohne Unschuldigen zu nahe zu treten, begründete
Mißverhältnisse lösen« die dem kirchlichen Leben ein TodeSstreich
wären.

Der Art. 10 wird durch daS Handmehr genehmigt.

Schluß der Sitzung: 1^, Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbtnd.

ragblatt des Großen Rathes tss».
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Neunte Sitzung.

Mittwoch den Z. November 1859.

Vormittags um 3 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Anderes, Affolier,
Joh. Rud; Berger, Carlin, Moser, Goitl.; und Theurillat;
ohne Entschuldigung: die Herren Aebi, Bärtschi, Batschelet,
Biedermann, Böstger, Brechet, Brügger, Bühlmann, Bürki,
Burger, Chevrolet. Chopard, Corbat, Egger, Engemann,
v. Erlach, Fankhauser, Fleury, glück, FreiburghauS, Frieden,
Frievli, Zoh. Jak.; Gfeller, Christian; Girard, Girardtn,
Gobat, Gouvernon, v. Grünigen, Guenat, v. Gunten, Gygar,
Hennemann, Herren, Hoffmeyer, Jeannerat, Jmobersteg, Jngold,
Joß, Känel, Käser, Kaiser, Karlen, Jakob; Karlen, Johann
Gonl.; Klaye, Knechlenhofer, Wilhelm; Kohler, Kohli, Koller,
Lehmann in Lotzwyl, Lempen, Lovial, Luginbühl, Lülhy, Marquis,
Morel, Moser, NiklauS; Müller. Johann; Müller, Arzt;
Nägeli, Niggeler, Oeuvray, Pallain, Paulet, Prudon, Rial,
Riller, Rosselet, Röthlisberger, Jsak; RölhliSberger, Gustav;
Roth in Wangen, Salzmann, Scherrenlcib, Schmied, Rudolf;
Schmied, Andreas; Schrämli, Schürch, Siegenthaler, Sign,
Spring, Stockmar, Streit, Benrdikl; Thönen und Widmer.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Fortsetzung der zweiten Berathung des Gesetzes über die

Wahl und die Besoldung der evangelisch-reformtrten
Geistlichkeit.

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seite 355 ff. hievor.)

Art. 11.

Schenk, Direktor deS KirchenwesenS, als Berichterstatter,
empfiehlt diesen Artikel, als unangefochten, unverändert zur
Gmehmigung.

Scherz, RegierungSrath. Bei der Berathung deS Gesetzes
über den Charfreitag wurde vom Herrn Kirchendirektor bemerkt,
eS koste nichts, der Finanzdirektor könne ruhig bleiben. Heute
kostet eS, darum bin ich so frei, den Einfluß, welchen dieses
Gesetz auf daS Düdget und auf die Staatskasse hat, nachzu»

94
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weisen. ES ist nicht die Absicht der Finanzdirektion, die durch
daS Gesetz bestimmte dotationsmäßige Summe zur Besoldung
der Geistlichkeit irgendwie herabzusetzen, sondern vielmehr zu
verhüten, daß das Budget nicht mehr belastet werde, als eS

bisdahin belastet war. Wenn aber der Entwurf mit den Be-
soldungSansâtzen angenommen würde, wie er vorliegt, so würde
eine bleibende Erhöhung der Ausgaben von 18—19,VW Fr.
und eine vorübergehende von 38-39,000 Fr. eintreten. Zu
der letztein Klasse gehören nämlich die Geistlichen, welche bisher
eine höhere Besoldung bezogen haben, als sie nun nach diesem
Gesetze erhalten würden, indem die Differenz ausgeglichen wird.

Der Herr Präsident bemerkt, daß eS sich einstweilen
nur um den Art. 11 handle.

Der Art. 11 wird durch daS Handmehr genehmigt.

Art. 12»).

Fire Besoldungen beziehen:

) Die deutschen Geistlichen in leberbergischen Amtsbezirken,
nämlich:
1. Der deutsche Pfarrer im Münster- und DelSberger-

thale Ar. 2i00
2. Der deutsche Pfarrer im St. Jmmerihale » 2409

beide ohne Amtswohnung,

) Der protestantische Pfarrer im Amtsbezirke
Pruntrut „ 2400
ebenfalls ohne Amtswohnung.

c) Die Klaßhelfereien Bern, Viel, Burgdorf und
Herzogenbuchsee, jede „ 1500

0) Die Klaßhelfereien Büren, Jnterlaken, Nidau,
Saanen und Thun, jede „ 1200

e) Die zweite Prcdigerstelle in Burgdorf „ 600
Die geistlichen Stellen zu Hasle im Grund, Heimischwand,

Kandergrund, Kurzenberg, Rüschegg, Trubschachen, Vauffelin,
Wasen und Zäziwyl, welche bis dahin als Helfereien fire
Besoldungen hauen, werden zu Pfarreien erhoben und treten in
die Reihe der Stellen mit beweglicher Besoldung.

Ebenso werden die fünf Helferstellen in der Hauptstadt zu
Pfarrstellen umgewandelt und sämmtlich dem Progrcsstvsystem
einverleibt.

Von den bisherigen drei Pfarrstellen an dem Münster zu
Bern wird eine aufgehoben und dagegen an der H. Geistkirche
daselbst eine zweite Pfarrstelle errichtet, welche ebenfalls bewegliche

Besoldung erhält.

Herr Berichterstatter. Auf diesen Artikel beziehen sich

zwei Zuschriften, von denen ich Ihnen Kenntniß geben soll.
Zunächst ist es eine Zuschrift der Kantonalsynode vom 18. Juli
1859, dann eine solche deS Kirchgemeindraihes der deutschen
Gemeinde im St. Jmmerihale. Die erste Zuschrift bezieht sich

«uif drei verschiedene Punkie, indessen berühre ich nur den, der
hier in Frage steht. Die Kirchensynode erklärt im Eingang
ihres Schreibens, da ihre Wünsche im Allgemeinen berücksichtigt
seien, so wolle sie nicht von sich aus besondere, Anträge stellen.
Dagegen nahm sie Anträge von zwei Bezirkssynoden auf.
Vorerst ist eS ein Antrag auf Erhöhung der Besoldung deS

reformirten Pfarrers in Pruntrut, die im ersten Entwürfe auf
Fr. 2000 festgesetzt war. Die Synode macht auf die schwierige
Stellung dieses Geistlichen aufmerksam, indem sie sagt, er diene
zwei Bevölkerungen, der deutschen und der französischen, müsse

*) Anmerkung. Da die Art. «Z- lZ, tä und is in verân.
»erter Redakrion vorgeeegt werden, sp wcroen sie hier dem Worl-
t«ure »ach abgedruckt.

daher beide Sprachen kennen; ferner müsse derselbe den deutschen
Schulanstalten besondere Aufmerksamkeit schenken; er befinde
sich mitten in einer katholischen Bevölkerung, wo eS sehr viel
darauf ankomme, daß an dieser Stelle ein protestantischer Geistlicher

sei, der die Würde der Konfession und ihren Geist würdig
zu repräsentiren wisse und zugleich ein Mann von Weisheit
und Toleranz sei, um das Verhältniß der Katholiken zu den
Protestanten in Liebe und Frieden aufrecht zu erhalten. Da
eS sich hier also um eine besonders wichtige Stelle handle, so
solle man dieselbe auch gehörig besolden, sonst würde eS, bei
eintretender Aenderung schwer halten, für eine Besoldung von
Fr. 2000 einen geeigneten Mann zu erhalten. Der Regie«
rungSralh hat mit Rücksicht auf diese Umstände, auf den
Antrag der Kirchenvirektion beschlossen, die Erhöhung der Besoldung

dieser Stelle auf Fr. 2400 vorzuschlagen, ohne
Amtswohnung. Diese Besoldung ist noch sehr bescheiden. Der
betreffende Geistliche muß immerhin noch Fr. 400 für die Wohnung

rechnen und hat dazu den Nachtheil, daß er nicht vorrückt.
Indessen ist zu bedenken, daß diese Pfarrstelle im Verhältnisse
zu den übrigen im Jura bestehenden Pfarrstellen die am
mindesten beschwerliche ist. Die Pfarrstellen im St. Jmmerihale,
im Münster- und Delsbergthale sind allerdings beschwerlicher,
indessen fordert Pruntrut gleichwohl einen ganzen Mann. Auch
der Kirchgemeindrath deS St. JmmerrhaleS wünscht eine
Erhöhung der Besoldung für den Pfarrer der dortigen Gemeinde
und führt als Motiv an, daß die reformirte Pfarrei seit ihrer
Gründung sehr zugenommen habe. So seien im Jahre 1844
40 Kinder abmitlirt worden, im Jahre 1853 105; im Jahre
1844 seien 8 Ehen geschlossen worven, im Jahre 1858 35, so

daß die Zunahme mehr als daS Dreifache betrage. Der dortige
Pfarrer müsse abwechselnd in Corgömonr, Courtelary, St.Immer
und Renan predigen und habe für daS Reisen gar kerne
Entschädigung, er müsse die Koste» an sich selber tragen. Daher
verlangt man auch hier die Erhöhung der Besoldung auf
Fr. 2400. Für den Pfarrer im Münster- und Delsbergthale
ist gar keine Petition eingegangen, gleichwohl glaubten die
Kirchendirektion unv der Regierungsrath, es sei zu untersuchen,
inwiefern auch diese Stelle Berücksichtigung verdiene. Nun
zeigte eS sich, daß die Verhältnisse dieser Pfarrstellc denjenigen
deS Pfarrers von St. Immer ähnlich seien, indem er bald da,
bald dort predigen muß in einer Gegend, wo der Winter lang
und sehr hart ist, wo der Pfarrer sich oft den Weg durch den
Schnee bahnen muß. Daher wirv die Festsetzung der Besol-
dung für alle drei Stellen auf Fr. 2400 vorgeschlagen. Ich
glaube, dadurch sei sowohl den Wünschen der Kirchgemeinderäthe

als den betreffenden Geistlichen Rechnung gelragen.
Bezüglich der Klaßhelfereien in Bern, Biel, Bnrgdorf und
Herzogenbuchsee wird keine Aenderung beantragt, dagegen finden
Sie eine veränderte Redaktion deS Artikels, und ich erlaube
mir, Ihnen den Grund davon anzugeben. Zunächst mußte in
den Art. 12 etwas aufgenommen werden bezüglich der Pfarrstellen

in Lern. Am Münster waren bisher drei Pfarrer und
zwei Helfer; vor zwei Jahren starb ein Pfarrer. Die Stelle
wurde nicht aufgehoben, aber durch Herrn Pfarrer Müller
besetzt. Weil man fand, die Gemeinde am Münster sei in
ihren Verhältnissen ungefähr gleich geblieben, dagegen habe die
andere Gemeinde sich ausgedehnt, wurde» dem Herrn Müller
seine Funktionen an der H Geistkirche angewiesen, während
er als Pfarrer am Münster dcfoldct war. Dieses Verhältniß
muß nun definitiv gemacht werden. Der RegierungSrath schlägt
Ihnen daher vor, am Münster eine Pfarrstelle aufzuheben,
dagegen an der H. Geistkirche eine zweite zu errichten. Nun
konnte man diesen Punkt nicht in den Art. 12 aufnehmen, ohne
desselben auch im Art. 13 zu erwähnen; deßhalb wurde ein
Theil deS frühern Art. 13 in den Art. 12 aufgenommen. ES
unterliegt wohl keiner Schwierigkeit. Die Herren Geistlichen
am Münster haben sich von Anfang daran gewöhnt. Vier
werden für die Münstergcmeinde genügen. Mit diesen
Abänderungen empfehle ich Ihnen den Art. 12 zur Genehmigung.



Bützberger regt die Frage an, ob cS nicht zweckmäßig
sei, gleichzeitig mit dem Art. 12 auch den Art. 13 zu behandeln,
um die Diskussion abzukürzen.

Der Art. 13 wird ebenfalls in Berathung gesetzt.

Art. 13.

Bewegliche Besoldung beziehen nunmehr 196 Pfarrstellen.
Dieselben zerfallen in 5 Klassen, deren Eintheilung und
Besoldung also bestimmt ist:

I. Klasse 26 Stellen mit Fr. 2800 Besoldung.
II. „ 36 „ M „ 2500 „III. „ 46 „ „ 2200 „

IV. „ 68 „ „ „ 2000
V. „20 „ „ „ 1800 „

Herr Berichterstatter. Um der Versammlung einen
Ucberblick über die ganze Besoldungsangelegenhcit zu geben,
erlaube ich mir, darüber kurz Auskunft zu ertheilen. Der
Hauptpunkt liegt in der Veränderung der Progressivstellen.
Zunächst wurde eine Vermehrung derselben beantragt und vom
Großen Raihe angenommen. Visher waren 184 Progressiv-
stellen, dazu kommen 12 neue, so daß im Ganzen 196 Stellen
sind. Zu den neuen Pfarrstellen gehören: die 9 Helsereien auf
dem Lande, nämlich Hasli un Grund, Heimischwand, Kander-
grund, Kurzenberg, Rüschegg, Trubschachen, Vauffelin, Wasen
und Zäziwyl. ES waren dieß Stellen, die im Lause der Zeit
gegründet wurden, die man aus Finanzrücksichten zu Helsereien
machte und zwar deßhalb, weil, wenn man Psarreieu daraus
gemacht hätte, jede dieser Stellen nach dem Gesetze von 1824
mit Fr. 1600 a W. hätte doiirt werben müssen. Nun wußten
die Herren Finanzvirektoren zu allen Zeilen etwas dagegen
anzuführen, man ließ daher diese Stellen als Helfereien bestehen,
welche den Staat nur Fr. 800 a. W. statt Fr 1600 kasteien
Es waren sehr karg besoldete Stellen. Da diese Geistlichen
vollständig die Obliegenheiten von Pfarrern haben, fand man
es an der Zeit, daß Verhältniß endlich zu reguliren und
dieselben in Pfarreien umzuwandeln. Dazu kommen noch drei
Helferstcllen in der Stadt Bern. (Die beiden Helferstellen am
Münster waren nämlich schon bis dahin in der Progression,
so daß nicht alle fünf Helferstellen in der Stadt hier
aufzunehmen sind ES fragt sich nun, auf welche Weise man diese
12 Stellen in die Progression einrücken lassen wolle. Da be-

gegnen wir einem Antrage der Kirchensynove, welcher dahin
geht, hier nur die 184 Pfarrstellen in Klassen einzutheilen, die
12 neuen Stellen dagegen nach dem Gesetze von 1824 mit
Fr. 1600 a. W. oder Fr. 2300 n. W. zu doiiren und sie nach
einem gewissen Regulativ in die Progression einrücken zu lassen,
wie es früher geschah. Nach dieser Einrichtung würde die

Besoldung der rcformirten Geistlichen den Staat Fr. 446,440
kosten, die 12 mal Fr. 2300 inbegriffen. Man kann sagen,
dieß dürfe, gestützt auf das Gesetz, mit einigem Recht vom
«Staate verlangt werden. Nun hat aber die Synode in ihrem
ersten Berichte diesen Antrag nicht gestellt, und die Kirchen«
direklion schlug deßhalb dem Regierungsrathe vor, nicht darauf
einzutreten und zwar deßhalb, weit daS, was bei der ersten

Berathung angenommen worden, der Antrag der Kirchensynode
war. Ste selbst hat sich nicht zu beklagen, wenn man an ihrem
ersten Gutachten festhält. Wenn man genau sein wollte, könnte
man verlangen, daß diese 12 Stellen nach Art. 25 behandelt
würden; dann würd.n dieselben mit Fr. 2200 dolirt und würden
die Besoldungen den Staat Fr. 445.240 kosten. Auch dieß
wird Ihnen nicht vorgeschlagen, sondern es wird beantragt, dte

bisherige Besoldungssumme von Fr. 418,340 einfach zu
vermehren mit der Summe, welche die bisherigen 12 Helferstellen
gekoste» haben, dann würden Sie eine Gesammlsumme von
Fr. 437,390 erhalten. DaS ist ein sehr billiges Verhältniß.
DaS bisherige Projekt ging aber noch tiefer, es wollte nicht
einmal daS hinzuschlagen, sondern noch darauf Gewinn machen,
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und das, schien mir, soll man nicht thun. Die Geistlichen
hätten wirklich Grund, sich darüber zu beklagen Zch erlaube
mir Sie aufmerksam zu machen, in wie mancher Beziehung
deren Einkünfte eine Herabsetzung erfahren haben. Es wurde
Ihnen gestern gesagt, daß die Besoldungen der reformirten
Geistlichkeit sich auf ein Gesetz von 1804 stützen, daß der Geldwert)

seither nm 50 Prozent gefallen ist. Sie erinnern sich,
daß die Geistlichen früher mancherlei andere Einkünfte hatte»,
z. B. die Primize», baß sie daS Pfrundland um einen geringen
Zins benutzen konnten. Das Eine ist gestrichen, das Andere
um wenigstens 4 Prozent erhöht. Dazu kam die neue Währung,
welche die ginanzdirchton benutzte, um überall gehörig
abzuzwacken; auch die Geistlichen verloren dabei ungefähr Fr. 8000.
Nun würde ich es unbillig finden, wenn man in einem Momente,
wo man daran denkt, die Besoldungen der andern Beamten
mit der Zeit in Einklang zu bringen, diejenigen der Geistlichkeit

tiefer herabsetzen würde, als ste im Anfange waren. Sie
haben keinen Grund, dahin zu wirken, daß der Geistliche mit
allzugroßem Kummer und Sorgen zu kämpfen habe. Ich kann
Sie versichern, daß cS in den Pfarrhäusern des Kummers und
der Sorgen sehr viele giebt. Zch meme nrcht die ältern Herren,
die eine Besoldung von Fr 2200 a. W. und dazu vielleicht
»och ein schönes Vermögen haben, sondern jüngere Geistliche.
Sie sehen, wle andere Stände, z. B. Juristen, sich keimen,
sich in einigen Jahren runden, einen Zinsrodel anlegen,
während, wenn man zu ihnen kommt, die Herren arme Schlucker
sein wollen. Wenn der Geistliche nicht durch seine» sozusagen
heiligen Beruf geHoden würde, so hielte er es oft geradezu
nicht aus. Ich möchte daher nicht so weit gehen, daß der
Stand allzusehr gedrückt würde, damit nicht alle Freudigkeit
bei denen verschwinde, die nicht Humor genug haben, um eS

zu ertragen. Deßhalb glaube ich, Sie wollen nicht weiter
gehen, als der RegierungSralh Ihnen vorschlägt. Das hat
die Folge, daß sie bei Arr. l3 die unterste Klasse von 42 auf
20 Stellen reduziren. Der Große Rath beschloß schon beider
ersten Berathung mit einer Stimme Mehrheit, die Klasse von
Fr. 1800 beizubehalten. DaS war für den Kirchendirektor ein
Fingerzeig, wenn auch nicht eine Aufhebung, so doch eine Ver.
Minderung dieser Klasse zu beantragen. Unter den 20 Stellen
befinden sich denn auch die Rangpsarreien, für welche besondere

Zulagen vorgeschlagen werden. Das sind die Grundzüge
der ganzen Finanzoperation, die, wenn man sie zusammenstellt,
für die Zeit des Ueberganges eine Mehrausgabe von Fr 23,39l
zur Folge hat, weil die Geistlichen, die bisher mehr bezogen,
alS es ihnen nach diesem Gesetze trifft, die Differenz auch serner
beziehen. Hingegen wird sich diese Mehrausgabe in der Zeit
von 15—20 Jahren in einen Ueberschuß verwandeln, welcher
dem Staate wieder einbringt, was er jetzt mehr ausgiebl.

Scherz, Regierungsrath. Ich beziehe mich auf daS,
was ich bereits angebracht habe (ich war nämlich vorhin der
Ansicht, eS sei der Art. 12 in Umfrage und bitte daher ab).
Ich habe bereits erklärt, daß mir die siren Besoldungen nicht
zu hoch erscheinen, iiamenlllch für die Geistlichen im Jura
nicht, wo die Wohnung und die LebenSmiilel theurer sind
Man wird die betreffenden Ansätze billig finden, obschon ste die

bisherigen Besoldungen um 5 6000 Fr. überschreiten. Wenn
eS sich bloß darum handeln würde, zum Bisherigen einige
tausend Franken hinzuzuschießen, so hätte die Finanzdirektion
sich nicht erhoben. Da aber die Summe bedeutender ist und
sich die Mehrausgabe auf Kr 40M0 beläuft, wovon ein
Betrag von Fr. 19,000 bleibend sein wirb, so erlaube ich mir,
Ihnen meine Gründe auseinanderzusetzen, und gewärtige, ob

Sie so weit gehen wollen. Vor Allem bin ich im Falle, Ihnen
zu zeigen, was die Besoldung der resormlnen Geistltchkett den

Staat bisher kostete, und was sie ihn nach dem neuen Ent.
würfe kosten würde. Im Jahre 1858 betrugen die Besoldungen
der Geistlichen nach der slaatsrechnung Fr. 463.156, außeidcw
bcliefen sich: die MicthzinSvergülung aus Kr. 17<0, die Holz-
Pensionen auf Fr. 26,192, zusammen Fr. 491,119. Von den
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zwei letztern Posten wird abstrahirt, weil sie hier nicht in
Betracht kommen. Im Jahre 1859 verlangte daS Büdget:
für Besoldungen Fr. 465,000, für Miethzinse Fr. 1770, für
Holzpensionen Fr. 23,639, zusammen Fr. 499,409. Was nun
das RcchnungSergebniß ist, weiß ich noch nicht, aber es wird
ungefähr dem Budget entsprechen. Im Jahre 1860 kommt
daS Budget schon etwas höher. Die Besoldungen betragen
Fr. 472,9 l0, dazu die Differenz der höhern Besoldungen mit
Fr. 19.000, macht eine Summe von Fr. 491,910; dazu die

Miethzinsvergütungen mit Fr. 2495 und die Holzpensionen
mit Kr. 2l,244. Die Besoldungen haben also immerhin eine

Mehrausgabe von 25—27,000 Fr. zur Folge. Allein ich halte
dafür, daß, wenn das Gesetz vollzogen wird der Ansatz der
Kirchendirekiion nicht hinreichen werde, um den Anforderungen
zu genügen, welche an die Staatskasse gemacht werden. Nach
dem neuen Entwürfe würde diese für bloße Besoldungen im
Beirage von Fr. 507,100 in Anspruch genommen. Ich will
Ihnen nun in kurzen Worten zeigen, wie ich die Sache
berechnet habe. Die firen Besoldungen gestalten sich nach dem

Entwürfe, wie folgt:
der deutsche Pfarrer in Münster würde beziehen Fr. 2400

„ „ „ „ St. Immer », 2400
der protestantische Pfarrer in Prunirut „ 2400
die Klaßhelsercien Bern,. Brel, Burgdorf und Her-

zogenbuchsee jede Fr. 150 zusammen „ 6000
die Klaßhelsercien Büren.Jnierlaken, Nidau, Saancn

und Thun jede Fr. 1200, zusammen „ 6000
die zweite Predigerstelle in Burgvorf „ 600

Summe Fr. 19,800
dazu kommen die fünf Progressivklassen mit einer

Gesammtsumme von Fr. 436,000
ferner die Zulagen an die Pfarrer der Stadt im

Betrage von Fr. 9600, es genügen jedoch », 4000
Zulagen an die Bergpfarreien mit » 1200

» „ „ Dekane mit » 2300
Wohnungsentschädigung an den zweiten Pfarrer

an der H. Gelstkirche in Bern mit », 800
10 ordentliche Leibgedinge zu Fr. 1200 „ 12,000
5 außerordentliche Leibgedinge zu Fr 1400 „ 7,000

Besoldung des Pfarrers der Strafanstalt m Bern „ 2,000

Summa Fr. 485,100

Bezüglich der Leibgedinge heißt cS zwar im Entwürfe, daß eS

dem RegierungSrathe vorbehalten sei, die zehn ordentlichen
Letbgcdinge erst dann auszubezahlen, wenn sich die Differenz
ausgeglichen habe; aber eS ist immerhin dem RegierungSralhe
überlassen, er kann die betreffende Summe vollständig ausgeben.
Die außerordentlichen Leibgedinge, welche der Entwurf vorsieht,
sind neu. WaS mich gestoßen hat, ist, daß man kein Marimum
festsetzte. Ich nehme an, man wolle damit keinen Mißbrauch
treiben und diese außerordentlichen Leibgedinge wachsen nur auf
fünf an. Die Besoldung der bisherigen höchsten Klasse betrug
Fr. 2200 a. W., während sie nach dem Entwürfe Fr. 2800
n. W. betragen soll, so daß der Pfarrer, welcher bisher in der
ersten Klasse war, nun Fr. 320 weniger erhielte als bisher.
Man wirb sagen, er soll sich fügen. Dagegen ist zu bemerken,
daß der alte Geistliche, der jetzt die höhere Besoldung bezieht,
früher auch die geringere erhalten Hai; eS ist also eine billige
Ausgleichung, die man ihm gewährt. Ob eS in dem Maße
geschehen soll, wie man verlangt, weiß ich nicht. Diese
Differenzen sind nicht unbedeutend, sondern sie betragen ungefähr
Fr. 22,000. AuS diesen Angaden sehen Sie, baß meine Ansicht
nicht übertrieben ist. Der zulcyi erwähnte AuSgabeposten wird
nicht bleibend sein, aber er bleibt doch lange, und ich schätze

diese Zeit auf wenigstens 20 Jahre. Ich gebe zu daß die
Ausgabe des Staates nicht immer 22,000 Fr betragen wird,
sondern dieselbe sich durch daS Absterben eines ältern Geistlichen
jeweilen um einige hundert Franken vermindert, aber die
bleibende Erhöhung der AuSgabc ist sehr beträchtlich. Die
bisherige Ausgabe des Staates betrug laut StaaiSrechnung von

1353 Fr. 463,156, nach dem vorliegenden Entwürfe beläuft
sie sich auf Fr. 507,100, also ergibt sich eine Mehrausgabe
von Fr. 43,944; nach Abzug der Differenz von Fr. 22,000
haben wir immer noch eine bleibende Vermehrung von
Fr. 21,944. Ich konnte nun in meiner Stellung dazu nicht
Ja und Amen sagen, und deßhalb bin ich im Falle, Vorschläge
zu machen, welche geeignet sind, diese Erhöhung etwas zu
modifiziren. Bor Allem glaube ich, es könne an dem Klassensysteme

etwas geändert werden. Ich fand unter den Akten
noch Notizen von meinem Vorgänger, dem gewesenen Herrn
Finanzdirektor Fueter, der weniger Klassen aufstellen und sie

auf vier beschränken wollte. Indessen erkläre ich, daß ich für
die unterste Klasse nicht unter 1800 Fr. gehen möchte. Ich
schlage folgende Klassifikation vor:

I. Klasse 24 Stellen mit Fr. 2,600 Besoldung — Fr. 62,400
II. „ 34 „ „ 2,400 „ „ 81,600

U1. 42 », „ „ 2,200 „ „ 92,400
I V. „ 66 „ „ „ 2.000 „ - „ 132,000

V, » 30 „ », », 1,800 », — », 54,000

Nach dieser Eintheilung nähmen hier die Besoldungen eine Summe
von Fr. 422,400 in Anspruch, nach dem Vorschlage deS Re-
gierungSraiheS dagegen Fr. 436,000, so daß sich cine Erspar«
niß von Fr. 13,600 ergeben würde. DaS ist der Antrag, .den
ich bezüglich auf den Art. 13 zu stellen habe. In Betreff der
ordentlichen Leibgcdinge bin ich der Ansicht, der RegierungS-
rath sollte erst dann eine Mehrausgabe beschließen, wenn die
Besoldungen im Allgemeinen auf die totationSmäßige Summe
reduzirt sein werden. Die außerordentlichen Leibgedinge würde
ich beschränken. Ferner würde ich vorschlagen, von jeder
Besoldung ein gewisses Prozent abzuziehen, behufs der
Ausgleichung der Differenz; als Marimum deS Abzuges wären 4
Prozent festzusetzen. Ich glaube, bei diesem Vorschlage habe
weder die Geistlichkeit Grund sich zu beklagen, noch der Staat
sich zu berühmen; eS wäre eine billige Ausgleichung. Ich
erlaube mir später, über die Differenz nähere Anträge zu stellen.
Auf diese Weise würde der Staat mit einer größern Belastung
des Büdgets verschont und der Geistliche erhielte, waS ihm
gehört. Es bleibt mir noch übrig, ein Wort über den Art. 12
zu sagen. Nach dem Entwürfe sollen neun Helfereien auf dem
Lande zu Pfarreien erhoben werden und in dir Reihe der Stellen
mit beweglicher Besoldung eingereiht werden. Der Herr
Berichterstatter sagte, eS sei von jeher das Bestreben der
Finanzdirektoren gewesen, etwas abzuzwacken So viel an mir, müßte
ich auch die Zweckmäßigkeit deS Vorschlages bestreiken, die Hel-
fercien in Pfarreien umzuwandeln. ES wurde vor nicht langer
Zeit im Großen Rathe ein Anzug erheblich erklärt, welcher die

Frage anregte, ob eS nicht der Fall sei, Amisbezirke und Kirch-
gemeinden zu verschmelzen. Man fand eS nicht für gut. Ich
halte dafür, daß bei einer solchen Verschmelzung, namentlich
bei der Verschmelzung von Amtsbezirken, so viele Interessen
verletzt würden, daß cS nicht rathsam wäre, mit einem GesetzeS-
entwurfe dafür aufzutreten. Ebenso sehr muß ich aber gegen
eine Vermehrung der Pfarreien auftreten, und zwar besonders
da, wo das Bedürfniß nicht vorhanden ist. Wenn man glaubt,
die betreffenden Helfer seien nicht gehörig gestellt, so lasse man
sie in daS Progressivsystem eintreten, dann ist den Herren
geholfen Wenn Sie neue Pfarreien schaffen, so entstehen neue
Kosten für Staat und Gemeinden. Neue Kirchen müssen gebaut
werden, so in Zäziwyl, auf dem Wasen, an andern Orten.
Neue Pfarrhäuser müssen hergestellt werden. Ist daS Bedürfniß

dazu vorhanden, z. B. in Zäziwyl? Ich bestreike eS;
ebensowenig ist eS an andern Orten der Fall. Ich stelle daher
den Antrag, im Art 12 die Worte „werden zu Pfarreien
erhoben und" zu streichen. Wenn das Bedürfniß sich kund gibt,
so kann man mit der Zeit eine Aenderung treffen, aber ich
habe die Ueberzeugung, daß eS gegenwärtig nicht der Fall ist.
Die betreffenden Gemeinden würden sich davor verwahren, wenn
man sie anhalten würde, neue Kirchen zu bauen.



Revel. Ich nehme den bei der ersten Berathung gestellten
Antrag auf, die fünfte Klasse zu streichen und mit der vierten
zu verschmelzen. Sie haben gehört, daß damals die fünfte
Klasse mit einer Trimme Mehrheit bcibchatlen wurde. Ich
begreife nicht, aus weichen Gründen man die 20 Stellen,
welche nach dem Entwürfe die letzte Klasse bilden svllen, be-

nachiheiligen und nicht, gleich den übrigen 22, mit der vierten
Klasse verschmelzen will. Ich bin auch der Ansicht, das Büdget
sei im Allgemeinen nicht mehr zu belasten als bisher; mein
Antrag Härte aber nur eine Mehrausgabe von 4000 Fr. zur
Folge. Vielleicht ließe sich diese Summe auf einem andern
Punkte finden, z. B. bei der eisten Klaffe, wenn man diese

um 200 Fr. rcduziren würde. Ich sehe nicht ein, warum man
den Geistlichen in der Hauptstadt noch eine Zulage geben will.
Sind sie nicht schon in einer bevorzugten Stellung? Der
Geistliche auf dem Lande muß mehrere hundert Franken, ja oft
seine ganze Besoldung hergeben, um seinen Sohn an der
Hochschule studiren zu lassen, während die Geistlichen in der

Hauptstadt Gelegenheil haben, die hiesigen Anstalten zu benutzen.
Auch begreife ich nicht, warum man den Dekanen eine Zulage
gibt. Es sind dieß Geistliche, die bereits in einem gewissen
Älter stehen und sich in einer höhern Besoldungöklasse befinden.
Auch diese Zulage könnte man ersparen. Es ist auch von einer
Zulage für den zweiten Pfarrer an der H. Geistkirche die Rede.

Ich erwähne dieser Punkte nur, um darauf hinzuweisen, wie
man die Mehrausgabe decken könnte. Wenn Sie eine Stelle
am Münster eingehen lassen, so haben Sie die Wohnung für
den zweiten Pfarrer an der H. Geistkirche. Man veräußert
VaS Haus mit der schönen Aussicht auf die Alpen an der

Herreugasse, daraus kann man die fragliche Wvhnungsenl-
schadigung bestreuen.

Mühlethaler. Ich bin so frei, bezüglich der deutschen
Pfarrstellen im Jura einiges zu ergänzen. Die dortigen Geistlichen

haben außerordentliche Ausgaben. Gewöhnlich ist die
deutsche Predigt nach der französischen, nachher findet eine
Sitzung des KirchcnvorstandeS statt. Es geht über Mittag, so

daß der Pfarrer, wenn er sich nicht an seinem Wohnäte
befindet, genöthigt ist, im Wirlhshause zu speisen. Die Ansätze
des Entwurfes sind daher um so mehr gerechisertigt.

Bützberger. Ick erlaube mir auch ein paar Bemerkungen

und zwar sind sie doppelter Art. Die einen beziehen
sich auf die Art der Klasseneintheilung, die andern auf die Be-
soldungsansätze Wenn ich den Art. 12 richtig auffasse, so

kommt es darauf an, wie mancher Pfarrer der ersten Klasse
am Leben ist. Derjenige, welcher in der zweiten Klasse steht,
muß also warten, bis einer in der ersten Klasse abstirbt,
bevor er vorrücken kann, und so oft eine Stelle durch Absterben
eines Pfarrers erledigt wird, tritt ein Avancement ein. ES
scheint, dieses Verhältniß sei historisch, und ich gebe zu, daß
gewichtige Gründe dafür vorliegen, obschon der Herr Bericht,
erstalter sie heute nicht entwickelte. Ich halte aber dafür, der
Grundsatz, auf welchem diese Einrichtung beruht, sei nicht der
richtige; eS komme nicht darauf an, ob ein Pfarrer sterbe oder
nicht, sondern darauf, wie lange Einer dem Staate als Pfarrer

gedient habe. DaS ist das Entscheidende. Wen» ein Geist,
sicher 15—20 Jahre lang Pfarrer war, warum soll er warten,
bis der liebe Gott einen Andern aus der vorhergehenden Klasse
abberuft, oder bis eS einem beliebt auszulreten? Warum kann
Warum kann der beireffende Geistliche nicht sagen: da ich so

lange im Dienste war, so gebührt mir diese Besoldung? Daher

möchre ich das Besoldungstystem in der Weise abändern,
daß das Dienstalter der Geglichen als Grundlage genommen
würde und zwar nach folgender Einiheilung: in der untersten
Klaffe dient der Pfarrer 1 Jahr, in der zweiten Klasse 2 Jahre,
in der drillen Klasse 4 Jahre, in der vierten Klaffe 8 Jahre;
das macht zusammen 15 Jahre. Ich stelle mir nämlich vor,
wenn ein junger Geistlicher seine Studien absolvirt hat, so

möge er 23 Jahre alt sein; dann bleibe er 2 Jahre Vikar;
klagblatt des Großen Rathes tss».
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im 25sten AlterSjahre bekomme er eine Pfründe. Warum sollt«
er dann nach 15 Jahren Dienst, im vierzigsten AlterSjahre, nicht
daS Maximum der Besoldung genießen können? Ich finde,
daS wäre billig und gerecht. Ein anderes System scheint mir
nur auf der Zufälligkeit zu beruhen. In einem öffentlichen
Blatte wurde schon angedeutet, daß eS sogar ein verwerfliches
Motiv sei, wenn die in einer untern Klasse stehenden Geistlichen
warten müssen, bis Einer in einer obern Klasse stirbt, wie die
Juden auf den Messias. Ich hange nicht an den Zahlen, so
bald man mit dem Prinzipe einig ist. Eine zweite Bemerkung
bezicht sich auf die Besvldungsansätze. Ich bin damit nicht
einverstanden, sondern halte dafür, sie seien zu gering. WaS
den Art. 12 betrifft, so beantrage ich, die unter litt. ». Ziff.
1 und 2 und unicr litt. 1». bezeichneten Stellen gleich zu halten

und zwar jede mit einer Besoldung von Fr. 2500. Ich
glaube, eS sei kein großer Unterschied, ob Einer in diesem oder
jenem Thale Pfarrer sei, ob er etwas mehr Arbeit habe oder
nicht. Wenn er neben seinem Amte kein anderes Gewerbe
treiben kann, so ist es mir ganz gleichgültig; er hat keinen
andern Erwerb, und in diesem Falle finde ich eine Besoldung
von Fr. 2500 nicht übertrieben, im Gegentheile, sehr bescheiden.
Ferner schlage ich vor, die Besoldung der Klaßhelferstellcn von
Bern, Bicl, Burgdorf und Herzogenbuchsee auf 2000 Fr. zu
erhöhen. Wie will ein Mann in dieser Stellung mit Familie
bei einer jährlichen Besoldung von Fr. 1500 auskommen, wenn
man weiß, daß er alle Lebensmiitel kaufen muß, wie die Preise
gestiegen sind Ferner wären die unter litt, et aufgezählten
Klaßhelfereien mit Fr. 1500 und die zweite Predigerslelle i»
Burgdorf mit 800 Fr. zu besolden. Hier gehe ich nicht auf
1000 Fr., weil «er zweite Prediger in Burgdorf gewöhnlich
Lehrer am Gymnasium ist. Auf den Art. 13 übergehend, stelle
ich den Antrag, die Besoldung der ersten Klasse auf 3000 Fr.
festzusetzen. DaS ist noch weniger, als die Geistlichen in dieser
Klasse brs jetzt bezogen; bisher bezogen die Herren 2200 Fr.
a. W. Die Besoldung der zweiten Klasse würde dann Fr 2800
benagen, diejenige der dritten Klasse Fr 2500, diejenige der
vierten Klasse Fr. 2200 und diejenige der fünften Klaffe
Fr. 2000. Diese Ansätze sind nach meiner Auffassungsweise
nicht zu hoch, sondern sehr bescheiden; es sind Besoldungen,
die im Allgemeinen mit denjenigen der weltlichen Beamten
noch nicht Harmoniren. Und doch ist nicht zu übersehe», daß
ein Geistlicher längere Studien machen muß und baß er nach
abgelegtem Eramen'auf sein.Amt angewiesen ist, während ein
anderer Beamter, je nach den politischen Konstellationen, sein
Amt aufgeben und einen andern Erwerb suchen kann. Der
Pfarrer dagegen kann seine theologischen Studien nicht brauchen
zum Eisenbahnbau, zur Fabrikation, zur Ausübung eines andern
Berufes. Das ist ein Umstand, den man nicht übersehen darf,
wenn man den. geistlichen Stand nicht entwürdigen, sondern
bei gehörigem Ansehen erhalten will. Die Erfahrung lehrt,
daß junge Leute, die in den Staatsdienst treten, schlechter
stehen als andere, die Handelsmänner, Ingenieure u. dgl.
werden. Durchschnittlich ist es so, obschon man ein Beispiel
angeführt hat, das nicht ganz richtig ist, in Betreff der Juristen.
Es grid wohl einige Juristen, die sich ziemlich gut stehen; aber
dann gibt es viele, die schlechte Geschäfte machen und viel
schlechter stehen als die Pfarrer nach dieser Besoldung, und
gar viele, die unter aller Kritik stehen. Ein Jurist, der eine
ordentliche Stellung erringen will, muß sich anders in'S Geschirr
legen als ein Staatsbeamter, der sein Amt zu versehen Hai.
Man muß die Regel im Auge haben. Im Allgemeinen steht
derjenige, welcher seine geistige Kraft mit Talent verwendet,
besser als der, der sich in den Staatsdienst begibt und nichts
anderes daneben anfangen kann, Ich bin also dafür, daß man
allen Beamten, seien eS Lehrer oder andere Beamte, eine billige
und gerechte Besoldung aussetze. Ich weiß wohl, daß man
sagt, diese Stellen seien auch Ehrenstcllen. Das ist schön und
gui, aber mit der Ehre allein kann der Beamte nicht lebe».
Wenn der Beamte seine Obliegenheiten recht erfüllt, so hat
der Staat die Pflicht, denselben recht zu besolden, damit, wenn
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der Betreffende Kinder zu erziehen hat, er denselben eine gehörige
Erziehung zu Theil werden lassen kann. Der Staat hat dafür
zu sorgen, daß seine Beamten nicht in finanzieller Beziehung
sich kümmerlich durchzubringen, mit Noth und Elend zu kämpfen
haben.

Karrer, Statthalter des Vizepräsidenten, übernimmt den

Borsitz.

Gaffner empfiehlt gegenüber den verschiedenen Ant-ägen,
die einerseits Erhöhung, andererseits Herabsetzung der

Besoldungen zum Zwecke haben, den Vorschlag der' Regierung.

v. Büren. Ich glaube, eS komme alles darauf an, auf
welchem Standpunkte wir stehen. Den Standpunkt haben wir
gestern bestimmt. Wenn wir der Regierung die Wahl der
Geistlichen übertragen, so soll der Staat sie auch aus eine ihrer
Stellung würdige Weise behandeln. Ein anderer Standpunkt
wäre der, wenn man die Gemeinden bei der Wahl der Geistlichen

in Anspruch genommen hätte. Dann hielte ich eS für
billig, daß durch freie Bethätigung der Gemeinden etwas
beigetragen würbe, aus freiem Willen, aus Liebe zum geistlichen
Stande. DaS setzt aber voraus, daß man ihnen auch einen
bindenden Einfluß bei der Wahl einräume. DaS wurde gestern
nicht angenommen. Man hat beschlossen, die Kirche in der
zärtlichen Umarmung des Staates zu lassen. Deßhalb ist
eS nur konsequent, den Antrag des Herrn Bützbcrger
anzunehmen. Dieß im Vorbeigehen. Ich komme zu einem
andern Punkte. Der Art. 12 erhebt eine Anzahl Helfereien zu
Pfarreien. Ich könnte nicht nachweisen, daß alle diese Stellen
sich zu Pfarreien eignen; ich glaube eS aber, wenn auch die

Kirche und das Pfarrhaus noch nicht gebaut ist. Immerhin
haben wir noch eine Ausgabe zu erfüllen, welche darin besteht,
daß neue Stellen geschaffen werden müssen, weil in einzelnen
Gemeinden wegen der großen Ausdehnung, infolge Zunahme
der Bevölkerung die betreffenden Geistlichen ihren Amtspflichten
nicht mehr genügen können Den Gemeinden, welche sich in
dieser Lage befinden, soll man entgegen kommen, wenn auch
nicht auf einmal, doch nach und nach. Für diesen Augenblick
stimme ich in dieser Beziehung zum Entwürfe, indem ich glaube,
»S sei nicht vorgegriffen, daß, sowie daS Bedürfniß sich geltend
machen wird, neue Kirchqemeinden zu bilden, der Staat sich

nicht scheuen wird, die nöthigen Opfer zu bringen. Das ist
eine der schönsten Obliegenheilen, welche eine Regierung hat.

Brunner. Unter den verschiedenen Anträgen, welche
gestellt wurden, befindet sich auch der, daß die Helferei HaSle
im Grund nicht zur Pfarrei zu erheben sei Herr Regierungsrath

Scherz behauptete, die betreffenden Gemeinden wünschen
eS nicht. Inwiefern eS andere Gemeinden wünschen oder
nicht, ist mir nicht bekannt; aber bezüglich der Gemeinde
HaSle im Grund kann ich Sie versichern, daß dieselbe
eS wünscht. Schon vor zehn Iahren hat sie ein sach,
bezügliches Gesuch gestellt. Damals war der Große Rath im
Kasino versammelt und wurde das Gesuch mit geringer Mehrheit

abgewiesen, gestützt darauf, daß die Verhältnisse nicht
gehörig untersucht seien. Seither langten wiederholte Borstellungen

ein, die Sache wurde jedoch verschoben bis zu Erlassung
eines neuen Gesetzes über die Wahl und Besoldung der Geist,
lichkeit. Mit Freude vernahm die Gemeinde, daß der Große
Rath in erster Berathung den Vorschlag der Regierung gern

hmigte. Heute wirb aber die ganze Angelegenheit wieder in
Frage gestellt. Die Einwendung des Herrn Scherz bezüglich
der Erbauung von Kirchen und Pfarrhäusern ist hier nicht
stichhaltig. Die beireffende Gemeinde hat seit vielen Jahren
ihre Kirche und ihr Pfarrhaus; sie ist nahezu 1400 Seelen
stark. Ich hoffe, die oberste Landesbehörde werde endlich einmal
eintreten. Sollte die Mehrheil sich grundsätzlich zu der Ansicht
>eS Herrn Scherz hinneigen, so stelle ich den Antrag, daß

wenigstens die Helferci HaSle im Grund zur Pfarrei erhoben
werden möchte.

Friedli, Friedrich. Zur Ergänzung des letzten Votums
führe ich an, daß die Gemeinde Wasen seit vielen Jahren zum
nämlichen Zwecke pelitionirle. Dort ist die Errichtung einer
Pfarrei absolut nöthig. In der Entfernung von mehrern
Stunden findet sich keine Kirche. Ich konnte gar nicht begreifen,
warum eS nicht schon geschehen ist, bis ich an der KantonS-
synode erfuhr, auS welch kleinlichen Rücksichten oft von welt,
licher und geistlicher Seite solche Sachen hintertrieben werden.
Ich möchte Ihnen zu bedenken geben, daß man auch den

abgelegenen Gemeinden, so gut als den besser gelegenen einen

Pfarrer geben soll. Ich würde eS sehr bedauern, wenn der
Große Rath nicht entsprechen sollte. Wenn noch einmal so

viel dafür nöthig wäre, so glaube ich, der Kanton Bern sei

dafür nicht zu arm. Die Gemeinden sind dafür da,
mitzuwirken.

Seßler. Nur ein Wort zur Unterstützung deS von Herrn
Revel gestellten Antrages, die fünfte Klaffe zu streichen. Ich
hielte eS wirklich für durchaus ungerechtfertigt, wenn man bei

der Revision der Besoldungen in der jetzigen Zeit noch eine

Klaffe aufstellen würde, deren Besoldung daS Nöthige zum
Leben eines jungen Geistlichen nicht liefert. Ich will nicht
eine Vermehrung der Gesammtsumme beantragen, sondern
glaube, daß man oben etwas nehmen könnte, um eS unten
beizusetzen. Der Herr Berichterstatter, welcher allerdings ziemlich
weit gieng, begründet die letzte Klasse namentlich damit, daß auch
die Bergpfarreien darunter fallen, die gewöhnlich eine Zulage
erhalten. Man soll jedoch die Verhältnisse der jünger» Geistlichen

berücksichtigen, welche in der Regel bald eine Familie
zu gründen suchen, sich verheiralhen. Wenn der Geistliche in
einem Aller von tit> Jahren steht, so sind seine Kinder erzogen,
er hat daher eine höhere Besoldung nicht mehr so nöthig, wie
in seinem -lvsten AlterSjahre. Ich möchte daher das im
Entwürfe aufgestellte Minimum streichen und dafür eine
verhältnißmäßige Reduktion bei der ersten Klasse vornehmen, damit
der Herr Finanzdireklvr nicht zu höhn wird.

G fell er zu Wichtrach. Mir scheint der Entwurf
enthalte daS billige Verhältniß. Ich möchte nur den Vorschlag
für Erhebung der Helfereien zu Pfarreien besonders unterstützen.
Ich führe das Beispiel der Helfereibczirke Kurzenberg und Hcimi«
schwand an, die schon vor längerer Zeit den Wunsch geäußert
haben, eigene Kirchgemeinden zu bilden, und auf die Erlassung
eines neuen Gesetzes verwiesen wurden.

MatthyS. Ich möchte den Herrn Finanzdircktor,
welcher sich gegen die Erhebung der Helfereien zu Pfarreien
ausgesprochen hat, aus den Art. 27 aufmerksam machen, wonach
die fragliche Bestimmung nur dann in Wirksamkeit tritt, wenn
die bisherigen Helfereibezirke hinsichtlich deS Baues der Kirche»
und Pfarrhäuser und Anweisung des üblichen PensionSholzeS
dasjenige geleistet oder übernommen haben werden, was ihnen
nach allgemeiner Regel als künftigen Kirchgemeinben obliegt,
so daß ich keine Gefahr darin erblicke. Den Antrag veS Herrn
Bützbcrger, die Besoldung der deutschen Geistlichen im Jura
auf Fr. 25W zu erhöhen, muß ich unterstützen mit Rücksicht
darauf, daß daS Leben dort kostspieliger ist als im alten Kantone.

Die Herren Seßler und Revel stellten den Antrag, die
fünfte Klasse zu streichen und mit der vierte» zu vereinigen.
Herr Seßler weicht von Herrn Revel darin ab, daß Ersterer
dre obern Klassen verhälimßmäßig reduzire» will. Ich hatte
die gleiche Ansicht. Es sollten im Ganzen nur drei Klassen
aufgestellt werden. Allein da bis dahin dieser Antrag nicht
»estelll wurde, glaubte ich nicht, daß ich damit durchdringen
würde. Dagegen unterstütze ich nun den Antrag des Herrn
Revel, die fünfte Klasse zu streichen, und daS Minimum der

Psarrbesoldungen aus Fr. 2Wi) festzusetzen. DaS Resultat



wäre nur daS, daß der Staat eine jährliche Mehrausgabe
von Fr. 4000 hätte. Zur Unterstützung dieses Antrages führe
ich kurz folgendes an. Wenn sich ein Bürger dem geistlichen
Stande widmen will, so ist er genöthigt, von seinem Men—
12ten Jahr« an ernste Studien zu machen bis zu seinem 20sten

—23sten AlterSlahre. Wenn der Vater desselben nicht in der

Hauptstadt oder an einem Orte wohnt, wo ein Gymnasium
besteht, so erwachse" für denselben außerordentliche Ausgaben.
Nach dem gestrigen Beschlusse deS Großen Rathcö ist der Geistliche,

welcher das Staatsexamen bestanden hat, und in daS

Ministerium aufgenommen worden ist, nur dann berechtigt,
sich um eine Pfarrei Zu bewerben, wenn er fünf Jahre lang
vikarisirt hat. Dann soll ihm nach dem Entwürfe eine

Besoldung von Fr. 1800 Z» Theil werden. DaS ist nicht
zweckmäßig. ES liegt im Interesse der Kirchgemeinde und der

Stellung deS Geistliche" zu derselben, daß er sich eine Gattin
wähle. Er muß sich etabliren, Anschaffungen machen, und

vergessen Sie nicht, die Leute, die das Glück haben, von KindS-
beinen an mit zeitlichen Gütern gesegnet zu sein, wenden sich

in der Regel nicht ernsten Studien zu, sondern die Jünglinge,
welche sich wissenschaftlichen Studien widmen, gehören in der

Regel der Mittelklasse an, die ihren Erbtheil in der Jugend
aufzehren, sich verschulden müssen. Deßhalb hat der Staat
ein Interesse, den Geistlichen so zu stellen, daß er nicht gerade
beim Antritt seines AmteS mit den größten Schwierigkeiten zu

kämpfen hat, nicht jedesmal erschrecken muß, wenn er eine

Ausgabe zu machen hat. Wenn die Arbeit eines ManneS
nicht gehörig bezahlt wird, so verschwindet seine Lust daran.
Nur dadurch, daß man den geistlichen Stand ökonomisch günstig
stellt, ist die Möglichkeit gewährt, daß unsere Landeskirche, die

ich immer in Schutz nehmen werde gegenüber dem zunehmenden

Freikirchenthum, von tüchtigen Männern und namentlich von
einheimischen Kräften bevölkert werde. DaS sind die Gründe,
warum ich den Antrag des Herrn Revel unterstütze. WaS daS

Klassensystcm betrifft, so ist cS historisch, und die Geistlichen
gehen nicht gerne davon ab. Die Geistlichkeit stellt sich auf
den Boden, die BesoldungSverhältnisie seien durch Vertrag mit
dem Staate geregelt. Ich will nicht untersuchen, ob die von
Herrn Dr. Wyß seiner Zeit entwickelten Ansichten richtig seien

oder nicht; aber die Geistlichkeit stellt sich auf diesen Boden
und sieht eS daher nicht gerne, wenn man am bisherigen
Systeme rüttelt.

Houriet. Ich ergreife daS Wort, um einen ähnlichen
Antrag zu stellen, wie Herr Brunner. Ich stelle ihn zu Gunsten
der Helferei von Vauffelin. Der Hauptgrund, welchen der

Herr Finanzdirektor gegen die Erhebung mehrerer Helfereicn
zu Pfarrrcien vorbringt, ist der, daß man zugleich an den
betreffende» Orten Kirchen und Pfarrhäuser bauen müßte.
Gerade daS wäre nun in Vauffelin nicht der Fall, eS besitzt schon

eine Kirche und ein Pfarrhaus. Deßhalb beantrage ich, wenn
der Antrag deS Herrn FinanzdirekiorS angenommen werden
sollte, daS man die Helferei Vauffelin davon auSnehme, welche
dann zu einer Pfarrei erhoben und in die Klasse der beweg»
lichen Besoldungen deS Entwurfs gesetzt würde.

Bernard. Ich könnte zu allen Anträgen deS Herrn
Kirchendirektors stimmen, aber wenn ich seine Zahlen mit denen
deS Herrn Finanzdirektors vergleiche, so zweifle ich daran, daß
die Versammlung sie annehmen werde. Ich möchte den Herrn
Berichterstatter auf etwas aufmerksam machen. Ich verdanke
ihm, daß er die Besoldungen der reformirten Geistliche im Jura
auf Fr 2400 firirt hat. Wenn diese Summe durchschnittlich
genügt, so muß man doch auf gewisse Unterschiede Rücksicht

nehmen, welche Herr Bützberger in seinem Antrage nicht
gehörig berücksichtigt hat. Er hat nicht an die Kosten der
häufigen Wanderungen der deutschen Geistlichen im Jura gedacht,

namentlich nicht an Münster, wo der Geistliche nicht nur die

deutschen Gemeinden dieses Amtsbezirkes bedient, und nicht nur
in Münster und DciSberg, sondern auch in Sornetan, in B6.
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vilard und TavanneS prediget, während derjenige in St. Immer
nur in diesem Amtsbezirk und ohne sich sehr weit von seiner
Wohnung entfernen zu müssen, predigen muß AuS diesem
Grunde beantrage ich, daß die Besoldung deS deutschen Pfarrers
im Münster « und DclSberg-Thal auf Fr 2500 erhöht werde.
Die Besoldungen der übrigen deutschen Geistlichen im Jura
möchte ich so belassen, wie sie im Entwürfe stehen WaS
mich überrascht hat, ist, daß der Herr Finanzdirektor findet, man
soll am DotationSakie nicht rütteln und nach der Uebereinkunst
von 1804 bezahlen. Der Herr Finanzdirekior hat nicht an die
neuen Bedürfnisse gedacht, welche die Zeit geschaffen ha», und
wenn er so rechnen will, so muß er dieß nicht nur bei den
Geistlichen thun, sondern auch bei den Ausgaben, welche der
Staat für daS Militär macht. Er wird sehen, daß diese
Ausgaben sich heut zu Tage um Tausende von Franken vermehrt
haben. Ich halte also dafür, man soll auf die Bedürfnisse der
Pfarreien Rücksicht nehmen und auf einige tausend Franken
nicht achten. Ich unterziehe mich daher dem Entwürfe, wie
er vorliegt, weil ich denke, der Herr Kirchendirektor sei eher
als sonst Jemand im Stande, diese Frage zu beurtheilen und
eine Grundlage aufzustellen. Dagegen kann ich mich dem Herr»
Revel nicht anschließen, welcher die Besoldung der Dekane be-
schneiden will, um zu einer Summ von Fr. 2000 zu kommen.
Ich Halle eS nämlich nicht für angemessen, den Einen zu nehmen
und den Andern zu geben; vielmehr stelle ich den Aiurag, die
fünfte Klasse zu streichen und sie mit der vierten zu verschmelzen,
jedoch so, daß an den andern nichts gemindert wird.

Or. Schneider. Ich möchte mir einige Worte zur
Unterstützung deS Antrages deS Herrn Bützberger erla uben.

Ich glaube, wir fühlen allgemein die Nothwendigkeit, die
Besoldungen, namentlich mit Rücksicht auf die jüngern Geistlichen,
zu erhöhen. Dieses Gefühl machte sich schon früher im Großen
Rathe geltend und ich möchte hier anknüpfen. Bereit» im
Jahre 1834 stellte ich hier den Antrag. eS möchten die

Besoldungen der Geistlichen revidirt werden und zwar ungefähr in
dem Sinne, wie eS heute die Regierung vorschlägt. Man
wird mir sagen, ich könne mich nun zufrieden geben. Damals
wurde mein Antrag einmüihig erheblich erklärt. Daß derselbe
so lange im Portefeuille der Regierungen, die auf einander
folgten, liegen blieb, ist nicht meine Schuld, aber elwaS geschah
seither: daß alle Lebensbedürfnisse seither bedeutend im Preise
gestiegen sind. Wenn man zu einer Zeit, wo alles viel wohlfeiler

war als jetzt, im Großen Rathe die Nothwendigkeit fühlte,
die Geistlichkeit besser zu besolden, so muß es um so mehr jetzt
der Fall sein. Ich will nicht in Details eintreten, eS wurde
von anderer Seite mit beredter Zunge besser gethan, als ich eS

könnte, aber darauf wollte ich hinweisen, daß, wenn im Jahre
1834 die Besoldungen nicht genügend waren, sie heute noch

weniger genügen können. Daher stimme ich in erster Linie
zum Antrage deS Herrn Bützberger, und wenn dieser nicht

angenommen werden sollte, dafür, daß wenigstens die letzte

Klasse gestrichen werde.

Herr Berichterstatter. Die Anträge, welche gestellt
Wurden, theilen sich in zwei Hauptpartien, und zwar die eine,

vertreten durch Herrn Bützberger, will erstens bezüglich der

BesoldungSart ern ganz anderes System und zweitens eine

Erhöhung der Besoldungen. Die andern Anträge halten am
Systeme deS Entwurfes fest, jedoch mit Modifikationen, deren
eine dahin geh», die unterste Klasse aufzuheben. In Bezug auf
letztem Punkt zeigt sich wieder eine Differenz. Entweder
wünscht der Antragsteller, die Mehrkosten auf andere Weise
wieder zu finden und zwar (wie Herr Revel) auf den Zulagen
für die Geistlichen der Hauptstadt, für die Dekane; oder dann
würde (wie Herr Seßlcr vorschlägt) von den obersten Stellen
so viel gestrichen, bis die Differenz ausgeglichen wäre. Dahin
gehören denn auch die Anträge deS Herrn Regicrungsrath
Scherz, der eine Reduktion der Gesammtsumme will und zwar
durch Herabsetzung der obern Klassen, wodurch dann die untern
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Glossen bedeutend angefüllt würden. Ich erlaube mir nun, die
beiden Hauptrichtungcn kurz zu berühren und, so weit cS die

Zeit erlaubt, in's Einzelne einzugehen. Vor Allem komme ich

zum Antrage deS Herrn Bützberger. Ich anerkenne, daß dieser

Redner sowohl bei der Berathung anderer Gesetze als jetzt sich

immer gleich blieb. Er war von jeher sehr bereit, Geld
herbeizuschaffen. Er will leben und leben lassen und so habe ich
alle Hochachtung vor seiner Anschauung. Er greift jedoch daS

Progressivsystem an und findet es irrationel. ES läßt sich sehr
viel dagegen sagen. Man gibt dem Regierungsrathe auch keine

Zulage, wenn er 4—8 Jahre gedient hat; man schickt ihn
dann fort, daS ist seine Zulage. Zu Gunsten deS Progressiv»
systems sagt man, es sei gut, daß die jungen Geistlichen sparen,
dann haben sie später mehr, als wüßten die Geistlichen am
wenigsten zu Hausen und müßte man von Gesetzes wegen dafür
sorgen. Mir schiene dieß nicht einmal gut. Ich gebe zu, wenn
man ncch mehr hätte, so konnte man es brauchen. Es scheint
mir lein Uebclstand darin zu liegen, wenn schon der Geistliche
zu wenig Geld hätte, seine Kinder Pfarrer werden zu lassen;
un Gegentheil, ich finde, eS sei sehr gut, wenn der Sohn eines
Pfarrers wieder zurücktritt in die Handwerkerschaft und auS
dieser neue Kräfte in den Geistlichen Stand treten, um denselben
zu verjüngen, sonst könnte es den Anschein gewinnen, als
müßten die Geschlechter der Pfarrer sich von Jahrzehnt zu
Jahrhundert forterzeugen, während doch die Erfahrung lehrt,
daß ein Wechsel der Ergänzung, wie in der Landwirhschaft ein
Wechsel des Samens, besser ist. Das Rationellste wäre nach
meiner Ansicht: eine Besoldung Dabei würde ich aber
unendlich Streit bekommen mit der Finanzdirektion, und die Herren
sehen, wie schwer es ist, gegen diesen Stachel zu kämpfen.
Wenn man noch so bescheidene Vorschläge macht, so werden
sie doch von der Finanzdireklion angegriffen. Es ließe sich der
Weg einschlagen, daß man die Umänderung des Systems auf
eine Reihe von Jahren, ans 30-40 Jahre vertheilen würde,
je nach dem Absterben der einzelnen Geistlichen, aber es wäre
dieß eine sehr langweilige und beschwerliche Operation. Da
die vorliegende Einrichtung von der Kirchensynode gewünscht
und vom Großen Rathe in erster Berathung angenommen
wurde, so fand ich die Aufstellung eines andern Systems nicht
rathsam. Die von Herrn Bützberger vorgeschlagenen Altersklassen

würben den Staat ei» bedeutendes Geld kosten. Der
Herr Antragsteller würde eigentlich zu einem Heiligen gemacht
im Reiche der Geistlichen. Herr Bützberger will, daß der
Geistliche im Alter von 40 Jahren eine Besoldung von 3000 Fr.
beziehe, während er nach dem Entwürfe mit 6l Jahren
Fr. 2800 erhielte. DaS ist sehr gut gemeint, aber so sehr ich
den Geistlichen diese Besoldung gönnen möchte, so geht es nicht.
Am Ende würde man bei der Büdgeiberalhung doch fragen:
woher daS Geld nehmen? Ich muß mich nachgedrungen auf
de» Standpunkt deS Herrn Finanzdirektors stellen. Wollen
Sie die Steuern erhöhen? Am Ende käme man dazu, bei
aller Gerechtigkeit und Generosität ein kaltcS Bad nehmen zu
müssen. Ich bin also in der Lage, die Anträge deS Herrn
Bützberger als zu schön und zu gut verwerfen zu müssen. Ich
gehe nun zu andern Anträgen über und zwar zunächst zu demjenigen

des Herrn Finanzdirektors als Gegensatz. Ich weiß,
dap es eine schwere und oft bittere Aufgabe ist, Finanzdirektor
zu sein, und ich bedaure denjenigen geradezu, welcher diese
Stelle bekleiden muß, weil er in die Nothwendigkeit versetzt ist,
in Angelegenheiten selbst sparen zu müssen, wo er persönlich
finder, daß etwas geschehen sollte Ich kann es daher meinem
Herrn Kollegen Scherz nicht übel nehmen, wenn er diese

traurige Nothwendigkeit erfüllen muß Hier chat er seine Aufgabe

aber mehr als gut erfüllt. Denn er will nicht nur das
Gesetz benutzen, um eine Ausgleichung der Besoldungen der
Geistlichkeit vorzunehmen, sondern sie geradezu herabzusetzen.
DaS lag nun nie im Willen deS Großen RatheS, und wenn
der Herr Finanzdirckior die Zettel, welche er erhielt, liest, so
wird er finden, daß die Weisung nie dahin ging, zu untersuchen,
ob diese Besoldungen herabzusetzen seien, sondern wie eine

Ausgleichung vorgenommen werden könne. Nun soll man nicht
plötzlich den Anlaß benutzen, um Abzüge zu machen. Da
würde der Staat den Schein des Schmutzigen auf sich laden,
die Rolle deS SlraßcnräubcrS übernehmen, der hinter Einem
her geht und ihn des wohl erworbenen GepäckeS beraubt unter
dem Vorwande, er wolle eS gleichmäßiger laden. Ich verlange
nur 418,000 Fr. als das, waS die bisherigen l84 Progressivstellen

kosteten; dazu die 12 neuen Stellen mit dem Betrage,
den sie bisher kosteten; ich will sie nicht einmal so stellen, wie
sie gestellt sein sollten. Dann haben wir eine Gesammtsumme
von 437,000 Fr., die auf sämmtliche Klassen zu vertheilen
und auS der noch die Zulagen an die Bergpfarreien zu
bestreiken sind; erst dann sollen noch ein paar hundert Franken
darauf erspart werden. Die Vornahme einer Verminderung
wäre daher nicht gerechtfertigt Herr Scherz schlägt die Baar»
zuiagen an die Geistlichen der Hauptstadt auf Fr. 4000 an.
DaS ist nicht mehr richtig. Denn nach dem neuen Art. 13
erhalten nicht mehr die drei der Wahl nach ältesten Geistlichen
an der Münsterkirche und je der älteste an den drei übrigen
Kirchen der Hauptstadt Baarzulagen, sondern nur der der Wahl
nach älteste Geistliche jeder der vier Kirchen der Hauptstadt,
so lange ihm nicht vermöge deS Altersranges die Besoldung
der ersten Klasse zukommt. Ferner würde die Finanzdireklion
Profit machen an der Wohnungsentschädigung für den Pfarrer
an der H. Geistkirche. Wenn man aber eine Pfarrwohnung
an der Münsterkirche eingehen läßt, so finde ich es billig, daß
dann der Staat dem neuen Pfarrer an der H. Geistkirchc eine
Entschädigung gebe. Was endlich den ZuchihauSprediger
anbelangt, so erscheint derselbe nicht unter den 196 Progressivstellen.

Der Herr Finanzdirektor berief sich auf eine Klassifikation,

die er unter den Papieren seines Vorgängers gefunden
habe und die noch liefer ginge. Ich habe allen Respekt vor
Herrn Fueter sel., aber im Punkte der Besoldungen war er
etwas karg. Sein Vorschlag bezog sich auf den Zeitpunkt, wo
man den Geistlichen das sogenannte freiwillige Geschenk von
30,000 Fr. abnahm und Herr Fueter war der Ansicht, dieses
Geschenk ohne weiteres als bleibend anzuerkennen. Ich kann diese
Anschauungsweise aber bei allen guten Absichten des Hrn. Fueter
nicht gelten lassen Wenn Herr Scherz dann von einer
Reduktion der Kirchgcmeinden spricht, so kommt er auf einen ganz
schiefen Weg. Wir werden im Gegentheil eher in den Fall
kommen, dieselben vermehren zu müssen und zwar auS verschiedenen

Gründen. Einmal ist Ihnen wohl bekannt, daß die Sek-
tirerei, Separationsgelüste, religiöser Zwist am meisten in jenen
Gemeinden vorkommen, wo der Geistliche wegen deren großer
Ausdehnung seine Kirchgenossen nicht hin und wieder sehen
und mit ihnen verkehren kann. Da kommen dann diese
Eindringlinge, die den Leuten etwas vorschwatzen und Jrwingia-
ner, Antonianer, Mormonen und alles Mögliche fabriziren.
Wenn wir diesem vorbeugen wollen, so müssen wir vor Allem
dafür sorgen, daß von der Landeskirche auS solchen Eindringlingen

gehörig entgegengewirkt werden könne. Wir dürfen also
nicht daran denken, Kirchgemeiudcn zu verschmelzen Man
würde auch dem Dränge und der Richtung der Zeit entgegentreten

Ich will Ihnen ein Beispiel anführen, in welcher Zeit
wir leben. Letzte Woche kam eine Abordnung von l.a derrière
mit dem Gesuche um Eihebnn.z ihrer Gemeinde zu einer eigenen

Pfarrei. Es ist eine Ortschaft von 700 Seelen. Ich
sagte den Herren, sie bedenken wohl nicht, welche
bedeutenden Kosten sie zu übernehmen hätten. Was antworteten sie
.mir? Das sei eine Frage, die für sie wenig Gewicht habe;
eine Subscription, die zu diesem Zwecke in der Gemeinde
eröffnet worden, habe in wenigen Tagen 30,000 Fr. abgeworfen.
Auf daS hin wußte ich ihnen wenig mehr zu antworten.
Der Staat wird große Mühe haben, solchen Erscheinungen
gegenüber den Gemeinden zu sagen: Trotz EurcS guten Willens

thun wir nichts. Es ist ein Beweis der Zcilrichtung,
welche sich dem Kirchlichen zuwendet. Vor zehn, zwanzig
Jahren war das anders. ES ist möglich, daß es später wieder
anders kommt; aber wir werden kaum der Richtung der Zeit



ausweicht» können. Herr Scherz erblickt ein Hülfsmittel darin,
daß man die Helfereien in daS Progressivsystem aufnehme.
Dann sehe ich aber nicht ein, warum wir unS noch streiten.
Ich mache darauf aufmerksam,, daß der Schlußsatz deS Art.
27 eS dem RegicrungVralhe überläßt, den Zeilpunkt deS

Eintrittes der Helfcreien als Kirchgemeinden zu bestimmen. Man
wird freilich sagen, bei jeder neuen Kirche welche gebaut werde,
habe der Staat daS Chor zu bauen. Das ist ganz richtig,
aber so bald die Gemeinde eine Kirche baut, so vermag der
Staat jedenfalls bester das Chor zu bauen, als die Gemeinde
die Kirche. Soviel auf daS Volum des Herrn Finanzdirektors;
nur noch ein Wort über die Anträge der Herren Revel und
Scßler, welche die Streichung der fünften Klasse vorschlagen.
ES ist eine Finanzfrage, und ich selbst möchte ein gewisses
Mittelmaß beobachten, nur so viel vorschlagen, daß der Große
Rath es mit gutem Gewissen annehmen könnte. Herr Revel
sagt, eS sei nicht billig, daß die Geistlichen der Hauptstadt
bevorzugt seien. DaS Gesetz hat nicht diese Absicht und Herr
Revel wird anerkennen, daß eS nothwendig ist, für die Hauptstadt

deS KantonS, für die Bundesstadt Geistliche zu finden,
die an solche Stellen passen Sie werden mit mir einverstanden
sein, daß eS ganz etwas Anderes ist, vor einem Publikum zu
predigen dessen Bildungsstufen sehr verschieden sind, in der '

Stadt oder auf dem Lande. Ich bin überzeugt, daß einzelne
Geistllche vom Lande besser in die Siadt und der eine oder
andere in der Stadt vielleicht besser auf das Land passen würde.
Man muß doch die Verhältnisse anderkennen, wie fie sind. Sie
selbst sind der Ansicht, daß die Bundesstavt diese und jene
Rücksichten mit sich bringt. Sie werden also auch nicht
zugeben, daß die reformirten National- und Slänverälhe, wenn
sie hie und da zur Predigt gehen, sich beklagen, als hätten wir
schlechte Prediger, sonvern Sie werden erwarten, daß auch ein
geistig gebildeter Mann sich an der Predigt erbauen könne.

Ich kann Sie versichern, daß kein Pfarrer besondere Lust hätte,
in die Stadt zu kommen, hundertmal lieber werden sie auf
dem Lande bleiben. Ich weuigstenS wäre um keinen Preis in
die Stadt gekommen, wenn nicht eigenthümliche Verhältnisse,
wie die Erziehung der Kinder dabei m's Gewicht fielen. WaS
die Dekane betrifft, so könnte man es auch ohne Zulage machen,
aber die Präsidenten der Bezirkssynoden haben allerlei Schreibereien

zu besorgen und da glaube ich, wenn man auch nicht
daS bisherige Verhältniß bestehe» lassen wolle, so müsse doch
etwas geschehen. Herr Seßler will die oberste Klasse um daS
reduziren, um die unterste wegfallen zu lassen. Es wäre
vielleicht das Praktischste, man würde oben zwei Stellen wegnehmen,
dadurch wären Fr. 5600 gewonnen, dann könnte man die 20
Stellen der untersten Klasse mit der vierten vereinigen. Allein
ick halte am Vorschlage der Regierung fest und glaube, die
Geistlichen werden damit zufrieden sein. Herr v. Büren
unterstützte den Antrag deS Herrn Bützberger und zwar von dem

Standpunkte aus, der gester» hier verfochten wurde. Als ich
daS hörte, schätzte ich mich doppelt glücklich, daß gestern so

entschieden wurde, wie es geschah Was hörten wir? Man
stellte Privatbeiträge ln Aussicht. Also Wahl durch die
Gemeinden und Inaussichtstellung von Geld. Da wäre die Sache
sehr schief gestellt gewesen. Wenn in einer Gemeinde von einer
Anzahl begüteter Einwohner einem Bewerber eine besondere

Zulage in Aussicht gestellt würde, um dadurch dessen Wahl zu
sichern, so hätte es die Fälschung des ganzen Verhältnisses zur
Folge gehabt, Desorganisation, Eifersüchtelei, Zwistigkeiten aller
Art wären entstanden, so daß ich mich glücklich schätze, daß
diesem der Faden abgeschnitten ist. Die paar Zupfen und
Hammen, welche hie und da auf dem Lande in das Pfarrhaus
wandern, sind unverfänglicher, als die in Aussicht gestellten
Geldbeiträge Ich empfehle Ihnen daher die beiden Artikel
unverändert zur Genehmigung.

Bützberger wünscht, daß über seinen Antrag zuerst prin.
zipitll, erst nachher über die Zahlen entschieden werde und fügt
die Bemerkung bei, daß er auf den ihm vom Herrn Berichter-

Tagblatt deS Großen Rathes tss».

statter in Aussicht gestellten Heiligenschein keinen Werth lege, *
sowenig als auf die gegen ihn crgangenen Verdammungsurtheile,
daS Gerechtigkeitsgefühl einzig bilde die Grundlage seiner
Anträge.

Abstimmung:
Für den Art. 12 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für die Ansätze des RegierungSratheS 94 Stimmen.
Für prinzipielle Erhöhung derselben «ach Antrag

deS Herrn Bützberger 15 „
Für die Ansätze »ach Antrag deS Entwurfs unter

litt, a und 1, Gr. Mehrheit.
Für Erhöhung derselben auf 2500 Fr. Minderheit.
Für daS drittletzte Lemma nach Antrag des

RegierungSratheS Gr. Mehrheit.
Für den Art. 13 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Bützberger (prin¬

zipielle Erhöhung) Minderheit.
Für die Ansätze deS RegierungSratheS Mehrheit.
Für den Antrag des Herrn Regierungsrath

Scherz (prinzipielle Herabsetzung) Minderheit.
Für das Klassensystem nach Njntrag des Re¬

gierungSratheS Mehrheit.
Dasselbe nach Antrag deS Herrn Bützberger

festzusetzen Minderheit.
Für Beibehaltung der fünften Klasse 58 Stimmen.
Für die Anträge der Herren Revel und Seßler 29 «

Art. 14

Außerdem beziehen folgende Stellen noch Baarzulagen:
a. Der der Wahl nach älteste Geistliche an jeder der vier

Kirchen der Hauptstadt, so lange ihm nicht vermöge des
Altersranges die Besoldung der I. Klasse zukömmt, —
die Differenz zwischen derselben und ihrer wirklichen
Besoldung;

1» die übrigen Geistlichen der Hauptstadt, bis sie in die 11.

Klasse kommen, — die Differenz zwischen ihrer Besoldung

und derjenigen ihrer Klasse;
o. die beschwerlichsten Berg-Pfarreien, so lange deren jewei¬

lige Geistliche nicht die Besoldung der I V. Klasse haben,
nämlich:

1) A bländ schcn, Gad men und Guttannen je Fr. 200.
2) Gsteig bei Saanen und Lauenen je Fr 150.
3) Habkern, St. Beatenberg und Adelboden je Fr. 100.

<1. die Dekan« der Klassen Bern und Thun, so lange diese

Klassen «»getheilt bleiben, Fr. 400.
e jeder der übrigen Dekane Fr. 300.

Kurz, Oberst, übernimmt den Vorsitz wieder.

Herr Berichterstatter. Auch dieser Artikel wird
Ihnen in abgeänderter Form vorgelegt. Zunächst ist die Rede

von den Geistlichen der Hauptstadt. Nach dem frühern
EntWurfe hätten die drei der Wahl nach ältesten Geistlichen an
der Münsterkirche und je der älteste an den drei übrigen Kirchen
der Stadt, so lange ihnen nicht vermöge deS AltcrSrangeS die
Besoldung der ersten Klasse zukäme, Baarzulagen erhalten.
Nach näherer Untersuchung der Verhältnisse fand die Regierung,
eS sei kein Grund, die Geistlichen an der Münsterkirche vor
denjenigen der andern Kirchen der Hauptstadt zu Privilegiren.
Allerdings haben wir GRind, die Geistlichen der Hauptstadt
besser zu stellen, um eine gehörige Auswahl zu haben, aber
ncbstdem hat man keinen Grund, die eine Kirche vor der andern
zu bevorzugen. Die drei der Wahl nach ältesten Geistlichen
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an allen drei Kirchen würden also etwas besser gestellt, die

übrigen gleich gehalten. Eine besondere Einschaltung bezicht
sich auf die beschwerlichen Bergpfarreien. Die Gemeindräthe

von St. Beatenberg, Gsteig bei Saanen und Lauenen verlangen
auch ferner eine Zulage, indem sie behaupten, der Grund,
warum seiner Zeit eine solche eingeführt worden, sei noch

vorhanden, es sei eben schwierig, diese Lergpfarrcien zu besetzen.

Lieber bleiben manche Geistliche einige Jahre ohne Stelle, als
daß sie dorthin gingen, es sei denn, daß man ihnen eine

Zulage gebe Dafür läßt sich etwaS sagen Wenn der Pfarrer
in Abländschen gleich besoldet wäre, wie derjenige in Muri, so

würden die meistert Geistlichen die letztere Stelle vorziehen. Eine

Zulage ist hier ebenso billig, wie bei den S>adtgeistlichen. Anerkennt

man bei den letzter» gewisse Bedürfnisse der Ortschaft in
geistiger Richtung, so gibt eS bei den Bergpfarreien Schwierigkeiten

anderer Art. Wenn der Pfarrer von St. Bcalenberg
den Arzt vier Stunden weit holen, alle LebcnsNrittel und was
er bedarf aus dem Thale kommen lassen muß, so unterliegt eS

keinem Zweifel, daß diese Stelle Berücksichtigung verdient.

Aehnlich verhält eS sich bei den andern hier aufgezählten
Stellen, deren Beschwerlichkeit der Regierungsrath bei seinem

Vorschlage in'S Auge faßte. Die i2(A) Fr., welche diese

Zulagen den Staat kosten, sind keine Mehrausgabe, sondern in
der Gesammtsumme indegriffen. Eine kleine Ergänzung wird
bezüglich der Dekane der Klassen Bern und Thun beigefügt,
indem man die Bedingung stellt, daß diese Klassen nicht getheilt
werden. Würden sie getheilt, so erhielten diese Dekane nicht mehr
als die übrigen.

Mösching Der vorliegende Entwurf enthält viel an-
erkennenSweriheS und wird sicher dazu beitragen, den Stand
der Geistlichen zu heben. Deßhalb stimmte ich namentlich
in Betreff der Besoldungen zu den Antragen der Regierung.
Hier hingegen erlaube ich mir einen Antrag zu stellen. Man
suchte den Verhältnissen der Berggegenven billige Rechnung
zu tragen. ES ist dieß nur gerechtfertigt. Der Geistliche, der
dahin berufen wird, hat schon beim Zügeln mehr Kosten als
ein anderer. Er ist außerdem der Annehmlichkeit beraubt,
entsprechende Gesellschaft zu haben, abgesehen von andern
Schwierigkeiten, welche der Herr Berichterstatter berührte. Ferner ist

zu berücksichtigen, daß der junge Geistliche in der Regel nicht
mit GlückSgütern gesegnet ist. Man sollte auch dahin wirken,
daß jüngere Geistliche, welche in Bergpfarreien berufen werden,
sich entschließen könnten, längere Zeit dort zu bleiben, wenn sie

die Liebe und Achtung der Gemeinde besitze». Da daS Gesetz
den Zweck hat, den geistlichen Stand zu heben, so glaube ich, Man
sollte nicht auf eine Herabsetzung der Zulagen eintreten, sondern
die frühere Zulage bestehen lassen Ich stelle daher den Antrag,
bei litt c statt „lV. Klasse" zu setzen: „lll, Klasse" und die

ursprünglichen Zulagen vorzubehalten,

Bühler. Ich erlaube mir auch, hier einen Vorschlag zu
machen, welcher dahin geht, daß bei litt, c, Ziffer 2 die
Ortschaft Lenk aufgenommen werde. Sie werden zugebe», daß
diese Gemeinde zu den beschwerlichen Lergpfarrcien gehört,
welche der Herr Gesetzcsredaktor und die Regierung berücksichtigen

wollten. Daß Lenk nicht bereits in diesen Artikel
aufgenommen ist, erklärt sich folgendermaßen. Die Regierung von
1808 hat beschlossen, den Gemeinden Abländschen. Gadmen,
Guitannen, Gsteig bei Saanen, Lauenen, Habkern, St Beaten-
berg und Adelboden BcsoldungSzulagen zu erkennen. Damals
wurde Lenk nicht aufgenommen, aber wenn der Redaktor dcS

Gesetzes die Sache näher untersucht, so wird er finden, daß
auch Lenk aufgenommen zr> werden verdient. Die dortige
Pfarrei befand sich damals in andern Verhältnissen als jetzt.
Der betreffende Geistliche hatte die Benutzung einet schönen
Matte, einer Weide, eines BergeS um einen wahren Spottpreis;
er vermiethete diese Grundstücke und gewann bedeutend darauf.
Jetzt ist es anders. Die sechsuukwierziqcr Verwaltung ha!
diese Güter größtentheils verkauft. Die Verwaltung hatte ganz

recht, denn sie löSIe ein ansehnliches Kapital daraus. Infolge
dieser Aenderung wurden aber die Verhältnisse der Pfarrei
ungefähr gleich, wie bei Gsteig und Lauenen. Der Geistliche
ist Ven gleichen Schwierigkeiten ausgesetzt, daher soll ihm auch
eine Beso.duttgSzulage zu Theil werden. Ich möchte Ihnen
dieß empfehlen. Die Gemeinde Lenk liegt ja tief in den Bergen,
am Fuße von furchtbaren Felsen und Wasserfällen, wo nur
Gemsen ein Asyl finden. Die Bevölkerung der Gemeinde ist

stark, sie umfaßt 24lXZ—25iX) Seelen, hat acht Schulen; ihre
Häuser sind zerstreut, so daß eS für den Pfarrer beschwerlich
ist, Besuche zu machen, und die Gemeinde überhaupt alle
Rücksichten verdient, die man bei den andern Bergpfarreien in'S
Auge gefaßt hat. Ich gewärtige also, ob der Herr Berichterstatter

die Aufnahme der erwähnten Modifikation freiwillig
zugibt, sonst müßte ich den Antrag als gestellt betrachten.

Röst i. Ich unterstütze den Aulrag des Herrn Mösching und
beantrage überoieß die Abänderung, daß Abelboden in die gleiche
Linie, wie Gsteig bei Saanen und Lauenen, heraufgesetzt werden
möchte Allerdings sind die Pfarreien Gsteig bei Saanen und
Lauenen etwas weiter entfernt als Adelboden, dagegen spricht
ein anderer Umstand für meinen Antrag. Gsteig bei Saanen
und Lauenen haben bis in'S Dorf artige Siraßen, waS bei
Adelboden nicht der Fall ist. Letztere Ortschaft hat eine so
schlechte Straße, wie im ganzen Kanton wahrscheinlich keine

andere Gemeinde, so daß ich glaube, schon mit Rücksicht auf
diesen Umstand sollte Adelboden den andern zwei Gemeinden
gleich gestellt werden. Ein anderer Grund liegt darin « daß
Adelboden ungefähr so viel Einwohner zählt als Gsteig und
Lauenen zusammen, Adelboden hat fünf Seitenthäler und eS

ist einleuchtend, daß dieser Umstand für den Pfarrer in Bezug
auf Krankenbesuch, Schulbesuch rc. beschwerend einwirkt. Der
Unterschied der Zulage ist zwar klein, aber für den Pfarrer
bringt es in einer Anzahl Jahre eine ansehnliche Summe.

Gaffncr unterstützt die Anträge der beiden letzten Revner
aus den von ihnen angeführten Gründen.

Herr Berichterstatter. Ich bin überzeugt, daß, wenn
noch ein Mitglied des Großen Rathes von Habkern und Gsteig
bei Saanen da wäre, wir die beschwerliche Lage dieser
Gemeinden noch einmal hören müßten. Ich muß gestchen, daß
ich nie in Lenk, nie in Adelboden war und insofern die dortigen
Verhältnisse nicht zu beurtheilen weiß. Ich hielt mich an die
bisherige Klassifikation. Ob nun Lenk dazu gehört, weiß ich

nicht; ebensowenig, ob eS nothwendig sei, Adelboden zu befördern

Ich möchte der Untersuchung dieser Verhältnisse nicht
vorgreifen und gebe die Anträge der Herren Bühler und Rösti
als erheblich zu mit Vorbehalt der Schlußrcdaktion, Der
Antrag des Herrn Mösching ist anderer Art. Bisher hatten
die Pfarrer der hier genannten Gemeinden die Zulage, bis sie

in der Klasse von 12l)l) Fr. a W waren. Nach dem Antrage
des Herrn Mösching würden sie die Zulage künftig beziehen,
bis sie in der Klasse von 22i)U Fr, n. W, wären; nach dem
Entwürfe beziehen sie dieselbe, bis sie eine Besoldung von
2i)i)iZ Fr. haben Wir haben schon jetzt Pfarrer im Oberlande,
die gar nicht mehr herunter kommen wollen. So lange diese

Bergpfarreien eine Zulage nöthig haben, so.ll sie ihnen zu Theil
werden, aber weiter möchte ich darin nicht gehen.

A b st i m m u n g.

Für den Art. ick mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den Antrag des H^rrn M öscki n g (die IV.

Klasse durch die lll. zu ersetzen) Minderheit.
Für den Antrag des Herrn Mösching (Bei

behaltung der bisherigen Zulagen) »
Für die zugegebenen Anrrä,e der Herren Bühler

und Rösti Handmehr,



Alt. 15.

Dabei bleibt eS Regel, daß der Geistliche außer der
Besoldung uncntgeldlich zu genießen hat:

a. die Pfarrwohnung nebst Dependenzen;
li. den Pfarrgarten nebst wenigstens einer halben Iucharte

Pflanzland;
c. das der Pfarre zukommende Holz.

Der neu kreirte zweite Pfarrer an der H. Geiftkirche er«

hält, wenn ihm keine Amiswohnung angewiesen wird, Woh»
nungSentsckädigung. Dagegen haben hierauf keinen Anspruch
der nunmehrige dritte Pfarrer an der H Geistkirche, der zweite
an der Nydeckkirche und der zweite an der französischen Kirche.

Bei denjenigen Pfarrstellen, welche bisher ohne Garten
oder Pflanzland waren, bleibt eS bei der gegenwärtigen Ein«
richtung.

Ebenso bleiben die Klaßhelferstellen, mit welchen bisher
Nutzungen in Wohnungen und Holz verbunden gewesen sind,
auch fernerhin im Genusse derselben.

Herr Berichterstatter. Ich glaubte, eS mrisse gesagt
sein, wie es in Bezug auf die Wohnungscntschädigung für die
hier erwähnten Geistlichen gehalten sein soll. Wenn der Staat
ein Pfarrhaus an der Herrengasse an sich zieht, und weiter
vermiethet, so glaube ich, er sei oar wohl im Stande, dafür
dem zweiten Pfarrer an der H. Geistkirche eine WohnungS-
rntschâdigung zu geben Das Büdget wird also dadurch nicht
belastet.

Scherz, RcgierungSrath. Ich erlaube mir hier, einige
Anträge zu stellen. ES wurde von Seite dcS Herrn Kirchen-
direktorS einem Mitgliede der Versammlung, welches die Geistlichen

mit günstigern Vorschlägen bedachte, die Heiligsprechung
in Aussicht gestellt, während man den Finanzdirektor vielleicht
dahin wünscht, wo Heulen und Zähneklappern ist Dessen

ungeachtet erlaube ich mir einige Worte über den Schlußrappvrt
deS Herrn Berichterstatters. Er hat in einigen Punkten wahrhaft

offene Thüren eingesprengt, indem er Punkte bekämpfte,
in Betreff deren ich derselben Ansicht war, wie er. So
behauptete er, ich beabsichtige die Herabsetzung der Besoldungen,
um dem Staate einen Profit zuzuwenden. Ich habe im
Eingange meines VotumS ausdrücklich gesagt, daß eS durchaus
nicht die Absicht der Finanzdireklion sei, daS dotationsmäßige
Verhältniß zu verändern, daß sie bereit wäre, selbst einige
tausend Franken in den Kauf zu geben; der Uebergriff aber
sei so groß, daß ich denselben nicht mit Stillschweigen
übergehen könne. Ferner sagte ich, eS sei nicht rathsam, mit einem

Projekte über Verschmelzung der Amtsbezirke und Kirchg mein-
den zu kommen, weil zu viele Interessen in Frage ständen
Der Herr Kirchendirektor sagte, Herr Fueter habe einen
Vorschlag entworfen, wodurch eine Ersparniß von 3t>.vl)l1 Fr. für
den Staat erwachsen wäre. DaS ist nicht richtig, sondern

Herr Fueter wollte eine Ersparniß von ungefähr ckä.Wl) Fr.
erzielen. Nun komme ich auf den Art. 15 und beantrage
zunächst daß da, wo die Verhältnisse eS gestatten, dem Regie«

rungsraihe das Recht zustehe, dem Geistlichen statt der
Pfarrwohnung eine Geldentschädigung auszusetzen. Es kann sich

das Bedürfniß herausstellen, daß Psarrwohnungen veräußert
werden; deßhalb möchte ich zu Handen der Regierung diesen

Vorbehalt machen. Ich habe die Ueberzeugung, daß sie keinen
Gebrauch davon machen wird, wo eö nicht nothwendig ist.

Der Pfarrer soll dabei nichts verlieren, sondern eine Standesgemäße

Wohnung miethen können. Mein zweiter Antrag
betrifft die halbe Iucharte Pflanzland, daß der RegierungSraih
die Befugniß habe, da, wo die Ueberlassuug von Pflanzland
nzst Schwierigkeiten verbunden wäre, statt desselben eine
angemessene Entschädigung zu verabfolgen. ES ist bekannt,, wie
«rßlich eS für den Staat ist, in Fällen, wo die Abrundung
cincö Grundstückes nöthig wäre und dieselbe nicht vorgenommen
werden kann, daß er dann in die Lage kömmt, Oekonomiege-
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bäude zurückbehalten zu müssen, statt sie voriheilhaft zu
veräußern. DaS sind die zwei Anträge, die ich zu stellen habe.

R cvel. Mir scheint es angemessen, für die WohnnngS-
entschädigung des zweiten Pfarrers an der H. Kirche ein
Marimum festzusetzen, sonst könnte es einem Geistlichen
einfallen, eine Wohnung von Fr. 2000 in der neuprojektirten
BundeSrathhausgasse zu beziehen, während eS vielleicht einem
Andern besser an der Aarbergergasse gefiele. Ich beantrage
daher die Festsetzung eineS MarimumS, z. B. von Fr. 8lX1.

». Büren. Ich komme auch von einem Kirchthurm her
und möchte die Aufmerksamkeit der Versammlung dahin lenken.
Es heißt, der zweite Pfarrer an der H. Kirche erhalte Woh«
nunzsenlschädigung; dann kommt ver verurtheilende Satz:
dagegen habe darauf keinen Anspruch der nunmehrige dritte
Pfarrer an der H. Kirche, der zweite Pfarrer an der Nydeckkirche

und der zweite an der französischen Kirche, sie follen
keine Wohnungsentschädigung erhalten.. Ihre Stellung und
Obliegenheiten sind ganz die gleichen, wie bei den andern Geistlichen,
die betreffenden Gemeinden sind zahlreich und groß Es handelt
sich nicht nur um eine Predigt am Mvrgen und Nachmittag,
sondern um die Scelsorge überhaupt. Man soll daher diese
Geistlichen so stellen, daß sie ihrer Aufgabe genügen können.
Die betreffenden Geistlichen müssen eine große Zahl Kirch
genossen in den Wohnungen aussuchen, wofür, wen» diese auch
nicht weit entfernt sind, doch ein großer Zeitaufwand und
Hingebung erforderlich ist Man sprach vorhin vom Ueberband-
nehmen des Sektirwesens und von der Nothwendigkeit, dem.
selben entgegenzuwirken. Vor nicht langer Zeit kain in einer
Gemeinde ein Fall vor, daß eine Person zu einer Sekte übertrat.
Der Betreffende erklärte mir, der Pfarrer sei nie zu ihm
gekommen, die Andern aber seien gekommen. Wo der Geistliche
gleichgültig ist, das kirchliche Leben nicht gepflegt wird, da
nehmen die Sekten überHand. Bei diesem Anlasse muß i ch eine
Berichtigung gegenüber dem Schlnßrapporte anbringen. Ich
verwunderte mich über die Art und Weise, wie der Herr
Berichterstatter mein Votum auffaßte, als hätte ich von einer
Besoldungszulage von Seite der Gemeinden gesprochen. So
writ habe ich mich nicht verstiegen. Ich lege nicht Werth
darauf, daß man dem Geistlichen sehr üppige Besoldungen
gebe; daS Nothwendige genügt. Wen» ich die Bemerkung
machte, ich möchte etwas auf die freie Thätigkeit der Gemeinden
rechnen, so möchte ich in dieser Beziehung nichts Organismes,
nichts Erzwungenes, keine bestimmte Zulage, svudern ich komme
darauf zurück, daß die Gemeinde sich auch interesüre um daS
Wohlergehen ihres Geistlichen »nd seiner Familie. Es wunderte
mich, daß der Herr Berichterstatter sich dagegen aussprach im
gleichen Votum, wo er daS Beispiel einer Gemeinde aus dem

Jura anführte. Alle solche Bethätigung von Gemeinden achte
ich und bedaure, daß man alleâ unterbinden und dem Staate
zuwenden will. Die Thätigkeit und das Interesse der
Gemeinden soll man wecken. DaS war mein Sinn, wenn eS

auch nicht eine Mehrheit erhielt. Ich weiß wohl, nickt das
Amt, nicht die Besoldung giebt den rechten Geist; aber die
äußere Stelle soll so sein, daß sie dem Amte angemessen ist
Der Herr Berichterstatter mußte am Schlüsse selbst über den

Sprung lachen, de r er gemacht hat, und so kann ich mich auch
zufrieden geben

Rösti macht die Versammlung aufmerksam, daß der Pfarrer
seiner Wohnsitzgemeinde weder von dieser noch vom Staate
Holz beziehe, sondern vom letzter» eine kleine Entschädigung
erhalte und fragt, ob der Staat auch ferner gesonnen sei,
dieselbe zu leisten

Lauterburg. Anknüpfend an daS Gesagte, möchte ich
eine Redaktionsverbesserung vorschlagen und bei litt, c nach
dem Worte „Holz" beifügen: „oder die hiefür ausgesetzte
Entschädigung." Ich kann mir nicht anders denken, als daß eS
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ein Versehen war. Ueber einen andern Punkt stellte ich schon
bei der frühern Berathung eine Anfrage, deren Beantwortung
der Art war. daß ich mich heute veranlaßt sehe einen Antrag
zu stellen. Es betrifft die Ausnahme der WohnungSentschä-
digung gegenüber drei Pfarrstellen der hiesigen Kirchgemeinden.
Bei der ersten Berathung, wo ich glaubte, es wäre ein bloßeS
Versehen, wurde mir von Seite des Herrn Berichterstatters
geantwortet, daß allerdings die Geistlichen in der Hauptstadt
größere Ausgaben zu machen hätten, und auf meine Bemerkung,
daß durch den Pfarreriitel nicht viel gewonnen sei, erwiederte
der Herr Berichterstatter, in der Wirklichkeit sei es allerdings
nicht viel, aber er habe eS so aufgefaßt. Daraus geht hervor,
daß der Herr Berichterstatter die Verhältnisse nicht gehörig in'S
Auge gefaßt habe, und ich erwartete daher, er werde von sich

aus, so bald er einsehe, das es eine billige Forderung sei, im
neuen Entwurf Etwas beifügen. Ich weiß nun nicht, ob eS der
Einfluß deS Herrn FinanzdircktvrS vermochte, nichts aufzunehmen,
oder ob der Herr Berichterstatter von sich aus derSache nicht geneigt
war. Ich erlaube mir noch einige andere Gründe anzuführen, um zu
zeigen, daß unser Begehren ein durchaus billiges ist. Vor
Allem verwahre ich mich dagegen, als würden wir nur aus
Kirchthurmsinteresse streiten. Es ist natürlich, daß man zunächst
die Verhältnisse in's Auge faßt, die man kennt, und so werden esauch
die Vertreter anderer Orte thun. Ich knüpfe hier an die Voten
der Herren Revel und Seßler an. Herr Revel wollte für eine

Pfarrwohnung an der H Geistkirche Fr. 890 als Marimum
aufstellen; Herr Seßler beantragte die Streichung der untersten
Klasse von Fr. 1899, von der Ansicht ausgehend, diese Besoldung

genüge nicht, und doch wird er dabei vorausgesetzt haben,
daß die freie Wohnung inbegriffen sei. Wenn er nun diese

Summe für die Pfarrer auf dem Lande ungenügend fand, so

genügt sie noch viel weniger für einen Pfarrer in der Stadt.
Man wird freilich auf die Klaßhelfer hinweisen, aber eS ist
nicht das Gleiche. Die Klaßhelfer können mit ihrem Amte als
solche noch ganz andere Stellen verbinden. Sie können da,
wo eine Sekundärschule besteht, eine Lehrerstelle bekleiden, weil
sie in der Regel nur an Sonntagen als Helfer zu wirken haben,
zudem sind eS meistens jüngere Männer. Ganz etwas
Anderes ist es bei der Stelle cincS dritten Pfarrers an der H.
Geistkirche oder eines zweiten an der Nydcck; diese.können nicht
andere Stellen damit verbinden; deßhalb soll man ihre
Besoldung so festsetzen, daß sie ausreichend ist. Sie werden
zugeben. daß es für einen Pfarrer unmöglich ist, mit Fr. 1899
in Bern zu leben. Wenn nun Herr Revel Recht hat, und er
hat Recht, daß eine Pfarrwohnung in der Stadt Fr. 899 werth
ist, und man diese Summe von der Besoldung von Fr. 2599
abzieht, so kommen Sie auf Fr 1799, und mit dieser Besoldung
ist es geradezu nicht möglich zu bestehen. Wenn Sie das wollen,
so krciren Sie einige Helferstclle» mehr, oder dann stellen Sie
die betreffenden Geistlichen als Pfarrer so, daß sie wirklich
Pfarrer sind im Sinne des Gesetzes. Ich kann einen Vorgang
anführen. Der Uebelstand, den ich hier berühre, wurde bereits in
einer frühern Zeit gefühlt. In einem Vortrage des ErziehungS-
depariemenis von 1836 befaßte man sich mit diesen Stellen
und ging der Antrag des GesetzcseniwurfeS, der nie zur
Behandlung kam, dahin, daß alle acht Geistlichen der Stadt den
Pfarrertitel führen und nebst freier Wohnung und einer
entsprechenden Holzpension eine Besoldung von so und so viel
beziehen. Also die WohnungScutschädignng war damals bereits
anerkannt. Ich kenne einen Fall, daß ein Pfarrer eine Wohnung

zu miethen genöthigt war, für die er 1999 Fr. zahlte.
Wenn nun ein Geistlicher zur Miethe wohnen muß, so kündet
man ihm einfach auf. Auf dem Lande kann man keinem Pfarrer
die Thüre weisen. Die Lage eineS Pfarrers in der Stadt ist
ganz anders. Hier hat derselbe sich mit dem Armenwesen so
viel zu befassen, daß er sich mit der Mehrzahl der Geistlichen
auf dem Lande gar nicht vergleichen läßt. ES kommen viele
Leute zu ihm in die Wohnung, und daS ist den andern
Bewohnern deS betreffenden Hauses gar nicht angenehm. Hat
aber der Pfarrer eine billige Entschädigung, so ist es ihm

leichter eine Wohnung zu finden, aus der man ihn nicht
verdrängen kann. Ferner möchte ich darauf aufmerksam machen,
daß die Verhältnisse unserer Geistlichen auch in anderer
Beziehung eigenthümlich sind. Ich erinnere mich an einen
althergebrachten Gebrauch, von dem man in Bern nichts weiß,
wohl aber in Basel, wo beliebte Pfarrer von begüterten Familien
nicht etwa eine Hamme, oder so etwas, sondern ein paar
Rouleaux bekommen. Hier hört man nichts davon. Ich will
nicht sagen, daß die Geistlichen hier in der Stadt pflichttreuer,
eifriger sein sollen, als diejenigen auf dem Lande, aber ihre
gesellschaftliche Stellung ist hier eine ganz verschiedene. ES
wäre überflüssig etwas Weiteres anzuführen, da der Einfluß
auf das Staatsbüdgct nicht groß ist, auch wenn den drei in
Frage stehenden Geistlichen eine WohuungSentschädigung
gewährt wird. Bewilligen Sie ihnen eine solche nicht, so werden
dieselben vielleicht genöthigt, eine Nebenbeschäftigung zu suchen,
und daS werden Sie nicht wollen, so wenig als eS in Ihrer
Absicht liegt, daß dieselben Hunger leiden sollen.

Wenger, unterstützt den Antrag des Herrn Lauterburg
mit Rücksicht auf die ausnahmsweise Stellung der Geistlichen
in der Stadt Bern.

Im er. Ich bin im Falle zur litt. b. deS Art. 15
einen Zusatz zu beantragen. Da nicht alle Ortschaften deS

KantvnS eine halbe Jucharte Boden als Pflanzland zur
Verfügung haben, wie dies z. B. dem Bielersee nach der Fall ist,
in Neuenstadt, Twann u. s. w, so wünschte ich, daß mau
der litt, 6. die Worte beifüge: „oder einen Gegenwerlh an Reben

oder anderem Pflanzlande."

Steiner, Müller. Ich stimme vorläufig zu den
Anträgen der Herren v. Büren und Lauterburg, die ich durchaus
für gerechtfertigt halte. Allein ich habe nicht deßhalb das
Wort ergriffen, sondern deßhalb, weil ich eine große Gefahr
in den Anträgen deS Herrn Regierungsraih Scherz erblicke.
Worauf zielen sie ab Ich muß dem Herrn Finanzdirektor das
Zeugniß geben., daß er für die Finanzen des Staates sehr gut
sorgt, aber man darf hierin picht zu weit gehen. Sein Antrag

zielt dahin, d«e Möglichkeit zu geben, ein Pfarrhaus zu
verkaufen, das seit unvordenklichen Zeiten zu diesem Zwecke
gedient hat. Das macht einen üblen Eindruck, nachdem .wir
für die Schullehrer Wohnung und Pflanzland vorgeschrieben
haben. Wir müssen an dem Prinzip festhalten, daß dem Pfarrer

eine Wohnung angewiesen werde. Das Volk beurtheilt
eine Finanzverwaltung nach solchen äußern Erscheinungen, e»
liest nicht BüdgetS und Siaatsrechnungen nach, aber wen»
Pfrundgmer verkauft werden, so beurtheilt es eine Verwaltung
nicht günstig Ich ersuche daher diejenigen, welche die
Staatsverwaltung im Jahr 1858 übernommen haben, sich nicht zu
leicht auf diesen Boden einzulassen. Der Große Rath ist zwar
Meister, aber eine solche Bestimmung in das Gesetz aufzunehmen,

hielte ich für sehr gefährlich. Der Herr Berichterstatter
wird mir zugeben, daß in einem sehr alten Akte der Ausdruck
vorkommt: „Die Kirche bedarf, daß sie Güter habe." Man
soll nicht dem Kircheugute zu nahe treten.

MalthyS. Ich unterstütze den Antrag deS Herrn Steiner

und halte auch dafür, daß im Art. 15 der Regierung nicht
daS Recht eingeräumt werden soll, eine bisherige Pfarrwohnung
in Geld umzuwandeln. ES ist mir bekannt, daß die Eristenz
von Psrundland und die Gier von Grundbesitzern in der
betreffenden Gemeinde, sich in dessen Besitz zu setzen, Mißverhältnisse

zwischen dem Pfarrer und ihnen hervorgerufen hat; und
das möchte ich nicht. Da wo dem Geistlichen Pflanzland
angewiesen werden kann, soll ihm wenigstens eine halbe Jucharte
zur Verfügung gestellt werden, gesetzt auch, der Staat würde
etwas dabei einbüßen.' Der Geistliche soll in der Lage sein,
wenigstens einige Gemüse zu pflanzen, und ich sähe es nicht
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ungern, wenn er mitunter Lust hätte, die Landwirthschaft im
Großen zu betreiben.

Herr Berichterstatter. Bevor ich auf die gestellten
Anträge eintrete, muß ich auf einige Entgegnungen zurückkommen,

die von verschiedenen Seiten gegenüber dem vorhergehenden

Schlußrapport gemacht wurden. Zunächst sollte ich noch
einmal mit dem Herrn Finanzdirektor ausrechnen, welcher
behauptet, meine Bemerkung, er wolle eine Herabsetzung der
Besoldungen. sei nicht richtig. Ich beehre mich es noch einmal
zu beweisen Er will für die 196 Progressivstellen, die bis
jetzt 437,396 Fr. kosteten, nur 422,260 ausgeben. Wenn das
nicht eine Herabsetzung ist, so bin ich dann allerdings bereit,
den Stab dcS KirchcndirektorS abzugeben. Wenn der Herr
Finanzdirektor ferner behaupte», er babe nicht gesagt, man solle
einzelne Kirchgemeinden verschmelzen, dann müßte Herr v. Bü-
ren und ich ihn ganz mißverstanden haben; denn gerade daS
Potum dcS Herrn Scherz rief Entgegnungen darüber hervor.
Auch Herr von Büren glaubte auf eine Entgegnung zurückkommen

zu sollen, die ihm von meiner Seite geworben ist, indem
er fand, man sei viel zu weit gegangen, wenn man von einer
regelmäßigen Besoldungszulage von Seite der Gemeinden
gesprochen babe. Wenn man indessen in'S Auge faßt, daß auf
gewisser Seite bereits ein eigenes Schullehrerseminar besteht,
daß man dort eigene Prediger, eine eigene Organisation hat,
die man durch KreiSschreiben an einzelne Kirchgenossen zu
entwickeln sucht, so ist eS durchaus nicht unmöglich, daß auch in
dieser Richtung eine Agitation sich entwickeln würde. Der
Staat war schon einmal im Falle, sich dagegen zu verwahren.
ES wurde dem Staate seiner Zeit daS Anerbieten gemacht, eine
neue Professorstelle der Theologie zu bilden DaS Geld wurde
dafür anerboten. Der Staat erklärte, wenn er eine solche

Professvrstelle für nöthig erachte, so habe er selbst Geld dafür,
dieselbe gehörig zu besolden. Wenn aber eine Gemeinde anfängt,
für den Bewerber, der ihr konvenirt, etwas zu geben, für einen
andern nicht, so wird Herr v. Büren zugeben, daß dadurch
jedenfalls mehr Schaden als Nutzen gestiftet würde und somit
meine Bcsorgniß nicht ohne Grund sei DaS nur als
Entgegnung aus seine Reklamation Bezüglich dcS vorliegenden
Artikels wurden verschiedene Anträge gestellt, namentlich in
Betreff der Wohnungen der Geistlichen Ick gebe zu, daß der
Staat in den Fall kommen könnte, die Pfarrwohnungen an
der Herrengasse zu verkaufen, wenn irgendwie eine Aenderung
im ganzen Quartier auf diesem prächtigen Platze, der durch
niedere Wohnungen bedeckt ist, vorgenommen werden müßte.
Aber dann wäre ich immerhin der Ansicht, daß der Staat
andere Pfarrhäuser herstelle. Denn man kann dem Pfarrer
nicht zumuthen, daß er vom einen Ende der Stadt zum andern
herlaufen müsse. Die Entgegnung des Herrn Steiner auf die

daherigen Anträge deS Herrn Finanzdirektors sollte in dieser

Hinsicht genügen Wenn ein solcher Fall eintritt, so mag der
Große Raih entscheiden Auch in Betreff der halben Jucharte
Pflanzland bin ich mit dem Herrn Finanzdirektor nicht
einverstanden. Wenn eS nothwendig ist, eine Aenderung zu treffen,
so ist auch in diesem Falle der Große Rath da, welcher
entscheidet. Denn es heißt im Gesetze: „Dabei bleibt eS Regel",
so daß eine Aenderung eintreten kann. Herr Revel möchte
eine Summe als WohnungSentschädigung aussetzen und schlug
als Marimum 366 Fr. vor. Bisher wurden Fr. 876 ausgesetzt,

und wenn man eine Summe festseyen will, so würde ich
diese beantragen. Mir scheint indessen, die Entschädigung
werde nicht nach dem berechnet, was der betreffende Geistliche
sür seine Wohnung zahlt, sondern nach dem gewöhnlichen Preise.

Herr Pfarrer Müller z. B. hat eine Wohnung, die ihn über
1666 Fr. kostet, aber er bezieht eine Entschädigung von Fr. 876.
Man müßte also hier einen Ansatz von Fr. 966 oder 1606
aufnehmen. Um der Behörde freie Hand vorzubehalten, ziehe
ich vor, hier nichts aufzunehmen. Nun trat daS glänzende
Dreigestirn der Herren Steiner, Lauterburg und v. Büren, daS
in diesen Tagen die gleiche Bahn wandelt, mit dem Antrage

logblatt de» Großen Rathe» «S5».

auf WohnungSentschädigung aus für den dritten Pfarrer an
der H. Geistkirche, für den zweiten an der Nydcck und den
zweiten an der französischen Kirche. Ich hatte allerdings die
Sache daS letzte Mal nicht so genau untersucht, wie jetzt.
Wenn die Gemeinde Bern den drei Pfarrern Häuser bauen
will, so ist eS mir ganz recht. Aber es ist daS nicht eine Frage
für den Staat, sondern für die Einwohncrgemcinde Bern, und
da wäre eS möglich, daß dann die Herren Gemeindräthe
Lauterburg und Steiner plötzlich ganz anders urtheilen würde».
ES heißt im Gesetze irgendwo, die Vollziehung deS Ar» 13
über Erhebung dieser Helfereien zu Pfarreien bleibe so lange
ausgesetzt, „bis seitens der bisherigen Helfcreibezirke hinsichtlich
des BaueS der Kirchen und Pfarrhäuser und Anweisung deS

üblichen PensionSholzeS dasjenige geleistet oder übernommen
sein wird., waS ihnen nach allgemeiner Regel als künftigen
Kirckgemeinden obliegt." Ich wollte nun der Gemeinde Bern,
in der man ohnehin über den Finanzzustand jammert, wozu
man Grund hat, nicht zumuthen, drei Pfarrhäuser zu bauen.
Die betreffenden Geistlichen können sich noch andere Erwerbsquellen

verschaffen. So sind einige als ReligionSlehrer an
Schulen angestellt. Herr v. Büren legt zwar Gewicht darauf,
daß dieselben sich nicht andern Beschäftigungen zuwenden, als
waS gerade ihres Amtes ist. DaS ist ganz richtig. Allein es

liegt nicht außerhalb ihres AmleS, in einer Schule Religionsunterricht

zu geben, es steht durchaus damit im Einklang. Es
wird also davon abhängen, ob die Gemeinde Bern drei Pfarrhäuser

herstellen oder WohnungSentschädigung dafür leisten
wolle, oder ob man glaubt, die Herren seien sonst im Stande,
noch durch eine andere Beschäftigung etwas zu erwerben. Ich
war der letztern Ansicht, aber statt einigermaßen unterstützt zu
werden, wurde ich dafür noch sehr angegriffen. Auf daS Potum
deS Herrn Zmer habe ich zu erwiedern, daß nach meiner Ansicht
die deutsche Redaktion genügen soll. Wenn der Pfarrer bisher
keinen Garten oder Pflanzland hatte, so „bleibt es bei der
gegenwärtigen Einrichtung " Der erste Antrag des Herrn
Laulcrburg wird als erheblich zugegeben.

Im er verlangt, daß der französische Tert mit dem deutsche»
in Einklang gebracht werde.

Abstimmung
Für den Art. 16 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

» zugegebenen Antrag des Herrn Lau¬
terburg „

„ „ ersten Antrag deS Herrn RegierungSrath
Scherz Niemand.

„ „ zweiten Antrag deS Herrn RegierungSrath
Scherz „

„ „ Antrag des Herrn Revel „
„ „ nicht zugegebenen Antrag deS Herrn

Lauterburg (betreffend die
WohnungSentschädigung für den dritten Pfarrer an
der H. Geistkirche, für den zweiten an der
Nydeck und den zweiten an der französischen
Kirche) Minderheit.

Ar». 16.

Wird ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt
ebenso der Art. 17.
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Art. 13.

Revel stellt, in Betracht, daß der Pfarrer nicht selbst

Landwirthschafl treiben könne, sondern daS Land verpachten müsse

und dieses nicht 4 Prozent abwerfe, den Antrag, die Zinsvergütung

von 4 Prozent auf 3 Prozent zu reduziren.

Friedli, Friedrich, spricht die Ansicht auS, der Artikel
babe nicht den Sinn, daß die Zinsvergütung unter allen
Umständen 4 Prozent abtragen müsse, sondern „in der Regel."
und wünscht darüber Auskunft zu erhalten, ob der Pfarrer
verpflichtet sei, daS betreffende Land um diesen Preis zu
übernehmen.

Mosch in g stellt den Antrag, den Vorbehalt der Ueber-

einkunft mit der Staatsbehörde zu streichen.

G feller zu Wichtrach möchte eS bei der Bestimmung dcS

Entwurfs bewenden lassen, und zwar gestützt auf die neu fest«

gestellte Grundstcuerschatzung und auf den Umstand, daß die

Zinsvergütung nach dem Werthe des Landes berechnet werde.

Sträub. Ich unterstütze die Ansicht deS Herrn Friedli.
Nachdem wir nun die Besolvungsverhältnisse der Geistlichen
geordnet haben, soll man nicht hintendrein kommen und einzelne
Bortheile gewähren Man soll es den Geistlichen frei stellen,
daS betreffende Land in Pacht zu nehmen over nicht. Wenn
ich nicht auch Einer derjenigen wäre, die den Uebergang nicht
im Sprunge machen möchten, so würde ich den Antrag stellen,
es dem Staate frei zu stellen, die Domänen zu veräußern.
Wenn ich nun den Antrag stelle, daß der RegierungSrath
berechtigt sei, das Land unter Umständen an eine öffentliche Pacht-
steigcrung zu bringen, so ist eS nicht meine Absicht, neuerdings
für daS Interesse der Gemeinden aufzutreten. Es wurde von
anderer Seite gesagt, wenn die Gemeinden die Pfarrer wählen
wollen, fo sollen sie dieselben dann auch bezahlen. Um mit
kurzen Worten darauf zurückzukommen, frage ich, was die
Gemeinden im Staate denn seien. Man muß sich wahrhaft darüber
verwundern. Woraus speiSl sich eigentlich denn die Staatskasse?

WaS hat der Große Rath für ein Recht? Zahlt er
die Pfarrer? Nein, ich glaube, wir tragen Alle dazu bei. DaS
brachte mich zum Nachdenken, als wären die Gemeinden nicht
mehr Glieder deS Staates. Ei» anderes Mitglied sagte, wenn
man Pfrundgütcr verkaufe, so werfe eS Herd auf Glauben
Sie, der gestrige Beschluß werde nicht auch Herd aufwerfen?
Ich glaube, eS würde in den Gemeinden nicht nur um eine
oder zwei Stimmen wanken. DaS eine Mal sagt man: eS

wirft Herd auf; — das andere Mal: nein, eS macht nichts,
seid Ihr liebe Mannli! Ich weiß zwar nicht, ob eS gerade
so gehen wird, wie man sich einbildet. Ich muß noch auf ein
Votum zurückkommen und zwar wegen der fatalen Schluß-
redakiion Der Herr Berichterstatter behauptete allerdings seine

Stellung, worüber ich mit ihm einverstanden bin. Bis auf
den letzten Punkt soll ein Mitglied der Regierung daS Recht
haben, Abänderungsanträge zu stellen, aber auch die einzelnen
Mitglieder dcS Großen Rathes sollen dieses Recht haben. ES
ist zwar nicht Jedem gegeben, den Großen Rath mir schönen
Reden zu unterhalten, vielleicht zu langweilen; hingegen glaube
ich, wir seien nicht dazu da, um zu den Anträgen der
Regierung zu stimmen. Wenn ein Mitglied der Versammlung,
auch in der Aussicht, der Antrag werde nicht erheblich erklärt,
eS dennoch wagt, einen solchen zu stellen, so soll man eS ihm
nicht übel nehmen Ich glaube, ich stelle hier einen Antrag,
zu dem ich berechtigt bin, wenn ich die Aufnahme eines
Zusatzes in dem Sinne vorschlage, dem Regierungsrathe sei das
Recht eingeräumt, das betreffende Land unter Umständen an
eine öffentliche Pachtsteigerung zu bringen. Dann hat d.i
Pfarrer auch das Recht zu steigern, wenn er will.

Herr Berichterstatter. ES scheint mir, Herr Sträub
habe die letzte Nacht schlecht geschlafen, daß ihm alles Mögliche
von der gestrigen Sitzung wieder vorkommt, daß er bei den
4 Prozent der Grundsteuerschatzuüg die Stellung deS Großen
Rathes zum Souverän in'S Auge faßt. Wir wollen erwarten,
was der Souverän dazu sagt, was wir gestern beschlossen haben.
Wenn derselbe über alles abstimmen soll, so brauchen wir keinen
Großen Rath mehr, sondern wir haben uns dann als LandSge-
meinde zu erklären. Ob gerade immer daS Beste herauskomme,
wenn der Souverän einfach mit Handausheben abstimmt, lasse

ich dahin gestellt Der Große Rath kann doch daS Richtige
treffen, wenn eS auch der Souverän verwerfen würde. Herr
Sträub kann überzeugt sein, daß es die Regierung sehr achtet,
wenn die Mitglieder des Großen RaiheS ihre Anträge gründlich

prüfen, und man würde sich irren, wenn man glaubte,
es wären ihr die Sitzungen am liebsten, wo alles unangefochten
durchgienge. Im Gegentheile, dann macht sich das Gefühl
geltend, eS sei die Sache nicht so in'S Auge gefaßt worden,
wie eS erwünscht gewesen wäre. WaS die 4 Prozent betrifft,
so glaube ich, die Domänendireklion habe eine solche Bestimmung
gewünscht, um eine Regel zu haben, für den Landwirth im
Allgemeinen, der gleichzeitig für Brunnenleitungen, für
Reparationen aller Art zu sorgen hat, mögen 4 Prozent viel sein;
aber für den Pfarrer besorgt der Staat die nöthigen Reparationen.

Uebcrdieß ist der Pfarrer nicht gezwungen, daS
betreffende Land zu übernehmen, dann verpachtet eS der Staat
an Jemand anders.

Mösching zieht seinen Antrag zurück.

Der Herr Präsident macht den Herrn Sträub bezüglich
deS Rechtes der Regierung, auf erheblich erklärte Anträge
zurückzukommen, auf den § 47 deS GroßrathSreglemenlS (8 69
der revidirten Ausgabe) aufmerksam.

Abstimmung:
Für den Art 13 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ „ Antrag deS Herrn Revel Minderheit.

„ „ „ „ „Sträub „

Art. 19

Regcz Die Redaktion dieses Artikels ist so

gehalten, daß sie etwas Zweifel übrig läßt. Mit Hinweisung
auf den angenommenen Art. 15 frage ich: hat eS den Sinn,
daß die Erbschaft eines verstorbenen Pfarrers nur im Genusse
der Pfarrwohnung bleibe, oder soll auch der Pfarrgarten und
das der Pfarre zukommende Holz inbegriffen sein? Da ich
dafür halte, daß der Erbschaft die im Art. 15 bezeichneten
Genüsse zukommen sollen, so würde ich einfach diesen Artikel zitiren
und nicht spezialisiren. Daher stelle ich den Antrag, nach den
Worten „im Genusse der" zu setzen: „im Art. 15 zugesicherte»
Rechte, sowie des übrigen" und dann die Worte „Pfarrwohnung

und deS gesammten" zu streichen.

Herr Berichterstatter. Es ist jedenfalls so verstanden,
wie Herr Regez meint. Die Erbschaft bleibt im Genusse deS
„gesummten PsarreinkommenS." Dieser AuSdruck sollte keinen
Zweifel übrig lassen, daß neben dem Baareinkommen auch die
Naturalbeigaben verstanden seien. Indessen gebe ich den Antrag
deS Herrn Regez als erheblich zu.

Der Art. 19 wird mit der zugegebenen Modifikation durch
daS Handmehr genehmigt.
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Art. 20.

Wird ohne Einspracht genehmigt; ebenso die Art. 2 t
22 und 23.

Art. 24.

Herr Berichterstatter. Auf diesen Artikel bezieht sich
eine Zuschrift deS ZuchlhauSpredigerS in Bern, der sich nicht
sowohl für ihn, da er „am Abend seines TageSwerkes" stehe

(wie er sich auSspricht) als für seinen Nachfolger verwendet.
Allein mit Rücksicht auf diesen Artikel kann man nicht darauf
eintreten, derselbe bezieht sich auch auf die Geistlichen an andern
Anstalten.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Art. 25.

Karrer. DaS Zitat dG Art. 12,-13 und 14 muß
abgeändert werden in die Art. 13, 14 und 15. WaS den Antrag
des Herrn Mühlethaler betrifft, so schlage ich vor, den
betreffenden Satz zu streichen unv die Entwicklung der Hclfereien zu
Pfarreien dem Bedürfnisse anheimzustellen. Ich mache
aufmerksam auf die Gemeinde Wasen. Dort besteht ein Pfarrhaus,
aber eine Kirche nicht, deren Bau in vier Jahren nicht wohl
ausgeführt werden kann. Dagegen hat die Gemeinde ein
Kirchenlokal, welches dem Bedürfnisse noch lange entspricht.
Daher ist es besser, gar keine Frist zu bestimmen, und es dem
RegierungSrathe zu überlassen, je nach Bedürfniß über die
Verhältnisse zu entscheiden. Ich denke übrigens, die betreffenden
Gemeinden werden wohl dahin wirken, daß die Stellung der
Geistlichen gehörig gewahrt werde.

Der Herr Berichterstatter gibt den Antrag des Herr»
Karrer als erheblich zu, nicht aber denjenigen deS Herrn
Mühlethaler.

Abstimmung

Für den Art. 27 mit oder ohne Abänderung

„ „ Antrag deS Herrn Karr er
„ » „ „ » Mühlethalcr

Handmehr.
Gr. Mehrheit.
Minderheit.

Herr Berichterstatter. Hier kommen wir zum letzten
Punkte, den die Kirchensynode in ihrer Zuschrift an den Großen
Rath berührt, indem sie den Antrag stellt, die Dotationssumme
für jede neue Stelle von 2200 auf 2300 Fr. zu erhöhen. Als
Motive werden angeführt: daS der Geistlichkeit im Jahre 1804
gegebene Versprechen, die Erhöhung der Pachtzinse, der Verkauf
des PsrundlanveS, die Umwandlung der Besoldung, die

Erhöhung ver übrigen Besoldungen. Ich soll Namens deS Re-
gierungSratheS den Art. 25 empfehlen, wie er vorliegt.

Ohne Einsprache genehmigt.

Der Eingang des Gesetzes wird durch das Handmehr
genehmigt.

Schluß der Sitzung: 2 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

Art. 26.

Wird mit der vom Herrn Berichterstatter beantragten
Beifügung deS gewohnten Vorbehaltes: „und alle übrigen
damit im Widerspruche stehenden Gesetzesvorschriften" durch
daS Handmehr genehmigt.

Art. 27.

Der Herr Berichterstatter stellt den Antrag, den

Zeitpunkt des Inkrafttretens auf den 1. Januar 1360 zu bestimmen.

Mühlethaler. Bei der frühekn Berathung stellte ich
den Antrag, für die in den betreffenden Helfereien zu treffenden
Einrichtungen eine Frist von zwei Jahren zu bestimmen. Der
Herr Berichterstatter dehnte diese Frist auf vier Jahre «US.

Nun kommt noch ein Zusatz, der dem RegierungSrathe die

Wollmacht gibt, so lange zu warten, als er will. Daher stelle
ich den Antrag, am Schlüsse deS ersten Alinea statt einer Frist
»on vier Jahren zu setzen: „eine Frist bis längstens zum 1.

Januar 1863.«
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Zehnte Sitzung.

Donnerstag den 3. November 1359.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Statthalter Karrer.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Anderes, Kerger,
Carlin, Jeannerat, MailhyS, Moser, Gottlieb; Sigri und

Theurillat; ohne Entschuldigung: die Herren Aebt, Bärtschi,
Baischelet, Biedermann, Blösch, Bösiger, Brechet, Krügger,
Bühlmann, Bürki, Burger, Chevrolet. Chopard, Corbat,
Dähler, Egger, Engemann, v Erlach, Fankhauser, Fleury,
Freiburghaus, Frieden, Frievli, Job. Jak.; Gfeller, Christian;
Girard, Giraidin, Gobat, Gouvernon, v Grünigen, Guenat,
v. Gunten, Gygar, Hennemann, Herren, Heß, Hossmeyer,
Jaquet, Jmobersteg, Jngold, Känel, Käser, Kaiser, Karlen,
Joh. Go»l. ; Karlen, Jakob; Klaye, Knechtenhofer, Wilhelm;
Kohler, Kohli, Koller, Krebs in Noflen, Lehmann in Lotzwyl,
Lempen, Lenz, Loviat, Luginbühl, Marquis, Marti, Morel,
Moser, NiklauS; Müller, Johann; Müller, Aul; Nägeli,
Niggeler, Oeuvray, Pallain, Paulet, Prudon, Riat, Ritter,
Roffelet. RöthliSberger, Jsak; RöihliSberger, Gustav; Salz-
mann, Schmied, Andreas; Schori, Friedrich; Schürch, Seiler,
Seßler, Siegenlhaler, Sterchi, Stockmar, Thonen, Tscharner,
v. Wattenwyl in Rubigen und Wtdmer.

Das Protokoll der letzten Sitzung »vird verlese» und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Vortrüge der Direktion der Domänen und Forsten.

1) KantonnementSvertrag mit den Einwohnergc-
meinden Aeschi und Reichenbach, wodurch dem Staate 75
Jucharten, zunächst im Buchwald am Niese» zwischen dem
Klepfigraben und Roßgraben, und wenn dieser nicht hinreicht,
in den angrenzenden Waldstücken zugeschieden werden.

Durchschnittlicher Ertrag für den Staat, welcher daS

Obereigenthumsrecht der 33V Jucharten umfassenden landschaftlichen

Hochwälder durch Erwerbung der Herrschaft Mühlinen
im Jahr 1355 crbielt, während der letzten 1V Jahre: 4-/«.«
Klafter; muthmaßlicher Ertrag für die Zukunft: ungefähr 25
Klafter. Bisheriger Gesammtcrtrag: ungefähr 8V Klafter.

2) KantonnementSvertrag mit der Bäuertburgcr.
gemeinde Winkten, im Amtsbezirke Frntigen. Derselbe

scheidet dem Staate einen Bezirk von dem sogenannten Wald
ob dem Gsang von 18^ Jucharten zu.

Durchschnittliches NutzungSverhältniß auS den ungefähr
110 Jucharten umfassenden Rechtsamewaldungen von Winkten:
31 Klafter, wovon dem Staate 5 Klafter zukamen, während
nun der Ertrag in kurzer Zeit auf 10 Klafter vermehrt werden

kann.

3) KantonnementSvertrag mit der Bäuertburger«
gemeinde Außerschwandi, Amtsbezirks Frutigen, wodurch
dem Staate das sogenannte Schattegggräbli von 7 Jucharten
Umfang zufallen soll.

4) KantonnementSvertrag mit der Bäuertburge»
gemeinde Jnnerschwandi, Amtsbezirks Frutigen, wodurch
der Staat gegen eine Summe von 100 Fr. auf fein Ober-
eigenihumSrecht an den dortigen Waldungen von 3'/, Jucharten
verzichtet.

5) KantonnementSvertrag mit der Einwohnerge-
meinde Krattigen, Amtsbezirks Frutigen, wodurch der Staat
für den Verzicht auf seine Eigenthums« und NutzungSvcrhält-
nisse ausgewiesen wird:

s. durch ein Grundstück im Graben, die Grindelegg genannt,
t,. durch eine Geldsumme von Fr. 1400.

6) KantonnementSvertrag mit den Rechisamebesitzer»
im obrigkeitlichen Oberholzwalde, Gemeinde Wyl,
Amtsbezirks Konvlfingen, wodurch der Staat als freies Eigenthum
eine Waldfläche von 27'/, Jucharten erhalten soll.

7) Kaufvertrag zwischen den Herren Samuel und
Johann Kunz von Zwischeirflüh als Verkäufern und dem

Staate als Käufer um die Stalvenweid in Schwenden,
Gemeinde Diemiigen, für die Kaufsumme von Fr 10,119. 50.

Dieser Kauf hat den Zweck, die Ausbeutung deS oberhalb
der Staldenweiv gelegenen KöllerSbergwaldcS zu ermöglichen
und den Staat vor EntschädigungSforderungcn zu schützen.

AA» diese Vorträge werden vom Regierungsrathe mit
Empfehlung vorgelegt und von Herrn Domänen, und Forst«
dir.kror Weber, als Berichterstatter,ebenfalls zur Genehmigung
empfohlen.

Sämmtliche Anträge werden ohne Einsprache durch daS

Handmehr genehmigt.

Projekt-Dekret

betreffend

die Erhebung des Helfereibezirks Rüschegg zu einer
Einwohnergemeinde.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung,

daß die große Ausdehnung deS dermaligen GemeindebeztrkeS
von GuggiSberg, verbunden mit den übrigen eigenthümlichen
Verhältnissen dieser Gemeinde, einer geregelten Gemeindöver-



waltung große Schwierigkeiten entgegenstellt, deren Beseitigung
wünschenSwerth ist, nach Anhörung der Belhciligten,

auf den Antrag deS RegierungSralheS,

beschließt:

8 i.

Die Gemeinde GuggiSberg wird in zwei Gemeinden ge-

trennt, vön denen die eine den Namen „GuggiSberg", die

andere den Namen „Rüschegg" erhält.

8 2.

Diese beiden Einwohnergemeinden und ihre Gemeindräthe
sind gleichzeitig die gesetzlichen Vertreter der ihnen durch die

Trennung zugetheilten Bürgerschaften.

8 3.

Jede der beiden Gemeinden bildet zugleich bis auf Weitere«
eine Kirchgemeindc, in dem Sinne jedoch, daß dadurch an den

bestehenden Verhältnissen der Helfcret Rüschegg in kirchlicher

Beziehung nichts geändert werden soll.

8 4

DaS gegenwärtige Dekret tritt am k. Januar 18KV bis

zur zweiten Berathung provisorisch in Kraft. Der RegierungS-
rath ist mit der Vollziehung beauftragt

Bern, den

(Folgen die Unterschriften.)

(Erste Berathung)

Kurz, Direktor des Innern, als Berichterstatter. Dieses
Dekret bezweckt die Trennung der Gemeinde GuggiSberg in
zwei Gemeinden. GuggiSberg gehört zu den größten Gemeinden
unsers KantonS und zwar nicht nur in Bezug auf die

Bevölkerung, die über 50(1(1 Seelen zählen wird, sondern auch
bezüglich der räumlichen Ausdehnung. Ueberdieß erschwert die
geographisch eigenthümliche Beschaffenheit der Gemeinde deren

Verwaltung sehr. Bereits vor 5(1 Jahren wurde die
Gemeinde in kirchlicher Besiehung getrennt durch Errichtung der
Helferei Rüschegg Dieß mag dazu beigetragen haben, den
Wunsch zu äußern, daß die Gemeinde auch im Uebrigen
gelrennt werden möchte. Dessen ungeachtet wurde diesem Wunsche
bisher keine Folge gegeben. Unterdessen wurde aber die
Gemeindeverwaltung viel schwieriger und umfangreicher. Der
RegierungSrath beschloß dann auch, dem Wunsche der Gemeinde
GuggiSberg Rechnung zu tragen und diese Trennung zu
empfehlen. In kirchlicher Besiehung würde nicktS geändert. Der
Helfcreibezirk Rüschegg enthält auch einen Theil der Gemeinde
Wahlern, diese Einrichtung würde bleiben; dagegen würde der

Theil von Rüschegg, welcher bisher zu GuggiSberg gehörte,
eine eigene Einwohneraemeinde bilden Eine Burgergemeinde
würde dadurch nicht enstehen, weil auch in GuggiSberg bisher
keine solche bestand, sondern die Einwohnergemeinde der gesetzliche

Vertreter derselben war. Ich empfehle Ihnen daher das
Eintreten und die Genehmigung des Dekretes in glol»o mit dem
weitern Vorschlage, dasselbe auf den l. Januar t860
provisorisch in Kraft zu setzen, damit auf Neujahr die nöthige
Bestellung der Gemeindebehörden vorgenommen werden könne.

DaS Eintreten, die Genehmigung des Dekretes in glofto,
sowie dessen provisorische Jnkrafltretung nach dem Antrage deS

Herrn Berichterstatters werden ohne Einsprache durch das Handmehr

beschlossen.

ragblatt des Großen Käthes ts«».
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Projekt - Dekret

betreffend

Ertheilung der Eigenschaft einer juristischen Person dem

in Neuenstadt zu errichtenden Spital Montaigu.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betracht,

daß eS zweckmäßig erscheint, dem in Neuenstadt zu errichtenden

Spital Montaigu die Eigenschaft einer juristischen
Person zu ertheilen und dadurch eine dem Zwecke deS edlen
Stifters entsprechende Verwaltung dieser Anstalt zu ermöglichen,

auf den Antrag deS Regierungsrathes

beschließt:

8- i.
Der Spital Montaigu in Neuenstadt ist als juristische

Person anerkannt, in dem Sinne, daß er auf seinen Namen
Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen kann.

8. 2.

Für jede Erwerbung von Grundeigenthum hat jedoch
derselbe die Genehmigung deS RegierungSralheS einzuholen.

8- 3.

Er hat ferner dem Regierungsrathe seine Reglemente zur
Sanktion vorzulegen und darf sie ohne dessen Zustimmung nicht
abändern.

8. 4.

Die Rechnungen der Anstalt sind dem Regierungsstatthalter
von Neuenstavt zur Passation einzureichen und sodann der

Direktion des Innern, Abtheilung Armenwesen, zur Einsicht
mitzutheilen.

8. 5.

Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.
Bern, den

(Folgen die Unterschriften.)

Kurz, Direktor des Innern, als Berichterstatter. Wie
Ihnen bereits auS öffentlichen Blättern bekannt sein wird, hat
in jüngster Zeit ein Engländer, Herr Montaigu, der vor mehr
als sechSzig Jahren zu Neuenstadt in Pension war, der dortigen
Gemeinde ein großartiges Geschenk gemacht zum Zwecke der
Gründung eines Spitals für alte und gebrechliche Einwohner.
Auf den ersten Blick sollte man meinen, es sei nicht nothwendig,
daß dieser Spital zur juristischen Person erhoben werde.
Indessen ist weder die Einwohner- noch die Burgergemeinde Eigenthümer

der Schenkung, sondern die Ortschaft und die Verwaltung
soll nach dem Willen deS Stifters auS Burger« und Ein-
wohnergemeindebchörden bestehen, woraus Verwicklungen und
Nachtheile für den Gang der Verwaltung der Anstalt entstehen
könnten. Der RegierungSrath trug daher kein Bedenken, dem
Wunsche der Gemeinde Neuenstadt zu entsprechen und den
Antrag hieher zu bringen, demselben die Genehmigung des
Großen Rathes zu ertheilen. DaS Dekret enthält die gewöhnlichen

Bedingungen, wie sie in solchen Fällen gestellt werden.
Die Rechnungen deS Spitals unterliegen der Passation des
RegierungSstatthaltcrS und sind der Ärmendirckiion zur Ein-
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ficht mitzutheilen, damit die Aufsichtsbehörde vom Gange der
Anstalt immer Kenntniß habe.

DaS Eintreten und die Genehmigung deS Dekretes in glccho
wird ohne Einsprache durch das Handmehr beschlossen.

Vortrag

über den Ankauf deS RüttiguteS zum Zwecke der

Errichtung erner landwirtdschaftlichen Schule nebst

Beschlußentwurf.

(Siehe Großrathsverhandlungen der gegenwärtigen Session,
Seile 293 ff. hievor.)

Verlesen wird eine Vorstellung der ökoyomischen
Gesellsaft, welche den Ankauf des RüttiguteS empfiehlt.

Weber, Direktor der Domänen und Forsten, als
Berichterstatter. Gestützt auf den gevrucklen Bericht, welcher den

Mitgliedern deS Großen Rathes ausgetheilt wurde, kann ich

mich kurz fassen. Der Große Rath beschloß am 14. April
1858 die Errichtung einer Ackerbauschule. ES handelt sich heute
nicht um die Frage, ob eine solche Anstalt errichtet werden soll
oder nicht; auch handelt es sich nicht um die innere Organisation
der Schule, deren Grundlage im Dekrete vom 14. April 1853
gegeben ist, sondern um die Erwerbung des nöthigen Areals
und Anweisung deS erforderlichen Betriebskapitals. Der
Regierungsrath ertheilte der Domänendireklion den Auftrag, eine

Auswahl unter den SiaatSdomâmen zu treffen oder ein passendes

Gut anzukaufen. Die Direktion sah sich um und fand
hauptsächlich sechs Güter im Kantone, die der Beachtung werth
schienen, nämlich: die Staatsdomänen von Frienisberg und

Wiminis, das Rüttigut, das Uttiggut, das Gui deS Herrn
von Steiger zu Riggisberg und die Güter der Frauen Lönscher
in Thierachcrn und Karlen in der Mühlematt. Die
Verantwortlichkeit, mit welcher die Wahl eines passenden Gutes
verbunden ist, war der Grund, warum der RegierungSrath beschloß,

das Gutachten einer Erpertenkommissivn einzuholen, die auS den

Herren alt RegS-Rath Dähler, Dängeli, Direktor der landwirth-
schastlichen Schule in Zürich, und Schneeberger im Schweikhof
bestand. Das Resultat dieser Erpernse liegt in einem einläßlichen

Berichte bei den Akten, und geht dahin, daß die
Kommission sich einstimmig mit großer Eindringlichkeit in erster

Linie für den Ankauf der Rülti auSspricht und zwar sowohl
vom Standpunkte der Rentabilität des Gutes als vom Standpunkte

seiner Zweckmäßigkeit als Schulanstalt. Gestützt auf
dieses Gutachten, autorisirle der RegierungSrath die Direktion
der Domänen und Forsten, mit der Erbschaft Fellenberg über

den Ankauf des GutcS zu unterhandeln. Der infolge dessen

zu Stande gekommene Vertrag liegt hier vor. Ich für mich

habe die Ueberzeugung, daß kein Gut im Kanton sich so für
eine landwirihschafiliche Schule eignet, wie das Rütiigui durch
seine Lage in der Nähe der Hauptstadt, wie durch seine Größe,
die eS möglich macht, daß ungefähr 30 Zöglinge dasselbe mit
drei, höchstens vier Dienstboten bearbeiten können. ES ist

dieß ein Vortheil in der Zeit, wo es schwer hält, gute Dienstboten

zu bekommen. Deßhalb abstrahirie man von der
Domäne Frienisberg, welche 12—15 Dienstboten erfordert. Man
denke sich die beschwerliche Aufgabe für den Direktor einer
Ackerbauschule, wenn er außer der Anstalt noch mit so

vielen Dienstboten hätte verkehren müssen. Dieser
Umstand hätte einen nachtheiligen Einfluß auf die Schule
ausgeübt. Das Wohngebäude in der Rütti enthält in jeder
Beziehung die nöthigen Räumlichkeiten, daß ich sie mir nicht
besser wünschen möchte, auch wenn ein neues Gebäude hergestellt

werden müßte. DaS Gut ist so beschaffen, daß die Schule
schon nächsten Frühling eröffnet und die Einrichtungen dazu
getroffen werden können. Neben der Landwirthschafl können
aus der Rütti verschiedene Nebengewerbe betrieben werden, so

die Brennerei und die Ziegelfabrikation. Der Preis von
292,000 Fr. mag hoch erscheinen, er beträgt 5°/<, über die
Grundsteuerschatzung. Ich habe aber die volle Ueberzeugung,
daß der Gegenwerth dieser Summe vollständig vorhanden ist.
Rechnet man den Preis deS Wohngebäudes — und ein solches
hätte für die Anstalt immerhin errichtet werden müssen — ab,
so wird man den Preis des Gutes nicht zu hoch finden. Die
Schule wird bet einigermaßen guter Leitung dieses Kapital mit
Leichtigkeit dem Staate zu 3'/z, vielleicht 4 °/j, verzinsen können.
Die Bestimmung deS Betriebskapitals wurde so vorgenommen,
daß eine intensive Bewirthschaftung deS GuteS möglich ist.
Der Vorschlag der Kommission für Landwirihschaft geht im
Einverständnisse mit der Direktion der Domänen und Forsten
dahin, das Betriebskapital auf Fr. 30,000 festzusetzen. Ich
habe dem gedruckten Berichte nichts mehr beizufügen und stelle
Namens deS Regierungsralhes den Antrag, Sie möchten in
die Berathung deS vorliegenden Entwurfes eintreten und
denselben in globo behandeln.

vr. Schneider. Ich möchte nicht gerade gegen das
Eintreten das Wort ergreifen, um so weniger, als die
Auskunft, welche mir Herr Weber gab, mich über einzelne Punkte
hinlänglich beruhigt. Indessen kann ich nicht umhin, denn
doch zu sagen, daß ich noch jetzt dafür halte, wir hätten eben
so gut gethan, das eine oder andere bereits im Besitze deS

Staates stehende Gut zu einer lanbwirthschaftlichen Anstalt
einzurichten, als das Rüttigut anzukaufen. Ich habe gegen
dieses Gut namentlich zwei Punkte einzuwenden, Erstens glaube
ich, eö sei dort weiter nicht viel mehr zu lernen, als man bei

jedem praktischen Bauer lernen kann; oder vielmehr eS ist aus
dem Rültigule weniger Gelegenheit dazu gegeben als auf manchem
kleinern Gute und zwar aus verschiedenen Gründen. Der erste

besteht darin, daß das Gut in der Kultur bereits zu weil
vorgeschritten ist. ES ist zwar noch manches zu verbessern, der

Ertrag kann noch bedeutend vermehrt, aber nur in einer einzigen

Richtung kann den Zöglingen praktische Anleitung gegeben
werden. Ich habe das Rüttigut früher auch untersuchen lassen

und zwar von Männern, die bezüglich der Beurtheilung von
Grund und Boden und der Frage, ob ein Gut sich zu Errichtung

einer Ackerbauschule eigne, so hoch stehen als die Erper-
tcn, dje hier verwendet wurden, mit Ausnahme des Herrn
Weber, den ich als Autorität anerkenne. So viel ich mich
erinnere wäre daS Rüttigut nur insofern einer Verbesserung fähig,
daß man einzelne Partien drainiren kann, und wenn daS
gemacht ist, so ist daS Gut so vollkommen, als man eS machen
kann,wenn man genug Dünger verwendet. Da haben Sie keine

Erdmischungen nöthig, um den Zöglingen den Erfolg davon
zu zeigen. Ferner werden Sie dort keine Gelegenheit haben,
Ausflüge zu machen und den Erfolg den Zöglingen in praktischen

Resultaten vorzuweisen. Man hat keine Abzuggraoen zu
machen, nur zu drainiren. Ein zweiter Punkt ist der: der
Boden ist überall gleichmäßig Man wird sagen, eS sei ein
Boden, der allgemein bei uns vorkomme, sobald vom mittlern
Kanton die Rede ist; aber er ist auf der Rütti so gleichmäßig,
daß man ganz gczwunjfrn ist, fast immer das Gleiche
anzupflanzen, der Erfolg verschiedener Anvflanzungsarlen sich viel
weniger nachweisen läßt, als auf einem andern Gute, wie z. B.
zu Frienisberg. Freilich beruft sich der Bericht aus die daheri«
gen Ichatzungen mit der Bemerkung, dieselben seien ungleich.
Ich wollte lieber, die Erperten hätten nachgewiesen, daß der
Boden verschieden ist, denn der gleiche Boden kann an einem

Orte, je nachdem er bearbeitet ist, einige hundert Franken
werth sein, an andern Orten ein paar tausend Franken. Ich
habe ferner einzuwenden zwill mich übrigens gerne belehren

lassen), daß am Rüttignte ein wesentlicher Mangel vorhanden
ist, nämlich der Mangel, einer Wasserkraft, und daß, mit Aut-



nähme der Brennerei und Zieglerei, kein andere» landwirth-
schafilichcS Gewerbe mit der Anstalt verbunden werden kann.
Warum versetzte man die polytechnische Schule nach Zürich?
Um die Zöglinge in die Nähe von Fabriken zu bringen, wo
sie praktisch alles betreiben sehen können, was sie theoretisch
lernen müssen. Wir haben auf diesem Gute keine Mühle,
keine Oele, keine Reibe u. s. w. Man wird einwenden, daS

gehe den Landwirth nichts an. er habe sich nichts darum zu
bekümmern, wohin das Korn komme, daS er pflanzt, was aus
dem Flachs werde; es bestehe Theilung der Arbeit. Diese«

Prinzip verwerfe ich. Der Landwirlh soll die Rohprodukte so

vortheilhaft als möglich verwerthen. ES ist ein großer Mangel
deS RüiiiguteS, daß die Baucrnsöhne auf demselben solche

Gewerbe nicht lernen können. DaS waren die Hauptgründe,
die mich seiner Zeit bestimmten, das Gut nicht anzukaufen, und
von da an zogen wir uns die Ungnade des Herrn Fellenberg
zu. Ich gebe zu, daß die Brennerei und Zieglerei betrieben
werden könne; letztere führt mich auf eine Frage. Ich habe
die Zieglerei auch eingesehen, und so viel ich mich erinnere,
war auf dem ganzen Nüttigute kein Boden, um den gehörigen
Letten für dieselbe herbeizuschaffen, sondern er wurde von
Münchenbuchsee herbeigeschafft. Es hätte mich interessirt zu
vernehmen, ob man berechtigt sei, den Letten in Münchenbuchsee

zu holen, oder ob man denselben denn noch theuer kaufen müsse.

Gegen die Wahl der Domäne FrieniSberg wurde eingewendet,
dieselbe sei viel zu groß, man wüßte noch eine Menge Arbeiter
anstellen, um daS Gut gekörig zu bebauen, der Vorsteher der

Anstalt hätte dann keine Zeit, sich mit dem Ertheilen von
Unterricht zu befassen. Wenn man einer guten Sache zu viel
hat, kann man sich immer behelfen. Es wäre merkwürdig,
wenn man daS Gut in FrieniSberg nicht kleiner machen könnte.
Kann man nicht einen Theil desselben verpachten, wie jetzt?
Kann man eS nicht verkaufen, verschenken, wenn man deS

Guten zu viel hat? Diese Einwendung ist mir daher
unbegreiflich; eine andere begreife ich eher, welche dahin geht, daß

in FrieniSberg bereits eine andere Anstalt bestehe. Ich gebe

ferner zu, daß die dortigen Gebäulichkeiten für eine landwirth-
schafiliche Schule nicht so geeignet seien, wie auf der Rütti.
Aber ist das die wahre Schule des Lebens, wenn man alles
so auf dem Teller bekommt? Wird eö ein Vortheil für die

Zöglinge bei ihrer Rückkehr nach Hause sein, wenn sie auf der
Rütti alleS gehörig eingerichtet sehen? Allerdings hätte die

Beaufsichtigung der Anstalt in FrieniSberg einige Schwierigkeit,
aber wenn daS die einzige berechtigte Einwendung ist, so wird
sie in meinen Augen hundertmal ausgewogen dadurch, daß das
Gut bereits in den Händen des Staates ist, daß eS einen

verschiedenartigen Boden mit verschiedener BearhcitungSweise hat.
Dieser Vorzug des GuteS FrieniSberg scheint mir denn doch

hinlänglich gerechtfertig». Auf die Berechnungen der Erperten
will ich nicht näher eintreten. Wenn die Anstalt zweckmäßig
eingerichtet ist, so bin ich der Meinung, daß man zu diesem

Zwecke kein Opfer scheuen soll ; aber auf der andern Seite
sollte man in einer solchen Berechnung alles anführen, und
wenn man die Tellen und Abgaben, die Unterhaltungskosten
der Gebäude wegläßt, so hat dieß auf daS finanzielle Resultat
einen bedeutenden Einfluß und wird letzteres nicht so günstig,
wie man im Berichte darstellt. Ich hätte daher gewünscht,
man würde die Sache noch von anderer Seite genau
untersuchen. Ich weiß, daß eine Kommission zu Untersuchung
mehrerer Güter niedergesetzt wurde, vernahm jedoch, es habe
keine Diskussion stattgefunden. Daher ist es gut, daß hier eine

solche stattfindet, und wenn ich Anlaß dazu gab, so glaube ich

nichts BöseS gethan zu haben. Es dient den Eine» zur
Beruhigung, mir zur Belehrung. Ich gewärtige, was der Herr
Berichterstatter anbringt und trage vorläufig auf Nichteintre-
ten an.

Friedli, Friedrich. Ich müßte sehr bedauern, wenn daS

Nichteintreten beschlossen würde. Herr Or. Schneider hat über
die Domäne FrieniSberg manches gesagt, daS mir sehr ein-
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leuchtet; aber wir müssen bedenken, daß wir mit einer land«
wirthschaftlichen Schule im Anfange sind, daß man ein Gut
zu wählen hat, das mit einem schönen Resultate beginnt. Ich
glaube, nach einigen Jahren werde der Staat noch mehr
herausbringen können. Vor dreißig Jahren fand man, man
verstehe alles in der Landwirthschaft. Was wurde seither verbessert?
Wir sind auf dem Standpunkte, wo man fast sagen kann, wir
verstehen nicktS davon. Erst nachdem die Gelehrten, die Chemie
sich der Landwirthschaft angenommen, wird eS besser.

Sträub. Ich danke der Direktion der Domänen und
Forsten sehr, daß sie unS einen Schritt weiter gebracht hat,
indem sie einen lange geäußerten Wunsch zur Erfüllung
und die Errichtung einer Ackerbauschule zur Ausführung bringt.
Aber ich finde, der Große Rath habe hier nicht eigentlich eine
Auswahl unter mehrern Gütern zu treffen, welches sich am besten
eigne Man hat schon von vornherein im Berichte den Schwerpunkt

aus ein Gut gelegt und die Vortheile desselben und keines
andern hervorgehoben Wenn man die Ansicht deS großen
Rathes über die in Frage liegenden Güter erfahren will, so hätte
man die Eigenschaften aller, wie diejenigen des RümguteS,
speziell hervorheben sollen. Man sagte nichts darüber, welche
Vortheile ein Gut für Errichtung einer Musteranstalt darbiete,
wenn eS auch in der Ertragsfähigkeit vielleicht weniger hoch
stehen mag, als daS Rütligut. Ich gebe zu, daß letzteres für
eine Schule sehr geeignet ist, aber nicht so geeignet ist eS für
eine Musterwirthschaft. Natürlich, wenn man die Sache s»

auffaßt, eS müsse in einer Ackerbauschule alles gelehrt werden,
was der Landwirlh bedarf, so ist es schwer, ein Gut zu finden,
welches dieser Anforderung entspräche, so daß z. B. lanbwirth-
schaftliche Industrie damit verbunden werden könnte. Auf der
einen Seite haben wir daS intensive System, auf der andern
Seite daS extensive. Es wird viel davon abhängen» wie die
Schule eingerichtet werde; unter Umständen können beide
Systeme sehr gut wirken. Zwar wird in der PrariS auf der Rütti
nicht viel durch das extensive System zu bewirke» sein, denn
daS Rüitigut gehört zu den Gütern, an denen nicht mehr viel
zu verbessern ist. DaS beweist der Preis, den man fordert.
Wenn man ein anderes Gut finden könnte, da? alle
Eigenschaften hätte, die man fordern kann, so würde ich nicht dazu
stimmen. Aber ick untersuche und erlaube mir die Frage: ist
die Ackerbauschule der Spiegel, in welchem die Landwirthc alleS
auf der Rüiti vereinigt sollen erblicken können? Nein Will
man die Ackerbauschule auf ein mageres Gut verweisen? Da
könnte der Staat in zu große Kosten kommen und könnte man
sagen, eS sei leicht, ein mageres Gut zu verbessern, wenn man
einen so guten Götti habe. ES handelt sich nur noch um die

Frage: ist das Rütligut billig oder zu theuer? Macht der

Staat eine zweckmäßige AuSgabc? In dieser Beziehung kann

man sick kurz fassen, indem man die Frage in's Auge faßt:
kann eine Ackerbauschule daS Wohl des KantonS fördern oder

nicht? Das hängt wesentlich von der Einrichtung der Anstalt
ab. Wie sollen die Zöglinge aus der Schule hervorgehen?
Will man Landwirthe bilden, die mittels eineS großen Betriebskapitals

einen große» Kompler auf eine hohe Kulturstufe bringen
können? Ich glaube, das sei nicht der Hauptzweck der Sckule.
Solche Männer haben wir im Kantone. Wer glaubt, er könne

dieß in unserm Kantone nicht lernen, kann eS anverSwo. ES
sollen dem Jüngling Mittel und Weg angewiesen werden,
wodurch der Landwirth mit einem kleinen BerriebSkapitale
verhältnißmäßig eine Rente erreichen kann, wie derjenige, der ein

großes Betriebskapital hat Sie sehen, daß die Zeitrickiung
nicht dahin geht, Güterkomplere im Allgemeinen zu vergrößern,
sondern sie werden durch Theilungen ehr kleiner. Soll nun
der Staat auch dem kleinen Landwirthe an die Hand gehen?
Oder sollen die Landwirthc selbst ihre kleinen Kräfte sammeln,

z. B durch Assoziativ»? Ich gab mir die Antwort, eS müsse

auf beiden Seiten entwaS geschehen. Wir haben das Beispiel
in der Industrie, die sich durch Assoziation zu dem Punkt
emporschwang, ans dem sie jetzt steht Es ist mir leid, daß ich



388

es sagen muß. Es ist beim Landwirthe immer nach ein
gewisses Mißtrauen vorhanden; er ist noch nicht zur Erkenntniß
gekommen. Ich will ein kleines Beispiel anführen, das nicht
zu seinem Ruhme gereicht. WaS wären die Käsereien? Ohne
die Assoziativ« könnten sie nickt so gedeihen. Aber wie verleitet
manchen das pekuniäre Interesse, zu Mitteln zu greifen, wie
die Milchfälschung u. dgl., woraus Mißtrauen im Bauernstand
entsteht, so daß man sagen kann, sie trauen einander selbst nicht,
und daß man deßhalb nicht zur Assoziativ» gelangt. Wenn
das nickt wäre, so müßte der Staat nicht so tief greifen. Im
Strickhof in Zürich besteht eine landwirthschastlicke Schule,
und ich glaube, eS wäre zweckmäßig, die Ackerbauschule nach
diesem Prinzipe einzurichten, wo lüan nicht sogenannte Herrenbauern

bilden, sondern die Zöglinge durch wissenschaftliche
Bildung auf eine höhere Stufe dringen will. Von diesem

Standpunkte auS hat man sich nickt mehr zu fragen: ist daS

Rüliigut geeignet, die Ausgabe des Staates gerechtfertigt?
Daran hängt nach meiner Ansicht alles, wie sich die Anstalt
bewegen werde. Obschon ich anfänglich nicht für den Ankauf
der Rütti war, weil ich glaubte, es gebe eine Musterwirthschaft,
wozu ich dieses Gut nickt für geeignet halte, so stimme ich nun
dock zum Antrage deS RegierungSraihes, indem ick von der
Ansicht ausgehe, eS werden in der Ackerbauschule die Prinzipien
der Landwirthsckaft gelehrt werden, welche die Zöglinge später
tm Leben praktisch ausüben sollen. Ick habe volles Zutrauen
m der Direktion der Domänen und Forsten, welche mit der
Landwirthschaft nicht unbekannt ist.

Herr Berichterstatter. Vor Allem will ich den Herrn
Sträub beruhigen über die Tendenz der Schule, welche auf dem
Rüiiigute errichtet werden soll. ES liegt durchaus nicht in der
Absicht der Behörden, eine Herrcnschule zu gründen, sondern
eine Anstalt, die unsern Verhältnissen auf dem Lande angemessen
ist. Ick berufe mich aus eine Broschüre, die ich früher über
die Errichtung einer Ackerbauschule verfaßte und welche die
Tendenz einer solchen Anstalt enthält. Es heißt in derselben:
»Unser Besitzstand ist der Art, daß der Bauer in den meisten
Fällen selbst Hand an's Werk legen muß, wenn die Wirthschaft
gedeihen soll. Die landwirthschaftlicken Schüler dürfen daher
der Arbeit nie entfremdet werden, sie sollen ferner gewöhnt
werden, sich in die gegebenen bäuerlichen Verhältnisse zu
finden, statt an Alles den großartigen Maßstab zu legen,
wre dieß in den meisten deutschen Schulen der Fall ist."
Die Ansichten, die ick damals hatte, habe ick jetzt noch. Ich
sah viele deutsche Schulen, ick besuchte sie selbst zeitweise als
Schüler, aber die Verhältnisse deS großen Güterbcsitzes, wie sie

in Deutschland vorkommen, passen nicht für unS, wir können
daher auch nicht gleich verfahren. Wie ick mir die Sache
denke, wird der praktische Unterricht in der Ackerbauschule
vorherrschend im Sommer, der theoretische vorherrschend im Winter
ertheilt, immerhin mit der Voraussetzung, daß die Zöglinge daS
Gut bearbeiten Was die Bemerkungen deö Herrn l)r. Schneider

betiifft, so ist ewiges davon wahr, aber nach meiner innigen
Ueberzeugung daS Meiste nickt. Herr vr Schneider behauptete,

der Boden auf der Rütte sei nicht verschiedenartig. Das
ist so weil richtig, daß nicht erireme Verschiedenheiten der
Bodenarten vo>kommen, aber ich berufe mich auf die anwesenden

Landwirihe, ob nicht zwischen schwerem und sandigem
Letlboden ein himmelweiter Unterschied sei. Auf dem Rüttigute
sind alle Verschiedenheiten deS ThonbodenS vorhanden Wahr
ist, daß der schwere Lehmboden vorherrschend ist. Die Angaben
deS gedruckten Berichtes beruhen nickt nur auf der Grundsteuerichatzung,

sondern sie beruhen auf einer Untersuchung des
Gutes, die ich als Schüler der Rüttianstalt ausführen half.
Die Erlernung technischer Nebengewerbe, auf welche Herr
Schneider ebenfalls zu sprechen kam, paßt für eine Gegend,
wo Fabrikation betrieben wird. Durch eine zu große
Ausdehnung der Anstalt kommt man vom Stamm auf die Aeste
hinaus, und wird der Unterricht ein oberflächlicher. Ich stelle
mir die Sache so vor, in der Ackerbauschule sollen die Grund¬

prinzipien der Landwirthschaft gelehrt werden, nicht alle
Nebengewerbe. Allerdings soll daS Verhältniß der Landwirthschaft
zu den technischen Nebengewerben dargestellt, aber nicht die
Theorie derselben ganz gelehrt werden. Ich bedaure daher den
Mangel einer Wasserkraft zu diesem Zwecke durchaus nicht.
Bezüglich deS Kulturzustandes der Rütti berufe ich mich auf
den gegenwärtigen Pächter deS Gutes, der mir die Versicherung
gab, der Rohertrag deS GuteS könne noch um 2à—30 »/»
erhöht werden Ich bin ferner der Ansicht, daß eS nicht in der
Aufgabe der Ackerbausckule liege, große Enisumpfungen und
Verbesserungen deS Landes vorzunehmen, sondern zu zeigen,
was bei der intensiven Kultur geleistet werden, welche Erfolge
bei den verschiedenen WirlhschaftSsystcmen erzielt werden können.
Der Standpunkt, von welchem Herr 0r. Schneider ausging,
ist nach meiner Ansicht ein überwundener. DaS weiß jeder
verständige Landwirth, daß, wenn man einen Graben zieht, daS
Wasser Abfluß erhälh welche Vortheile das Drainiren gewährt.
UebrigenS wenn solche Arbeiten auf dem Rüttigute auch nicht
vorgenommen würden, so kann der Vorsteher mit den Zöglingen
solche an andern Orten besichtigen. Wir sind bereits auf einer
hohen Stufe intensiver Kultur angelangt. Ich habe verschiedene

Länder bereist, um in denselben den Zustand der
Landwirthschaft zu beobachten, aber mit Ausnahme von Flandern,
Norfolk und eines Theils von Schottland glaube ich nicht,
daß eS viele Gegenden gebe, die in dieser Beziehung unser
Seeland, Oberaargau, Mittelland übertreffen. Herr Schneider
kam auf die Zieglerei zu sprechen und äußerte Zweifel, ob
Lehm auf dem Rüttigute vorräthig sei. ES findet sich solcher
gerade neben der Zieglerei, der sich zur Fabrikation der Drain-
röhrcn eignet und auch zu Ziegeln verwendet werden kann.
Ich sah mich selbst veranlaßt, darüber mit Herrn Müller-
Fellenberg Rücksprache zu nehmen, der mir die Zusicherung gab.
wenn sich durch eine Expertise beweisen lasse, daß sich auf dem
Gute nicht Lehm vorfinde, der sich zur Ziegelfabrikation eigne,
so sei er bereit, mit dem Staate einen Tausch um den benachbarten

Wald einzugehen, in welchem sich eine Lehmgrube
vorfindet. DaS Rültigut stößt an den Wald und diese mündliche
Zusicherung genügt mir. Herr vr. Schneider kam auch auf
die Domäne Frienisberg zu sprechen, und ich muß glauben, er
habe den Bericht der Erperlen darüber nickt gelesen, die
Schwierigkeiten nicht erwogen, die sich der Errichtung einer
solchen Anstalt in Frienisberg entgegenstellen. Ich mache Sie
aufmerksam, daß man entweder daS dortige KornhauS hätte
umbauen und die Taubstummenanstalt darin verlegen (und daS
wäre nickt zu billigen gewesen), oder die Ackerbauschule in
demselben errichten müssen. Dann wäre die Schwierigkeit
eingetreten daß zwischen dem KornhauS und den Oekonomiege,
bänden der Ackerbauschule daS Kloster in der Mitte gewesen
wäre, so daß die Beaufsichtigung der Anstalt sehr schwierig
gewesen wäre. Herr Schneider meinte freilich, wenn das Gut
zu Frienisberg zu groß sei, so könne man etwas davon ver.
kaufen oder verschenken. WaS daS Letztere betrifft, so möchte
ich nicht den Antrag dazu stellen. Ebenso wenig möchte ich zum
theilweisen Verkaufe eines großen GuteS rathen, besonders wenn
eS arrondir» ist. Herr Schneider fand die Gebäude auf dem
Rüttigute zu schön. Nach seiner Ansicht müßte man den
Zögling in einem baufälligen Gebäude unterbringen, um ihm
zu zeigen, wie man eS verbessert. Ueber daS Betriebskapital
fand in der Kommission allerdings eine Diskussion statt, jedeS
Mitglied machte seine Berechnnng. die man gegenseitig verglich,
und am Ende kam man auf 30,000 Fr. Ich schließe also
dahin, die von Herrn Dr. Schneider geäußerten Bedenken
seien nicht begründet. Ich hätte auch gerne ein Gut gewählt,
das alle wünsckbarcn Eigenschaften auf sich vereinigen würde,
aber daS ist nicht leicht möglich.

Dr. Schneider zieht auf die vom Herrn Berichterstatter
gegebenen Erläuterungen seinen Antrag auf Nichleintreien zurück.

DaS Eintreten wird durch daS Handmehr beschlossen.



Der Herr Berichterstatter empfiehlt den vom Re-
gierungSrathe vorgelegten Entwurf zur Genehmigung.

Revel. Gegen daS Dekret habe ich nichts einzuwenden.
Ich habe zum Eintreten gestimmt und zwar aus finanziellen
Gründen. Ich bin eigentlich kein Freund von Musterschulen,
ich bin überzeugt, daß man bei guten Landwirthen mehr lernt
als in solchen Anstalten. Man hat ei» Beispiel an der land,
wirihschaftltcken Schule in Zürich, welche zu Grunde ging;
ebenso im Kanton Waavt, wo eS nickt besser geht. Wenn
heute die Frage vorläge, ob man den Beschluß vom 14. April
1853 annehmen wolle oder nicht, so würde ich dagegen stimmen.
Aber wir sind im Stadium der Vollziehung. Ich fragte mich

also: was kostet den Staat weniger? Die Antwort fiel zu
Gunsten des RüttiguleS aus, weil es die entsprechenden
Eigenschaften hat. Ich stimme also zum Dekrete, wünsche aber eine

Ergänzung, indem ick mir die Frage erlaube, ob eS nicht
möglich wäre, mir der Ackerbauschule eine Forstschule zu
verbinden da sehr große Gebäulichkeiten vorhanden, ferner 33
Jucharien Waldungen damit verbunden und Siaatswalvungen
in der Nähe find. Ich glaube, eine solche Anstalt wäre viel
nöthiger als eine Ackerbauschule. Mit einem Aufwand? von
einigen tausend Franken könnte eine Forstschule errichtet werden.
ES paßt zwar vielleicht nicht hieher, aber der Regierungsraih
könnte die Sache untersuchen und in einer spätern Sitzung
darüber Bericht erstatten. ES wäre sehr gut, wenn 10—15
junge Leute in der Forstwirlhschaft unterrichtet werden könnten,
denn die Waldungen bilden den Hauptreichrhum deS Landes.

vr. Schneider. Wenn ich vorhin meinen Antrag
zurückzog so geschah es gewiß nicht in der Ueberzeugung, daß
meine Ansicht unrichtig sei, sondern weil ich mich nicht dem

Scheine, als hätte ick die Absicht, diese wichtige Frage zu
verschieben, aussetzen wollte; ferner weil ich hörte, daß daS

Rüttigut noch der Verbesserung um 25—3l) fähig, so daß
kein Verlust zu befürchten sei. Nur die Frage erlaube ich mir
noch, wie eS mit den jurassischen Zöglingen gehalten sein soll.

Ich kann mir nicht denken, daß man jurassische Zöglinge auf
die Rülti schicken kann, erstens der Sprache und zweitens deS

Bodens wegen, der im Jura, mit Ausnahme eineS kleinen

Theils im Munster- und DelSbergihale, ganz anders beschaffen
ist Ich frage daher, ob man dem Jura auch eine Sckule,
oder wie man demselben ein Aequivalent geben wolle. Er hat
einen Anspruch darauf. Man könnte für den Jura vielleicht
Stipendien aussetzen, damit seine jungen Leute sich anderswo
in der Landwinhschaft ausbilden können.

Sträub. Den Antrag deS Herrn Revel muß ick sehr

unterstützen, indem die Landwirihschaft ein großes Kapital in
den Waldungen hat. Nun aber möchte ich noch fragen, ob

nicht die Summe von 30,000 Fr, welche als Betriebskapital
erforderlich ist, nicht auf einem andern Zweig erspart werden
könnte. Wie S>e wissen, ist mit der KanionSschule in Bern
eine Elcmentarklaffe verbunden, die den Staat jährlich 30 bis
40,000 Fr kostet. Für wen ist sie? Für die Herren von
Bern. Nachdem nun die Lehrcrbcsoldungen und auch die

Elementarklassen auf dem Lande verbessert worden, glaube ich,

sollten die Zöglinge der letztern in die KanionSschule
aufgenommen werden können, ohne daß sie zuerst die Elementarschule
in Bern durchmachen und dafür 12—1300 Fr. opfern müssen.

Ich will nicht heute den Antrag stellen, dieselbe aufzubeben,
aber den Wunsch erlaube ich mir zu äußern, daß der Regie-
rungSrath untersuche, ob eS nicht geschehen könne. Es ist ein

Vortheil der Stadt Bern, und dieser sollte dem ganzen Lande

zu gut kommen.

Im er. Ich glaube, gestützt auf Art. 1 deS Dekretes vom
14. April 1858 können wir im Grundsatze beschließen, eine Forstschule

mit dieser Anstalt zu verbinden, weil der Art. 1 sagt, eS

solle eine lanndwirihschaftliche Schule errichtet werden, wo alle

Tagblatt des Großen Rath« t»s».
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Zweige der Bodenkultur, somit auch der Wälder gelehrt werden
sollen. ES bedarf also keines besondern Dekretes, um auf der
Rütti auch die Walvbauschule einzuführen. Ich unterstütze
demgemäß daS Begehren deS Herrn Revel. Wie Herr Or.
Schneider angedeutet, ist der Jura nicht in der vortheilhaften
Lage, diese Anstalt besuchen zu können. Er wird seine Zöglinge

für die Waldauschule hinschicken, aber einige Gegenden
werden diese Anstalten nicht benützen können, so z. B. können
sich auS meiner Gegend keine Jünglinge dorthin begeben, weil
der Weinbau auf der Rütiianstalt schwerlich gelehrt werden
wird. Wir können deßhalb dem Herrn Domänendirektor keinen
Vorwurf machen, weil man in einer solchen Anstalt nickt alles
vereinigen kann. Wenn wir aber in dieser Hinsicht in einer
nachiheiligen Stellung sind, so können wir verlangen, daß diese
Schule unsern Angehörigen für die Waldkultur nützlich werde.

Bernard. Herr Or. Schneider hat bemerkt, daß nach
seinem Dafürhalten die landwirthschafiliche Schule auf der
Rütti von den jurassischen Zöglingen nicht werde besucht werden,
weil er annimmt, daß der Unterricht in dieser Anstalt nur in
deutscher Sprache ertheilt werde. Er gab auch zu, daß die
Bodenbeschaffenheit auf dem Rüttigut sich im Jura nicht
vorfinde, ausgenommen an einigen wenigen Orten z. B. in der
Gegend von TavanneS und DelSberg und auch da nur auf
einer geringen Ausdehnung Das ist richtig, dennoch aber
glaube ich, daß die Jünglinge aus dem Jura in dieser Anstalt
Erfahrungen holen können, welche ihnen nützlich sein werden.
Ich bin auch der Meinung, eS sollte mit der Anstalt eine
Waldbauschule verbunden werden, welche dem Kanton sehr nützlich
wäre; der Staat kann hiedurch nur gewinnen. Diese
Verbindung kann übrigens stattfinden ohne große Veränderungen
und ohne Vermehrung der Kosten. Wir haben im Jura eine
solche Schule nöthig, weil eS dort viele Waldungen giebt. In
Betreff deS Unterrichts, welcher in der Anstalt ertheilt werden
soll, hoffe ich, der Herr Direktor der Domänen und Forsten
werde die Anstalt so einrichten, daß die Jurassier sie benützen
können. Ich nehme an, der Unterricht werde in beiden
Landessprachen ertheilt werden, d. h. deutsch und französisch.

Herr Berichterstatter. Es bandelt sich heute nur um
die Ausführung des GroßrathSbescklusseS vom 14. April 1858,
daher kann jetzt nicht von der Gründung einer zweiten Schule
für den Jura die Rede sein. Dagegen glaube ich, eS können die
Wünsche dieses LandesiheileS im Unlerrichtsplane so weit
berücksichtigt werden, daß die jurassischen Jünglinge Nachhülfe in
der deutschen Sprache und auch Unterricht in der französischen

Sprache in einzelnen Fächern erhalten können. Alle Fächer
in beiden Sprachen lehren zu lassen, würde ich für daS ökono-
nomische Gedeihen der Anstalt für gefährlich halten und müßte
mich dagegen verwahren. Es würde die Entwicklung der Schult
in ihrem ersten Entstehen erschweren. Entweder müßte man
die doppelte Zahl von Lehrern anstellen, oder solche Ansprüche
an sie machen, daß sie viel höher besoldet weiden müßten. WaS
die Maldbauschule betrifft, so hat die Direktion der Domänen
und Forsten die Errichtung einer solchen schon im Auge. Eine
Vorstellung der ökonomischen Gesellschaft langte zu diesem

Zwecke ebenfalls ein, die Frage wurde auch dem Forstvcrein
vorgelegt und nach allen Richtungen erörtert. Ich war ohne
dieß geneigt, in der nächsten Sitzung dem Großen Rathe einen

Antrag im Sinne der von den Herren Revel und Jmer geäußerten
Wünschen vorzulegen Ich widersetze mich daher nicht, wenn
man entweder die Waldbauschule mit der Ackerbauschnle
verbinden oder in zweiter Linie die Sache noch der Regierung
zur Untersuchung und Berichterstattung zuweisen will. Ich
bin damit einverstanden.

Der Antrag deS RegierungSralheS wird nebst Er-
heblicherklärung desjenigen des Herrn Revel durch daS Handmehr

genehmigt.
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Projekt-Beschluß

betreffend

die Errichtung eines botanischen Gartens.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in der Absicht, den naturwissenschaftlichen Unterricht zu

unterstützen und die landwirthschaftlichen und forstwissenschaft-

lichen Interessen zu fördern,
auf den Antrag des RegierungSratheS,

besch ließt:

8 t.

ES wird ein'neuer botanischer Garten errichtet.

8 2.

Die Mittel zum eventuellen Ankauf des erforderlichen
Grund und Boden» werden als Kapitalanwendung au» der

Domänenkasse verrechnet.

8 3.

Die Mittel für die nöthigen baulichen Einrichtungen fallen
auf den Kredit „Hochbau, Neubau."

8 4.

Die Unterhaltungskosten werden au» dem Kredit „Subsi-
diaranstalten der Hochschule" bestritten.

8 5.

Der RegierungSrath wird mit der Ausführung dieses

Beschlusses beauftragt.
Bern, den

(Folgen die Unterschriften.)

Weber, Direktor der Domänen und Forsten, als
Berichterstatter Schon die abgetretene Verwaltung hat sich alle»
Ernstes mit der Frage beschäftigt, einen neuen botanischen
Garten anzulegen und zwar auf ähnlichen Grundlagen, wie eS

Ihnen heute vorgeschlagen wird. Herr Domänendireklor
Brunner hatte bereits Unterhandlungen zur Erwerbung einer
Wiese in der Nähe des TurngrabenS angeknüpft. Wenn auch
der Nutzen einer solchen Anstalt nicht so auffallenv in die Augen
springt, wie manches andere Unternehmen, so ist derselbe doch
ein großer. Fast die meisten Fortschritte im Garetnbau und
ein großer Theil derselben in der Landwirlhschaft verdankt man
solchen Anstalten. Fast die meisten Kulturpflanzen, die auf
dem Kataloge derselben erscheinen, sind früher in solchen Gärten
gezogen worven, und eS wäre irrig, anzunehmen, der Katalog
sei nun zu schließen. Ich muß hier aufmerksam machen, daß
die Revolution in unserer Landwirthschaft noch mehr um sich

greifen wird. Da der Getreidebau zum Theil zurücktreten wird,
so werden wir dahin kommen, neben der Milchwirthschaft und
dem Wiesenbau den Handelsgewächsen um so mehr Aufmerk-
samkcit zu schenken. Es ist noch kein Jahrhundert verflossen,
seitdem eine Menge, nun allgemein verbreiteter Kulturpflanzen
im Großen angebaut werden. Es ist nicht zu verkennen, daß
noch Großes zu leisten ist. Ganz besonders sind wir im
Obstbau noch weit zurück im Verhältnisse zum Landbau und
gegenüber andern Kantonen, namentlich Thurgau, St. Gallen,
Zug, Zürich. ES könnte dem Obstbau sehr Vorschub geleistet
werden, wenn in einer guten Bgumschule solche Sorten gezogep

würden, von denen der Landwirth versichert wäre, guteS Obst
zu erhalten. Der botanische Garten ist auch wichtig für den
Unterricht in der Botanik und die Erlernung medizinischer
Wissenschaften geht rascher vor sich, wenn der Unterricht durch
Anschauung begleitet, als wenn nur Theorie gelehrt wird.
Auch anderwärts werden bedeutende Opfer für botanische
Gärten gebracht; so in Genf, Zürich, Basel. Der gegenwärtige
botanische Garten in Bern genügt den Anforderungen der
Wissenschaft nicht; er ist zu klein, hält nur Jucharten im
Umfang, ist durch Mauern eingeschlossen, so daß er oft noch
mit Schnee bedeckt ist, während auf den Feldern alles grünt.
Nach dem vorliegenden Antrage würde die zu Erwerbung von
Grund und Boden erforderliche Summe aus der Domänenkasse
bestrilten, die Erstellung der nöthigen Gebäulichkeiten dagegen
dem Kredite für Hochbau. Neubauten zur Last fallen. Letztere
wären nach und nach auszuführen. An die Kosten des
jährlichen Unterhaltes leistet die Stadt Bern einen jährlichen Beitrag

von KM Fr daS Uebrige würde auS dem Kredite für
Subsidiaranstalten der Hochschule bestritten, wie bisher. Ich
stelle Namens deS RegierungSratheS den Antrag, Sie möchten
in die Berathung des Dekretes eintreten und dasselbe in glodo
genehmigen.

Revel. Ich weiß nicht, ob der Antrag, den ich zu stellen
beabsichtige, hier zuläßig ist. An andern Orten begrüßt man
bei der Errichtung solcher Subsidiaranstalten jewcilen die
betreffende Ortschaft. Die Burgerschaft von Bern leistet einen
Beitrag von llM Fr., aber eS wäre auch an der hiesigen
Einwohnergemeinde, einen Beitrag zu geben oder daS Ganze
zu übernehmen. Daher stelle ich den Antrag, mit der Gemeinde
Bern darüber zu unterhandeln.

Friedli, Friedrich. Ich hingegen könnte zu dem
vorliegenden Entwürfe nicht stimmen. ES dünkt mich, für den
Staat Lurussache zu sein. In erster Linie denke ich, der Staat
sei nicht der rechte Gärtner, solche Unternehmen sollten durch
Privaten oder Gesellschaften ausgeführt werden, sonst fallen
sie viel zu kostspielig auS. Sodann scheint mir der Ankaufspreis

sehr hoch zu sein. Ich weiß zwar nicht, welches Stück
Landes zum botanischen Garten bestimmt ist, aber wie ich hörte,
wäre dasselbe so der Sonne ausgesetzt, daß viele Pflanzen
darauf nicht gedeihen könnten. Ich stelle daher den Antrag,
heute nicht einzutreten, sondern den RegierungSrath zu
beauftragen mit einer Gesellschaft oder mit der Stadt Bern zu
unterhandeln, um zu sehen, ob Jemand Lust habe, einen solchen
Garten anzulegen und dann einen entsprechenden Beilrag von
Seite deS Staates auszusetzen.

Kurz, Oberst, übernimmt den Vorsitz.

Dr. Schneider. Ich bin ganz einverstanden, daß, sobald
es sich um direkte Spekulationen handelt, der Staat sich nicht
einlassen soll; aber hier handelt eS sich nicht darum. Wenn
der Herr Berichterstatter auf den direkten Nutzen des botanischen
Gartens aufmerksam machte, so sage ich, daS ist im Grunde
Nebensache. Der botanische Garten bildet einen Theil der
Lehrmittel unserer Hochschule. Eine Hochschule ohne botanischen

Garten wäre ein wahrer Unsinn. An andern Orten, wo
nur eine Akademie besteht, hat man einen botanischen Garten,
der zehn, zwanziginal größer ist als der unsrige; so z. B. in
Genf, so auch an den Hochschulen in Zürich, Basel, und wenn
Sie noch weiter gehen, werden Sie sich überzeuge», daß der

Staat eS überall in seinem Interesse findet, bedeutende Anlagen
für Hochschulen zu machen. Ich wünschte nur, daß Sie unsern
botanischen Garten sähen, wie er zwischen vier Mauern
eingeschlossen ist; dann schauet die Büste deS großen Haller an,
deS größten Botanikers neben Linnä, deS ManneS, der mit den

größten Köpfen des vorigen Jahrhunderts Schritt hielt. Seine
Büste steht dort in einem Winkel. Wenn eS auch nur ihm
zu Ehren wäre, daS schönste Monument, das man ihm errichten



könnte, wäre ein schöner botanischer Garten. Wenn fremde
Mediziner nach Bern kommen, hüte ick mtck wohl, sie in unsern
botaniscken Garten zu führen, so wenig, als ich sie früher in
daS alte Irrenhaus führte; ich hätte mich für den Kanton
geschämt. Der Beitrag der Burgerschaft ist allerdings klein,
aber die Einwohnergemeinde ist ohnevieß mit Testen belastet.
Ich unterstütze den Antrag der Regierung

Herr Berichterstatter. Ich hab» dem, was Herr vr.
Schneider sagte, wenig beizufügen. WaS den Nutzen eineS

botanischen Gartens betrifft, so glaube ich doch, daß Herr
Friedli denselben unterschätze. Ick machte bereits aufmerksam,
daß die meisten neu bekannt gewordenen Kulturpflanzen in
botanischen Gärten akklimatistrt wurden. In solchen Anstalten
werden gewöhnlich Versuche gemacht, die Privaten meistens
nicht von sich aus machen können, weil sie in der Regel mit
Kosten verbunden sind Gar Mancher machte einen Versuch,
setzte aber denselben beim ersten Mißlingen bei Seite, während
man in einem botanischen Garten die Mittel hat, den Versuch
fortzusetzen. Für den Unterricht an der Hochschule ist eS auch
wichtig, daß er praktisch uyd anschaulich ertheilt werden kann.

Revel zieht seinen Antrag zurück

Abstimmung:

Für daS Eintreten 56 Stimmen.
Dagegen 18 »

Da die Versammlung nicht beschlußfähig zu
sein scheint, so wird noch einmal abgestimmt.
Für das Eintreten 67 „
Dagegen 21 „

Kaufvertrag zwischen Herrn Regierungsrath Or.
Lehmann als Verkäufer und dem Staate als Käufer um 6
Jucharten 7466 Q-Fuß an der Ra benthalhalde in Bern zum
Preise von Fr. 25.666 mit Zins-, Nutz- und Schadensanfang
auf den 1. August 1859

Der RegierungSrath stellt in Uebereinstimmung mit
der Direktion der Domänen und Forsten den Antrag auf
Genehmigung des Vertrages.

Weber, Direktor der Domänen und Forsten, als
Berichterstatter. In der Voraussetzung, daß der Große Rath die

Errichtung eineS botanischen Gartens genehmige, beauftragte
der Regierungsrath schon im Frühjahr 1857 die Domänen«
direktion, ein geeignetes Stück LanvcS zu erwerben. Herr alt-
Regierungsraih Brunner hatte die Unterhandlungen um die

sogenannte Blumenrainmatte beim Turnplatze bis zum Abschlüsse

gebracht, als Herr von Tavel Bedingungen daran knüpfte,
deren Erfüllung gar nicht in der Macht dcS Staates lag.
Dieses Grundstück hält ungefähr 3 Jucharten und wäre zur
Anlegung eineS botanischen Gartens ziemlich geeignet; der

Preis war auch Fr. 25,666 und die Domänendirekiion fand
denselben nich^ zu hoch. Es fehlte aber an Wasser, und zu
einem botanischen Garten ist Wasser und zwar viel Wasser
absolut nöthig. Nun machte Herr von Tavel zuletzt die Be-
dindung, daß man ihm Wasser bis zum Hause liefere. Da
der Staat für daS betreffende Grundstück kein Wasser hatte,
so konnte er diese Bedingung nicht eingehen. Die Einwohner«
gemeinde wurde daher ersucht, das nöthige Wasser abzugeben
So sehr ich bedauerte, daß dieselbe auf daS Begehren deS

Staates nicht eintrat, so begriff ich die Bedenken derselben,

welche dahin giengcn, daß sie selbst zu wenig Wasser habe.

Der Kauf von Wasser in der Gemeinde Scherli war noch nicht
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definitiv geschlossen und wird wahrscheinlich noch Streitigkeiten
zur Folge haben. Um dem erhaltenen Auftrage nachzukommen,
bezeichnete ich dem Regierungsrathe fünf verschiedene Grundstücke

in der Nähe der -ladt zur Auswahl, nämlich: die Ra-
benthalhalde, den Platz vor dem obern Thor in der Nähe deS

BurgerspitalS, längs der Straße, die auf die große Schanze
führt. Dieser Platz hätte bereits dem Staate gehört, aber die
Kinderpromenade hätte dann weggeschaft werden müssen, ebenso
das BogenschützenhauS, abgesehen davon, daß derselbe später
bei zunehmender Entwicklung der Stadt besser verwendet werden
kann. Ein drittes Grundstück befindet sich auf dem Plateau
des Altenberges, ein vierter Platz wäre die sogenannte Wannaz-
halde in der Nähe des BundesraihhauseS. Dieses Grundstück
wäre sehr geeignet, aber die Unterhaltungskosten wären unver»
hälinißmäßig groß. Endlich hätte man auch den Hirschcn-
graben dazu benutzen können, der dann hätte verlegt werde»
müssen. Mit der. genauern Untersuchung der genannten Grundstücke

beauftragte der RegierungSrath die Direktion des jetzigen
botanischen Gartens, die Herren Professor Pcriy und Guthnik,
welche in erster Linie die Rabenthalhalde, in zweiter Linie den
Play vor dem obern Thor vorschlagen. Darauf gestützt, gab
die Domänendirekiion noch der Burgergemeinde Anlaß, sich auS-
zusprcchen. Auch diese erklärte sich mit der Wahl des Platzes
einverstanden. Auf dieses hin ertheilte der RegierungSrath der
Direktion den Auftrag, mit Herrn Dr. Lehmann in Unterhandlung

zu treten. Ich theilte demselben den Zweck VeS Auftrages
mit und erhielt von Herrn Lehmann zur Antwort, er sei bereit
daS Grundstück zu verkaufen, obwohl dessen Veräußerung eine
bedeutende Störung in seine Oekonomie bringe; da die Ver,
Handlung aber zwischen zwei Kollegen stattfinde, so wolle er die
Bestimmung deS Preises einer Erpertise überlassen. Als
Experten bezeichnete ich die Herren Or. Shuttlewort, Architekt
Dähler und AmtSnotar Wilvbolz. Mit Vorbehalt beiderseitiger
Genehmigung wurde der Preis auf 25,666 Franken festgesetzt.
Die Lage des ungefähr 6'/, Jucharten haltenden Grundstückes
ist den meisten Herren bekannt. 3'/z —4 Jucharten liegen auf
dem Plateau deS RabenthalguteS mit sanftem AbHange gegen
Süden und Südwestcn. Dieser tiefgründige Boden würbe sich

für den eigentlichen botanischen Gartenbau sehr eignen. Ein
Flächenraum von O/z Jucharte liegt ziemlich steil gegen die

Aare; dieses Stück ist nicht so guter Qualität, würde sich aber
sehr zu einer Obstbaumschule eignen. Der Staat käme zugleich
in den Besitz einer Quelle, die daS nöthige Wasser lieferte.
Ich empfehle Ihnen daher den Antrag dcS RegierungsrathcS
zur Genehmigung.

Der Antrag dcS RegierungSratheS wird ohne Ein.
spräche durch daS Handmehr genehmigt.

Endliche Redaktion

der zweiten Berathung deS Gesetzes über die Ein¬
führung einer Wechselordnung.

(S- Großrathsverhandlungen der gegenwärtigen Session,
Seite 316 ff.)

Migy, Justizdirektor, als Berichterstatter, legt die vom
RegicrungSrathe genehmigte Redaktion vor, welche den in der

Sitzung des Großen Rathes vom 27. Oktober abhin erheblich
erklärten Anträgen entspricht und nachstehende Abänderungen
des Gesetzes zur Folge hat:

§ 96.

„Wer einen Wechselschuldner zur Erfüllung seiner
Verbindlichkeit nach Wechselrecht anhalten will, hat bei der zustän-
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digcn Behörde deS Wohnorte» deS Schuldner» sein Begehren
zu erheben unter Einlegung de» Wechsel» oder der Anweisung
und der sonstigen zur Begründung de» Ansprüche» dienenden
Urkunden

„Als Wechselschuldner ist zu betrachten: derjenige, der einen
Wechsel ausgestellt (trassirt), acccplirt oder indossirt hat, oder
demselben durch seine Unterschrift al» Wechselbürge bcigetreten
ist; ferner der Aussteller von eigenen Wechseln (8 83)."

Der Schlußsatz bleibt unverändert.

8 97.

»Der Wechselschuldner ist auf ein solche» Begehren hin
sofort amtlich aufzufordern, spätesten» am nächstfolgenden
Werktage seine Verbindlichkeiten zu erfüllen oder im Falle der
Bestreitung derselben den geforderten Betrag bei dem Richter
zu hinterlegen."

Der Schlußsatz bleibt unverändert.

§ t00

„Die Klage ist unter Einlegung de» Wechsel» oder der

acceptirten Anweisung und der sonstigen zur Begründung de»

Ansprüche» dienenden Urkunden, unmittelbar bei der zuständigen
GerichtSftelle des Beklagren zu erheben mit dem Begehren, den

Beklagten nach Wechselrecht zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit

anzuhalten "

Der Herr Berichterstatter bemerkt, daß durch die neue
Redaktion des 8 96 der Widerspruch dahinfalle, den man
zwischen demselben und dem 8 93 erblickte, infolge dessen letzterer
unverändert bleibe.

Al» Zeitpunkt de» Inkrafttreten» wird der i. Januar
t86U festgesetzt.

Sämmtliche Anträge werden ohne Einsprache durch da»
Handmehr genehmigt.

Endliche Redaktion

der ersten Berathung de» Gesetze» über den Miß¬
brauch der Presse.

(Siehe Großrathsverhandlungen der gegenwärtigen Session,
Seite 282 ff.)

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, al» Berichterstatter,

Die Art. i und 2 bleiben unverändert. Bei Art. 3
und 4, welche zusammen in Berathung kamen, wurden folgende
Anträge erheblich erklärt: 1) im zweiten Alinea de» Art. 3
einzuschalten: „deren Verfolgung durch bernische Gerichte ge¬

schehen kann und die von Amte» wegen zu verfolgen sind" ;
2) den Art, 4ganz zu streichen. Die vorgeschlagene Ergänzung
ist in die Redakiion aufgenommen, dagegen wird der Art. 4
nun gestrichen.

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Bei Art. 5 (nun 4) wurden
folgende Anträge erheblich erklärt: 1) im ersten Satze statt
„durch da» Blatt" zu setzen: „durch die Blätter, welche die
Ehrenverletzung enthielten"; 2) diesen Schlußsatz also abzuändern:

„und durch eines oder mehrere Blätter, welche derselbe
zu bestimmen Hai"; 3) einen Zusatz aufzunehmen deS Inhalte»,
daß das Uriheil im nämlichen Theile deS Blattes, welcher die
Ehrverletzung enthalten, bekannt gemacht werden soll; 4) die
Hinweisung auf den Art. 4 zu streichen. Der RegierungSrath
hat die Frage, ob daS Urtheil außer im amtlichen Blatte und
in demjenigen, welches die ehrverletzende Aeußerung enthielt,
auch noch in andern Blättern bekannt gemacht werden soll,
untersucht und findet die ursprüngliche Revaktion besser al»
die beantragte Modifikation. Letztere ist übeiflüssig, denn e»
können alle Blätter, welche einen ehrverletzenbcn Artikel
enthalten, vor Gericht gezogen und veruriheilt werden, dann unterliegen

sie der gesetzlichen Strafe ES ließe sich wohl schwer
rechtfertigen, wenn man, ungeachtet der Beleidigte die Redaktion
eines BlaiteS, das die ehrverletzende Aeußerung verbreitete, nicht
belangt, dennoch dasselbe zwingen würde, das Uriheil zu
veröffentlichen. Eine solche Kompetenz soll man dem Gerichte
nach meiner Ansicht nicht einräumen Der RegierungSrath
schlägt Ihnen also «ur die Modifikation vor, daß die Bekanntmachung

deS Urtheils in der nämlichen Abtheilung des Blattes,
in welcher die Ehrverletzung enthalte» war, stattfinden soll.

Stuber. Ich möchte den erheblich erklärten Antrag festhalten,

daß dem Gerichtshöfe die Befugniß zustehen soll, die Bekannt,
wachung deS Urtheils auch in andern Blättern anzuordnen, wenn
eS die Umstände erheischen Es kann dem verletzten Individuum
unter Umständen varan gelegen sein, daß die Satisfaktion, die
eS vom Gericht erhalten hat, auch in weitcrn Kreisen bekannt
werde. DaS Amtsblatt wird nicht viel gelesen; die Veröffent-
lichung in demselben ist also mehr eine formelle Satisfaktion
als eine materielle. Ich nehme an, ein Jurassier werde in
einem hiesigen Blatte beleidigt; er klagt, der Betreffende wird
vcrurtheilt. Nun ist dem Beleidigten vielleicht nicht damit
gedient, wenn das Urtheil nur in einer hiesigen Zeitung
erscheint; daher soll der Gerichtshof zu entscheiden haben, ob die
Umstände der Art seien, daß die Veröffentlichung des Urtheil»
nicht nur in dem Blatte, welches den ehrverletzenden Artikel
enthielt, sondern auch noch in andern Blättern stattfinden solle.
Deßhalb nehme ich den von Herrn RöthliSberger gestellten
Antrag auf. Es handelt sich einfach darum, der Verurtheilung
von Injurien eine möglichst große Publizität zu geben. Auch
andere Gesetzgebungen enthalten ähnliche Bestimmungen.

Kurz, Oberst. Ich unterstütze den Antrag deS Herrn
Stubcr aus zwei Gründen: erstens aus Grund der Gleichstellung

der Verurtheilttn und zweitens aus Grund der
Zweckmäßigkeit. Preßvergehen können auch durch solche begangen
werden, die Broschüren, Bücher schreiben, durch solche, die
verletzende Bilder herausgeben. Alle diese würden durch den
vorliegenden Entwurf der Pflicht entgehen, daS gegen sie erlassene
Urtheil aufzunehmen. Ein Zeitungsredaktor müßte das Urtheil
veröffentlichen. Wenn aber Einer ein Blatt an allen Ecken der
Stadt anschlagen läßt, so wäre er nicht genöthigt, daS Urtheil
auf seine Kosten zu veröffentlichen. Das scheint mir geradezu
ein Verkennen der Motive des Antrages. Wenn man den



Artikel so nimmt, wie er lautet, so muß eS jedem Kinde so

vorkommen, eS sei noch eine Lücke darin. Ich sehe nicht ein,
warum der Herr Berichterstatter die Bestimmung nicht auf»
nehmen will, daß der Gerichtshof zu entscheiden habe, in welchem
Blatte die Veröffentlichung des Urtheils stattfinden soll. ES
begegnete auch schon, daß ein Blatt einging und ein anderes
dessen Namen annahm, aber eine ganz andere politische Farbe
hatte. Mir scheint daher daS Allernatürlichste, daß man den
Gerichtshof bestimmen lasse, wie daS Urthîil veröffentlicht
werden soll. Die Gerechtigkeit gegenüber den ZeitungSredak-
toren und gegenüber demjenigen, welcher verletzt worden, ge,
bietet, daß auch die Fälle vorgesehen werden, wo die Verletzung
nicht durch ein periodisch erscheinendes Blatt geschah. Der
Richter untersucht dann, ob die Umstände eS erfordern. ES
würde daher im ersten Satze nach dem Worte „enthält"
folgende Stelle eingeschaltet: „sowie, wenn eS die Umstände
angemessen erscheinen lassen, durch andere Blätter, worüber der
Gerichtshof zu entscheiden hat."

Herr Berichterstatter. Wie ich schon bemerkte, hält
der Regierungsrath dafür, eS sei nicht nöthig, die Sache weiter
zu kompliziren. Da wir in einem Lande leben, wo große
Publizität ist, so wird auch die Verurtheilung desjenigen,
welcher eine Ehrverletzung begangen hat, in verschiedenen
Blättern bekannt gewacht werden. Herr Stuber muß nicht
glauben, daß man im Jura von deutschen Blättern keine Noliz
nehme. Warum will man hier ein anderes Verfahren
einschlagen, als bei der Beurtheilung anderer ähnlicher Vergehen?
Ich möchte die Behörde nicht in die Lage setzen, im einen Falle
vielleicht kein anderes Blatt zu bezeichnen, in welchem die Per»
öffentlichung des Urtheils stattfinden soll, während vielleicht in
einem andern Falle 3—4 Blätter dafür in Anspruch genommen
würden. Uebrigens ist die Sache nicht so wichtig und stelle
ich den Entscheid dem Großen Rathe anheim.

Abstimmung.
Für den Art 5 (nun 4) mit oder ohne Abän¬

derung Handmehr.
Für die von den Herren S tub er und Kurz

beantragte Einschaltung Gr. Mehrheit.
Dagegen Minderheit.
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im Art. 10 (nun 9) und im Art. 12 (nun 11). Art. ll
(nun 10) bleibt unverändert.

Bei Art. 13 (nun 12) wurde der Antrag erheblich erklärt,
eS solle eine Appellation an die Anklagekammer zuläßig sein.
Infolge dessen erhält dieser Artikel nachstehende Fassung:

„Die vorläufige Beschlagnahme einer Druckschrift durch die
Polizeibehörden darf nur in denjenigen Fällen stattfinden, wo
sich deren Inhalt zu einer von AmtS wegen zu bestrafenden
Handlung gestaltet; eS ist aber gegen eine solche Verfügung
die Appellation an die Anklagekammer zulässig."'

Art. 14 (nun 13) ist folgendermaßen ergänzt:

„Jeder Druckschrift, die im Kanton herausgegeben wird —
mit Ausnahme der bloß zu den Bedürfnissen des Gewerbes
und Verkehrs, deS geselligen und häuslichen Lebens dienenden
Drucksachen, als Formulare, PreiSzettel u. dgl. — muß bei
einer Zeitung oder periodischen Schrift, der Name und Wohnort

des verantwortlichen Redaktors, deS Verlegers oder
Herausgebers und des Druckers und die Zeit der Herausgabe, und
bet einer Broschüre oder einem Buch der Name deS Verlegers
und Druckers beigesetzt werden Die WiderHandlung wird durch
den Polizeirichter mit einer Geldbuße von zehn bis hundert
Franken bestraft."

Im Art. 15 (nun 14) wird am Schlüsse deS ersten Alinea
statt „veS Herausgebers" gesetzt: „der Parteien."

Art. !6 (nun 15) bleibt unverändert.

Bei Art. 17 (nun 16) schlägt der Herr Berichterstatter
vor, folgenden bei der ersten Berathung erheblich erklärten

Nachsatz aufzunehmen:

„Wegen Angriffen auf die Ehre eines Verstorbenen, die
erst nach dessen Tod stattgefunden haben, steht dessen Verwandten

in auf- und absteigender Linie bis zum zweiten Grade,
dessen Geschwistern und dessen Ehegatten das Klagrecht zu."

Kurz, Oberst. Ich möchte hier eine Abänderung der
Redaktion beantragen. Denke man sich den Fall, eS erscheine
ein ehrverlctzender Artikel gegen Jemanden, der auf dem Todbette

liegt und bald nachher stirbt. In diesem Falle könnten
die Verwandten deS Betreffenden nach dem vorliegenden Artikel
nicht klagen. Ich stelle daher den Antrag, die Worte: „die
erst nach dessen Tod stattgefunden haben" zu streichen, so daß
den Verwandten auch dann daS Klagrecht zustünde, wenn der
ehrverletzende Artikel noch bei Lebzeiten des Betreffenden
erschienen ist.

Herr Berichterstatter. Die Redaktion, welche ich

vorlegte, ist dem Entwürfe eines neuen Strafgesetzbuches ent-
100

Ohne Einsprache durch das Handmehr werden hierauf,
entsprechend den bei der frühern Berathung erheblich erklärten
Anträgen, folgende Artikel genehmig«:

Art. 6 (nun 5).

„Wer durch das Mittel der Druckerpresse die Gegenstände
der Verehrung einer im Staate anerkannten oder geduldeten
ReligionSgesellschaft, oder ihre Lehren, Einrichtungen oder
Gebräuche durch Bezeigung von Spott und Verachtung auf eine
öffentliches Aergerniß erregende Weise herabwürdigt, oder sich
eineS Vergehens gegen die Sittlichkeit schuldig macht, soll mit
Gefängniß bis zu drei Monaten oder mit Geldbuße bis zu
dreihundert Franken bestraft werden."

Bei Art. 7 (nun 6) wird vor dem Worte „Schuldige"
eingeschaltet: „deS PreßmißbraucheS." Im Art. 8 (nun 7)
wird das Zitat des Art. 4 gestrichen, im Art. 9 (nun 8) nach
dem Worte „Verleger" eingeschaltet: „oder Herausgeber", ebenso

Tagblatt de» Großen Rathe» t««».
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nonimen. Ich weiß nicht, ob neue Anträge gestellt werden

können, allein auch abgesehen davon, glaube ich, der Antrag
deS Herrn Kurz gehe zu weit und man müsse grundsätzlich
annehmen, die Ehrverleyung habe gegen den Verstorbenen
stattgefunden, sonst könnte eS begegnen, daß ein Verwandter
einen Prozeß anheben würde, obschon der Verletzte vor seinem

Tode auf die Klage verzichtet hätte. UebrigenS bildet der Fall,
daß Jemand unmittelbar vor seinem Tode an seiner Ehre verletzt

werde, eine solche Ausnahme, daß sie nicht in der

Gesetzgebung vorgesehen werden soll. So lange der Verletzte am
Leben ist, nimmt man an, er habe Gelegenheit, sein Klagrecht
gellend zu machen, sonst könnte eS zu großen Mißbräuchen
führen. Anders verhält es sich, wenn die Ehrverletzung einen

Verstorbenen betrifft, der sich nicht mehr vertheidigen kann.

Der Herr Präsident bemerkt hinsichtlich der Form, daß
die Redaktion erheblich erklärter Anträge immerhin vorbehalten

sei.

Ajb st i m m u n g

Für den Antrag deS RegicrungSratheS Minderheit'

„ „ „ » Herrn Oberst Kurz Mehrheit.

Die Art. 13, 19 und 20 (nun Art. 17, 18 und 19)
bleiben unverändert.

Herr Berichterstatter. WaS den Antrag betrifft, das
Gesetz provisorisch in Kraft zu setzen, so glaubt der RegierungS-
ralh, eS sei nicht der Fall, dieß zu beschließen DaS Gesetz
kommt nach Verfluß von drei Monaten zur zweiten Berathung,
und unterliegt übcrvieß der Genehmigung des BunveSraihcS.
Ich ersuche daher die Versammlung, von dem betreffenden
Antrage zu abstrahiren.

Der Antrag deS RegierungSratheS wird durch das
Handmehr genehmigt.

Endliche Redaktion

der ersten Berathung deS Dekretes, betreffend die
Aufhebung der Gcldhinterlagen bei Verehe-
ltchung von Ausländern mit bernischen
Weibspersonen.

(Siehe Großrathsverhandlungen der gegenwärtigen Sitzung,
Seite 277 ff)

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter.

Der § 1 bleibt unverändert. Bei § 2 wurde bei der
ersten Berathung ein Antrag erheblich erklärt, welcher die
Rückerstattung der gemachten Hinterlagen regulirt. Nach genauer
Untersuchung der Sache fand der Regierungsrath, da keine

neuen Gelbhinterlagen in den beireffenden Fällen mehr gefordert
werden, so sei es konsequent, daß die bereiiö gemachten Hinterlagen

zurückerstattet werden. Der Staat kommt dabei nicht in
Verlegenheit, und das Gesetz, schreibt die zu beobachtenden
Vorsichtsmaßregeln vor, um allfällige Ansprüche dritter
Personen zu wahren Dem erheblich erklärten Antrage entsprechend,
schlage ich Namens des RegicrungSratheS folgende Redaktion
deS 8 2 vor:

Z 2

„Die infolge der aufgehobenen Gesetzesbestimmung gemachten

Hinterlagen sind den Betheiligten zurückzustellen, sofern der
Nachweis erbracht wird, daß die Ehe in dem Heimathstaate
anerkannt sei, und die Ehefrau und Familie des Hinterlegers
daselbst jederzeit Aufnahme finden werden.

„Der Auslieferung der Hinterlage soll jedoch eine Bekannt,
machung durch'S Amtsblatt vorausgehen, durch welche allfälligen

dritten Berechtigten eine Frist von 30 Tagen zur Anmel-
dung ihrer Ansprüche bestimmt wird.

„Ueber allfällige Einsprachen entscheidet, wenn sie

administrativ-rechtlicher Natur sind, der RegierungSrath; civilrcchtliche
Fragen hingegen verweist derselbe an die Gerichte."

Der Antrag deS RegierungSratheS wird ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Endliche Redaktion

der ersten Berathung des Dekretes, betreffend die
Verlängerung der AmtSbauer der Geschwornen.

(Siehe Großrathsverhandlungen der gegenwärtigen Session,
Seite 276 ff.)

Migy, Justizdircktor, als Berichterstatter, schlägt vor,
den bei der ersten Berathung erheblich erklärten Antrag,
betreffend die Vermehrung der Zahl der Geschwornen, fallen zu
lassen, und zwar wesentlich aus dem Grunde, weil sowohl in
der verlängerten AmlSdauer als in der Rekusation für die
Gewählten selbst eine gewisse Kompensation liege, abgesehen davon,
daß die für die Bevölkerung ohnedieß lästige Operation der
Wahlverhandlungen durch eine Vermehrung der Geschwornen«
zahl erschwert würde.

Der Antrag des RegierungSratheS wird ohne
Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Endliche Redaktion

der ersten Berathung deS Gesetzes, betreffend die
Fristbesttmmung für die Beschwerdcfükru ng
gegen die regierungSstatthaltcramtliche
Passation von VormundschaftSrechnungen.

(Siehe GroßrathSverhandlunqen der gegenwärtigen Session,
Seite 337 ff.)

Migy, Justizdirektor, als Berichterstatter. Bei der
Berathung über den 8 t wurden eine Reihe Anträge gestellt
sowohl über die Eröffnung der Passation als über die Fristbe«
stimmung. Nun lege ich Ihnen, Namens des RegierungSratheS.
die von Herrn Karrer beantragte Redaktion vor, welche also
lautet: „Wollen die Vormundschaflsbchörde, der Vogt, der
Pflegbefohlene oder seine Verwandten über die Passarion der
Vogtsrechnung Beschwerde führen (Satz. 287), so ist die
Beschwerde inner 30 Tagen, von der Eröffnung der Passation
an, bei'm betreffenden RegierungSstaithalteramre zu erklären.
Die Erklärung kann mündlich zu Protokoll gegeben werden
oder schriftlich in Form einer Kundmachung durch den Weibel
geschehen." Weiter möchte die Regierung nicht gehen.
Angenommen, eS erscheine nur ein Theil der Parteien; dann haben

v



die Anwesenden Gelegenheit, sich zu erklären; die Passation
findet statt und wird den Betreffenden eröffnet. ES wurde in
der Mitte der Versammlung selbst behauptet, daß gewöhnlich
auf dem Lande Niemand erscheine. Aber liegt darin ein Grund,
die Sache 10—20 Jahre lang dahingestellt sein zu lassen und
Beschwerden zu gewärtigen? Der Regierungsstatthalter wird
die Verhandlung protokollircn und läßt die Eröffnung bald
durch den Weibel, bald durch den Gemeindrathsprästdenten,
bald durch den Landjäger besorgen. Die Rekurseröffnung von
30 Tagen ist gut für die, welche da sind. Wenn man eine
unbestimmte Frist haben will, so muß man wohl in'S Auge
fassen, daß dann Einem, der in 5—10 Jahren käme, und die

Eröffnung der Passation verlangen würde, die Frist von dem

Tage an laufen würde, an welchem er von der Passation
Kenntniß erhielte. Wie verfährt man bet der Eröffnung von
polizeirichtcrlichen Urtheilen? Wenn die Parteien beim Urtheils«
spruche nicht anwesend sind, so haben wir dafür Polizeiangestellte,

Gemeindebeamte und Weibel, durch welche à Eröffnung
geschehen kann. Nach Anträgen, die bei der ersten Berathung
gestellt wurden, brauchte Einer gar nicht zu erscheinen, um
eine unbestimmte Frist zu haben Man überläßt den Parteien,
zu erscheinen oder nicht, und sagt dem RegierungSstaithalter
implizite, er habe den Anwesenden die Passation zu eröffnen,
den Andern nicht. Ich möchte statt einer solchen Bestimmung
lieber gar kein Gesetz. Der Nachläßige hätte eine Frist, die er

nach Belieben benutzen könnte, wer aber erscheinen würde, hätte
nur eine solche von dreißig Tagen. Bedenken Sie, welche Folgen
eine solche Bestimmung gegenüber Landesabwesenden, gegenüber

Leuten hätte, die nach Amerika ausgewandert sind. Ich
empfehle Ihnen daher die angeführte Redaktion zur Geneh«

migung.

Karrer erklärt sich mit der vom Herrn Berichterstatter
vorgelegten Redaktion einverstanden, verwahrt sich aber gegen
die von demselben gegebene Auslegung deS Artikels.

Steiner, Müller. Der Herr Berichterstatter äußerte sich

in einer Weise, die mit meiner Anschauungsweise Hand in
Hand geht. Er möchte daS Damoklesschwert, welches über
den Vormundschaflsbehörden und Vögten schwebte, nicht während
10—20 Jahren über ihnen schweben lassen. Nun fragt es sich: wie
will man die Eröffnung allen Betheiligten konstaliren, um die

Last der Verantwortlichkeit von den Vögten und
Vormundschaftsbehörden zu nehmen? Vielleicht wird bei der Passation
nichts eingewendet, aber nach ein paar Jahren kommt irgend
ein Verwandter und sagt, ihm sei die Passation nicht eröffnet

worden; er führt Beschwerde. Der Vorschlag deS RegierungSratheS

entspricht dem Zwecke, den man im Auge hat, nicht.
Die Eröffnung der Passatton durch den RegierungSstatthalter
»st allerdings für den Einzelnen, der erscheint, möglich. In
der PrariS wird durch dieses Gesetz nicht geholfen. Ich habe

nur das Wort ergriffen, damit unsere Bürger und Behörden,
die in der Lage sind, ihre Bedenken allfällig blS zur zweiten
Berathung geltend machen können. Ich nehme an, wenn eS

sich um die Passation einer VogtSrechnung handelt, wo die

Sache nicht richtig ist, so rühren sich die Verwandten; aber in
allen andern Fällen, wo der Bogt und die Vormundschaftsbehörden

mit der größten Gewissenhaftigkeit ihre Pflicht erfüllten,
vielleicht jedoch ein kleiner Formfehler begangen wurde, bliebe
die uubestimmie Frist von 10—20 Jahren für die Beschwerdeführung.

Das ist der Uebclstand, und ich hebe dieß hervor,
damit es in daS VerhandlungSblatt aufgenommen werde.

Der Antrag deS RegierungSratheS wird durch daS

Handmehr genehmigt.

Herr Berichterstatter. Bei Z 2 wurde die Besorgniß
geäußert, der Regierungsstatthalter könnte eine zu kurze Frist
bestimmen. Daher wird hier die Modifikation vorgeschlagen,
die Worte „eine angemessene Frist" zu ersetzen durch: „eine
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Frist von wenigsten» 14 Tagen " Man hält eS nicht fü^
nothwendig, im 8 2 ausdrücklich zu sagen, daß diese Frist
verlängert werden könne, weil unter Umständen eine solche
Verlängerung rekurSweise durch den RegierungSrath stattfinden
kann.

Karrer. Ich mache die Versammlung aufmerksam, daß
der bet der ersten Berathung erheblich erklärte Antrag dahin
ging, eS sei dem Beschwerdeführer von der Rekurserklärung
hinweg zu Ginreichung der Akten eine Frist von 14 Tagen
eingeräumt, welche vom RegierungSstatthalter verlängert werben
könne. Dieser, von Herrn Präsident Kurz gestellte Antrag
wurde erheblich erklärt. Ich schließe mich in dem Sinne an,
die Beschwerdefrist soll auf 14 Tage festgesetzt werden. Glaubt
Jemand, er habe nicht Zeit genug, so kann er eine Verlängerung
derselben vom RegierungSstatthalter verlangen, und wenn dieser
fie nicht bewilligt, sich an den RegierungSrath wenden.

Kurz, Oberst. ES ist ein Uebelstand, daß man für
Administrativrekurse nicht überall das gleiche Verfahren
einschlägt. Da stellt man in jedem Gesetze ein besonderes Ver.
fahren auf. Im Gcmeindegesetze ist eine Frist von 14 Tagen
eingeräumt; hier will man, daß der Richter sie bestimme. It,
hätte gerne Gleichförmigkeit, daher stellte ich den Antrag, die
Frist im Gesetze zu bestimmen, sonst gibt eS eine Masse
Schreibereien. Ich möchte eS einfach einrichten, wie im Civil'
gesetzt, welches ebenfalls die Frist bestimmt, nur mit dem
Zusätze, daß dieselbe verlängert werden könne. Wenn man eine
Sache einfach einrichten kann, so soll man sie nicht zwei- und
dreifach machen.

Karr er. Ich schlage folgende Redaktion vor: „Inner
14 Tagen hat die beschwerdeführende Partei dem RegierungSstatthalter

die Akten geordnet und geheftet nebst der allfälllgen
Beschwerdeschrift einzureichen. Den interessirten Parteien gibt
er je nach den Umständen Einsicht oder abschriftliche Mittheilung

der Beschwerde und es haben diese inner 14 Tagen ihre
Gegenbemerkungen, mit allfälligen Akten begleitet, einzusenden,
worauf die Einsendung der Akten an den RegierungSrath
erfolgt. Die Fristen von 14 Tagen kann der Regierungsstatt-
Halter verlängern."

Herr Berichterstatter. Es ist mir gleichgültig, ob

man diese oder jene Redaktion annehme; nur glaubte der
RegierungSrath, die von ihm vorgeschlagene sei die bessere. Man
sprach vom Gemeindegesetze. Wer in Gemeindesachen gearbeitet
hat, wird wissen, daß die Frist von 14 Tagen viel zu kurz ist.
Wenn Sie wollen, daß die Fürsprecher immer mit Fristverlän-
gerungSgesuchen einkommen, so brauchen Sie nur kurze Fristen
zu machen. Dann bedeutet die Bestimmung von Fristen im
Gesetze gar nichts Setze man wenigstens 30 Tage fest, wie
im Gesetze von 1813, damit Jedermann Gelegenheit hat, seine

Rechte zu wahren. Die frühere Redaktion, nach welcher der

RegierungSstatthalter das Recht hätte, eine „angemessene" Frist
einzuräumen, wäre daher zweckmäßiger gewesen für Fälle,
wo man Rechnungen zu uniersuchen, Beilagen herbeizuschaffen

hat.

Abstimmung:
Für den § 2 mit oder ohne Abänderung Handmehr

„ „ Antrag deS RegierungSratheS Mehrheit.

„ „ » Herrn Karrer Minderheit.



396

Die übrigen Artikel werden in Uebereinstimmung mit den
bei der ersten Berathung erheblich erklärten Anträgen in
folgender Fassung ohne Einsprache genehmigt:

« 3.

Der RegierungSrath ist befugt, jede ihm geeignet scheinende

Ergänzung der Akten zu veranstalten, sowie auf daherigeS
Verlangen eine Fristverlängerung zu gestatten und entscheidet auf
den Vortrag der Direktion der Justiz und Polizei endlich.

S 4.

Dieses Gesetz findet auch seine Anwendung auf die Re«

kurSerklärungen gegen diejenigen Passationen, welche von den

nach Satz. 208 C. G. zu Verwaltung der VormundschastS«
polizei aufgestellten Kommissionen ausgehen. Die bezüglichen
RechtSvorkehren geschehen jedoch bei dem RegierungSstatthalter
deS betreffenden Amtsbezirks.

Der Herr Präsident zeigt noch an, daß der
Dekretsentwurf, betreffend die Auslegung deS Art. 33 der Ucberetn-
kunft zwischen dem Kanton Bern und der Ostwestbahngesellschaft

vom 2t. Oktober 1858 nicht der SlaatSwirthschaftS-
kommission zu überweisen sei, weil derselbe nicht auf ein
Verhältniß der Gesellschaft zum Staate, sondern auf ihr Verhältniß
zu denjenigen Bezug habe, mit welchen dieselbe auf Obligationen
ein Geldanleihen abschließen wolle.

Schluß der Sitzung: 1^, Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind.

Eilfte Sitzung.

Freitag den 4. November 185S.

Vormittags um 3 Uhr.

Unter dem Vorfitze des Herrn Präsidenten Kur,.

Nach dem Namensaufrufe find folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Anderes, Berger,
Blösch, Earlin, Jeannerat, Stgri und Theurillat; ohne
Entschuldigung: die Herren Aebt, Bärtschi, Batschelet, Biedermann,
Bösiger, Brand-Schmid, Brechet, Brügger, Bürkt, Burger,
Bützberger, Burri, Chevrolet. Chopard, Corbat, Egger,
Engemann, v. Erlach, Fankhauser, Feller, Fleury, FreiburghauS,
Frieden, Frievli, Johann Jakob; Gfellcr, Christian; Girard,
Giraidin, Gobat, Gouvernon, Guenat, v. Gunten, Gygar,
Hennemann, Hermann, Herren, Heß, Hofer, Hossmeyer,
Jaquet, Jmobersteg, Jngold, Joß, Känel, Käser, Kaiser,
Karlen, Jakob; Karlen, Joh. Gottl.; Kehrli, Keller, Klaye,
Kohler, Koller, Krebs in Noflen, Lehmann in Rüedtligen,
Lehmann, Daniel; Lempen. Lenz, Loviat, Luginbühl, Marquis,
Marti, Morel, Moser, NiklauS; Moser, Gottlieb; Müller,
Johann; Nägeli, Oeuvray, Pallain, Paulet, Prudon, Riat,
Ritter, Rosselet, Röthlisberger, Gustav; RöthliSberger, MathiaS;
Rothenbühler, Salzmann, Schertenleib, Schneeberger, Schort,
Johann; Schürch, Seiler, Seßler, Siegenthaler, Spring, Stercht,
Stettler, Stockmar, Streit, Benedikt; Streit, HieronimuS;
Thönen und Tièche.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Endliche Redaktton

der zweiten Berathung des GesetzeSüber die Wahl
und die Besoldung der evangelisch-reformtrten
Geistlichkeit.

(Stehe Großrathsverhandlungen der gegenwärtigen Session,
Seite 355 ff.)

Folgende Abänderungen werden in Uebereinstimmung mit
den bei der ersten Berathung erheblich erklärten Anträgen von
Herrn Kirchendirektor Schenk, als Berichterstatter, vorgelegt
und ohne Einsprache genehmigt:

Art. 1 bleibt unverändert. Bei Art. 2 litt, b wird das
Wort ^Gemeinden" ersetzt durch „Kirchgemetnden." Die Art.



z und 4 bleiben unverändert. Bei Art. 5 wird die Frist von
11 Tagen auf M Tage verlängert und bei der Entscheidung über
den doppellen Borschlag der Gemeinde geheime Abstimmung
vorgeschrieben. Die Art. 6 und 7 bleiben unverändert. Bei Art. 8 wird
bezüglich VeS Besitzes der Eigenschaft eines Mitgliedes deS

bernischen Ministeriums seit wenigstens fünf Jahren für die

bisherigen sogenannten Vorposten eine Ausnahme gemacht.

Herr Berichterstatter. Die Art. 9 bis und mit 13
bleiben unverändert. Bei Art. 14 wurde der Antrag erheblich
erklärt, auch Lenk und Adelboden unter die beschwerlichsten
Bergpfarreien aufzunehmen. In Betreff der letztgenannten
Gemeinde scheint sich ein Febler eingeschlichen zu haben, denn
Adelboden erscheint bereits unter Ziff. 3 des Art. 11 und es handelt
sich nur darum, diese Pfarrei in eine höhere Klasse zu versetzen.

Ich legte die Frage dem Regierungörathe vor und veranlaßte
namentlich die Herren, welche die fragliche Gegend kennen, sich

auSzusprechen. Hier wurde geltend gemacht, es führe eine
sehr schlechte Straße nach Adelboden. Dieses giebt man zu,
gleichzeitig jedoch erinnert man daran, diese Gemeinde habe
seiner Zeit eine bessere Straße nicht wollen und zwar auS
patriarchalischen Gründen: damit nicht LuruS hineinkomme und
daS Holz nicht ausgeführt werde. ES wurde mir versichert, die An,
läge einer bessern Straße sei hier im Großen Rathe von dor,
tigen Abgeordneten bekämpft worden Abgesehen davon, fand
man, die Lage von Adelboden sei nickt beschwerlicher als
diejenige von St. Beatenberg und Habkern. Entweder muß man
es bezüglich der Gemeinde Abelboben bei der Bestimmung deS

Entwurfs bewenden lassen, oder dann auch diese zwei Pfarreien

in eine höhere Klasse versetzen. Was nun die Gemeinde
Lenk betrifft, so hält man dafür, sie stehe in einiger Beziehung

' zwar mit den beschwerlichen Berggemeinden auf gleicher Linie,
dagegen gäbe es dann noch andere Pfarreien, die ebensogut
unter diese Ausnahmen gerechnet werden müßten, so

Lauterbrunnen, Grindelwald, vielleicht auch Schangnau, das ganz
abgeschnitten ist. Der Konsequenz wegen wurde daher keine

neue Gemeinde aufgenommen. DaS sind die Gründe, auS
welchen der RegierungSrath Ihnen den Art. 11 unverändert
vorlegt.

Bühler. Ich stellte bei der frühern Berathung den

Antrag, die Gemeinde Lenk unter die Ausnahmen aufzunehmen,
nicht um vom Lenker Kirchthurm auS einen EroberungSzug
zur Heiligsprechung zu machen, sondern weil ich eS billig finde,
einem jungen Geistlichen, der bei der Versetzung in eine Berg«
gcmeinde verhältnißmäßig größere Auslagen hat, eine Zulage
zu geben. Ich hob dabei die Lage der Gemeinde hervor. Seit
1891 sind der dortigen Pfarrei bedeutende Vortheile entgangen.
Es liegt aueb im Interesse der Gemeinde, daß sie einen jungen,
tüchtigen Geistlichen erhalte, der seine Predigt nicht in's Reine
zu schreiben und auswendig zu lernen braucht, um sie hernach
drucken und verkaufen zu lassen. Derartige Predigten gehen
dem Landmanne nicht zu Herzen. Ich nehme den früher
gestellten Antrag wieder auf.

Rösti. Ich muß gegenüber dem Herrn Berichterstatter
etwas erwiedern, welcher behauptete, die Gemeinde Adelbvden
habe setner Zeit eine bessere Straße zurückgewiesen. Das muß

von Jemanden gesagt worden sein, der entweder ein sehr schwaches
Gedächtniß hat, oder die Sache nicht genau kennt. Schon in
den dreißiger Jahren wurde die Nothwendigkeit einer bessern

Straße anerkannt und der dortige Zustand untersucht, aber,
wie es an andern Orten geht, wenn man nicht Leute in der
Regierung hat; die Sache wurde verschoben. Als vor zwei
Jahren eine SubscritionSliste herumgeboten wurde, um zu sehen,
ob sich auch Privaten betheiligen würden, wurden in kurzer

Tagblatt des Großen Rathes tss».
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Zeit über Fr. 10.000 gezeichnet Wenn Privaten in einer
Gemeinde Beiträge von Fr. 1—500 anbieten, wie es hier der
Fall ist, so ist eS ein Beweis, daß die Gemeinde eine bessere
Straße nicht von der Hand weist. Der Herr Berichterstatter
hat meine Gründe nicht widerlegt, welche darthun, daß
Adelboden ebensowohl in die zweite Klasse der Ausnahmen
aufgenommen zu werden verdient, als Gsteig bei Saanen und Lauenen.
Deßhalb bin ich so frei, meinen Antrag hier wieder
aufzunehmen.

Herr Berichterstatter. Ich erlaube mir, auf daS Votum

deS letzten Redners nur zu erwiedern, daß ich gefragt
habe, ob ich es im Großen Rathe bezüglich der Korrektion der
Straße in Avelboden sagen dürfe, und daß man eS mir bejahte.
Nun gebe ich aber auch zu, daß die Verhältnisse dort sich verändert
haben. WaS die Rangordnung betrifft, so hätte man im Re-
gierungSraihe gerne dazu handgeboten, Gsteig bei Saanen und
Lauenen in die dritte, dagegen St Beatenbcrg und Adelboden
in die zweite Klasse zu versetzen; aber ich glaubte mich durch
das Reglement gebunden. Wenn der Große Rath sich darüber
wegsetzen will, so habe ich nichts dagegen. Diese Eintheilung
stützt sich auf frühere Verhältnisse, die sich im Laufe der Zeit
allerdings geändert haben, indem Gsteig bet Saanen und
Lauenen durch Verbesserungen im Straßenwesen günstiger gestellt
sind als St. Beatenberg und Avelboden. Wenn der Herr
Präsident keinen Anstand nimmt, eine Abänderung des Artikels
zuzugeben, so glaube ich, es wäre am billigsten, die erste Klasse
zu lassen, wie sie ist, die zweite auS den Gemeinden St. Beatenberg

und Adelboden zu bilden und in die dritte Habkern, Gsteig
bei Saanen und Lauenen zu versetzen.

Der Herr Präsident verweist auf den § 19 (resp. Z71)
deS GroßrathSreglcmentS und spricht die Ansicht,aus, daß man
nach Maßgabe desselben auf den frühern Beschluß zurückkommen

könne.

Lauterburg erklärt, dazu stimmen zu können, wenn
Billigkeit und Gerechtigkeit eine Abänderung verlangen, obschon
man dem Reglemente oder der bisherigen Uebung nahe trete,
wünscht jedoch, daß das Präsidium künstig auch in andern
Fällen mit der gleichen Bereitwilligkett handbiete

Mösching spricht sich gegen daS vorgeschlagene Verfahren
aus und dringt darauf, daß Gsteig bei Saanen und Lauenen
in der zweiten Klasse belassen werden, stimmt aber dazu, Adelboden

in diese Klasse zu versetzen.

Abstimmung.

ES bei der Klasseneintheilung des Entwurfs
bewenden zu lassen 50 Stimmen.

Auf dieselbe zurückzukommen 18 „
Für den Antrag deS Herrn Bühler Minderheit.

» »» » ^ » Rösti »

Herr Berichterstatter. Bei Art. 15 wurde der Antrag
erheblich erklärt, unter litt, c nach dem Worte „Hole"
beizufügen: „oder die hiefür ausgesetzte Entschädigung" Die Art.
10, 17 und 18 bleiben unverändert. Bei Art. 19 wurde der
Antrag erheblich erklärt, auf die »im Art. 15 zugesicherten
Rechte" zu verweisen. Bei nochmaliger Untersuchung fand die
vorberathende Behörde, wenn es im Art. 15 heiße, die Erbschaft
deS verstorbenen Pfarrers bleibe während drei Monaten im
Genusse der Pfarrwohnung und deS gesammten Pfarreinkom«
mens, so könne kein Zweifel obwalten, daß darunter Wohnung,
Holz, Garten, Pflanzland, kurz alles verstanden sei, was zum
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Pfarreinkommen gehört. Daher schlage ich Ihnen vor, den

Art. 19 unverändert zu genehmigen. Die Art. 20—25 bleiben

unverändert. Bei Art. 26 wurde die Ergänzung aufgenommen:
„sowie alle übrigen damit in Widerspruch stehenden
Gesetzesbestimmungen." Endlich wird bei Art. 27 der Schlußsatz des

ersten Lemma gestrichen, worin eine Frist von vier Jahren
festgesetzt war, und wird im Eingange des Artikels das Zitat
deS Art. 15 demjenigen der Art. 12, 13 und 14, sowie im
vierten Satze dem Zitate des Art. 13 dasjenige deS Art. 12

beigefügt.

Sämmtliche Anträge deS Herrn Berichterstatters
werden ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Projekt - Dekret

betreffend

Ertheilung des Erpropriationsrechts an die Berner-
Baugesellschaft und Erhebung derselben zur
juristischen Person.

Der Große Rath des Kantons Bern,

auf daS Ansuchen deS GründungSkomiteS der Berner-
Baugesellschaft, deren Zweck ist, das Schauplatzgassequartier in
Bern auf eine den gegenwärtigen Bedürfnissen entsprechende
Weise umzubauen,

in der Absicht, derselben die Ausführung dieses der Stadt
Bern zur Zierde wie zum Nutzen gereichenden Unternehmens
zu ermöglichen,

auf den Antrag deS RegierungSratheS,

beschließt:

8 1-

Die Berncr'Baugesellschaft wird auf den Zeitpunkt ihrer
definitiven Konstituirung und unter den nachfolgenden
Bedingungen als juristische Person anerkannt, in dem Sinne, daß
sie auf ihren eigenen Namen Züchte erwerben und Verbindlichkeiten

eingehen kann. Nach Erlaß deS im Projekte liegenden
Gesetzes über die Aktiengesellschaften fällt die Bcrner-Bau«
gcsellschaft unter die Bestimmungen desselben.

8 2.

Die Statuten der Gesellschaft unterliegen der Sanktion
des RegierungSratheS und dürfen ohne dessen Zustimmung
nicht abgeändert werden,

8 3-

Dem Regierungsrath und insbesondere der Direktion deS

Innern soll jederzeit die Einsicht in die Rechnungen und den
Geschäftsplan der Gesellschaft offen stehen, und eS hat die
Letztere den genannten Behörden auf Verlangen AuSzügc aus
ihren Rechnungen zuzustellen.

8 4.

Der Gesellschaft wird für das von ihr auszuführende
Unternehmen auf Grundlage deS Planes, welcher vom Gc-
meindrathe von Bern unterm 20. Juni dieses JahreS und vom

Regierungörathe unterm 25 Oktober deS nämlichen JahreS
genehmigt worden ist, daS ErpropriationSrecht ertheilt.

8 5.

DaS gegenwärtige Dekret «ritt außer Wirksamkeit, wenn
die definitive Konstituirung der Gesellschaft nicht innerhalb
Jahresfrist erfolgt. '

Bern, den

(Folgen die Unterschriften.^

Kurz, Direktor deS Innern, als Berichterstatter. Sie
kennen sicher alle aus eigener Anschauung das sogenannte
Schauplatzgaßquartlcr in Bern, und ich glaube annehmen zu
dürfen, es sei Niemand hier, der nicht die vollständige
Ueberzeugung von der absoluten Nothwendigkeit hätte, daß dieses
Quartier auf entsprechende Weise umgebaut werde. Seit dem

Bau des BundeSrathhauseS hat sich dieses Bedürfniß vollständig
herausgestellt, und cS konnte sich nur noch- die Frage bieten:
wer soll bauen und nach welchem Plane soll gebaut werden?
Diese beiden Fragen waren mit Schwierigkeiten verbunden, die
aber heule gelöst sind. ES ist vielen von Ihnen bekannt, daß
sich vor ungefähr einem Jahre ein Komite bildete, welches sich

den Zweck setzte, den Umbau deS erwähnten Quartiers nach
einem rationellen und von den kompetenten Behörden zu
genehmigenden Plane auszuführen. Nach gegenseitigem Einver-
ständniß mit den Behörden kam ein Plan zu Stande; daS
Komite legte bereits letztes Frühjahr seine Statuten dem
Regierungsrathe zur Sanktion vor. Damals fand man es nicht
nöthig, der Ballgesellschaft die Eigenschaft einer juristischen
Person zu ertheilen, weil man glaubte, das Gesetz über die
Aktiengesellschaften werde in nächster Zeit erlassen werden. Da
jedoch diese Aussicht nicht mehr vorhanden ist, so gestallet sich
die Sache anders. Ich glaube, die Anerkennung der Berner-
Baugesellschaft als juristische Person sollte um so weniger
Schwierigkeit haben, als wir ähnliche Vorgänge haben. Ich
erinnere an die Baugesellschaft von Biel. Etwas schwieriger
ist die Frage, ob der hiesigen Gesellschaft auch das
ErpropriationSrecht zu ertheilen sei. Die Nothwendigkeit liegt auf
der Hand. ES liegt im Interesse der Gesellschaft, damit sie

nicht durch einzelne Privaten in der Ausführung inS Unter,
nehmens gestört werde; aber es liegt auch im Interesse der
Behörden, welche den Plan genehmigt haben, damit nicht durch
Schwierigkeiten, welche demselben in den Weg gelegt werden
könnten, eine Abänderung desselben vorgenommen werden müßte.
Die Verfassung gestattet die Ertheilung des ErprvpriationS-
rechtes, wenn daS gemeine Wohl es erfordert. ES fragt sich,
ob diese Bedingung hier vorhanden sei. Wenn man die
Verhältnisse ins Auge faßt, so unterliegt es keinem Zweifel, daß
der Umbau der Schauplatzgasse im öffentlichen Interesse liege
und auch als Sache des öffentlichen Wohls betrachtet werden
könne. Gestern bemerkte ein Mitglied der Versammlung, es
habe sich fast geschämt, einen Fremden in den botanischen Garten
zu führen. Mit noch mehr Grund kann man hier sagen, daß
man sich fast schämen müsse, einem Fremden den BundeSpalast
zu zeigen, wenn er die Schauplatzgasse sieht Der Umbau
dieses Quartiers ist daher aus ästhetischen Gründen nothwendig,
aber auch auS feuerpolizeilichen Gründen, indem die Bauart
der Gasse so ist, daß beim Ausbruch von Feuer Gefahr entsteht.
Auch in sanitätSpolizeilicher Hinsicht entspricht die Bauart dem
Bedürfnisse nicht mehr. Was die Zweckmäßigkeit des Planes
betrifft, so bemerke ich, daß es nicht in der Aufgabe der
Direktion des Innern liegt, hierauf einzutreten; auch bin ich
nicht Techniker. Sollte diese Frage hier zur Sprache kommen,
so würde ich dann meine Herren Kollegen im Regierungsrathe
ersuchen, darüber Auskunft zu geben. Ich stelle NamenS deS

RegierungSratheS den Antrag, Sie möchten in die Berathung
des vorliegenden Dekretes eintreten und dasselbe in globo
genehmigen.



Karrer. Ich habe daS Wart zuerst verlangt, umZzwei
Anträge zu stellen. Der erste geht dahin: eS solle daS
vorliegende Dekret an den Negicrungsrath zurückgewiesen werden
mit dem Auftrage, zu untersuchen, ob und in wie weit daS
Projekt der Ballgesellschaft mit einer rationellen Vergrößerung
der Stadt Bern in Uebereinstimmung sei und mit dxm fernern
Auftrage, über diesen Gegenstand bei der nächsten Sitzung
Bericht und Antrag — allfällig mit einem Uebersichtsplan begleitet
— dem Großen Rathe vorzulegen. Eventuel, falls daS Erpro,
priationS- und Korporationsrecht ertheilt werden sollte, stelle
ich den Antrag, eS solle der RegierungSrath über eine rationelle
Vergrößerung der Stadt Bern Untersuchung anordnen und Bericht
einholen, namentlich in der Richtung, daß die Fortsetzung der Bun«
deSgasse nickt verbaut, sondern die Möglichkeit einer solchen offen
behalten werde Als mir daS Projekt der Ballgesellschaft zu
Gesichte kam, hatte ich wirklich eine außerordentliche Freude
an dem Bestreben cineS Theils der Einwohnerschaft von Bern,
welches den Zweck hat, die hiesige Stadt auf eine angemessene,
den Bedürfnisse» der Haupt- und Bundesstadt entsprechende
Weise zu vergrößern, und ich nahm mir vor, die Sacke nach
meinen schwachen Kräften zu unterstützen. Ich könnte noch
weiter gehen, als man von anderer Seite erwartet, aber dafür
mache ich zur Bedingung, daß man nicht nur die momentanen
Bedürfnisse der Gegenwart im Auge habe, sondern auch die
zukünftigen, vielleicht.erst in einem Viertel- oder halben
Jahrhundert zum Vorschein kommenden damit in Verbindung bringe.
Ich mache Sie auf zwei Vorgänge aufmerksam. Die Herren
kennen das schöne Alignement der Spitalgasse mit dem Burger,
spital. Es wurde festgesetzt, als die Spitalkirche noch durch
einen liefen Graben vom Spital getrennt war. Die betreffenden
Bauten wurden im vorigen Jahrhundert ausgeführt, und doch
nahm die Regierung damals schon Rücksicht auf die spätere
Vergrößerung der Stadt, trotz der großen Schwierigkeit, welche
sich der Ausführung entgegenstellte. Wenn ich nicht irre, so

war es Architekt Stärker, welcher die passendste Vergrößerung
der Stadt von der Spitalgasse aus vorschlug; aber sein Plan
wurde von der nachfolgenden Regierung nicht angenommen,
sondern derjenige von Osterrieth, und so wurde dort die Aussicht

verbaut. Es liegt im Interesse der Sache, solche Bauten
nach einer verständigen Regel auszuführen. DaS vorliegende
Projekt scheint mir nun, so weit es die sogenannte Osterrieth.
Besitzung betrifft, einer solchen voraussehenden Baupolitik nickt
zu entsprechen. Die Baugesellschaft will die Schauplatzgasse
abbrechen und neu bauen und die BundeSgasse damit verbinden
mit einer Häuserreihe gegenüber dem BundeSrathhause. Die
Gesellschaft verlangte von der Regierung die Garantie, daß
die Bundesgasse während einer Reihe von Jahren nickt
fortgesetzt werde, und der Regierungsrath entsprach diesem
Begehren. Ich muß meine Verwunderung darüber aussprechen,
daß dieses UmstandeS heute nicht erwähnt wurde, und ich möchte
demselben entgegentreten. Die Fortsetzung der Bundesgasse
ist durch diesen Beschluß der Regierung zur Unmöglichkeit
geworden. Wenn man an diese Garantie die Bedindung geknüpft
hätte, daß der Raum, der zur Fortsetzung der Gasse nöthig
wäre, nicht verbaut werden dürfe, so wäre ich noch damit
einverstanden ; aber der Platz wird eben verbaut, und eS ist daher
nöthig, daß man, im Interesse einer rationellen Vergrößerung
der Stadt, dafür sorge, daß der nöthige Play auf keine Weise
verbaut werde. Um diesen Zweck zu erreichen, muß man ein
Projekt haben, welches dem gegenwärtigen Bedürfniß entspricht
Will man nun einen Plan festsetzen, nach welchem die
Vergrößerung der Stadt ausgeführt werden soll, oder will man
die Ausführung derselben dem Zufalle überlassen? Ich sah

zwei Projekte, von denen das eine namentlich dem Bedürfnisse
und den Anforderungen der Schönheit entsprechen würde. Nach
demselben würde die BundeSgasse, über die kleine Schanze
fortgesetzt, die untere Bastion der letztern durchschneiden und beim
Maulbcerbaum ausmünden. Damit hätte man den Vortheil
erreicht, daß man dort einen großen, schönen Platz für ein neucS

Quartier erhielte und daß die Kosten der Abtragung der Schanze
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durch die dadurch gewonnenen Hausplätze mehr als gedeckt
würden. Die obere Bastion der Schanze bliebe unberührt.
Wenn dieses. Projekt zu Stande gekommen wäre, so hätten wir
den schönsten Platz zum botanischen Garten gehabt, scköner
als der gestern angekaufte. Wenn man alle diese Verhältnisse
in's Auge faßt, so muß man dafür sorgen» daß eS nach
t9—29 Jahren, wenn andere Bedürfnisse sich geltend machen,
nicht heißt: hätte man das Projekt doch nicht verpfuscht! Man
wird einwenden, wenn das ErpropriationSrecht nicht ertheilt
werde, so löse sich die Gesellschaft auf. Ich halte aber die
Sache für so großartig, daß mir scheint, ein Aufschub von ein

paar Monaten sollte derselben nicht Eintrag thun. Sollte aber
die Ballgesellschaft sich wirklich auflösen, so geschieht es nicht
wegen der Verschiebung, sondern auS andern Gründen. DaS
Projekt hat einen doppelten Zweck, Abbruch der Schauplatz,
gasse und Neubau auf einem Terrain, auf dem noch keine

Häuser stehen. In letzterer Beziehung halte ich das
Unternehmen für eine der rentabelsten Spekulationen s dagegen scheint
mir das Abbrechen der Schauplatzgasse eine der schlechtesten
Spekulationen zu sein, indem die neu erbaute Schauplatzgasse
dem Ertrage nach nicht mehr werth sein wird als die jetzige.
Würde sich die gegenwärtige Baugesellschaft auflösen, so könnte
eine andere an ihren Platz treten, die aber die Schauplatzgasse
stehen ließe und nur deren Fortsetzung ausführen würbe, und
dann wäre eS ein schönes Unternehmen. Auf die fatalen
Folgen, welche durch das Abbrechen dieser Gasse eintreten, will
ich nicht näher eingehen, obschon sie sehr groß sind Man
spricht von andern Bauprojekten die dazu dienen sollen, die

Bevölkerung aufzunehmen, welche durch den Umbau der
Sckaüplatzgasse verdrängt wird. Hinsichtlich der kleinen Schanze
sagt man, das Abbrechen derselben wäre ein Vandalismus. Ich
gebe vollständig zu, daß es ein sehr schöner Spaziergang ist

und eS thut mir sehr wehe, daß er den Bedürfnissen der Zeit
weichen muß. Aber man wird diesem Bedürfnisse, wenn eS

kommt, nicht ausweichen. Kommt eS nicht, dann mag die
kleine Sckanze bleiben. Ich mache übrigens auf daS Beispiel
anderer Städte aufmerksam, auf Zürich, daS seine Schanzen
sammt und sonders abgetragen har, mit Ausnahme der
sogenannten Katze, wo der botanische Garten in wunderschöner
Lage angelegt ist. Basel hielt mit größter Hartnäckigkeit an
seinen Schanzen fest, aber auch diese mußten dem Bedürfnisse
der Zeit weichen. Mit der Zeit wird die Reihe auch an unsere
kleine Schanze kommen Der Spaziergang wird aber dadurch
nicht einmal verdorben, denn bei der Verlängerung der
BundeSgasse bleibt nickt nur die obere Bastion stehen, sondern dazu
noch ein großer Raum, auf dem die Spaziergänger sich meistens

bewegen. Auf der andern Seite käme ein schönes Stadlquartier
zu stehen. Ich glaube daher, der Tausch wäre kein unglücklicher,
sondern ein glücklicher, und daö Angebrachte solltL genügen,
meinen Antrag zu begründen.

Stooß. Ich halte mich für verpflichtet, in dieser
Angelegenheit auch einige Worte anzubringen, indem ich seit Jahren
alS Mitglied des Gemeindrcuhes und Präsident der hiesige«
Baukommission in der Sache verhandelte, und wenn ich mich
den Anträgen des Herrn Karrer widersetze, so anerkenne ich

zugleich, daß er viel Wohlwollen für die Verschönerung Bern's
an den Tag gelegt hat. Hingegen glgube ich, auf seinen

Antrag könne daS Sprichwort angewandt werden: mieur
est l'ènnom! cku tuen, Wenn Sie heute nicht eintreten, so

lassen Sie die Sache noch eine lange Reihe von Jahren im
gegenwärtigen Zustande. Diese Angelegenheit beschäftigt die

Stadt Bern schon seil mehrern Jahren. ES wurden sieben

verschiedene Projekte aufgestellt. Der eine Plan stützte sich auf
einen prächtigen Bauplatz, hätte jedoch die Wegräumung der

Studerschen Apotheke und anderer Häuser zur Folge gehabt.
Nachdem der Gemeindralh alle Projekte gründlich untersucht

hatte, war er der Ansicht, man solle einen Plan wählen, welcher
die finanziellen Verhältnisse der Gemeinde etwas berücksichtige

und sich an die bestehenden Verhältnisse anschließe. Der Re«
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gierungSrath, welcher infolge deS sogenannten Schützenmatt-

verirages ein Wort mitzureden halte, fand jedoch, der Plan
entspreche nicht ganz dem, waS die Stellung deS BundeSrath-
Hauses und städtische Rücksichten überhaupt fordern und schlug ein

Projekt vor, das den Ansichten des Herrn Karrer mehr oder

weniger entsprochen Härte, ein Projekt, daS namentlich die

Fortsetzung der BnndeSgasse zum Zwecke hatte, hingegen in

finanzieller Beziehung etwas ungünstiger für die Gemeinde

Bern gewesen wäre, indem es für dieselbe eine Mehrausgabe

von mehrern Hunderltausend Franken zur Folge gehabt Härte.

Die finanziellen Verhältnisse der Gemeinde Bern wurden hier

schon wiederholt zur Sprache gebracht. Infolge des Bundes-
rathhauSbaueS nahm die Gemeinde ein bedeutendes Anleihen

auf, das durch eine Telle gedeckt werden soll und vielleicht in

fünfzig Jahren nicht abgetragen sein wird. Es ist im höchsten

Grade wünschenSwerth, daß man nicht vor der Deckung des

alten Anleihens zu einem neuen schreite, das an Bedeutung

dem andern wenig nachgeben wird Der Gemeinderalh konnte

daher nicht auf den Plan der Regierung eintreten. Hierauf
wurde von gemeinnützigen Männern ein Komite gebildet, mit
dem Zwecke, das Schauplatzgaßquartier neu umzubauen und

zwar auf eine des BundesrathhauseS und seiner Umgebung
würdige Weise. Das Komite, welches so ziemlich mit allen

bürgerlichen Kreisen Bern'S in Verbindung steht, sah die

Nothwendigkeit ein, bedeutende Geldkräfte in Anspruch zu
nehmen Von großer Rentabilität, sowie von einer Spekulation
überhaupt kann hier keine Rebe sein, sondern man ist allgemein
der Anficht, das Unternehmen sei ein gemeinnütziges. Nach
langen Unterhandlungen mit den Behörden kam endlich ein

Projekt zu Stande, das nun vorliegt, nachdem eS von mehrern

Erperten untersucht worden, namentlich von den Herren alt-
Regierungsrath Dähler, Werkmeister Tschiffeli und Werkmeister

v. Stürler Glauben Sie nickt, daß, wenn man mit neuen,

großartigen Pröpsten kommt und neue Untersuchungen veran,
laßt, sich das Geld denselben zuwenden werde. Auf die Vorzüge

oder Nachtheile des Projektes in technischer Beziehung
will ich nickt näher eintreten. Nur die Bemerkung sei mir
erlaubt: wenn eS ausgeführt wird, so wird daS betreffende

Quartier in hohem Maße verschönert und in ästhetischer

Beziehung wird nicht viel dagegen einzuwenden sein. Ich bin

überzeugt, wenn Herr Karrer die Schwierigkeiten gehörig in'S

Auge gefaßt hätte, so hätte er seinen Antrag nicht gestellt. Er
sagt uns von SumiSwald auS, was für uns schön und zweckmäßig
wäre. ES wäre noch manches schön und zweckmäßig, aber

bedenke man die bedeutenden Erpropriaiionen. Zudem mache ich

aufmerksam, daß mehrere Kapitalisten nicht beitreten würden,
wenn die Regierung die Demolirung der kleinen Schanze
zugäbe, um zu konkurriren. abgesehen davon, daß es wirklich ein

VandalismuS wäre, einen der schönsten Punkte in Europa zu
demolircn. Die Verhältnisse der Stadt Basel sind mit der
Umgebung Bern's durchaus nicht zu vergleichen. UebrigenS soll

man nicht nur die Schönheit eines Quartiers, sondern auch

dessen GesundheitSvcrhältnisse, sowie das Wohl der Bevölkerung
in's Auge fassen. ES mag später wünschenSwerth sein, daß

man die BundeSgasse verlängert, indem man die kleine Schanze
durchschneidet, aber noch längere Zeit bat ein solches Projekt
keinen Zweck Ferner würde die erwähnte Fortsetzung durch
eine Gegend führen, für die die hiesige Bevölerung kein Interesse

hat. AIS Beispiel führe ich nur die Thatsache au, das
der Präsident deS Gründungskomitcs, Herr Banquier Schmied,
selbst vor dem schwarzen Thore Terrain für Bauplätze
angekauft hat, daß er solches wieder verkaufen wollte, aber
Niemand darauf bieten wollte Kommt es einmal zur Fortsetzung
der Bundesgasse, so wird sie sich schon finden. Der
gegenwärtige Eigenthümer der Osterriclhbesitzung, Herr Jndermühle,
verlangt dafür dermal eine große Summe. WaS den oft
gehörten Einwurf betrifft, als würde durch den Umbau der
Schauplatzgasse eine große Zahl Arbeiter aus ihrem bisherigen Quartier
verdrängt, so halte ich denselben nicht für stichhaltig. Es werden eine

Menge neue Wohnungen erstellt, so daß nicht ein Verdrängen der

Arbeiter auS den Wohnungen, sondern nur ein Wechsel der
letzter» eintritt. Zudem halte ich es für eine nationale Pflicht,
dafür zu sorgen, daß die Umgebungen des BundxSrathbauscS
eine entsprechende Gestalt annehmen. ES ist auch eine Pflicht
der BunbeSstadt, den hier rcsidirenden Gesandtschaften passende
Wohnungen zu bieten. Mehrere Gesandte wohnen nicht hier,
weil sie nicht entsprechende Wohnungen billig finden. Ich
erinnere an die Schritte, welche der französische Botschafter,
der Marquis von Turgot, zu diesem Zwecke bet der Regierung
und bei den Gemeindebehörden gethan hat. Die Regierung
wird finden, daß es schwierig ist, ein anderes Projekt
durchzuführen, und wenn man eS durchsetzen will, so sollte dann der
Staat auch etwas beitragen, waS ich indessen nicht einmal
verlangen möchte, weil daS Büdget genug belastet ist. In
Umfassung des Angebrachten glaube ich bestimmt erklären zu
können, daß, wenn der Antrag des Herrn Karrer angenommen
würde, die Baugesellschaft sich auflösen würde. Die Sache
bliebe dann 16—12 Jahre lang liegen. Dazu kämen noch
Anstünde zwischen der Regierung und dem Gemeinderathe, die
nicht leicht zu beseitigen wären. Im Interesse deS Ganzen
und um den Miteidgenossen zu zeigen, daß Bern in jeder
Beziehung die Aufgabe der Bundesstadt zu erfüllen weiß, wünsche
ich, daß das Projekt, welches unS heute die Regierung vorlegt,
angenommen werde.

Revel. Ich theile die Ansicht deS Herrn Stooß, daß
daS Bessere der Feind deS Guten und daß Rom nicht in einem
Tage gebaut worden ist. Aber es fällt mir schwer, den Art. 83
der Verfassung zu Gunsten der Baugesellschaft anzuwenden.
ES ist eigentlich nur eine Spekulation, um die eS sich handelt,
wobei das allgemeine Wohl nicht so im Spiele ist. Ich mache
darauf aufmerksam in der Hoffnung, daß man bei der nächsten
Interpretation eineS Eisenbahnvertrages mit der Ostwestbahn
auch nicht zu streng sein werde. Ick gebe zu, daß das Projekt
gut sei und wünsche sogar, daß die Schauplatzgasse so bald
als möglich abgebrochen werde Aber hat man an die vielen
Arbeiter gedacht, welche dort wohnen? Warum kommt nicht
die gleiche Gesellschaft mit dem Projekte, Arbeiterwohnungen
zu bauen? Für ein solches Unternehmen würde ich mit beiden
Händen stimmen. Wenn die Burgerschaft der Stadt Bern ihr
Interesse verstände, so würde sie ihre schönen Felder dem Verkehr

überlassen und zum Bau von Wohnungen der armen
Bevölkerung verwenden. Ich möchte den Herren, die sich so sehr
für den französischen Gesandten verwenden, um demselben eine
Wohnung zu verschaffen, an's Herz legen, auch für
Arbeiterwohnungen in der Nähe der Stadt zu sorgen.

Kilian, RegierungSrath. Die Baudirekiion hatte mit
dem in Frage stehenden Projekte so viel zu thun, daß eS recht
und billig ist, hier einige Erläuterungen zu geben; ich betrachte
es sogar als meine Pflicht, indem der Beschluß der Regierung
angegriffen ist. ES soll gegenüber dem BundeSrathhause eine
Straße von 86' Breite angelegt werden; gegenüber dieser Linie
soll die südliche Facade an der Schauplatzgasse zurückgesetzt
werden, so daß dieselbe eine Breite von 65' erhielte; querdurch
beide Gassen wird eine Verbindungsstraße angelegt, die die
Forlsetzung der Achse bildet von dem Raume zwischen dem
Bundesraihhause und dem Bernerhofe; beim Bernerhof würde
die BundeSgasse vom rechten Winkel abweichen in der Weise,
daß die Studer'sche Apotheke die Grundlage dieser Gasse bildet,
die 76-72' Fuß breit werden soll. Es hat sich nämlich herausgestellt,

daß der Bernerhof nicht in der gleichen Linie liegt mit
der Studer'sche» Apotheke ; letztere wird nun als Basis angenommen.
Andererseits ist eine Verlängerung deS südlichen Alignements
beim Bernerhof vorgesehen. ES würden im Ganzen 26
Neubauten aufgeführt und zwar so, daß dabei immer noch der
nöthige Platz für Gärten und Anlagen bliebe. DaS ist da»
Wesentliche deS Planes. Nun erlaube ich mir auch anzugeben,
wie derselbe entstanden ist. Nachdem daS BnndeSrathhauS und
der Bernerhof gebaut worden, sah der Gemeinderalh von Bern



sich im Frühling vorigen JahreS veranlaßt, Pläne aufnehmen
zu lassen, um daS obere Quartier mit diesen schönen
Neubauten in Einklang bringen zu lassen. Zu diesem Zwecke
wurden verschiedene Projekte vorgelegt, u. A. ein sehr
großartiger Plan, welcher die Durchbrechung der Spitalgasse zur
Folge gehabt Kälte. Es standen sich zwei Systeme gegenüber:
die Pläne, welche ein rechtwinkliges Alignement und diejenigen,
welche ein schiefwinkliges Alignement aufstellen. Die erstern
nehmen das Bundesraihhaus und den Vcrnerhof als Basis an,
während daS schiefwinklige Alignement sich ungefähr der Linie
des Ringmauergebäudes anschloß. Beide Systeme waren
Gegenstand vielseitiger Erörterungen. Im Allgemeinen erhielt
das rechtwinklige Alignement den Vorzug in der öffentlichen
Meinung und zwar um so mehr, weil es seit Jahrhunderten
hier zur Anwendung kam. Der Gemeinderath holte ein

Gutachten èon Erpertcn ein, die sich für dieses System auSsprachcn.
Dessen ungeachtet legte dieselbe Behörde im Juli 1853 einen

Plan vor, der sich dem schicfwinkligen Alignement
anschloß. Der Regierungsrath lud hierauf den Gemeinderath
ein, alle eingelangten Pläne vorzulegen, um die Sache
gründlich zu untersuchen. Die Prüfung der Pläne nahm
längere Zeit in Anspruch, aber sie wurde möglichst gründlich
geführt. Die Baudirektion legte hierauf dem Regierungsrathe
«inen Plan vor, welcher demjenigen dcS Gcmeinderaihes ent-

gegenstand. Dieser Plan weicht vom vorliegenden darin ab,
daß die Bundcsgasse 90 statt 80' Breite haben sollte, ebenso

die Gasse beim Bernerhofe. Allerdings war dabei gleichzeitig
eine Verlängerung der BundeSgasse nach der kleinen Schanze
vorgesehen, in der Weise jedoch, daß letztere als öffentlicher
Spaziergang erkalten bliebe. Nun erhoben sich Schwierigkeiten
zwischen dem Regierungsrathe und dem Gemeinderathe von
Bern. Die letztere Bekörge bestritt der Regierung die Kompetenz,

von sich aus einen AlignementSplan festzustellen mit dem

Vorgeben, es sei dieß Sacke der Gemeindebehörde; der Regierungsrath

könne seine Ansicht darüber mittheilen, aber der Plan
müsse im Einverständnisse mit den Gemeindebehörden festgestellt

werden und zwar mit Rücksicht auf den Sckützenmattverirag.
Der Gemeinderath nahm an, der Regierungsraih stehe ihm
nicht nur als Polizeibehörde gegenüber, sondern auch als FiskuS.
Der Regierungsraih war nicht dieser Ansicht, sondern er nahm

an, er könne von sich aus einen AlignementSplan aufstellen,
wie bei der Vergrößerung von Dörfern, und, wenn ihm der

eingereichte Plan nickt entsprechend scheine, Abänderungen
vorschreiben. Während diese Schwierigkeiten obwalteten, drängten
die Eigenthümer des längs des alten ViehmarkieS gelegenen

Landes, namentlich die Herren Probst und Fäs, sowie Herr
Jndcrmühlc, weil sie Neubauten auszuführen beabsichtigten
Der Regierungsrath sah ein, daß ein Beschluß gefaßt werden
müsse, um nicht die Staatsbürger in ihren Interessen zu sehr

zu benaebtheiligen. Unterdessen entstand die Ballgesellschaft, die

mit der Regierung und mit dem Gemeinverathe in vermittelnder
Weise zu progrediren suchte; ihr Plan liegt heute vor Allein
auch da erhoben sich Schwierigkeiten Der Regierungsraih
»hat sein Mögliches, den Plan den Verhältnissen anzupassen
und der Entwicklung der Stadt nicht vorzugreifen. Die
Baugesellschaft erhob jedoch Bedenken und erklärte, wenn die kleine

Schanze nicht erhalten werde, so werde ihrem Unternehmen der

LebenSfadcn abgeschnitten Kurz, es erhoben sich so viele

Schwierig sten, daß sich die Sache vom Frühling vorigen
JahreS bis letzten Herbst verzog. Der Regierungsraih durfte
aber nicht länger zögern, sondern ein Beschluß mußte gefaßt
werden. Es funden Konferenzen von Abgeordneten der.Re-
gierung und des GcmeinderatkeS statt, und nach vieler Mühe
kam eine Verständigung zu Stande. Ich erlaube mir nun ein

Wort über die Einwürfe, die gegenüber dem vorliegenden Plan
erhoben wurden. Es ist allerdings nicht zu mißkennen, daß
eS wünschbar wäre, die BundeSgasse in der Richtung nach

der kleinen Schanze zu verlängern. Allein wie Herr Stooß
bemerkte, wäre noch manches wünschbar, am Ende aber ist es

besser, anzunehmen, waS möglich ist, als etwas anzustreben,
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was unendliche Schwierigkeiten mit sich bringt. UebrigeirS
glaube ich, eS sei diesem Punkte zu große Wichtigkeit beigelegt
worden. Es ist wahr, daß die Möglichkeit vorhanden ist, die
Bundesgasse in der Richtung nach dem Maulberbaum zu
verlängern, aber es ist zu bedenken, daß nach dieser Seite keine
große Ausdehnung der Stadt stattfinden kann, indem man zur
Linken auf den GotteSacker Monbijou und weiter hinaus auf
tief liegende Wiesen kommt. Dagegen bietet die zwölf Juchar-
tcn hallende große Schanze schöne Aussicht, gesunde Luft und
Platz zu einem großen Quartier. Es ist auch möglich, daß
man im Laufe der Zeit an eine Ausdehnung der Stadt nach
dem Kirchenfelde denkt; ebenso geben sich Bauunternehmungen
auf dem Altenbcrg kund, die vielleicht ein Alignement möglich
mache». In der Nähe des Murten-ThorcS wird der Verkehr
sich zwar ziemlich konzcntriren, aber ich erinnere daran, daß
auch dort neue Straßen angelegt werden. So die neue Bern-
Belp-Straße, die wahrscheinlich in nächster Zeit in Angriff
genommen wird; gleichwohl bleibt die alte Maulbeerbaum-
Straße, die nach dem Monbijou führt, so daß eine Verzweigung
der Straßen stallfindet Innerhalb des Murten-ThoreS theilt
sich der Verkehr in verschiedenen Richtungen. Was die kleine
Schanze betrifft, so bildet zwar die Terrasse vor dem BundeS-
rathhause einen sehr schönen Punkt, aber die herrliche Aussicht
auf der kleinen Schanze ersetzt sie nicht. Die Bäume auf der
letzlern sind zwar theilweisc krank, aber sie werden sich ergänzen
lassen. Die Erhaltung der kleinen Schanze ist auch in sani-
tarischer Beziehung wünschenswerth. Anderwärts sucht man
im Interesse der Bevölkerung gerade solche Plätze zu schaffen.
So sehr ich die Vorzüge deS von Herrn Karrer verfochteneu
Projektes anerkenne, so glaube ich doch, man solle für diesen
Augenblick nicht zu viel fordern, sondern der künftigen
Entwicklung der Stadt Bern auch etwas überlassen. Eine längere
Verschiebung ist unter den obwaltenden Umständen nicht wohl
zuläßig, denn man soll auch die Stellung des Staatsbürgers,
der seine Interesse» gefährdet sieht, in'S Auge fassen. Herr
Karrer scheint mit einzelnen Stimmen, die sich in der öffentlichen
Presse geltend machten, anzunehmen, als wäre der Regierungsraih

in dieser Sache mit großer Kurzsichtigkeit zu Werke
gegangen. Diesen Vorwurf muß ich von der Negierung ablehnen.
Sie gab sich unendliche Mühe, etwas Weiteres zu erreichen,
aber eS war ihr nicht möglich. Wenn einerseits die Kompetenz
der Regierung bestritlen wird, so darf man ihr keinen Vorwurs
machen, daß sie sich auf das Mögliche beschränkt. Auf das
Votum deS Herrn Revel bemerke ick, daß zwar durch den
Umbau der Sckauplatzgasse eine Menge Arbeiterfamilien
verdrängt werden, aber dieser Umbau macht sich nicht von heute
auf morgen, sondern etwa in 10—12 Jahren, so daß der
Wechsel der Wohnungen nur allmälig eintritt. Unterdessen
kann man auch auf die Anlage eines Quartiers auf der großen
Schanze Bedacht nehmen, um dem allfälligen Mangel an
Arbeiterwohnungen abzuhelfen; die Baudirektion ist mit einem
daherigen Projekte beschäftigt. Man zog auch in Zweifel, ob
das Unternehmen der hiesigen Ballgesellschaft ein gemeinnütziges
sei Das ist eS in verschiedenen Beziehungen. DaS
Unternehmen dient nicht nur den Interessen der Ortschaft, sondern
auch den hier wohnenden Staatsbürgern auS andern Landestheilen

; durch seine Ausführung wird einem öffentlichen
Bedürfnisse abgeholfen. Wenn man, abgesehen von jeder ander»
Rücksicht, die Schauplatzgaffe in ihrem gegenwärtigen Zustande
in'S Auge faßt, so überzeugt man sich bald, in welchem feuer.
gefährlichen Zustande sie sich befindet. Ich cmpfeble Ihnen den

Antrag deS RegierungSraihes und kann Ihnen die Versicherung
geben, daß der Regierungsraih alles Mögliche gethan hat, um
die Sache zu einem möglichst günstigen Ziele zu führen.

v. Känel wünscht darüber Auskunft zu erhalten, ob die

in und außer der Versammlung aufgestellte Behauptung richtig
sei, als habe die Regierung der Ballgesellschaft die Zusichcrung
gegeben, daß die Verlängerung der BundeSgasse während der

nächsten zwanzig Jahre nicht stattfinden dürfe.
!02
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Kurz, Oberst (den Präsidentenstuhl verlassend) Die in
Berathung liegende Frage ist für Bern so wichtig, daß ich das
Votum ves Herrn Stooß etwas ergänzen muß. Wenn man
die Sache zurückweisen will, so hat es durchaus keinen Zweck,
denn alle Fragen, welche Herr Karrer anregte, sind schon

uniersucht und erörtert. Die Frage der Verlängerung der

Bundesgasse wurde monatelang erörtert und eS zeigte sich, daß man
unmöglich auf andere Weise zu Werke gehen kann. Der Plan,
nach welchem diese Verlängerung stattfinden sollte, erfordert
eine Erpropriation im Betrage von über Fr. 280.000. Das
vermag die Stadt Bern nicht, und wir sind entschlossen, sie

nicht zu übernehmen für eine Verlängerung, die vielleicht in
fünfzig Jahren eintreten kann. Beharrt man darauf, dann soll

der Staat eS übernehmen. Ich bin einer derjenigen, die sich

nicht scheuen, für etwas Schönes und Rechtes Kosten zu
übernehmen, aber ich werde immer dagegen sein, die Gemeindetelle

hoch zu schrauben, um eine solche Erpropriation durchzuführen.
ES ist aber auch nicht nöthig. Wenn in 10—20 Jahren sich

das Bedürfniß kund giebt, in dieser Richtung zu bauen, so

kann es immerhin geschehen, vielleicht ist dann etwas mehr

zu erpropriiren. Gegenwärtig wäre aber eine Ausgabe von
nahezu Fr. 300.000 zu diesem Zwecke für die hiesige Gemeinde

zu schwer. Diese Summe reprästntirt einen Zahreszins von
Fr. 15,000 und würde sich in fünfzig Jahren bedeutend

vermehren Ich erlaube mir, hier auch eine geschichtliche Notiz
anzuführen. Zur Zeit, als eS sich um die Abbrechung der

großen Schanze handelte, wofür etwa Fr. 90,000 a. W.
verwendet werden mußten,sagte man, das sei durchaus nicht Verlornes

Geld, die Zinsen würden reichlich durch Häuserpläye ersetzt

werden. Nun frage ich, ob in dieser Richtung innerhalb der

25 Jahre, seit denen die Schanze abgetragen worden, ein
solches Unternehmen ausgeführt worden sei. ES ist nicht
geschehen. In solchen Dingen kann man nicht sichere Berechnungen

machen Man spricht von einer Verlängerung der

BundeSgasse in der Richtung gegen den den Maulbeerbaum.
Das ist keineswegs der Fall, sondern die Straße würde lhre
Richtung gegen den Werkhof nehmen, wo gar Niemand
hinkommt. Die Leute werden nicht das Vergnügen haben wollen,
diesen Umweg zu machen. Man muß vor Allem für das
sorgen, was für den Moment am dringendsten ist, und daS

besteht darin, daß die Leute, welche oberhalb der Stadt
Grundeigenthum gekauft haben, um zu bauen, bauen können. Herr
Jndermühle kaufte ein Stück Landes, um eine Fabrike zu
errichten. Nun wurden schon viele Pläne gemacht. Der neue

Eigenthümer des betreffenden Grundstückes machte Mine, von
der Stadt Entschädigung zu verlangen, weil er nicht bauen

könne; die Gemeinde kann aber nichts dafür. Wenn man ihm
aber alleS wegnimmt, so daß er gar nicht mehr bauen kann,
dann muß man ihn vollständig erpropriiren. Verschiebt man
heute die Sacke, so wird die erste Folge die sein, daß der Gc-
meinderath dem Strohuifabrikanten Jndermühle die Erlaubniß
ertheilen wird zu bauen. Es ist nöthig, daß derselbe auf die

gehörige Linie zurückgeht, aber wenn Sie der Baugesellschafl
daS Erpropriationsrecht nicht ertheilen, so muß man dann sehen,
wie man sich mit Herrn Jndermühle verständigen könne, und
das wird schwierig sein. Je großartiger ein Bauplan, je prächtiger

derselbe ist, desto angenehmer wäre eS mir. Ich hätte
schon lange gerne den Münsterihurm ausgebaut, aber ich habe
daS Geld auch nicht dazu. So ist eS hier. Man muß mache»,
waS möglich ist, und wenn man absolut vurchdringcn will,
so muß man auch etwas mehr zahlen. Denn deßhalb, weil
man in der Zukunft die Forlsetzung einer Straße ausführen
werde, jetzt zu sagen, man solle jetzt gar nicht bauen, ist nicht
zuläßig. Die Ausführung deS Alignements, daS uns die

Regierung heute vorlegt, ist dann nickt mehr möglich. Die einzige

Möglichkeit, den Plan des Herrn Karrer auszuführen, liegt
darin, daß der Große Rath die Erpropriationskosten von
Fr 280,000 übernähme. Ich frage: ist es gerechtfertigt, eine
sv bedeutende Summe auszuwerfen, nur um ein etwas schöneres
Alignement zu erzielen, als daS vorliegende Projekt darbietet?

Wir wollen daher vom Großen Rathe nichts verlangen Wir
haben sogar nur gewünscht, daß man uns daS Rtngmauer-
magazin zu diesem gemeinnützigen Zwecke schenke. Aber fragen
Sie den Herrn Finanzdirektor, was er sagt, wenn man ihm
davon revel. Er wird ganz höhn, wenn man ihn deßwegen

nur anschaut. Die Sache kostet viel Mühe und Geld, aber

mehr als wir bisher thun konnten, war nicht möglich. ES
wird Jedermann begreifen, daß die Gemeinde nicht großoSluS-
gaben übernehmen darf für eine Sache, die für sie als'Kor-
poration nichts Produktives hat Ich halte den Antrag des

Herrn Karrer auch für unnöthig. Man kann heute schon über
alle Punkte Auskunft geben. Verschiebt man die Sache » ss

steht eS noch schlimmer, und waS Herr Karrer als gut und
zweckmäßig betrachtet, darnach fragt man dann gar nicht mehr.

Herr Jndermühle handelt dann, wie es ihm bequem ist; dann
kommt man vielleicht nach einem halben Jahre und will man
erpropriiren; mir ist es aber nicht gleichgültig Herr Revel
scheint wegen der Arbeiterwohnungcn nicht befriedigt zu sein.

Ich halte jedoch dafür, er sollte sich beruhigen können. Erstens
ist festgesetzt, daß man nicht da zuerst bauen will, wo bereits
Häuser stehen; zweitens ist die Möglichkeit vorhanden, daß
auch beim Umbau der Schauplaygasse solche Häuser erstellt
werden, die sich zu Sirbeilerwohnungen eignen, während man
gegenüber dem BundeSrathhause für große Herrschaften sorgen
kann. Bei der gegenwärtigen Beschaffenheit der Schauplatzgasse,

in den veralteten Häusern und nieder» Stuben finden
die Arbeiter keine gesunden Wohnungen. Ich schließe mit dem
eventuellen Antrage, daß der Staat die Erpropriation
desjenigen Landes übernehme, welches die Verlängerung der
Bundesgasse erfordert. (Der Redner übernimmt wieder den Vorsitz.)

Schenk, Vizepräsident des RegierungSratheS. Ich erlaube
mir das Wort deßhalb, weil ich das vorliegende Projekt auch
für eine Frage von großer Wichtigkeit und Bedeutung halte.
ES kann mir und allen denen, die jetzt in der Behörde sitzen,
nicht gleichgültig sein, wenn eine spätere Zeit Tag für Tag an
Ucbelstänven vorübergeht und sich dabei jeweilen an^ die

Regierung von 1859 oder an den Gem.inderath von 1859 erinnert.

Wenn wir das KornhauS, daS Burgerspital, die H.
Geistkirche, Bauten, die im vorigen Jahrhundert erstellt wurden,
betrachten, so behalten wir immer eine unauslöschliche Achtung
für den Sinn, daS Streben und die Finanzkräfle jener Zeit.
Es ist etwas Bleibendes. Es scheint mir daher, in einer solchen
Angelegenheit sei eS billig, daß man sich ausspreche und
verwahre, wenn man nicht unmittelbar seine Ansicht geltend machen
kann. Nun möchte ich in keinerlei Weise verantwortlich werden
für den Plan, der da vorliegt und möchte mich vor der Zu-
muthung retten, als hätte man dabei mitgewirkt. Zuerst wurde
von Seite des Gemeinverathes — nicht ein Plan, sondern ein

ganz kleines Papie chen vorgelegt; erst darauf wurde geschrieben,

man möchte doch so gut sei» und uns einen anständigen
Plan schicken. ES wurden Pläne eingereicht, deren Prüfung
angeordnet, und die Regierung erklärte dann, welches Alignement

sie für das beste halte. Ich für mich hatte dabei zwei
Hauptsachen im Auge: ich war der Ansicht, man solle beim
BundeSrathhause Lust machen und zweitens den Christofel
wegschaffen; bann hätte man an zwei Orten Play gewonnen
unv die Sache wäre schön und gut gekommen Die Regierung
konnte aber nicht ohne Weiteres befehlen, sonst würde die
Gemeinde Bern sich in schlimmer Lage befinden, wie eine andere
Gemeinde, welcher man befehlen würde, in welcher Richtung
sie bauen solle Bon einem Oktroyircn des Planes konnte
keine Rede sein. Die Regierung sprach ihre Ansicht auS, aber
der Gemcinderaih erklärte, er könne sich derselben nickt anschließen
auS Maugel an Geld. Mir scheint daS richtig zu sein. Die
Einwohnergemcinde Bern ist wirklich zu bedauern und zwar
deßhalb: auf der einen Seite mußte sie alles übernehmen, waS
kostet, den neuen Bärcngrabcn, die Fütterung der Bären und
Hirschen u. s. f. Mir scheint nun, vor Allem sollte die Ein-
wohnergemeinde den Bärengraben der Burgcrgemeinde zum



Kauf anbieten, denn er gehört ihr. DaS gäbe einwenig Geld.
Ferner bilden die Steuern für das BundeSrathhauS eine große
Last. Auch da würde ich von der Burgergemeinde verlangen,
daß sie einen schönen Theil davon übernehme, damit die arme
Einwohnergemeinde etwas erleichtert werde. Sodann ist die
Einwohnergemeinde übel daran, weil sie von den Feldern der
Burgergemeinde umarmt ist, die wie ein eiserner Reif sie

umringen. Es wäre immerhin dieses und jenes zu machen; hin,
gegen ist den Herren sehr schwer zu rathen. Obschon die Stadt
Bern ein sehr großes Büdget hat, wird eS doch nie veröffent,
licht, dem Publikum ausgetheilt, wie ich eS für eine so bedeutende

Administration für nöthig hielte. Wenn ein Bürger sich

um die Angelegenheiten der Gemeinde erkundigt und sie zu
untersuchen wünscht, um den Herren nach seinen schwachen
Kräften zu Hülfe zu kommen, so sollte man glauben, eS sei

gestattet, die Akten gegen Quittung nach Hause zu nehmen,
um die Sache studiren zu können. Aber Sie täuschen sich,

wenn Sie glauben, das könne geschehen. Ich habe den Beweis
in der Tasche. Als Einwohner von Bern wollte ich mich um
die Angelegenheiten der Gemeinde bekümmern, und verlangte zu
diesem Zwecke, daß man mir gestalte, die Akten nach Hause
mitzunehmen, weil ich nicht Zeit habe, den ganzen Tag im
Archive zuzubringen. Deßhalb erlaube ich mir, gegen die
erhobenen Klagen zu protestiren, wenn man dem einzelnen Bürger
nicht Gelegenheit geben will, die Sache genau zu untersuchen.
Nun möchte ich darauf hinweisen, wie es geht, wenn man auf
die Zukunft nicht Rücksicht nimmt. Sie haben am Bahnhöfe
der Centralbahn ein Beispiel vor Augen. Jedermann sagt:
eS ist eine verpfuschte Sache, der Bahnhof ist offenbar zu klein.
Wie kam man dazu? Weil eS wohlfeil ging. Bern gab den
Platz umsonst, die Centralbahn ließ sich durch die Lage desselben

bestechen, und da haben Sie nun die verpfuschte Sache,
wo man sich fragt, wie man aus der Fatalität herauskommen
könne Die Stadt Bern hätte lieber noch ein Anleihen
aufnehmen und dann daran denken sollen, wie die Hülfsqucllen
zu vermehren seien. Die Herren schütteln die Köpfe, aber ich
beharre darauf, so lange man die Akten nicht studiren darf,
um zu rathen. Statt dessen legt man uns diesen Plan vor
mit einer Sackgasse, in die man noch den Christofel stellen
sollte, um sie zu hüten. Ich weiß, daß gewisse Herren sehr

großen Werth auf dieses Gebäude legen, weil es historisch
bedeutend sei und daher auf Pietät Anspruch habe. Gerade
dieselben Herren, die für den Christofelthurm Pietät haben,
zeigten in den letzten Tagen gar keine Pietät, als es sich darum
handelte, das alte bernische System, daS auch historisch ist, in
Betreff des Verhältnisses deS Staates zur Kirche aufrecht zu
erhalten. Wenn man mit der modernen Zeit fortschreiten will,
so sollte man noch Anderes auch mit in den Kauf nehmen.
Der Plan ist adoptirt und eS handelt sich um die Erpropriation.
I« dieser Beziehung läßt sich die Frage aufwerfen: handelt es

sich um ein Unternehmen im Interesse deS allgemeinen Besten?
Ist eS ein neuer Kirchhof, ein SchulhauS, eine Eisenbahn,
eine Kirche, irgend etwas, für das wir das ErpropriationSrecht
zu ertheilen gewohnt sind? Das ist nicht der Fall, sondern eS

wird ein Quartier weggerissen, daS von unvermöglichcn Leuten
bewohnt ist und statt dessen wird ein Quartier für reiche Herren
gebaut. Ich möchte eS indessen hier nicht so genau nehmen,
und obschon sich etwas sagen läßt, erklärte ich im RegierungS,
rathe, ich werde im Großen Rathe meine Bedenken nicht geltend
machen. Wir empfehlen die Ertheilung deS ErpropriationS«
rechte» trotzdem. Freilich dachte ich bei dieser Gelegenheit noch

an die Frage, wie es sich mit der Ausführung deS Planes
verhalte. Wir hörten von Herren der Stadt Bern die Phrase,
daS Unternehmen koste zu viel, eS sei ein schlechtes Geschäft.
DaS ist eine andere Frage. Ich behaupte, eine Ostwestbahn,
aktien sei immerhin wenigstens so gut als eine Aktie der
Berner-Baugesellschaft, und was die Rentabilität betrifft, so

fragt eS sich ferner, ob diejenigen, welche die Ostwestbahn
angerathen, besser gerechnet haben, oder diejenigen, welche eine

Häuserreihe niederreißen und kostspielig bauen müssen. DaS
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alleS erkläre ich, ohne einen Gegenantrag zu stellen. Ich ging
von dem Standpunkte auS, wenn der RegierungSrath nicht im
Falle sei, seine Gedanken und Ideen durchzusetzen (und ich
glaube, er habe nicht daS Recht dazu gehabt), so soll ich mich
wenigstens für mich hier verwahren.

MatthyS. Ich habe die vorliegende Angelegenheit nicht
studirt, aber nachdem ich den Vortrag deS Herrn Karrer und
denjenigen des Herrn Baudirektors angehört und mir in's
Gedächtniß zurückrief, wie die Presse sich über die Sache geäußert
hat, kann ich nicht anders als den Antrag stellen, heute nicht
einzutreten, sondern dieselbe an den Regierungsrath zurückzuweisen.

Herr Oberst Kurz hob hier die Erpropriationskosten
und die Nachtheile hervor, die eintreten würden, wenn der
Staat die Möglichkeit einräumen würde, die Bundesgasse in
der Richtung gegen den Werkhof fortzusetzen. Ich begreife
diese Bedenken vollständig und glaube, man könnte da etwas
Rechnung tragen. Es haben sich während der Diskussion
verschiedenartige Gefühle meiner bemächtigt, und ich muß etwas
nachholen. Bekanntlich handelte es sich nach der Annahme
der neuen Bundesverfassung darum, daß die Stadt Bern den
Bundessitz übernehme. Ich verwendete mich dafür und wurde
von verschiedenen Gesinnungsgenossen unterstützt. Bei den
Unterredungen über diese Frage ließ man durchblicken, daß
nicht nur die Stadt, sondern auch der Kanton Bern dabei
inleressirt sei; daher sollte auch daS Land etwas beitragen. Ich
könnte nun nicht dem Antrage des Herrn Kurz beipflichten,
daß der Große Rath im vorliegenden Falle die Erpropriationskosten

übernehme, aber man könnte vielleicht in anderer Weise
helfen, indem man untersuchen würde, ob es nicht billig sei,
daß daS Land an die Kosten deS BundeSrathhausbaues, die
sich auf 2^/z Millionen belaufen, etwas beilrage. Wir sind
in der Gemeinde Bern einigermaßen in Verlegenheit, weil man,
trotz Protestation und Widerspruch, auf ungesetzliche Weise den
AuSscheidungSvertrag zwischen der Burger- und der Einwoh,
nergemeinde genehmigt hat. Hätte man anders gehandelt, so
müßte nicht bei jedem Anlasse die Einwohnergemeinde über
Geldnoth klagen. ES liegt im Interesse der bernischen Jugend,
wenn man oberhalb der Stadt einen freien Platz hätte; eS

ließe sich ein prächtiger Turnplatz herstellen, auf dem sich die
Jugend herumtummeln könnte. In diesem Sinne stimme ich
zur Zurückweisung, damit man untersuche, ob nicht das
ursprüngliche Projekt festzuhalten sei, ob nicht der Kanton
Bern der hiesigen Einwohnergemeinde einen Beischuß an die
BundeSrathhauskosten zu leisten habe und auch die Burgergemeinde
bezüglich dieses Bauprojektes beizuziehen sei.

v. Büren. Die einzige Frage, die wir zu entscheiden
haben, besteht darin, ob man der hiesigen Ballgesellschaft daS
ErpropriationSrecht ertheilen und dieselbe als juristische Person
anerkennen wolle, ja oder nein. In Abschweifung davon bringt
man verschiedene andere Sachen damit in Verbindung. Auf
dieses Terrain trete ich nicht ein. Ich begreife, daß man
darüber im Zweifel sein kann, ob für solche Unternehmen das
ErpropriationSrecht zu ertheilen sei, wenn man sich nur im
Allgemeinen fragt, ob daS Abreißen alter Häuser und das
Bauen neuer Sache des öffentlichen Wohles sei. Es handelt
sich aber nicht nur darum, die alte Schauplatzgasse niederzureißen

und neu aufzubauen, sondern der Hauptzweck besteht

darin, gegenüber dem BundeSrathhause eine neue Häuserreihe
zu erstellen, und davon hängt ab, was bezüglich der
Schauplatzgasse Schattseite geschehen soll. Wenn man der Straße
beim BundeSrathhause eine schöne Breite geben will, größer,
als der dortige Verkehr auf derselben erfordern würde, so ist die
direkte Folge diese, daß die Häuserreihe zurückgesetzt wird, daß man
theilweise die alten Häuser abbrechen muß, und dann ist es billig,
daß man die Eigenthümer der gegenwärtigen Häuser gehörig
entschädige, um sie in ihrem Besitze nicht zu beeinträchtigen. Nach dem

vorliegenden Plane, der nicht vom Gemcinderathe allein aufgestell
wurde, stellt man ein neues Alignement fest, wodurch man genöthigt
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ist, Häuser abzureißen und an ihre Stelle eine Straße zu
setzen. Um einen so weit gehenden Plan auszuführen, bedarf
man nicht nur des Grundes und BodenS, welcher jetzt der
Gemeinde gehört und den sie mit großem Aufwanve vom Staate
erworben hat, nicht nur des NingmaucrmagazinS, sondern man
muß auch über einen Theil der Häuser, die zur Schauplatzgasse
gehören, verfügen können Was die Arbeiterwohnungcn betrifft,
so wurde dieser Punkt nicht nur von Herrn Revel in's Auge
gefaßt, sondern auch von den Mitgliedern deS Gründungs-
komiieS, welches den Weg freier Unterhandlung vorziehen, bei

der Erekution so schonend als möglich zu Werke gehen und
daS ErpropriationSrecht nur gegen übertriebene Forderungen
anwenden wird. Dazu soll daö Gesetz die Möglichkeit
einräumen. ES wurde gesagt, man solle sich auf daS Nöthige
beschränken. Die Herren Karrer und Matthys stellen uns die

Fortsetzung der Bundesgasse durch die kleine Schanze in AuS.
ficht. Wenn eS sein kann, so freut cS mich, aber dann muß
man auch die Mittel dazu hergeben. Denn wenn der Staat
vas Alignement so weit ausdehnen will, so ist eS billig, daß
er die ErpropriaiionSkosten übernehme. Deßhalb halte ich den

Antrag des Herrn Oberst Kurz für begründet. Die Frage ist
einfach diese: wollen wir etwas Großartiges machen und die

Mittel dazu hergeben? ES ist. nicht eine Frage, die der
Gemeinderath von Bern entscheiden kann, sondern eine Frage, die

der Große Rath entscheiden muß. Aber hier immer zu sagen:
wir wollen etwas Großartiges, — ohne die nöthigen Mittel
zu bewilligen, glaube ich, sei dem Standpunkt und der Würde
des Großen Rathes nicht angemessen. Der praktische Standpunkt

verlangt, daß man nicht mehr fordere, als möglich ist.

Herr MaithyS kam auf die Kosten des BundesraihhausbaueS
zu sprechen. ES wird mich freuen, wenn der Große Rath
auf seinen Antrag eintritt. Die Gemeinde Bern hat allerdings
die ganze Last deS BundeSsitzeS übernommen und ihre Aufgabe
zur Ehre und Zierde nicht nur der Stadt, fondern deS ganzen
Kantons gelöst. Ich wünsche, daß man hier etwas ausführe,
was mit unsern Verhältnissen im Einklänge steht. Will man
welter gehen, so schließe ich mich dem Antrage deS Herrn
Kurz an.

G an quill et. Ich muß mir auch einige Worte erlauben,
nicht sowohl über die Sache selbst, als um gewisse Aeußerungen,

die hier fielen, zu berichtigen. Vorerst sprach Herr Revel
eine Ansicht aus, die ich als Mitglied des Gemeindrathcs von
Bern nicht unerwiedert lassen kann. Er sprach sich so aus, als
hätte man eine besondere Vorsorge zur Unterbringung fremder
Gesandter an den Tag gelegt, während man nickt besorgt
gewesen sei für die hiesigen Arbeiter Die Sache ist gerade
umgekehrt, wenn es wahr ist, daß Zumuthungen gemacht
wurden und zwar von der Regierung und vom BundeSrathc,
Zumuthungen, die nicht weniger weit gingen, als daß man das
GemeinderathhauS von Bern abtrete. Der Gemeinderalh ver.
weigerte es. Die Behauptung des Herrn Revel, als sorge
man nicht für die Arbeiter, ist entschieden unrichtig. Es werden
einige neue Häuser gebaut, bevor man andere abbricht; die
Wohnungen werden vermehrt, nicht vermindert. Man nahm
auch Rücksicht auf andere Quartiere. Herr Revel wies auf
die bürgerlichen Felder in der Umgebung der Stadt hin. Ich
gehöre nicht zur Bürgerschaft, aber so viel ich vernahm, wurde
noch kein Stück Land verweigert, wenn es sich um Neubauten
handelte. Noch in letzter Zeit kaufte die Gemeinde Bern auf
dem Brückfeld ein Stück Land, um auf demselben ein Schul-
hauS zu bauen. daS 60,000 Fr. kosten wird, ein Bau, der im
Interesse der Erziehung und deS Fortschrittes ausgeführt wird.
Herr RegierungSrath Schenk machte den hiesigen Ortsbehördcn
einen Vorwurf, den ich ebenfalls zurückweisen muß, indem er
sagte, man könne das Rechnungswesen der Gemeinde nickt
untersuchen. Die Sache verhält sick so: Herr RegierungSrath
Schenk verlangte in letzter Zeit, die Archive benutzen und Aktenstücke

nach Hause nehmen zu dürfen Der Gemeinderalh
entsprach dem Gesuche und überließ dem Präsidenten daS

Nähere Die Archive der Gemeinde standen dem Herrn Schenk
offen, aber man fand, es sei nicht am Orte, die Akten nach
Hause nehmen zu lassen, sonst käme man in den Fall, daß bald
alles auseinander wäre. Mit einer Quittung hat man den
vermißten Gegenstand noch nicht. Was die Veröffentlichung
des Bridgets und der Rechnungen betrifft, so berufe ich mich
darauf, ob nicht alljährlich im AmtSblatte publizirt wird, daß
dieselben in der Gemeindekanzlei zur Einsicht aufgelegt seien.
Auf die Ausscheidung der Gemeindegüter trete ich hier nicht
ein. Erstens hatte ich nichts damit zu thun und zweitens
gehört es nicht hieher So viel ist richtig, daß die Einwoh-
nergemeinde Bern nicht viel Geld zur Verfügung hat, und wenn
man bedenkt, was sie alljährlich für Ausgaben hat, so begreift
man cS leicht. Herr Matthys wird sich erinnern, daß man
seiner Zeit eine Betheiligung deS Staates an den Kosten deS
BundeSsitzeS in Aussicht stellte. Herr Revel meinte zwar gestern,
die hiesige Gemeinde sollte auch den botanischen Garten
übernehmen. Aber ich verweise auf Zürich: wer baut dort daS
Polytechnikum? Etwa die Stadt? Durchaus nicht, sondern
der Staat; allerdings gibt die Stadt einen Beitrag, aber nicht
im Verhältniß zu den Lasten, welche die hiesige Gemeinde zu
tragen hat. Wenn Herr Schenk sagte, die Gemeinde Bern sei
umgürtet von bürgerlichen Feldern, so sage ich: die Stadt Bern
ist umgürtet vom Kanion Bern, und dieser soll sie nicht erdrücken.
Ick bin nicht Burger der Stadt Bern, ich gehöre zu den
24,0»» Einwohnern derselben, aber ich finde eS ganz am Platze,
daß in dem Momente, wo cS sich darum handelt, die
Umgebungen deS Bundessitzes zu verschönern, auch der Kanton etwa«
beitrage. Als es sich um den Ankauf des RüttiguteS für die
landwirihschafiliche Anstalt handelte, wurde als Vortheil
hervorgehoben, daß dieselbe sich in der Nähe der Hauptstadt befinde
und ihre Produkte daher besser verwerthen könne. DaS ist
vollkommen richtig. Je mehr Leben in die Bevölkerung kommt,
desto mehr profiiirt der Kanton. Man machte sich heute über
den Christofelthurm und über den Bärengraben lustig. Ich
glaube, wenn man die armen Bären auf die Seite schaffen
würde, so würden sich deßhalb die Finanzen doch nicht glänzend
verbessern. Man findet eS ganz natürlich, daß daS Ringmauer-
inagazin des Zinses wegen auf ewige Zeiten stehen bliebe, aber
man bedenkt nicht, daß der Christvsel auch 80» Fr. ZinS
abwirft. Der Staat soll uns nur das Ringmauermagazin ab-
treten, und ich will dann den Tausch eingehen gegen den
Christvfel, natürlich mit Vorbehalt dessen, was die andern
Mitglieder der Gemeindebchörde dazu denken. Ick stelle den
Antrag, daß der Staat das Ringmauermagazin unentgeldlich
abtrete. Man sprach ferner von der Rentabilität deS
Unternehmens und zog dieselbe in Zweifel. Allerdings ist cS nicht
eme Spekulation, eS ist ein Werk der Gemeinnützigkeit und der
Aesthetik Wer will aber gegenüber dem Bundespalaste fchöne
Häuser bauen, wenn sie in der Nachbarschaft alier, leicht
entzündbarer Häuser erstellt werden müssen? Mit dem Antrage
des Herrn Karrer wäre ich ganz einverstanden, wenn sein Plan
ausfuhrbar wäre, aber es hieße die ganze Geschichte fallen lassen
und wir hätten gar nichts Wenn der Staat der Baugesellschaft

das Ringmauermagazin unentgeldlich abtritt, so glaube
lch versickern zu können, daß man auch von Seite der Ein-
wohnergemeinde der Baugesellschaft entgegenkommen werde.
Wenn auch nickt sichere Prozente in Aussicht stehen, so gibt
eS doch Leute, die Opfer bringen können im Interesse der Stadt.

^
Herr Berichterstatter. Nach dieser einläßlichen DiS-

knssion will ick mick auf einige kurze Bemerkungen beschränken.
Gegen die Anerkennung der Berncr-Baugesellschaft als juristische
Person wurde keine Einwendung erhoben. Ich glaube als»
annehmen zu können, daß der Große Rath mit der Regierung
in diesem Punkte einverstanden sei. Eebcnso wurde kein Ge.
genantrag gestellt bezüglich der Ertheilung des Erpropriatioö-
recktes un die Gesellschaft. Ein Mitglied der Versammlung
äußerte Zweifel darüber, ob der § 83 der Verfassung auf den
vorliegenden Fall Anwendung finde oder nicht. Allein eS

5



wurde im Laufe der Diskussion ausführlich dargethan; daß eS

sich hier um eine Frage deS öffentlichen WohleS handle. In
der That, wenn man sich erinnert, wie oft der Große Rath
für Erweiterung von Todtenhöfen, für Schulhausbauten u dgl.
das ErprovriationSrecht ertheilte, so kann man über den
Charakter eines Unternehmers nicht im Zweifel sein, das nicht nur
die Verschönerung der Stadt, sondern auch die Erstellung von
gesunden und in feuerpolizeilicher Hinsicht besser eingerichteten

Wohnungen zum Zwecke hat. Die Diskussion drehte sich

hauptsächlich um die Zweckmäßigkeit des Planes. Ich erlaubte mir
bereits im EingangSrapporte die Bemerkung, eS sei nicht Sache
der Direktion deS Innern, näher darauf einzutreten. Es wurde
denn auch von anderer Seite, und zwar sehr gründlich, hierüber
Auskunft ertheilt. Ich komme nun zu den' verschiedenen
Anträgen, welche gestellt wurden. Vorerst fragte Herr von Känel,
ob die Regierung wirklich der Baugesellschaft die Garantie
gegeben habe, daß die BundeSgasse während einer bestimmten

Zeit nicht fortgesetzt werden dürfe. Ich denke, eS könne darunter
nur verstanden sein, waS der Regierungsrath unter Vorbehalt
der Ratifikation deS Großen Rathes erklärt hat. nämlich daß
die kleine Schanze zwanzig Jahre lang als öffentliche Promenade

erhalten bleibe. Diese Frage wird nebst derjenigen der

Abtretung des RingmauermagazinS Gegenstand eines besondern

VortrageS sein. Ich bemerke hier, daß die Baugesellschaft
bereits mit den Behörden in Unterhandlung getreten ist und
ein Angebot gemacht hat, daS annehmbar scheint. Ich glaube,
damit sei auch der Antrag deS Herrn Ganguillet erledigt, da
die Frage der Schenkung deS RingmauermagazinS nicht jetzt

entschieden werden kann WaS den Antrag deS Herrn Karrer
betrifft, dem sich Herr MatthyS angeschlossen, und der den

Zweck hat, die Sacke zu neuer Untersuchung an den Regie«

rungSrath zurückzuweisen, so hält derselbe mit der Frage der

Zweckmäßigkeit deS Projektes zusammen. Bezüglich der Kosten
deS BundeSrachhauSbaueö, aufweiche Herr MatthyS zusprechen
kam, halte ick dafür, eS sei besser, die Sache auf sich beruhen

zu lassen Man fing seit längerer Zeit an, zu zahlen, und
ich denke, man werde fortfahren, bis die Schuld gedeckt ist.
Der Staat wird gegenwärtig kaum geneigter sein als früher,
sich zu betheiligen. WaS die Beiziebung der Burgergemeinde
zu einem Beitrage an die ErpropriationSkosten betrifft, so denke

ich, sie würde kaum zum Ziele führen. Die Burgergemeinde
ist nicht in der Lage, eine solche Ausgabe zu machen. Ich
schließe damit, daß ich Ihnen den Antrag deS RegierungS«
ratheS zur Genehmigung empfehle. Durch eine Verschiebung
würde daS Unternehmen, wenn nicht ganz in Frage gestellt,
doch auf längere Zeit hinausgeschoben.

Abstimmung.
Für das Eintreten Handmehr.
Für sofortiges Eintreten 70 Stimmen.
Für den ersten Antrag deS Herrn Karr er 26 „
Für den DekretScntwurf Handmehr.
Für den eventuellen Antrag deS Herrn Karr er 50 Stimmen.
Dagegen 45 „
Für den eventuellen Antrag deS Herrn Oberst

Kurz Minderheit.
Für den Eventuellen Antrag deS Herrn Gan¬

guillet Minderheit.

Herr Präsident. Ich betrachte daS Dekret als
angenommen und ersuche die Versammlung, durch das Handmehr
daS sofortige Inkrafttreten desselben zu genehmigen.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

ragblatt des Großen Rathe» t»s».
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Projekt - Dekret

betreffend

die Auslegung des Art. 38 der Uebereinkunft zwischen
dem Kanton Bern und der Ostwestbahn-Gesellschaft,
bezüglich der Eisenbahnstrecke von Biel nach der
bernischen Kantonsgrenze bei Neuenstadt und von
Bern nach Biel vom 21 Oktober 1858.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Erwägung:

daß bei Anlaß der Kontrahirung einxS AnleihenS Seitens
der Eisenbahngesellschaft der schweizerischen Ostwestbahn unter
spezieller Verhaflmachung der Linie Bcrn-BtU-Neuenstadl
Bedenken erhoben worden sind, daß die BeKimmung des Art 38
der Uebereinkunft vom 21. Okt. 1858, wonach die Bahnstrecke
Biel-Neuenstadt für die Ausführung der Strecken Biel-Bern
und Bern Luzern haftbar erklärt ist. eine Auslegung und
Ausführung erhalten dürfte, durch welche vie Rechte der Inhaber
der daherigen Obligationen gefährdet würden;

daß eS jedoch nickt in der Absicht der Staatsbehörden
gelegen hat, jener Bestimmung einen Sinn und eine Tragweite
beizulegen, durch welche die Rechte der Inhaber der auf die
Linie Bern-Biel-Neuenstadt ausgegebenen Obligationen
beeinträchtigt und der Gesellschaft die Aufnahme von Anleihen un-
verhältnißmäßig erschwert würde;

auf daS Ansuchen der Direktion der Ostwcstbahn-Gesell-
schaft und in Auslegung deS angeführten Art. 38 der fraglichen
Uebereinkunft;

dekretirt:

Durch die in jenem Artikel ausgesprochene Haftbarkeit der
Bahnstrecke Biel-Neuenstadt für die Ausführung der Strecken
Biel-Bern und Bern-Luzern werden die Rechte der Inhaber
derjenigen Obligationen, zu deren Sicherheit die Bahnstrecken
Bern-Biel-Neuenstadt speziell verschrieben worden, nicht berührt
und eS soll demnach letztere Linie zunächst diesen ObligationS-
Jnhabern gegenüber haftbar sein.

Sahli, Direktor der Eisenbahnen und Entsumpfungen,
als Berichterstatter. Der § 38 der Konzessionsakle vom 21.
Oktober und 20. Nov. 1858, welche der schweizerischen

Ostwestbahngesellschaft für die Eisenbahnstrecke von Biel nach der
bernischen KantonSgrcnze bei Neuenstadt und von Bern nach
Biel ertheilt wurde, lautet also: „Die Bahnstrecke Biel-
Neuenstadt haftet für die Ausführung der Strecken Biel-Bern
und Bern-Luzern, und die Konzessionäre stehen überdieß mit
ihrem ganzen jetzigen und zukünftigen Gesellschaftsvermögen
sür die Erbauung und den Betrieb jener Bahnstrecken ein."
Als die Ostwestbahngesellschaft in der letzten Zeit ein Geldanleihen

zu negoziren suchte, erhoben sich von Seite einzelner
Finanzmänner Bedenken darüber, in welchem Sinne der g 33
aufzufassen sei, ob in dem Sinne, daß der Staat die Absicht
habe, die Gläubiger, welche aus diese Strecke Geld leihen,
einfach heimzuschicken und zu sagen, sie hätten kein Forderungsrecht,

insofern er auf diese Linie greifen wolle. Bon Seite der
Gesellschaft wurde erklärt, der Artikel habe nie den Sinn gehabt,
daß die ObligationSsckulden von Seite des Staates nicht
anerkannt würden Indessen walteten dock Zweifel ob und wurde
das fragliche Darleihen an gewisse Bedingungen geknüpft.
Nun wandte sich die Ostwestbahngesellschaft an die Regierung
mit dem Gesuche, entweder den § 38 zu streichen, oder demselben
eine Interpretation in dem Sinne zu geben, wie eS hier
vorgeschlagen wird. Die Regierung, nachdem sie die Sacke
untersucht, stellt bei Ihnen einstimmig den Antrag, den Artikel
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nicht zu streichen, sondern so zu interprctiren, daß durch die

Haftbarerklärung der Linie Biel-Neuenstadt für die Vollendung
der Strecken Viel Bern und Bern Luzern die Rechte der Inhaber
der Obligationen, zu deren Sicherheit die Strecken Bern-Biel«
Neuenstadt speziell verschrieben werden, nicht berührt werden,
sondern daß letztere Linie zunächst diesen Obligationsinhabern
gegenüber haftbar sein soll. Wenn man untersucht, welche
Absicht man seiner Zeit bei Aufstellung dieses Artikels hatte, so

kann es keinem Zweifel unterliegen, daß der Staat nicht dje
Absicht hatte, diejenigen, welche Geld auf diese Linien anwenden,
vollständig rechtlos zu machen, sondern man war darüber einig,
daß die Obligationsschulden vor Allem respektirt werden sollen,
wie es in der ganzen Welt der Fall ist, mit dem Vorbehalte,
daß dann die Linie Biel-Neuenstadt für die andern zwei Strecken,
von denen hier die Rede ist, haftbar sei. Wenn man eine

andere Anschauungsweise zur Geltung bringen wollte, so käme

nach meinem Dafürhalten der Große Rath in eine etwas
sonderbare Stellung. ES wurde auch bei den Verhandlungen
bezüglich der Konzession im Uebrigen sowie in der Presse dem
erwähnten Artikel nie der Sinn beigelegt, daß die Obligations«
gläubiger durch die Haftbarerklärung der Linie Biel-Neuenstadt
in Nachtheil kommen sollen. Ich habe die Ueberzeugung, wenn
man die Sache einem Gerichte zum Entscheide vorlegen würde,
so würde es sich in dem Sinne auSsprechen, wie die Regierung.
Am Großen Rathe ist es nun, in der Stellung eines loyalen
Mitkontrahentcn, die zweifelhafte Bedeutung eines Artikels durch
die Interpretation zu heben, welche ihm gebührt, und denselben
nicht zum Nachtheil des Milkontrahenten auszulegen. Ich
glaube, dieß sollte genügen, um den Vorschlag der Regierung
zu rechtfertigen, und stelle Namens derselben den Antrag, Sie
möchten in die Berathung des Dekretes eintreten und dasselbe
in glolx) genehmigen

vr. Manuel. Ich stelle den Antrag, diesen Gegenstand
an die StaatSwirthschaftskommission zu weisen. Sie hat seiner

Zeit, als es sich darum handelte, den Vertrag mit der Ostwest«
bahngesellschaft abzuschließen, die Sache vorberalhcn und einen

Antrag gestellt. Daher soll sie auch über die Interpretation
dieses wichtigen Artikels ihr Gutachten abgeben. Es steht hier
ein finanzielles Interesse für die Aktionäre in Frage und da
der Staat der größte Aktionär ist und das Pfandrecht derselben
vermindert wird, so ist eS wichtig, daß die kompetente Behörde
untersuche, welche Folgen die vorgeschlagene Interpretation für
den Staat habe.

Herr Präsident. Ich wußte wohl, daß eine solche

Ansicht bei einzelnen Mitgliedern des Großen Rathes obwalte,
deßhalb zeigte ich geschrn an, daß ich mich nicht veranlaßt
gefunden habe, den vorliegenden Gegenstand der
StaatSwirthschaftskommission zuzuweisen, wnl ich dafürhalte, die in Frage
stehende Interpretation eines Vertragsartikels betreffe nicht das
Verhältniß der Gesellschaft zum Staate, sondern ihr Verhältniß
zu den Obligationsgläubigern.

Fischer, gewesener Negierungörath. Wir hatten vorhin
die Frage zu entscheiden, ob man auf eine Vorlage der
Regierung überhaupt eiutretcn wolle, und wenn ja, ob sofort,
oder ob die Sache zurückzuweisen sei. Ganz der gleiche Fall
bietet sich hier. Ich glaube, die vom Präsidium eröffnete
Umfrage, soll den Mitgliedern der Versammlung freien Spielraum
lassen, ihre Ansicht zu moliviren, sowohl über die Frage, ob man
überhaupt eintreten wolle oder nicht, als über die Frage, ob

die Sache noch an die SlaatswirihschaftSkommisfion zu weisen
sei. Ich möchte daher das Präsidium eisuchcn, nicht zuerst
über den Antrag des Herrn Manuel abstimmen zu lassen, sondern
der Diskussion freien Lauf zu lassen. Da ich gerade das Wort
habe, so erlaube ich mir, mich über die Sache selbst auszusprechcn,
vbschon ich darin nicht so bewandert bin, wie der Herr
Berichterstatter, der sich nach Mitgäbe seiner amtlichen Stellung
mit dem Gegenstände zu befassen hat. Ich gestehe, daß ich dje

Sache ganz anders aufgefaßt habe, als sie im EingangSrapporte
entwickelt wurde. Ich kann mich irren. Sollte ich mich nicht
irren, so ist es gut, hier meine Gründe zu entwickeln und
Aufschluß zu veranlassen. Wenn man das Projektdekret nur ober«
flächlich in'S Auge faßt und den sehr einfachen und scheinbar
unschuldigen Vortrag des Herrn Berichterstatters damit vergleicht,
so sollte man meinen, die Sache sei ganz unschuldig und würde
man den Esel beim Schwanz zäumen, wenn man eine andere
Ansicht äußerte. Aber da es sich hier um die Auslegung eineS

Vertrages handelt, so bietet sich die Frage, ob der Große Rath
die Behörde sei, welcher eine solche nachträgliche Auslegung
zustehe, ob derselbe, nachdem Schuldverhältnisse mancherlei Art,
Aktienverhältnisse, Obligationsschulden gegründet und gestützt
darauf andere Verträge geschlossen worden, diese Verhältnisse
durch eine nachträgliche Interpretation einfach aufheben könne.
Ich weiß zwar wohl, daß der Große Rath als Gesetzgeber
seinen Beschlüssen und Gesetzen eine Auslegung geben kann,
wie eS ihm gut scheint, sei eS zur Belehrung des Publikums
oder der Behörden. Aber hier handelt es sich «riebt »m ein
Gesetz, sondern um einen Vertrag. Wenn über den Sinn eines
VcrtragsartikelS Streit oder Zweifel entsteht, so haben wir
verfassungsmäßige Gerichte, denen die Entscheidung zusteht,
und der Große Rath greift in das Gebiet der richterlichen
Gewalt, wenn er einen Veriragsartikel einseitig auslegen würde.
Schon auS diesem Grunde sollte man sich in Acht nehmen,
auf welchen Boden man sich begebe. Ein zweites Bedenken ist
folgendes. Im vorliegenden Dekrete ist von Obligations«
gläubigem und zwar von Personen die Rede, die bereits Geld
gegeben haben; das Dekret redet von der vergangenen Zeit,
nicht von der Zukunft. Da kam mir wieder etwas sonderbar
vor. Daß bereits auf Obligationen Gelb angelieben worden,
wußte ich nicht einmal ganz bestimmt Ich wußte, daß ein
Anleihen ausgeschrieben war. wenn ich nicht irre von 4'/?
Prozent, das aber mit Rücksicht auf mehrfache Gründe nicht
ausgeführt werden konnte, wenigstens nicht in dem projekiirten
Betrage. Ich nahm an, daß die geringe Zahl derjenigen, welche
unterschrieben haben, ihre Unterschrift zurückgezogen haben werde,
weil die Sache verfehlt war. Wenn das der Fall ist, so habey
wir keine Ursache, bezüglich dieser Obligationen eine Jirtcrpre-
dation zu geben. Ich glaubte daher, eS handle sich vielleicht
um ein neues Anleihen, welches das frühere, gescheiterte ersetzen

soll. Wenn das der Fall ist, so ist eS merkwürdig, daß man
aus der einen Seite sagt, man wolle die Obligationsgläubiger
nicht der Gefahr aussetzen, ihre Rechte zu verlieren. Dieses
Raisonnement ist nicht richtig, wenn man von zukünftigen Ne«
goziationen redet, sondern wer künstig auf ein Darleihen
eintreten will, hat noch ganz freie Hand. Jedenfalls müßte die
Redaktion deS Dekretes deutlicher gemacht werden. Man sollte
daher nicht nur von den Obligationen reden, zu deren Sicherheil

die Eisenbahnlinien Bern Biel-Neuenstadt „verschrieben
worden", sondern auch von denjenigen, zu deren Sicherheit
dieselben „verschrieben werden sollen" Nun stelle ich die Frage:
ist denn wirklich der Z 33 der Konzessionsakle undeutlich und
treten keine nachtheiligcn Folgen ein. wenn wir demselben die
vorgeschlagene Auslegung geben? Und da muß ich mich ganz
entschieden anders aussprechen, als es von Seite deS Herrn
Berichterstatters geschah. Es sei mir erlaubt, mit einigen
Worten auf den ursprünglichen Standpunkt dieser Angelegenheit
zurückzukommen. Sie wissen, daß die Ostwestbahngesellschaft
schon früher eine Konzession für die Linie Bern-Luzern erhalten
hat, wofür eine Aktienbetheiligung deS Staates von 2 Millionen
Franken erfolgte. Sie wissen ferner, wie es mit dem wichtigen
Stücke Biel-Neuenstadt und mit der Strecke Biel-Bern gieng.
Als die Sache vor den Großen Rath kam, hieß es, man wolle
alle diese Punkte mit einander behandeln Einerseits übernahm
man für 2 Millionen Aktien, andererseits übergab man der
Ostwestbahngesellschaft ein neneS Stück. Zur Stunde haben
wir eine Gesellschaft, die auS drei Abtheilungen besteht, nämlich
aus den Abtheilungen Pern-Kröschenbrunnen, Biel-Neuenstadt
und Viel Bern. Für die Zukunft bilden diese Abtheilungen



tin Ganzes. Von diesem Standpunkte aus wurde in gar nicht
zweifelhafter, sondern in bestimmter und deutlicher Weise der
8 38 in die Uebereinkunsi aufgenommen. WaS sagt er? Er
sagt sehr deutlich, daß die eine Linie für die andere einstehen
solle und daß man nur auf diesem Fuße die Konzession ertheile.
DaS gefiel nicht allen Leuten. Sie erinnern sich, daß hier
einige Redner dagegen aufgetreten sind. ES hatte fast den
Anschein, als suche, man der Centralbahn den Anschluß unmöglich

zu macden und ihre Konkurrenz auszuschließen. Die
Centralbahn konnte für Biel-Neuenstadt nicht mehr konkurriren, weil
man ihr zumuthete, dann auch die Linie Bern-Luzern überneh.
men zu müssen. Als es sich um die Aktienbetdeiligung handelte,
wurde im Großen Rathe auf den § 38 der Konzession
hingewiesen, und eS hieß, man betheilige sich am Gesammtunter,
nehmen der Ostwestbahn, auch an der Linie Bern-L»zern. DaS
wurde hier gesagt und zwar unwidersprochen. Dessen
ungeachtet beharrte man auf dem § 38; kein Mensch sand
denselben undeutlich, sondern er war so deutlich, daß er angenommen
wurde, uud warum? Ich will auf die mißbeliebige Auslegung
nicht eingehen, daß man der Cenlralbahn die Konkurrenz
unmöglich machen, diese zum Schaden des Landes ferne halten
wollte. Der § 33 stützte sich aber noch auf einen andern
Grund. Es scheint mir auf flacher Hand zu liegen, daß, je
größer ein Unternehmen ist, desto bedeutendere Geldkrä'te dafür
in Anspruch genommen werden, daß man namentlich einer
Eisenbahn, welche gegenüber andern, bereits bestehenden und
gut akkreditirten Gesellschaften die Bedeutung einer Konkurrenzlinie

hat, an die Seite stehen müsse. Die Ostwestbangesellschaft
wurde daher um so stärker und größer; so saßte ich den § 38
auf. Nun soll, was früher bloßer Schein war, als habe man
die Konkurrenz der Centralbahn ausschließen wollen, zur
Wirklichkeit werden. Denn eS nimmt sich schief auS, wenn man
den 8 38 stehen läßt, so lange die Konkurrenz der Centralbahn
in Aussicht stand, und man denselben nun beseitigen will. Eine
solche Handlungsweise ist schädlich und nachtheilig und zwar
in doppelter Beziehung, einerseits gegenüber den Interessen deS

Landes und der Erstellung aller Linien, andererseits gegenüber
den Interessen der Aktionäre, die bereits Geld gegeben haben.
Welches ist die Bedeutung deS Beschlusses, den uns die
Regierung vorschlägt? ES soll der Ostwcstbahn möglich gemacht
werden, Geld zu erhalten auf die Linie Biel-Neuenstadt, der
Ertrag dieser Linie soll dann haften — nicht etwa für
diejenigen welche bereits Geld gegeben, sondern für diejenigen,
welche noch solches geben werden. In der Konzessionsakte war
die Bedingung enthalten, daß die Gesellschaft nicht als konstitnirt
zu betrachten und der Staat nicht verpflichtet sei, seine Aktien
einzulösen, bevor dieselbe sich über den Besitz eines Aktienkapitals
von III Millionen Franken ausgewiesen habe. Ich kann mir
nicht denken, daß dieses Kapital herbeigeschafft sei; jedenfalls
mehrere Millionen sind da, und gestützt darauf wandte die
Gesellschaft sich auch an die Gemeinden, welche an der
betreffenden Linie liegen, namentlich an die emmcnihalischen Gemeinden.
ES war mir leid, daß der Große Rath sich auf dieses Gebiet
einließ. Damals sagte man, die eine Linie haste für die andere,
und erhielt man aus diese Weise Geld. In welchem Lichte
kommen wir nun zu stehen gegenüber Männern, die ihre
Gemeinden veranlaßten, vielleicht bedeutende Summen zu zeichnen?
Wie stehen wir da gegenüber denen, die zum Bau der Linie
Bern-Luzern das Geld hergeben, wenn wir jetzt dem Art 38
eine solche Auslegung geben? Wenn die Sache so ist, dann
will ich nichts damit zu thun haben. Ich half Niemanden
hineinziehen und möchte eS auch jetzt nicht. DaS sind alles
Bedenken, welche die Versammlung wohl begreifen wird. Es
ist sonderbar, auf der einen Seite ein Aktienkapital von kl)
Millionen Franken für die Linie Bern-Luzern zu verlangen,
und dann zu glauben, daß die andern zwei Linien ohne Aktien,
mittels Obligationen gebaut werden können. So etwas
geschieht allfällig in Amerika, wo viel Schwindel getrieben wird,
hingegen in der Schweiz und in andern Staaten Europas
wurde noch keine Eisenbahn gebaut, ohne vorher ein Aktien-
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kapital herbeigeschafft zu haben. Deßhalb wäre eS auch hier
der Fall, daS Aktienkapital gehörig zu vermehren und erst dann
allfällig durch die Aufnahme von Obligationen zu ergänzen,
sonst kommt man nicht zum Zwecke. Dann ist noch ganz
besonders ein Punkt in's Auge zu fassen. Es handelt sich nicht
nur umdie LinieBiel-Neuenstadt, sondern auch um Biel-Bern,und
wenn man Geld auf Obligationen für Biel-Neuenstadt aufnimmt,
so bekommt man keines mehr auf die Linie Biel-Bern, weil letztere
nicht so gut rentiren wird und Biel-Neuenstadt bereits für einen
speziellenZweckhaftet. Man benachtheiligt also nicht nur das
Aktienkapital, sondern man gefährdet auch die Ausführung der andern
Linie. DaS waren alles Bedenken, die ick nicht unierdrücken
konnte, und ich fragte mich daher: wie steht die Gesellschaft
überhaupt in finanzieller Beziehung? Ich kann darüber nicht
Auskunft geben, aber die Sache ist nicht unwichtig, und eS

wäre erwünscht, wenn der Herr Berichterstatter Auskunft geben
könnte, schon deßhalb, weil der Große Rath mit zwei Millionen
Franken betheiligt ist und Finanzfragen von großer Bedeutung
zur Sprache kommen. DaS Wenige, was ich den Akten
entnehmen konnte, ist nicht zu Gunsten der Unternehmer und macht
uns doppelt zur Pflicht, vorsichtig zu sein. Sie wissen, daß
der Staat sich bei dem Unternehmen der Oitwestbahn mit zwei
Millionen berheiligt hat, die in kl) Raten von je 203,à Fr.
verabfolgt werden sollen, mit der weitern Bedingung, daß
die Einlösung der Ostwestbahnaklien statt durch baareS Geld
mittels Eintauschung von Centralbahnaktien geschehen könne.
Der Regierungsrath wollte ganz gemäß dieser Weisung handeln,
indem er nach dem Protokolle der Finanzdirektion eine
entsprechende Weisung gab. Dessenungeachtet wurde aber nicht
demgemäß verfahren. Wie eS scheint, konvenirte es der
Ostwestbahn nicht und wußte dieselbe nicht, was mit Papier
anzufangen wäre; sie hätte lieber Geld gehabt. Was macht
man? Der Staat tritt der Gesellschaft die Centralbahnaktien
ab und kauft solche im gleichen Momente wieder zurück zum
Kurse von 405 statt 5W. Die Ostwestbahngesellschaft muß in
großer Verlegenheit gewesen sein. um so zu handeln, und eS

macht mir den Eindruck eines Mannes, der in äußerster Be.
drängniß ist. Auf dieser einzigen Operation hat die Oüwest-
bahn 27,l)<)i1 Fr. eingebüßt. Bei der zweiten Rarazahlung wird
die gleiche Operation gemacht. Das dritte Mal wu'den statt
einer zwei Nachzahlungen gemacht. Nach dem Wortlaute der
Konzession war die Regierung dazu befugt, aber erst nach
genauer Untersuchung der Lage, in der sich die Gesellschaft
befindet. Die Untersuchung war aber nicht genau, denn ich
sehe aus den Akten gar nicht, ob man sich über den Stand
des Unternehmens genauen Aufschluß habe geben lassen. Die
Art und Weise, wie man bei der vierten Nachzahlung verfuhr,
ist wieder geeignet, Mißtrauen zu erregen. Man trat der
Ostwestbahn wieder 400 Centralbahnaktien ab und nahm dafür
430 Ostwestbahnaktien; man gab daS Bessere und nahm daS
Schlechtere. Immerhin beweisen alle diese Borgänge, denen
vielleicht noch andere beigefügt werden könnten, daß wir eS mit
einer Gesellschaft zu thun haben, die sich in der bittersten
Geldverlegenheit befindet. (Eine Stimme aüs der Versammlung
ruft; Zugegeben! worauf der Redner fortfährt:) Ich nehme
Akt davon. Sobald daS der Fall ist, macht man alles Mögliche,
um Geld zu erhalten. Aber für uns ist die Stellung, die wir
einzunehmen haben, eine ganz andere. Wir müssen uns fragen»
ob wir uns nicht wohl hüten sollen, in einer solchen Sache
weiter zu gehen. Ich will erwarten, ob man mich belehren
kann, aber ich sage zum voraus, ich glaube nicht, daß ma»
mir den Zweifel nehmen könne, die Beseitigung des z 38 sei

das letzte Mittel, um Geld zu bekommen. Wenn dem so wäre,
so würde ich sagen: eher heute liquidier als morgen, der Schaden

wäre viel geringer, als nachdem man Millionen über
Millionen hineingeworfen hätte. Die Liquidation wird ja nur
verschoben, da eS keinem Zweifel unterliegt, daß sich Niemand
mehr mit Uebernahme von Aktien betheiligen wird, sobald
die Sache so steht, muß man große Bedenken haben, aus eine

sogenannte Interpretation einzutreten, wie sie hier vorliegt.
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Man sollte vielmehr sagen- ich will nicht in dem Ding sein!

Die nachirägliche Abänderung des « 38 ist also eine wichtige
Sache. Noch ein Wort über den Antrag des Herrn Manuel.
Wenn man eintreten will, so scheint mir, die Frage sollte

jedenfalls noch untersucht werden. ES sind eine Menge Punkte,
über welche der Große Rath noch keinen Aufschluß hat. Der
Staat ist als Aktionär betheiligt. Die Sache hat aber auch

ihre moralische Seite, weil der Staat eine Menge Gemeinden

veranlaßt hat, sich an dem Unternehmen der Ostwestbahn zu

betheiligen. Wir erfüllen unsere Pflicht, wenn wir die Sache

genau untersuchen lassen. Eine nähere Untersuchung liegt auch

im Interesse der Ostwestbahn, damit daS Mißtrauen, welches

gründlich gegen sie herrscht, ausgeklärt werde. Eine solche

Untersuchung ist nothwendig, sonst machen wir unS doppelt
verantwortlich. Ich stelle daher den Antrag, nicht einzutreten,

in zwetter Linie, nicht sofort einzutreten, sondern die Sache an
die StaatSwirthschaftökvmmission zu weisen

Niggeler. ES wurde von Seite der Herren Manuel
und Fischer darauf angetragen, einstweilen nicht einzutreten,

sondern daS vorliegende Dekret an die StaaiSwirthschaftSkom«
mission zu weisen. Ich muß gestehen, ich begreife an diesem

Antrage gar nichiS. Wenn eS sich um staatswirlhschafUiche

Fragen handelt, so begreife ich, daß die Sache an lue Staats«
wirthschaftSkommission gewiesen wird; im vorliegenden Falle
handelt eS sich aber nur um die Auslegung eines Vertrages,
und ich will nun zu zeigen versuchen, daß alle Bedenken und

Gefahren, von denen Herr Fischer sprach, unhaltbar sind. Die
Zurückweisung des Dekretes wäre einer Verwerfung ungefähr
gleich zu halten. Wir dürfen nicht übersehen, daß wir unS

am Schlüsse der Sitzung befinden, daß aber die Erbauung der

Linie Biel-Neuenstavt außerordentlich dringend ist. Wenn die

Arbeiten auf derselben nicht mit vollständigem Erfolg beirieben

werden können, so werden wir in der nächsten Bundesversammlung

Vorwürfe aller Art zu hören bekommen; wir riskiren
möglicher Weise eine Zwangskonzession. Wir müssen daher
mir allen Mitteln dahin wirken, daß diese Linie gebaut werde.

Auch die beförderliche Erstellung der Strecke Bern-Biel ist nicht
auS dem Auge zu verlieren. Wenn man also die Sache
verschiebt, so ist es ungefähr gleich, wie wenn man einen Abschlag
ertheil»; ich könnte also durchaus nicht zur Verschiebung stimmen.

Nun komme ich zu den verschiedenen Bedenken, welche

über die Sache selbst erhoben wurden. Herr Fischer warf vorerst
die Frage auf. ob der Große Rath befugt sei, hier den Vertrag
auszulegen und behauptete, derselbe könne allsällig ein erlasse«

ncs Gesetz interpreiiren, hier handle eS sich aber um einen

Vertrag. Ich bin damit einverstanden, es ist ein Vertrag;
aber Herr Fischer ist so viel Jurist, um zu wissen, daß eben

die Kontrahenten den Vertrag auslegen können. Wer ist hier
Kontrahent? Einerseits der Staat Bern, andererseits die Ost«
westbahn-zesellschaft. Wenn nun der eine Kontrahent kommt

und fragt: ist der und der Artikel nicht so verstanden? Dann
soll der andere Kontrahent befugt sein, ja zu tagen. Der Ein-
wurf, als wäre der Große Rath zu dieser Interpretation nicht
befugt, ist daher durchaus unstichhaltig. Ein weiterer Einwurf
ist dieser, daß man auS dem Dekrete nicht entnehmen könne, ob

die Interpretation sich auf alte oder neue Obligationen beziehe.

Um jeden Zweifel zu heben, könnte ich der von Herrn Fischer

beantragten Ergänzung der Redaktion beipflichten. Der
Haupteinwurf aber, weicher erhoben wurde, besteht darin, daß man
ungeheure Gefahren für die Rechte der Aktionäre erblicken will.
Hier beruht die ganze Argumentation deS Herr Fischer auf
einer Verwechslung; ich will annehmen, diese sei nickt absichtlich.

Herr Fischer ist Jurist, ein guter Jurist Wenn er

allfällig nicht unterscheiden kann zwischen Gläubiger und Aktionär,
so wird er diese Frage noch zu studiren Gelegenheit haben.
Ich will den Unterschied kurz darstellen. Was sind Aktionäre?
Inhaber von Aktien. Sind eS Gläubiger? Bewahre Gott'
Sie bilden eine anonyme Gesellschaft, die ein Kapital zusammen

legt; dieses Kapital haftet für die Verbindlichkeiten, welche

die Gesellschaft übernommen hat. Der Aktionär haftet mit
dem Theile, den er zum betreffenden Zwecke unterzeichnet hat.
Daher ist es einleuchtend, daß alle Einwürfe und Gefahren,
die Herr Fischer anführte, unstichhaltig sind. Er sagt, der
Art. 33 der Konzession schreibe vor, daß die eine Linie nicht
von der andern getrennt werden dürfe. DaS bleibt. Herr Fischer
wird nicht nachweisen können, daß sich zwei Gesellschaften bilden
werden. Wir geben nicht die Bewilligung dazu; die
Gesellschaft der Ostwestbahn bleibt, eS findet keine Theilung statt.
Dagegen sagen wir: der Artikel welcher den Zweck hatte,
das Unternehmen der Ostwestbahn zusammenzufassen, hat
nicht den Sinn, daß sie nicht berechtigt wäre, zum Zwecke
der Ausführung eines Theils des Unternehmens unter spezieller
Haftbarmachung desselben ein Anleihe» zu erheben. Als eS

sich um die Aktienbetheiligung deS Jura handelte, wurde darauf
aufmerksam gemacht, daß die Linien Biel-Neuenstadt und Biel«
Bern dem Jura nicht einzig haften; die jurassischen Aktien
sind in derselben Stellung, wie die Aktien, welche vom Staate
und von Andern übernommen worden, sie beziehen sich auf daS

ganze Unternehmen der Ostwestbahn und werden die Bortheile
und Nachtheile deS Ganzen theilen. Die Aufnahme eines
AnleihenS auf die Strecke Biel-Neuenstadt ändert an diesem
Verhältnisse durchaus nichts. Herr Fischer behauptet ferner,
der fragliche Vertragsartikel sei seiner Zeit wesentlich auS dem
Grunde aufgenommen worden, um die Konkurrenz der Centralbahn

fernzuhalten; durch die vorliegende Jntcrpretaticn werde
diese Absicht vollends klar. Untersuchen wir, was an diesem

Einwürfe ist. Wird etwa die Ostwestbahngesellschaft der
Verpflichtung entbunden, die Linie Bern Luzern zu bauen? Nein;
diese Verpflichtung bleibt. Wir sagen einfach: die Gläubiger,
die vorläufig daS zur Ausführung der Linie Biel-Neuenstadt
nöthige Geld geben, sollen ein Vorrecht haben, damit man
nicht auf daS Kapital greife, um eine andere Linie damit
auszuführen. Ich füge hier nur bei, daß die Linie Bern-Langnau
sozusagen vollendet ist, daß sie im nächsten Frühling dem
Betriebe übergeben werden kann. Hätte es das Verhältniß der
Centralbahn irgendwie verändert, wenn schon damals der Art. 33
in dem Sinne erläutert worden wäre, wie man heute vorschlägt?
ES wäre zuvcrläßig der Ceniralbahn, von deren unbegrenztem
Kredit die Herren überzeugt sind, ein schlechtes Kompliment
gemackt, zu sagen, wenn man derselben dieses Recht eingeräumt
hätte, so würde sie die Linie Biel-Neuenstadt übernommen haben.
DaS war nicht der Grund, warum die Centralbahn zurücktrat,
sondern der Umstand, daß ihr die Verpflichtung auferlegt worden
wäre, auch in der Richtung nach Luzeru zu bauen. Wenn die
Centralbahngesellschaft sich dazu bereit erklärt hätte, so sage ich
offen, ich würde mich nickt dazu hergegeben haben, eS derselben

zu verweigern. Auch dieser Einwurf ist also unhaltbar. Der
Art. 38 bleibt in seinem Wesen unverändert, auch am Verhältnisse

der Centralbahn wird nichts geändert. Aber die Aktionäre,
die Gemeinden, der Staat, werden benacktheiligt, sagt man.
Ich will Herrn Fischerfragen, wenn die Ostwestbahngcsellschaft
auf die ganze Linie ein Anleihen aufnähme, ob daö am
Verhältnisse der Aktionäre etwas änderen würde. Es wäre mir
eine ganz neue und eigenthümliche Theorie und ick denke, eS

werde im vorliegenden Falle auf das Gleiche herauskommen,
ob die Ostwestbahn auf ihr ganzes Vermögen oder auf einen
Theil desselben ein Anleihen aufnimmt. So gut als ein
Partikular, muß auch eine Aktiengesellschaft ihre Schulden bezahlen,
und die Aktionäre beziehen an Zins und Kapital nur insofern
etwas, als nach Abzug von Zins und Kapital der Schulden,
welche die Gesellschaft kvnlrahirt hat, etwas übrig bleibt. Man
erblickt eine weitere Gefahr darin, daß man sagt, es werde den
Gläubigern ein Vorrecht aus die Linie Biel<Neuenstadt
eingeräumt dadurch werde die Ausführung der Linie Bern-Biel
gefährdet. Ich weiß nicht, ob Herr Fischer daS vorliegende
Dekrct gelesen hat; wenn nicht, so bitte ich ihn, eS zu lesen.
Dann wird er finden > daß im Art 38 mit Bedacht nicht nur
die Linie Biel-Neuenstadt, sondern Bcrn-Biel-Ncuenstadt
angeführt ist. Ich denke, die Aktionäre werden nichts dagegen



haben, wenn man einen bessern Theil deS Unternehmens für
die Linie Bern-Biel haftbar macht. Herr Fischer behauptete

zwar, für die Linie Bern-Biel sei noch kein Aktienkapital
vorhanden ein Fall, der höchstens in Amerika vorkomme. In
dieser Beziehung ist zu bemerken, daß man der Ostwestbahngesellschaft

zur Bedingung machte, den Ausweis über den Besitz
eines Aktienkapitals von kl) Millionen Franken zu leisten. Man
wußte aber wohl, daß sich damit nicht eine Eisenbahn von Bern
nach Luzern und Zug nebst andern Linien bauen lasse, daß dazu
viel mehr Geld nöthig sei; man hatte schon damals den Fall
im Auge, daß Anleihen gemacht werden müssen. Namentlich
rechnete man darauf, daß die Linie Bern-Biel und Biel-Neuen-
stadt, als mutbmaßlich sehr rentabel geeignet seien, das nöthige
Kapital auf Obligationen zu verschaffen. Man erklärt also
heute nichlS anderes, als was bei der Ertheilung der Konzession

der Sinn derselben war, und waS in der damaligen
Debatte ausgesprochen wurde. WaS für ein Aktienkapital hatte
die Centralbahn zur Verfügung? War sie nicht ebenfalls in
der Lage, ein bedeutendes Kapital auf Obligationen
aufzunehmen? Da findet Herr Fischer eS ganz in Ordnung, aber
bei andern Gesellschaften nicht, hier sind die Aktionäre in
größter Gefahr! Warum erhob Herr Fischer nicht Einsprache
als Regierungspräsident zur Zeit, als die Centralbahn ein

Anleihen aufnahm? Ich Halle dafür, man gefährde die Rechte
der Aktionäre im höchsten Grade, wenn man der Gesellschaft
nicht die Möglichkeit geben will, sich das nöthige Geld zu
verschaffen Diese Möglichkeit ist vorhanden, wenn Sie die

verlangte Interpretation geben; man wird dann mit Leichtigkeit
das nöthige Geld bekommen; eS ist der Gesellschaft unter
günstigen Bedingungen bereits zugesagt und zwar nicht nur für die
Linie Biel Neuenstadt, sondern auch für Viel Bern. Wenn
Sie aber die verlangte Erläuterung nicht geben, wenn Sie
den obwaltenden Zweifel fortbestehen lassen, dann gebe ich zu,
daß diese Möglichkeit verschwindet. Aber waS folgt dann?
Daß allsällig eine andere Gesellschaft durch eine Zwangskon-
zesston den Bau der Linie Biel-Neuenstapt übernimmt. Dann
gute Nacht Biel.Bern! Diese Linie wird die Centralbahn
nicht ausführen, denn fie mag eS gar wohl leiden, wenn wir
den Umweg über Herzogenbuchsee machen. Eine andere
Gesellschaft, die dieses Stück allein übernähme, wird sich

wahrscheinlich auch nicht finden. Herr Fischer betrachtet es zwar
als etwas Unerhörtes, daß die Ostwestbahngesellschaft nicht
bauen könne, wenn sie nicht Geld aufnehme. DaS ist so

schrecklich nickt. Nicht alle Leute haben Geld in Hülle und
Fülle. Die Centralbahn, wenn sie nicht hätte Geld aufnehmen
können, hätte nicht nach ThörishauS, nicht nach Thun, sie

hätte nickt einmal nach Bern gebaut. Alle Gesellschaften
französische, wie deutsche und schweizerische, haben eben Geld
aufgenommen, um ihre Unternehmen auszuführen. Herr Fischer
suchte zu zeigen, wie die Ostwestbahngcsellschaft in Verlegenheit
sein müsse, da sie die Ccmralbanaktien vom Staate zu Fr. 500
übernommen, dagegen zu Fr. 405 und Fr. 430 wieder
abgetreten habe Ich machte seiner Zeit aufmerksam, daß diese

Bedingung, Centralbahnaktien übernehmen zu müssen, für die
OstwestbahngeseUschaft eine außerordentlich lästige sei.

Unbillig ist es jedoch, wenn man auS einem daher rührenden
Verlurste der Gesellschaft einen Vorwurf machen will Dem
Staate könnte man allfällig den Vorwurf machen, daß er mit
so schleckten Papieren zahlt. UebrigenS liest Herr Fischer
gewiß auch Zeitungen und weiß, daß in Frankreich Anleihen
zum Kurse von 405 und rückzahlbar zu 500 abgeschlossen werden.
Man könnte auch Beispiele von der Franco-Suisse, von der
Westbahn anführen, und Herr Fischer weiß überdieß, mit welchem
Verlurste die Ccntralbahn ihre Aktien an den Lreüit mobilier
abtreten müßte, so daß man sich enthalten sollte, der Ostwest-
bahn solche Vorwürfe zu machen Wie werden oft
Staatsanleihen kontrahirt? Herr Fischer giebt den Rath das
Unternehmen zu liguidiren. Wenn Sie daS wollen, so können

Sie. Das Aktienkapital der Ostwestbahn reicht eben nicht auS,
namentlich die neu htnzugekommenen Linien zu bauen. Aber
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dann wäre es besser gewesen, man hätte bei der Ertheilung der
Konzession gesagt, es dürfe gar nicht gebaut werden, bis das
Kapital vollständig in Aktien vorhanden sei und eS dürfe kein
Anleihen aufgenommen werden. Heute aber so aufzutreten,
ist nicht mehr zuläßig. Nachdem Jedermann gewußt hat, daß
Anleihen aufgenommen werden müssen, muß man der Gesellschaft

auch die Mittel geben, möglichst günstige Bedingungen
zu erlangen. Zum Schlüsse bemerke ich nur noch, daß die
Garantie für die andern Linien immerhin noch eine bedeutende
bleibt, denn Biel-Neuenstadt und Biel-Bern werden mehr ren-
tiren, als ihre Anlage kostet, und waS über die Verzinsung der
Schuld übrig bleibt, haftet für die Erstellung der übrigen Linien.
DaS ganze Unternehmen erhält durch die im Dekrete erwähnten
Linien eine größere Bedeutung, eS wird einen großen Theil
deS Transitverkehrs beherrschen können. AuS diesen Gründen
stimme ich für sofortiges Eintreten und zur Genehmigung des
Dekretes.

Müller-Fellenberg verlangt die Zählung der
Versammlung, da die Zahl der Mitglieder sehr zusammengeschmolzen

ist.

DaS Resultat ergibt bloß 65 Anwesende.

Nach einiger Besprechung darüber auS der Mitte der
Versammlung, ob man die Diskussion auf morgen verschieben
oder nur einige Stunden unterbrechen wolle, erklärt das
Präsidium die Sitzung als aufgehoben.

Schluß der Sitzung: 2 Uhr Nachmittag».

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.
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Zwölfte Sitzung.

Samstag den 5, November 1859

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bernard, Jeannerat,
Sigri und Theurillat; ohne Entschuldigung: die Herren Aebi,
Anderes, Affoltcr, Jakob; Bärtschi, Baischelet, Berger, Biedermann,

Bösiger, Brand-Schmid, Brechet, Brügger, Brunner,
Bürki, Burger, Büiigkvfer, Bützbcrger, Burri, Carlin, Chevrolet,
Chopard, Corbat, Dädler» Egger, Engewann, v Erlach,
Fankhauser, FeUcr, Fleury, FreiburgbauS, Frieden, Friedli,
Friedrich; Friedli, Jod. Jakob; Froidevaur, Gfeller, Christian;
Girard, Girardin, Gobat, Gouvernon, Großmann, v Grünigen,
Guenat, v. Gunten, Gygar, Haag, Hennemann, Hermann,
Herren, Hcß, Hirstg, Hvfer, Hoffmeyer, Hoffmann, Jaquet,
Jmobcrsteg, Jndermühle in Amsoldingen, Jndermühle in Kiesen,

Jngold, Kalmann, Känel, v. Känel, Käser, Kaiser, Karlen,
Gottlieb; Karlen, Jakob; Kehrli, Keller, Klaye, Knccktenhofer,
Wilhelm; Knuckel, Kohler, Koller, KrebS in Noflen, Lehmann
in Rüedtligen, Lebmann, Daniel; Lehmann, Benediki; Lempen,
Lenz, Loviat, Luginbühl, Marquis, Marti, Morel, Moser,
NiklauS; Moser, Gottlieb; Moser in Koppige», Müller. Joh,;
Nägeli, Neuenschwander, Oeuvray, Pallain, Paulet, Prudon,
Reichenbach, Karl; Riat, Ritter, Rohier, Rosselet, Rösti,
RöthliSberger, Jsak; RöihliSderger, Gustav; RöthliSberger,
Mathias; Roth. Johann; Roihenbühler, Ryser, Sahli, SalfiS-
berg, Salzmann, Schertenleib, Schild, Schmid, Rudolf;
Schneeberger, Schort, Johann; Schrämli, Schürch, Seiler,
Seßler, Siegenthaler, Spring, Steiner, Jakob; Stcrchi, Sietiler,
Stockmar, Streit, Benedikl; Streit, HieronimuS; Thonen,
Tièche, Trorler, v. Wattcnwyl in Rubigen und Widmcr.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlese» und
ohne Einsprache durch vas Handmehr genehmigt.

An der Stelle deS abwesenden Herr» Bernard wird Herr
Großrath Regez als provisorischer Stimmcnzählcr bezeichnet.

Da der zum ObergerichiSsuppleante» erwählte Herr
Großrath Krebs nicht anwesend ist, so wird das Obergericht
ermächtigt, denselben in fraglicher Eigenschaft zu beeidigen.

Tagesordnung:

Fortsetzung der Berathung über Interpretation des

Art. 38 der Konzesstonsakte der Ostwestbahnge¬
sellschaft vom 2». Oktober und 2V. Nov. 18ö8.

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seite 495 ff.)

Fischer. Die Mitglieder, welche gestern anwesend
waren, wissen, daß ich über den vorliegenden Gegenstand das
Wort ergriffen, daß Herr Niggeler mir geantwortet hat und
zwar in einer Weise, die mich nöthigt, noch einmal daS Wort
zu ergreifen, um auf einige Fragen zu antworten Hingegen
wissen Sie auch, daß man befürchtet, es werden am Schlüsse
der Sitzung nicht mehr genug Mitglieder sein, um einen
Beschluß zu fassen. ES wirb mir aber Niemand verargen, wenn
ich nach der Art und Weise, wie ich interpellirt wurde,
antworten zu müssen glaube, ohne den Großen Rath der Gefahr
auszusetzen, daß er am Ende nicht mehr beschlußfähig sei, wie
gestern, Es wäre das Einfachste, das Tribunal zu zählen,
und ich möchte den Herrn Präsidenten ersuchen, die Zählung
anzuordnen.

Der Herr Präsident bemerkt, daß zwar nur 75
Mitglieder anwesend seien, daß aber die fehlenden mit dem nächsten
Eisenbahnzug erwartet werden und überdieß zwei Mitglieder,
die vor Obergericht erscheinen mußten, auf den ersten Ruf sich

cinzufinden bereit erklärt haben.

Fischer. Wir befinden uns also einfach bei der Fortsetzung
der gestrigen DiSkusnon und ich habe nur die Aufgabe, das zu
beantworten, waS Herr Niggeler ans meine Einsendungen
erwiedert hat. Es sei mir nun erlaubt, zwei Geständnisse aus
dem Munde des Herrn Niggeler, die in meinen Äuge» von
einigem Gewichte sind, zu konstatiren. DaS erste Geständuiß
geht dahin, daß daS ursprünglich für die Linie Bern Luzern
bestimmte Aktienkapital von l9 Millionen Franken zum Ausbau

des ganzen Unternehmens bei weitem nicht hinreicht, so

daß man später noch Millionen und Millionen aufbringen
muß. Auf dieses hin erlaube ich mir die Frage: wenn man
noch Millionen aufbrechen muß, »m die erst angefangene Linie
zu erstellen, wenn die Linie Biel-Neuenstabt speziell verhaftet
ist und man nicht mehr darauf rechnen kann, daß dieselbe für
anvere Linien haften könne, ob es dann noch möglich sei, Geld
auf die Linie Bern Luzern zu bekommen. Aktionäre wirv man
kaum bekommen, indem die Obligationen den Aktien vorgeben,
und wie man auf Obligationen Geld bekomme, mochte ich
dann wissen, wenn man schon jeyr nur unter dem Vorbehalt
einer besondern Interpretation solches bekommt. Wie stehen

wir dann Angesichts deS KanlonS Bern und der Eidgenossenschaft?

Dann bleibt nichts anderes übrig, als das Mittel,
welches bei der Oron-Badn angewandt wurde. Dort reichte
daS Geld auch nicht hin, das Kapital wollte sich nicht herbeilassen,

und cS blieb nichts anderes übrig, als daß der Kanton
Freiburg, so klein, so schwer mit Schulden belastet er ist,
bedeutende Summen herbeischaffen mußte. ES würde mich also
freuen, wenn ich Ausschluß erhielte, wie dieses Rätbsel zu lösen
sei. Was die Sache selbst betrifft, so warf man mir vor, ich
sei zwar Jurist, aber ich hätte die Sache irrig aufgefaßt und
wissen sollen, daß, wenn zwei Parteien einen Vertrag schließen,
denselben das Recht zustehe, hintendrein einzelne Bestimmungen

deS Vertrages zu erläutern oder abzuändern. DaS weiß
ich recht gut. aber es äst ein Unterschied, wenn es sich um
Rechtsverhältnisse zwischen den Kontrahenten selbst ober um
solche Handel«, die sich auf dritte Personen beziehen. ES mag
richtig sein, daß der Große Rath von Bern sich mit der Ost-
wcstbahn nun auf einem andern Fuße verständigt als vorder,
wenn eö keine andern Rechte berührt. Aber so verhält eS sich



hier nicht. Schon der Form wegen ist der Antrag der Regierung

nicbt zuläßig. Hier handelt eS sich nicht um einen

Nachtrag zum Vertrage mit der Ostwestbahn, sondern nur um
ein Dekret. Wäre eS aber auch, so behaupte ich, es sind seit
der Ertbeilung der ersten Konzession eine Menge Verträge mit
dritten Personen geschloffen worden, deren Rechtsverhältnisse
wir hintenbrein nickt berühren, nicht abändern dürfen; und
wenn etwas streitig wird bezüglich der Rechte dritter Personen
oder Kontrahenten, so ist es Sache dcS Gerichtes, zu entscheiden,

nickt Sacke des Großen Rathes. Herr Niggeler fragte
mich ferner, ob man denn nicht ein Anleihen auf die ganze
Linie der Gesellschaft statt auf einen einzelnen Theil derselben
aufnehmen könne. Ich gebe das zu, aber davon ist man
abgewichen, ick bedaure eS. Ich erlaube mir eine Gegenfrage
an Herrn Niggeler ob er glaube, daß die Gesellschaft das
nöthige Geld finde, wenn sie solches auf die ganze Linie
aufnehmen will; und wenn Herr Niggeler diese Frage nicht bejahen
kann, so frage ick ihn ferner, ob er an die Möglichkeit glaube,
daß man später auf andere Linien Geld bekomme, wenn daS

beste Stück verhaftet ist; und wenn dieß nicht möglich ist, ob

Herr Niggeler nickt zugeben muß, daß die Sache mit einer

Katastrophe enden werbe und daß die Staatskasse wieder
herhalten müsse. Man sagt, eS handle sich hier um die Auslegung
eines einzelnen Artikels der Konzession, des Art. 38, der nicht
sehr wichtig sei. Ich behaupte, nein, daS ist nicht der Fall,
sondern eS ist die vollständige Abänderung, Durckstrcichung
eines wesentlichen BenragSartikels, wodurch die Natur dcS

Vertrages verändert wird, und dazu kann ich unmöglich Hand-
bieten.

Niggeler Die Entgegnung des Herrn Fischer auf
meine gestrigen Bemerkungen und namentlich die Fragen, welche

er an mich richtete, nöthigen mich, nock einige Worte zu
verlieren. Er suchte die Einwürfe zu widerlegen, die ich auf sein

gestriges Votum machte. Ich muß gestehen, ich finde in dem,
was er gesagt, von einer Widerlegung auch nickt daS Geringste,
vielmehr geht Herr Fischer von dem, was er gestern gesagt,

vollständig ab und stellt neue Fragen Gestern behauptete er,
durch ein Dekret könne man nicht einen Vertrag erläutern.
Ferner sagte er, die Reckte der Aktionäre würden durch die

Hasibarmachung der Linie Biel-Ncuenstadt gefährdet, weil die

Obligationen den Aktien vorgehen. Auf den ersten Einwurf
fragte ich Herrn Fischer, ob nicht ein Bertrag durch die

Parteien, welche denselben schließen, erläutert werden könne.

Heute gibt Herr Fischer dieß zu, aber er sagt, es könne nicht
durch ein Dekret geschehen, sondern auf dem Wege des

Vertrages. WaS ist ein Vertrag? Ein Vorschlag und eine

Annahme Im vorliegenden Falle sind die Ostwestbahn und
der Große Rath die Beiheiligten Erstere stellt daS Ansuchen

an diese Behörde, durch eine Interpretation das und daS

auszusprcchen; der Große Rath entspricht diesem Gesuche Nun
kann Herr Fischer daS ein Gesetz, oder Dekret, oder einen

Vertrag nennen, wie er will. Ich sehe nicht ein, wie der
Große Rath die Sacke anders erledigen soll So verfuhr
man auch früher. Dieser Einwurf ist also ebenfalls unhaltbar.
Aber, sag, man ferner, die Rechte Dritter werden gefährdet,
auf Grundlage des ersten Vertrages seien andere Verträge
geschlossen worden Davon ist ebensowenig die Rede. Nirgends
können die Rechte Dritter gefährdet werden. DaS Aktienkapital
ist seither vermehrt worden und wird es beständig noch durch
Uebcreinkünfie mit Uebernehmern von einzelnen Strecken u s. f.
WaS die von Herrn Fischer abermals hervorgehobene Gefährdung

der Reckte der Aktionäre betrifft, so zeigte ick gestern

schon, daß die Gesellschaft daS Recht habe, ein Anleihen auf
die ganze Linie, wie auf einen Theil derselben auszunehmen,
daß im einen, wie im andein Falle das Kapital verzinst werden
müsse und daß die Aktionäre nichts beziehen dürfen, bis der

Zins bezahlt sei. Herr Fischer wird auch zugeben, daß die

Aktionäre bei einem solchen Anleihen den Obligaiionsgläubigern
immer nachgehen müssen, und damit gibt Herr Fischer zu, daß

4!t
seine ganze Argumentation, als wären die Rechte der Aktionäre
gefährdet, unrichtig ist. Nun kommt Herr Fischer heute mit
der Frage, ob ich glaube, daß die Gesellschaft durch ein Anleihen
auf die ganze Linie Geld erhalten werde. DaS kann ich nicht
bestimmt beantworten; ick glaube ja, aber das Anleihen müßte
unter viel ungünftigern Bedingungen geschlossen werden, als
wenn man es auf die Strecke Biet Neuenstadt beschränkt, und
um die Sache zu erleichtern, wird eben diese Interpretation der
Konzession vorgeschlagen. Herr Fischer fragt ferner, ob ich
glaube, die Gesellschaft würde später auf die Linie Bern-Luzern
Geld erhalten. Daraus habe ich eine doppelte Antwort. Vorerst
sage ick: ja, ich glaube das. Noch mehr: die Unterhandlungen
find bereits eingeleitet und es wird nicht lange gehe», bis sie

zum Abschlüsse kommen, namentlich wenn der heutige Beschluß
nach dem Antrage der Regierung ausfällt. Ich kann beifügen,
daß der Unterbau auf der Linie Bern-Langnau sozusagen
vollendet ist, die Schienen sind an Ort und Stelle, so daß die
Einzahlung, welche der Kanton Bern noch zu machen bat, zu
gänzlicher Vollendung dieser Linie auf dem Gebiete unsers
Kantons ausreichen wirb. Aber auch angenommen, die
Gesellschaft könnte nicht sofort in der Richtung nach Luzern bauen,
sie müßte auf einige Zeit den Bau unterbrechen, so hätte der
Kanton Bern geringen Schaden. Die Linie von Bern nach
Langnau wäre vorhanden, und zuverläßig wäre es nie denkbar,
daß die Eisenbahn zu Langnau stecken bliebe, sonder» der
Kanton Luzern müßte im Nothsalle seine Anstrengungen machen,
um die Ausführung der Linie in kurzer Zeit auch auf seinem
Gebiete zu sickern. Nun fragt es sich, ob man daS wolle oder
nicht. Wer lieber, statt in einer Stunde geraden WegcS nach
Viel zu fahren, über Solothurn reist und in Herzogenbuchiee
einige Stunden wane», wird gegen daS vorliegende Dekret
stimmen. Ich hingegen könnte mich dieser Ansicht nicht
anschließen.

Herr Berichterstatter. ES ist mir etwas auffallend
vorgekommen, daß, nachdem die Eisenbahnkämpfe außerhalb
des Aantons vollstängig verstummt sind, hier noch die alte
(ich möchte sagen) Animosität herrscht, daß, nachdem die Ost-
wcstbahn sich überall Anerkennung erworben hat, nactdem sie

mit der Zentralbahn in Kontrakt getreten ist, hier die alten
Angriffe gegen diese Gesellschaft erneuert werden. Ich freute
mich, daß die Diskussion nicht eine andere Form annahm, als
es geschah; es setzt mich dies in die Lage, in meinem Schluß-
rapporte viel kürzer zu sein. Herr Fischer sprach gestern über
die Stellung der Ostwcstbabn und sagte, eS hätten bezüglich
der Uebernahme der Aktien Manipulationen stattgefunden, die
sich nicht rechtfertigen lassen. Ich glaube nicht, daß eS heute
der Fall sei, über Alles, waS vor sich gegangen ist, Auskunft zu
geben, dagegen soll dieß geschehen, so weit es zur Widerlegung der
gemachten Einwendungen nöthig ist. Thaisache ist, daß, bevor der
Staat einen Kreuzer eingezahlt hat, von Seite der Ostwest-
bahngesellschaft der Nachweis geleistet war, daß sie ein Aktienkapital

von 10 Millionen Franken besitze. Dieser Nachweis
lieg« zur Einsicht vor. Nachdem ferner nachgewiesen war, daß
auf die Ausführung der Linie Bern Langnau nickt nur 400,000
Franken, wozu die Gesellschaft verpflichtet war, sondern eine
Summe von 029,000 Fr. verwendet war, kam der Staat mit
der ersten Einzahlung und trat der Ostwistbahn 400 Zemral-
bahnaklien ab. Nun behauptet aber Herr Fischer, diese

Gesellschaft habe die nämlichen Aktien, welche sie zum rollen
Nennwertbe übernommen, dem Staate zu einem weit niedrigern
Kurse wieder zurückgegeben, und fragt dann, ob eine Gesellschaft,

die gut haushalte, eine solche Operation mache Herr
Fischer hat die Sache (ob absichtlich oder nicht, weiß ich nicht;
ich nehme letzteres an) durchaus unrichtig dargestellt, und ich
bedaure, daß er sich nicht vorher über die wirkliche Sachlage
erkundigt hat, wie denn sein Vorlrag im Ganzen so beschaffen

war, daß er immer sagte, er wisse eS nicht. Wie verhält eS

sich? Der Staat trat der Ostwestbahngesellschaft 400
Zentralbahnaktien à pari, d. h. zu 500 Fr. ab, dagegen nahmen wir sie
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zum Kurse von 425—430 Fr. zurück. Aber hat die Gesellschaft
die Aktien dem Staate für dahin und weg zurückgegeben?
Keineswegs. Die Ostwestbahngescllschaft wollte die Aktien nicht
verkaufen, sondern fragte, ob man ihr darauf Geld geben wolle,
oder ob sie dieselben bei einem Banquier hinterlegen müsse.

Der Staat, dessen Kasse voll Geld war, das gut angewendet
werben konnte, nahm die Aktien zum damaligen Kurse zurück
mit dem Vorbehalte, daß die Ostwestbahngesellichaft dieselben
inner sechs Monaten wieder zurücknehmen könne. Erst dann
wäre also der Vorwarf deö Herrn Fischer richtig, wenn die

Gesellschaft die Aktien nicht zurückkaufen würde, obschon andere
Gesellschaften sich in der nämlichen Lage befanden. Der Ost-
westbahngesellschaft war durch diese Operation geholfen und
der Staat konnte sein Geld, das unbenutzt in der Kasse lag,
gut anwenden ohne irgend eine Gefahr. Ich sage also, die
erste Einzahlung wurde vom Staate auf einen Nachweis
geleistet, der mehr als genügend war; die zweite Einzahlung
hätte nach dem Vertrage ohne einen besondern Ausweis geleistet

werben sollen; bei der dritten wurde wieder ein Nachweis
geleistet und zwar daß eine Summe von Fr. 850,000 für die

fragliche Linie verwendet sei Allerdings folgte dieser dritten
Einzahlung sofort eine vierte und zwar gestützt auf die Ueber«

einkunft, wonach eS der Regierung vorbehalten blieb, nach
Umständen Abänderungen in den Zahlungen eintreten zu lassen.
Nun ist Ihnen bekannt, daß die Bahn nach Langnau weit
vorgeschritten ist und die Regierung versäumte nicht, sich jewei«
len genaue Auskunft zu verschaffen. Es liegt noch ein
Bericht des Herrn Ingenieur Studer vor, aus welchem sich er»

giebt, daß der Unierbau nahezu vollendet ist. Ueber die
erforderlichen Kunstbauten spricht sich der Bericht
folgendermaßen aus: „Die Steinhauer - und Maurerarbeiten
sind so zu sagen an sämmtlichen Bauobjekten im Gange, an
vielen bereits vollendet, bei allen jedoch liegt das Material auf
Ort und Stelle Der eiserne Oberbau ist ebenfalls für sämmtliche

Brücken in Arbeit. ES kann somit von den Kunstbauten
gesagt werden, daß sie vollkommen im Verhältniß mit den
Erdarbeiten vorrücken. In Betreff der Schwellen kann angenommen
werden, daß circa zwei Drittel des Bedarfs in den Depots
bei Bern und Burgdorf vorräthig, für den Rest Verträge zu
deren rechtzeitiger Lieferung abgeschlossen sind. Der Bedarf an
Schienen ist so zu sagen vollständig vorhanden und bereits auf
die Bahnstrecken verführt, da dieselben von den Unternehmern
zu ihren Rollbahnen benutzt werden." Mit Rücksicht auf diese

Sachlage glaubte die Regierung, in Betreff der fünften
Einzahlung von einem neuen Nachweise um so mehr Umgang
nehmen zu können, als es gegenüber der Zentralbahngesellschaft

seiner Zeit in viel coulanierer Weise geschah. Wie ging
es damals? Der Vertrag mit der Zentralbahn enthielt die
gleichen Bedingungen. WaS that man, als die Zentralbahn
noch auf schwachen Füßen stand? Man schloß ein Anleihen
ab bei einem baslcr Hause, chnd sagte derselben, sie könne ihr
Geld daselbst holen; das Anleihen war in kurzer Zeit gezeichnet
und das Geld in wenigen Tagen in den Händen der Zentralbahn.

Der Regierung kann also keineswegs der Vorwurf
gemacht werden, als sei sie zu wenig genau zu Werke gegangen,

vielmehr geschah es mit zu großer Zurückhaltung. Ich
bin weit entfernt, der frühern Regierung einen Vorwuif zu
machen, aber um eine Parallele zwischen der Ostwestbahn und
der Zentralbahn zu ziehen, glaubte ich dieß anführen zu sollen.
Nun komme ich zum Antrage der Herren Manuel und Fischer,
die Sache noch an die Staatswirthschaflskommission zu weisen.
Nach 8 l6 des Großrathsrcglements soll die StaatSwirthschaftS-
koinmission „den Gang der StaatShaushaltung beobachten, daS
jährliche Budget untersuchen und vorberalhen, die StaatSrech-
nung uniersuchen und über ihre Vollständigkeit und Richtigkeit,
sowie namentlich über die Frage, ob die durch das Bridget
bewilligten Summen zu den Bestimmungen verwendet worden
seien, zu welchen sie bewilligt waren, dem Großen Rath
Bericht erstatten, endlich eingeschlichene Mißbräuche oder Mängel
in der StaatShaushaltung bemerken und allfällige Anträge zur

Abhülfe vorlegen." Liegt nun hier etwas vor, daS unter diesen

Paragraphen paßt? Offenbar nicht. ES handelt sich vielmehr
bloß um die Interpretation eines Vertragsartikels. Man wendet
ein, die KonzessionSakte sei auch der Staatswirthschaftskommission

zur Begutachtung überwiesen worden. Ich weiß nicht,
woher Herr Manuel das hat. Die Thatsache ist unrichtig.
Ebensowenig war cS bezüglich deâ KonzessionSvertragS mit der

Zentralbahn der Fall. Wenn nun der Hauptvertrag nicht der
StaatSwirthschaflSkommission überwiesen wurde, so ist dieß um
so weniger für die bloße Interpretation eineS Artikels
nothwendig. Ich müßte es sehr bedauern, wenn man durch eine
Verschiebung sich der Gefahr aussetzen würde, von der nächsten
Bundesversammlung eine ZwangSkonzesston zu bekommen, ein
Fall, den der Große Rath bisher vermeiden wollte. Wenn
es sich um eine Finanzfrage handeln würde, so können sie

versichert sein, daß der Herr Finanzdirckior nicht unterlassen hätte,
einen Mitrapport zu machen. Ich füge bei, daß im Regic-
rungsrath kein abweichender Antrag gestellt wurde. WaS die

Hauptfrage betrifft, welche vorliegt, so wurde gestern von Hrn.
Fischer dem Großen Rathe das Recht bestritten, einen Bertrag
zu inlerpretiren, mit dem Vorgeben, eS sei ein Eingriff in die
richterliche Gewalt. Heute nahm Herr Fischer einen ganz
andern Standpunkt ein, indem er sagte, der Große Rath habe
nicht die Befugniß, durch die vorliegende Interpretation die
Rechte dritter Personen zu gefährden. Herr Niggeler hat Ihnen
nachgewiesen, daß daS nicht der Fall sei, und so fällt daS

ganze Gebäude, welches Herr Fischer aufrichtete, zusammen.
Ich will nicht auf eine Erörterung der Frage eintreten, ob ein
Vertrag im Einverständnisse der Kontrahenten ausgelegt werden
könne. Eine Verneinung dieser Frage würde zur Folge haben,
daß jeder Notariatskandidat beim Eramen durchfallen müßte.
Auch die Form, in welcher die Sache vorgelegt wird, wurde
angefochten Herr Niggeler hat auch hierauf Auskunft ertheilt.
In welcher Form kann der Große Rath eine Interpretation
geben, als durch ein Dekret? Bezüglich der Interpretation
selbst erklärte Herr Fischer, der Artikel 38 sei ihm schon
deutlich genug gewesen, als die Konzession erlassen wurde,
und der Sinn desselben sei auch jetzt klar. Wenn man
mit einem solchen Argumente kommt, so will ich nicht mit ihm
rechten. Dagegen bin ich durchaus nicht mit Herrn Fischer
einverstanden, daß der Artikel deutlich genug sei. Er behauptet,
derselbe habe zur Folge, daß die Linie Bern-Luzern gefährdet
werde. Ich will Ihnen mittheilen, wie die Verwaltung der
Centralbahn sich darüber ausspricht. DaS Direktorium sagt in
einer Zuschrift: „Wenn die OstwestbahnqeseUschaft im Besitze
der Konzession für Biel-Neuenstadt und Biel Bern bleibt, so

liegt eS in der Natur der Sache, daß ihr GesellschaftSvermögen,
wo nicht etwas besonderes bedingt ist, für ihr ganzes Netz
einzustehen hat, also auch für Bern-Luzern. DaS Verhältniß
würde aber ein ganz anderes, wenn wir Biel-Neuenstadt
übernähmen; da müßten wir nickt nur das uns konzedirte Netz
ausführen, sondern Garantie leisten für eine andere Gesellschaft
und zwar nicht nur für eine Linie im Kanton Bern, sondern
selbst für eine Luzcrner-Linie." Sie sehen daraus, daß die
Centralbahnverwalrung den Art. 38 anders auffaßte als Herr
Fischer. Wenn aber Herr Fischer wirklich glaubt, der Art. 38
habe die Bedeutung, welche er ihm beilegt, so hätte er bei
Ertheilung der Konzession im Großen Rathe darauf aufmerksam
machen sollen, es wäre dieß Pflicht gewesen. Sie finden aber
in den GroßrathSverhandlungen nirgends eine Spur, daß der
Artikel so aufzufassen, sondern es handelte sich wesenllich um
die Frage, ob derselbe billig sei. Es ist klar, daß es für die
Ostwestbahngesellschaft schwierig wäre, Geld zu bekommen,
wenn der Staat auf die fragliche Eisenbahnlinie, wenn sie

gebaut ist, die Hand schlagen und die Obligaiionsgläubiger
verdrängen würde. Ist eS möglich, dem Art. 38 eine solche
Interpretation zu geben? Ich gestehe offen, daß ich darüber
erstaunt war, als diese Zweifel hintendrein auftauchten. ES
sind eben nur Zweifel, aber die Finanzmänncr möchten dieselben
gehoben wissen. Wenn der Artikel in der Weise ausgelegt
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würd», wie Herr Fischer denselben darstellt,, fo wäre er
eine eigentliche Lotterfalle; die Gesellschaft könnte gar nichts
machen. Ich glaube aber nicht, daß der Große Rath die
Absicht habe, durch alle Vergünstigungen, die er bisher derselben

gewährte, einen Federstrich zu ziehen, statt die loyale Absicht
deS fraglichen Artikels durch dieses Dekret zu konstatiren. Die
Absicht deS Art 38 war eine loyale, und ich weiß auf der
Welt keine Eisenbahn, in Bezug auf welche eine Regierung
erklärt hätte, sie anerkenne die ObligaiionSgläubiger nicht. Es
wäre ein Verfahren, das der Loyalität in'S Gesicht schlüge.
WaS bleibt hier übrig, als was Herr Fischer als Hauptzweck
angegeben hat: daß sämmtliche Linien ein Ganzes bilden. Ich
frage: geschieht durch diese Interpretation Jemanden Unrecht?
Durchaus nicht. Geschieht etwa der Zentralbahn ein Unrecht?
Ich habe bereits gezeigt, daß dieselbe aus andern Gründen die

Konzession der Linie Viel-Neuenstadt nicht angenommen hat.
Geschieht den Aktionären ein Unrecht? ES ist Thalsache, daß die
Aktionäre selbst diese Interpretation verlangen durch ihr
statutengemäßes Organ der Direktion der Gesellschaft. Nicht nur
das: die ganze Frage lag der Aktionärversammlung vor, mit
dem Berichte des VerwaltungSratheS, und die Versammlung
genehmigte denselben. Abgesehen davon, wurde gestern
nachgewiesen, daß die Aktionäre durch die Interpretation nicktS
verlieren, sondern gewinnen und ihre Interessen sehr wohl be-

greifen. Ist denselben etwa damit gedient, wenn die ganze
Sache stecken bleibt? Liegt eS nickt im Interesse der Gesellschaft,

das Ganze auszuführen? Das sollte nicht zweifelhaft
sein. Man sagt, es sei auffallend, daß gerade auf die erste

Linie Obligationen aufgenommen werden. Diese Auffassung
ist eine irrthümliche. Es ist für die Gesellschaft ganz gleich,
ob sie Obligationen auf ein Stück oder aus die ganze Linie
ausgebe; sie muß vor Allem die Obligationen verzinsen. Aber
für die Banquiers ist es nicht gleichgültig, weil sie gewisse
Rücksichten bezüglich deS Unternehmens haben, die sie bestimmen,
nicht weiter zu gehen, alS bis nach Bern; daher die Beschränkung

auf die Linie Neuenstadt-Biel-Bern. Wenn nun darge«
than ist, daß die Aktionäre keinen Nachtheil erleiden, so sollten
keine Schwierigkeiten eintreten. Wenn ich auf ein Heimwesrn
Geld aufnehme, und der Gläubiger verlangt nur eine» Theil
des Grundstückes als Pfand, so glaube ich keinen Anstand
nehmen zu sollen, eS einzugehen Herr Fischer muthet der
Gesellschaft zu, nur mittels Aktien zu bauen, und will die

ObligaiionSgläubiger nicht schützen Eine solche Zumuthung
ist aber unzuläßtg. Dem Aktienkapital soll ein entsprechendes
Kapital in Obligationen entsprechen, und dieß ist hier der Fall.
Herr Manuel sprach die Ansicht aus, das Pfandrecht der
Aktionäre werde vermindert DaS ist eine irrige Auffassung.
Ich weiß nicht, waS die Aktionäre für ein Pfandrecht haben.
Herr Fischer hält zwar dafür, das Unternehmen der Ostwestbahn

sei für Bern wichtig, aber er sagte früher, die Gesellschaft
sei nicht lebenS- und konkurrenzfähig Heute handelt eS sich

darum, sich lebenS« und konkurrenzfähig zu machen. Nun
macht Herr Fischer neue Metamorphosen, um dieß zu verhindern,

indem er die ObligaiionSgläubiger nicht schützen will.
Ich stelle es Ihnen anheim, ob Sie auf eine solche Weise zu
Werke gehen wollen, daß eS fast den Schein gewinnt, als
wolle man die Gesellschaft mit aller Gewalt erdrücken. Ich
habe nachgewiesen, daß durch die vorliegende Interpretation
weder für die Zentralbahn, noch für die Aktionäre, noch für
dritte Personen Gefahr entstehe. ES entsteht auch für den
Staat keine Gefahr. Erstens ist er Aktionär, zweitens liegt
eS in seinem Interesse, daß die fraglichen Linien erstellt werden.
Aber über alles halte ich den moralischen Standpunkt. Ich
war bei der Abfassung des Vertrages und traue mir auch ein
Urtheil darüber zu, welche Bedeutung der Art. 38 habe. Allein
daß er die Bedeutung habe, welche man ihm heute beilegen
will, davon ist keine Rede. Die von Herrn Fischer eventuell
beantragte Modifikation der Revaktion gebe ich als erheblich
zu, obschpn sie nicht nöthig wäre, denn wenn der betreffende
BertragSartikel zur Anwendung kömmt, so ist die Obligation
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schon verschrieben worden. Ich schließe abermaktz mit dem
Antrage auf Eintreten und Genehmigung des Dekretes in globu.

Blösch verlangt die Eröffnung einer zweiten Umfrage.

A b stim m u n g

Für eine zweite Umfrage 23 Stimmen.
Dagegen 54 „Da einige Mitglieder erklären nicht gestimmt zu haben, so
wird obiger Beschluß als gültig angenommen.
Für das Eintreten 80 Stimmen.
Dagegen - 22 „
Für sofortiges Eintreten Mehrheit.
Für Rückweisung an die StaatSwirthschafiS-

kommission Minderheit.
Für das Dekret mit der zugegebenen Modifi¬

kation 58 Stimmen.
Dagegen 20 „

Auch jetzt erklären zwei Mitglieder nicht gestimmt zu haben.

Hierauf wird ein Anzug der Herren Großräthe Meyer,
Hoffmann, Messerli, Bähler und Krebs verlesen,
mit folgenden Schlüssen:

4) ES wolle der Große Rath die Korrektion der Straße
von RiggiSberg « Thurnen-Bern und Thurnen-
Thun beschließen;

2) den RcgierungSraih einladen, die nöthigen Vorarbeiten
vornehmen zu lassen und Plan und Kostenberechnung
vorzulegen.

Endliche Redaktion

der ersten Berathung des Gesetzes, betreffend die
Grundbücher und Pfandtitel.

(Siehe Großrathsverhandlungen der Sitzung vom 23. Oktober
l. I-, Seite 323 ff)

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter.

Bei § t wurden mehrere Anträge erheblich erklärt,
infolge welcher die Redaktion modifisirl wird. Der einzige
erheblich erklärte Antrag, welchen der Regierungsrath nicht
zugeben kann, betrifft die veränderte Fassung deS zweiten Lemma.
Der erste Satz des § t setzt den Fall einer gänzlichen Löschung
voraus. Im zweiten Satze ist von dem Fall einer theilweisen
Zahlung die Rede, wo der Titel dem Schuldner nickt
herausgegeben werden kann; in diesem Falle hat der Gläubiger die

Pflicht, bei gleicher Strafandrohung und inner der nämlichen
Frist die theilweise Löschung vorzunehmen. Der Antragsteller
gieng wahrscheinlich von der Ansicht aus, der Schuldner habe
auch hier die Löschung vorzunehmen, aber ich glaube, wenn
der Schuldner für die Eintragung der Abzahlung auf dem

Titel gesorgt hat, so soll man ihm nicht noch die Mühe und
Kosten der Löschung beim Amischreiber verursachen. ES wäre
eine Ungleichheit der Behandlung des SckuldnerS und deS

Gläubigers und würde den Zweck deS Gesetzes verfehlen. DaS
zweite Lemma würde also unverändert bleiben mit Ausnahme
der Ersetzung deS Wortes „èrtradirt" durch „herausgegeben."
Im dritten Lemma wird nach dem Worte „Deponenten" etn-
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geschaltet: ^„oder Einsender." Da« vierte Lemma bleibt, wie
daS erste, unverändert. Das fünfte Lemma lautet also: „Ist
die Erlöschung deS Pfandrechts erfolgt infolge einer Gantver-
Handlung, eines Geldsrags over einer gerichtlichen Bereinigung,
so ist der AmtSqcrichtSschreiber von ÄmteSwegen verpflichtet, die

Löschung im Grundbuche auszuwirken, und zwar ebenfalls bei
oben bestimmter Straffvlge und Fdist, jedoch unter Vorbehalt
des Regresses auf den Inhaber deS PfandritelS, wenn dieser

der Aufforderung zur Vorlage desselben (Satz. 545 veS V. V.
in Schuldsachen) zu spät over gar nicht Folge geleistet hat."
Damit ist den übrigen Anträgen Rechnung getragen.

Der § 1 wird in der vorgeschlagenen Redaktion ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Herr Berichterstatter. Der § 2 lautet nun in
Uebereinstimmung mit den erheblich erklärten Abänderungen, wie

folgt: „Pfandschulden, die nach dem Amortisations« oder
Annuitätensystem zahlbar sind, deßgleichen solche Pfandschulden,
in Beireff welcher der Zahlende einen pfandrechilichen Rückgriff
aus einen Dritten hat (wie z. B. der Bürge auf den Unter-
pfandSbesitzer, der Zahlende gegen einen oder mehrere
pfandrechtlich verbastete Mitverpflichtete zc.), unterliegen der Löschung
bei der im 8 t angedrohten Geldstrafe erst nach vollständiger
Tilgung der Pfanbschuld. Bei inzwischen stattfindenden
Handänderungen ober Verpfändungen ist der stipulirende Amtsnotar
verpflichtet, im Vertrage anzumerken, wie viel nach den

Quittungen oder sonstigen LiberationSakten an der Pfandschuld oder
am Pfandrechte getilgt, und in Folge dessen in Abrechnung zu
bringen ist."

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Auch der § 3 erhält infolge
erheblich erkiärier Anträge eine wesentlich veränderte Redaktion,
indem er nun also lautet: „Jeder, der infolge Abtretung, Hei-
rath, ErbgangS, Anweisung oder auf.irgend eine andere Weise
eine grunvpfändlich versicherte Forderung erwirbt, ist ebenfalls
bei einer Geldstrafe von Fr. 5-20 verpflichtet, innerhalb der
Frist von neunzig Tagen, von dem Tage an gerechnet, an dem
die Erwerbung stattgefunden, die Umschreibung der Pfandforderung

auf seinen Namen im Grundbuche anmerken zu lassen,

zu welchem Ende er den Forderungstitel mit sammt der Ueber-
gangSurkunde, oder mit einer im Forderungstiiel eingetragenen,
auf die Uebergangsurkunde sich stützenden notarialischen Bescheinigung

dem betreffenden Amtschrciber einzuhändigen hat, der
die Anmerkung sowohl im Grunbbuche als im ForderungStitel
inner der Frist von vierzehn Tagen besorgen und die Akten
dem Deponenten oder Einsender wieder zurückstellen soll. Auf
Verlangen ist der dritte Inhaber eineS Pfandtitels auch in diesem

Falle und zwar bei gleicher Strafe verpflichtet, solchen dem
betreffenden Amtschreibcr zuzusenden. Die zwei letzten AlincaS
des 8 4 finden in analoger Weise auch hier ihre Anwendung.
In Fällen, wo der ForderungS- oder Pfandtitcl vermißt wird,
kann der neue Gläubiger beim Richter verlangen, daß ihm eine
nach den Umständen nothwendige längere Frist zu Einlage eines
neuen Titels gestattet werde." ES wird hier auch der Fall
vorgesehen, bei wem die Verlängerung der Frist verlangt werken

soll. Da eS der Richter ist« welcher die Ucberiretungcn zu
ahnden hat, so hält man es für das Zweckmäßigste, ihm die
Fristverlängerung zu übertragen.

Ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Im ersten Lemma deS 8 4
wird übereinstimmend mit einem erheblich erklärten Antrage eine

Frist von 90 Tagen eingeräumt. Im Uebrigen bleibt der
Artikel unverändert. Die von Herrn Regez beantragte Einschaltung

deS Wortes „eigentlicher" vor „Amortisation" hielt der
Regierungsrath für überflüßig. ES gibt keine uneigentliche
Amortisation, sondern man versteht darunter das Amortisationssystem

der Hypothekarkassc.

Regez bemerkt, daß er nach dieser Erklärung auf seinem
Antrage nicht beharre

Der 8 4 wird ebenfalls durch daS Handmehr genehmigt.

Herr Berichterstatter. Der 8 5 erhält die bei der
ersten Berathung erheblich erklärte Redaktion, ebenso der 8 6.
Als 8 folgt der von mir beantragte Zusatzartikel. Diese drei
Paragraphen lauten, wie folgt:

§ 5

Unvorgreiflich der civilrechtlichen Gültigkeit der betreffenden
Verhandlung haben die Bestimmungen dieses Gesetzes nur
strafpolizeiliche Bedeutung.

§ 6.

Die Notarien, Amtsnotarien und AmtSschreiber sollen von
Amteswegen über die genaue Beobachtung dieses Gesetzes

wachen; überdieß sind die Amtsschreiber verpflichtet, die ihnen
bekannt werdenden WiderHandlungen gegen dasselbe gehörigen
OrlS zur Bestrafung anzuzeigen.

8 7.

Bei Pfandschulden, die seit t. Juni 4853, als dem
Zeitpunkt deS Inkrafttretens deS Gesetzes über Bereinigung der
Grundbücher ganz oder theilweise abbezahlt worden oder sonstige
Erlöschung gefunden, oder bei welchen irgend ein Gläubiger.
Wechsel eingetreten, ist die Löschung deS Pfandrechts oder die

Anmerkung des Gläubigerwechsels, wenn solche nicht bereits
stattgefunden, vorzunehmen und cS gelten hiefür vom Tage d«S

Inkrafttretens gegenwärtigen Gesetzes die in demselben
aufgestellten Bestimmungen und Fristen.

Die 88 5, 6 und 7 werden ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Ein fernerer Zusatz, weicher
erheblich erklärt wurde, betriff, die Aufstellung eines einheitlichen
Tarifs für die in diesem Gesetze bezeichneten Geschäfte der
Amtsschreiber. Ich habe eine Redaktion für diesen Fall
entworfen. Allein nach den Bemerkungen, die von Seile
praktischer Notarien gemacht wurden, daß es nicht sowohl der
Tarifansatz sei, der zu Beschwerden Anlaß gebe, als der
Umstand, daß einzelne AmtSschreiber Mittel und Wege finden, durch
unnöthige Schreibereien mehr Kosten zu veranlassen, sollte man
nicht den Tarif reduzircn, sondern dessen (Überschreitung
verhindern. Durch folgende Bestimmung sollte der Ucbelstand
gehoben sein:

8 8.

Für eine gemäß den Vorschriften dieses Gesetzes vorge.
nommcne Löschung oder Anmerkung bei allen daS Geschäft



betreffenden Einschreibungen in den Grundbüchern und Pfand«
titeln sowie für die Ausstellung der daherigen Bescheinigungen
hat der Amisschreiber alles in Allem, die BaarauSlagen (Porti
u. dgl.) nicht tnbegriffen, einen Betrag von 5<1 Rp zu
beziehen.

Steiner, Müller. Ich bin ganz einverstanden mit der
Art und Weise, wie der Entwurf nun redigirt ist. Ich glaube,
die Regierung habe allen billigen Anforderungen, welche hier
gestellt wurden, entsprochen, der Entwurf habe an praktischem
Werthe gewonnen und sei auch von dem Standpunkte deS

gemeinen ManneS auS verständlich. Aber ich komme auf
meinen Antrag, wie ich ihn bei der frühern Berathung gestellt
habe, zurück. In erster Linie schlug ich die Aufnahme einer
Bestimmung in dem Sinne vor, daß die wörtliche Einschreibung
von Quittungen, Cesstonen, UnterpfandSentlastungcn u. dgl. zu
unterlassen sei; in zweiter Linie beantragte ich erst die
Aufstellung eines einheitlichen Tarifs. Man wird sagen, ich sei

nicht Fachmann, und das ist allerdings richtig. Aber ich stütze

mich ans den Tarif von 1313, welcher durch seither erlassene

Weisungen und Kreisschreiben der Justizbehörden erweitert
wurde, und kann mich auf das Urtheil von Fachmännern
berufen, die sich seit der ersten Berathung übereinstimmend mit
meiner Ansicht ausgesprochen haben. So verweise ich auf ein

Gutachten der Herren AmtSnotar Brötie und alt-Regierungsstatthalter

Welti, welche als Erperten bei der Grundbuchbereinigung

beigezogen wurden. Ein geordnetes Hypothekarwesen
verlangt Sicherung des Kapitals, Verminderung von
Weitschweifigkeiten und allzugroßen Kosten. Nun sagen diese

Erperten, daß man auf den ursprünglichen Tarif zurückkommen
könne. Man soll den Verkehr so wenig als möglich mit
Gebühren belästigen, damit die Geldanwendung auf dem Lande
die Konkurrenz bestehen könne mit industriellen Unternehmungen,
deren Papiere keine Kosten mit sich bringen. Deßhalb nabm
ich meinen ersten Antrag wieder auf. Es können dann allfällig
bis zur zweiten Berathung Bemerkungen einlangen; ich möchte

weder nach der einen noch nach der andern Seite hin Unrecht
thun.

Regez anerkennt die von Herrn Steiner zitirten Autoritäten,

würde aber doch bedauern, wenn dessen Antrag
angenommen würde, weil nach seiner Ansicht dadurch die Sicherheit
deS HypothckarwesenS gefährdet würde.

Herr Berichterstatter. Ich halte dafür, der Hauptpunkt

liege in der Bestimmung» daß für die betreffende Operation

von Seite deS Amtsschreibers nicht mehr verlangt werden

dürfe, als so und so viel. Der RegicrungSrath glaubte, man
sollte in diesem Momente nicht weiter gehen, bevor man die

Sache gründlich untersucht hat, und ich möchte Herrn Steiner
ersuchen, seinen ursprünglichen Antrag zurückzuziehen. Derselbe
ist gewiß der Berücksichtigung werth, aber man hatte seit der

ersten Berathung nicht Zeit genug, um die in einzelnen AmtS-
bezirken beobachteten Formalitäten genauer zu untersuchen. In
der nächsten Sitzung des Großen Rathes werden wir
wahrscheinlich den Bericht der Kommissäre über die Grundbuchbcrei-

nigung vorlegen können, dann bietet sich die Gelegenheit, die

Einrichtungen näher zu besprechen. Einstweilen möchte ich von
dem fraglichen Antrage abstrahiren

Steiner, Müller, zieht seinen Antrag zurück, um nicht
eine Abstimmung zu provoziren.

Der Antrag deS Regierungsrathes wird durch daS

Handmehr genehmigt
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Im ursprünglichen 8 7 wird das Wörtchen „bloS"
gestrichen. Der Eingang bleibt unverändert. Die Frage der
Jnkrasttretung wird auf die zweite Berathung verschoben.

7°

DaS Präsidium beabsichtigt zur Behandlung wetterer
Geschäfte überzugehen ; es wird jedoch aus der Mitte der
Versammlung bemerkt, daß dieselbe kaum mehr beschlußfähig sei,
worauf deren Zählung vorgenommen wird. DaS Ergebniß ist
bloß 75 Anwesende. Da nach einer Unterbrechung von 10
Minuten diese Zahl sich nicht vermehrtes» wird die Sitzung
geschlossen.

Schluß der Sitzung und der Session: 11 Uhr Vormittag».

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

Berzeichniß

der seit der letzten Session eingelangten Vorfiel-
lungen und Bittschriften.

Vorstellung der evangeltsch-reformirten Kirchen¬
synode, betreffend das Besoldungsgesetz der Geistlichen,
vom 22. August 1859.

Vorstellung der Helvetiasektion von Courtelary, betreffend
daS Stimmrecht an den Gemeinden und die St Jmmer-
thal-Straße, vom 25. August.

Begnadigungsgesuch des Rud. Wirth in Schwadernau, vom
15. September.

Vorstellung der Gemeinde Merltgen, betreffend die Korrektion
von Gebirgsbächen, vom 7. Oktober.

Beschwerde der Burgergemeinde Thun, betreffend die Güter«
auSschetdung, vom 12. Oktober.

Vorstellung der Gemeinde Saanen, betreffend daS Gesetz über
Besoldung der Geistlichen, vom 17 Oktober.

Vorstellung der ökonomischen Gesellschaft, betreffend den
Ankauf deS RütiguleS, vom 24. Oktober.

Vorstellung von Partikularen von Münster, betreffend die
Errichtung einer katholischen Pfarrei, vom 24. Oktober.

Beschwerde der Gemeinde Hindelbank über das Armen- und
VormundschaftSwesen, vom 26. Oktober.

Vorstellung der Helvetiasektson in Bern, betreffend paS
Preßgesetz, vom 31. Oktober.

Strafnachlaßgesuche von Louis Jakob tn Neuenstadt, Frau
Zybach, François Chevrolet in Lugnez und Ami
Berthoud in Chösard, vom 27. Oktober.

Vorstellung reformirter Geistlicher aus dem Jura, be¬

treffend daS Normalschulgesetz, vom 1. November.
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